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0. Einleitung: Stand der Forschung und
Forschungsgegenstand1

Die Geschichte der Banken ist kein bevorzugter Forschungsgegenstand
der Historiker, obwohl die Archive und Bücher der Banken die wichtigs-
ten Materialien zur Wirtschaftsgeschichte enthalten und die Wirtschaft
selbst wie noch selten zuvor in der Geschichte die Politik zu beherrschen
scheint. Die Banken verzeichnen in ihren Registraturen die großen und
kleinen ökonomischen Bewegungen und Kreisläufe, in ihren Büchern
spiegeln sich die Konjunkturen, die großen Zyklen der Inflation und der
Wertschöpfung. Die Akten ihrer Rechts- und Kreditabteilungen enthal-
ten Material zu allen wichtigen ökonomischen Konflikten, zu Streitfällen,
Pleiten und finanziellen Desastern ebenso wie zu den großen Gewinnen
und Vermögensbildungen, zu allen erfolgreichen Innovationen, Investi-
tionen und Transaktionen. Es existiert keine große Übernahme, keine
Firmengründung und kein Bauprojekt, das in den Archiven der Banken
keinen Niederschlag gefunden hätte. Und obwohl das so ist, unterliegen
all diese Vorgänge bankintern beflissenster Diskretion. Nicht nur das na-
hezu heilige Grundprinzip der Banken und Bankiers, nämlich das Bank-
geheimnis, hüllt diese Geschichte in ein mysteriöses Dunkel und bringt
die Vergangenheit in einem Nebel des Ungewissen zur Auflösung: Ob-
wohl heute wirtschaftliche Themen, Fragestellungen, Probleme, seien es
Staatsfinanzen, Renten- und Steuerreformen oder die Börsenkurse domi-
nieren wie kaum je zuvor, scheint ein gesellschaftliches Tabu zu existie-
ren, die elementaren Vorgänge der Wirtschaft aufzuklären. Die Geschich-
te der Wirtschaft, ihre Erfolge wie ihre Skandale, werden schneller und
gründlicher vergessen als etwa sportliche Niederlagen oder Siege, als poli-
tische oder kulturelle Ereignisse. Banken nehmen zwar, wie alle anderen
Institutionen, traditionellerweise die Gelegenheit war, Jubiläen zu feiern,

1 Ich danke allen ArchivmitarbeiterInnen, die diese Arbeit ermöglicht haben. Weiters
danke ich für Hinweise, Kritik und Korrekturen Ruth Pleyer, Peter Böhmer, Peter
Eigner, Dieter Kolonovits, Alexander Mejstrik, Berthold Unfried und Fritz Weber.
Michael Ernegger (Verband österreichischer Banken und Bankiers) und Sektionschef
Alfred Lejsek (Bundesministerium für Finanzen) danke ich für Hilfe bei der Re-
cherche.



allerdings wird gerade dadurch die Vergangenheit in ein merkwürdig dif-
fuses Zwielicht gesetzt.

In einer 1957 erschienenen Jubiläumsschrift zum fünfzigjährigen Be-
stand der „Zentralsparkasse der Gemeinde Wien“ zeigt sich das recht dras-
tisch. Zwar wurde im Abschnitt über den Zeitraum 1938 bis 1945 be-
merkt: „Der Einbau der österreichischen Wirtschaft in den deutschen
Wirtschaftsraum im Jahre 1938 bedeutete die empfindlichste Zäsur im
heimischen Wirtschaftsleben“, doch die größte Enteignungs- und Säube-
rungsaktion in der Geschichte Österreichs wurde mit keinem Wort er-
wähnt. Begriffe wie Jude oder Arisierung2 kamen im Text nicht vor. Es
wurde lediglich bemerkt, dass der „Gesamteinlagenstand“ der Zentralspar-
kasse Ende 1944 dreimal so groß war wie im Jahr 1938.3 Im Compass von
1940 wurde im Abschnitt zur „Zentralsparkasse“ immerhin „das Ab-
bröckeln der jüdischen Einlagen“ bemerkt und ein in der Geschichte der
Zentralsparkasse wohl einmaliges Ereignis festgehalten, dass nämlich „al-
lein am 12. März 1938 rund 14 Millionen S abgehoben wurden“ und
zwar eben aus jenen „jüdischen Einlagen“.4

Obwohl heute beinahe jede größere Bank in Österreich und Deutsch-
land, die vor 1933 beziehungsweise 1938 schon bestand, keineswegs zufäl-
lig eine eigene Historikerkommission beschäftigt oder schon beschäftigt
hat, wurden Banken etwa von der in der Geschichtswissenschaft in den
1990er Jahren in Mode gekommenen lieux de memoire – Forschung als
Gedächtnis- oder Erinnerungsorte – nicht thematisiert. Obwohl in ihren
Archiven längst Historiker auf der Suche waren, kam bisher niemand auf
den Gedanken, die Banken und ihre Funktion als ebenso gigantisches wie
problematisches kollektives Gedächtnis zu untersuchen.

Das ist durch verschiedene Faktoren bedingt: Die Banken selbst haben
einerseits gute juristische Gründe, unter dem Titel des Bankgeheimnisses
und des Datenschutzes die Einsicht in ihre Archive zu untersagen oder zu-
mindest zu kontrollieren. Zum anderen waren und sind finanzielle Ge-
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2 Der Begriff der Arisierung entstammt dem antisemitischen Vokabular und ist allein
deshalb schon problematisch. Er wird hier als technischer Terminus in der Regel ohne
Anführungszeichen verwendet, um den Anschein zu vermeiden, es handle sich bei
einer Arisierung nicht um eine tatsächliche Arisierung.

3 50 Jahre Zentralsparkasse der Gemeinde Wien, Wien 1957, S. 5.
4 FC 1940, S. 303.



sichtspunkte ausschlaggebend, wenn auch – gemessen an den heutigen
Umsätzen und Gewinnen – nicht wirklich berechtigt. Für die Historiker,
die vermeintlichen Spezialisten so genannter Aufarbeitung, besitzen Bank-
institute, deren Geschichte sie ja auch „von außen“, also mittels öffentlich
zugänglicher Quellen untersuchen könnten, wiederum einen erstaunli-
chen Mangel an Attraktivität. Ihre Bedeutung für das soziale und ökono-
mische Machtfeld liegt zwar auf der Hand, dennoch existieren nur wenige
historische Analysen. „Kaum eine Branche der Wirtschaft“, schreibt
Christopher Kopper, „fand bei der historischen Erforschung des National-
sozialismus so wenig Aufmerksamkeit wie das Bank- und Kreditwesen.“5

So ist es nicht erstaunlich, dass der österreichische Bankensektor
während der NS-Herrschaft bisher noch nicht systematisch untersucht
worden ist. Christopher Kopper hat in seinem Buch über die NS-Ban-
kenpolitik den Ereignissen in Österreich ein informatives Kapitel gewid-
met. Er behandelte jedoch in erster Linie die Aufteilung der Geschäftsfel-
der zwischen der Deutschen Bank und der Dresdner Bank. Selbst die Ge-
schichte der beiden österreichischen Großbanken, der Creditanstalt-Wie-
ner Bankverein (CA) und der Zentraleuropäischen Länderbank, ist in Be-
zug auf die NS-Zeit noch nicht geschrieben worden.6 Die vorliegenden
Festschriften gehen über den Zeitraum zwischen 1938 und 1945 meist
mit der Bemerkung hinweg, es sei dies eine „siebenjährige Periode“ gewe-
sen, „in der Österreich und seiner Wirtschaft die Selbstbestimmung ent-
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5 Christopher Kopper: Zwischen Markwirtschaft und Dirigismus. Bankenpolitik im
„Dritten Reich“ 1933–1939. Bonn 1995, S. 7. Diese Arbeit stellt bislang die fundier-
teste Darstellung der NS-Bankenpolitik dar.

6 Eine von Gerald D. Feldman geleitete Historikergruppe untersucht gegenwärtig die
Geschäftstätigkeit der CA – Ergebnisse liegen derzeit jedoch noch nicht vor. Alois
Piperger behandelte die Geschichte der Länderbank zwischen 1938 und 1945, aller-
dings nur kursorisch, um die Länderbank als Opfer der Ereignisse darzustellen. Vgl.
Alois Piperger: 100 Jahre Österreichische Länderbank 1880–1980. Wien 1980. Eini-
ge wichtige Arbeiten, in denen die personellen Säuberungen und Personalrochaden
analysiert werden, hat Peter Eigner vorgelegt. Vgl. Peter Eigner: Die Konzentration
der Entscheidungsmacht. Die personelle Verflechtung zwischen den Wiener Groß-
banken und Industriegesellschaften 1895–1940. Diss. Wien 1997; ders.: Bank-Indus-
try-Networks: The Austrian Experience 1895–1940, in: Philipp L. Cottrell, Hg.:
Rebuilding the Financial System in Central and Eastern Europe 1918–1994. Alders-
hot 1997, S. 91–114; ders. und Dieter Stiefel: „Forced Take-Over“. Austrian Banks
and Insurance Companies after the „Anschluss“, in: Terry Gouvish, Hg.: Business and
Politics in the 20th Century. Cambridge 2002.



zogen“ gewesen wäre.7 Auch zum Privatbankensektor existieren kaum
Untersuchungen. Häufig wurde zwar auf die zahlreichen Geschäftsauflö-
sungen im Privatbankenbereich aufmerksam gemacht, doch bislang exis-
tieren nur wenige – zumeist unpublizierte – Studien zu einzelnen Fir-
men.8 Die Zurückhaltung ist verständlich, denn wie schon erwähnt
nimmt zum einen Diskretion einen hohen Rang im Berufsethos der Ban-
kiers und Bankdirektoren ein, zum anderen hatten die NS-Eingriffe in
kaum einer Branche derartig nachhaltige Folgen wie im Privatbanken-
sektor.

Die vorliegende Studie hat sich zum Ziel gesetzt, auf der Grundlage
zahlreicher Falldarstellungen die Geschichte des Bankensektors und insbe-
sondere die Privatbanken zu untersuchen. Es kann jedoch aus verschiede-
nen Gründen kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden. Die Ar-
beit wurde in der Absicht verfasst, die wichtigsten Problemfelder und
mögliche Untersuchungs- und Analyseperspektiven zu sondieren, um wei-
tere und weiter gehende Studien und Analysen anzuregen. Der Aufbau der
Arbeit gliedert sich in fünf Teile:

14 Einleitung: Stand der Forschung und Forschungsgegenstand

7 Rede von Generaldirektor Dr. Josef Joham zur Hundertjahrfeier der Creditanstalt-
Bankverein, Wien 1955, S. 12.

8 Nur wenige Arbeiten gehen explizit auf die NS-Zeit ein: Forschungsbericht der Histo-
rikerkommission zur Geschichte des Bankhauses Kathrein & Co. 1938 –1945. Un-
publ. Projektbericht. Wien 1999; Theodor Venus: Die Geschichte des Bankhauses
Gebrüder Gutmann Nfg. AG (3. Fassung). Unpubl. Projektbericht (ohne Quellenan-
gaben). Wien 1998; Hubertus Czernin: Die Auslöschung. Der Fall Thorsch. Wien
1998. In den wenigen Arbeiten zu Privatbanken beziehungsweise zu Nachfolgeinsti-
tuten, deren Eigentümer 1938 als Juden eingestuft wurden, finden sich nur kursori-
sche Bemerkungen zu den Entwicklungen zwischen 1938 und 1945. Vgl. Klaus Eh-
mann: Bankhaus Rössler AG – Eine historische Betriebsanalyse. Dipl.-Arb. Graz
1992 (vgl. 5.48. Gebr. Kanitz); Bruno Schlintner: Die Entwicklung einer Privatbank
in Österreich nach 1945 am Beispiel des Bankhauses Winter. Dipl.-Arb. Wien 1984
(vgl. 5.103. Bankhaus Alfred Winter). Einige Arbeiten beschäftigen sich mit Banken,
die 1938 als arische Firmen eingestuft wurden. Vgl. Robert Leitner: Die Entwicklung
des Privatbankensektors am Beispiel des Bankhauses Berger & Comp. Dipl.-Arb.
Wien 1987; Johanna Wodrazka: Die Entwicklung des österreichischen Privatbanken-
sektors seit 1945, dargestellt an Hand einer historischen Betriebsanalyse des Privat-
bankhauses Schoeller & Co. Diss. Wien 1977; Gertrude Maier: Geschichte des Bank-
hauses Carl Spängler & Co. Diss. Wien 1973. Festschriften wurden zwar fallweise
herangezogen, verwendet und zitiert, werden hier allerdings aufgrund ihres geringen
Informationsgehaltes übergangen.



1. Enteignung bei den Aktienbanken
2. Arisierung und Liquidierung im Privatbankensektor 1938 bis 1945
3. Rückstellung und Entschädigung nach 1945
4. Konzessionsvergaben nach 1945 und das Ende der Privatbankiers
5. Falldarstellungen liquidierter und arisierter Bankhäuser

Die Kapitel 2 bis 4 behandeln die Geschichte der Privatbankiers und beziehen
sich dabei auf die im 5. Kapitel präsentierten Fallstudien, den Ausgangspunkt
der Arbeit. Es war dies die einzige Möglichkeit, Einzelfälle so genau wie mög-
lich darzustellen und dennoch das Ganze zusammenfassend zu beschreiben.
Sowohl in den Abschnitten zu den Vorgängen im Privatbankensektor als auch
in den einzelnen Fallstudien wird weitgehend auf verallgemeinernde Interpre-
tationen und Analysen verzichtet. Die Darstellung orientiert sich bewusst an
der Form des Berichts und war daher in erster Linie einem deskriptiven Vorge-
hen verpflichtet. Das hat vor allem einen forschungspragmatischen Grund: Da
die vorliegende Arbeit ein großteils unbearbeitetes Forschungsthema eröffnet,
stellten sich zahlreiche Fragen, deren Diskussion und Reflexion vor dem histo-
rischen Hintergrund den Rahmen der Arbeit notwendigerweise gesprengt hät-
ten. Gleichzeitig haben diese Fragen (Was ist eine Privatbank? Was ist ein Ban-
kier? Was ist ein Bankagent? Was ist eine arische Bank? Wer wird verhaftet und
wer nicht? Was ist eine Liquidierung? Was ist eine Arisierung? Wer ist ein Ari-
seur? Was ist eine Übernahme im „besten Einvernehmen“? Was ist eine Rück-
stellung? Was ist eine Konzession?) die Form des Berichtes nachhaltig geprägt.
Eine Entscheidung wurde zu Beginn der Arbeit getroffen: Zum Forschungsge-
genstand wurden die Firmen und ihre Geschäftstätigkeit, nicht die Bankiers
und ihre unternehmerische Berufstätigkeit gemacht. Beide Varianten sind
denkbar, und vermutlich hätte letztlich eine Kombination dieser beiden Per-
spektiven den größten Erkenntniswert. Die Rahmenbedingungen der vorlie-
genden Arbeit ließen jedoch diese Doppelperspektive nicht zu. Doch auch
eine an sich wünschenswerte ökonomische Analyse des Privatbankensektors
war im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Sie hätte die Beschreibung der
Vernichtung dieses ökonomischen Sektors vermutlich gerade durch seine na-
tionalökonomische Bedeutungslosigkeit erklärt. Denn die untersuchten Fir-
men waren großteils kleine, heute völlig unbekannte Firmen, die – mit weni-
gen Ausnahmen – für Industrie, Handel und Gewerbe von keinerlei Bedeu-
tung waren, sondern kleine Darlehen an Privatpersonen vergaben und teilwei-
se die Funktion von Vermögens- und Anlageberatern hatten. Gerade unter
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den bedeutenderen und größeren von ihnen waren einige, die kaum noch
Bankgeschäfte betrieben, sondern vielmehr das Vermögen ihrer Eigentümer
verwalteten. Dazu zählten vor allem die Bankhäuser Gebrüder Gutmann und
S. M. v. Rothschild. Das Bankhaus M. Thorsch & Söhne stellte in dieser Hin-
sicht einen Extremfall dar: Es hatte keinen einzigen Kunden, sondern beschäf-
tigte sich ausschließlich mit der Verwaltung des Familienvermögens.

Von den österreichischen Aktienbanken hatten beinahe alle, die die
Wirtschaftskrisen der 1920er und 1930er Jahre überstanden hatten, ihre
internationale Bedeutung eingebüßt. Lediglich die CA und die Zentral-
europäische Länderbank hatten noch zahlreiche Kontakte und waren auf
den internationalen Finanzmärkten tätig. Von den Privatbanken entwi-
ckelten nur sehr wenige transnationale Aktivitäten. Die Auslandstätigkeit
der Bankhäuser war ganz unterschiedlicher Art. Das Bankhaus Krentsch-
ker & Co. koordinierte vor 1938 die Finanzierung der illegalen NSDAP.
Zu diesem Zweck waren zwei Niederlassungen gegründet worden, eine in
Zürich und eine in Laibach/Ljubljana. Beide Filialen waren lediglich mit
getarnten Transfers für das Deutsche Hilfswerk befasst.9 (Tab. 1, S. 17)

Die Bankhäuser Gebrüder Gutmann, S. M. v. Rothschild und S. M.
Reitzes besaßen jeweils ausländische Industriebeteiligungen, großteils in
den Nachfolgestaaten der Donaumonarchie. Das Bankhaus Kux, Bloch
& Co., das in Österreich nur eine geringfügige Geschäftstätigkeit entfaltet
hatte, verwaltete große Pfund-Kredite, die vor allem nach Ungarn verge-
ben worden waren. Diese Kredite waren keine eigenen Kredite, sondern
ausländische Konsortialkredite, die bei Kux, Bloch & Co. geführt wur-
den.10 Das Bankhaus M. Thorsch & Söhne, das im Grunde nur eine Ver-
mögensverwaltung für das Vermögen der Familie Thorsch betrieb, verfüg-
te über größere Auslandsguthaben. Der Privatbankier Oskar Freund, der
sich erst im Januar 1938 selbständig gemacht hatte, handelte mit ausländi-
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9 Österreichisches Staatsarchiv, Archiv der Republik (= ÖStA AdR) 04, Bürckel-Mate-
rie 2165/2/4. Vorläufiger Bericht über den finanziellen Stand des Bankhauses
Krentschker & Co., Graz und Wien per 31. 12. 1938, verfaßt durch die Gesellschaft
für Revision und treuhändige Verwaltung, GmbH.

10 Lediglich bei diesen vier Firmen ist eine gewisse Ausrichtung der Geschäftstätigkeit
auf die Nachfolgestaaten und auf den Donauraum festzustellen. Im Falle des renom-
mierten Bankhauses S. M. v. Rothschild handelte es sich jedoch eher um Rückzugsge-
fechte. Nur das Bankhaus S. M. Reitzes hatte in den Jahren unmittelbar vor 1938
neue Beteiligungen in der Slowakei und in Ungarn erworben.



schen Wertpapieren, die nicht offiziell notiert wurden (so genannte Exo-
ten). Richard Hock betrieb eine umfangreiche Effektenspekulation an den
internationalen Börsen. Das Bankhaus Ephrussi & Co., das vor 1938 Aus-
landsgeschäfte in großem Umfang getätigt hatte, verfügte in den USA, in
England, Frankreich und in der Schweiz über beträchtliche Rembourskre-
dite. Die Firma war daher in der Lage, österreichischen Importe günstig zu
finanzieren. Sie fungierte auch für eine Reihe von ausländischen Bankstel-
len als Zahlstelle für Kreditbriefe. Das Bankhaus Ludwig Kantor betrieb
ebenfalls Auslandsgeschäfte in vergleichsweise beträchtlichem Umfang.
Die Liquidierung des Bankhauses zog sich daher über mehrere Jahre hin.
Noch über das Jahr 1939 hinaus hatte das Bankhaus auf Grund einer aus-
drücklichen Verfügung des Reichswirtschaftsministeriums (RWM) die Be-
rechtigung, als „Devisenbank“ tätig zu sein. Das war notwendig, um die
offenen Auslandsgeschäfte abzuwickeln.
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Tab. 1: Auslandstätigkeit der österreichischen Privatbankiers (fett = arisiert)i)

Kux, Bloch & Co. Ausländische Konsortialkredite, Auslandsbeteiligungen
Ephrussi & Co. Importfinanzierung, Rembourskrediteii)

Oskar Freund Handel mit ausländischen, amtlich nicht notierten Werten
Gebrüder Gutmann Vermögensverwaltung, Auslandsbeteiligungen
S. M. v. Rothschild Vermögensverwaltung, Auslandsbeteiligungen
Rosenfeld & Co. Devisen- und Arbitragegeschäfteiii), Getreidefinanzierung
Richard Hock Effektenspekulation
Ludwig Kantor Devisenbank
Reitler & Co. Industriefinanzierung, Beteiligungen
Langer & Co. Bank- und Wechselhaus mit Filiale
M. Thorsch & Söhne Vermögensverwaltung Alfons Thorsch, keine Kunden
Krentschker & Co. Verdeckte Finanztransfers für die NSDAP vor 1938
S. M. Reitzes Auslandsbeteiligungen
Schoeller & Co. Auslandsbeteiligungen
Friedenstein & Co. Auslandsbeteiligungen
Breisach & Co. Auslandsbeteiligungen

i) ÖStA AdR 06, BMF 41.313-15/38. Aufstellung zur Beteiligung österreichischen Privatkapitals an
ausländischen Unternehmen, 22. 6. 1938. Vgl. zu den jeweiligen Bankhäusern die Falldarstellun-
gen im Kapitel 5.

ii) Remboursgeschäfte sind die Abwicklung und Finanzierung von Warengeschäften im Überseehan-
del durch eine Bank.

iii) Arbitrage ist die Ausnutzung von Preis- oder Kursunterschieden, die für die gleichen Handelsob-
jekte an verschiedenen Märkten zum gleichen Zeitpunkt bestehen. Gegenstände der Arbitrage sind
Gold, Devisen, Effekten, Zinsen, auch börsenmäßig gehandelte Waren.



Auch das Bankhaus Reitler & Co. – hier waren auch Banken in der
Schweiz und in Frankreich beteiligt – hatte außergewöhnlich gute Kontak-
te ins Ausland. Es war an größeren internationalen Finanztransaktionen
beteiligt. Die Firma vermittelte beispielsweise 1936 den Rückkauf eines
großen Aktienpaketes – es soll sich um 46.500 Aktien gehandelt haben –
der „Solo“ Zündwaren- und chemischen Fabriken AG aus der Verlas-
senschaft Kreuger. Die Kaufsumme betrug dabei schätzungsweise
öS 6–7 Mio.11 Das Bankhaus Rosenfeld & Co. betrieb vor allem Kommis-
sions- und Devisengeschäft mit ausländischen Kunden und das Arbitrage-
geschäft mit ausländischen Plätzen in allen Formen. Daneben war die
Bank im internationalen Getreidefinanzierungsgeschäft engagiert. Rosen-
feld & Co. war eines der wenigen privaten Bankhäuser in Österreich, die
internationale Anerkennung erlangt hatten.

Viele dieser Firmen waren nicht auf ein einziges Geschäftsfeld, das
Bankgewerbe, beschränkt, sondern betätigten sich auch in anderen Ge-
schäftsbereichen oder hatten sich auf bestimmte Bereiche spezialisiert.
Zwei Firmen beschäftigten sich hauptsächlich mit KFZ-Finanzierungen
(Eduard Bellak & Cie. und Krentschker & Co.). Es existierten Realitäten-
makler, die eine beschränkte Bankgewerbekonzession besaßen, und min-
destens 13 dieser Banken und Wechselstuben fanden ein sicheres Einkom-
men als Geschäftsstelle der Lottokollektur.12 Es gab nicht wenige Banken,
die nebenbei Kohlenhandlungen, einen Gemischtwarenhandel im Gro-
ßen, einen Textilwarenhandel oder eine Garage betrieben. (Tab. 2, S. 19)

Meist war dieses zweite Standbein sogar zeitlich früher betrieben wor-
den und nicht selten das wichtigere. Etwa war das Bankhaus Gebrüder
Gutmann entstanden, um nach dem Zusammenbruch der Monarchie den
internationalen Kohlenhandel der Familie und die Industriebeteiligungen
finanziell zu verwalten. Die Bilanzsummen und Umsätze der Firmen wa-
ren meist gering, und nur wenige hatten intensive Verbindungen mit dem
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11 Die Bilanzen. Beilage zum Österreichischen Volkswirt Nr. 46, 15. 8. 1936, S. 353.
12 Diese Geschäftsstellen der Österreichischen Klassenlotterien wurden übrigens im Zu-

ge der Arisierungen und Liquidierungen jeweils von arischen Bankiers oder Unter-
nehmern übernommen. Josef Prokopp arisierte die Klassenlotterieabteilung des Bank-
hauses Eduard Bellak & Cie., das Klassenlotteriegeschäft des liquidierten arischen
Bankhauses J. Chrystoph übernahm Arnulf Teppner, ein Mitarbeiter des Bankhauses
Krentschker & Co. Forschungen zur Klassenlotterie zwischen 1938 und 1945 existie-
ren bislang nicht (vgl. 5.7. Bellak & Cie. und 5.59. Langer & Co.).



industriellen Sektor. Dennoch waren die Firmen für die kleine Ökonomie
ihrer Kunden nicht unwichtig: Die Firmen vergaben Überbrückungskre-
dite, ermöglichten die Finanzierung von Konsumgütern und von Ratenge-
schäften sowie kleine Spekulationsgeschäfte. Selbst die Aufsehen erregen-
den Konkursfälle waren für die Kunden kaum bedrohlich. Im Fall des
Bankhauses Auspitz, Lieben & Co., das 1931 zusammenbrach, deckten
die Gesellschafter die Überschuldung weitgehend aus ihrem Privatvermö-
gen ab.13 Sie stellten keinesfalls, wie zuweilen angedeutet wurde, eine Be-
drohung der „öffentlichen Ordnung und der wirtschaftlichen Sicherheit“
dar.14 Erst die NS-Strukturpolitik machte sie großteils überflüssig, indem
nach deren Vernichtung einerseits die Großbanken und der Sparkassen-
sektor, andererseits bestimmte Finanzierungstechniken im Konsumsektor
ihre Funktionen übernahmen. (Tab. 3, S. 20)

Die Kreditgenossenschaften, Sparkassen und Landeshypothekenban-
ken werden in dieser Studie nicht behandelt, obwohl gerade diese Unter-
nehmen in Österreich – vor allem in der Provinz und hier in den mittleren
und kleinen Städten und Gemeinden – eine relativ große Bedeutung hat-
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Tab. 2: Die Geschäftstätigkeit der Bankhäuser

Bankhaus Geschäftstätigkeit

Berthold Storfer & Co. Mieten und Vermieten von Zisternenwagen
Schoeller & Co. Großhandlungshaus
Schiel & Rainer KG Garagierung und Reparatur von Kraftwagen

J. Prokopp & Co.
Verkehrs- und Propaganda-Unternehmen,
Autobus-Unternehmen

M. & J. Mandl Großhandlungshaus, Kleidergeschäft
Julius Feingold Gemischtwarenhandel im Großen
Heinrich Bloch Reisebüro, Klassenlotterie
Tuschak & Co. Gemischtwarenhandlung im Großen; Effektenhandel
A. Bardach Handel mit Brennmaterialien
Hermann Beer Realitäten- und Hypothekenbüro

13 Vgl. 5.3 Auspitz, Lieben & Co. i. L.
14 Mit dem Hinweis auf den notwendigen „Schutz der öffentlichen Ordnung und der

wirtschaftlichen Sicherheit“ wurde nach 1938 einigen Privatbankiers beziehungsweise
ihren Erben die Wiedererlangung der Konzession verweigert. Bundesministerium für
Finanzen, Wien, Kreditsektion (Sektionschef Alfred Lejsek), Ordner „Konzessionen“,
BMF 300.736-17/72. Vermerk zum Fall J. Fischer.



ten. In Wien wiederum spielten diese Genossenschaften keine bedeutende
Rolle, obwohl beinahe ein Drittel der 320 städtischen Genossenschaftskas-
sen in Wien seinen Sitz hatte. Gerade diese Institute dürften – wenn auch
kaum direkt von den Liquidierungen der Privatbanken – von der Entwick-
lung am Bankensektor während der NS-Herrschaft am meisten profitiert
haben. Die großen Wiener Sparkassen15 beschlossen bald nach dem „An-
schluss“ eine Reihe von Filialneugründungen. Die Zentralsparkasse der
Gemeinde Wien konzentrierte sich dabei auf die großen Arbeiterbezirke,
in denen sie mindestens sechs neue Zweigstellen eröffnete. Die Erste
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Tab. 3: Die Zahl der Sparkassen, Bankinstitute, Genossenschaftskassen
(Ende 1936)i)

Geldinstitute u.Genossenschaften Zahl
Anteil an allen Spareinlagen

in %

Sparkassen 197 57,0
Postsparkasse 1 5,1
Banken 19 12,3
Landeshypothekenanstalten 8 2,7
Dorotheum 1 1,0
Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaften 1.839 12,1
Kreditgen. im ö. Genossenschafts-Verband 301 7,1
Andere Gen. im ö. Gen.-Verband 11 0,2
Beamtenkreditgen. 22 1,5
Restl. Gen.-Kassen 191 1,0

Gesamt 2.590 100

i) FC 1940, S. 289. Die Privatbanken sind in dieser Aufstellung nicht erfasst. Zu der Höhe der Spar-
einlagen bei den Privatbanken existieren keine Angaben.

15 Die drei finanzstärksten Sparkassen-Institute waren (in absteigender Reihenfolge): die
Zentralsparkasse der Gemeinde Wien (Bilanzsumme 1936: öS 539,8 Mio.), die Post-
sparkasse (Bilanzsumme 1936: öS 431,2 Mio.) und die Erste Österreichische Spar-
Casse (Bilanzsumme 1936: öS 397,8 Mio.). Vgl. FC 1938, S. 409–419. Untersu-
chungen zu diesen Unternehmensformen im Kreditwesen stehen noch weitgehend
aus und die Berichte der für die Erste Österreichische Sparkasse und die Postsparkas-
sen tätigen Historikerkommissionen verstärken den Eindruck, dass hier Bedarf an
weiteren Forschungsarbeiten gegeben ist. Vgl. etwa Erste Bank, Hg.: Die Vorgänger-
institute der Erste Bank. Ihr Umgang mit jüdischem Vermögen während der NS-
Herrschaft sowie nach 1945. Forschungsbericht bearbeitet v. Irene Etzersdorfer und
Michael Ley. Wien (Februar) 2002 (unveröffentlicht).



Österreichische Sparkasse versuchte, an den Hauptverkehrsstraßen neue
Filialen zu etablieren. Sie eröffnete allein zwischen Ende 1938 und Ende
1939 14 neue Zweigstellen.16 Während die CA lediglich eine neue zusätz-
liche Filiale eröffnete, erweiterten die Erste Österreichische Sparkasse und
die Zentralsparkasse ihr Filialnetz insgesamt von 39 auf 61 Zweigstellen.
Einige der zehn neuen Filialen der Zentralsparkasse dürften durch die Ein-
gemeindungen niederösterreichischer Gemeinden als Bezirke Wiens ent-
standen sein, im Rahmen der Expansion der Ersten Österreichischen Spar-
kasse bis Mai 1939 wurden mindestens sieben jüdische Geschäftslokale
arisiert.17 [Tab. 4, S. 21]

Ein weiteres Phänomen waren stark steigende Umsatzzahlen und auch
stark ansteigende Bankeinlagen bei fast allen verbleibenden Banken.
Zwar vermutete man, dass von den aufgelösten Privatbanken Gelder zu
den anderen Banken abflossen, andererseits waren die Einlagen bei den
Privatbanken nicht sehr bedeutend gewesen. Die Effekte der Arisierun-
gen fanden gewiss ihren Niederschlag bei den Wiener Banken (CA und
Länderbank), allerdings konnten sie kaum die extremen Steigerungen bei
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16 Sparkassen und Kreditgenossenschaften in der Ostmark, in: Bank-Archiv. Zeitschrift
für Bank- und Börsenwesen Nr. 23, 1. 9. 1938, S. 550.

17 Diese Zahl nennt der Zwischenbericht der Erste Bank. Vgl. Erste Bank, Kap. 3.7. Vgl.
zur Expansion der Ersten Österreichischen Sparkasse auch: Das Banknetz der Ost-
mark, in: Bank-Archiv Nr. 10, 15. 5. 1939, S. 260.

Tab. 4: Steigerungen bei den Gesamteinlagen (in Mio. RM)i)

1937 1938
Steigerung

in %

CA 325,0 439,0 35,1
LB 247,0 305,0 23,5
ÖCI 66,0 74,0 12,1
Bank f. Oberösterreich 23,0 44,0 91,3
Hauptbank f. Tirol u. Vorarlberg 12,0 16,3 36,7

Bank f. Kärnten 5,6 9,4 73,0

i) Der Aufschwung der ostmärkischen Bankwirtschaft, in: Bank-Archiv Nr. 13, 1. 7. 1939, S. 346.



den Provinzbanken erklären.18 Auch die vergebenen Kredite stiegen ex-
trem an. Die CA bewilligte 1938 neue Kredite in der Höhe von RM
150 Mio., die Länderbank vergab immerhin Kredite in der Höhe von
RM 60 Mio. und selbst die Bank für Oberösterreich vergab Kredite von
RM 20 Mio.19 Diese Vorgänge spiegelten zu einem Teil die internationale
Konjunktur, zum anderen Teil den durch die Enteignungen ausgelösten
ökonomischen Umschichtungsprozess: Einerseits wurden Kaufsummen
auf Sperrkonten hinterlegt, Wertpapiere aus den Depots verkauft, ande-
rerseits nahmen die Käufer Kredite auf, um die Firmen kaufen und um
Investitionen tätigen zu können. Das große Kreditbedürfnis wurde durch
eine reichsverbürgte Garantie in der Höhe von RM 150 Mio. abge-
deckt.20

Ziel der vorliegenden Studie war es, die Komplexität der Enteig-
nungsvorgänge, der Arisierungen, der Beschlagnahmungen und Liquida-
tionen herauszuarbeiten und darzustellen. Auf die Verwendung der in
diesem Zusammenhang immer häufiger verwendeten Begrifflichkeit des
Raubes21 (häufig begleitet von Begriffen wie Diebstahl und Plünderung)
wurde absichtlich verzichtet. Sie erwies sich nicht nur als völlig unzurei-
chend, sondern auch als simplifizierendes und verharmlosendes Mittel
der Umschreibung, das nicht nur jeden weiteren Erklärungswert vermis-
sen lässt, sondern auch falsche Deutungsmuster hervorbringt. Die Raub-
Metapher suggeriert, dass die Vorgänge auf individuelle Initiativen zu-
rückzuführen wären, auf die Handlungsweise von Räubern, Dieben oder
Plünderern. Sie reduzieren die Enteignungsvorgänge weiters auf einfache
und strafrechtlich belangbare Tatbestände. Damit wird ein Bild gezeich-
net, das der Vielschichtigkeit des Gegenstands nicht gerecht wird. Es
handelte sich vielmehr um Vorgänge der Enteignung durch Verwaltung,
in deren Gesamtkomplex Raub, Diebstahl und Plünderung zwar vorka-
men, aber nur eines unter vielen Elementen der Vermögensentziehung
darstellten.
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18 Eine genauere Analyse der Arisierungspraxis in Oberösterreich und Kärnten könnte
vielleicht erklären, was es mit diesen Steigerungen der Bankeinlagen auf sich hat.

19 Aufschwung, in: Bank-Archiv Nr. 13, 1. 7. 1939, S. 346.
20 S. 346.
21 Vgl. etwa den Titel des wichtigen Artikels, der erstmals eine breite Öffentlichkeit mit

den Enteignungen im Bankensektor konfrontierte: Renate Graber und Klaus Grubel-
nik: Bankenraub, in: Profil, 23. 3. 1998.



Vor allem ist darauf hinzuweisen, dass das spontanistische Element des
Raubes – ganz abgesehen von seinem sozialromantischen Verklärungspo-
tential – die zeitliche Dimension der Enteignungsvorgänge entscheidend
unterschlägt: Was im März 1938 begann, endete keineswegs mit der
Flucht oder dem Tod im KZ, sondern erst Jahrzehnte später mit dem Ab-
schluss der Rückstellungs- und Entschädigungsverfahren, genau genom-
men dauert es also – angesichts des Entschädigungsfondsgesetzes – bis
heute. Denn nach dem Kriegsende hatten sich die Enteigneten mit der
österreichischen Bürokratie auseinander zu setzen, deren Repräsentanten
als treue Diener der Republik das Staatsvermögen vor allen Anfechtungen
zu schützen trachteten. Während erhaltenes Raubgut sichergestellt und
zurückgegeben werden kann, nachdem der Täter überführt und verhaftet
ist, erwies es sich für enteignete Bankiers als schwierig und meist sogar un-
möglich, selbst geringe Vermögensreste zurückzubekommen, die nach-
weislich seitens des Staates eingezogen worden waren. Verhältnismäßig
einfach war lediglich die Restitution von sicher verwahrten Wertpapieren
oder Industriebeteiligungen, die – wenngleich teilweise entwertet – im
Zuge von Rückstellungsverfahren zurückgestellt wurden.

Weitere Dimensionen, die durch die Raub-Metapher unterschlagen
werden, sind einerseits jene des Rechts- beziehungsweise Unrechtsbe-
wusstseins, andererseits jene der konzeptiven Elemente: Während jeder
Räuber oder Dieb wissen muss, dass er gegen Gesetze verstößt, kann dies
den Käufern jüdischer Firmen keineswegs unterstellt werden. Es ist heute
völlig evident, dass den jüdischen Unternehmern Unrecht geschah. Die
Projektion heutiger Moral- und Wertvorstellungen auf das Jahr 1938 oder
die Nachkriegszeit und die ausschließliche Moralisierung des Forschungs-
gegenstandes verhindert jedoch die Untersuchung und Rekonstruktion je-
ner komplexen Strukturen, durch die eine derartig umfassende Enteig-
nung erst möglich wurde. Die etwa von Hans Safrian unterstellte „Berei-
cherungsgier ostmärkischer Antisemiten auf Kosten einer marginalisierten
Minorität“22 erklärt weder die als „räuberischen Kahlfraß“23 bezeichneten
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22 Hans Safrian: Beschleunigung der Beraubung und Vertreibung, in: Constantin
Goschler und Jürgen Lillteicher, Hg.: „Arisierung“ und Restitution. Die Rückerstat-
tung jüdischen Eigentums in Deutschland und Österreich nach 1945 und 1989. Göt-
tingen 2002, S. 70.

23 S. 71.



„wilden Arisierungen“ und Plünderungen im März 1938, noch den büro-
kratisierten Vermögensentzug, der nicht im Jahr 1945, sondern in vielen
Fällen erst nach jahrelangen Bemühungen um Rückstellung und Entschä-
digung beendet war. Safrian kombiniert die Raub-Metapher mit einer
Vulgärpsychologie, die Enteignungen als spontane Akte einer wild gewor-
denen Geschichte „von unten“, etwa als „räuberische Dynamik, die von
Tausenden beutegierigen ,Partei- und Volksgenossen‘ [. . .] vorgegeben
wurde“, und als Aktivität „von zehntausenden einfachen ,Partei- und
Volksgenossen‘“ konstruiert.24 Die Enteignung der (Privat-)Banken bilden
übrigens nach Safrian eine Ausnahme, da hier die „sonst allgegenwärtigen
,wilden Kommissare‘ [. . .] keine Rolle spielten“.25 Die Frage, warum das
so war und übrigens nicht nur bei den Privatbanken, sondern auch bei den
Industrie- und Gewerbebetrieben beobachtet werden kann, stellt Safrian
nicht. Tatsächlicher Raub und tatsächliche Plünderungaktivitäten hatten
nur dort einen Sinn, wo es (schnell) verwertbare Waren zu holen gab: vor
allem bei kleinen Händlern und im privaten Bereich. Die in den Banken
lagernden Effekten waren dagegen nicht verwertbar (die Börse war ge-
schlossen), ebenso war mit den Industrieanlagen, Rohstoffen und Halbfa-
brikaten nichts anzufangen. Obwohl Raubzüge und Plünderungen im
März 1938 und durch Kommissarische Verwalter (KV) verschuldete Ver-
untreuungen in großem Ausmaß vorkamen (quantitativ einschätzen lassen
sich die Aktivitäten nicht), stellt die Anwendung der Raub-Metapher
(auch jener des Diebstahls und der Plünderung) auf die gesamten Enteig-
nungsvorgänge eine unzulässige Generalisierung dar. Es ist nur konse-
quent, dass ihr Einsatz den Autor dazu bringen muss, die Elemente der
Konzeption und der Planung herunterzuspielen. Ein Raub, so sorgfältig er
auch vorbereitet ist, zielt im Wesentlichen auf individuelle Bereicherung.
Darum ging es jedoch bei den hier analysierten Vorgängen nur zum ge-
ringsten Teil. Die Entjudung und die weiteren Liquidationen nichtjüdi-
scher Firmen im Bankensektor zielten auf grundlegende Umstrukturie-
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24 Dass die Raub-Metapher unzulänglich ist, um die Vorgänge zu analysieren, wird al-
lerdings schon in dem von Safrian verwendeten Begriff der „indirekten Beraubung“
deutlich. Was darunter zu verstehen sein soll, wird nicht erklärt (vgl. S. 69). Auch die
Bezeichnung diverser nicht näher bezeichneter Vorgänge als „inoffizielle Beraubun-
gen“ macht die Sache nicht klarer, sondern provoziert die Frage, ob es tatsächlich
„offizielle“ Beraubungen gegeben hat und was darunter zu verstehen sei (vgl. S. 87).

25 S. 72, Anm. 39.



rungen und Umschichtungen im Kreditwesen im Rahmen einer Neuord-
nung der Wirtschaft. Es ging darum, so formulierte es ein Nationalöko-
nom 1946, die Kapitalverteilung nicht mehr der Regulierung durch pri-
vatwirtschaftliche Rentabilitätsprinzipien zu überlassen und die „Herr-
schaft des Leihkapitals“ abzuschaffen. Die Leihkapitalverteilung sollte
nach den „Erfordernissen der gesamten Volkswirtschaft“ vorgenommen
und mithin staatlich kontrolliert werden.26 Doch auch Hinweise auf die
nach 1945 einsetzende Verstaatlichung der Großbanken und auf die spä-
testens seit den 1930er Jahren immer wieder erwähnten Konzentrations-
tendenzen erklären nicht zureichend den Strukturwandel des Bankensek-
tors zwischen den 1920er und den 1970er Jahren. Was die Periode zwi-
schen dem März 1938 und dem Kriegsende 1945 kennzeichnet, ist dreier-
lei: erstens die Anwendung von Gewalt, zweitens das große Ausmaß der
Veränderung in einem relativ kurzem Zeitraum und schließlich drittens
die Dominanz der Politik, das heißt von Staat und Partei in einem Wirt-
schaftssektor, der traditionell ein hohes Maß an Autonomie besaß. Den-
noch scheint es notwendig, die Brüche von 1938 und 1945 nicht absolut
zu setzen. Denn es zeigt sich, dass staatliche Eingriffe vor 1938 existierten,
1938 unter vorrangig rassenideologischen und antisemitischen Vorzeichen
eskalierten, nach 1945 jedoch – wiederum stark verändert, das heißt an-
ders legitimiert und mit einer gewissen Neuorientierung – weiterhin wirk-
sam blieben.
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26 Anton Tautscher: Bankenverstaatlichung. Zur Frage des gestuften Zinses. Salzburg
1946, S. 97.



1. Enteignungen bei den Aktienbanken

Die Übernahmen setzten mit personellen Säuberungen ein, die bei den
großen Banken meist von den illegalen Betriebszellen begonnen wurden.
In der CA übernahm diese Arbeit Dr. Rudolf Pfeiffer, ein in subalterner
Position tätiger illegaler Nationalsozialist, der am 13. März 1938 um
10.30 die „sofortige Entfernung“ einiger jüdischer Bankdirektoren veran-
lasste.27 Im Laufe der nächsten Monate wurden in den Banken, die beste-
hen blieben, alle jüdischen Mitarbeiter gekündigt oder pensioniert und
abgefertigt. Auch aus politischen Gründen wurden Mitarbeiter entlassen
oder zumindest degradiert (vgl. Tabelle 17, S. 64).

„Es wurde daran geschritten“, so berichtete Staatskommissar Walter
Rafelsberger im November 1938, „durch sofortige Beurlaubungen, Kün-
digungen und Entlassungen, zunächst aus den leitenden Posten sämtliche
Juden zu entfernen. Vielfach wurde hier eine Übergangslösung darin ge-
funden, dass die Betreffenden wohl noch verantwortlich die Arbeit leiste-
ten, jedoch nach außen hin nicht mehr in Erscheinung traten. Dies war
jetzt besonders bei der [. . .] Mittelschicht (Prokuristen, Oberprokuristen)
der Großbanken notwendig. Der Abbau ist inzwischen restlos erfolgt.
Dann wurde nach und nach auch die Angestelltenschaft in den Finanzin-
stituten von allen Personen, die nach Nürnberger Gesetzen nicht als Arier
gelten, frei gemacht. Weiter wurde dafür gesorgt, dass die jüdisch versipp-
ten Arier und solche Arier, welche mit der Systempolitik besonders stark
verbunden waren, wenn sie nicht schon entfernt werden konnten, nur
mehr geringen oder gar keinen Einfluss auf die Führung der Finanzinsti-
tute in der Ostmark nehmen können.“28

27 Vgl. zu den Säuberungen im Bankensektor Peter Eigner und Peter Melichar: Enteig-
nungen und Säuberungen – Die österreichischen Banken im Nationalsozialismus, in:
Dieter Ziegler, Hg.: Banken und „Arisierungen“ in Mitteleuropa während des Natio-
nalsozialismus (= Geld und Kapital, Bd. 5. Jahrbuch der Gesellschaft für mitteleuro-
päische Banken und Sparkassengeschichte 2001), Stuttgart 2002, S. 43–117.

28 RGVA Moskau, 1458-2-101, (Walter Rafelsberger), Kurzer Bericht über die Tätig-
keit des Staatskommissariats in der Privatwirtschaft auf dem Gebiet des Finanzwesens,
3. 11. 1938, S. 2.
Walter Rafelsberger (1899–?), Dipl.-Ing., wurde 1933 NSDAP-, 1934 SS-Mitglied,
Kreisleiter der NSDAP in Judenburg in der Steiermark, Gauleiter der Steiermark.
1938 wurde er Gauwirtschaftsberater für Wien, Staatskommissar in der Privatwirt-



Nach dem „Anschluss“ stellte sich daher vermutlich kaum die Frage,
ob und inwiefern die österreichischen Banken ihre Autonomie würden
wahren können. Vielmehr dürften sich die leitenden Bankdirektoren und
Vorstandsmitglieder wohl eher gefragt haben, unter welchen Bedingungen
sie ihre Selbständigkeit verlieren würden. Aus der Perspektive der deut-
schen Politiker und „Wirtschaftslenker“ ging es nun darum, bei den begin-
nenden Verteilungskämpfen für jene Fraktionen und Institutionen, die
man vertrat, das Optimum zu gewinnen. Zur Disposition standen Vermö-
genswerte der Juden und des Staates, zuweilen auch das Eigentum politi-
scher Gegner. Die großen Akteure der Verteilungskämpfe waren in erster
Linie neben den Einrichtungen des Deutschen Reiches (RWM, Reichsfi-
nanzministerium [RFM] und staatliche Dachgesellschaften) die großen
Banken, zuforderst die Deutsche und die Dresdner Bank. Aber auch klei-
nere Institute oder Privatbanken signalisierten ihr Interesse und hatten zu-
weilen Erfolg. Neben der Arisierung beziehungsweise Entjudung in perso-
neller Hinsicht wurden Maßnahmen vorbereitet, die – zumindest bei den
größten und wichtigsten Banken – auf die Eigentumsverhältnisse zielten.
Wie in anderen Wirtschaftssektoren richteten sich die Enteignungen im
Bankensektor gegen verschiedene Eigentümer. Darunter waren Bürger mit
in- oder ausländischer Staatsbürgerschaft, die entweder als Juden oder als
Nichtjuden galten und schließlich Kapitalgesellschaften beziehungsweise
juristische Personen, die entweder Privateigentum oder staatliches Eigen-
tum waren. Da der zumeist verwendete Terminus der Arisierung nicht auf
alle gewaltsam vorgenommenen Eigentumsveränderungen angewandt
werden kann, wurde der Begriff der Germanisierung schon mehrfach zu
Hilfe genommen, um Enteignungen zu charakterisieren, bei denen Eigen-
tum von so genannten Altreichsdeutschen oder von Einrichtungen und
Institutionen des Deutschen Reiches übernommen wurde. Der Begriff der
Germanisierung stammt von dem Nationalratsabgeordneten Eduard Lud-
wig29 (dem Vorsitzenden des Außenpolitischen Ausschusses des National-
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schaft und Leiter der Vermögensverkehrsstelle (VVst). Der SS-Sturmbannführer wur-
de auch CA-Verwaltungsrat und nahm im Firmenkonzern der Gemeinde Wien eine
bedeutsame Machtstellung ein. Nach 1945 Generalvertreter der Jenbacher Motoren-
werke (CA-Tochter) in Italien. Ernst Klee: Personenlexikon zum Dritten Reich. Wer
war was vor und nach 1945. Frankfurt/M. 2003, S. 477.

29 Eduard Ludwig 1883–1967, Abgeordneter zum Nationalrat (V.–VI. GP) ÖVP,
19. 12. 1945–18. 3. 1953.



rates). Er bezeichnete sämtliche Übertragungen österreichischer Vermö-
genswerte in deutschen Besitz als Germanisierung. Die Arisierung war in
seinem Sinn ein „Spezialfall“ der Germanisierung.30 Der Begriff der Ger-
manisierung produziert dadurch jedoch einige Unschärfen: Jene Transak-
tionen, bei denen im Rahmen einer Germanisierung jüdisches Eigentum
in deutschen Besitz überging, müssen dabei berücksichtigt werden31 eben-
so die Tatsache, dass in manchen Enteignungen von Aktienstreubesitz
kaum festgestellt werden konnte, ob es sich um jüdisches oder nichtjüdi-
sches Eigentum handelte. Zwar versuchte man mit mehr oder weniger Er-
folg, die Aktien aus jüdischem Besitz einzuziehen, doch das gelang nur
teilweise. Zuletzt scheint der Begriff der Germanisierung auch nicht auf
österreichisches Staatsvermögen anzuwenden zu sein. Denn da ein gewis-
ser Prozentsatz des österreichischen Volkes nach den Reichsbürgergesetzen
als jüdisch galt, war auch das österreichische Staatsvermögen zum entspre-
chenden Anteil als jüdisch zu bezeichnen. So handelt es sich auch bei der
Enteignung der österreichischen Aktienbanken und ihrer Aktionäre um
eine Kombination von Arisierung und Germanisierung. Tatsächlich gab es
auch bei den wenigen nach der Weltwirtschaftskrise noch verbliebenen
Groß- und Aktienbanken gewaltsame Veränderungen in den Eigentums-
verhältnissen und Betriebsauflösungen.

Die Wiener Großbanken hatten seit der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg
einen beispiellosen Bedeutungsverlust hinnehmen müssen. Man schätzte an-
lässlich der Erstellung der Goldbilanzen 1925, dass vom Kapital, über das die
Institute 1914 verfügt hatten, nur noch ein Sechstel übrig war. Doch Welt-
krieg und Inflation stellten nur die erste Phase der Strukturbereinigung dar.
Die zweite – in Zusammenhang mit der Weltwirtschaftskrise zu sehende –
Phase erreichte ihren Höhepunkt mit dem Zusammenbruch der CA im Jahr
1931 und dessen Folgen.32 Die Sanierung kostete – so wurde geschätzt – eine
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30 Stephan Verosta: Die internationale Stellung Österreichs. Eine Sammlung von Erklä-
rungen und Verträgen aus den Jahren 1938–1947. Wien 1947, S. 122.

31 Liselotte Wittek-Saltzberg: Die wirtschaftspolitischen Auswirkungen der Okkupation
Österreichs. Diss. Wien 1970, S. 123.

32 Werner Schicklgruber: Die Konzernverflechtung der Wiener Großbanken mit der
Wirtschaft Österreich-Ungarns und seiner Nachfolgestaaten auf der Grundlage einer
Feldstudie 1913 und einer Feldstudie 1935. Diss. Wien 1980, S. 224. Vgl. zur Ban-
kenkrise und der Sanierung der CA Fritz Weber: Vor dem großen Krach. Die Krise
des österreichischen Bankwesens in den zwanziger Jahren. Habil.-Schrift Wien 1991.



Milliarde öS. Die CA bekam mit dem Holländer Adrianus van Hengel einen
neuen Generaldirektor, der zwar zuvor als Vertrauensmann der Auslandsgläu-
biger fungiert hatte, sich in seiner leitenden Funktion jedoch von den Aus-
landsinteressen emanzipierte. Und es kam zu einer letzten Fusion, mit der vor-
läufig ein Konzentrationsprozess, der 1924 begonnen hatte, abgeschlossen
wurde. Die Folgen dieser Fusionen und Übernahmen analysierte 1934 Walter
Federn, ein bekannter Wirtschaftsjournalist:

„Mit dem Übergang des Wiener Bank-Vereins und des laufenden Geschäfts
der Niederösterreichischen Escompte-Gesellschaft auf die Credit-Anstalt ist
der mehr als 10-jährige Schrumpfungsprozess im österreichischen Bankenwe-
sen zu seinem Ende gelangt. [. . .] So wird Österreich nur noch eine Groß-
bank zählen. Das ist kein erfreulicher Zustand. Hatte man schon nach der
Aufnahme der Bodencredit-Anstalt durch die Credit-Anstalt gesagt, dass
Österreichs Schicksal von dieser Mammutbank abhänge – wie begründet die-
se Meinung war, das sollte sich bald in erschreckendem Umgang erweisen –,
so gilt dies jetzt geradezu hundertprozentig. Denn sonst gibt es an Bankinsti-
tuten nur noch die Filiale der Pariser Länderbank, die keinen anderen Ehrgeiz
hat, als ihr bescheidenes Geschäft in Österreich ohne Verlust aufrechtzuerhal-
ten und die trotz großer flüssiger Mittel ihrer Hauptanstalt wohl schon wegen
ihres kleinen Aktienkapitals, 20 Mio. Goldfr., nicht den Versuch machte, an
dem Sanierungswerk mitzuwirken. Dann kommt noch die kleinere Mercur-
bank, ähnlich der Länderbank und der Creditanstalt selbst eine Bank, in der
der Wille des ausländischen Großaktionärs beherrschend ist, und dann folgt
so gut wie nichts mehr. Österreichs Industrie und Handel sind künftig fast al-
lein auf die Credit-Anstalt angewiesen. Wen sie als Kunden, als kreditunwür-
dig ablehnt, der hat kaum noch Aussicht, anderswo anzukommen. Die mo-
nopolartige Stellung der Credit-Anstalt weist ihr geradezu die Entscheidung
darüber zu, welche Betriebe in Österreich bestehen, fusionieren oder liquidie-
ren werden.“33

Mit dieser Fusion war die Reihe der Übernahmen und Fusionen seit Mitte
der 1920er Jahre zum Abschluss gekommen. Es handelte sich dabei um die
Anglo-Austrian Bank Ltd.34 (1926) und, wie von Federn erwähnt, um die
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33 W. F. (= Walter Federn), Bankenkonzentration, in: Der Österreichische Volkswirt
(= ÖVW) Nr. 31., 28. 4. 1934, S. 667.

34 Vgl. Charlotte Natmeßnig: Britische Finanzinteressen in Österreich: Die Anglo-
Österreichische Bank. Wien 1998.



Fusion mit der Boden-Credit-Anstalt (1929), die ihrerseits zuvor im Jahr
1927 die Unionbank und die Allgemeine Verkehrsbank übernommen hat-
te. Die Unionbank und die Anglobank galten als „Großbanken“, die All-
gemeine Verkehrsbank als „Mittelbank“. Diese Banken, die von Boden-
Credit-Anstalt und CA übernommen wurden, waren nicht die einzigen
Banken, die im Zuge der erwähnten „retrogressiven Anpassung“ (Kurt W.
Rothschild) verschwanden: Die prominentesten und folgenreichsten Zu-
sammenbrüche betrafen die Lombard- und Escomptebank (Heinrich
Bronner), die Allgemeine Depositenbank (Camillo Castiglioni) und die
Centralbank deutscher Sparkassen.35 Innerhalb von zwei Jahren wurden
37 Aktienbanken und 136 Privatbanken auf Grund gigantischer Fehlspe-
kulationen zahlungsunfähig und mussten aufgelöst werden.36

Zusammenfassend ist zu bemerken, dass sich der Bankensektor seit dem
Zusammenbruch der Monarchie nicht stabilisierte: Einer inflationsbe-
dingten Gründungsphase zwischen 1919 und 1922 folgten Krisenjahre,
denen die kleineren und schwächeren Banken (und vor allem jene, die risi-
koreiche Geschäfte betrieben hatten,) als Erste zum Opfer fielen. Die
Großbanken gerieten, da sie über eine größere Kapitaldeckung verfügten,
erst durch riskante Übernahmen in Schwierigkeiten. Auch die Provinz-
banken – die zum größten Teil zwischen 1919 und 1923 neu gegründet
worden waren – konnten sich aus dieser Entwicklung nicht heraushalten
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35 Karl Ausch: Als die Banken fielen. Zur Soziologie der politischen Korruption. Wien
1968, S. 303.

36 S. 169.

Tab. 5: Die Zahl der österreichischen Aktienbanken 1913–1938

Jahr Gesamt Davon Provinzbanken

1913 27 3
1919 34 5
1923 76 22
1925 54 15
1927 40 10
1930 31 10
1938 (März) 21 6



und mussten meist nach fulminanten Pleiten wieder die Schalter schließen
beziehungsweise wurden von größeren Konkurrenten übernommen. Auf-
fallend dabei war, dass alle Provinzbanken auf den Kapitalzuschuss aus der
Metropole (oder aus dem Ausland) angewiesen waren. Das erklärt die
mehrfachen Beteiligungen der CA bei den diversen Bankhäusern in den
Bundesländern.37 In den Jahren zwischen 1924 und 1938 war der Wiener
Finanzplatz von einem enormen Rückbildungs-, Konzentrations- und An-
passungsprozess gekennzeichnet, der sich kaum beruhigte.

Eine dritte Phase bildeten die Vorgänge im Jahre 1938. Neben der Be-
seitigung beziehungsweise Arisierung sämtlicher jüdischer Privatbanken
kam es auch im Bereich der Aktienbanken zu Enteignungen und Stillle-
gungen. Die Beteiligungen deutscher Finanzgruppen und Banken an den
österreichischen Banken waren vor dem „Anschluss“ nicht bedeutend. Nur
bei fünf Gesellschaften war deutsches Kapital in nennenswerter Weise en-
gagiert und nur bei zwei Banken (Mercurbank und Salzburger Kredit- und
Wechselbank) befand sich die Aktienmajorität im Besitz deutscher Ban-
ken. Das änderte sich 1938: Ins Visier deutscher Wirtschaftsinteressen ge-
rieten vor allem der Aktienbesitz der österreichischen Banken. Vor allem
drei Banken besaßen zahlreiche Industriebeteiligungen: Die CA, die Öster-
reichische Industriekredit AG und die Länderbank. (Tab. 6, S. 32)

Die personellen Säuberungen des Jahres 1938 waren nicht allein Folge
der Entjudung der Wirtschaft, sondern auch diverser Verschiebungen in
der Eigentumsstruktur diverser Institute. Vor allem jene großen Aktienpa-
kete, die sich im Besitz der Republik Österreich befanden, standen zur
Disposition. Auch ausländische Eigentümer wurden davon überzeugt,
teils ihre Anteile, teils ihre Niederlassungen aufzugeben. Allein sieben Ak-
tienbanken verschwanden: Die Steiermärkische Escomptebank wurde von
der CA und die Mercurbank von der Länderbank übernommen, die ande-
ren Gesellschaften wurden liquidiert, drei davon 1938/39. Im Fall der
Österreichischen Hypothekenbank war allerdings die Auflösung schon vor
dem „Anschluss“ angeordnet worden.38 (Tab. 7, S. 34 f.)

Enteignungen bei den Aktienbanken 31

37 Vgl. Charlotte Natmeßnig und Fritz Weber: Die österreichischen Provinzbanken, in:
Geld und Kapital. Jahrbuch der Gesellschaft für mitteleuropäische Banken- und Spar-
kassengeschichte, Bd. 3 (1999), S. 141.

38 Die Gesellschaft wurde vom Bundeskanzleramt mit Erlass vom 10. Januar 1938
(Zl. 245.858-11/1937) aufgelöst, nachdem der Verlust mehr als die Hälfte des Akti-
enkapitals erreicht hatte. Vgl. FC 1939, S. 257.
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Tab. 6: 21 Aktienbanken und ihre Eigentümer vor dem „Anschluss“i)

(fett = deutsche Eigentümer, Angaben in Mio. öS)ii)

Bankgesellschaft Kapital Bilanzs. Angest. Eigentümer

ÖNB 54,9 1.322,2 822iii)

CA 101,0 695,5 1.703iv) Bund, ÖNB, Pensionsk.,
Streubesitz

ÖCI 10,4 378,9 112v) 93% Bundesverwaltungvi)

LB ? 287,1 645vii) Banque des Pays
de l’Europe Centrale

ÖIKAG 10,0 263,5 230viii) 99,9% ÖNB

Mercurbank 15,0 110,5 337ix) 95% Dresdner Bankx)

Girozentrale d. ö. Gen. 5,0 48,4

Bank f. OÖ u. Salzburg 2,5 34,2
CA, Bayer. Vereinsbank,
Land OÖ

Wiener Giro- u.
Cassen-Vereinxi)

0,6 29,3 CA, LB, ÖIKAG, ÖCI

Steiermärkische
Escomptebank

1,0 24,9 92% CAxii)

Hauptbank f. Tirol u.
Vorarlberg

1,25 18,8 CA, Bayer. Vereinsbank

Salzburger Kredit- u.
Wechselbank

2,3 14,1
75% Bayer. Hypoth.- u.
Wechsel-Bank

Hermes Ung. Allg.
Wechselstuben AG

? 10,0

Bank f. Kärnten AG 1,0 7,3
CA, Bayer. Hypoth.- u.
Wechsel-Bankxiii)

NÖ. Gew.- u. Handelsbank 0,2 3,4

Ö. Kontrollbank f. Ind. u.
Handelxiv) 0,5 1,2 98xv) CA, LB,

S. M. Rothschild

Continentale Bank 1,0 1,0
Seit Februar 1937
Meinl AGxvi)

Nationale Bank u.
Wechselstuben AG

0,1 0,6

Ö. Hypothekenbank 0,25 0,6
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Bankgesellschaft Kapital Bilanzs. Angest. Eigentümer

Bank f. Petroleum u.
Bergbau AG

0,1 ?
AG Shell-Floridsdorfer
Mineralölfabrik

Ö. Baukredit-Bank 1,0 ? Gemeinde Wien u. a.xvii)

i) Die neun burgenländischen Bank-Aktiengesellschaften, die aus regionalen Sparkassen hervorge-
gangen waren, wurden hier ebenso wenig berücksichtigt wie die Landeshypothekenanstalten und
jene Gesellschaften, die schon vor 1938 in Liquidation getreten waren. Vgl. FC 1938, S. 392–399.

ii) „Von den 76 Aktienbanken, die im Jahre 1923 tätig waren, gab es Ende 1937 nur mehr 21 Akti-
enbanken.“ Dr. Schmidt: Das Geld- und Kreditwesen der Ostmark und seine Eingliederung ins
Groß-Deutsche Reich, in: Verhandlungsbericht der Wirtschaftsgruppe Öffentlich-rechtliche
Kreditanstalten am 31. 5. bis 2. 6. 1939. Berlin 1939, S. 51.

iii) Diese Angaben stammen aus dem Jahr 1936. Die ÖNB beschäftigte 613 Angestellte und 209 Ar-
beiter. Vgl. FC 1938, S. 277 (Anm. 4).

iv) Diese Angabe stammt aus dem Jahr 1936. Die CA hatte außerdem 3497 Pensionisten. Vgl. FC
1938, S. 291.

v) RGVA, 1458-2-103. Die österreichischen Banken (undatiert).
vi) Vgl. zu den Eigentumsverhältnissen FC 1938, S. 301. Daneben waren an der Gesellschaft italieni-

sche Finanzkreise beteiligt. Vgl. Wittek-Saltzberg: Auswirkungen, S. 139.
vii) FC 1938, S. 368 (Fn. 4). Die Angabe bezieht sich auf 1936.
viii) Die ÖIKAG beschäftigte 170 pensionsberechtigte Beamte (darunter 20 Nichtarier) und 50 nicht

pensionsberechtigte Angestellte, dazu 500 Pensionisten. ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 5045,
215.442–35/1959. Liquidation der Österr. Industriekredit AG, 4. 5. 1938.

ix) Vgl. FC 1938, S. 379 Anm. *.
x) Die Dresdner Bank war nach Angabe der Frankfurter Zeitung mit 95% an der Mercurbank betei-

ligt. Vgl. Kopper: Marktwirtschaft, S. 292. FC 1938, S. 377.
xi) Der WGCV war eine gemeinsame Tochtergesellschaft der CA, der Länderbank, OIKAG und der

ÖCI. Vgl. FC 1938, S. 354.
xii) „Die Mehrheit der Aktien“, so berichtet der Compass, „ist Sommer 1934 aus dem Besitz der Nie-

derösterreichischen Escomptegesellschaft in das Portefeuille der Österreichischen Creditanstalt –
Wiener Bankverein gekommen. Die Bayerische Vereinsbank ist ebenfalls an der Bank beteiligt.“
Die CA besaß 1938 18.400 von insgesamt 20.000 Aktien (92%). Vgl. FC 1938, S. 381; FC 1940,
S. 187.

xiii) Die Beteiligung der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank betrug 49,46%. Vgl. Wittek-
Saltzberg, S. 140.

xiv) Die Kontrollbank war eine Tochtergesellschaft des Bankhauses S. M. Rothschild, der CA und der
Länderbank.

xv) Diese Zahl stammt aus dem Jahr 1939. Von den 52 männlichen und 46 weiblichen Mitarbeitern
waren insgesamt 27 in der für die Arisierungen zuständigen „Abteilung C“ tätig, acht arbeiteten
für die „Treuhandstelle Ost“. CA, Beteiligungsarchiv, Kt. 34/01 (Kontrollbank), Bericht der
Treuverkehr Deutsche Treuhand AG (Wien) über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. 12.
1939 [. . .] der Öst. Kontrollbank für Industrie und Handel AG, 63.

xvi) Vgl. FC 1938, S. 388.
xvii) „Das Aktienkapital wurde zu 50% von einem Bankenkonsortium (Creditinstitut, Creditanstalt-

Wr. Bankverein, Länderbank, Mercurbank), zu 40% von Gewerbetreibenden und zu 10% von
der Gemeinde Wien gezeichnet.“ FC 1938, S. 388.
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Tab. 7: Übernahmen, Maßnahmen

Bankgesellschaft
Kapital

in Mio. öS
Bilanzsumme

in Mio. öS
Bemerkung

CA 101,0 695,5
von der Deutschen Bank und
den VIAGi) übernommen

ÖCIii) 10,4 378,9
von der Bayerischen Hypo-
theken u. Wechselbank
erworben

LB ? 287,1
von der Dresdner Bank
übernommen

ÖIKAG 10,0 263,5
Vom RFM, bzw. den VIAG
übernommeniii)

Mercurbank 15,0 110,5
1938 Fusion mit
Länderbank

Girozentrale d. ö. Gen. 5,0 48,4
Deutsche Genossenschafts-
zentralkasseiv)

Bank f. OÖ. und Salzburg 2,5 34,2

WGCV 0,6 29,3
Liquidation der Privat-
banken; 1942 aufgelöst

Steiermärkische
Eskomptebank

1,0 24,9 1938 Fusion mit CA

Hauptbank f. Tirol u.
Vorarlberg

1,25 18,8

Salzburger Kredit- u.
Wechselbank

2,3 14,1

Hermes Ung. Allg.
Wechselst. AG

? 10,0
die Wiener Filiale von der LB
übernommenv)

Bank f. Kärnten AG 1,0 7,3

NÖ. Gew.- u.
Handelsbank

0,2 3,4
Deutsche Zentralgenossen-
schaftskasse

Ö. Kontrollbank f. Ind. u.
Handel

0,5 1,2
1938 Arisierungsauftrag;
1943 aufgelöst

Continentale Bank 1,0 1,0
Treuhand- u. Verrechnungs-
stelle d. Meinl AG

Nationale Bank- u.
Wechselstuben AG

0,1 0,6
Liquidation; Löschung im
Juli 1939



Elf Banken, die 1938 keine deutsche Beteiligung aufwiesen, galten nach
Kriegsende als „Deutsches Eigentum“. Darunter waren allerdings auch
vier Privatbanken – drei davon waren arisiert worden – bei denen es jeweils
unter verschiedenen Umständen zur Entstehung „Deutschen Eigentums“
kam. Im Fall des Bankhauses Frid & Thiemann (umbenannt in Antoni,
Hacker & Co.)39 wurde ein Anteil, der von einem Ariseur übernommen
worden war, nachträglich vom Deutschen Reich beschlagnahmt. Das
Bankhaus Rothschild war von einem deutschen Konsortium übernom-
men worden, das die Vermögenswerte der Rothschildbank in eine neuge-
gründete Bank (E. v. Nicolai) einbrachte.40 Das Bankhaus Gebrüder Ka-
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Bankgesellschaft
Kapital

in Mio. öS
Bilanzsumme

in Mio. öS
Bemerkung

Ö. Hypothekenbank 0,25 0,6 in Liquidation getreten

Bank f. Petroleum u.
Bergbau AG

0,1 ?
Im Besitz der Shell-
Floridsdorfer Mineralölfabrik

Ö. Baukredit-Bank 1,0 ? in Liquidation getretenvi)

i) Vgl. zur VIAG Manfred Pohl: VIAG Aktiengesellschaft 1923–1998. Vom Staatsunternehmen
zum internationalen Konzern. München 1998.

ii) Vor dem Anschluss befanden sich 93% der ÖCI-Aktien im Besitz des Bundes. Die Initiative zur
Übernahme ging angeblich von der ÖCI selbst aus. Das Vorstandsmitglied Karl Weninger soll an
die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank herangetreten sein. Der Kaufpreis, den die Bayeri-
sche Bank bezahlte, war nicht besonders hoch: Er betrug etwas über 8,1 Mio. Reichsmark. Das Ka-
pital der ÖCI, die man nun umbenannte, wurde auf 12 Mio. Reichsmark erhöht. Vgl. Erste Bank,
Kap. 5. Dazu auch Karl Albrecht: Die österreichische Beteiligung der Bayerischen Hypotheken-
und Wechselbank – Eine Untersuchung zur Reparationsfrage. München 1946.

iii) Formell wurden die Beteiligungen der ÖIKAG von der Alpen-Elektrowerke AG übernommen,
einer Holding-Gesellschaft der VIAG. Das wenig bedeutende Bankgeschäft übernahm CA.

iv) Die Gesellschaft übernahm auch die Wiener Vieh- und Fleischmarktkasse mit Wirkung vom
1. Oktober 1938. Vgl. FC 1940, S. 276. Zu dieser Übernahme und auch zur Übernahme der Gi-
rozentrale der österreichischen Genossenschaften durch die Deutsche Zentralgenossenschafts-
kasse in Berlin am 12. April 1938 vgl. Karl Werner Binder: Genossenschaftliche Zentralbank Ak-
tiengesellschaft 1927–1977. Historische Betriebsanalyse. Diss. Wien 1981, S. 67 und S. 72.

v) Vgl. FC 1940, S. 276.
vi) Als Liquidator scheint Dr. Kurt Hieggelke auf, der 1940 das Bankhaus Kanitz übernahm. Vgl. FC

1940, S. 277; auch 5.48. Kanitz.

39 Vgl. 5.29. Frid & Thiemann KG.
40 Eduard von Nicolai fungierte dabei als Repräsentant des Bankhauses Merck, Fink

& Co. Er war Vorstand und Betriebsführer der Rheinischen Hypothekenbank



nitz41 war von Comes & Co. in Berlin, einer deutschen Privatbank, arisiert
worden. Am Bankhaus Kathrein, das nicht als jüdische Bank galt, sondern
selbst an Enteignungsvorgängen aktiv beteiligt war, beteiligte sich noch
vor Kriegsende die Bayerische Vereinsbank. (Tab. 8, S. 37)

Die allermeisten Banken gerieten unter die Kontrolle deutschen Ka-
pitals. Erleichtert wurden diese Übernahmen durch die vielfältigen Betei-
ligungen der Bundesverwaltung und der Nationalbank, die dem Deut-
schen Reich beziehungsweise der Deutschen Reichsbank zufielen. Den
Entscheidungsträgern im RFM und RWM war es dadurch möglich, ohne
Rücksichtnahme auf lokale Interessen jene Lösung zu finden, die ihnen
am vernünftigsten erschien. Das Österreichische Creditinstitut für öffent-
liche Unternehmungen und Arbeiten (ÖCI), das nach Ansicht des
„Österreichischen Volkswirts“ der Regierung vor allem dazu gedient hat-
te, „gewisse Geschäfte und Verluste, die sonst dem öffentlichen Haushalt
zur Last gefallen wären, auf ein unsichtbares Konto abzuschieben“ wurde
an die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank verkauft. Das ÖCI
hatte in den Jahren vor 1938 im Auftrag der Regierung eine Reihe aufge-
löster Banken liquidiert: die Centralbank der deutschen Sparkassen, die
Österreichische Industrie- und Handelsbank, die Niederösterreichische
Bauernbank, die Allg. Depositenbank, die Arbeiter-Bank AG, die Spar-
und Darlehenskassa für Bundesangestellte und die „Kompass“ Allg. Kre-
dit- und Garantie-Bank.42 Die Konzernunternehmungen (dazu gehörten
die ÖVAG, die RAVAG, 50% der Österreichischen Industrie Treuhand
GmbH, die Wiener Vieh- und Fleischmarktkasse, die Österreichische
Baukredit-Bank, die Treuhandstelle der Hotelsanierungsaktion und die
Josef Florenz Waagen- und Gewichtsfabriks AG) wurden teils übernom-
men, teils abgestoßen.43
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(Mannheim), saß im Beirat der Deutschen Reichsbank, war Vorstand der Wertpa-
pierbörse in Frankfurt am Main und Aufsichtsrat der in Basel situierten Internationa-
len Bodenkreditbank und der Reichs-Kredit-Gesellschaft AG (Berlin). Vgl. Wer lei-
tet? Die Männer der Wirtschaft und der einschlägigen Verwaltung 1940. Berlin 1940,
S. 623.

41 Vgl. 5.48. Gebrüder Kanitz & Co.
42 Vgl. ÖVW Nr. 14, 5. 1. 1935, S. 259.
43 RGVA, 1458-2-103. Die österreichischen Banken, 7.
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Tab. 8: Arisierungen/Germanisierungeni)

Deutsches Eigentum
in %

Bank 1938 1945 Käufer

CA 0,00 76,91 Deutsche Bank, VIAG

LB 0,00 98,15 Dresdner Bank

Ö. Industrie-Kredit AG 0,00 100,00 Deutsches Reich (RFM, VIAG)

Girozentrale d. ö. Gen. 0,00 96,7
Deutsche
Zentralgenossenschaftskasse

ÖCIii) 0,00 99,53
Bayer. Hypotheken- u.
Wechselbank

NÖ. Gewerbe- u.
Handelsbank AG

0,00 91,2
Deutsche
Zentralgenossenschaftskasse

Continentale Bank AG 0,00 14,00
wurde indirekt über CA und LB
mit 14% zu Deutschem Eigentum

Frid & Thiemanniii) 0,00 25,70 Deutsches Reichiv)

Gebr. Kanitz & Co.v) 0,00 100,00
Comes & Co. (Berlin),
Kurt Hieggelke

Kathrein & Co. 0,00 27,80 AG Bayerische Vereinsbank

S. M. Rothschildvi) 0,00 100,00 E. v. Nicolai (Merck, Finck & Co.)

Bank für Kärnten AG 49,62 29,90

Salzburger Kredit- u.
Wechselbank

99,00 99,00

Bank f. Tirol und Vorarlberg 14,40 14,40

i) ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 5045, 169.159–53/53. Die Listen „Deutsches Eigentum in Österreich“
(1953) sind zwar hilfreich, aber nicht vollständig. Etwa fehlt in dieser Aufstellung die Deutsche
Verkehrs-Kredit-Bank AG, die mehrere Wechselstuben übernommen hatte.

ii) Die Gesellschaft wurde in Hypotheken- und Credit-Institut in Wien AG umbenannt. Vgl. FC
1940, S. 205.

iii) Nach der Arisierung umbenannt in: Antoni, Hacker & Co. Vgl. 5.29. Frid & Thiemann.
iv) Die Einlage von Karl Broda war am 1943 mit der Begründung, Broda sei polnischer Staatsbürger,

beschlagnahmt und eingezogen worden. WrStLA, VEAV, 1. Bezirk, Nr. 1103 (Frid & Thiemann/
Antoni, Hacker & Co. – Karl Broda).

v) Nach der Arisierung umbenannt in Hieggelke & Co.
vi) Das neu eröffnete Bankhaus E. v. Nicolai übernahm die Geschäfte des Bankhauses Rothschild, das

jedoch formell noch fortbestand und im Handelsregister erst nach 1945 gelöscht wurde. Vgl. 5.82.
S. M. v. Rothschild.



1.1. Die Übernahme der Länderbank durch die Dresdner
Bank

Karl Heinz Roth bemerkt in seiner Einleitung zum OMGUS-Bericht über
die Ermittlungen gegen die Dresdner Bank, dass es nicht bei allen Transak-
tionen im besetzten Ausland nötig gewesen sei, gegen die Regeln des übli-
chen Geschäftsverkehrs zu verstoßen. Als Beispiel erwähnt er die Wiener
Niederlassung der Banque des Pays de l’Europe Centrale (die Zentraleuro-
päische Länderbank). Einer ihrer leitenden Direktoren wandte sich wenige
Wochen nach dem „Anschluss“ an Adolf Hitler persönlich und plädierte
für eine „Zusammenarbeit mit den national eingestellten französischen Fi-
nanzgruppen“. Die Reichskanzlei wandte sich darauf an das Reichsbank-
direktorium, das die Offerte prüfte und an den Vorstand der Dresdner
Bank weiterleitete. Die Dresdner Bank hatte sich bisher lediglich um die
Fusion mit ihrer Tochter-Gesellschaft, der in Wien situierten Mercurbank,
bemüht.44

Die im Jahr 1880 gegründete Zentraleuropäische Länderbank befand
sich seit 1921 in französischem Besitz, besaß allerdings den Schwerpunkt
ihrer Geschäfte in Österreich. Die Länderbank geriet nun dank der Anre-
gung des Länderbankdirektors45, der im Auftrag des Verwaltungsratspräsi-
denten André Luquet gehandelt hatte, ins Visier der Dresdner Bank, die
schon – allerdings Jahre zuvor – 95% der seit 1887 bestehenden Mercur-
bank übernommen hatte. Es gelang nun den Repräsentanten der Dresdner
Bank, die Länderbank im Rahmen einer Fusion mit der Mercurbank „zu
außerordentlich günstigen Bedingungen“ zu übernehmen. Auch die Fran-
zosen waren mit der Transaktion sehr zufrieden. Der Kaufpreis betrug an-
geblich RM 3,2 Mio., allerdings wurden die meisten ausländischen Betei-
ligungen an den französischen Konzern abgetreten. Man verpflichtete sich
allerdings zur Abfertigung der jüdischen Angestellten (mit durchschnitt-
lich RM 3.200,– pro Kopf ). Diese Transaktion wurde schon am 18. Juli
1938 bekannt gegeben. Die Dresdner Bank übernahm gleichzeitig indi-
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44 Vgl. Karl Heinz Roth: Einleitung, in: Omgus, Hg.: Ermittlungen gegen die Dresdner
Bank. Nördlingen 1986, S. XLVIII ff.

45 Generaldirektor der Gesellschaft war Henry Reuter, die Direktoren der Wiener Nie-
derlassung waren bis zum „Anschluss“ Victor Bergler, Ludwig Fischer, Maximilian
Prager und Josef Chappey. Vgl. FC 1938, S. 360.



rekt über die Länderbank die Wiener Niederlassungen der „Hermes“ Un-
garischen Allgemeinen Wechselstuben AG46 und der Zivnostenská banka
in Prag.47 [Tab. 9, S. 39]

Die Gesellschaft wurde nun in Länderbank Wien AG umbenannt. Nach
einem Kapitalzuschuss der Dresdner Bank verfügte die Gesellschaft über ein
Aktienkapital in der Höhe von RM 20 Mio. und erreichte – gemessen an der
früheren Länderbank – die beinahe dreifache Bilanzsumme. Der Versuch der
Dresdner Bank, zwecks Stärkung des Mittelstandsgeschäftes einige österreichi-
sche Provinzbanken, die bisher von der CA kontrolliert worden waren, zu er-
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46 Vgl. FC 1940, S. 276.
47 Die Gebäude, in denen diese Gesellschaften situiert waren, wurden 1938 verkauft.

Vgl. FC 1940, S. 255 und 257. Dazu auch Eduard Kubu und Gudrun Exner: Tsche-
chen und Tschechinnen. Vermögensentzug und Restitution. Nationale Minderheiten
im Nationalsozialismus 3 (= Veröffentlichungen der Österreichischen Historiker-
kommission. Vermögensentzug während der NS-Zeit sowie Rückstellungen und Ent-
schädigungen seit 1945 in Österreich Bd. 23/3), Wien und München 2004.

Tab. 9: Fusion der Länderbank und der Mercurbank

Länderbank Mercurbank

Wechselstuben in Wien 17 12
Filialen in der Provinz 5 4

Affiliierte Auslandsbanken Allg. Kreditbank AG (Warschau) Wechselstuben AG
„Mercur“ (Budapest)

Bank f. Handel u. Industrie (Prag) Kommerzialbank AG
(Krakau)

Eisenstädter Bank AG Banca Comerciale S. A.
(Czernowitz)

Rumänische Kreditbank

Industriebeteiligungen Waagner-Biro AG
Perlmoser AG
Ö. Siemens Schuckert-Werke
Vereinigte Lederfabriken Flesch,
Gerlach, Moritz AG
Solo Zündwaren AG
Hirmer Zuckerwarenfabriken AG
Schönpriesener Zuckerfabrik



werben, scheiterte.48 Dafür konnte die Länderbank in Zusammenhang mit der
Besetzung der Tschechoslowakei mehrere Filialen tschechischer Banken in
Znaim, Lundenburg und Nikolsburg übernehmen. Die Länderbank
Wien AG wurde von der Dresdner Bank u. a. dazu benutzt, den Konzern der
Reichswerke Hermann Göring (RHG) zu finanzieren. Als Verbindungsleute
dienten dabei die Direktoren Alois Hitschfeld und Leonard Wolzt. Hitschfeld
war Vorstandsmitglied der Länderbank und Aufsichtsrat der RHG. Wolzt, der
ebenfalls im Vorstand der Länderbank saß, war Aufsichtsrat bei der RHG-
Tochtergesellschaft Steyr-Daimler-Puch.49 Allein 1941 wurden durch die Län-
derbank über RM 90 Mio. für diesen Konzern zur Verfügung gestellt.50 Über
ein weiteres ihrer Vorstandsmitglieder, Felix Czernin, beteiligte sie sich an Ent-
eignungen in Belgien und Ungarn.51

Die Tatsache, dass die Länderbank Industriebeteiligungen in wesent-
lich geringerem Ausmaß abgeben musste als die CA oder die ÖIKAG (sie-
he unten) war u. a. durch die Ausrichtung ihres Konzerns bedingt, der in
viel geringerem Ausmaß über Industriebeteiligungen in Österreich verfüg-
te als die CA: Sie besaß lediglich bescheidene Beteiligungen in der Papier-
industrie, der Lederindustrie (58% der Vereinigten Lederfabriken
Flesch AG), der Zuckerindustrie (40% der Hirmer Zuckerfabrik AG) und
in der Bauwirtschaft (22% Beteiligung an der Perlmooser Zementwer-
ke AG). Zwei kriegswichtige beziehungsweise technologisch interessante
Beteiligungen musste sie dennoch abtreten: jene an der Brückenbau-
und Eisenkonstruktionsfirma Waagner-Biró AG an die Dortmunder
Union AG, jene der Teerag AG an die Rütgerswerke AG in Berlin.52 Wei-
ters wurde die Kommerzialbank AG in Krakau, deren Aktienmajorität im
Besitz der Länderbank war, 1940 an die Dresdner Bank abgetreten.53 Dass
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48 Vgl. Eigner: Entscheidungsmacht, S. 542.
49 Omgus, S. 74.
50 Vgl. S. 74.
51 Felix Czernin war Agent der deutschen Spionageabwehr und zeitweise Direktor der

S. A. Continentale Bank in Brüssel. Vgl. Omgus, S. 100 f.
52 Nach Angaben des Compass 1938 war neben der Länderbank die Gemeinde Wien im

Besitz eines größeren Aktienpaketes. Der Anteil der Länderbank wurde an die Rüt-
gerswerke AG in Berlin abgegeben. Der Compass 1940 bemerkt, dass die Aktien-
mehrheit sich im Besitz der Gemeinde Wien und den Rütgerswerken befindet. Vgl.
FC 1938, S. 840. FC 1940, S. 656.

53 Vgl. Omgus, S. 125.



mit der Hirmer Zuckerfabriks AG und der Obereggendorfer Papierfa-
briks AG zwei Konzerngesellschaften liquidiert wurden, hatte mit dem
wirtschaftspolitischen „Anschluss“ und seinen Folgen allenfalls indirekt zu
tun.54 Abgesehen von der Konzernstruktur dürfte die Übernahme durch
die – eng mit SS und Gestapo kooperierenden – Dresdner Bank die neue
Länderbank Wien AG vor Übergriffen weitgehend geschützt haben.

1.2. Übernahme der CA durch die VIAG und die Deutsche
Bank

Die 1855 gegründete CA nahm in der österreichischen Wirtschaft eine
herausragende Machtposition ein:55 Durch ihre Beteiligungen auf dem
Bankensektor und vor allem in der Industrie konzentrierte sie einen erheb-
lichen Anteil des vorhandenen Kapitals. Sie besaß neben Mehrheitsbeteili-
gungen an den vier wichtigsten Provinzbanken56 und der Beteiligung an
zwei Wiener Spezialbanken zahlreiche Industriebeteiligungen in allen
Branchen. Es wurde geschätzt, dass vor der Krise ihrem „Interessenkreis rd.
60% der österreichischen Industrie angehörte.“57 Diese dominante Posi-
tion war das Ergebnis des schon erwähnten Konzentrations- und
Schrumpfungsprozesses, in dessen Verlauf sich die CA eine Reihe von
Banken samt deren Industriebeteiligungen einverleibt hatte: vor der Krise
die Anglo-Austrian Bank Ltd. 1926 und die Boden-Credit-Anstalt 192858,
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54 Vgl. Eigner: Entscheidungsmacht, S. 542.
55 Vgl. zur Geschichte der CA vor allem (Eduard März:) Ein Jahrhundert Creditanstalt-

Bankverein. Wien 1957; ders.: Österreichische Bankenpolitik in der Zeit der großen
Wende 1913–1923. Am Beispiel der Creditanstalt für Handel und Gewerbe. Wien
1981; Dieter Stiefel: Finanzdiplomatie und Weltwirtschaftskrise. Die Krise der Cre-
ditanstalt für Handel und Gewerbe 1931 (= Schriftenreihe des Instituts für bankhisto-
rische Forschung 12), Frankfurt/M. 1989.

56 Vgl. Banken in den Bundesländern, in: ÖVW Nr. 9, 27. 11. 1937, S. 65.
57 Dr. Schmidt: Das Geld- und Kreditwesen der Ostmark und seine Eingliederung ins

Groß-Deutsche Reich, in: Verhandlungsbericht S. 51. Bei Georg Obst wird formu-
liert: „Ihre Bilanzsumme machte mehr als die Hälfte aller österreichischen Banken
aus, 60% der österreichischen und ein Teil der Industrie der Nachfolgestaaten war
mit ihr kreditmässig verflochten.“ Georg Obst: Geld-, Bank- und Börsenwesen. Eine
gemeinverständliche Darstellung. Stuttgart 1935, S. 111.

58 Die Boden-Credit-Anstalt besaß selbst Beteiligungen an ca. 150 Industrieunterneh-
men. Vgl. Ausch, S. 314.



nach der Krise den Wiener Bankverein und das Bankgeschäft der Nieder-
österreichischen Escomptegesellschaft 1934.

Die Krise von 1931 zog erhebliche Veränderungen in den Eigentums-
verhältnissen nach sich: War die Bank zuvor eine Privatbank mit starker
ausländischer Beteiligung gewesen, so wurde nun auf Grund der durch
staatliche zugeschossene Mittel ein erheblicher Anteil der Bank staatliches
Eigentum. Zunächst übernahmen die Republik Österreich direkt 33,3%
und die Nationalbank 10%. Das Bankhaus Rothschild beteiligte sich un-
ter großen Anstrengungen mit 7,4%.59 Nach der schweren Krise des Jahres
1931 und der in mehreren Schritten erfolgten Sanierung – deren letzter
Akt die Fusion mit dem Wiener Bankverein im Jahr 1934 darstellte – hatte
sich die CA wirtschaftlich konsolidiert und zahlte 1937 erstmals wieder
eine Dividende von 5%.60 (Tab. 10, S. 43)

Im Fall der CA hatte es schon vor dem „Anschluss“ Annäherungen an
die Deutsche Bank gegeben, deren neues Vorstandsmitglied Hermann J.
Abs schon seit Dezember 1937 Verwaltungsrat der CA war.61 Verhandlun-
gen zwischen Vertretern der Deutschen Bank und der durch Dr. Josef Jo-
ham und Ing. Erich Heller vertretenen CA hatte es schon im Februar 1938
gegeben.62 Nach dem „Anschluss“ wurden diese auf eine Übernahme der
CA durch die Deutsche Bank abzielenden Verhandlungen zwischen Abs,
Joham und Finanzminister Rudolf Neumayr intensiviert. Am 26. März
1938 wurde zwischen der Deutschen Bank und der CA ein „Freund-
schaftsvertrag“ unterzeichnet. Die Deutsche Bank erklärte sich darin be-
reit, alle Stammaktien aus dem österreichischen Staatsbesitz zu überneh-
men, ihr Südosteuropageschäft durch die CA koordinieren zu lassen und
Mitarbeiter zu entsenden, die die auf den „Anschluss“ folgende Rechtsan-
gleichung und ökonomische Integration durchführen sollten. Doch es gab
auch andere Vorstellungen. Eine mächtige Fraktion, bestehend aus Kehrl,
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59 Ausch, S. 590.
60 Österreichische Creditanstalt – Wiener Bankverein, in: Bilanzen Nr. 24, 12. 3. 1937,

S. 178.
61 Zu den Details der Übernahme vgl. Kopper, Marktwirtschaft, S. 292 ff.
62 Die Deutsche Bank war ein Bankenkonzern, der 1936/37 nach eigener Angabe

17.282, also über zehnmal so viele Angestellte beschäftigte wie die CA, die mit Ab-
stand größte Bank Österreichs. Sie besaß Ende 1936 273 Niederlassungen und dane-
ben 173 Stadtdepositenkassen. Vgl. Deutsche Bank und Diskonto-Gesellschaft, in:
Bilanzen Nr. 26, 27. 3. 1937, S. 195.



Keppler63 und Göring beabsichtigte die CA, die auf Grund ihrer nach wie
vor zahlreichen Industriebeteiligungen als besonders interessant galt, in die
reichseigene Vereinigte Industrie Unternehmungen AG (VIAG) zu über-
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Tab. 10: Die Eigentümer der CA vor dem 12. Mai 1931i)

Nationalität der Aktienpakete Aktionäre Aktien %

Großbritannien 522.400 16,70
Anglo-International Bank 191.600 6,10
British-Overseas Bank 261.000 8,30

USA 22.700 0,70

Holland 132.700 4,20
Amstelbank 90.100 2,88

Schweiz 22.300 0,70

Frankreich 41.000 1,30

Belgien 28.700 0,90

Tschechoslowakei 195.000 6,10
Petschek & Co. 75.000 2,40
Zivnosenska banka 38.800 1,24
Eugen Kubinzky 50.000 1,60

Restliches Ausland 48.800 1,56

Ausland insgesamt 1,013.600 32,40

Österreich 631.600 20,20
S. M. v. Rothschild 187.500 6,00
Creditinstitut f. öffentliche
Unternehmen u. Arbeiten

375.000 12,00

PSK 44.100 1,40
Syndikat von Freunden der
Creditanstalt

25.000 0,80

Aktien im Besitz der CA 200.000 6,40

Streubesitz im In- u. Ausland 1,279.800 41,00

Gesamt 3,125.000 100,00

i) ÖStA AVA, Ministerratsprotokolle, Nr. 690, 13. 5. 1931, zit. n. Weber: Krach, S. 570.

63 Hans Kehrl (1900–1973) war seit 1933 Präsident der Industrie- und Handelskammer
Cottbus, Gauwirtschaftsberater, 1938 Generalreferent für Sonderaufgaben im RWM.



führen.64 Neben dem Vorstand der Deutschen Bank und der Gruppe um
Göring (der als Beauftragter für den Vierjahresplan die VIAG und das
RWM auf seiner Seite hatte) spielte jedoch eine dritte Gruppe eine nicht
ganz unwichtige Rolle. Es handelte sich um jene österreichischen Natio-
nalsozialisten, die in der CA die „österreichischen“ Interessen vertraten:
vornehmlich Industrielle aus der Provinz (der Holzindustrielle Franz Hass-
lacher aus Kärnten, der Bauunternehmer Karl Innerebner aus Innsbruck,
der Vorarlberger Textilindustrielle Hermann Rhomberg, der Kärntner
Hermann Auer-Welsbach und die beiden Großindustriellen Gottfried
Schenker-Angerer und Philipp Schoeller), die im Aufsichtsrat saßen, und
um die Vorstandsmitglieder Hans Fischböck (Leiter des Ministeriums für
Wirtschaft und Arbeit), Rudolf Pfeiffer (der neue Personalchef der CA)
und schließlich Hans Friedl, Ludwig Fritscher, Erich Heller und Josef Jo-
ham. Sie alle standen – mit Ausnahme Johams65 – der „Bewegung“ als ille-
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Wilhelm Keppler (1882–1960) war Kleinunternehmer, Wirtschaftsberater der
NSDAP seit 1931, SS-Mitglied und Beauftragter des Führers und Reichskanzlers für
Wirtschaftsfragen seit 1933. 1938 war er als Staatssekretär zur besonderen Verwen-
dung im Auswärtigen Amt und Reichsbeauftragter für Österreich (Gleichschaltung
der Wirtschaft). Aufsichtsratsvorsitzender Thünringische Zellwolle AG und Auf-
sichtsratsvorsitzender Zellgarn AG Litzmannstadt. Vgl. Klee, Personenlexikon, S. 302
und 304; Wer leitet?, S. 466.

64 Diese Absicht wird auch in einer 1945 verfassten Denkschrift der CA erwähnt: „Bei
der erwähnten Überfremdung“, so heißt es hier, „hatte die Creditanschlag einen Ge-
neralangriff abzuschlagen, der darauf ausging, ihren ganzen Industriekonzern en blo-
que in eine reichsdeutsche Holding einzubringen. Diese Zumutung war sogar den na-
tionalsozialistischen öffentlichen Stellen in Wien zu viel und der Generalangriff auf
den Industriekonzern der Creditanstalt konnte mit vieler Mühe abgewehrt werden.“
ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 76, Allg. Akten, Zl. 25.228/1946. Denkschrift der Credit-
anstalt-Bankverein hinsichtlich Repatriierung von Aktien der Bank und deren Kon-
zernunternehmungen, unpag. (S. 4).

65 Josef Joham war 1938 sogar kurzfristig verhaftet worden, da er als Repräsentant des
christlichsozialen Ständestaates galt, und verdankte nach eigener Angabe seinen Ver-
bleib im Vorstand dem Einsatz Franz Hasslachers. Er hatte die Vorgänge selbst nach
1945 folgendermaßen beschrieben: „Ich selbst wurde meiner Stellung als Generaldi-
rektor der Creditanstalt enthoben und nach meiner Verhaftung durch die Gestapo nur
durch das energische Dazwischentreten des damaligen Vizepräsidenten Franz Hassla-
cher der Freiheit wiedergegeben. Auch eine Hausdurchsuchung musste ich über mich
ergehen lassen.“ Joham wurde in der Folge zum „einfachen“ Vorstandsmitglied degra-
diert und war einerseits mit größeren Arisierungsfällen befasst, in denen die CA eine
Vermittlerrolle bei der Suche nach geeigneten Käufern wahrnahm, andererseits war er
mit der Vergabe von Arisierungskrediten betraut. – Copy of Document No. NI –
10998. Office of US Chief of Counsel for War Crimes, zit. n. Felix Romanik: Öster-



gale NSDAP-Mitglieder oder ausgewiesene Sympathisanten nahe und ver-
suchten, ihre Partikularinteressen zu verwirklichen. Gerade dadurch dürfte
sich eine endgültige Lösung verzögert haben.

Durch den „Anschluss“ gelangten jene CA-Aktien, die sich im Besitz der
Bundesverwaltung befanden, ins Eigentum des Landes Österreich, das seiner-
seits die Aktien an die VIAG übertrug. Auf Kepplers und Kehrls Wunsch über-
nahm Ende April 1938 die VIAG im Auftrag des RWM gegen die erklärte Ab-
sicht der Deutschen Bank die Treuhänderschaft über jene Anteile der CA, die
im Besitz des österreichischen Staates gewesen waren. Die Deutsche Bank ar-
gumentierte daraufhin, es sei unfair, der Dresdner Bank die Übernahme der
Mercurbank und der Länderbank zu ermöglichen, ohne der Deutschen Bank
vergleichbare Möglichkeiten einzuräumen.66 Über das private Bankhaus
Ephrussi & Co., das selbst von einem nichtjüdischen Teilhaber arisiert worden
war67, versuchte die Deutsche Bank Aktien aus dem Streubesitz aufzukaufen.
Doch bis Ende Dezember 1938 konnte sie auf diese Weise lediglich 1700 Ak-
tien erwerben.68 In der Zwischenzeit hatte die CA in einer außerordentlichen
Generalversammlung am 23. Juli 1938 die Fusion mit der seit 1864 bestehen-
den Steiermärkischen Escompte-Bank (92% der Aktien befanden sich im Be-
sitz der CA) beschlossen.69

Erst Ende 1938 gelang es der Deutschen Bank, in einem Konsortial-
vertrag mit der VIAG, die Kontrolle über die CA zu erhalten, die ihrerseits
inzwischen die wichtigsten Industriebeteiligungen hatte verkaufen müs-
sen.70 Die Deutsche Bank übernahm 25% der CA, erhielt das Recht, alle
organisatorischen Fragen zu entscheiden, die VIAG behielt sich lediglich
ein Mitspracherecht bei wichtigen Personalfragen und geschäftlichen An-
gelegenheiten vor. Die Deutsche Bank vergrößerte ihren Besitz an CA-Ak-
tien sukzessive: 1942 besaß sie schon die Aktienmehrheit. (Tab. 11, S. 46)
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reich 1933–1945. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Freiheitskampfes und der
Okkupation Österreichs. Diss. Wien 1952, S. 244. Von Dr. Josef Joham hat sich – wie
übrigens auch von Kommerzialrat Franz Hasslacher – kein Gauakt erhalten.

66 Vgl. Harold James: Die deutsche Bank und die „Arisierung“. München 2001, S. 134.
67 Vgl. 5.18. Ephrussi & Co. OHG.
68 Vgl. Kopper, Marktwirtschaft, S. 303. Carl August Steinhäusser, der neue Alleinei-

gentümer des Bankhauses Ephrussi & Co. war während des Ersten Weltkrieges ein
leitender Mitarbeiter der Berliner Diskonto-Gesellschaft, die später von der Deut-
schen Bank übernommen worden war, gewesen.

69 Vgl. FC 1940, S. 187.
70 Vgl. Kopper, Marktwirtschaft, S. 303.



Der Aufsichtsratsvorsitzende Franz Hasslacher interpretierte die Verände-
rungen in den Eigentumsverhältnissen mit der Bemerkung, es komme
darin „einerseits sichtbar zum Ausdruck, dass die ostmärkische Wirtschaft
noch nicht über die notwendigen freien Mittel verfügt, um diese Aktien
hier selbst unterzubringen, und dass andererseits die vom Reich hierfür für
geeignet befundenen Stellen für die weitere Entwicklung in unseren Gau-
en auch in dieser Richtung das allergrößte Interesse bekunden.“ Man solle
daher nicht von einer „Überfremdung“ sprechen, sondern müsse erken-
nen, dass man mit der VIAG und der deutschen Bank „zwei mächtige
Freunde“ gewonnen habe.71 (Tab. 12, S. 47 f.)

1945 betonte die CA in einer Denkschrift das Ausmaß der Verluste,
die sie durch die Übernahme erlitten hatte. „Die Schäden, die die Credit-
anstalt gegenüber dem Deutschen Reich geltend zu machen hat, sind zum
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Tab. 11: Eigentumsverhältnisse in der CAi)

12. März 1938 Ende 1938 Mai 1942
Nominale öS % Eigentümer Nominale öS % Nominale RM %

Bundes-
verwaltung

36,331.000 35,97 VIAG 51,510.000 51,00 18,325.000 25,92

ÖNBii) 12,253.500 12,13 DB 25,250.000 25,00 36,057.000 51,00
CA-Pensions-
kasse

16,137.000 15,97 Streubesitz 24,240.000 24,00 16,318.000 23,08

Ö. Realitäten
AGiii) 6,762.000 6,69

Streubesitz 29,516.500 29,24

Gesamt 101,000.000 100,00 101,000.000 100,00 70,700.000 100,00

i) ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 76, Allg. Akten, Zl. 25.228/1946. Denkschrift der Creditanstalt-Bank-
verein hinsichtlich Repatriierung von Aktien der Bank und deren Konzernunternehmungen, un-
pag. (S. 3).

ii) Die Aktien besaß die Österreichische Industriekredit AG, die ihrerseits zu beinahe 100% Eigen-
tum der Österreichischen Nationalbank war. ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 5045, 215.442-35/1959.
ÖV (Johann Brauneis) an BMF-VS, 23. 9. 1946.

iii) Die Österreichische Realitäten AG vereinigte die der CA gehörigen Realitäteninteressen. Die Ge-
sellschaft hatte die Aufgabe, diese Objekte, die sie von der CA und 1934 vom Wiener Bankverein
und deren Konzernunternehmungen und Debitoren übernommen hatte, zu verwalten und zu ver-
werten. Sie war selbst eine CA-Tochtergesellschaft. Vgl. FC 1938, S. 569.

71 Franz Hasslacher: Die wirtschaftliche Entwicklung in der Ostmark im ersten Jahre
nach dem Anschluss. Wien 1939, S. 14.
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Tab. 12: Verkaufte Beteiligungen der CA
(fett – nicht in der Denkschrift genannti))

Firma
Verkaufte

Aktien
% Käufer

Steirische Gussstahl AG 50.000 100,00 RHG

Steyr-Daimler-Puch AGii) 68.792 78,17 RHG

Feinstahlwerke Traisen AG 7.596 84,40 RHG

Simmeringer Maschinen- u.
Waggonbau AG

7.059 15,34 RHG

Kärntner Eisen- u. Stahlwerke AG 8.350 66,80 RHG

DDSG 26.530 45,74
RHG zahlt RM 40,–
pro Aktie

Continentale Motorschifffahrtsges.
Comos

5.734 71,67 RHG

Schiffwerft Linz AG 9.825 98,25 RHG

Universale Hoch- und Tiefbau AGiii) 61.270 61,27 VIAG (1942)iv)

OWEAG 45.900 11,47 VIAG

TIWAG 18.700 1,44 VIAG

STEWAG 102.500 9,23 VIAG

Berndorfer Metallwarenfabrik 65.195 86,90 Friedrich Krupp AG (Essen)

Elin AG 89.203 25,84 Dessauer Gas-Gesellschaftv)

Gerngroß AG 42.574 21,28
Deutsches Konsortium
(Hannover)vi)

Pulverfabrik Skoda-Wetzler AG 176.765 87,00 IG Farbenvii)

Teudloff-Vamag AG ? 51,00
Vereinigte Armaturen GmbH
Mannheimviii)

Vereinigte Wiener Metallwerkeix) ? 99,00 Ver. Aluminiumwerke AG

Wiener Lokomotivfabrik AGx) 25.303 13,00 Fa. Henschel

Alpine Montanxi) 25,00 RHG

Fanto AG ? RHG
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Firma
Verkaufte

Aktien
% Käufer

Wagenmann, Seybel & Co. 88,00 IG Farben

Donau Chemie AG ? IG Farben

Messingwerk Achenrain 10,00 Wilhelm Gustloff-Stiftung

Bleiberger Bergwerksunion Preußische Bergwerks/Hütten

Martin Miller AG
Edelstahlwerke Schmidt &
Clemens, Frankfurt/M.

Tobis-Sascha Filmverleih GmbH 50,00 UFA

Tobis-Sascha Filmindustrie AG 50,00 UFA

Ö. Versicherungs AG ? DAF

i) Vgl. Eigner: Entscheidungsmacht, S. 550.
ii) Der Compass berichtete: „Im Jahre 1932 war die Patronanzbank zu einem weiteren Forderungs-

nachlass in der Höhe von S 19,748.000 bereit, wogegen sie Aktien im Nennwerte von
S 11,748.000 erhielt und die Steyrwerke die restlichen S 8,000.000 auf Reservefonds buchten.“
FC 1938, S. 703.

iii) Die Gesellschaft war 1939 durch eine Fusion der Oesterreichischen Realitäten AG mit der Schiff
& Co. AG und der Universale-Redlich & Berger entstanden. Vgl. FC 1940, S. 422 und 435.

iv) Der Preis von 140% pro Aktie entsprach nicht dem tatsächlichen Wert. Die Aktie wurde nach
Angabe der CA zum selben Zeitpunkt um 196% gehandelt. 1942 wurde das Aktienpaket von der
Alpen-Elektrowerke AG übernommen. ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 76, Allg. Akten, Zl. 25.228/
1946. Denkschrift der Creditanstalt-Bankverein hinsichtlich Repatriierung von Aktien der Bank
und deren Konzernunternehmungen, unpag. (Anhang: Universale Hoch- und Tiefbau AG).

v) Interesse an der Elin AG hatten schon vor 1938 mehrere Interessenten bekundet, allen voran die
Siemens-Schuckertwerke AG, die AEG, die Julius Finach KG und der Otto Wolf-Konzern. Bis
1940 konnte die CA den Verkauf verhindern. Die Österreichische Eisenbahn Verkehrsanstalt
verkaufte ebenfalls ihre Elinaktien (89.203 Stück) an die Dessauer-Gas-Gesellschaft.

vi) Das Konsortium bestand aus Wilhelm Ackermann, Alfred Ludwig und Dr. Egon Koch (Hannover).
vii) Die IG Farben hatte schon 1937 versucht, ein größeres Aktienpaket der Skoda-Wetzler AG zu er-

werben, war damals jedoch gescheitert.
viii) Im Juni 1938 verkaufte die CA 5.100 Aktien (Nominale RM 255.000,–) und in den nächsten

Jahren ein weiteres Aktienpaket von insgesamt Nom. RM 375.000,–, behielt jedoch 19% des Ak-
tienkapitals in ihrem Besitz. Vgl. Wittek-Saltzberg, S. 179.

ix) Die CA gab an, an der Gesellschaft Nominale RM 1,977.800,– besessen zu haben. Die Gesellschaft
hatte nach dem Compass 1940 jedoch nur ein Kapital von RM 800.000,–. Vgl. FC 1940, 575.

x) Ca. 21% der Gesellschaft befand sich im Besitz der als jüdisch geltenden Österreichischen Eisen-
bahn-Verkehrs AG, deren Majorität wiederum in sich in belgischem Besitz befand. Dieses Akti-
enpaket wurde im April 1938 mit Genehmigung des Staatssekretärs Keppler durch die Firma
Henschel & Sohn (Kassel) erworben. Henschel & Sohn erwarb auf dem freien Markt weitere Ak-
tien und kam so in den Besitz von circacirca 45% des Aktienkapitals. Gestützt auf ihre Position



Teil ziffernmäßig überhaupt nicht erfassbar.“72 Sie führte viele der Beteili-
gungen in der Denkschrift an, keineswegs jedoch alle. Lediglich jene Ver-
luste, die sie selbst erlitten hatte, fanden Erwähnung. Über die Vermitt-
lungsgeschäfte und Erwerbungen im Zusammenhang mit Enteignungen,
bei denen sie selbst profitierte, wurde kein Wort verloren. Doch es findet
sich ein interessanter Passus, in dem über das Ausmaß von Autonomie und
Handlungsfreiheit der CA zwischen dem „Anschluss“ und Kriegsende re-
flektiert wird:

„Wenn auch die von der Deutschen Bank in den Aufsichtsrat der Cre-
ditanstalt delegierten Herren zugegebenermaßen die lokalen Interessen der
Creditanstalt respektiert haben, so kann doch nicht in Abrede gestellt wer-
den, dass die Tatsache allein, dass die qualifizierte Mehrheit der Creditan-
stalt-Aktien in Berliner Hände überging, dem gesamtösterreichischen In-
teresse zuwiderlief. Die Creditanstalt wurde infolge der Ereignisse vom
März 1938 von dem Range einer ersten Großbank innerhalb des Bundes-
staates Österreich auf die Stufe einer Provinzbank herabgedrückt, deren
Wirkungskreis so weit beschränkt wurde, wie es mit den Zentralisierungs-
tendenzen Berlins als vereinbarlich befunden wurde. Die Creditanstalt
konnte noch froh sein, mit dem Bankenapparat in Berlin einen modus vi-
vendi gefunden und ihre Selbständigkeit bewahrt zu haben. Die Gefahr,
entweder in einer reichsdeutschen Grossbank als Filiale aufzugehen oder
durch Errichtung deutscher Grossbankfilialen in Österreich konkurren-
ziert zu werden, wurde im gesamtösterreichischen Interesse glücklich abge-
wehrt.“73

Übernahme der CA durch die VIAG und die Deutsche Bank 49

72 ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 76, Allg. Akten, Zl. 25.228/1946. Denkschrift der Credit-
anstalt-Bankverein hinsichtlich Repatriierung von Aktien der Bank und deren Kon-
zernunternehmungen, unpag. (S. 3).

73 Ebd., unpag. (S. 4).

strebte Henschel & Sohn nun einen Interessen-Gemeinschaftsvertrag mit der Wiener Lokomoti-
ven AG an, der für diese wiederum die einzige Möglichkeit schien, „nicht der Konkurrenzierung
durch die reichsdeutsche Firma zu unterliegen.“ Unter diesen Umständen entschloss sich die CA,
ihr Aktienpaket an die Firma Henschel & Sohn „um einen Pauschalbetrag“ zu verkaufen. Denk-
schrift der Creditanstalt-Bankverein hinsichtlich Repatriierung von Aktien der Bank und deren
Konzernunternehmungen, unpag.

xi) Schon vor dem „Anschluss“ befanden sich 56,66% des Aktienkapitals der Alpine Montangesell-
schaft im Besitz der Vereinigten Stahlwerke AG (Düsseldorf). 18% gehörte noch der ÖKIAG.
Vgl. Wittek-Saltzberg, S. 176.



Wenn die CA tatsächlich – wie in der Denkschrift behauptet wird –
ihre Selbständigkeit in Bezug auf die „lokalen Interessen“ wahren konnte,
lässt das allerdings Rückschlüsse auf ihre Verantwortlichkeit zu. All die
Übernahmen und Vermittlungen, bei denen sie teils als Käuferin, als Treu-
händerin und als Zwischenhändlerin auftrat, wurden nicht „von Berlin“
angeordnet, sondern in der Wiener Vorstandsetage entschieden.

1.3. Die Liquidation der ÖIKAG

Die ÖIKAG (Österreichische Industriekredit AG) ging aus der Niederöster-
reichischen Eskomptegesellschaft hervor, die 1933 in Schwierigkeiten geraten
war. Damals wurde das Aktienkapital auf öS 720.000, reduziert und schließ-
lich im Zuge einer Sanierung auf öS 29,5 Mio. erhöht. Die neu ausgegebenen
Aktien wurden beinahe vollständig von der Österreichischen Nationalbank
(ÖNB) übernommen. 1934 war eine neuerliche Sanierung notwendig. Mitt-
lerweile war die Gesellschaft mit öS 180 Mio. bei der ÖNB verschuldet. Das
Aktienkapital wurde neuerlich auf öS 100.000,– zusammengelegt und dann
auf öS 10 Mio. erhöht. Die neue Emission der ÖIKAG wurden ebenfalls von
der ÖNB übernommen: Von den 100.000 Aktien besaß die ÖNB 99.999
Stück, die unmittelbar nach dem „Anschluss“ dem RFM übergeben werden
mussten.74 Der RFM ordnete mündlich die Liquidation der Gesellschaft an
und beauftragte die VIAG mit dieser Aufgabe, die von einem dreiköpfigen Ko-
mitee durchgeführt wurde. Diesem Komitee gehörten Präsident Hans Kehrl,
Dr. Hans Fischböck75 und ein Vorstandsmitglied der VIAG, Otto Neubauer
(Berlin), an. Innerhalb weniger Monate wurden die meisten Industriebeteili-
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74 ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 5045, 215.442-35/1959. ÖV (Johann Brauneis) an BMF-
VS, 22. 3. 1947.

75 Hans Fischböck (1895–1967) war in mehreren Banken und Versicherungen tätig ge-
wesen. Nach dem Zusammenbruch der Versicherungsgesellschaft Phönix hatte er die
aus der Insolvenzmasse gebildete Österreichische Versicherungs-AG übernommen.
1937 war er Proponent des „Deutsch-Sozialen Volksbundes“, dessen Aufgabe es sein
sollte, die NSDAP in das ständestaatliche System einzubauen. Im Feburar 1938 wur-
de er als Vertreter der Nationalsozialisten in den Staatsrat berufen, nach dem „An-
schluss“ wurde er Handelsminister in der Regierung Seyss-Inquart. Danach Leitung
des Ministeriums für Arbeit und Wirtschaft in Wien und Vorstandsvorsitzender der
Creditanstalt. Ab 1940 Wirtschaftskommissar in den Niederlanden, 1943 Staatsse-
kretär und Präsident der Industrie- und Handelskammer in Wien. Vgl. Klee, Perso-
nenlexikon, S. 151; Gertrud Enderle-Burcel: Christlich – ständisch – autoritär. Man-
datare im Ständestaat 1934–1938. Wien 1991, S. 69 f. 1936.



gungen der Gesellschaft verkauft. Schriftliche Aufträge wurden nicht erteilt,
sondern die notwendigen Weisungen stets nur mündlich erteilt. Die durch die
Verkäufe erwirtschafteten Summen dienten als Kapital der neu gegründeten
Alpen-Elektrowerke AG (AEW) in Wien, die als Zentrale für die projektierte
Elektrifizierung Österreichs vorgesehen war. Obwohl von vornherein die Auf-
lösung der ÖIKAG beabsichtigt war, wurde der Beschluss erst am 15. Juni
1939 gefasst – allerdings im Juli 1944 wieder aufgehoben.

Die Verkaufserlöse betrugen samt Zinsen RM 123,98 Mio. Johann
Brauneis, der in der Liquidationsphase als Angestellter der Gesellschaft tä-
tig war und nach Kriegsende als ÖV bestellt worden war bemerkte zu den
Vorgängen: „Es wird nochmals festgestellt, dass präzise schriftliche Wei-
sungen wegen Liquidation unseres Institutes nicht vorliegen, da ja das
vom Reichs-Finanzminister bestellte dreigliedrige Kommitee speziell zu
dem Zwecke bestellt war, die erforderlichen Beschlüsse auf Verkauf der
einzelnen Aktiven zu fassen; für die damalige Leitung der Industriekre-
dit AG waren diese Beschlüsse unbedingt bindend. Eine Möglichkeit, ge-
gen irgendeinen Verkauf als solchen, oder gegen die Verkaufsbedingungen
Einspruch zu erheben, bestand nicht. In diesem dreigliedrigen Komité war
auch kein Funktionär unseres Institutes vertreten, sodass schon von vorn-
herein jede Mitwirkung an der Fassung der Beschlüsse unmöglich war.“76

Die Unternehmen beziehungsweise Gesellschaftsanteile und Aktien-
pakete wurden hauptsächlich an deutsche Firmen verkauft. Weiters wur-
den zahlreiche Liegenschaften veräußert, darunter das vor dem Ersten
Weltkrieg errichtete Stammhaus der Niederösterreichischen Escomptege-
sellschaft (Am Hof 2, Seitzerg. 1 und 3). 23 Objekte und Grundstücke in
Wien und Umgebung wurden an die CA beziehungsweise deren Tochter-
gesellschaft, die Österreichische Realitäten AG (umbenannt in Universale
Hoch & Tiefbau AG), en bloc verkauft. 1943 war die Liquidation been-
det. 1944 wurde der Liquidationsbeschluss von 1939 aufgehoben, die
Bank mit einem Kapital von RM 3 Mio. reaktiviert. Das Aktienkapital
wurde an die AEW verkauft. Diese Übertragung hatte den Hintergrund,
dass die AEW beabsichtigte, eine 34%-Beteiligung der ÖIKAG an der
Central-Gas und Elektrizitäts AG in Budapest zu erwerben. (Tab. 13,
S. 52)
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76 ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 5045, 215.442-35/1959. ÖV (Johann Brauneis) an BMF-
VS, 22. 3. 1947.
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Tab. 13: Die Beteiligungen der ÖKIAG

Firma Nominale
in öS

%
Kaufpreis

in RM
Käufer

CA 12,257.000 12,14 DB, VIAG

Ö. Alpine Montan AG 7,128.000 11,68 8,387.280 RHG erwerben
356.400 St. Aktien

Stärke-Vertriebs GmbH 150.000 75,00

Semperit AG 1,119.000 6,90

Leykam-Josefsthal AG 336.000 2,80

Donau Versicherungs AG 569.520 14,24

Brünauer GmbH 20.000 100,00

Inzersdorfer Nahrungsmittel-
werke

1,000.000 100,00

Paukerwerk, Floridsdorf 1,000.000 100,00 466.666 RHG übern. 50.000
St. Aktien

Josef Inwald AG
(Wr. Glashüttenwerke AG)

961.900 96,19 50.000 Thüringische Glas-Instru-
mentenfabrik Alt, Eber-
hardt & Jäger AG,
Ilmenaui)

Moosbrunner
Glasfabriks AG

476.700 95,34 50.000 Thüringische Glas-Instru-
mentenfabrik Alt, Eber-
hardt & Jäger AG, Ilmenau

Hofherr Schrantz 2,960.200 98,67 1,973.586 Heinrich Lanz AG,
Mannheim

Tabak und Spezialmaschinen-
fabrik Hofherr Schrantz

100,00 941.437 Johann Karl Müller,
Dresden

Ö. Brown Boveri 1,417.700 35,44 Brown-Boveri Werke AG,
Mannheim

Felten & Guilleaume 497.600 4,03 380.426 Felten & Guilleaume
Carlswerk AG, Köln

Ö. Gasbeleuchtungs AG 98,8

Maschinen- u. Waggonfabrik
Simmering

1,137.810 24,73
RHG

Jos. Küfferle & Co. AGii) 1,000.000 100,00

Union-Baugesellschaft 1,588.100 99,25 741.166 Alpen-Elektrowerke AG

Kurz AG (Niessenwerk KG) 293.800 97,70 195.866 DI Dr. Horst Niessen
(Berlin)

1. Ö. Glanzstofffabrik, St. Pölten 208.000 5,20 138.673 CA

E-Werk Pölswerke 100,00

Brüder Reininghaus Brauerei AG 1,030.950 10,99

Kärntner Eisen- und Stahl AG,
Ferlach

840.000 33,60

Brigl & Bergmeister, Niklasdorf 371.000 9,27
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Firma Nominale
in öS

%
Kaufpreis

in RM
Käufer

Mürztaler AG 296.550 26,96

Brüder Kranz AG 1,478.900 92,43

Bleiberger Bergwerks-Union,
Klagenfurt

2,451.000 32,68

AG Elektrizitätswerk Wels 27,30
TIWAG 2,674.700 20,57
Central Gas- und Elektrizitäts
AG, Budapest

34,00

Drautaler Elektrizitäts AG,
Budapest

51,00

Brennerwerke, München RM 81.000 6,75
Inzersdorfer Konservenfabrik 100.000 100,00
Silesia AG 49,00
Société d’Electricité et des
Transport de l’Europe Centrale
(Brüssel)

Belg. Fr.
48,009.500

53,16

Société d’Electricité et des
Transport de l’Europe Centrale
(Brüssel)

280.000 40,00

N. V. Maatschappij voor
Petroleumondernemingen Petineg

28,40

i) Johann Brauneis bemerkte zu dieser – unter dubiosen Umständen erfolgten – Übernahme: „Im Falle
Moosbrunner – Inwald lag der besondere Druck darin, dass das Reichswirtschaftsministerium in
Berlin (Min. Rat Pohlmann I und Ministerialdirigent Pohlmann II) und das Reichsfinanzministe-
rium (Staatssekretär Reinhardt) dahin Einfluss genommen haben, dass der Verkauf der Aktienpakete
beider Gesellschaften nur an die Thüringische Glasinstrumentenfabrik Alt, Eberhadt & Jäger in
Ilmenau (und deren Gruppe) erfolgen durfte, wobei außerdem auch der Kaufpreis von
RM 100.000,– für beide Aktienpakete vorgeschrieben wurde, trotzdem den Herren genauestens
bekannt war, dass beide Unternehmungen zusammen einen Nettowert von mindestens RM 1. Mio.
repräsentierten. Versuche der Geschäftsleitung, beide Aktienpakete an einen besseren Verkäufer zu
veräußern (Oramkonzern), wurden verboten. Dieses auffallende Interesse der genannten beiden
Ministerialräte, besonders aber des Staatssekretärs Reinhardt, dass die genannte Ilmenauer Firma die
beiden österreichischen Konkurrenz-Unternehmungen in die Hand bekommt, rührt daher, dass
Staatssekretär Reinhardt selbst aus Ilmenau stammt und früher Angestellter der der genannten
Ilmenauer Glasfabrik gewesen ist.“ Auch die Schulden der beiden Unternehmungen bei der ÖIKAG
in der Höhe von RM 557.741,– wurden auf Anordnung um die Hälfte reduziert. ÖStA AdR 06,
BMF, Kt. 5045, 215.442-35/1959. ÖV (Johann Brauneis) an BMF-VS, 19. 5. 1947.
Staatssekretär Fritz Reinhardt (1895–1969), geb. Ilmenau, Handelsschullehrer, 1923 NSDAP-Mit-
glied, 1930 Reichspropagandaleiter, 1930 in den Reichstag gewählt. 1932 wurde Reinhardt Wirt-
schaftsbeauftragter der Reichsleiter der NSDAP, 1933 Staatssekretär im RFM. 1935 SA-Obergrup-
penführer. 1950 von einem Münchner Gericht als „Hauptschuldiger“ eingestuft. Hermann Weiß,
Hg.: Biographisches Lexikon zum Dritten Reich. 2. Aufl., Frankfurt/M. 1998, S. 369 f.

ii) Wilhelmsdorfer Malzprodukten & Schokoladefabr. Jos. Küfferle & Co. AG.



1.4. Die Sonderaufgaben der Kontrollbank und des WGCV

Die 1914 gegründete Österreichische Kontrollbank für Industrie und
Handel war im Besitz der größten österreichischen Banken. An ihr waren
die CA, die Länderbank, die Mercurbank und S. M. v. Rothschild betei-
ligt. Sie diente als zentrale Überwachungsstelle für wirtschaftliche Organi-
sationen. Sie befasste sich „mit der Führung von Syndikaten, Zentralver-
kaufsbüros und Kontrollbüros, mit der Überwachung von Vereinbarun-
gen industrieller oder kaufmännischer Vereinigungen, ferner mit dem
kommissionsweisen Handel mit Industrie- und Handelsartikeln aller Art
und mit der Vermittlung von Handelsgeschäften zwischen Produzenten
und Händlern.“ Darüber hinaus diente sie als Zahlstelle und enthielt sich
im Übrigen jeder finanztechnischer Operationen.77 [Tab. 14:  S. 54]

An den Eigentumsverhältnissen änderte sich durch den „Anschluss“
nichts, die Anteile der Mercurbank waren durch die Fusion von der neuen
Länderbank übernommen worden. Die Anteile des Bankhauses S. M.
Rothschild wurden 1940 durch das neugegründete Bankhaus E. v. Nicolai
übernommen.78 Allerdings änderte sich der Geschäftsbereich der Bank
1938. Sie wurde mit der Durchführung der Reichswirtschaftshilfe (Kon-
sortialkredite für die gewerbliche Wirtschaft) für die Ostmark betraut, sie
war mit der Kontrolle der Kreditansuchen des Gast-, Schank- und Frem-
denbeherbungsgewerbes betraut. Vor allem jedoch wurde die Kontroll-
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Tab. 14: Die Eigentümer der Kontrollbanki)

Eigentümer Aktien %

CA 329 65,80
LB 101 20,20
S. M. v. Rothschild 70 14,00

Insgesamt 500 100,00

i) CA, Beteiligungsarchiv, Kt. 34/01 (Kontrollbank), Bericht der Treuverkehr Deutsche Treuhand
AG (Wien) über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. 12. 1939 [. . .] der Öst. Kontrollbank
für Industrie und Handel AG, 16.

77 FC 1938, S. 389.
78 Vgl. 5.82. S. M. v. Rothschild.



bank durch einen Erlass des Ministers für Wirtschaft und Arbeit als „Auf-
fanggesellschaft für nichtarische gewerbliche Unternehmungen“ bestellt.79

Die Kontrollbank führte knapp über einhundert Arisierungen durch, in-
dem sie Firmen übernahm und weiterverkaufte. Ein verbreiteter Irrtum
dabei ist, dass die Kontrollbank die „großen“ und die VVSt die „kleinen“
Arisierungsfälle übernommen hätte. Das stimmt nur bedingt: Die VVSt
wickelte selbständig zahlreiche große Arisierungen ab, beispielsweise jene
des Lederer-Konzerns. Zahlreiche Firmen, deren Arisierung von der Kon-
trollbank vermittelt wurde, waren am Umsatz oder an der Kaufsumme ge-
messen verhältnismäßig unbedeutend. Eher könnte man sagen: Die Kon-
trollbank übernahm Fälle, in denen es schwierig war, einen Käufer zu fin-
den oder in denen komplizierte rechtliche Problemlösungen erforderlich
waren. In einigen wenigen Fällen, in denen eine dauerhafte Lösung nicht
zu finden war (Löwinger-Konzern, Bunzl & Biach80), war die Kontroll-
bank über längere Zeit beteiligt und delegierte ihre Vorstandsmitglieder in
die Aufsichtsräte der arisierten Firmen. Meist jedoch wurden die Firmen
kurz nach ihrer Übernahme an geeignete Interessenten weiterverkauft. Zu-
weilen wurde die Kontrollbank auch eingeschaltet, um den Kaufpreis an-
zuheben.81 (Tab. 15, S. 56)

Auch der 1872 gegründete Wiener Giro- und Cassen-Verein
(WGCV) – eine gemeinsame Tochtergesellschaft der CA, der Länderbank,
OIKAG und der ÖCI – übernahm eine besondere Aufgabe im Rahmen
der „Neuordnung im Bankwesen der Ostmark“. Im Compass von 1940 ist
zu lesen:

„Die Neuordnung im Bankwesen der Ostmark, die durch die Wieder-
vereinigung mit dem Reiche 1938 angebahnt wurde, hatte tief eingreifen-
de Veränderungen in den geschäftlichen Verhältnissen des Wiener Giro-
und Cassen-Vereines zur Folge, da Geschäftszweige wie das Privatclearing-
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79 Erlaß v. 30. 9. 1938, Zl. 57.435-II/1/1938.
80 Vgl. zu diesen Fällen: Gregor Spuhler, Ursina Jud, Peter Melichar und Daniel Wild-

mann: Arisierungen in Österreich und ihre Bezüge zur Schweiz (= Veröffentlichungen
der UEK, Bd. 20), Zürich 2002, S. 113–126.

81 Ulrike Felber, Peter Melichar, Markus Priller, Berthold Unfried und Fritz Weber:
Ökonomie der Arisierung (= Veröffentlichungen der Österreichischen Historiker-
kommission. Vermögensentzug während der NS-Zeit sowie Rückstellungen und Ent-
schädigungen seit 1945 in Österreich Bd. 10/1 und Bd. 10/2), Wien und München
2004, vgl. Falldarstellung Klosterneuburger Holzindustrie GmbH.
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Tab. 15: Verwaltung- und Aufsichtsräte der Österreichischen Kontrollbank
für Industrie und Handel (* = ausgeschieden, fett = scheint neu auf)

1938 1939 1940

VR bzw.
AR

HR Prof. Dr. Franz
Rottenberg (CA)*
(Präsident)

GenDir Karl Hinkei)

(Präsident)
GenDir Karl Hinke
(Präsident)

Dir. Viktor Bergler*
(Vizepräsident)

MinR Dr. Walter Güttlii) Walter Rafelsberger
(Vorsitzender-
Stellvertreter)

Dir. Leonard Wolzt*
(Vizepräsident)

SektChef Ludwig Klucki* RRAbg Paul Hudlv)

Dir. Dr. Max Sokal* Dr. Josef Joham (CA) MinR Dr. Walter Güttl

MinR aD Dr. Friedrich
Werner*

Dir Hermann Leitich* Dr. Josef Joham (CA)

Dr. Hans Manniii) Dr. Hans Mann

Wilhelm v. Thelemanniv)

(München)
Wilhelm v. Thelemann
(München)

MinR aD Dr. Friedrich
Werner*

Dr. Walther Kastner
(Beauftragter des RWM)

Dir.;
1940:
Vorstand

Julius Simelis* Dir Dr. Hermann
Leitich*

Dr. Josef Paic

Fritz Haberda
(Direktionsvorstand)

Dr. Walther Kastner

i) Karl Hinke war Generaldirektor der Steirischen Gussstahlwerke AG und zweiter Verwaltungsprä-
sident der CA. Vgl. PC 1939, S. 496.

ii) Walter Güttl war MinR im Ministerium für Wirtschaft und Arbeit, Staatskommissar bei der CA
und beim Hypotheken- und Creditinstitut, Vorstand der Staatslotterien und Mitglied mehrerer
Verwaltungsräte. S. 432.

iii) RA Hans Mann war Verwaltungsratspräsident der Österr. Linoleum-, Wachstuch- und Kunstle-
derfabrik AG (Wien) und der Linoleum AG (Wien), Verwaltungsrat der Hirtenberger Patronenfa-
brik (Hirtenberg). S. 808.

iv) Wilhelm v. Thelemann war Teilhaber der deutschen Privatbank Merck, Fink & Co. (München).
S. 1369.

v) Paul Hudl war Sonderbeauftragter des Staatskommissars für Personalangelegenheiten in der Orga-
nisation des Handels und saß außerdem im Verwaltungsrat der Deutsch-Rumänischen Holzhan-
dels AG (Wien). S. 539.



geschäft, der Frachten- und Gebührenstundungsdienst und die Geldver-
waltung der Österreichischen Bundesbahnen, die für den Ertrag und für
den Personalbedarf von ausschlaggebender Bedeutung waren, aufgegeben
werden mussten. Für den Ausfall dieser Einnahmezweige konnte jedoch
vorübergehend, durch Erfüllung von Sonderaufgaben, teilweise Ersatz ge-
funden werden.“82

Gleichsam als Kompensation erhielt der WGCV vom Staatskommis-
sar in der Privatwirtschaft den Auftrag, die kommissarische Verwaltung
einer großen Zahl von Privatbanken zu übernehmen, die liquidiert werden
sollten. Beide Bankinstitute – Kontrollbank und WGCV – waren die ein-
zigen, in denen 1938 die gesamte Führungsetage ausgewechselt wurde.
(Tab. 16, S. 58)

In beiden Gesellschaften, sowohl im WGCV wie in der Kontroll-
bank waren leitende Funktionäre der Eigentümerbanken vertreten. Im
Aufsichtsrat der Kontrollbank saß etwa Direktor Dr. Josef Joham als
Vorstandsmitglied und Vertreter der CA. Im Aufsichtsrat des WGCV
waren mit Rudolf Pfeiffer und Ludwig Fritscher zwei neu ernannte Vor-
standsmitglieder der CA vertreten, mit Leonhard Wolzt und Alfred
Hohenlohe-Schillingsfürst ein Vorstands- und ein Aufsichtsratsmitglied
der Länderbank. Robert Hammer, ein weiterer Länderbank-Aufsichtsrat
wurde Aufsichtsratspräsident des WGCV.83 Beide Gesellschaften wurden
nach Beendigung ihrer Aufgaben liquidiert, die Kontrollbank auf Anra-
ten von Walther Kastner, der im Hinblick auf die Nachkriegszeit meinte,
es sei besser, das Institut aufzulösen und die Frage einer Rechtsnachfolge
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82 FC 1940, S. 251.
83 Der 69-jährige Robert Hammer, der in der Versicherungswirtschaft in leitender

Funktion tätig gewesen war (u. a. als Präsident der Wiener Rückversicherungsgesell-
schaft AG), kann als einer der Aufsteiger nach dem „Anschluss“ gelten. Er war ein
langjähriges Mitglied des Deutschen Klubs und wurde 1938 nicht nur Aufsichts-
ratspräsident des WGCV (an Stelle von Oscar Pollak) und Aufsichtsrat der Länder-
bank, sondern auch Generaldirektor der Zentralbank der deutschen Sparkassen,
Mitglied der Zulassungsstelle an der Wiener Börse und hatte insgesamt zwölf
Aufsichtsratsmandate inne. Er nahm aufgrund seiner politischen Verbindungen in
Wien eine zentrale Machtposition im Bankensektor ein. Er war Parteimitglied seit
1932, galt als „politisch und moralisch einwandfrei.“ ÖStA AdR 04, Gauakt
279.749 (vereint mit 124.585); NSDAP, Kreisleitung Baden bei Wien an NSDAP
Gauleitung Niederdonau, Gaupersonalamt, 1. November 1941. Vgl. Wer leitet?,
S. 335.



zu vermeiden.84 Der WGCV wurde 1942 mit der Deutschen Reichs-
bank fusioniert, die seine Angestellten aufnahm und seine Rechtsnach-
folge antrat.
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84 „Als der Arisierungsauftrag erfüllt war“, schrieb Kastner, „legte ich den Gesellschaf-
tern die Liquidation der Kontrollbank nahe, was akzeptiert wurde. Ich hatte Zweifel,
ob der Nationalsozialismus den Weltkrieg gewinnen werde, für den Fall seines
schlechten Ausganges schien es aber zweckmäßig, die Kontrollbank nicht mehr als die

Tab. 16: Verwaltungs- und Aufsichtsräte des Wiener Giro- und Cassen-
Verein (* = ausgeschieden, fett = scheint neu auf)

1938 1939 1940

VR bzw.
AR

Oscar Pollak*
(Präsident)

Robert Hammer
(Präsident)

Robert Hammer
(Vorsitzender)

Dr. Otto Fuchs*
(Vizepräsident)

Dr. Ludwig Fritscher
(Vizepräsident)

Dr. Ludwig Fritscher
(Vorsitzender-Stellvertreter)

Emil Freund*
(Vizepräsident)

Dr. Alois Schindler*
(Vizepräsident)

Dr. Leonhard Wolzt
(Vorsitzender-Stellvertreter)

HR Max Marquet* Dr. Emanuel Braunegg* Otto Benedikt
Julius Neustadt* Franz Elsner* Alfred Hohenlohe-

Schillingsfürst
Heinrich Steinbach* Alfred Hohenlohe-

Schillingsfürst
Dr. Fritz Horn

Jakob Turnauer* Dr. Eugen Klimburg Josef Kern
Hans Wancura* Dr. Rudolf Pfeiffer* Dr. Eugen Klimburg

Dr. Richard Schönthal* Dr. Hans Stigleitner
Leonhard Wolzt
Dr. Franz Zorn

Dir.;
ab 1940:
Vorst.

Dr. Max Sokal* Dr. Franz Zorn
Albert Muttoné*
(Direktor-Stellvertreter)

MinR aD Dr. Franz Zorn
(Direktor)

Robert Nedl †
(VorstandStellvertreter)
Rudolf Mittlböck †
(Vorstand der Effekten-
und Depotabteilung)
Karl Sotz † (Vorstand der
Giro-Abteilung)



1.5. Gab es eine NS-Bankenpolitik?

Die programmatischen Äußerungen der NS-Wirtschaftspolitik stellten
vor allem die großen Aktienbanken und das Finanzkapital unter einen
antisemitischen Generalverdacht.85 Vor allem das anonyme Aktienkapital
und die undurchsichtigen Finanzspekulationen an den Börsen gerieten
ins Visier der NS-Wirtschaftsprogrammatik. Im Gegensatz zur zeitgenös-
sischen marxistischen Kritik am Finanzkapital reduzierte diese die avan-
ciertesten Techniken der Profitmaximierung darauf, dass hier verdeckte
jüdische Machenschaften regierten. Die von Gottfried Feder formulierte
Formel „Gemeinnutz geht vor Eigennutz“ gehörte zu den ältesten und
wichtigsten Schlagworten der NS-Wirtschaftsauffassung. Auch Feders
Unterscheidung zwischen „raffendem“ und „schaffendem“ Kapital wurde
zu einem Werkzeug des politischen Kampfes. Ein weiterer Kampfbegriff
war jener von der „Geld- oder Zinsherrschaft der alljüdischen Hochfi-
nanz“. Die Antwort darauf war die Forderung nach der „Brechung der
Zinsknechtschaft“. Feder stellte die Forderung auf, die staatlichen Anlei-
heschulden beim privaten Finanzkapital zu annullieren und stattdessen
zinslose Staatskassenscheine auszugeben, eine Forderung, die nicht ohne
Grund niemals umgesetzt wurde. Alfred Rosenberg, einer der prominen-
ter NS-Parteitheoretiker, forderte die Verstaatlichung des Bankwesens.
Diese Ideen konnten sich jedoch selbst in ihren harmloseren Varianten
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für Arisierungen verantwortliche Rechtsperson aufrechtzuerhalten; ehemalige Gesell-
schafter konnten hierfür nicht in Anspruch genommen werden. Dr. Leichtich ging als
Generaldirektor zur Wienerberger Ziegelwerke AG, das zweite Vorstandsmitglied
war, wie erwähnt, eingerückt; so blieb ich als Liquidator übrig [. . .]. Die Abwicklung
ergab einen Erlös, der das Grundkapital überstieg. Der Arisierungsauftrag hatte sich
als Regieträger günstig ausgewirkt.“ Walther Kastner: Mein Leben – kein Traum. Aus
dem Leben eines österreichischen Juristen. Wien o. J. (1980), S. 116.
Walther Kastner (1902–1994), geb. in Gmunden, Studium in Innsbruck und Wien.
Jurist (Promotion 1907), Beamter des Finanzministeriums, seit dem Herbst 1938
in der Kontrollbank für komplizierte Arisierungen (etwa Bunzl & Biach) zuständig.
Er wurde 1942 NSDAP-Mitglied und Generaldirektor der Semperitwerke AG, nach
1945 als Rechtsanwalt und Konsulent des Finanzministeriums (zuständig für Fragen
der Restitution) tätig. 1964 Habilitation und ordentlicher Professor für Gesellschafts-
und Wertpapierrecht. Seine mehr als 450 Exponate umfassende (Raub-)Kunstsamm-
lung schenkte er 1974 dem Oberösterreichischen Landesmuseum. Vgl. Walther Killy
und Rudolf Vierhaus, Hg.: Deutsche Biographische Enzyklopädie, Bd. 5, München
1997, S. 461.

85 Vgl. zum Folgenden vor allem Kopper, Marktwirtschaft, S. 18–22 und 112–125.



nie durchsetzen. Je näher die NSDAP ihrem Ziel rückte, die Macht im
Staat zu erobern, um so realistischer und pragmatischer wurde sie in ihrer
wirtschaftspolitischen Programmatik. Nach der Machtergreifung setzte
Hjalmar Schacht im Herbst 1933 auf einer Banken-Enquete seine
Grundsätze durch: Die nationalökonomische Berechtigung des Kredit-
zinses wurde anerkannt, die Verstaatlichung der Banken wurde ebenso
abgelehnt wie ideologische Grundsatzdebatten um ein NS-Kreditwesen.
Damit kam es nach Volker Ronge zu einem „bedeutsamen Bruch“ in
einer Entwicklung der Politisierung der Bankenpolitik: „Die 1931 be-
gonnene Verstaatlichung der (Groß-)Banken mittels Kapitalbeteiligung
der öffentlichen Hand wurde von den nationalsozialistischen Machtha-
bern weder übernommen noch gar weitergeführt, sondern im Gegenteil,
rückgängig gemacht. Zwischen 1933 und 1936 erfolgte ohne großes po-
litisches Aufsehen die Reprivatisierung der Großbanken.“86 Damit hatten
sich privatwirtschaftliche gegen unausgereifte kapitalismusfeindliche Vor-
stellungen auf der Ebene der Bankenpolitik durchgesetzt. Das kam auch
im „Gesetz über das Kreditwesen“ beziehungsweise Kreditwesengesetz
(KWG) von 1934 zum Ausdruck, dessen Vorbereitung lange vor der NS-
Machtergreifung begonnen hatte. „Die innovative Bedeutung des
KWG“, schreibt Kopper, „bestand vor allem in der Schaffung eines ein-
heitlichen Rechtsrahmens für das Kreditwesen.“87 Es wurde ein zentrales
Aufsichtsamt für das Kreditwesen eingeführt, die Gewerbefreiheit wurde
durch eine Konzessionspflicht ersetzt, die nicht nur den Bankkunden vor
fachlich ungeeigneten und kapitalschwachen Bankiers schützen, sondern
auch eine Regulierung der Marktes ermöglichen sollte. Die Stärkung der
staatlichen Kontrolle im Rahmen dieser Bankenreform war keineswegs
einzigartig. Auch in Österreich war mit dem Bankengesetz von 1925 dies
in Reaktion auf die Bankengründungen in der Inflationszeit schon ver-
sucht worden (Konzessionsergänzungsgesetz von 192488, Bankgewerbe-
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86 Volker Ronge: Bankpolitik im Spätkapitalismus. Politische Selbstverwaltung des Ka-
pitals? (= Starnberger Studien 3), Frankfurt/M. 1979, S. 78. Hervorhebung bei
Ronge.

87 Kopper, Marktwirtschaft, S. 122.
88 Vgl. Bundesgesetz vom 3. Dezember 1924 über einige Bestimmungen zur Ergänzung

der Vorschriften, betreffend die bundesbehördliche Bewilligung zum gewerbsmässi-
gen Betriebe von Bankgeschäften und betreffend die Auflösung von Aktiengesell-
schaften (Konzessionsergänzungsgesetz – KEG), in: BGBl 1924/427.



konzessionsverordnung von 192589). Ähnliche ordnungspolitische Vor-
stellungen wurden in der Schweiz, den USA und in anderen Staaten um-
gesetzt. Entscheidend im Rahmen des KWG waren die „Ermessensspiel-
räume“, die der Bankaufsichtsbehörde eingeräumt wurden. In einem zeit-
genössischen Kommentar hieß es:

„Da die Erlaubnis nicht nur aus sachlichen Gründen (mangelndes Be-
dürfnis oder mangelnde Betriebsmittel), sondern auch aus persönlichen
Gründen (mangelnde Ehrbarkeit sowie mangelnde fachliche Vorbildung
und Erfahrung aller leitenden Persönlichkeiten – auch der Zweigstellen)
versagt werden kann, bildet die Konzession zugleich ein Mittel zur Reiner-
haltung des Gewerbes. Hinzu tritt die Möglichkeit, die Erlaubnis zum Fort-
betrieb zu entziehen, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen (§ 6).“90

Damit war in Deutschland die Bildung eines rechtlichen Rahmens ab-
geschlossen, die mit der Schaffung der Bankenaufsicht 1931 begonnen
worden war. Er bot einerseits erhebliche Spielräume, bei Bedarf gegen ein-
zelne Bankiers vorzugehen. Gleichzeitig waren die wirtschaftlichen Mög-
lichkeiten der Unternehmer erhalten geblieben. So wie es keine einheitli-
che NS-Wirtschaftpolitik gab, wurde auch keine nationalsozialistische
Bankenpolitik formuliert. Unter den Zeitgenossen war es umstritten, in
welchem Maß das KWG die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik zum
Ausdruck bringe. Die Funktionäre der diversen Behörden benützten den
rechtlichen Rahmen, legten ihn im Sinne weit reichender Kontrollmög-
lichkeiten aus. „Im Verlauf der nationalsozialistischen Regierungszeit wur-
den diese Ermessensspielräume zunehmend ausgeschöpft.“91 Die Ent-
scheidung gegen eine Verstaatlichungspolitik und für eine Beibehaltung
und Stärkung privater Eigentumsstrukturen mag, wie Volker Ronge argu-
mentiert, „aus taktischen Erwägungen“ vorgenommen worden sein.92 Er-
reicht wurde damit jedoch auch, dass private Banken und Industriegesell-
schaften mit (halb-)staatlichen Gesellschaften rivalisierten und zwecks
einer Entscheidung zu ihren Gunsten jeweils die höchsten Entscheidungs-
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89 Vgl. Verordnung des Bundesministers für Finanzen im Einvernehmen mit den betei-
ligten Bundesministern vom 17. Juli 1925 über die bundesbehördliche Bewilligung
zum Betriebe des Bankgewerbes (Bankgewerbekonzessionsverordnung), in: BGBl
1925/263.

90 W. Kunze, Hg.: Die deutsche Bankwirtschaft. Bd. II. Berlin 1935–1938, S. 499.
91 Ronge, S. 76.
92 Ronge, S. 79.



instanzen im RWM und RFM umwarben. Die Entscheidungsmacht der
diversen Institutionen und Behörden wurde damit umso größer. Die Poli-
tisierung wirtschaftlicher Entscheidungen wurde nicht durch Verstaatli-
chung, sondern durch eine „Verschärfung des rahmenförmigen Aufsichts-
rechts“ erreicht, vor allem auch mittels Einflussnahme über die 1934 ge-
gründete „Reichsgruppe Banken“ (als eine von sechs Reichsgruppen der
deutschen Wirtschaft).93 Das allerdings war gewiss kein Spezifikum der
NS-Wirtschafts- oder Bankenpolitik. Außerdem gab es Gegenstimmen,
die zwar das Recht des Staates zur Lenkung betonten, aber innerhalb der
vorgegebenen Richtung der Wirtschaft größtmögliche Freiheit gewähren
wollten. Kurt Lange94, Ministerialdirektor im RWM, führte im Mai 1939
auf einer Tagung der Wirtschaftsgruppe Öffentlich-rechtliche Kreditan-
stalten aus:

„Die Wirtschaft ist dynamisch. Man kann ihr nicht starre Richtlinien auf-
zwingen. Über eine Sorge möchte ich Sie beruhigen. Sie brauchen nicht be-
fürchten, dass durch eine starke, straffe Aufsicht eine weitere Arbeitsbelas-
tung auftritt, dass Sie mehr Formulare ausfüllen müssen oder mit mehr Prü-
fungen zu rechnen haben, sondern Sie haben mit dem Gegenteil zu rechnen.
Es ist auch zu überlegen, wie bei dem Prüfungswesen Vereinfachungen zu
schaffen sind, um den Zustand zu beseitigen, dass in einem Unternehmen
ein Prüfer den nächsten ablöst. [. . .] Auch dürfen Sie nicht in Sorge sein,
dass die Unternehmerinitiative etwa eingeengt werden wird durch die straffe
Steuerung auf dem Finanzgebiet. Im Gegenteil, die Aufgaben sind so groß
und gewaltig, dass für jeden Unternehmer genug Bewegungsmöglichkeit be-
steht, allerdings nach der von uns bestimmten Richtung. Deshalb verlangen
wir, dass er das notwendige Verständnis aufbringt für die Staatsaufgaben
und für die Notwendigkeit, von zentraler Stelle zu lenken; und dass er nicht
bei jeder Gelegenheit, wo es darum geht, einen neuen Kredit zu geben, zum
Staat läuft und nach der Staatsgarantie ruft. Solche Geschäfte kann jeder
machen.“95
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93 Ronge, S. 76–79.
94 Ministerialdirektor Kurt Lange war Mitglied des Reichsbankdirektoriums, stellvertre-

tender Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Golddiskontbank (Berlin), Aufsichts-
rat der Alpine Montan AG (RHG, Linz), Verwaltungsrat der Reichskreditkassen und
Mitglied zahlreicher weiterer Aufsichtsräte und Gremien. Vgl. Wer leitet?, S. 503.

95 Ministerialdirektor Lange, in: Verhandlungsbericht der Wirtschaftsgruppe Öffent-
lich-rechtliche Kreditanstalten am 31. 5. bis 2. 6. 1939. Berlin 1939, S. 32.



Eine der ersten Maßnahmen, die im Zuge des „Anschlusses“ nicht nur im
Bankensektor, sondern in der gesamten Wirtschaft durchgeführt wurde,
war die Entjudung. Die Tatsache, dass in Relation zum Anteil an der Ge-
samtbevölkerung ein verhältnismäßig großer Prozentsatz der Bankange-
stellten nach den NS-Rassengesetzen als Juden galten, wurde von den NS-
Machthabern benutzt, um – wie beispielsweise in einem Bericht des
Staatskommissars in der Privatwirtschaft vom November 193896 – zu be-
tonen, dass das „Finanzwesen im Lande Österreich [. . .] vor dem Um-
bruch vollständig dem jüdischen Einfluss ausgeliefert“ gewesen wäre: „In
den Verwaltungsräten und Direktionen fast sämtlicher Finanzinstitute, so-
wie auch an allen sonstigen leitenden Stellen saßen Juden. Sogar die geho-
beneren Posten in der Beamtenschaft hatten meistens Juden inne. Ledig-
lich die große Masse der bedeutungslosen Stellen in den Instituten waren
durch Arier besetzt. Wenn einmal ein Arier eine einflussreiche Funktion
inne hatte, war er in der Regel jüdisch versippt oder ein ausgesprochener
Anhänger der vergangenen Systemregierung und des Liberalismus.“97

Dem personellen Aufbau entsprechend hätten die Bankinstitute eine ge-
gen Deutschland gerichtete Politik betrieben. Der Bericht des Staatskom-
missars schildert, dass zunächst sämtliche Juden und NS-Gegner aus den
Leitungsfunktionen entfernt wurden. Allerdings mussten dabei gewisse
Zugeständnisse gemacht werden.98 (Tab. 17, S. 64)
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96 RGVA, 1458-2-101. Kurzer Bericht über die Tätigkeit des Staatskommissariats in der
Privatwirtschaft auf dem Gebiete des Finanzwesens, 3. 11. 1938, S. 1. Der Bericht
dürfte nicht von Walter Rafelsberger selbst, sondern von dem für den Bankensektor
zuständigen Referenten der VVSt, Dr. Georg Schumetz, verfasst worden sein.

97 RGVA, 1458-2-101. Kurzer Bericht über die Tätigkeit des Staatskommissariats in der
Privatwirtschaft auf dem Gebiete des Finanzwesens, 3. 11. 1938, S. 1.

98 Zum einen wurden manche Direktoren, die als „Gegner“ eingestuft wurden, offenbar
im Dienst belassen, zum anderen wurden jüdische Mitarbeiter noch mehrere Monate
weiter beschäftigt. Der Bericht erwähnt die „Belassung gewisser an sich nicht tragba-
rer Persönlichkeiten“, um eine gewisse „Kontinuität der Geschäftsführung zu ermög-
lichen, die ein erschütterungsfreies Weiterarbeiten“ gewährleiste. Weiters wurden
„Übergangslösungen“ für wichtige, nicht leicht ersetzbare jüdische Mitarbeiter gefun-
den, die zunächst noch „verantwortlich die Arbeit leisteten, jedoch nach aussen hin
nicht mehr in Erscheinung traten. Dies war jetzt besonders bei der bereits oben er-
wähnten Mittelschicht (Prokuristen, Oberprokuristen) der Großbanken notwendig.
Der Abbau ist inzwischen restlos erfolgt.“ RGVA, 1458-2-101. Kurzer Bericht über
die Tätigkeit des Staatskommissariats in der Privatwirtschaft auf dem Gebiete des Fi-
nanzwesens, 3. 11. 1938, S. 1 f.



Parallel zur Entjudung des Personals rückten Mitglieder und Vertrauens-
leute der NSDAP in Leitungsfunktionen nach. Doch es dürfte falsch
sein, dass alle Führungskräfte Parteimitglieder sein mussten. Der Bericht
des Staatskommissars bemerkte, dass im fünfköpfigen CA-Vorstand zwei
Parteigenossen seien, von den vier Vorstandsdirektoren der Länderbank
Wien AG war nur einer NSDAP-Mitglied. Obwohl in der Regel auch so
genannte jüdisch versippte Arier, also Personen, die mit einer Jüdin oder
einem Juden verheiratet waren, entlassen wurden, gab es Ausnahmen.
Während Josef Ketterer, ein Prokurist der CA, pensioniert wurde, weil er
eine jüdische Frau hatte, wurde Alois Hitschfeld, obwohl er eine jüdische
Frau hatte, als einziger Österreicher Mitglied des neuen Vorstandes der
Länderbank AG.99 Die Entlassungen und Säuberungen waren kein Spezi-
fikum des Bankensektors. Sie fanden auch in anderen Branchen und
Wirtschaftssektoren statt. Die weiteren Maßnahmen, die der Staatskom-
missar in seinem Bericht anführte, waren – wie etwa der Erwerb auslän-
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99 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 7942 (Alois Hitschfeld) und VVSt-VA Nr. 7943 (Ama-
lie Hitschfeld). Hitschfeld war zwischen 1955 und 1957 Generaldirektor der Länder-
bank.

Tab. 17: Entjudung der Aktienbankeni) (J = Jude, A = Arier)

Bank
Personal
gesamt

Direktion
Leitende

Angestellte
Beamte

Juden
gesamt

J A J A J A Zahl %

CA 1.738 2 2 36 18 146 ? 184 10,6

LB 650 3 2 21 4 130 290 151 23,2

Mercurbank 350 6 11 10 16 45 ? 61 17,4

ÖCI 112 – – 5 5 10 ? 15 13,4

WGCV ? 2 – 6 13 31 ? 52 ?

ÖIKAG 160 3 5 4 14 22 111 29 18,1

Kontrollbank 98 1 – 3 3 20 24 24,5

i) RGVA, 1458-2-101. Kurzer Bericht über die Tätigkeit des Staatskommissariats in der Privatwirt-
schaft auf dem Gebiete des Finanzwesens, 3. 11. 1938, S. 3–5. Vgl. auch Eigner und Melichar,
S. 72 f. und 87.



discher Beteiligungen100 – ebenfalls keine, die sich auf die Banken be-
schränkten. Auch im Bankensektor versuchte man, die angebliche „Über-
setzung“ zu bekämpfen und schuf gegen gewisse Widerstände durch Fu-
sionen größere Einheiten.101
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100 Man habe die „ausländischen Bindungen“ der österreichischer Banken beseitigt und
„eine organische Eingliederung der Finanzinstitute in der Ostmark“ vorgenommen,
um das „Finanzwesen im Lande Österreich in Zukunft möglichst gesund und arbeits-
kräftig zu gestalten und eine organische Eingliederung in die Finanzwirtschaft des Alt-
reiches (zu) ermöglichen“. Dazu seien „kapitalmässige Umgliederungen größerer In-
stitute notwendig (geworden), welche stets unter Initiative und Aufsicht des Staats-
kommissariat durchgeführt wurden.“ RGVA, 1458-2-101. Kurzer Bericht über die
Tätigkeit des Staatskommissariats in der Privatwirtschaft auf dem Gebiete des Finanz-
wesens, 3. 11. 1938, S. 2.

101 Es wurde bemerkt, dass sich der Absicht des Staatskommissars, „gesunde und leis-
tungsfähige Institute“ zu schaffen gewisse „Gegenströmungen in den einzelnen Gau-
en“ entgegenstellten, die eine „Loslösung von Wien bezwecken.“ Allerdings, so wurde
betont, würde konsequent daran festgehalten, „dass die Aufgaben, die der Ostmark
gestellt sind, nur bei Aufrechterhaltung grösserer Einheiten durchführbar sind, wes-
halb Zusammenschlüsse, die die einheitliche Betreuung des ganzen Gebietes ermög-
lichen, besonders gefördert werden.“ RGVA, 1458-2-101. Kurzer Bericht über die
Tätigkeit des Staatskommissariats in der Privatwirtschaft auf dem Gebiete des Finanz-
wesens, 3. 11. 1938, S. 8.



2. Arisierung und Liquidierung im Privatbankensektor
1938–1945

Die jüdischen Privatbankiers waren in Österreich spätestens seit dem Zu-
sammenbruch der Monarchie Gegenstand antisemitischer Hetze. Nicht
nur wurde prominenten Repräsentanten des Bankierstandes, allen voran
den Rothschilds, sagenhafter Reichtum nachgesagt und damit der Neid
der deklassierten Mittelschichten geschürt; auch für die diversen Katastro-
phen am Finanz- und Kapitalmarkt wurden häufig die Bankiers verant-
wortlich gemacht, zumal tatsächlich zahlreiche spektakuläre Insolvenzen
von Privatbanken die Öffentlichkeit beschäftigt hatten. Camillo Castig-
lioni, Sigmund Bosel, Richard Kola, die Brüder Heinrich und Samuel
Bronner etwa hatten sich jeweils eine eigene Privatbank gekauft oder zu-
mindest bedeutende Anteile erworben102 und in relativ kurzer Zeit – be-
dingt durch Kriegswirtschaft und Inflation – phantastische Vermögen er-
worben. Ihre Pleiten rissen dann zahlreiche andere Personen und Firmen
mit. Gewiss bildeten derartig abenteuerliche Figuren unter den Privatban-
kiers eine winzige Minderheit. Allerdings dominierten sie die Öffentlich-
keit mit ihrem Aufsehen erregenden Lebensstil und ihren noch auffällige-
ren Geschäftspraktiken in weitaus größerem Maße als alle anderen, und
die zahlreichen Presseberichte über ihre Erfolge und ihr Scheitern verstärk-
ten die ohnedies schon vorhandenen Feindbilder und Projektionen. Die
Ausdrücke, mit denen sie zu Recht oder zu Unrecht bedacht wurden
(Kriegsgewinnler, Inflationsritter, Schieber, Spekulanten usw.), zeigten,
dass das Ansehen des gesamten Bankensektors durch die Zusammenbrü-
che desavouiert war. Zu bedenken ist allerdings, dass – wie schon erwähnt
– zahlreiche Provinzbanken ebenfalls Pleite machten und, so bemerkte der

102 Camillo Castiglioni erwarb 1918 die 1871 gegründete Allgemeine Depositenbank,
eine „führende Mittelbank“, die 1924 zusammenbrach. Sigmund Bosel erwarb die an-
gesehen Unionbank, die 1926 – da ihr Eigentümer inzwischen Bankrott war – ver-
kauft werden musste. Richard Kola gründete ein eigenes Bankhaus und ein großes
Verlagsimperium, das 1924 zusammenbrach. Heinrich Bronner erwarb die alte und
angesehene Lombard- und Escomptebank und ruinierte sie mit seinen Spekulationen
in wenigen Jahren. Sein Bruder Samuel Bronner war am Untergang der Deutschen
Bodenbank beteiligt, die im Mai 1924 mit einer Unterbilanz von öS 100 Mio. den ge-
richtlichen Ausgleich anmelden musste. Ausch, S. 155–165, 261, 269, 288–293.



„Österreichische Volkwirt“, wie Spielhöllen funktionierten, in denen das
Vermögen der Bauern vernichtet wurde.103

Die Zahl der Banken war in Österreich und vor allem am Finanzplatz
Wien starken Schwankungen unterworfen: 1913 soll es in Wien circa 150
Privatbanken und 27 Aktienbanken gegeben haben. Nach dem Zerfall der
Monarchie schrumpfte die Zahl der Banken nicht. Im Gegenteil: 1923 wa-
ren es bedingt durch die Inflationsgeschäfte und die Erwartungshaltungen
der Finanzkreise 76 Aktienbanken und 282 protokollierte Privatbanken.104

Allein zwischen März und Dezember 1923 waren über 80 neugegründete
Bankfirmen in das Handelsregister eingetragen worden, dazu kam jedoch
noch eine große Zahl von Unternehmen, die nicht handelsgerichtlich pro-
tokolliert und eine weitere Zahl, die nicht gewerberechtlich angemeldet
worden waren. Die Finanzlandesdirektion registrierte circa 120 derartiger
unbefugter Bankgeschäfte. In einer Denkschrift der Bankenkommission,
die auf Grund des Bankkommissionsgesetzes 1921105 tätig geworden war,
wurde die Zahl der Firmen, die sich 1923 mit Geldgeschäften befassten,
auf 1.500 geschätzt. Allein in der Mariahilfer Straße in Wien und ihren Sei-
tenstraßen sollen circa 80 Bankgeschäfte existiert haben.106 Das war nicht
zuletzt darauf zurückzuführen, dass zwar Aktienbanken von der Aufsichts-
behörde bewilligt werden mussten, nicht aber Bankgeschäfte, die als Ein-
zelfirmen oder OHG betrieben wurden.107 Das Bankgewerbe war bis 1924
ein „freies Gewerbe“. Jeder war zur Ausübung des Bankgeschäftes befugt
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103 Natmeßnig und Weber, S. 128.
104 Vgl. Peter Eigner, Michael Wagner und Andreas Weigl: Finanzplatz: Wien als Geld-

und Kapitalmarkt, in: Günther Chaloupek, Peter Eigner und Michael Wagner, Hg.:
Wien. Wirtschaftsgeschichte. Teil 2: Dienstleistungen. Wien 1991, S. 991–996.

105 Bundesgesetz vom 7. 10. 1921 betreffend die Einsetzung einer Fachkommission für
das Bankwesen (Bankkommissionsgesetz – BKG), BGBl. 1921/543.

106 Über die Missstände im Bankwesen. Eine Denkschrift der Bankenkommission, in:
Die Neue Wirtschaft, 3. 4. 1924, zit. n. Ausch, S. 133.

107 Das „Österreichische Staatswörterbuch“ von 1903 grenzte in seinem Artikel zum
Stichwort „Banken“ die Sparkassen, die Vorschussvereine (Kreditgenossenschaften),
die landwirtschaftlichen Vorschusskassen und schließlich auch von „einzelnen, von
offenen oder Kommanditgesellschaften betriebenen sog. Bankierunternehmen“ aus:
„Maßgebend für die Kennzeichnung einer Unternehmung als ,Bank‘ oder ,Kreditun-
ternehmung‘ ist somit nicht lediglich der Zweck, sondern in erster Reihe auch ihre
rechtliche Form“. Als Banken galten somit nur Aktiengesellschaften, Kommanditge-
sellschaften auf Aktien, Landesanstalten, Standesanstalten und einige Sparkassen, die



und konnte die erforderliche Anmeldung bei der zuständigen Verwaltungs-
behörde vornehmen. Schon 1922 hatte die Bankenkommission auf die
Missstände hingewiesen und die Einführung einer Konzessionspflicht ver-
langt, konnte sich jedoch nicht durchsetzen. Die Folgen der missglückten
Franc-Spekulation von 1924 nahmen die Ausmaße einer nationalen Kata-
strophe an, für die auch die völlig Unbeteiligten zu zahlen hatten. Durch
eine Reihe von gesetzlichen Regelungen wurde nun allen Bankgeschäften,
auch den Privatbanken, eine behördliche Konzessionierung vorgeschrie-
ben. Die Konzessionsbehörde wurde vom Gesetzgeber mit einer rückwir-
kenden Befugnis ausgestattet, Konzessionen zu vergeben oder zu verwei-
gern. Damit bestand die Möglichkeit, auch alle bestehenden Bankgeschäfte
zu prüfen. Die Behörde wurde auch mit der Möglichkeit ausgestattet,
Bankgeschäfte unter gewissen Umständen stillzulegen.108 Die wichtigsten
Banken-Gesetze waren das Bankhaftungsgesetz von 1924109, das Konzes-
sionsergänzungsgesetz von 1924110, die Bankgewerbekonzessionsverord-
nung von 1925111 und das Bankagentengesetz von 1932112.
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Pfandbriefinstitute waren. Vgl. Albin Braf: Banken, in: Ernst Mischler und Josef Ul-
brich, Hg.: Österreichisches Staatswörterbuch. Handbuch des gesamten österreichi-
schen öffentlichen Rechtes, 1. Bd. Wien 21905, S. 391.

108 Vgl. Hermann Duscher: Die bankenbezogene Gesetzgebung in der Ersten Republik –
Eine Antwort auf den Konzentrationsprozeß im österreichischen Bankenwesen. Diss.
Graz 1992, S. 122–126.

109 Vgl. Bundesgesetz vom 29. Juli 1924 über die zivilrechtliche Haftung des Vorstandes
von Bank-Aktiengesellschaften. In: BGBl 1924/284.

110 Vgl. Bundesgesetz vom 3. Dezember 1924 über einige Bestimmungen zur Ergänzung
der Vorschriften, betreffend die bundesbehördliche Bewilligung zum gewerbsmässi-
gen Betriebe von Bankgeschäften und betreffend die Auflösung von Aktiengesell-
schaften (Konzessionsergänzungsgesetz – KEG), in: BGBl 1924/427.

111 Vgl. Verordnung des Bundesministers für Finanzen im Einvernehmen mit den betei-
ligten Bundesministern vom 17. Juli 1925 über die bundesbehördliche Bewilligung
zum Betriebe des Bankgewerbes (Bankgewerbekonzessionsverordnung), in: BGBl
1925/263.

112 Vgl. Bundesgesetz vom 18. August 1932 über das Verbot des persönlichen Aufsu-
chens von Bank- und Kreditgeschäften auf dem Lande und einige Abänderungen des
Strafgesetzes über Gefällsübertretungen samt Nebengesetzen (Bankagentengesetz), in:
BGBl 1932/251. Das Bankagentengesetz von 1932 bildete nicht die gesetzlichen
Rahmenbedingungen des Berufes der Bankagenten, sondern beschränkte lediglich die
Geschäftspraktiken von Banken. Es verbot „das Aufsuchen von physischen und juris-
tischen Personen mit Ausnahme von im Handelsregister eingetragenen Firmen zum
Zwecke der Beschaffung von Aufträgen (Bestellungen), zum Abschlusse von Geschäf-



Zwischen 1924 und 1926 wurden 37 Aktienbanken und 136 Privat-
banken geschlossen. Während 1923 im Bankensektor 22.500 Angestellte
tätig waren, gab es 1928 nur noch circa 9.100 Bankangestellte, und die
Zahl schrumpfte weiter.113 Mit diesen gesetzlichen Regelungen, vor allem
aber mit der Bankgewerbekonzessionsverordnung war es nach Ansicht des
CA-Generaldirektors Josef Joham gelungen, „eine vom Standpunkte der
materiellen Sicherheit und persönlichen Vertrauenswürdigkeit vorzuneh-
mende Auslese unter den Bankgewerbetreibenden“ zu ermöglichen.114

Dass eine derartige Auslese notwendig war, setzte Joham als selbstverständ-
lich voraus.

„Uns scheint mehr denn je“, so fügte er hinzu, „die Vervollkommnung der
geistigen Rüstung für jedermann und im besonderen für den Angehörigen
des Bankgewerbes das Gebot der Zeit zu sein. Zu schwer und zu dringlich
sind volkswirtschaftlichen Probleme der letzten Jahrzehnte geworden, als dass
man ihnen mit halbem Wissen und mit halber Kraft entgegenzutreten ver-
möchte. Zu groß sind die Erwartungen, welche die gesamte Öffentlichkeit in
das Können derer setzt, die berufen sind, am Steuer der Wirtschaft zu stehen,
als dass diese Erwartungen enttäuscht werden dürften. Hängt doch das Wohl
und Wehe von Hunderttausenden Volksgenossen von der klaren Einsicht je-
ner ab, deren Entscheidungen für das Ob und Wie volkswirtschaftlicher Ar-
beit maßgebend sind.“115

Die Privatbanken erhielten einen legistischen Rahmen, der die Zuständig-
keit der Behörden und Kontrollorgane für diesen regelte und definierte,
was als Bankgeschäft zu gelten hatte und welche Geschäfte es betreiben
durfte und welche nicht. Die Vergabe und Einziehung von Bankkonzes-
sionen im Privatbankensektor wurde bis zum „Anschluss“ durch das Kon-
zessionsergänzungsgesetz und vor allem durch die Bankgewerbekonzes-
sionsverordnung geregelt. Sie bestimmte, dass man das selbständige Bank-
gewerbe nur mit einer bundesbehördlichen Bewilligung ausüben durfte:
Die Bewilligung zum Betrieb eines Bankgeschäftes erfolgte nach freiem
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ten oder auch nur zum Zwecke der Werbung (Einladung zu Geschäften) in Orten
von weniger als 5000 Einwohnern“ (§ 1 Abs. 1). Das Verbot bezog sich auf Bankge-
werbetreibende und ihre Angestellten.

113 Vgl. Eigner, Wagner und Weigl, S. 991–996.
114 Josef Joham: Geld- und Kreditwesen in Österreich, in: Österreichische Zeitschrift für

Bankwesen Nr. 2/3 (1937), S. 63.
115 S. 67.



Ermessen des BMF. Sie konnte ohne Angabe von Gründen, erteilt, verwei-
gert oder an Bedingungen geknüpft werden.

Als Bankgeschäfte wurden (§ 1 Abs. 2) all jene Geschäfte bezeichnet,
die als Bankiers- und Geldwechslergeschäfte (Handelsgesetzbuch [HGB],
Art. 272 Z. 2) bezeichnet wurden, weiters „jede Art gewerbsmäßiger Ent-
gegennahme von Geldern gegen Verzinsung, gewerbsmäßiger Kreditge-
währung, gewerbsmäßiger Finanzierung“. Ob die Geschäfte „auf eigene
oder fremde Rechnung, insbesondere kommissionsweise betrieben“ wur-
den, war dabei gleichgültig. Ausgenommen war jedoch die Vermittlung
derartiger Geschäfte. Nicht als Bankgeschäfte waren Geschäfte der beeide-
ten Makler, der so genannten Sensale (§ 1 Abs. 3), die Geschäfte der Kulis-
siers116, der Handelsmakler und berufsmäßigen Vermittler117, weiters Bör-
sengeschäfte auf eigene Rechnung und schließlich Geschäfte des Pfand-
leihgewerbes anzusehen.

Die Übertragung einer Bankgewerbekonzession auf andere Personen
war nicht zulässig. Im Falle einer Verpachtung musste der Pächter eben-
falls eine Bewilligung haben. Bei einer OHG oder KG musste jeder per-
sönlich haftende Gesellschafter über eine eigene Konzession verfügen. Le-
diglich Kommanditisten oder stille Gesellschafter waren von der Bewilli-
gungspflicht ausgenommen (§ 2 Abs. 2–4). Für jede einzelne Zweignie-
derlassung wurde eine eigene Bewilligung benötigt, auch die Verlegung
des Standortes musste genehmigt werden (§§ 3 und 4). Erben, Vermächt-
nisnehmer oder Pflichtteilsberechtigte eines verstorbenen Inhabers oder
persönlich haftenden Gesellschafters konnten eine Bewilligung auch dann
erhalten, wenn sie selbst nicht eigenberechtigt waren. Dabei gab das Ge-
setz folgende Richtlinie vor: „Dabei ist die Bewilligung zum Fortbetriebe
des Bankgewerbes über Ansuchen in erster Linie an männliche Nachkom-
men des verstorbenen Inhabers des Bankgewerbes zu erteilen, welche von
diesem nicht etwa enterbt wurden, falls solche aber nicht vorhanden sind,
an die Witwe desselben, insofern sie nicht von ihm gerichtlich geschieden
war. Dies gilt jedoch in allen Fällen nur dann, wenn hinsichtlich der Ver-
trauenswürdigkeit dieser Personen infolge ihres bisherigen Verhaltens
nicht wichtige Bedenken vorliegen“ (§ 5 Abs. 2).
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116 Vgl. Verordnung des Bundesministeriums für Finanzen vom 6. August 1924 zur
Durchführung des Gesetzes über die Effektenumsatzsteuer, in: BGBl 1924/292, § 15.

117 Vgl. § 16.



Juristische Personen mussten, sofern die Bewilligung nicht an „eigen-
berechtigte“ Personen erteilt wurde, einen gesetzlichen Vertreter bestellen,
der der Genehmigungspflicht unterlag. Personen, die in der Vergangenheit
Verbrechen begangen hatten oder „wegen eines aus Gewinnsucht begange-
nen Vergehens oder wegen einer solchen Übertretung oder wegen des Ver-
gehens nach §§ 486 bis 486 e StGB“ beziehungsweise im Auslande wegen
„strafbarer Handlungen solcher Art“ verurteilt worden, war die Bewilli-
gung zu verweigern, „wenn nach der Eigentümlichkeit der strafbaren
Handlung im Zusammenhalte mit den Eigenschaften der in Betracht
kommenden Personen Missbrauch zu besorgen“ war (§ 5 Abs. 3). Die
„Vertrauenswürdigkeit“ des Bewilligungswerbers sollte in der Regel von
der Bundespolizeibehörde beziehungsweise der politischen Bezirksbehörde
geprüft werden. Auch die Börsekammer hatte die Gelegenheit zur Stel-
lungnahme. Das Finanzministerium konnte jedoch auch „auf jede beliebi-
ge andere Weise“ Auskünfte einholen.118

Den meisten Privatbanken war mit der ihnen verliehenen Bankkon-
zession diverse Beschränkungen auferlegt worden. Man sprach daher auch
von „beschränkten Bankkonzessionen“ oder dem „kleinen Bankgewerbe“.
Beispielsweise lautete diese Beschränkung der Konzession im Fall des
Bankhauses Edmund Grün: „Betrieb des Bankgewerbes mit Ausnahme des
Rechtes zur Entgegennahme von Einlagen gegen Einlagebücher und Kas-
senscheine sowie des Rechtes zur Ausgabe von Pfandbriefen, Obligationen
oder Teilschuldverschreibungen welcher Art immer“.119 Der Realitäten-
makler Hermann Beer, der ein Realitäten- und Hypothekenbüro 1933 ge-
gründet hatte, betrieb laut Handelsregister das „Bankgewerbe mit der Be-
schränkung ausschließlich auf Verwendung eigener Gelder im Hypothe-
kengeschäfte“.120
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118 Im BMF war innerhalb der für das Privatkreditwesen zuständigen Sektion VI (1937/
38 geleitet von Sektionschef Ludwig Klucki) das Departement 15 zuständig (1937/38
von Ministerialrat Dr. Walter Güttl geleitet). Vgl. Personal- und Geschäftsverteilung
für die Sektionen und Konzeptsdepartements des Bundesministeriums für Finanzen
(nach dem Stande vom 1. 7. 1937). Wien 1937, S. 19. Im ÖStA AdR 06 existiert ein
Bestand der „Bankkommission“ (Kt. 1–71), der Ansuchen und Bewilligungen um-
fasst.

119 WrStLA, Handelsregister, A 24/188 (Edmund Grün OHG). Eintrag vom 9. 7. 1926.
120 WrStLA, Handelsregister, A 3, 99 a.



Im Gefolge der Bankenkrise von 1931, dessen Höhepunkt der Zusam-
menbruch der Creditanstalt darstellte, entstand der Plan, neuerlich ein
Bankengesetz zu erlassen. Es sollte noch strengere Kontrollmöglichkeiten
schaffen und die Banken zwingen, Liquiditätsreserven anzulegen. Das Ge-
setz kam jedoch über einen Referentenentwurf nicht hinaus, in dem etwa
Ernst Mosing bereits eine Entwicklung hin zu einer „generellen Haftung
des Staates für sämtliche Banken“121 vorgezeichnet sah und der Privatban-
kier Wilhelm Rokotnitz, der Chef des Bankhauses Rokotnitz & Winkler,
nichts als eine „gesetzliche Zwangsjacke“ erblicken konnte.122 Widerstand
von allen Seiten, sowohl von der Arbeiterkammer als auch den verschiede-
nen Wirtschaftsverbänden führte dazu, dass der Entwurf nach einer Be-
gutachtungsphase zurückgezogen wurde.

Nach dieser gesetzlichen Regelung des Privatbankensektors stabilisier-
te sich die Zahl der Banken, blieb allerdings – vermutlich als Folge der Kri-
se von 1931 – rückläufig: Allein in Wien verschwanden zwischen 1933
und 1938 immer noch 26 Firmen aus dem „Bankiersbuch“.123 Die Phase
der Inflation hatte jedoch mit ihren wilden Bankgründungen, Pleiten und
dem Desaster der Franc-Spekulation dem Ruf der seriösen Geschäftsleute
und Bankiers geschadet. Der Verlust der Spareinlagen durch Inflation und
Bankzusammenbrüche provozierte eine Atmosphäre des Misstrauens. Mit
dem Vorwurf, der Finanzsektor sei Schuld an der Misere und der Verschul-
dung des Staates, vereinfachte man allerdings komplexe Sachverhalte, die
man mit dem Schema von Ursache und Wirkung kaum zu erklären ver-
mag: Die explosionsartige Vermehrung kleinerer und größerer Bankfir-
men waren vermutlich keineswegs für die Wirtschaftskrisen der 1920er
und 1930er Jahre verantwortlich, sondern können genauso gut als eine ih-
rer Folgen beschrieben werden. Die betrügerischen Pleiten waren nicht sel-
ten dadurch verursacht, dass jemand riskante und teilweise kriminelle Ge-
schäftspraktiken anwandte, um die drohende Katastrophe abzuwenden.
Es handelte sich bei diesen problematischen Geschäfts- und Spekulations-
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121 Ernst Mosing: Staatsgarantie für alle österreichischen Banken?, in: Wiener Wirt-
schafts-Woche, 7 (1932); auch enthalten in: ders., Studien auf dem Gebiet der öster-
reichischen Bank- und Kreditpolitik 1930–1934. Wien 1934, S. 39–45.

122 Wilhelm Rokotnitz: Die Bedeutung des Gesetzesentwurf, in: Wiener Wirtschafts-
Woche 7 (1932), S. 8.

123 Das „Bankiersbuch“ wurde jährlich im Finanz-Compass publiziert.



praktiken meist um hilflose Versuche, dem ökonomischen Elend zu ent-
kommen, kaum jedoch um dessen Ursache.

Dennoch konstruierten diverse Antisemitismen den jüdischen Ban-
kier in besonderem Maße als Feindbild. Zwar war – nach der NS-Defi-
nition der Nürnberger Gesetze – ein hoher Prozentsatz der Bankiers jü-
discher Herkunft, die kulturelle oder religiöse jüdische Identität spielte
jedoch im Finanzsektor und in der Wirtschaft selbst eine marginale Rol-
le. In vielen Fällen existierten Kooperationen und auch verwandtschaftli-
che Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden. Die – an der Bevöl-
kerungszahl gemessene – relativ große Zahl von Juden in diversen intel-
lektuellen Berufen und in den Führungsfunktionen der Wirtschaft und
insbesondere des Finanzsektors war unbestritten, wurde allerdings unter
den Berufskollegen nicht thematisiert. Da die sozialen und kulturellen
Bedingungen des Phänomens jedoch kaum erforscht waren, bot es im-
mer Anlass zur Konstruktion von Verschwörungstheorien und der Bil-
dung und Verstärkung von Feindbildern. Die NS-Vorstellungen von der
Macht der Juden in der Wirtschaft waren aber nicht nur falsch, sondern
führten dazu, dass das Geschäftsleben insgesamt inkriminiert wurde.
Eine antisemitische Konstruktion des „Juden“ wurde auf Grund ver-
meintlicher oder tatsächlicher ökonomischer Überlegenheit nicht nur als
Feindbild aufgebaut, sondern da Juden – aus dieser antisemitischen Per-
spektive betrachtet – als Unternehmer besonders erfolgreich waren, so
der fatale Umkehrschluss, wären die Geschäftsformen selbst verwerflich
und verbrecherisch.

„Der Jude macht alles zur Ware und Geldeinnahmsquelle, er betrieb gewerbe-
mäßig das blutsaugerische Wuchergeschäft genauso wie verbrecherische Bör-
senspekulation, den volksausbeutenden Ratenhandel ebenso wie Kuppelei,
den Handel mit Rauschgiften ebenso wie den mit Mädchen, die Bestechung
der Vaterländischen Front ebenso wie den Verrat des eigenen Landes. Er ist
eben ein ,Bazillus judaicus‘ und wirkt auf die Völker wie die Pest- und Lepra-
krankheit auf den einzelnen Menschen.“124

Die unmittelbar nach dem „Anschluss“ einsetzende Vernichtung des jüdi-
schen Einflusses konzentrierte sich zwar nicht in besonderer Vehemenz auf
den Privatbankensektor, hatte hier jedoch die extremsten Auswirkungen.
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124 Robert Körber: Rassesieg in Wien, der Grenzfeste des Reiches. Wien 1939, S. 289.



Denn in kaum einem Bereich der Wirtschaft wurde ein derart hoher Pro-
zentsatz der Firmen liquidiert und aufgelöst, in kaum einem anderen Be-
reich wurden auch derart viele nichtjüdische Firmen unter Zwang ge-
schlossen und liquidiert. Das zeigte, dass der gesamte Sektor als jüdisch be-
einflusst galt. Das Problem der NS-Wirtschaftsplaner war nicht nur das
der Entjudung, sondern auch die Frage, wie man den Finanzsektor wieder
deutsch machen konnte. Ein anonymer Bankfachmann bemerkte 1939:

„Auf dem Gebiete des Kreditwesens hat das Judentum in Oesterreich wohl
die weitestgehenden Verheerungen angerichtet. Wenige Gebiete des Wirt-
schaftslebens waren auch so fast ausschließlich jüdischen Händen überant-
wortet wie dieses. Trotzdem hat es sich gezeigt, daß die tatsächliche wirt-
schaftliche Leistung auch hier von deutschen Männern geleistet werden kann
und muß und daß diese Männer, ausgerüstet mit den notwendigen Erfahrun-
gen, auch zur Verfügung stehen.“125

2.1. Quellenproblematik und Suchstrategie

Eine Liste des BMF-VS – auch bekannt unter dem Namen Krauland-Mi-
nisterium – aus dem Jahr 1947 führte 71 Bankhäuser auf, deren Aktenbe-
stände in die Obhut des Ministeriums übergingen. Zwar fehlten auf dieser
Liste so prominente Bankhäuser wie Breisach & Co., Ephrussi & Co, Frid
& Thiemann, Gebrüder Gutmann, Hochsinger & Abel, Langer & Co.,
Reitler & Co. und S. M. Rothschild. Doch es ist eine der umfangreichsten
Listen liquidierter und arisierter jüdischer Privatbanken, die sich in den
Beständen österreichischer Behörden findet. 1947 wurden die Aktenbe-
stände dieser Banken aus der Nationalbank in die Hofburg verlagert.126

Ein Brief des Direktoriums der Österreichischen Nationalbank an die
Abt. 9 des BMF-VS vom 13. März 1947 erwähnt „Material im Ausmaß
von 73 m3, welches bis auf 8 m3 in Kisten verpackt ist“ und das in der Na-
tionalbank auf Grund von Raumknappheit nicht mehr gelagert werden
könne. Die Akten waren über den „Wiener Giro und Cassen-Verein“ nach
dessen Liquidierung 1943 in die Reichshauptbankstelle gelangt und wur-
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125 ÖStA AdR 04, Bürckel-Materie, Mappe 6105/0/0, Bd. II, (Anonym): Die Entwick-
lung des Kreditwesens in der Ostmark, 1939.

126 ÖStA AdR 06, BMF-VS 126.066-9/47. Insgesamt fehlen circa 30 jüdische Privatban-
ken auf dieser Liste.



den 1947 dem Ministerium angeboten. Das Ministerium übernahm
die Akten und lagerte sie teilweise in der Hofburg (Marschallstiege),
teilweise jedoch aus Platzgründen an einem anderen Standort (Hohenstau-
feng. 3).127 1950 wurden die Bestände endgültig in der Hofburg depo-
niert.128 1952 stellte das Bundesministerium für Finanzen einen Antrag,
für die ihm „ohne Auftrag“ in Verwahrung gegebenen Akten und Ge-
schäftsbücher liquidierter Privatbanken einen „Verwahrer“ zu bestellen.
Dieser Antrag wurde vom Handelsgericht Wien mit der Begründung ab-
gewiesen, dass ein Antrag auf Verwahrung derartiger Unterlagen nur von
den Erben oder Gesellschaftern der betreffenden Firmen gestellt werden
könne.129 Auch die Wiener Börsekammer bemerkte, „daß kein Grund vor-
liegt dieses Material weiterhin aufzubewahren, sondern daß vielmehr keine
Bedenken bestehen, es der Skartierung zuzuführen.“ Die Begründung lau-
tete: „Wie die Besichtigung der dort verwahrten Akten ergeben hat, befin-
den sich diese nur zum Teile in einem geordneten Zustand. Es lässt sich
daher nicht mit Sicherheit feststellen, ob in einem konkreten Falle die ge-
samten, diesen Fall betreffenden Unterlagen vollständig vorhanden sind.
Aus diesem Grund würde diesem Material kaum irgend eine Beweiskraft
zukommen.“130 Vermutlich ist der Aktenbestand danach tatsächlich ver-
nichtet worden. Es gibt mehrere Hinweise darauf, allerdings keinen end-
gültigen Beweis: Auf Anfrage des RA Gustav Rinesch, ob in die im Finanz-
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127 ÖStA AdR 06, BMF-VS, Kt. 1008, 122.447-9/47; BMF, 168.542-9/50. Eine Sach-
verhaltsdarstellung vom 13. April 1950 beschreibt die Lagerung in den Kellerräu-
men des Hauses Hohenstaufeng. 3 folgendermaßen: „Es handelt sich dabei insge-
samt um 68 Kisten verpacktes und circa 8 m3 offenes, teils gebündeltes Aktenmate-
rial.“ Einem „Amtsvermerk“ vom 2. Mai 1947 zufolge wurden die Akten zunächst
allerdings nur „zum kleineren Teil“ in einem der Abt. 9 zur Verfügung gestellten
Raum in der Hofburg (Marschallstiege, 1. Stock links) deponiert. Als die Abt. 9
(nunmehr Finanzministerium) von der Hohenstaufeng. 3 in die Hofburg übersie-
delte, fanden sich wiederum Spuren des Aktenbestandes, der zunächst in der Hohen-
staufengasse zurückblieb.

128 ÖStA AdR 06, BMF, 168.542-9/50.
129 ÖStA AdR 06, BMF 169.633-34/1952. Beschluss des Handelsgerichtes (= HG)

Wien, 24. 6. 1952. Dieses Aktenstück listet 81 Bankfirmen auf, um deren Akten-Be-
stände und Firmenbücher es ging. Zu diesem Zeitpunkt waren von diesen 80 Bankfir-
men 69 gelöscht, fünf waren noch aktiv, drei waren in Liquidation getreten, und zu
drei fand man keinen Eintrag.

130 ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 4444, Zl. 163.822-34/52. Schreiben der Wiener Börsekam-
mer an das BMF, 20. 9. 1952.



ministerium verwahrten Unterlagen des Bankhauses Langer & Co. Ein-
sicht genommen werden könne, antwortete das Ministerium am 28. No-
vember 1956, „dass die vom seinerzeitigen BM. f. V. u. W. übernomme-
nen Unterlagen der während der deutschen Besetzung Österreichs liqui-
dierten Bankhäuser nach Feststellung deren Unverwendbarkeit skartiert
worden sind.“131 Auf eine Anfrage des Robert P. Anninger im Jahre 1958,
die sich auf die Unterlagen der Fa. Georg Anninger & Co. bezog, wurde
vom Finanzministerium geantwortet, dass der gesamte Aktenbestand der
Wiener Privatbanken dem Finanzministerium zwar zugekommen, von
diesem aber vernichtet worden sei.132

Da dieser zentrale Aktenbestand – der sich allerdings nur auf circa
60–70% der jüdischen Bankhäuser bezogen hatte – im Zuge von Recher-
chen der Historikerkommission nicht aufgefunden werden konnte und
vermutlich nicht mehr existiert, musste eine alternative Suchstrategie ent-
wickelt werden, die nur in der Kombination unterschiedlicher Bestände
bestehen konnte.

1) VVSt Als sinnvoll erwies sich, die Suche mit den „Vermögensan-
meldungen“133 der Eigentümer und Gesellschafter zu beginnen, da hier in
den meisten Fällen Angaben zur Bewertung des Betriebsvermögens und
zur Größe des Anteils zu finden waren. Außerdem waren die Daten der
„Vermögensanmeldungen“ häufig hilfreich bei diversen Identifizierungs-
problemen. Hier waren zudem – anders als in anderen Beständen – nicht
selten Bilanzen der Bankgeschäfte zu finden.

2) Da die meisten Banken liquidiert worden waren, war es nahe lie-
gend, die Akten des Bestandes ÖStA AdR 06, VVSt, Abt. „Kommissare
und Treuhänder“ zu durchsuchen. Hier fand sich eine große Serie von „Li-
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131 ÖStA AdR 06, BMF 255.795-34/56.
132 Die erstaunlichen Ausführungen des Ministeriums lauteten: „Dem BM. f. F. sind sei-

nerzeit in Kisten vollkommen ungeordnet Aufzeichnungen von Bankhäusern zuge-
kommen, denen nicht zu entnehmen war, welche Firma sie zugehörten. Durch einen
Bankfachmann wurde 2 Jahre lang versucht, ob es möglich sei, in diesen Wust von Pa-
pier Ordnung zu bringen und die einzelnen Aufzeichnungen den einzelnen Firmen
zuzuordnen. Da sich dies aber als undurchführbar erwies, wurde ersucht, einen Sach-
verständigen zu entsenden, der zu dem gleichen Resultate gelangte. Daraufhin wur-
den diese Papiermengen vernichtet, was umso eher möglich war, als die gesetzliche
Aufbewahrungsfrist schon längst überschritten war.“ ÖStA AdR 06, Kt. 4518, BMF
228.460-34/58.

133 ÖStA AdR 06, VVSt.



quidationsabschlussberichten“, meistens verfasst vom WGCV, in Einzel-
fällen von anderen Kommissarischen Verwaltern.

3) Obwohl nur wenige Banken arisiert worden waren, fanden sich
zahlreiche Akten sowohl zu Übernahmen als auch zu Liquidationen im
Bestand ÖStA AdR 06, VVSt, Abt. „Gewerbe“. In einem Einzelfall fanden
sich auch Akten im Bestand ÖStA AdR 06, VVSt, Abt. „Statistik“.

4) Im Bestand des ÖStA AdR 06, BMF-VS fanden sich ebenfalls zu
einzelnen Banken Aktenbestände, allerdings war eine gezielte Suche nur in
wenigen Fällen mit Hilfe von Findbüchern erfolgreich. Jene Aktenzahlen
der Abt. 34 im BMF-VS, die sehr häufig in den Akten der VVSt vermerkt
sind, haben sich bei vielen Versuchen als nicht zutreffend erwiesen.

5) Die Akten der Finanzlandesdirektion Wien (nunmehr ÖStA,
AdR 06, FLD) waren nur zu einem sehr geringen Prozentsatz in Bezug auf
die Bankhäuser aussagekräftig. In manchen Ausnahmefällen konnte je-
doch mit Hilfe von FLD-Akten der Vermögensentzug detailliert nachvoll-
zogen werden (etwa 5.5. Bauer & Simon). Meist wurden darin jedoch le-
diglich diverse Rückstellungsfälle behandelt, die das Privatvermögen be-
trafen.

6) Die Akten zur Vermögensentziehungs-Anmeldungsverordnung,
WrStLA VEAV, stellen für die Recherchen zu den Rückstellungen eine un-
ersetzliche Quelle dar. Sie enthalten hin und wieder weitläufige Rechtferti-
gungen der neuen Eigentümer, die meist nur „vorsorglich“ die Anmeldung
erstatten, allerdings regelmäßig betonen, dass sie kein Vermögen entzogen
hätten. Da hier jedoch meist nur die Vermögensanmeldung aus dem Jahr
1946 (oder danach) und manchmal ein Rückstellungsvergleich oder ein
Erkenntnis der Rückstellungskommission beziehungsweise ein Bescheid
oder Beschluss der Finanzlandesdirektion beiliegt, nicht jedoch die Akten
des Rückstellungsverfahrens, entziehen sich die Urteile, Beschlüsse, Be-
scheide und Erkenntnisse, vor allem aber die Rückstellungsvergleiche einer
möglichen Beurteilung.

7) Ein für jede Firmengeschichte wichtige Quelle ist das Handelsre-
gister des Handelsgerichtes Wien mit dem Firmenbuch und den Register-
akten. Sie dokumentiert die Gründung einer Firma, die Vergabe, Be-
schränkung beziehungsweise Erweiterung und schließlich die Zurückle-
gung beziehungsweise Entziehung der Konzession. Sie dokumentiert wei-
ters Änderungen der Rechtsform, den Wechsel der Eigentümer und Ge-
sellschafter, den Wechsel der Prokura (der Zeichnungsberechtigung) und
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schließlich auch die Einleitung von Ausgleichs- und Konkursverfahren.
Zu den Hintergründen dieser Vorgänge findet man in den diesbezüglichen
Akten allerdings eher selten Anhaltspunkte, möglich ist es in Einzelfällen
aber durchaus. Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Akten vor allem dann
benutzt, wenn sich zu einer Firma sonst sehr wenig finden ließ. Die Fir-
menbücher und Akten befinden sich, sofern die Gesellschaft noch exis-
tiert, im Handelsgericht Wien (beziehungsweise in den jeweiligen Regis-
ter- und Amtsgerichten) oder, sofern die Gesellschaft aufgelöst und ge-
löscht wurde oder ihre Rechtsform verändert hat, in den Landesarchiven.

8) Weiters wurden Akten des Verbandes österreichischer Banken und
Bankiers eingesehen. Hier existieren Sitzungsprotokolle, Ordner mit Ak-
tennotizen der Verbandsleitung und schließlich Institutsordner. Zwar
konnten hier nur in Einzelfällen Details zur Arisierung einzelner Bankhäu-
sern gefunden werden, dennoch enthalten die Aktien wichtige Hinweise
und Materialien zur Konzessionsvergabe nach 1945 und zur Haltung der
entscheidenden Behörden und Verbände (Finanzministerium, Bundes-
kammer der gewerblichen Wirtschaft, Verband österreichischer Banken
und Bankiers).

9) Die Akten des Fonds zur Abgeltung von Vermögensverlusten poli-
tisch Verfolgter (ÖStA AdR 06). Diese Akten sind von beträchtlicher Rele-
vanz, da der Abgeltungsfonds (ähnlich den Sammelstellen A und B) selbst
umfangreiche Recherchen durchführen konnte und dabei von den Behör-
den und Rechtsanwälten weitgehend unterstützt wurde. Hier finden sich
nicht nur Hinweise auf Rückstellungsverfahren, sondern häufig auch Ab-
schriften der diesbezüglichen Erkenntnisse, die sonst nicht mehr erhalten
sind. Es finden sich aber in Einzelfällen aber auch Dokumente zu außerge-
richtlichen Vergleichen, die sonst kaum zu finden sind. Im Besonderen re-
cherchierte der Abgeltungsfonds jedoch die Zahlung diskriminierender
Abgaben. Da hier auch die Erben anspruchsberechtigt waren, finden sich
in den Akten des Abgeltungsfonds auch Hinweise zu Verwandtschaftsver-
hältnissen und darüber hinaus zum Schicksal der Enteigneten nach der
Flucht.

10) Akten der Oberfinanzdirektion Berlin zu Rückerstattungsverfah-
ren konnten leider nicht mehr untersucht werden. Allerdings ergaben Re-
cherchen zu einer Stichprobe, dass sich in diesem Bestand zu einigen Fäl-
len relevantes Material zu Entziehungen und Rückstellungen befinden
dürfte (dazu vgl. Liste im Kap. 6).
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Die serielle Erhebung aller in Frage kommenden Bankhäuser und Bankiers
in allen Quellenbeständen war im Rahmen dieser Untersuchung nicht
durchführbar. Sie beschränkte sich daher auf einige zentrale Bestände
(Vermögensanmeldungen, Arisierungsakten, Rückstellungsakten). Die an-
deren Quellenbestände wurden vor allem für jene Fälle herangezogen und
ausgewertet, in denen sonst nichts gefunden werden konnte. Im Rahmen
dieser Arbeit musste jedoch aus pragmatischen Gründen darauf verzichtet
werden, sich auf einzelne Problemfälle zu konzentrieren: In vielen Einzel-
fällen wird es daher möglich und wünschenswert sein, die hier vorliegende
Darstellung zu ergänzen, zu erweitern und eventuell zu revidieren.

Eine abschließende Bemerkung zur Quellenproblematik134: Während
die Phase der Vermögensentziehung vor allem durch Akten der VVSt, der
FLD und des BMF belegt werden konnte, sind Rückstellungsverfahren
wesentlich schwerer zu rekonstruieren. Das hat einerseits prinzipielle, an-
dererseits forschungspragmatische Ursachen. Prinzipiell kann, wenn ein
Rückstellungsvergleich vorliegt, nicht ausgeschlossen werden, dass weitere
Zahlungen außerhalb des offiziellen Vergleichs geleistet wurden. Generell
ist zu den Akten aus der NS-Zeit zu bemerken, dass Angaben, die von den
jüdischen Eigentümern gemacht wurden, häufig unter Druck gemacht
wurden und Bewertungen meist schon einen Preisverfall (vor allem bei
Immobilien, aber auch bei Firmen) einkalkulierten. Zudem wurden viele
Angaben von Rechtsvertretern oder Kommissarischen Verwaltern im Na-
men der (teilweise inhaftierten, teilweise abwesenden) jüdischen Eigentü-
mer gemacht, was jedoch wiederum nicht zwangsläufig bedeuten muss,
dass diese Angaben falsch sind oder größere Abweichungen enthalten, als
jene, die von den Eigentümern selbst gemacht wurden.
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134 Einige Quellen, die von anderen Forschern im Staatsarchiv eingesehen und verwendet
werden konnten, waren leider nicht zugänglich oder auffindbar. Dazu gehören wich-
tige – und für diese Studie zentrale – Akten des BMF zum Konzessionsentzug aus dem
Jahr 1938, die Kopper in seiner Studie „Zwischen Marktwirtschaft und Dirigismus“
zitiert, und weiters ein von Karl Schubert zitierter Bericht der Finanzabteilung der
Vermögensverkehrsstelle im Min. f. Wirtschaft und Arbeit, 23. August 1939 (zit. in:
Karl Schubert: Die Entjudung der ostmärkischen Wirtschaft und die Bemessung des
Kaufpreises im Entjudungsverfahren. Diss. Wien 1940, S. 129), der bisher leider trotz
intensiver Recherchen nicht aufgefunden werden konnte: Bericht der Finanzabtei-
lung der Vermögensverkehrsstelle.



2.2. Die Privatbanken als Forschungsgegenstand

Die genaue Zahl der Privatbanken zum Zeitpunkt des „Anschlusses“ ist
unbekannt. Sowohl in den Quellen als auch in der Literatur finden sich
recht unterschiedliche Angaben: Bei einer Besprechung in der Behörde des
Gauleiters Bürckel im Mai 1938 war die Rede von 102 jüdischen Privat-
banken und 25 weiteren Kreditanstalten, die an der Wiener Börse zugelas-
sen seien.135 Die von Karl Schubert 1940 eingereichte Dissertation zur
„Entjudung der ostmärkischen Wirtschaft“ behauptete, dass „von 85 jüdi-
schen Banken“ acht „in arischen Besitz überführt“ und 77 „stillgelegt“
worden seien. Diese Zahl entspricht den offiziellen Angaben der verschie-
denen Rafelsberger-Berichte136 und wurde auch von der Sekundärliteratur
meist übernommen.137 Ein anderer Bericht über die österreichische Kre-
ditwirtschaft aus dem Jahr 1938 wiederum behauptete: „Im ganzen waren
zur Zeit des Anschlusses ungefähr 140 Privatbankiers tätig. Der überwie-
gende Teil dieser Firmen befaßte sich mit Börsengeschäften.“138 Ein Be-
richt der Neuen Freien Presse aus dem Jahr 1938 behauptete, es habe zum
Zeitpunkt des „Anschlusses“ in Österreich „etwa“ 130 konzessionierte
Bankfirmen gegeben.139 Der „Österreichische Volkswirt“ wiederum
schrieb, es habe im März 1938 in Österreich insgesamt 137 Privatbankiers
gegeben, im Juli 1938 nur noch 54.140 (Tab. 18, S. 81)
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135 ÖStA AdR 04, Bürckel-Materie, 2165/0/1, f. 215. Aktennotiz über eine Besprechung
mit Herrn Staatssekretär Brinkmann, 16. 5. 1938. (Beteiligt war ferner Pg. Bärmann
vom Stab Hess, München.)

136 (Walter Rafelsberger): Der Staatskommissar in der Privatwirtschaft. Bericht über die
Entjudung der Ostmark. Wien, 1. 2. 1939. Auch in einem im Mai 1939 gehaltenen
Vortrag wurden diese Zahlen wiederholt. Vgl. Dr. Schmidt: Das Geld- und Kreditwe-
sen der Ostmark und seine Eingliederung ins Groß-Deutsche Reich, in: Verhand-
lungsbericht, S. 57.

137 Als ein Beispiel für viele vgl. Hans Witek: „Arisierungen“ in Wien. Aspekte national-
sozialistischer Enteignungspolitik 1938–1940, in: Emmerich Tálos, Ernst Hanisch,
Wolfgang Neugebauer und Reinhard Sieder, Hg.: NS-Herrschaft in Österreich. Ein
Handbuch. Wien 2000, S. 809.

138 Dieser Bericht enthält keine Angaben zum Privatbankensektor, sondern behauptet:
„Über Umfang und Tätigkeitsbereich der privaten Bankfirmen fehlen genaue Anga-
ben.“ Die Kreditwirtschaft in der Ostmark und im Altreich, in: Monatsberichte des
Österreichischen Institutes für Konjunkturforschung 6 (1938), S. 149.

139 Vgl. Der neue Privatbankier, in: NFP, 11. 12. 1938.
140 Vgl. Die Arisierung der Privatbanken, in: Bilanzen Nr. 46, 13. 8. 1938, S. 355.



Von 137 Privatbanken, die in Österreich zu Beginn des Jahres 1938 existiert
hätten, berichtete auch eine von Reichsbankoberinspektor H. Karnstädt ver-
fassten Studie.141 Das „Bank-Archiv“ wiederum erwähnte für 1937 die Zahl
von 141 Privatbanken, fand also vier weitere. Die Zahl der mutmaßlich jüdi-
schen Firmen wurde nicht erwähnt. Behauptet wurde allerdings: „Insbesonde-
re bei den Wiener Privatbankfirmen dürfte es sich ganz überwiegend um
nichtarische Unternehmungen mit besonderem Anteil am Börsengeschäft
handeln. Eine weitere Zunahme des früher noch weit zahlreicheren Standes
wurde durch die 1925 eingeführte Genehmigungspflicht für Neugründungen
verhindert.“142 Nach dem „Bank-Archiv“ bestanden Ende 1938 nur noch 32
Privatbanken mit circa 500 Angestellten und ein Jahr später noch 24 Firmen
mit insgesamt 409 Mitarbeitern.143 (Tab. 19, S. 82)

Auch die Sekundärliteratur konnte sich bisher nicht auf eine bestimmte
Zahl von Privatbanken einigen. Christopher Kopper behauptet, es habe 93 jü-
dische Privatbanken gegeben, und spricht von einer Zahl von „ehemals über
100 meist jüdischen Privatbanken in Wien“, von denen bis zum 1. März 1939
nur 16 übrig geblieben seien. Um „deren Erwerb“ bemühten „sich reichsdeut-

Die Privatbanken als Forschungsgegenstand 81

Tab. 18: Berufsangehörige des Bankenverbandesi)

AG GmbH Privatbanken Agenten

März 38/Wien 20 3 108 16
März 38/außerhalb Wiens 12 4 29 0

Gesamt 32 7 137 16

Juli 38/Wien 18 3 27 2
Juli 38/außerhalb Wiens 11 4 25 0

Gesamt 29 7 52 2

i) Vgl. Die Arisierung der Privatbanken, in: Bilanzen Nr. 46, 13. 8. 1938, S. 355.

141 BA-Hoppegarten, 25.01 Reichsbank, 6674, f. 430. H. Karnstädt, Das österreichische
Bankwesen, S. 15.

142 Günther Keiser: Das österreichische Kreditwesen, in: Bank-Archiv. Zeitschrift für
Bank- und Börsenwesen Nr. 13, 1. 4. 1938, S. 301.

143 Die Veränderungen im Bankenbestand, in: Bank-Archiv. Zeitschrift für Bank- und
Börsenwesen Nr. 4, 1. 2. 1940, S. 64. Hier werden weiters für Ende 1939 für die Ost-
mark neun amtliche, drei freie Makler und sechs private Geldverleiher erwähnt.



sche Privatbankiers“.144 Harold James stellt wiederum fest, es habe 105 öster-
reichischen Privatbanken gegeben, und bemerkt, von diesen seien nur zehn
Banken als arisch eingeordnet worden, darunter nur zwei, die von einigerma-
ßen bedeutender Größe waren.145 Das würde bedeuten, dass es 95 jüdische
Privatbanken gegeben hätte. James gibt damit eine Ansicht wieder, die
Dr. Friedrich Ernst, der „Reichskommissar für das Kreditwesen“ anlässlich
einer Besprechung im September 1938 Berlin vertrat.146

Die Zahl der österreichischen Privatbanken schwankt also etwa zwi-
schen 100 und 141. Obwohl man glauben könnte, dass dieser Sektor klar
definiert ist, ein Gegenstand präziser juristischer Konstruktion, der keinen
Zweifel über die Zahl der Betriebe zulässt, die als Privatbank gelten, sind
die in den diversen Quellen und auch die in der Literatur genannten Zah-
len nicht sehr zuverlässig.147 Zwar halten sich die Abweichungen in Gren-
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Tab. 19: Privatbanken in Österreich 1937i)

Firmen Firmen mit Filialen Filialen

Wien 119 5 10
Provinz 22 3 5

Gesamt 141 8 15

i) Günther Keiser: Das österreichische Kreditwesen, in: Bank-Archiv. Zeitschrift für Bank- und Bör-
senwesen Nr. 13, 1. 4. 1938, S. 301.

144 Kopper, Marktwirtschaft, S. 309 (Anm. 1129) und S. 312.
145 James, S. 137.
146 RGVA, 1458-2-61 (Banken). Vermerk (anlässlich einer Besprechung, die am 12. Sep-

tember 1938 bei Min. Dir. Lange stattfand), 13. 9. 1938.
Dr. Friedrich Ernst (1889–1960), geb. Berlin, Beamter im preuß. Handelsministeri-
um 1919–31. 1931 infolge der Bankenkrise Reichskommissar für Kreditwesen,
1939–41 Reichskommissar für die Verwaltung „feindlicher Vermögen“, danach Mi-
tinhaber des Bankhauses Delbrück, Schickler & Co. 1948 Leiter der Berliner Wäh-
rungskommission, ab 1949 Verwaltungsratsvorsitzender der Berliner Zentralbank,
leitete 1952–58 den Forschungsbeirat für Fragen der Wiedervereinigung Deutsch-
lands. Vgl. Killy und Vierhaus, Enzyklopädie, Bd. 3, München 1997, S. 163.

147 Erstaunlich ist, dass sich in den Akten des Finanzministeriums keine Hinweise auf
eine Evidenzhaltung der Privatbanken und Banken insgesamt finden ließen. Da es –
schon aufgrund der Konzessionsbewilligungen und -entziehungen – entsprechende
Karteien oder Aufstellungen gegeben haben muss, ist anzunehmen, dass sie sich ent-
weder im ÖStA oder noch im Besitz des Bundesministeriums für Finanzen befinden.



zen, doch gleichzeitig wird dadurch deutlich, dass selbst ein Gegenstand,
der juristisch festgelegte Rahmenbedingungen mit einer gesetzlich veran-
kerten Konzessionsverordnung hatte, offenbar diverse unscharfe Randphä-
nomene aufweist. Die Zahl der Fälle ist vermutlich deshalb variabel, weil
unklar ist, was gezählt wird und was nicht. Es existieren mehrere Fälle, in
denen eine Einordnung schwer fällt beziehungsweise von willkürlichen
Definitionen oder Konventionen abhängig ist. So gab etwa der ehemalige
Bankprokurist Josef Pilpel an, er betreibe eine „Bankagentur“ in seiner
Wohnung.148 „Bankagentur“ war ein gebräuchlicher Ausdruck für kleinere
Banken mit einer „beschränkten“ oder „kleinen“ Bankkonzession.149 War
Pilpel also ein Privatbankier oder nur ein Bankagent? Der Begriff des Bank-
agenten wurden übrigens durch das Bankagentengesetz nicht definiert. In-
direkt geht aus dem Gesetz hervor, dass der Gesetzgeber mit der Bezeich-
nung Personen meinte, die im Auftrag von Banken Hausbesuche durch-
führten, also in gewissem Sinn eine Vertretertätigkeit (analog zum Han-
delsagenten) ausübten. Ob Pilpel selbständig als Bankier tätig war oder für
andere Banken als selbständiger Vertreter tätig war, lässt sich ohne weitere
Recherchen nicht genau sagen. Ein anderes Beispiel ist die Firma Rosen-
berg & Neumann in Radkersburg, die eigentlich ein Mühlen- und Han-
delsbetrieb (Handel mit Landesprodukten) war.150 Sie trug auf dem Brief-
kopf die Selbstbezeichnung: „Getreide, Landes- und Mahlprodukte –
Wechselgeschäft“. Auch ihr wurde die Bankkonzession entzogen, wobei
nicht ersichtlich ist, inwieweit sie von dieser Konzession überhaupt Ge-
brauch gemacht hatte.151 Es gibt weitere Beispiele: Die Firma M. &
J. Mandl betrieb eigentlich ein Textilwarengeschäft, doch besaß auch – um
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148 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 37651 (Josef Pilpel). Im „Bankiersbuch“ des Compass
scheint Josef Pilpel noch 1938 als Prokurist des Bankhauses M. Hiller & Co. auf. Vgl.
FC 1938, S. 497.

149 Jede Bankkonzession einer Privatbank enthielt diverse Einschränkungen in unter-
schiedlichem Ausmaß, die im Handelsregister festgelegt wurden. Erweiterungen der
Konzession waren veränderungspflichtig. Unbeschränkte Bankkonzessionen besaßen
nur einige wenige Aktienbanken. Vgl. zur Frage der Konzessionen Dieter Kolonovits:
Rechtsfragen der „Rückstellung“ ausgewählter öffentlich-rechtlicher Ansprüche nach
1945 am Beispiel von entzogenen Banken-, Apotheken- und Gewerbekonzessionen
(= Veröffentlichungen der Österreichischen Historikerkommission. Vermögensent-
zug während der NS-Zeit sowie Rückstellungen und Entschädigungen seit 1945 in
Österreich Bd. 32), Wien und München 2004.

150 StLA, Arisierungsakt 1297. Aus dem Akt geht über das Wechselgeschäft nichts hervor.
151 Vgl. 5.78. Rosenberg & Neumann.



selbständig Börsengeschäfte tätigen zu können – eine Bankkonzession, von
der allerdings nur in geringem Umfang Gebrauch gemacht wurde. Handel-
te es sich dabei um eine Privatbank? Einige der Geschäfte waren Wechsel-
stuben und betrieben auch Geschäftsstellen der Klassenlotterie. Es ist dabei
fast unmöglich zu beurteilen, wo der Schwerpunkt ihres Einkommens lag.

Von der Überlegung geleitet, dass sich ein Gegenstand gerade durch
Abgrenzung konstituiert, wurden auch einige Grenzfälle untersucht. Eine
wünschenswerte Untersuchung all der Beziehungen und Verknüpfungen
zwischen den jüdischen und nichtjüdischen Bankiers, den arisierten, auf-
gelösten und weiterbestehenden Banken und schließlich den Akteuren der
benachbarten Branchen (Finanzberater, Börsenmakler, Sparkassen, Akti-
enbanken), die den Gegenstand erst in seiner Komplexheit darstellen wür-
de, konnte hier nicht durchgeführt werden.

Bei manchen Unternehmen, die offenbar Geschäfte betrieben, die
Bankgeschäften ähnlich waren, wurde eigens für eine Abgrenzung gesorgt:
Etwa wurde als „Gegenstand des Unternehmens“ bei der Kreditverkehrs-
schutz Gesellschaft m. b. H. in das Handelsregister eingetragen:

„Die finanzielle Beratung [. . .] und die Durchführung von Treuhandgeschäf-
ten, wobei die Übernahme einer eigenen Haftung oder eines eigenen Risikos
unbedingt ausgeschlossen ist; ferner unter der gleichen Beschränkung der
kommissionsweise Verkauf von Waren für Rechnung von Firmen. Die Aus-
übung der Geschäfte ist die Gesellschaft den für diese Geschäfte erlassenen
allgemeinen Vorschriften erlassenen allgemeinen Vorschriften unterworfen;
sie ist daher, wenn sie die Unternehmungen betreiben will, zu denen eine be-
sondere Berechtigung oder behördliche Bewilligung erforderlich ist, zur Er-
wirkung dieser Berechtigung bzw. Bewilligung nach den jeweils bestehenden
Vorschriften verpflichtet. Der Betrieb von Bank- und Börsengeschäften jeder
Art ist vom Geschäftsbetriebe unbedingt ausgeschlossen.“152

Meist ist im Zusammenhang mit den wirtschaftspolitischen Maßnahmen
des Nationalsozialismus von Arisierung die Rede. Wesentlich bedeutender
war jedoch die Zahl der Liquidierungen. Der Bankensektor stellt in dieser
Hinsicht ein Extrembeispiel dar. Die meisten Firmen wurden beschlag-
nahmt und zugesperrt, die Konzessionen wurden entzogen, die Geschäfte
aufgelöst beziehungsweise, um einen Ausdruck zu verwenden, der damals
als terminus technicus galt, liquidiert. Das Missverhältnis zwischen der
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152 WrStLA, Handelsregister Wien, C 8/31. Kreditverkehrsschutz GmbH.



kleinen Zahl der arisierten und jener der vielen liquidierten Betriebe war
im Privatbankensektor am extremsten.

Die erzwungenen Stilllegungen und die Zwangsverkäufe an arische Eigen-
tümer von Privatbanken hatte sich im Deutschen Reich seit 1933 abgezeich-
net. Von 485 jüdischen Privatbanken, die es 1930 unter den insgesamt 994
Privatbanken in Deutschland gegeben haben soll, existierten im März 1938
noch 209. Nur 17 jüdische Banken waren bis Ende 1937 arisiert worden, eine
relativ große Gruppe – genaue Angaben dazu sind nicht möglich – dürfte in
Konkurs gegangen oder auf Grund der sich verschlechternden Geschäftslage
in Liquidation getreten sein.153 Schon vor dem „Anschluss“ war es also in
Deutschland zu einer starken Verdrängung jüdischer Bankfirmen gekommen.
Die Liquidation vieler kleiner Privatbanken war bedingt durch die Abwande-
rung beziehungsweise Emigration der Kunden und durch den Rückgang der
Börsengeschäfte. Der Reichskommissar für das Kreditwesen förderte diese
„freiwilligen“ Liquidationen und sprach von einer „Flurbereinigung, die als
solche längst erforderlich war.“154 Nach der Entmachtung Hjalmar Schachts
als Reichswirtschaftsminister (er wurde am 5. September 1937 beurlaubt und
wurde im November 1938 entlassen) nahm die Zahl der Arisierungen und Li-
quidationen deutlich zu.155 Im April 1938 war im RMdI die Dritte Verord-
nung zum Reichsbürgergesetz ausgearbeitet worden. Sie sah die Eintragung al-
ler als jüdisch geltenden Firmen in ein Verzeichnis vor, wurde Mitte Mai vom
RWM verkündet156 und am 14. Juni 1938 publiziert. Gleichzeitig wurde ein
„detaillierter Massnahmekatalog zur sukzessiven Zwangsausschaltung“ jüdi-
scher Unternehmen vorgelegt.157 Währenddessen waren zwischen April und
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153 Allein im Jahr 1935 verschwanden circa 200 (nicht nur jüdische) Privatbanken, meis-
tens infolge von Konkursen und Geschäftsaufgaben. Allein zwischen 1936 und März
1938 gingen weitere 192 Banken (wiederum nicht nur jüdische) in Konkurs oder in
Liquidation. Vgl. Kopper, Marktwirtschaft, S. 220 und S. 255.

154 Ansprache des Reichskommissars für das Kreditwesen (Ernst) auf dem Allgemeinen
Deutschen Bankiertag am 10. Mai 1938; in: Allgemeiner Deutscher Bankiertag 1938,
Berlin 1938, S. 24–27.

155 Eines der Bankhäuser, das sich an Arisierungen aktiv beteiligte, war die 1938 auch in
Österreich aktive Münchner Firma Merck, Finck & Co., deren Eigentümer August
Finck etwa bei der Übernahme des Frankfurter Bankhauses J. Dreyfuss Co. „die
Zwangslage der jüdischen Inhaber bewußt ausgenutzt“ hatte. Kopper, Marktwirt-
schaft, S. 259.

156 S. 274, Anm. 991.
157 S. 275.



Juli in Österreich alle jüdischen Bankfirmen unter kommissarische Kontrolle
gestellt und die Eigentümer mit dementsprechenden Zwangsmaßnahmen
konfrontiert worden.

2.3. Das Problem der Identifizierung, die Zahl der Fälle
und andere Zahlen

1998 wurde in der Zeitschrift „Profil“ eine Liste von 87 jüdischen Privatban-
ken und ihren Eigentümern beziehungsweise Gesellschaftern publiziert, die
1938 größtenteils von den NS-Behörden aufgelöst worden waren. Dabei ist
die Rede von etwa einem halben Dutzend arisierter Privatbanken. Diese Liste
war und ist deswegen von Bedeutung, da erstmals die Namen von Firmen und
Eigentümern einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurden. Diese Liste wurde
daher zum Ausgangspunkt der Recherchen.

Es zeigt sich anhand verschiedener vorliegender historischer Listen mit
Aufstellungen der Privatbanken – beispielsweise jener des Handelsgerich-
tes Wien aus dem Jahr 1952158, aber auch am Beispiel jener erwähnten Lis-
te, die das „Profil“ 1998 publizierte – dass bei der Identifizierung einzelner
Betriebe zuweilen Probleme auftreten. Einerseits ist die im „Profil“ publi-
zierte Liste nicht vollständig – es fehlen sowohl Bankhäuser als auch Ei-
gentümer (meist stille Gesellschafter) –, und andererseits scheinen Firmen-
namen auf, die entweder in den Quellen nicht vorkommen oder zwar auf-
zufinden sind, 1938 jedoch nicht mehr existierten oder – wie in einem Fall
–kein Bankgeschäft waren. (Tab. 20, S. 87–90)

Es fällt zunächst auf, dass auf dieser Liste einige prominente Bankhäu-
ser fehlen, die selbst im „Profil“-Artikel erwähnt werden: Die Bankhäuser
Breisach & Co., Ephrussi & Co., Gebrüder Gutmann und Ludwig Kan-
tor. Doch es fehlen noch weitere Namen und Eigentümer, darunter einige
verhältnismäßig prominente Banken: Reitler & Co., Rosenfeld & Co. und
nicht zuletzt Auspitz, Lieben & Co., die zwar seit 1931 in Liquidation ge-
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158 ÖStA AdR 06, BMF 169.633-34/1952. Beschluss des HG Wien, 24. 6. 1952. Hier
wurden alle liquidierten Bankfirmen angeführt, deren Aktenbestände das BMF „ohne
Auftrag“ in Verwahrung hatte nehmen müssen. Das HG Wien hatte die betreffenden
Firmen im Firmenbuch zu identifizieren, scheiterte aber in einigen Fällen vermutlich
an der Schreibweise (Taussig & Schlesinger = Thausing & Schlesinger; Paul Bjehavy =
Alser Wechselhaus Paul Bjehavy).
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Tab. 20: „Profil“-Listei) – 87 jüdische Privatbanken

Firmenname und Eigentümer eigener Kommentar

Robert Alt & Co.: Robert Alt stiller Gesellschafter fehlt

Georg Anninger & Co.: Georg Anninger

Back, Steuermann & Co.: Emmerich Back 1938 nicht mehr existentii)

Eduard Bellak & Cie: Rene Bondi, Eduard & Paul Bellak weitere Eigentümer

A. Bardach: Otto Bardach, Emil Bardach stiller Gesellschafter fehlt

Hermann Beer, Realitäten & Hypothekenbüro: Hermann Beer

Alser Wechselhaus Paul Bjehavy: Paul Bjehavy Paul B. starb 1937;
lt. Handelsgericht kein Eintrag

W. Berger & Co.: Wilhelm Berger

Josef Blau jun, Nf. Blau & Taussig: Leo Taussig, Robert Blau

Heinrich Bloch: Alfred Bloch, Hermann Bloch

Braun & Co.: Rudolf Braun Besitzer vor 1938 inhaftiert

Brüll & Kalmus: Heinrich Gottlieb, Leo Gottlieb

Lucian Brunner: Heinrich Brunner

Caraco & Co.: Albert Caraco, Viktor Caraco

Norbert Deutsch: Norbert Deutsch

Julius Feingold: Julius Feingold

J. Fischer: Jakob Fischer

S. Fischer: Heinrich Gabriel

A. Fleischer & Co.: Alfred Fleischer

Mor Frankel: Otto Fixel, Hans Elischer, Bela Havasiii)

A. Fränkel: Abraham Fränkeliv)

A. Freund: Oskar Popper, Fritz Popper

Oskar Freund: Oskar Freund

Frid & Thiemann: Arthur Mayer, Richard Pappenheim es fehlen Gesellschafter

Friedstein & Co.: Friedrich Freund, Walter Friedstein,
Paul Friedsteinv) stiller Gesellschafter: Geza v. Erös

Walter Friedländer: Walter Friedländer

Fröhlich & Co.: Theodor Adler, Wilhelm Mandl

Leopold Frankl: Leopold Frankl

Gartenberg: Paul Brüll



88 Arisierung und Liquidierung im Privatbankensektor 1938–1945

Firmenname und Eigentümer eigener Kommentar

Edmund Grün: Leo Willet, Hilda Willet

Grünwald & Co.: Ludwig Grünwald

L. Häckler: Moriz Leon Häcklervi)

A. Hecht: Adolf Hecht 1937 gestorben

D. M. Halfon: David M. Halfon

Herz & Strauss: Jacques Herzog

Hochsinger & Abel: Gustav Muttenthaller, Alfred Brecher,
Paul Herz

Hofmann & Co.: Albert Hofmann, Karl Stümpel

Gebrüder Kanitz: Richard Frankenbusch

Kaufmann & Willet: Nikolaus Kaufmann, Oskar Kemeny

F. Kende & Co.: Ferdinand Kende existierte 1938 nicht mehrvii)

Kenedi & Co.: Ernst Kenedi, Otto Kenedi

J. Kohn & Co.: Camilla Kohn

Karl Kollmann: Karl Kollmann

Hermann Korti & Co.: Leopold Popper-Podhragy

Brüder Kux: Gustav Kux, Hugo Kux stille Gesellschafter fehlen

Leopold Langer: Leopold Langer kein Bankgeschäftviii)

Langer & Co.: Otto Kraus stille Gesellschafter fehlen

Moriz Lebowitsch: Moriz Lebowitsch

S. Lemberger: Samuel Lemberger

M. & J. Mandl: Max u. Erich Mandl, G. Steger

Hugo Marton: Hugo Marton

Matzner & Co.: Philipp Matzner

Alois Mautner & Co.: Maximilian u. Alfred Mautner

Mayer & Eisner: Max Eisner, Berthold Mayer

E. Milhofer & Co.: Ludwig Fenyö, Maurizio Kahn

Dr. Offenberger: Jakob Kurt Offenberger Nachfolge F. Kende & Co.

M. Rohatyn: Moriz Rohatyn, Arthur Rohatyn

Adolf Rosenberg & Co.: Adolf Rosenberg

lparMichael Rosenblatt: Michael u. Sigmund Rosenblatt

Rosenberg & Neumann: Moritz Neumann, Radkersburgix)
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Firmenname und Eigentümer eigener Kommentar

Ignatz Rosner: Rudolf Rosner

S. M. v. Rothschild: Louis Rothschild

Schenkel & Co.: Max Schenkel, Jakob Schenkel

Fa. Jul. Schlesinger: Leonhard u. Julius Schlesinger Eigentümer: Leo Schlesinger

Schütz & Co.: Heinrich Schütz stiller Gesellschafter fehlt

Josef Stein & Co.: Josef Stein, John Schumacher

Berthold Storfer & Co.: Berthold Storfer

Teltscher & Weidholz: Heinrich Hoffmann

Dr. Thausing & Schlesinger: Emil Berger lt. Handelsgericht kein Eintrag

M. Thorsch & Söhne: Alfons Thorsch

Thorsch, Klein & Co.: Berthold Klein 50% besaß Felix Thorsch

J. Turnauer: Jakob Turnauer

Tuschak & Co.: Richard Tuschak

Ignatz Urbach: Robert Urbach

Ernst Vogel: Ernst Vogel

Bernhard Wächter: Bernhard Wächter

Wallentin, Steininger & Co.: Max Steininger, Richard Rubner

Walter & Co.: Dezsä Spielberger

H. Weinreb & Co.: Heinrich Weinreb stiller Gesellschafter fehlt

Alfred Weinwurm: Alfred Weinwurm

Adolf Weiss jun.: Georg Weiss, Ernst Weiss-Olah stille Gesellschafter fehlen

A. Weiss & Co.: Berthold Weiss

Wiedner Wechselhaus Paul Zobel: Paul Zobel

Alfred Winter: Robert Winter, Karl Winter

Max Witrofsky: Max Witrofsky 60% besaß Moritz Zwecker

Dominik Wolf: Otto Wolf

Wurzel & Brach: Hans Neumann

i) Liste von von 87 jüdischen Privatbanken, die 1938 liquidiert beziehungsweise arisiert wurden, in:
Renate Graber und Klaus Grubelnik, Bankenraub, in: Profil, 23. 3. 1998. Bei allen angeführten
Banken wird der Ortsname nur dann hinzugefügt, wenn es sich nicht um einen in Wien situier-
ten Betrieb handelt.

ii) Es findet sich im Compass zwischen 1921 und 1930 eine Bankfirma mit dem Namen „Back,
Steuermann & Co.“ (Wien 1, Reichsratstr. 1.). Als Eigentümer scheinen Emmerich Back, Mi-
chael Steuermann, Ferdinand Schwarz und Alexander Kowalski auf. 1930 scheint diese Firma



treten war, allerdings im Handelsregister noch nicht gelöscht war, da die
Liquidation noch nicht abgewickelt war und sich tatsächlich bis in die
1960er Jahre hinzog. Darüber hinaus enthält die „Profil“-Liste Firmen, die
nicht mehr existierten (Back & Steuermann) oder überhaupt nie existiert
hatten (Leopold Langer).

Bei dem Versuch, die Banken zu zählen, ergaben sich Probleme grund-
sätzlicher Natur. Einerseits sollten keine Rand- und Grenzfälle ausge-
schlossen werden, andererseits war zu vermeiden, den Gegenstand beliebig
zu erweitern. Zu den Rand- oder Grenzphänomenen zählen Fälle, in de-
nen der Status des Geschäftes unklar ist, aber auch Fälle, bei denen nicht
klar war, ob überhaupt noch ein Geschäftsbetrieb existierte oder eine
Bankkonzession aufrecht war. Da allerdings auch hier Eigentum in Zu-
sammenhang mit einem Bankgeschäft entzogen werden konnte, schien es
sinnvoll, derartige Fälle nicht von vornherein auszugrenzen.159
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zum letzten Mal im Compass auf, allerdings nur noch mit Emmerich Back als Eigentümer. Sie
findet sich jedoch auf einer Liste mit den Namen jüdischer Bankfirmen aus dem Jahr 1938. Da
diese Liste mehrere Fehler aufweist (sie enthält die Namen mehrerer nicht mehr existenter Bank-
geschäfte), kann man von der Auflösung der Firma Back, Steuermann & Co. vor dem Jahr 1938
ausgehen. ÖStA AdR 04, Bürckel-Materie 2215/1, f. 228. „Jüdische Firmen“. Emmerich Back
war übrigens auch als fachkundiger Autor hervorgetreten, von ihm stammt ein Handbuch über
die Wiener Börse. Vgl. Emmerich Back: Die Aktien der Wiener Börse. Ein Handbuch für Ban-
kiers und Aktionäre, Wien 1931.

iii) Als Alleineigentümer wurde Hans von Elischer bezeichnet, Otto Fixel galt als Kommanditist oh-
ne eigene Einlage (vgl. 5.24. Mor Frankl).

iv) Die korrekte Schreibweise lautet: „Frenkel“. Vgl. FC 1938, 496.
v) Die korrekte Schreibweise lautet: „Friedenstein“. Vgl. FC 1938, 496.
vi) Die korrekte Schreibweise lautet: „Hekler“. Vgl. FC 1938, 496.
vii) Des Bankhauses (bis 1936) ehemaliger Prokurist Dr. Kurt Offenberger hatte sich selbständig ge-

macht (es gibt kein Indiz dafür bisher, dass er das Bankhaus Kende & Co. übernommen hätte).
Ferdinand Kende war anscheinend inhaftiert und offenbar existierte noch eine Konzessionsur-
kunde, die annulliert wurde. ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6457.

viii) Leopold Langer hatte sein Bankhaus Langer & Co. an Otto Kraus verkauft. Er betrieb 1938 kein
selbständiges Bankgeschäft (vgl. 5.59. Langer & Co.).

ix) Nach einem Arisierungsakt im Steiermärkischen Landesarchiv handelte es sich bei der Firma Ro-
senberg & Neumann in Radkersburg um ein Handelsgeschäft. Eine Bankkonzession oder Bank-
geschäft wird nicht erwähnt. Die Firma scheint auf einer Liste „jüdischer Bankfirmen“ aus dem
Jahr 1938 auf trug auf ihrem Briefkopf die Firmenbezeichnung „Getreide, Landes- u. Mahlpro-
dukte – Wechselgeschäft“. ÖStA AdR 04, Bürckel-Materie 2215/1, f. 228. „Jüdische Firmen“;
StLA, Arisierungsakt Nr. 1297.

159 Ein Beispiel ist etwa das 1931 in Ausgleich getretene Bankhaus Auspitz, Lieben & Co.,
das noch Anteile an einer ihrerseits liquidierten Fabrik in Bregenz besaß. Diese Fabrik



Aus diversen Quellen (Compass, Wiener Adressverzeichnis Lehmann,
Listen aus Beständen der Finanzbehörden) wurde eine eigene Liste von
Privatbanken generiert, die 1938 tätig waren. Jene Banken, die entweder
schon in Liquidation getreten waren (Auspitz, Lieben & Co., Rokotnitz &
Winkler, Back, Steuermann & Co., Liebig & Co.) oder über keine Bank-
konzession verfügten (Faltis & Cie., Schapira & Co.)160, wurden zwar in
Evidenz gehalten und untersucht, aber nicht aufgenommen. Die im Laufe
der Forschung erstellte Liste umfasste schließlich 135 Bankfirmen: 21 da-
von galten als arische, 100 als jüdische Firmen, und in 14 Fällen konnte
die Frage, ob sie von den NS-Behörden als jüdisch oder arisch behandelt
wurden, nicht geklärt werden. Über einige der Firmen konnte auch dar-
über hinaus kaum etwas in Erfahrung gebracht werden (in Innsbruck: Ma-
ximilian Semberger, Max Stockinger, Adolf Zimmermann, Josef Zangerl;
in Wien: Albert Bauer, Ernst Strasser, Max Koch, W. Berger & Co.), einige
übten offensichtlich keine Geschäftstätigkeit mehr aus (Braun & Co.,
Hermann Korti, F. Kende). Allerdings war keine der Firmen vor dem März
1938 in Liquidation getreten oder schon im Handelsregister gelöscht. Die
Erhebung der Grunddaten der Firmen ermöglicht eine kurze Betrachtung
des konstruierten Gegenstandes.161

Bei 14 Bankfirmen, die nach dem „Anschluss“ liquidiert worden wa-
ren, konnte im Rahmen dieser Studie nicht eruiert werden, ob sie als jü-
disch eingestuft wurden. Diese Firmen scheinen teilweise auf keiner der
von den NS-Behörden erstellten Listen jüdischer Firmen auf (diese Listen
sind allerdings selbst fehlerhaft162), oder aber es findet sich außer einer Er-
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wurde von dem Flugzeughersteller Dornier übernommen und nach 1945 Gegenstand
eines Rückstellungsverfahrens. Dieses Verfahren war der Grund dafür, dass Auspitz,
Lieben & Co. erst 1961 im Firmenbuch gelöscht werden konnte, obwohl die Firma
bereits 1931 in Liquidation getreten war (vgl. 5.3. Auspitz, Lieben & Co. i. L.).

160 Faltis & Cie. und Schapira & Co. werden zwar vom Wiener Adressverzeichnis Leh-
mann als Bankfirmen bezeichnet, die Firmenakte des Wiener Handelsgerichtes zeigt
jedoch, dass die beiden Firmen keine Bankkonzessionen besaßen.

161 Die Erhebung der Prokuristen und Eigentümer wurden anhand folgender Quellen
durchgeführt. Das Wirtschaftsjahrbuch Compass 1938, das Firmenbuch des Han-
delsregisters und die Akten des Handelsgerichtes bildeten die Grundlage. Diese Akten
wurden durch Akten der „Bürckel-Materie“ (Akten der Behörde des Reichskommis-
sars für Wiedervereinigung) und der VVSt ergänzt.

162 Auf einer dieser Listen findet sich etwa die Bankfirmen Franz Zuber und Hochsinger
& Abel (letztere mit einem Fragezeichen versehen), deren Eigentümer allerdings – das



wähnung auf einer dieser Listen kein weiterer Hinweis. Die Eintragungen
im Handelsregister und in den Firmenakten geben in diesen Fällen keinen
Hinweis auf den Grund der Löschungen, die von „von amtswegen“ oder
auf Initiative der Behörden erfolgten. (Tab. 21, S. 92)

In 14 Fällen konnte die Frage nicht zweifelsfrei geklärt werden, ob die Li-
quidation der Firmen erfolgte, weil die NS-Behörden die Eigentümer als

92 Arisierung und Liquidierung im Privatbankensektor 1938–1945

Tab. 21: 14 ungeklärte Fälle

Bankhausi) Adresse Eigentümer

Strasser Ernst & Co. (1938)ii) 1, Graben 17 Strasser, Ernst KomR

Hassberg M. Nachf. (1939) 1, Schottenring 8 Fried, Edith

Reitzes S & M Gebrüder (1944) 1, Universitätsstr 5
Reitzes-Marienwerth,
Maria

Rizzi, Gebrüder (1939)iii) 1, Wipplingerstr 32 Rizzi, Nicolo u. Giovanni

Wolf, Dominik (1938)iv) 1, Wipplingerstr. 29 Wolf, Otto

Schiel & Rainer (1939) 4, Brucknerstr. 6 Schiel, Friedrich

Gassner, Eduard (1938) 9, Liechtensteinstr. 36 Gassner, Eduard

Heuberger, Josef (1936?) Graz, Herreng. 1
Berger, Ferdinand u.
Bettelheim Ernst

Semberger, Maximilian (1938) Innsbruck, Museumstr. 5 Semberger, Maximilian

Zangerl, Josef (1940) Innsbruck, Südtiroler Pl. 6 Zangerl, Josef

Zimmermann, Adolf (1940) Innsbruck, Südtiroler Pl. 8 Zimmermann, Adolf

Forstner, Igo (1939) Leibnitz, Hauptpl. 21 Forstner, Igo

Vergeiner & Jaufer (1940) Lienz
Vergeiner, Alois; Jaufer,
Johann

Rupp, Anton (1939) Leonfelden Rupp, Anton

i) In Klammer ist das Jahr der Stilllegung angeführt.
ii) Es ist gegenwärtig unklar, ob dieses Bankhaus 1938 überhaupt noch existierte. Es könnte sein, dass

die Fa. Ernst Strasser & Co. mit jener Firma Ernst Strasser & Co. identisch war, die sich 1928 auf-
löste und an deren Standort Ernst Vogel, ein ehemaliger Prokurist der Firma, im selben Jahr noch
eine eigene Bankfirma eröffnete. WrStLA, Handelsregister Wien, A 18/241.

iii) WrStLa, HG Wien, Firmenakte A 55/50.
iv) WrStLa, Firmenbuch, B 27, Pag. 110; A 10/221



jüdisch einstuften oder andere Verfolgungsbegründungen vorlagen. Ein-
zelne Hinweise können dabei nicht als stichhaltige Indizien gewertet wer-
den. Im Fall des Bankiers Friedrich Schiel existiert lediglich ein „Erhe-
bungsbericht“ der VVSt aus dem Jahr 1940. In dem kurzen Bericht wird
festgestellt: „Schiel Friedrich ist Arier und dzt. in Italien. Er ist von seiner
Gattin geschieden. Vermögenswerte, die erwiesener Weise ihm gehören,
sind keine vorhanden.“163 Die Gründe, warum Schiel 1938 Österreich
1938 verließ, seine Firma aufgelöst wurde, gehen aus dem Bericht nicht
hervor. Weitere Quellen konnten zu dem Fall bisher nicht gefunden wer-
den. Auch im Fall des Bankhauses Gebrüder Rizzi konnte nicht geklärt
werden, warum die seit 1921 existierende Firma 1938 aufgelöst worden
war und die Eigentümer, die italienische Staatsbürger waren, nach Italien
übersiedelt waren. Zwar findet sich der Firmenname auf einer Liste ari-
scher Bankhäuser, doch da diese Liste nicht fehlerfrei ist, kann dies nicht
als Beweis oder Bestätigung gewertet werden.164 Weitere Hinweise finden
sich jedoch nicht. Die VVSt meldete 1940 dem Finanzamt lediglich, dass
die Inhaber Nicolo und Giovanni keine Vermögensanmeldungen abgege-
ben hätten und für die Firma auch kein „Abwickler“ bestellt worden sei.165

Ein Schreiben des Handelsgerichts an den Reichskommissar für das Kre-
ditwesen im April 1939 bemerkte nur, dass am 9. Februar 1939 ein Ge-
such „um Löschung der Firma eingelangt“ sei, dem aus „formalen Grün-
den“ nicht stattgegeben werden konnte. Da die Eigentümer ins Ausland
verreist waren, wurde nun die „amtswegige Löschung“ der Firma eingelei-
tet.166 Die vorliegenden Quellen bieten keine Hinweise, die die Geschäfts-
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zeigen Akten der VVSt – als Juden verfolgt wurden. ÖStA AdR 04, Bürckel-Materie
2165/0, Bd. 1. Aktennotiz über die Sitzung vom 22. 6. 1938 betreffend jüdische Pri-
vat-Bankhäuser Liste arischer Bankfirmen, Liste „II. Arische Firmen“.

163 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 62608 (Friedrich Schiel). Erhebungsbericht VVSt
(Hlatky), 12. 1. 1940. Anlass für den „Erhebungsbericht“ war eine Anfrage des Schiel
war eine Anfrage des Bezirksjugendamtes Döbling, in dessen Obhut sich eine Tochter
Friedrich Schiels befand.

164 ÖStA AdR 04, Bürckel-Materie 2165/0, Bd. 1. Aktennotiz über die Sitzung vom
22. 6. 1938 betreffend jüdische Privat-Bankhäuser Liste arischer Bankfirmen, Liste
„II. Arische Firmen“.

165 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 66511 (Nicolo und Giovanni Rizzi). VVSt (Halik) an
das Finanzamt Innere Stadt-West, Wien 1, Singerstr 17, 4. 3. 1940.

166 WrStLa, HG Wien, Firmenakte 55/50, Gebr. Rizzi, f. 31. HG an Reichskommissar
für das Kreditwesen, 29. 3. 1939.



auflösung erläutern könnten. Falls die Brüder Rizzi jüdischer Herkunft
waren, könnten sie auch die Geschäftsauflösung als eine Form des geord-
neten Rückzuges betrachtet haben. In einem anderen Fall, dem des Bank-
hauses Eduard Gassner & Co., findet sich zwar in einer Kartei der VVSt
der Hinweis auf einen Akt in der Abteilung Gewerbe („Gew 2496“), doch
der Akt selbst hat sich nicht erhalten oder konnte nicht gefunden werden.

Im Fall der Firma M. Hassberg Nachf., deren Inhaberin 1938 Edith
Fried, die Witwe des 1935 verstorbenen Bankiers Georg Fried war, ist zwar
ersichtlich dass der als jüdisch geltende Prokurist Ludwig Basch, der seit
1935 für die Privatbank tätig gewesen war, am 24. Juni 1938 im Firmenre-
gister gelöscht wurde. Für die Firma wurde kein „kommissarischer Verwal-
ter“ eingesetzt (übrigens auch nicht für die Bankfirmen Schiel & Co. und
Gebrüder Rizzi), allerdings wurde sie „infolge Zurücklegung der Bankge-
werbekonzession“ am 3. Januar 1939 im Handelsregister gelöscht.167 Ein
besonderer Fall ist jener des renommierten Bankhauses Gebrüder S. & M.
Reitzes. Die Eigentümerin, Maria Reitzes galt selbst als Nichtjüdin, doch
ihr Ehemann, von dem sie das Bankhaus 1935 geerbt hatte, galt vor den
NS-Behörden als Jude, obwohl er vor Erlass der Nürnberger Gesetze ver-
storben war. Das Bankhaus wurde zwar auf einigen Listen als arisch einge-
stuft, allerdings konnte es seine Geschäfte nur noch eingeschränkt durch-
führen. Maria Reitzes, liechtensteinische Staatsbürgerin, emigrierte in die
Schweiz. Ihr Sohn, der zeitweilig verhaftet gewesen war, flüchtete eben-
falls. Die Firma findet sich zwar auf einer Liste arischer Firmen, gleichwohl
wurden die Eigentümer und Familienmitglieder verfolgt und die Firma,
obwohl sie mit dem Freiherrn von Richthofen einen arischen und reichs-
deutschen Bevöllmächtigten hatte, in ihrer Geschäftstätigkeit zunächst
eingeschränkt, 1944 schließlich überhaupt aufgelöst.168

Im Fall der Firma Maximilian Semberger169 in Innsbruck gibt es zwar
einen Hinweis auf die Übernahme durch die Firma Pinschof, allerdings
konnten die Hintergründe nicht eruiert werden. Im Finanz-Compass des
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167 WrStLa Handelsregister, A 3, 122; Register für Einzelfirmen B 38, 74.
168 ÖStA AdR 04, Bürckel-Materie 2165/0, Bd. 1. Aktennotiz über die Sitzung vom

22. 6. 1938 betreffend jüdische Privat-Bankhäuser Liste arischer Bankfirmen, Liste
„II. Arische Firmen“. Vgl. 5.73. S. & M. Reitzes.

169 Maximilian Semberger war noch 1933 Direktor der Hauptbank für Tirol und Vorarl-
berg, machte sich danach selbständig. 1938 scheint im „Bankiersbuch“ die Firma Maxi-
milian Semberger als „Geschäftsstelle der Klassenlotterie“ auf. Vgl. FC 1938, 488.



Jahres 1940 scheint unter der Adresse der Firma Maximilian Semberger
(Museumstr. 5) die Firma Pinschof & Co. auf, 1943 dagegen die Firma
„Verdin-Valsilvella, Geschäftsstelle der Reichslotterie“.170

Das Bankhaus Josef Heuberger in Graz scheint noch 1938 im „Ban-
kierbuch“ des Compass auf. Die Eigentümer Ferdinand Berger (ehemali-
ger Direktor der Lebensversicherungsgesellschaft Phönix in Graz) und
Ernst Bettelheim (Kaufmann beziehungsweise Weinhändler in Graz) ver-
suchten offenbar 1936 die Geschäftsstelle der Klassenlotterie von Josef
Heuberger – mit Heubergers Einverständnis – zu übernehmen. Sie bean-
tragten die Eintragung einer Firma als OHG unter dem Namen „Josef
Heuberger’s Nachf. Berger & Comp.“ Im November 1936 wurde aller-
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170 Die Firma Pinschof & Co. richtete im März 1946 an den Bankenverband ein Schrei-
ben, in dem sie indirekt von der Übernahme berichtete: „Es ist Ihnen bekannt, dass
wir seit langem in Innsbruck eine Geschäftsstelle der Oesterreichischen Klassenlotte-
rie betreiben. Im Zuge der nach dem nationalsozialistischen Umbruch erfolgenden
Ueberleitung der Oesterreichischen Klassenlotterie in die Deutsche Reichslotterie
wurde es uns seit dem Jahre 1939 verwehrt, das Unternehmen unter unserem Firmen-
wortlaut Pinschof & Co. zu führen, da an Personengemeinschaften Lotterieeinnah-
men nicht vergeben wurden. Die Lotteriestelle wurde daher von 1939 bis zur Befrei-
ung Oesterreichs mit dem Namen unserer Mitinhaberin Frau Verdin-Valsivella be-
zeichnet und läuft seit April 1945 wieder unter unserem Firmennamen. Tatsächlich
stand die Geschäftsstelle aber immer in unserem Eigentum und wurde unter unserer
Leitung geführt. Unser Lotteriegeschäft in Innsbruck entwickelte sich dank der um-
sichtigen Führung durch unsere dortigen Angestellten vorzüglich und wurde ohne
jede besondere Initiative aus Wien auch zu einer Art Zahlstelle des Bankgeschäftes. Es
erwies sich, dass mehr noch als in anderen Landeshauptstädten in Innsbruck Bedürf-
nis nach der traditionellen Betreuungsart finanzieller Natur besteht, wie sie der Privat-
bankier ausübt. Trotzdem fehlt dort noch heute dieser Geschäftstyp, von einer nicht
aktuellen Ausnahme abgesehen. Diese – wir möchten fast sagen, ohne unser Zutun
bestehenden Sachlage in Verbindung mit der für unsere Wirtschaft so schmerzlichen
Teilung des Staates in einzelne Zonen bringt uns den Gedanken nahe, die Innsbru-
cker Geschäftsstelle der Klassenlotterie zu einer Zweigniederlassung unseres Hauses
auszubauen.“ Die Firma Pinschof richtete ein offizielles Ansuchen an das Finanzmi-
nisterium mit der Bitte um „Aeusserungen zuständiger Koerperschaften“, „um damit
unsere Meinung über die wirtschaftliche Nützlichkeit unseres Vorhabens zu stütz-
ten.“ Man glaubte, dass die Tiroler Behörden entscheidend seien und wies darauf hin,
dass „für die Wirtschaft eines kleinen Landes, wie es Oesterreich darstellt, die Tätig-
keit von Privatbankiers von eminenter Wichtigkeit ist und dass dadurch in keiner
Weise irgendeine Konkurrenzierung der Filialstellen größerer Finanzinstitute be-
fürchtet werden kann.“ VÖBB, Ordner 5041: Ordentliche Mitglieder, Schoeller-
bank AG. Schreiben Pinschof & Co. an den Verband Österr. Banken und Bankiers,
18. 3. 1946.



dings wieder die Löschung „infolge Nichterhaltes der staatlichen Konzes-
sion“ beantragt, eine neuerliche Eintragung nach Erhaltung der Konzes-
sion allerdings in Aussicht gestellt. Ernst Bettelheim starb jedoch im März
1937, und ob Ferdinand Berger die Konzession noch erhielt, ist unklar.171

Die arischen Bankhäuser konnten sich der „Neuordnung des Banken-
wesens“ durch den Nationalsozialismus nicht entziehen.172 Diese „Neu-
ordnung“ war nicht ein Programm oder Konzept, das von Stäben im Amt
des Reichskommissars für das Kreditwesen geplant und per Verordnung
durchgeführt wurde. Es war vielmehr die Summe von Maßnahmen (Säu-
berungen, Regelungen, Kontrollen, Initiativen etc.), die im Bankensektor
wirksam wurden. „Im Zuge der Neuordnung des Bankgewerbes handelt es
sich“, so war in einem Artikel der „Neuen Freien Presse“ im Dezember
1938 zu lesen, „um das Ausscheiden lebensunfähiger Firmen und um die
Arisierung jüdischer Bankfirmen.“173 (Tab. 22, S. 96/)
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171 StLA, HG Graz, Firmenakte A 4/242 a. Der Meldezettel Ernst Bettelheims vermerkt
die „mosaische“ Religionszugehörigkeit, Ferdinand Berger galt als „röm.kath.“. Ich
danke für Hinweise Frau Dr. Schöggl-Ernst (StLA) und Frau Mag. Imogena Doderer.

172 Bei jenen Bankhäusern, die als arisch anerkannt wurden, ist die Quellenlage in der Re-
gel wesentlich problematischer, als bei den als „jüdisch“ bezeichneten. Hier finden
sich häufig keine andere Quellen als die Akten des Handelsgerichtes.

173 Der neue Privatbankier, in: NFP, 11. 12. 1938.

Tab. 22: 21 als arisch eingestufte oder behandelte Bankhäuseri)

Bankhaus Adresse Eigentümer

Chrissoveloni, Bisthegi
& Co.* (1943)

1, Canovag. 5
Chrissoveloni, Nikolaus;
Perococchino, Themistokles
Jan

Topolansky, E.* 1, Graben 13 Topolansky, Eduard

Pichler & Schück (1940) 1, Schottenring 7
Pichler d’Este,
Maria Rudolfine

Pinschof & Co.* 1, Spiegelg. 3 Verdin-Valsilvella, Natalie

Schelhammer & Schattera*ii) 1, Stephanspl. 11 Wancura, Hans

Franz Pollak*iii) 1, Wallnerstr. 8 Autech, Hans
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Bankhaus Adresse Eigentümer

Schoeller & Co.* 1, Wildpretmarkt 10
Mitgl. der Fam. Schoeller
und Ges.

Kathrein & Co.* 1, Wipplingerstr. 31 Kathrein, Karl

Hübner & Co. (1939)iv) 3, Rennweg 23
Hübner, Friedrich,
Ing. Oberst a. D.

Feldmann, Camillo* 9, Liechtensteinstr. 12 Feichtner, Johann

Chrystoph, J.* (1939) 6, Mariahilfer Str. 55 Chrystoph, Konstantin

Prokopp, J. & Co. Baden, Hauptpl. 17 Prokopp, Josef

Danner, F. & Co. Braunau, Stadtpl. 59 Jost, Heinrich

Krentschker & Co. Graz, Bismarckpl. 3 Krentschker, Moritz

Gall, Hans und Pollak, Karl Graz, Joanneumring 3 Pickel, Gustav

Stockinger, Max Innsbruck, Südtiroler Pl. 12 Calderari, Adrian u. Ges.

Liehmann, Leo (1939) Linz, Herrenstr. 17 Liehmann, Leo

Spängler, Carl & Co. Salzburg, Bismarckstr. 1 Mitgl. der Familie Spängler

Daghofer, A. jun.v) Salzburg, Griesg. 11 Daghofer, Oskar

Berger & Comp.vi) Salzburg, Rathauspl. 4 Berger, Hans

Freund, Julius Semmering Freund, Julius und Gertrude

i) ÖStA AdR 04, Bürckel-Materie 2165/0, Bd. 1. Aktennotiz über die Sitzung vom 22. 6. 1938 be-
treffend jüdische Privat-Bankhäuser Liste arischer Bankfirmen, Liste „II. Arische Firmen“. Jene
Banken, die nicht mit * gekennzeichnet waren, wurden gleichwohl als arische Unternehmen be-
handelt, sie blieben bestehen beziehungsweise war die Betriebsauflösung nicht durch Verfolgung
begründet.

ii) Vgl. die Festschrift: Wiens älteste Privatbank besteht seit 150 Jahren. Bankhaus Schelhammer &
Schattera. Privatbank seit 1832. Wien 1982.

iii) Hier kam es zu einer Namensänderung: Er lautete ab 1939 auf „Hans Autech“. FC 1940, S. 384.
iv) Das Bankgeschäft Hübner galt zwar als arisch, wurde jedoch wegen „akuter wirtschaftlicher

Schwierigkeiten“ unter „kommissarische Aufsicht“ gestellt, die vom „Österreichischen Credit-In-
stitut“ wahrgenommen wurde. Die Vertretung an der Börse wurde Hübner verweigert. ÖStA
AdR 04, Bürckel-Materie, 2215/1, f. 224.

v) Vgl. die Firmenfestschrift: Bankhaus Daghofer & Co. 1885–1985. Salzburg 1985.
vi) Vgl. 90 Jahre Bankhaus Berger & Co., Salzburg 1975. Das Bankhaus Berger profitierte, wie die an-

deren verbliebenen Privatbanken, von der NS-Politik und der Kriegswirtschaft: Den Arbeitneh-
mern war nunmehr die Eröffnung eines Lohn- oder Gehaltskontos vorgeschrieben und die Kriegs-
finanzierung steigerte den Geldumlauf gewaltig. Die Zahl der Angestellten wuchs auf 35 an (dar-
unter allein fünf Prokuristen). Schon 1939 benützte das Bankhaus Berger & Co. als eine der ersten
Bankfirmen automatische Buchungsmaschinen. Leitner, Entwicklung, S. 61–64.



Tatsächlich wurden neben den zahlreichen jüdischen Bankhäusern,
auch eine Zahl nichtjüdischer Firmen aufgelöst. Die Ursachen für diese Li-
quidationen dürften durchaus von Fall zu Fall verschieden gewesen sein.
Der Bankier Edmund Topolansky etwa hatte sich bei der Arisierung des
Kaufhauses Leopold Dichter (Wien 16.) übernommen, und auf Grund
einer beträchtlichen Überschuldung musste ein Konkursverfahren einge-
leitet werden. Außerdem wurde gegen Topolansky ein Devisenstrafverfah-
ren eröffnet, er selbst war zeitweise inhaftiert. Im Zuge der Verfahren wur-
de auf Wunsch der VVSt, des Finanzministeriums (Wien) und des Reichs-
kommissars für das Kreditwesen das Bankhaus E. Topolansky 1939 liqui-
diert.174 Auf der schon erwähnten Liste arischer Bankhäuser wurde auch
das Bankhaus Hübner & Co. erwähnt und zwar mit dem Vermerk: „We-
gen akuter wirtschaftlicher Schwierigkeiten kommt nicht in Betracht“.
Die Firma stand im Juni 1938 bereits unter kommissarischer Aufsicht des
Österreichischen Credit-Instituts.175 Gegen die Firma wurde am 28. Juni
1938 ein Ausgleichsverfahren eingeleitet, am 27. Dezember 1939 wurde
sie infolge Betriebseinstellung im Handelsregister gelöscht.176 Auch die
Bankfirma des Konstantin Chrystoph wurde wegen Überschuldung unter
kommissarische Aufsicht gestellt und befand sich auf Weisung des Reichs-
kommissars für Kreditwesen „wegen Überschuldung“ seit dem 18. Juli
1939 in Liquidation.177 Die Firma Chrystoph musste drei Bahnhofswech-
selstuben an die Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank abgeben, und ihr Lotte-
riegeschäft wurde von Arnulf Teppner übernommen, der seinerseits nicht
nur als Prokurist des Bankhauses Krentschker & Co., sondern auch als
Kommissarischer Verwalter und Treuhänder von Langer & Co. tätig
war.178 Die Firma Pichler & Schück wurde ebenfalls aufgelöst, ein Hinweis
einer ehemaligen Mitarbeiterin darauf, dass die Firma vom Bankhaus
Krentschker & Co. liquidiert worden war, konnte bisher nicht bestätigt
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174 ÖStA AdR 04, Bürckel-Materie, 2165/2/3.
175 ÖStA AdR 04, Bürckel-Materie 2165/0, Bd. 1. Aktennotiz über die Sitzung vom

22. 6. 1938 betreffend jüdische Privat-Bankhäuser Liste arischer Bankfirmen, Liste
„II. Arische Firmen“.

176 Handelsregister A 56, 152. Zum Ausgleichsverfahren WrStLA, Sa 91/38.
177 ÖStA AdR 04, Bürckel-Materie, 2165/5/6. Schreiben Dr. Haffner an das Amt für Be-

treuung, 27. 2. 1940.
178 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6499. Spezialbericht – Auskunft über Arnulf

von Teppner, 29. 7. 1940. Vgl. weiters 5.59. Langer & Co. KG.



werden.179 Einige weitere Geschäftsstellen beziehungsweise Filialbetriebe
arischer Firmen, etwa des Bankhauses Spängler & Co. und der Firma Kon-
stantin Chrystoph, wurden von der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank AG
übernommen. Das 1940 neugegründete Bankhaus E. v. Nicolai & Co.,
das die Aktiva des Bankhauses Rothschild erworben hatte, übernahm auch
die Geschäfte des 1921 gegründeten Bankhauses Chrissoveloni, Bisthegi
& Co.180 Die Gesellschafter der Firma waren 1938 Nikolaus Chrissoveloni
(Generaldirektor der Banque Chrissoveloni S.A.R. in Bukarest) und Jan
Themistokles Petrococchino, sein Bevollmächtigter in Wien. Hintergrund
der Geschäftsauflösung beziehungsweise der Übernahme der Bankgeschäf-
te durch E. v. Nicolai & Co. dürfte der Tod Petrococchinos im Dezember
1940 gewesen sein.181 Die Gesellschaft wurde am 1. September 1941 als
aufgelöst ins Handelsregister eingetragen, allerdings erst am 3. Januar
1945 tatsächlich gelöscht.182

Auch außerhalb Wiens wurden einige arische Bankfirmen aufgelöst
beziehungsweise übernommen. Offenbar freiwillig und ohne äußeren
Zwang erfolgte die Auflösung der Firma Prokopp. Josef Prokopp wurde
1938 Vorstandsmitglied des Lotteriestellenverbandes. Er legte die Bewilli-
gung zum Betriebe des Bankgewerbes in Baden mit Schreiben vom
31. März 1939 zurück und begründete die Zurücklegung mit der Verlage-
rung seiner unternehmerischen Aktivitäten nach Wien und damit, „dass
der Umfang seines Bankgeschäftes auf ein Minimum eingeschränkt wur-
de, wodurch die Weiterführung des Geschäftes mehr Lasten als Gewinn“
einbrächten.183 Ebenfalls freiwillig dürfte sich Lothar Liehmann in Linz
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179 ÖStA AdR 06, Fonds zur Abgeltung gewisser Ansprüche nach dem 7. RStG, Fasz 14,
Akt 543/63 (Eugenie Guttmann).

180 WrStLA, Firmenakte A 59/235; HRA 9885. In der Firmenakte des Bankhauses findet
sich ein einziger Hinweis auf die Übernahme. Als Heinrich Gatternigg, ein langjähri-
ge Mitarbeiter des Bankhauses Chrissoveloni, im Oktober 1942 anlässlich seines
Wechsels zu den Hermann Göring-Werken seine Prokura niederlegt, teilt er auch
mit, er habe sein Dienstverhältnis mit dem Bankhaus Nicolai bereits gelöst. Die Über-
nahme wird etwas ausführlicher von Eduard von Nicolai im Rahmen einer Verneh-
mung nach Kriegsende erwähnt. WrStLA, Firmenakte, HRA 9885, f. 161. Heinrich
Gatternigg an RA Erik Habernal, 17. 10. 1942. Vgl. auch 5.82. S. M. v. Rothschild.

181 WrStLA, Firmenakte HRA 9885, f. 143. Antrag auf Löschung des Gesellschafters
Themistokles J. Petrococchino über Ableben, 15. 7. 1941.

182 WrStLA, HRA 9885, f. 171. Eintrag der Löschung ins Handelsregister.
183 BMF, Ordner „Konzessionen“, 32.913-XV/39.



aus dem Bankgeschäft zurückgezogen haben, die Firma F. Danner & Co.
in Braunau wurde 1943 – die Hintergründe sind unbekannt – durch die
Bank für Oberösterreich und Salzburg übernommen.184

Die 100 Bankfirmen, die als jüdisch bezeichnet wurden, wurden
zum größten Teil liquidiert, zu einem sehr kleinen Teil arisiert. Diese
Zahl ist jedoch – wie auch jene der ungeklärten und der arischen Fälle –
keine „sichere Größe“.185 Sie würde sich vergrößern, wenn weitere Nach-
forschungen zeigten, dass Firmen aus der Rubrik der ungeklärten Fälle
als jüdische Firmen behandelt wurden. Es ist auch durchaus möglich,
dass weitere Firmen, die bislang (als Bankfirmen) nicht bekannt waren,
in irgendeiner weiteren Liste gefunden werden. Die Zahl von 100 jüdi-
schen Banken ist also keine endgültige, sondern eine provisorische Grö-
ße, die lediglich einen Orientierungsrahmen für die vorliegenden For-
schungen bildete. Abseits der NS-Kriterien gibt es für die Banken des
Jahres 1938 keine wie immer geartete jüdische Identität. Eigentümer,
Teilhaber und Gesellschafter aller Religionsgemeinschaften wurden nach
den Kriterien der Nürnberger Gesetze als „Juden“ entlarvt. In nicht we-
nigen Fällen waren außerdem Teilhaber oder stille Gesellschafter betei-
ligt, die als „Arier“ galten. Die betreffenden Firmen galten dennoch als
jüdisch. Die Dritte Verordnung zum Reichsbürgergesetz definierte ein
Unternehmen dann als jüdisch, wenn der Inhaber oder einer oder meh-
rere persönlich haftende Gesellschafter nach dem Reichsbürgergesetz als
jüdisch galten. Die jüdischen Betriebe mussten in ein Verzeichnis einge-
tragen werden und Unternehmen, an denen Juden fremder Staatsange-
hörigkeit beteiligt waren, bedurften der Genehmigung durch das
RWM.186 (Tab. 23, S. 101 f.)

Von diesen insgesamt 135 Bankfirmen hatten 116 ihren Hauptsitz in
Wien, 19 in den Bundesländern: zwei in Niederösterreich, drei jeweils in
Oberösterreich und der Stadt Salzburg, fünf in Tirol und sechs in der
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184 Vgl. März, Jahrhundert, S. 298.
185 Vgl. Alexander Mejstrik, Therese Garstenauer, Peter Melichar, Christa Putz und Sig-

rid Wadauer: Berufsschädigungen in der nationalsozialistischen Neuordnung der Ar-
beit. Vom österreichischen Berufsleben 1934 zum völkischen Schaffen 1938–1940
(= Veröffentlichungen der Österreichischen Historikerkommission. Vermögensent-
zug während der NS-Zeit sowie Rückstellungen und Entschädigungen seit 1945
Bd. 16), Wien und München 2004 Kapitel 4.3 Exkurs: Unternehmer.

186 GBlÖ 193/1938, 24. 6. 1938.
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Tab. 23: 100 jüdische Bankfirmen

Firmenname Adresse Firmenname Adresse

Alt, Robert & Co. 1, Wipplingerstr. 32 Kende, F. & Co. 1, Schellingg. 1

Anninger, Georg & Co. 1, Walfischg. 8 Kenedi & Co. 4, Schwarzenbergpl. 12

Bardach, A. 1, Schottenring 23 Koch, Max 10, Südbahnhof

Bauer & Simon 1, Hohenstaufeng. 17 Kohn, J., & Co. 1, Hohenstaufeng. 9

Bauer, Albert 4, Favoritenstr. 4 Kollmann, Karl 2, Leopoldsg. 49

Beer, Hermann 13, Maxingstr. 4a Korti, Hermann & Co. 1, Hoher Markt 1

Bellak, Eduard & Cie. 1, Börseg. 14 Kux, Bloch & Co 1, Johannesg. 7–9

Berger, W. & Co. 1, Stephanspl. 3 Kux, Brüder 1, Schottenring 14

Bjehavy, Paul, Alser
Wechselhaus

9, Alserstr. 22 Langer & Co. 1, Bösendorferstr. 2

Blau, Josef jun., Nachf.
Blau & Thausig

8, Lange G. 15 Lebowitsch, Moriz 1, Wipplingerstr. 32

Bloch, Heinrich 1, Rotenturmstr. 26 Lemberger, S. Dr. 1, Franz-Josefs-Kai 7–9

Braun & Co. 1, Schottenring 23 Mandl, M. & J. 1, Esslingg. 2

Breisach & Co. 9, Peregring. 4 Marton, Hugo 9, Peregring.2

Brüll & Kallmus 9, Peregring. 4 Matzner & Co. 1, Wipplingerstr. 25

Brunner, Lucian 9, Liechtensteinstr. 11 Mautner Alois, & Co. 1, Kohlmarkt 7

Caraco & Co. 1, Rotenturmstr. 13 Mayer & Eisner 9, Alserbachstr. 14

Deutsch, Norbert 1, Kohlmarkt 7 Milhofer & Co. 1, Am Hof 6

Ehrenstein, A. 1, Lobkowitzpl. 3 Offenberger, Dr. 1, Freyung 1

Ephrussi & Co. 9, Wasag. 2 Reitler & Co. 1, Wipplingerstr. 25

Feingold, Julius 1, Wipplingerstr. 35 Rohatyn, M.
1, Maria-Theresien-
Str. 10

Fischer, Jakob 4, Rechte Wienzeile 27 Rosenberg & Neumann Radkersburg

Fischer, S. 9, Währinger Str. 41 Rosenfeld & Co. 1, Rathausstr. 20

Fleischer, A. & Co. 1, Wipplingerstr. 15 Rosner, Ignatz 1, Schottenring 17

Frankl Mor 1, Esslingg. 2 Rothschild, S. M. v. 1, Renng. 3

Frankl, Leopold Graz, Rauberg. 29 Schenkel & Co. 1, Wipplingerstr. 19

Frenkel, A. 1, Neutorg. 17 Schlesinger, Julius 1, Rathausstr. 15

Freund, A. 9, Grinzinger Allee 15 Schütz & Co. 1, Fleischmarkt 22

Freund, B. & Sohn 1, Schottenring 14 Spitz, Otto 1, Schottenring 26



Steiermark, von diesen fünf in Graz. Die in Wien ansässigen Banken hat-
ten wiederum zum größten Teil ihren Sitz im Ersten Bezirk: 87 Bankhäu-
ser waren hier situiert, oftmals mehrere in einer Straße, in einigen Fällen
sogar im selben Haus. 16 Banken gaben den Schottenring als Adresse an,
14 etwa die Wipplingerstraße. Im Haus Esslingg. Nr. 4 hatten allein vier
Bankfirmen ihren Sitz. (Tab. 24, S. 103)
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Firmenname Adresse Firmenname Adresse

Freund, Oskar 1, Schottenring 7 Stein, Josef & Co. 1, Wipplingerstr. 21

Frid & Thiemann 1, Hohenstaufeng. 4 Storfer, Berthold & Co. 1, Heßg. 6

Friedenstein & Co 1, Börseg. 12 Teltscher & Weidholz 1, Am Hof 6

Friedländer, Walter 1, Wipplingerstr. 22 Thausing & Schlesinger 1, Tegethoffstr. 4

Fröhlich & Co. 9, Koling. 17 Thorsch, Klein & Co. 1, Schottenring 7

Gartenberg & Co. 1, Börseg. 7 Thorsch, M. & Söhne 1, Hohenstaufeng. 17

Gröbel, J. 1, Spiegelg. 2 Turnauer, J.
1, Maria-Theresien-
Str.   8

Grün, Edmund 1, Hohenstaufeng. 9 Tuschak & Co. 1, Esslingg. 2

Grünwald & Co. 9, Türckenstr. 17 Urbach, Ignaz 1, Schauflerg. 2

Gutmann, Gebrüder 1, Fichteg. 10 Vogel, Ernst 1, Graben 17

Halfon, D. M. 1, Schottenring 10 Wächter, Bernhard 1, Franz Josefskai 61

Hecht, A. 15, Mariahilfer Str. 138
Wallentin & Steininger
& Co.

6, Mariahilfer Str. 45

Hekler, L. 1, Börseg. 11 Walter & Co. 1, Schottenring 7

Herz & Strauss 1, Schottenring 7
Weinreb, Heinrich
& Co.

1, Schottenring 29

Hiller M. & Co. 1, Eßlingg. 2 Weinwurm, Alfred 7, Mariahilfer Str. 88a

Hochsinger & Abel 1, Schottenring 32 Weiss, Adolf jun. 1, Börseg. 11

Hock, Richard 1, Schottenring 32 Weisz, A. & Co. 6, Mariahilfer Str. 27

Hofmann & Co. 1, Wipplingerstr. 30 Winter, Alfred 9, Koling. 17

Huttrer F. 1, Börsepl. 6 Witrofsky, Max, & Co. 1, Bankg. 2

Kanitz, Gebrüder 1, Schottenbastei 14 Wurzel & Brach 1, Herreng. 14

Kantor, Ludwig 1, Wipplingerstr. 21
Zobel, Paul – Wiedner
Wechselhaus

4, Wiedner Hauptstr. 20

Kaufmann & Willet 1, Rathausstr. 4 Zuber, Franz 1, Opernring 13



Auch wenn es angesichts der wechselnden Eigentümer, Gesellschafter,
Mitarbeiter und Firmennamen nur beschränkt oder kaum sinnvoll ist, von
der Identität einer Firma durch die Jahrzehnte auszugehen, so ist doch ein
Blick auf die angegebenen oder kolportierten Gründungsdaten der Bank-
häuser aufschlussreich. Von insgesamt 109 der 135 Bankfirmen sind
Gründungsdaten bekannt. Fünf Bankhäuser wurden vor 1850 gegründet
(S. M. v. Rothschild, Spängler & Co., Schelhammer & Schattera, Schoel-
ler & Co. und M. & J. Mandl). 40 der Bankhäuser entstanden zwischen
1850 und 1900, von 1901 bis 1914 wurden 15 Bankfirmen neu gegrün-
det, während des Ersten Weltkrieges drei. Zwischen 1919 und 1924 gab es
34 Neugründungen, davon allein zehn im Jahr 1922. Acht weitere Banken
entstanden bis 1933, drei davon im Jahr 1933. Zwischen 1934 und 1938
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Tab. 24: Standorte der Privatbanken

Standort Zahl

1. Bezirk, Wien 87
2. Bezirk, Wien 1
3. Bezirk, Wien 1
4. Bezirk, Wien 5
6. Bezirk, Wien 3
7. Bezirk, Wien 1
8. Bezirk, Wien 1
9. Bezirk, Wien 13
10. Bezirk, Wien 1
13. Bezirk, Wien 1
15. Bezirk, Wien 1
19. Bezirk, Wien 1

Wien insgesamt 116

Niederösterreich 2 (Baden und Semmering)
Oberösterreich 3 (Linz, Braunau und Leonfelden)
Salzburg (Stadt) 3
Tirol 5 (4 Innsbruck, 1 Lienz)
Steiermark 6 (4 Graz, 1 Leibnitz und Radkersburg)

Bundesländer 19

Gesamt 135



kam es nur zu vier Neugründungen, die letzte unmittelbar vor dem „An-
schluss“. Zwei dieser Firmenneugründungen wurden von pensionierten
Bankdirektoren unternommen, von Jakob Turnauer (Wr. Bankverein) und
Maximilian Semberger (Hauptbank für Tirol und Vorarlberg). Dr. Jakob
Kurt Offenberger, zuvor Prokurist bei Ferdinand Kende, machte sich 1937
selbständig. Oskar Freund hatte zuletzt bei der CA gearbeitet und war
1932 „abgebaut“, das heißt entlassen worden. Seither war er als Börsen-
Kommissionär tätig und suchte 1936 um eine Bankkonzession an, die erst
mit Bescheid vom 17. Februar 1938 bewilligt worden war.187 Im selben
Zeitraum – also zwischen 1933 und dem „Anschluss“ – wurden mindes-
tens 22 Privatbanken in gesamt Österreich aufgelöst.188 Während die Zahl
der Privatbanken also insgesamt stark rückläufig war, hatten die Neugrün-
dungen zumindest teilweise den Charakter einer krisenbedingten „Flucht
in die Selbständigkeit“.

Über die Zahl der Mitarbeiter konnten nur in wenigen Einzelfällen
zuverlässige Angaben eruiert werden. Lediglich die Zahl der Eigentümer,
Teilhaber und leitenden Angestellten beziehungsweise Prokuristen sind ei-
nigermaßen zuverlässig. 82 Banken hatten einen Alleininhaber, der Inha-
ber der Bankkonzession war. Auf die restlichen 53 Bankhäuser verteilten
sich 70 Teilhaber und 73 Gesellschafter (öffentliche und stille Gesellschaf-
ter). 72 Firmen beschäftigten offensichtlich keinen Prokuristen, wurden
also lediglich vom zeichnungsberechtigten Inhaber geführt. Lediglich
63 Bankhäuser gaben an, Prokuristen beziehungsweise Wertpapierdispo-
nenten zu beschäftigen. 25 beschäftigten lediglich einen und 14 zwei Pro-
kuristen. (Tab. 25, S. 105)

Die Zahl der beteiligten Bankiersfrauen und Prokuristinnen war von
16 im Jahr 1933 auf 22 angestiegen. Das war nicht allein auf die wachsen-
de Zahl der Bankierswitwen zurückzuführen: Denn einige der Alleininha-
berinnen, wie etwa Camilla Kohn, Maria Rudolfine d’Este-Pichler und
Laura Freund, waren noch zu Lebzeiten ihrer Ehemänner im Bankgeschäft
als Prokuristinnen oder Teilhaberinnen tätig gewesen.189 Insgesamt wird
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187 Vgl. 5.27. Oskar Freund.
188 Der FC führt 1933 noch 157 Privatbanken an. Diese Zahl ist allerdings lediglich als

untere Schwelle zu betrachten, da der Compass nicht alle Bankfirmen erfasst. Vgl.
FC 1933, 516–540.

189 Vgl. FC 1933, S. 516–540.



jedoch deutlich, dass die Frauen im Privatbankgewerbe eher durch Heirat
und Erbrecht ihre Funktionen erlangten als durch die Anerkennung ihres
Umfeldes. (Tab. 26, S. 105)
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Tab. 25: Zahl der Prokuristeni)

Prokuristen Banken Firmenname

7 1 Kux, Bloch & Co
6 2 Schoeller & Co.; Chrissoveloni, Bisteghi & Co.
5 3 Rosenfeld & Co.; Gebrüder Gutmann; Frid & Thiemann
4 8 Breisach & Co.; Brüll & Kallmus; Ephrussi & Co.; Kathrein

& Co.; Langer & Co.; Pinschof & Co.; Rothschild, S. M. v.;
Schelhammer & Schattera

3 10 Bauer & Simon, Bankgeschäft; Bauer, Albert; Fischer, Jakob;
Pichler & Schück; Reitler & Co.; Reitzes S & M Gebrüder;
Schütz & Co.; Teltscher & Weidholz, Thorsch, M. & Söhne;
Walter & Co.; Wolf, Dominik

2 14 nähere Angaben im Compass
1 25 nähere Angaben im Compass

i) FC 1938, S. 485–504.

Tab. 26: Eigentümer und Prokuristen (Zeichnungsberechtigte)

Insgesamt davon Frauen

DisponentInnen 2 1
Bevollmächtigte 2 0
KollektivprokuristInnen 68 1
EinzelprokuristInnen 21 2
ProkuristInnen 54 3

Leitende Angestellte insgesamt 147 7

GesellschafterInnen 73 7
TeilhaberInnen 70 4
AlleininhaberInnen 82 5

EigentümerInnen Gesamt 225 16

Gesamt 365i) 22

i) Da einige stille Teilhaber auch die Prokura innehatten und in einem Fall der Prokurist einer Firma an
einem anderen Bankhaus beteiligt war, kommt es bei der Aufstellung zu Überschneidungen, das heißt
die Addition der Zahlen von Prokuristen und Eigentümern ergibt eine höhere als die Gesamtzahl.



Wovon die Frauen zwar nicht de jure, aber de facto ausgeschlossen wa-
ren, das waren Mandate in Direktorien, Verwaltungs- und Aufsichtsräten.
Unter den 51 Mandatsinhabern, die 1938 aus dem Kreis der Privatban-
kiers und ihrer Prokuristen stammten, ist keine einzige Frau zu finden.190

Von jenen Privatbankiers und Prokuristen der Privatbanken, die 1938 vor
dem „Anschluss“ tätig waren, hatten 52 Inhaber oder Mitarbeiter von
24 Banken (nicht mitgezählt wurden jene Personen, deren Identität nicht
zweifelsfrei geklärt werden konnte) insgesamt 182 Mandate in Verwal-
tungs- und Aufsichtsräten beziehungsweise Direktorien von 126 Firmen-
gesellschaften inne. (Tab. 27, S. 106)

Deutlich sichtbar wird die herausragende Machtposition des Bankhauses
Schoeller & Co. Mit 79 Mandaten in Direktorien, Verwaltungsräten und ver-
gleichbaren Gremien, die von neun seiner Gesellschafter und Prokuristen
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190 Das gilt selbstverständlich nicht für die Wirtschaft insgesamt. Im PC sind immer wie-
der Frauen mit Verwaltungsratfunktionen angeführt. Allerdings wäre auch hier zu
differenzieren, ob lediglich ein Aktienpaket, das frau geerbt hat, repräsentiert wird
oder ob eine Mitgestaltung der Unternehmenspolitik möglich ist.

Tab. 27: Zahl der Verwaltungsrats- und Direktoriums-Mandate 1938

Mandate Mandatare
Bankiers, Gesellschafter,
Prokuristen als Inhaber von Mandaten (Bankhaus)i)

16 1 Philipp Alois Schoeller (S)
12 1 Richard Schoeller (S)
11 1 Alexander Schreiber (S)
9 1 Friedrich Schoeller (S)
8 2 Hugo Liebesny (SMR), Alfred Hohenlohe-Schillingsfürst (S)
7 1 Robert Lambert (R)
6 3 Alexander Weiner (E), Hanns Kniep (S), Josef Vinzl

5 4
Berthold Storfer, Leo Preleuthner (S), Otto Fuchs (SMR), Ot-
tavio Schmitz (Re)

4 3 Hans Wancura (Sch), Carl Giessrigl (S), Gustav Giesecke (S)
3 6
2 13
1 17

182 53

i) S = Schaller & Co.; SMR = S. M. v. Rothschild; R = Reitler & Co.; E = Ephrussi & Co.; Re = Ge-
brüder Reibes; Sch = Schellhammer & Schattera



wahrgenommen wurden, besaß das „Großhandlungshaus und Bankgeschäft“
mit Abstand die bedeutendste Repräsentationsmacht vor den Bankhäusern
Rothschild, Reitler & Co. und Rosenfeld & Co. Insgesamt war – wenn man
die Angaben der Jahre für das Jahr 1933 mit jenen für das Jahr 1938 vergleicht
– ein deutlicher Rückgang der Mandate zu verzeichnen. Lediglich beim Bank-
haus Schoeller & Co. erfuhr die Zahl der Mandate, über die seine Gesellschaf-
ter und Prokuristen verfügten, einen signifikanten Zuwachs. Erklärbar ist der
Rückgang der Mandate vor allem durch die geringere Zahl der Bankhäuser im
Jahr 1938. Die Zahl der Banken verringerte sich von 157 im Jahr 1933 auf 135
im Jahr 1938, die Zahl der Banken, deren Eigentümer und Mitarbeiter Man-
date ausübten, sank von 35 auf 24. (Tab. 28, S. 107/108)
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Tab. 28: Mandate der Bankhäuser

Bankhaus Mandate 1933 Mandate 1938

Schoeller & Co. 62 79
Rothschild, S. M. v. 25 18
Reitler & Co. 1 11
Rosenfeld & Co. 11 9
Storfer, Berthold & Co. 9 8
Gutmann, Gebrüder 44 8
Pinschof & Co. 4 6
Ephrussi & Co. 11 6
Reitzes, SM Gebrüder 7 5
Mandl, M. & J. 6 5
Friedenstein & Co 5 5
Schelhammer & Schattera 0 4
Turnauer, J. 0 3
Kux, Bloch & Co 1 3
Kanitz, Gebrüder 2 2
Chrissoveloni, Bisteghi & Co. 7 2
Teltscher & Weidholz 0 1
Spängler, Carl & Co. 1 1
Mautner Alois, & Co. 3 1
Kux, Brüder 1 1
Kenedi & Co. 1 1
Hassberg M. Nachf. 0 1
Frid & Thiemann 0 1



2.4. Die Schließung der Banken und der Börse

Der Verband österreichischer Banken und Bankiers (Bankenverband) war do-
miniert von Repräsentanten der großen Aktienbanken: Präsident war Dr. Josef
Joham, der Generaldirektor der CA, Vizepräsident war Ludwig Fischer, einer
der Direktoren der Länderbank. Doch immerhin war mit Hans Wancura
(Schelhammer & Schattera) ein prominenter Privatbankier in der Funktion
eines weiteren Vizepräsidenten vertreten. Unter den neun Vorstandsmitglie-
dern schienen drei prominente Vertreter von Privatbanken auf: Alfred Hohen-
lohe Schillingsfürst (Schoeller & Co.), Alexander Weiner (Ephrussi & Co.)
und Julius Neustadt (Rosenfeld & Co.). Nach dem „Anschluss“ wurden alle
Mitglieder, die als Juden galten ausgeschlossen und der Verband der „Reichs-
gruppe Banken“ eingegliedert. Der einzige Bankier, der hier 1940 noch vertre-
ten war, war Alfred Hohenlohe-Schillingsfürst.191 (Tab. 29, S. 109)
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Bankhaus Mandate 1933 Mandate 1938

Forstner, Igo 0 1
Rokotnitz & Winkler 19 0
Liebig, Johann & Co. 17 –
Horwitz, Hugo & Co. 4 0
Breisach & Co. 3 0
Walter & Co. 2 0
Thorsch, Klein & Co. 2 0
Lukács & Co. 2 0
Dörge, Fritz 2 0
Winter, Alfred 1 0
Schiel & Rainer 1 0
Kraus, R. 1 0
Korti, Hermann & Co. 1 0
Kantor, Ludwig 1 0
Halfon, D. M. 1 0
Feingold, Julius 1 0
Brüll & Kallmus 1 0
Anninger, Georg & Co. 1 0

Mandate insgesamt 261 182

191 Vgl. FC 1938, S. 1325; FC 1940, S. 1127.



Bis zum März 1938 waren die Bankiers auch an der Börse prominent ver-
treten: Der Bankier Hans Wancura, Kommerzialrat und Rat der Stadt
Wien, war Präsident des Kammeramtes der Wiener Börsekammer. Vize-
präsident des Kammeramtes und gleichzeitig Präsident des Schiedsrichter-
kollegiums der Effektenabteilung war der Bankier Eduard Breisach. Die
Bankiers Richard Hock und Paul Friedenstein fungierten als Vizepräsiden-
ten des Schiedsrichterkollegiums und waren auch Börseräte. Die Bankiers
Richard Pappenheim, Ludwig Grünwald und Paul Bjehavy fungierten
ebenfalls als Börseräte, letzterer war, wie eine Reihe weiterer Bankiers (Leo
Hekler, Dr. Kurt Offenberger, Ludwig Planer, Emil Reitler, Max Simon,
Deszö Spielberger, Felix Steinitz und Dr. Leo Willet) auch Börseschieds-
richter.192 Sie verloren alle ihre Funktionen, der Einzige unter ihnen, der
nicht als Jude galt, Hans Wancura, starb im Jahr 1938.

Unmittelbar nach dem Einmarsch der deutschen Truppen wurde am
12. März 1938 die Börse und damit der Handel mit Wertpapieren, Aktien
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Tab. 29: Privatbankiers im Bankenverbandi)

Funktion Bankier Institut

Präsident Gen.-Dir. Dr. Josef Joham CA

Vizepräsident Dir. Ludwig Fischer Zentral-Europäische Länderbank
Vizepräsident Hans Wancura Schelhammer & Schattera

Vorstandsmitglieder

Dir. Oskar Pollak CA
Dir. Alois Hitschfeld Mercurbank
Dir. Rudolf Eisenstuck ÖIAG
Dir. Karl Weninger ÖCI
Dir. Dr. Max Sokal Österreichische Kontrollbank
Dir. Josef Glaninger Bank f. OÖ. u. Salzburg
Alfred Hohenlohe-Schillingsfürst Schoeller & Co.
Alexander Weiner Ephrussi & Co.
Julius Neustadt Rosenfeld & Co.

Generalsekretär MinR aD Dr. Friedrich Werner Geschäftsführer des Finanzbundes

i) Vgl. FC 1938, S. 1325. Die Namen der Privatbankiers sind fett markiert.

192 Vgl. FC 1938, S. 1328 ff.



und Losen eingestellt.193 Später wurde die Schließung der Börse damit be-
gründet, dass sie zum einen hauptsächlich von Juden benutzt worden sei
und man zum anderen eine beunruhigende Kursentwicklung habe verhin-
dern wollen.194 Die Banken waren auf unterschiedliche Weise an der Börse
vertreten. Zwanzig Bankhäuser waren direkt an der Börse vertreten, die
anderen schickten für ihre Börsengeschäfte ihre eigenen Repräsentanten,
die eine Zugangsberechtigung hatten oder bedienten sich diverser Kulis-
siers und Agenten. Von den circa 130 Bankfirmen gehörten nach Angabe
der NFP 120 zu den Arrangementsteilnehmern an der Wiener Börse. Ins-
gesamt habe es 237 Arrangementsteilnehmer an der Wiener Börse gegeben
(Sensale, Kulissiers und Agenten).195 (Tab. 30, S. 111)

Die Schließung der Börse traf vor allem jene Privatbanken, die sich
hauptsächlich mit Effektenspekulation und anderen Börsengeschäften be-
schäftigten. Sie hatten einen großen Teil ihres Kapitals in Effekten angelegt
und auch ihre Kundengeschäfte bestanden zu einem großen Teil im Han-
del mit Wertpapieren. Diese Tätigkeit an der Börse wurde von einem Tag
auf den anderen unterbrochen. Das bedeutete nicht, dass der Handel mit
Wertpapieren völlig zusammengebrochen wäre, doch er war wesentlich er-
schwert. In den darauf folgenden Tagen und Wochen wurden die jüdischen
Privatbanken von arischen Mitarbeitern kommissarisch verwaltet oder von
der Gestapo besetzt, die Geschäftsunterlagen wurden beschlagnahmt. Viele
Bankiers beziehungsweise ihre Mitarbeiter wurden verhaftet. Die prekäre
Situation führte selbst bei jenen, die selbst nicht Opfer der verschiedenen
Gewaltmaßnahmen geworden waren, zum Entschluss, ihr Geschäft zu
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193 Vgl. Peter Prokopp: Die Wiener Börse in der Zeit des Nationalsozialismus und ihr
Wiedererstehen in der Nachkriegszeit 1938–1948. Dipl. Arb. Wien 1993, S. 1.

194 „Die Bereinigung der Judenfrage“, so führte ein österreichischer Repräsentant auf
einer Tagung aus, „war auch einer der Gründe, der die Schließung der Wiener Börse
im März 1938 veranlasste, da sich ihre Besucher zum überwiegenden Teil aus Juden
zusammensetzten. Der zweite Grund lag darin, dass im Zeitpunkte der Verschmel-
zung der Ostmark mit dem Reich die Auswirkung dieser Tatsache auf die Industrie
nicht beurteilt werden konnte und daher eine durch spekulative Einflüsse hervorgeru-
fene beunruhigende Kursentwicklung der Aktien hätte eintreten können. Der dritte
Grund bestand in der offenen Frage der an der Wiener Börse notierenden, auf auslän-
dische Währung lautenden festverzinslichen Papiere.“ Dr. Schmidt: Das Geld- und
Kreditwesen der Ostmark und seine Eingliederung ins Groß-Deutsche Reich, in: Ver-
handlungsbericht, S. 57.

195 Vgl. Der neue Privatbankier, in: NFP, 11. 12. 1938.



schließen und aufzulösen, da sie die laufenden Kosten (Miete und Gehäl-
ter) bei einem gleichzeitigen Verzicht auf die laufenden Einnahmen nicht
lange tragen konnten. Als die Börse am 27. Oktober 1938 wieder eröffnet
wurde, existierten in Wien keine jüdischen Bankhäuser, die nicht entweder
arisiert oder kommissarisch verwaltet wurden. Viele der jüdischen Bankiers
waren bereits emigriert. Über 30 Banken waren schon liquidiert. Die Börse
reagierte auf die Vorgänge und auf die internationale Konjunktur mit
einem beträchtlichen Kursanstieg: Der Wert der in Wien notierten Aktien
war zu Beginn des Jahres 1939 um 9% höher als Ende 1937.196 An der Bör-
se selbst waren nur noch drei Repräsentanten der Privatbanken vertreten:
Alfred Hohenlohe-Schillingsfürst (Schoeller & Co.), Karl Kathrein und
Franz Elsner (Pinschof & Co.).197
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Tab. 30: Die 20 Firmen am Schranken der Wiener Börse 1938i)

Aktienbanken und Sparkassen Privatbanken

CA Pichler & Schück
Creditinstitut f. öff. Unternehmungen Gebr. Gutmann
Erste Österreichische Sparkasse Frid & Thiemann
Giro- und Cassen-Verein M. Thorsch & Söhne
Hermes Ungarische Allgemeine Wechselstuben AG S. M. v. Rothschild
Länderbank Ludwig Kantor
Landeshypothekenanstalt f. NÖ Kux, Bloch & Co.
Mercurbank Schelhammer & Schattera
Österreichische Nationalbank
Österreichische Postsparkasse
Zentralsparkasse der Gemeinde Wien
Zivnostenská banka

i) Vgl. FC 1938, S. 1333.

196 Vgl. Dr. Schmidt: Das Geld- und Kreditwesen der Ostmark und seine Eingliederung
ins Groß-Deutsche Reich, in: Verhandlungsbericht, S. 57.

197 Vgl. FC 1940, S. 1133.



2.5. Konzessionsentzug und kommissarische Verwaltung

Der erste gewaltsame Eingriff in die Autonomie der Firmen, war meist die
Besetzung der Firmen durch kommissarische Verwalter. Im Fall der
Fa. Eduard Bellak & Cie. hat sich ein Bericht eines „provisorischen“ kom-
missarischen Leiters aus den ersten Tagen erhalten. Die Firma beschäftigte
im März 1938 30 (darunter sieben jüdische) Angestellte, fünf von ihnen
wurden als „Alt-P.G.“ bezeichnet.198 Unmittelbar nach dem „Anschluss“
setzte sich einer der Gesellschafter der Firma, Edmund Kellner, der als Ari-
er galt und sich als „Pg.“ bezeichnete, als „Aufsichtsperson“ ein. In einem
Bericht, den er am 26. März 1938 an Robert Hammer199, den neuen Auf-
sichtsratspräsidenten des WGCV200 beziehungsweise an den Bankenver-
band erstattete, schrieb er: „In den letzten Wochen wurde eine beträchtli-
che Anzahl von Einlagen gekündigt. Zum Zwecke der Rückzahlung der
Einlagen, sowie für die zu erwartende Saison für den Kraftfahrzeughandel,
waren verhältnismäßig große Beträge bereit gestellt. Im Zeitpunkt der
Machtübernahme bestand daher die Gefahr der Verbringung von Barbe-
trägen. Noch vor der Bekanntgabe der Auszahlungs-Sperr-Verordnungen
von Seiten des Banken-Verbandes wurde ich am 14. ds./März, PM/von
einer Abteilung der SA als der älteste und der mit der Geschäftsführung
vertrauteste der in der Firma beschäftigten P. G. provisorisch als verant-
wortlicher Kommissar bestimmt.“201 Er habe noch am 14. März morgens
die Änderung der Zeichnungsberechtigung bei den Banken, bei denen die
Firma Bellak & Cie. Guthaben hatte, veranlasst. Transaktionen konnten
danach nur mit seiner Bewilligung abgewickelt werden. Auch die Kassen-
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198 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 1444, Mappe „Fin.-Ges. Ed. Bellak & Cie.“ Edmund Kell-
ner an P. G. Direktor Robert Hammer/Bankenverband, 26. 3. 1938.

199 Pg. Robert Hammer wurde 1938 Aufsichtsratspräsident des WGCV (an Stelle von
Oscar Pollak), Aufsichtsrat der Länderbank, Generaldirektor der Zentralbank der
deutschen Sparkassen, Mitglied der Zulassungsstelle an der Wiener Börse und hatte
insgesamt 12 Aufsichtsratsmandate. ÖStA AdR 04, Gauakt 279.749 (vereint mit
124.585); NSDAP, Kreisleitung Baden bei Wien an NSDAP, Gauleitung Niederdo-
nau, Gaupersonalamt, 1. 11. 1941.

200 1932 wurde der WGCV von der Nationalbank zusätzlich mit der Abrechnung und
Durchführung der Privatclearing- und Kompensationsgeschäfte betraut. Vgl.
FC 1938, S. 354.

201 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 1444, Mappe „Fin.-Ges. Ed. Bellak & Cie.“ Edmund Kell-
ner an P. G. Direktor Robert Hammer/Bankenverband, 26. 3. 1938.



bestände der Firma standen unter seiner Kontrolle, das Geschäft werde
„derzeit in eingeschränktem Masse aufrecht erhalten“.202 Kellner ließ die
anwesenden Gesellschafter Eduard Bellak, Emil Bellak jun. und Arthur
Hecker eine Erklärung unterzeichnen, wonach sämtliche Rechtsgeschäfte
nur noch mit seiner Zustimmung und Genehmigung abgeschlossen wer-
den durften.203

Edmund Kellner versuchte eine Arisierung der Firma einzuleiten. Zu-
nächst gelang es ihm, die Übernahme der Klassenlotterieabteilung der
Fa. Bellak durch die Firma Josef Prokopp einzufädeln.204 Allerdings schei-
terten Kellners Versuche, die Bankabteilung und die Konsum- und KFZ-
Finanzierungsabteilungen zu arisieren. Am 15. Juni 1938 wurde er als
kommissarischer Verwalter vom WGCV abgelöst.

Keinesfalls ist eine Gleichförmigkeit der Vorgänge in den verschiede-
nen Banken anzunehmen. Teilweise konnten die Bankhäuser noch einige
Tage und Wochen arbeiten, teilweise wurden sie sofort von Parteistellen
und diversen Kommandos geschlossen. Einen Monat nach dem Anschluss
wurde ein Gesetz erlassen, das die Bestellung und Tätigkeit der Kommissa-
rischen Verwalter regelte.205 Demnach konnten in allen Unternehmungen
„in Wahrung wichtiger öffentlicher Interessen“ kommissarische Verwalter
eingesetzt werden, die zu „allen Rechtshandlungen für die Unternehmun-
gen befugt waren“. Solange ein kommissarischer Verwalter eingesetzt war,
ruhte „die Befugnis des Inhabers der Unternehmung und, wenn dieser
eine juristische Person ist, ihrer Organe, für die Unternehmung zu han-
deln“ (§ 2, 1). Mit der Einsetzung derartiger kommissarischer Verwalter
waren die Eigentümer der Firma entmachtet. Per Schreiben des BMF vom
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202 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 1444, Mappe „Fin.-Ges. Ed. Bellak & Cie.“ Edmund Kell-
ner an P. G. Direktor Robert Hammer/Bankenverband, 26. 3. 1938.

203 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 1444, Mappe „Fin.-Ges. Ed. Bellak & Cie.“, Gedächtnis-
protokoll, 14. 3. 1938.

204 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 1444, Mappe „Fin.-Ges. Ed. Bellak & Cie.“ Edmund Kell-
ner an den „Bevollmächtigten für Personal-Angelegenheiten Dr. Pallausch“ (z. Hd.
des Pg. Herrn Hiller), 31. 3. 1938. Der Verkauf der Klassenlotteriestelle war jedoch
am 9. März 1939 noch nicht durch die VVSt genehmigt und auch erst zur Hälfte be-
zahlt. Vgl. Bericht der Finanzierungs-Gesellschaft Eduard Bellak & Cie., 9. 3. 1939.

205 Vgl. GBlÖ 80/1938, 13. 4. 1938. Gesetz über die Besetzung von kommissarischen
Verwaltern und kommissarischen Überwachungspersonen. Verordnung des Ministers
für Finanzen mit Zustimmung des Reichsstatthalters, womit die Bankgewerbekonzes-
sionsverordnung BGBl. Nr. 263/1925, abgeändert wird.



5. Mai 1938 wurde 88 Privatbanken die Konzession entzogen, fünf waren
schon gelöscht worden.206

Viele der Konzessionen wurden – oft in Abwesenheit der Inhaber –
durch den Kommissarischen Verwalter zurückgelegt. Eine am 23. Juni
1938 publizierte Verordnung verfügte außerdem, dass die Bewilligung
zum Betriebe des Bankgewerbes dann widerrufen werden könne, wenn
„nachträglich einer der im § 5, Abs. 3 angeführten Ausschließungs-
gründe“ eintrat, wenn „ein noch fortbestehender Ausschließungsgrund
erst nachträglich bekannt“ wurde, wenn „der Inhaber eines Bankgewerbes
von dem Versuche einer Börse auf mehr als sechs Monate wegen einer
kaufmännisch nicht einwandfreien Geschäftsgebarung ausgeschlossen“
oder wenn er „aus einem anderen Grunde nicht mehr vertrauenswürdig“
erschien.207

Handelsminister Fischböck plante einen „Ausleseprozess“, der zur
Folge haben sollte, dass „im Privatbankiergewerbe nur Unternehmer tä-
tig sind, von denen erwartet werden kann, daß sie den erhöhten Anfor-
derungen“ nationalsozialistischer Wirtschaftspolitik entsprechen.208 Bei
einer Besprechung der Gauleitung im Mai 1938 wurde die „Ausschal-
tung aller jüdischer Bankiers“ besprochen, und Staatssekretär Brinkmann
behauptete, das Verschwinden der jüdischen Bankhäuser in Österreich
sei volkswirtschaftlich „ohne Nachteil, da das Bankwesen in Österreich
ohnedies übersetzt sei.“209 Gleichzeitig ergab eine Aussprache mit Mi-
nisterialdirigent Konrad Gottschick210, Oberregierungsrat Carl Herbert
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206 Dieses Schreiben, das eine wichtige Quelle zum rechtlichen Vorgang der Konzessions-
entziehung darstellt, wurde zuletzt von Theo Venus entlehnt und war danach nicht
mehr auffindbar. ÖStA AdR 06, BMF 35.060/1938; 35.061/1938, zit. n. Kopper,
S. 309. Das „Kreditwesengesetz“ (KWG) wurde am 1. Oktober 1938 in Österreich
eingeführt.

207 Vgl. GBlÖ 189/1938, 23. 6. 1938. Verordnung des Ministers für Finanzen mit Zu-
stimmung des Reichsstatthalters, womit die Bankgewerbekonzessionsverordnung
BGBl. Nr. 263/1925, abgeändert wird.

208 Kopper: Marktwirtschaft, S. 310.
209 ÖStA AdR 04, Bürckel-Materie, 2165/0/1, f. 215. Aktennotiz über eine Besprechung

mit Herrn Staatssekretär Brinkmann (beteiligt war ferner Pg. Bärmann vom Stab
Hess, München), 16. 5. 1938.

210 Konrad Gottschick war Ministerialdirigent (Berlin), Aufsichtsrat der Deutschen In-
dustriebank und Verwaltungsrat der Preußischen Landespfandbriefanstalt. Vgl. Wer
leitet?, S. 267.



Martini211 und Dr. v. Hummel (Stab Hess, München), dass diese Radi-
kallösung „vielleicht doch gewissen Bedenken begegnet“; denn: „Sie
würde zur Folge haben, dass der Privat-Bankierstand in Oesterreich
gänzlich verschwindet, da eine Arisierung der von der Konzession ausge-
schlossenen jüdischen Banken nicht mehr möglich ist.“ Man beschloss
darauf, die Eröffnung der Börse bis Ende des Monats zurückzustellen
und in der Zwischenzeit zu prüfen, „welche jüdischen Bankhäuser als-
bald nach Erscheinen dieser Gesetze arisiert werden sollen. Erforderlich
ist dabei namentlich, festzustellen, welche fachkundigen und zuverlässi-
gen arischen Bewerber in Frage kommen.“ Ministerialrat Klucki vom Fi-
nanzministerium meinte, „dass es im österreichischen Bankwesen an
Nachwuchs fast vollkommen fehlt, da die leitenden Stellen einschliess-
lich der Prokuristen fast ausnahmslos von Juden besetzt waren. Man
wird darum die Vorarbeiten für die Arisierung der zur Zeit noch jüdi-
schen Privatbanken, die bestehen bleiben sollen, mit allem Nachdruck
betreiben müssen.“212

Im Mai 1938 nahm die VVSt ihre Arbeit auf, die darin bestand, nach
bestimmten Vorgaben der Planungssitzungen als jüdisch eingestufte Be-
triebe entweder zu arisieren oder zu liquidieren. Eine ihrer Fachabteilun-
gen war für „Geldinstitute“ (aber auch für die Bereiche Presse und Verlags-
wesen) zuständig. Ihr Leiter, Dr. jur. Georg Schumetz213, war gleichzeitig
Leiter der Allgemeinen Abteilung „Finanzen“. Außerdem war Schumetz
der zweite stellvertretende Leiter der VVSt.214

Im Juni 1938 setzte Staatskommissar Rafelsberger den WGCV als KV
von 78 noch bestehenden 87 jüdischen Privatbanken ein.215 Sieben Ban-
ken sollten arisiert, 77 liquidiert werden (was mit den verbleibenden Ban-
ken geschehen sollte, blieb unklar). Bis zum 10. November hatte der
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211 Dr. jur. Carl Herbert Martini war Ministerialrat im RWM, Aufsichtsrat der Deut-
schen Gesellschaft für öffentliche Arbeiten AG (Berlin) und Stellvertretender Reichs-
kommissar bei der Braunschweigischen Staatsbank (Braunschweig). Vgl. Wer leitet?,
S. 556.

212 Kopper, S. 310.
213 Dir. Dr. jur. Georg Schumetz war Aufsichtsrat der Bunzl & Biach AG (Wien). Vgl.

Wer leitet?, S. 823.
214 Vgl. Gertraud Fuchs: Die Vermögensverkehrsstelle als Arisierungsbehörde. Dipl.Arb.

Wien 1989, S. 43.
215 ÖStA AdR 06, BMF 64638/1938. zit. n. Kopper, Marktwirtschaft, S. 311.



WGCV 31 der 77 Firmen liquidiert.216 Da sich in vielen Fällen jedoch der
Abschluss der Arbeiten verzögerte, gab der WGCV verschiedene Fälle an
andere Liquidatoren und Treuhänder ab, bearbeitete bis zu seiner Auflö-
sung manche jedoch selbst.217

Ein internes Schreiben der VVSt formulierte im September 1938:
„Das Ziel der Politik sieht das Reichswirtschaftsministerium in der Erhal-
tung eines kräftigen Privatbankiersstandes. In der Ostmark ist das beson-
ders schwierig wegen der starken jüdischen Übersetzung.“218 Ein gewisser
Ministerialrat Carl Bernhard Zee-Heraeus219 wurde beauftragt, Ermittlun-
gen über den Privatbankensektor anzustellen, um eine bessere Entschei-
dungsgrundlage zu haben.

In den meisten – aber keinesfalls in allen – Fällen wurde die kommis-
sarische Verwaltung zwischen Mai und August 1938 vom WGCV über-
nommen.220 Er löste in den meisten Fällen frühere KV oder „kommissari-
sche Aufsichtspersonen“ ab, die zwischen dem März – nicht alle Bankhäu-
ser waren sogleich geschlossen worden – und der Übernahme der Kom-
missarischen Verwaltung durch den WGCV, die Kontrolle über die Fir-
men übernommen hatten. (Tab. 31, S. 117)
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216 ÖStA AdR 05, Handelsministerium, 734. Statistischer Bericht über die Tätigkeit der
Vermögensverkehrsstelle, 19. 11. 1938 (Stichtag: 10. 11. 1938): Zit. n. Kopper,
Marktwirtschaft, S. 311.

217 ÖStA AdR 06, BMF 49.627/1938; 51.975/38; 58112/1938. Zit. n. Kopper, S. 311.
Kopper behauptet, der WGCV habe seine Liquidationstätigkeit im Juni 1939 abge-
schlossen. Allerdings liegen zahlreiche Beispiele vor, in denen nicht nur Liquidationen
länger andauerten, sondern auch Fälle, in denen der WGCV selbst länger, teilweise
bis zu Beginn des Jahres 1943 tätig war. Selbst zu diesem Zeitpunkt waren diverse Fäl-
le noch nicht abgeschlossen und wurden zur Beendigung der Liquidation an andere
Banken und an Treuhandgesellschaften übergeben. Vgl. die Falldarstellungen (An-
hang II).

218 ÖStA AdR 04, Bürckel-Materie 2215/1. Schreiben der Abt. III B an Regierungsasses-
sor Ernst, 21. 9. 1938.

219 Dr. jur. Carl Bernhard Zee-Heraeus war Ministerialrat im RWM, Aufsichtsrat der
Deutschen Genossenschafts- Revisions- u. Treuhand AG (Berlin), der Metallwerke
Unterweser AG (Nordenham) und Mitglied des Ausschusses der Deutschen Zentral-
genossenschaftskasse (Berlin). Vgl. Wer leitet?, S. 1002.

220 Diese Funktion als KV zahlreicher Privatbanken wurde – wie schon erwähnt – dem
WGCV gleichsam als Kompensation für entzogene Aufträge und Geschäftsbereiche
übertragen. Vgl. FC 1940, S. 251.



Der WGCV selbst sprach von 80 kommissarischen Verwaltungen, die er
durchgeführt habe.221 Dr. Glaser, ein leitender Beamter der VVSt be-
merkte,

„dass bei den Bankhäusern S. M. Rothschild und Gebrüder Gutmann die Be-
stellung der kommissarischen Verwalter zur Arisierung dieser Bankhäuser und
der damit verbundenen Vermögenskomplexe und ordnungsgemässen Ueber-
leitung in die grossdeutsche Wirtschaft notwendig ist. Die Bestellung eines
kommissarischen Verwalters bei dem in Liquidation befindlichen Bankhaus
Langer & Co. ist zur vollständigen Durchführung der Liquidation notwendig
[Fragezeichen im Original – PM]. Die übrigen jüdischen Privatbankhäuser,
bei denen KV bestellt wurden, sollen planmässig nach und nach teilweise un-
ter Anwendung des Bankkonzessionsentzuggesetzes, liquidiert werden, soweit
nicht im Interesse der Gesamtwirtschaft eines oder des anderen dieser Bank-
häuser sich als notwendig erweist. Zu diesem Zwecke ist die einheitliche Füh-
rung durch den Wiener Giro- und Cassenverein notwendig.“222
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Tab. 31: Kommissarische Aufsichtspersonen der ersten Phasei)

Firma Kommissarische Aufsichtspersonen

Breisach & CO. Rudolf Schirmer, Nationalbank
Ephrussi & Co. Ludwig Axamit, Nationalbank
Gutmann, Gebr. Österr. Credit-Institut
Ludwig Kantor Alois Jonas
Kux, Bloch & Co. Josef Petelins, Nationalbank
Rosenfeld & Co. Max A. Mayer-Loos
S. M. v. Rothschild Österreichisches Credit-Institut
Gebr. Kanitz Julius Kern (von der NSDAP bestellt)
Mayer & Eisner Rudolf Schinner, Nationalbank
Walter & Co. Dr. Kurt Harrer

i) ÖStA AdR 04, Bürckel-Materie 2215/1.

221 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 300, Ha 5034, Schreiben des WGCV an die Abwicklungs-
stelle der VVSt, 5. 11. 1941.

222 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6498. Dr. Glaser an Pg. Matouschek, 29. 7.
1938. Es gab zwar kein Bankkonzessionsentzuggesetz, doch ist anzunehmen, dass da-
mit die oben erwähnte Verordnung vom 23. Juni 1938 gemeint war. Vgl. GBlÖ 189/
1938, 23. 6. 1938. Verordnung des Ministers für Finanzen mit Zustimmung des
Reichsstatthalters, womit die Bankgewerbekonzessionsverordnung BGBl. 263/1925,
abgeändert wird.



Die Arbeit des WGCV bestand in der Prüfung der Bücher und der
Korrektur der Bilanzen. Schließlich versuchte er alle Außenstände ein-
zutreiben, gleichzeitig die Gläubiger zu befriedigen. In Fällen, in denen
die Verbindlichkeiten die Aktiven überstiegen und eine Überschuldung
gegeben war, wurde das Privatvermögen der Eigentümer zur Abdeckung
herangezogen. Wenn das nicht gelang oder die hereingebrachte Summe
nicht ausreichte, wurde versucht, die Gläubiger mit einer gewissen Quote
zu befriedigen, um ein Konkursverfahren zu vermeiden. Nur bei weni-
gen Firmen wurde ein Konkursverfahren tatsächlich eingeleitet. In eini-
gen Fällen war der WGCV mit dem Problem konfrontiert, dass Aus-
landsguthaben der Banken nicht an das Deutsche Reich ausgeliefert wur-
den. Prozesse, die angestrengt wurden, wurden verloren, meist zog man
auf Grund von Weisungen aus dem RWM die Klagen schließlich zu-
rück.223 (Tab. 32, S. 118)
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223 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6433. Im Fall des Bankhauses Lucian Brunner
wurde ein kleines Pfundguthaben bei einer Londoner Bank nicht überwiesen. Engli-
sche Banken anerkannten die kommissarische Verwaltung nicht an, d. h. Guthaben
jüdischer Firmen bei britischen Firmen wurden nicht nach Deutschland überwiesen.
Aber auch die Schweiz lieferte Guthaben nicht an Deutsche Behörden oder KV aus.
Vgl. 5.2. Georg Anninger & Co. Efa, 5.49. Ludwig Kantor OHG und 5.30. Frieden-
stein & Co. OHG.

Tab. 32: Konkursfällei)

Firma KV
Konkursmasse-
verwalter

Konkurskommissär

Julius Feingold ab 31. 5. 38 Dr. Josef Sirowy

Brüder Kux 11. 6.–4. 11. 38 Bestellt

Mautner & Co. ab 7. 6. 38 RA Dr. Steinberger

E. Milhofer & Co. 25. 7. 38–2. 11. 39
RA Dr. Othmar
Neudorfer

Dr. Camillo Policky

Dr. Kurt Offenberger ab 25. 7. 38 RA Dr. Streif
OLGR Dr. Robert
Höller

i) Diese Aufstellung ist vermutlich nicht vollständig. So dürfte etwa die Fa. Gartenberg & Co. eben-
falls ein Konkursfall gewesen sein, allerdings wurden zu dieser Firma bisher keine Unterlagen ge-
funden.



Spätestens ab Sommer 1939 zog sich der WGCV aus der Liquida-
tionstätigkeit zurück, blieb jedoch weiterhin mit der Abwicklung be-
stimmter Fälle betraut. Im Februar 1940 war er noch mit der „Abwicklung
von 23 jüdischen Bankfirmen beschäftigt“.224 Er suchte für die weitere Ab-
wicklung der noch in Liquidation befindlichen Bankfirmen Devisenban-
ken, die diese Funktion als „Treuhänder“ erfüllen konnten. Beispielsweise
trat er an das arisierte Bankhaus Frid & Thiemann mit der Bitte heran, die
Liquidation des Bankhauses Ludwig Kantor zu übernehmen und abzu-
schliessen.225 Per Erlass des RWM vom 22. Dezember 1942 wurde der
WGCV von der Reichsbankhauptstelle Wien mit Wirkung vom 1. Januar
1943 übernommen. Die Gesellschaft wurde aufgelöst, die Firma im Han-
delsregister gelöscht.226

Die Berichte des WGCV wiesen aber auch – wie die VVSt reklamierte
– „Unstimmigkeiten“ auf. Allerdings waren die Möglichkeiten, den
WGCV zu kontrollieren, offenbar sehr beschränkt. Zur Überprüfung der
Gebarung des WGCV bei der Abwicklung des Bankhauses Rosner stellte
die VVSt abschließend fest:

„Die Dienststelle hat nicht die Möglichkeit, die Gebarung des Wiener Giro-
und Cassenvereines in seiner Eigenschaft als Abwickler der Bankunterneh-
mungen in sachlicher Hinsicht zu prüfen; sie hält es aber für wünschenswert,
in einigen wenigen Fällen die Gebarung durch einen Wirtschaftsprüfer über-
prüfen zu lassen; für die Kosten der Überprüfung hätte der Firmeninhaber
beziehungsweise, da es sich durchwegs um Juden handelt, deren Vermögen
nach der 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz dem Reich verfallen ist –
eine Feststellung in dieser Hinsicht ist allerdings nicht erfolgt – das Letztere
aufzukommen.“227

Die Gebührensätze für die kommissarische Verwaltung, die auch für den
WGCV galten, orientierten sich an den Bilanzsummen bei der Übernah-
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224 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 1444, Mappe „Bellak – Bilanzen 1938–1939“. Schreiben
des WGCV an das Finanzamt Innere Stadt West-Wien, 17. 2. 1940.

225 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6455. Aktenvermerk der VVSt betr. Bankhaus
Ludwig Kantor, 25. 8. 1939.

226 Die vom WGCV übernommenen 73 m3 Akten der liquidierten Banken wurden in
der Reichsbankhauptstelle (Nationalbankgebäude) deponiert und lagen dort bis
1947. ÖStA AdR 06, BMF-VS 122.447-9/1947. Schreiben der Österreichischen Na-
tionalbank an das BM f. VS/WP, 13. 3. 1947.

227 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 241, Gew. 4706. Schreiben der VVSt (Dr. Pösch) an den
Oberfinanzpräsidenten Wien-Niederdonau, 23. 3. 1943.



me. Der zuständige Beamte der VVSt bemerkte dazu: „Allerdings muss ich
mir vorbehalten in einzelnen Fällen, wenn mir dies aus den Umständen
des Falles notwendig erscheint, eine Ermässigung des Ihnen nach diesem
Hundertsatz zustehenden Betrages vorzunehmen.“228 Der WGCV hatte
angesichts der Regelung – die von ihm selbst vorgeschlagen worden war –
kein Interesse, die Bilanzsummen niedrig zu halten: Denn je höher die Bi-
lanzsumme war, um so höher war sein Honorar. (Tab. 33, S. 120)

In 53 Fällen liegen Daten zu den Kosten der kommissarischen Verwaltung
des WGCV vor. In 32 Fällen blieb das Honorar unter RM 5.000,–. In 14
Fällen lag es zwischen RM 5.000,– und 10.000,–. Viermal verrechnete der
WGCV zwischen RM 10.000,– und 15.000,–, in vier weiteren Fällen
stellte er mehr als RM 15.000,– in Rechnung: Die höchsten Honorare ver-
langte er für die Tätigkeit im Fall des Bankhauses Ludwig Kantor
(RM 44.000,–) und für seine relativ kurzfristige Tätigkeit im Fall des „ari-
sierten“ Bankhauses Richard Hock (RM 53.000,–). Noch wesentlich teu-
rer war die kommissarische Verwaltung des Bankhauses Langer & Co.:
Hier wurden RM 200.000,– in Rechnung gestellt. Der WGCV beschäf-
tigte 1938/39 über 340 Mitarbeiter und löste seine „wichtige und verant-
wortungsvolle“ Aufgabe – so behauptete es jedenfalls Gauleiter Josef Bür-
ckel in einem Brief an den Reichswirtschaftsminister Funk – in „zufrieden-
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Tab. 33: Die Entlohnung des WGCV

Bilanzziffer in RM %i) %ii)

10.000–50.000 4,5 4,5
50.001–100.000 4 4
100.001–200.000 3,5 3,5
200.001–500.000 3 2,5
über 500.000 2,5

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6436, Schreiben der VVSt, Abteilung KuTr, an Dr. Josef Si-
rowy, 18. 8. 1939.

ii) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 241, Gew 4701, Schreiben des Staatskommissars in der Privatwirtschaft
(Schumetz) an den WGCV, 14. 2. 1939.

228 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 241, Gew 4701, Schreiben des Staatskommissars in der Pri-
vatwirtschaft (Schumetz) an den WGCV, 14. 2. 1939.



stellender Weise.“ Allerdings sei ein Fehlbetrag von RM 2,5 Mio. zu kon-
statieren, und Bürckel bat daher um einen entsprechenden Zuschuss.229

Diese Bitte bewirkte jedoch vom Reichsbankdirektorium lediglich die Zu-
sage einer Subvention in der Höhe von RM 250.000,–.230

Nur wenige Banken standen nicht unter der kommissarischen Verwal-
tung durch den WGCV. Neben den „arisierten“ Banken wurden nur J. Fi-
scher, Langer & Co. und die Grazer Bankfirma Leopold Frankl von Ein-
zelpersonen kommissarisch verwaltet. Im Falle der Firma J. Fischer war der
Prokurist Anton Knienieder tätig, Langer & Co. wurde durch den Proku-
risten Arnulf von Teppner, die Fa. Leopold Frankl durch Friedrich Fried-
rich, einen Angestellten der Steirischen Escomptebank, kommissarisch
verwaltet und schließlich durch den Landesrat und Rechtsanwalt Dr. Pagl
liquidiert.231 S. M. v. Rothschild wurde von der Münchner Bank Merck,
Finck & Co. und das Bankhaus Gebrüder Gutmann zunächst die durch
Deutsche Wirtschaftsprüfungs- und TreuhandgesmbH. in Berlin kom-
missarisch verwaltet. Das Bankhaus Gutmann wurde dann jedoch im
Rahmen des Gutmann-Konzerns mit den anderen Teilen des Gutmann-
Vermögens in eine Auffanggesellschaft eingebracht, die die einzelnen Teile
sukzessive verkaufte oder liquidierte.232 (Tab. 34, S. 122)

2.6. Gewalt und Enteignung

Die Formen der Gewalt waren vielfältig. In zahlreichen Fällen wurden die
Bankhäuser von lokalen Parteiorganisationen oder von der Gestapo ge-
sperrt, die Eigentümer oder Teilhaber, teilweise auch die leitenden Ange-
stellten inhaftiert und für längere Zeit in „Schutzhaft“ genommen. Das
Geschäft des Heinrich Weinreb wurde beispielsweise am 2. April behörd-
lich gesperrt, er selbst legte am 28. Juni 1938 die Konzession zurück, seine
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229 ÖStA AdR 04, Bürckel-Materie, 2165/2/5. Josef Bürckel an Walter Funk, 8. 7. 1939.
230 ÖStA AdR 04, Bürckel-Materie, 2165/2/5. Schreiben des Reichsbankdirektorium an

die Reichsbankhauptstelle Wien, 24. 7. 1939.
231 Teppner bekam als Kommissarischer Verwalter beim Bankhaus Langer & Co. monat-

lich RM 1.500,–. ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6499. Schreiben der Hard-
meyerschen Erben an Arnulf Teppner, 3. 5. 1938. Vgl. auch 5.20. J. Fischer, 5.59.
Langer & Co. KG und 5.23. Leopold Frankl.

232 Vgl. 5.36. Gebrüder Gutmann OHG.



Firma wurde unter die kommissarische Verwaltung des WGCV gestellt.233

Für einige, wie etwa Deszö Spielberger (Walter & Co.) und Max Steinin-
ger (Wallentin, Steininger & Co.), war der Druck so stark, dass sie Selbst-
mord begingen oder einen Selbstmordversuch unternahmen wie Moritz
Lebowitsch, der an die VVSt schrieb: „Ich habe mir in der Nacht vom 15.
auf den 16. Juni in einem Anfalle von Nervenzerrüttung in selbstmörderi-
scher Absicht die beiden Pulsadern durchschnitten und auch am Halse
Schnittwunden beigebracht, so dass ich von der Rettungsgesellschaft auf
die Nervenklinik des Herrn Prof. Pölzl und in der Folge in die Nervenheil-
anstalt in Inzersdorf gebracht werden mußte.“234 (Tab. 35, S. 123 f.)

Der gewiss berühmteste Häftling war Louis Rothschild, der in Geisel-
haft genommen wurde, um die Familie Rothschild bei den Übernahme-
verhandlungen unter Druck zu setzen.235 Dabei ging es vor allem um jene
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Tab. 34: Fälle, die nicht vom WGCV kommissarisch verwaltet wurden

Bankhaus KV

J. Fischer Anton Knienieder
Leopold Frankl, Graz Friedrich Friedrich
Hermann Beer Karl Kneseki)

Brüll & Kallmus CA
Langer & Co. Arnulf Teppner
Reitler & Co. Kathrein & Co.
Gebrüder Gutmann ÖCI; Deutsche Wirtschaftsprüfungs- u. Treuhand-GmbH
Rosenfeld & Co. Dr. Max Adolf Mayer-Loosii)

S. M. Rothschild Merck, Finck & Co.
Hochsinger & Abel Keine KV

i) Handelsregister, A 3, 99 a.
ii) Während sich Mayer-Loos in der Vermögensanmeldung Sigmund Poppers selbst als KV bezeich-

nete, gab ein anderer Gesellschafter von Rosenfeld & Co. an, das Bankgeschäft sei in Liquidation
und würde vom WGCV kommissarisch verwaltet. Vgl. ÖStA AdR 06, VVSt-VA 26344 (Sigmund
Popper). Aktenvermerk der VVSt, 3. 10. 1938. ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 4059 (Adolf Rosen-
feld). Adolf Rosenfeld an die VVSt, 14. 12. 1938.

233 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 6273 (Heinrich Weinreb).
234 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 46461 (Moritz Lebowitsch). Moritz Lebowitsch an die

VVSt, 6. 7. 1938.
235 Vgl. Fritz Weber: Der letzte große Kapitalist: Louis Nathaniel von Rothschild, in:

Kristian Sotriffer, Hg.: Das größere Österreich. Geistiges und soziales Leben von
1880 bis zur Gegenwart. Wien 1982, S. 351–355.
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Tab. 35: Inhaftierte Bankiers und Gesellschafteri)

Name Bankhaus Bemerkung

Berthold Klein Thorsch, Klein & Söhne „derzeit in Haft beim Strafbezirks-
gericht 1 in Wien“, 29. 10. 38

Richard Rubner Wallentin, Steininger & Co. „Schutzhaft in Dachau“
seit 20. 6. 38; am 29. 12. 38 in
Weimar-Buchenwald

Ludwig Fenyö E. Milhofer & Co. Haft auf Grund einer Betrugs-
anzeige

Samuel Lemberger S. Lemberger 19. 3.–24. 6. 1938 in Schutzhaft

Hans Neumann Wurzel & Brach seit 9. 6. 1938 im Landgericht
für Strafsachen Wien 1 in Unter-
suchungshaft

Moritz Leon Hekler Leon Hekler Haft im Wiener Landesgericht

Otto Kraus Langer & Co. Haft

Hugo Kux Brüder Kux Haft

Gustav Kux Brüder Kux Haft

Max Mandl M. Mandl & J. Haft

Erich Mandl M. Mandl & J. Haft

Jakob Kurt Offenberger Offenberger Haft

Louis Rothschild S. M. v. Rothschild 3. 38–5. 39 in Geiselhaft

Felix Thorsch Thorsch, Klein & Co. Haft

Leo Willet Edmund Grün Haft

Ferdinand Kende F. Kende & Co. Haft

Gustav Steger M. Mandl & J. Haft

Abraham Frenkel A. Frenkel „und gestatte mir höflichst zu
bemerken, dass ich mich in
Schutzhaft befand“ Brief Frenkels
an die VVST, 19. 7. 38

Paul Zobel Paul Zobel Haft

Samuel Lemberger S. Lemberger Haft

Rudolf Braun Braun & Co. Haft seit 1935



Teile des Vermögens, die sich im Ausland befanden, vor allem aber um die
Anteile der Witkowitzer Hüttenwerke.236 Die Verhaftungen wurden oft in
der Absicht verhängt, Angehörige beziehungsweise Bevollmächtigte zu be-
wegen, im Ausland befindliche Vermögenswerte nach Deutschland zu
transferieren. Manche flüchteten sofort. Alfons Thorsch befand sich zufäl-
ligerweise während des „Anschlusses“ im Ausland und kehrte nicht mehr
zurück. Emil Reitler verließ Österreich gemeinsam mit seiner Frau am
31. Mai, nachdem er sein gesamtes Vermögen der „Gildemeester-Auswan-
derungsaktion“ übereignet hatte.237 Jene, denen aus verschiedensten Grün-
den die Flucht nicht rechtzeitig gelang, wurden schließlich deportiert und
die allermeisten von ihnen ermordet. Der 1894 geborene Heinrich Lieben
konvertierte anlässlich seiner Heirat zum katholischen Glauben. Er wurde
1942 verhaftet und in einem Schulgebäude in der Kleinen Sperlgasse für
den Abtransport fest gehalten. Seiner arischen Frau gelang es, in einer per-
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Name Bankhaus Bemerkung

Nikolaus Kaufmann Kaufmann & Willet 14. 3.–12. 6. 38 in Schutzhaft

Hugo Marton Hugo Marton zeitweilig verhaftet

Heinrich Lieben Auspitz, Lieben & Co. Laut RK 2/52, LG Feldkirch
wurde Heinrich Lieben in einem
Vernichtungslager ermordet

Stephan Auspitz Auspitz, Lieben & Co. Laut RK 2/52, LG Feldkirch
wurde Stephan Auspitz ins KZ
Theresienstadt gebrachtii)

Hans Kantor Ludwig Kantor seit 5. 38 in „Schutzhaft im Kon-
zentrationslager Dachau“ Brief
Richard Kantor an die VVST,
15. 7. 38; am 15. 12. 38 noch im-
mer in Dachau

i) Die – wahrscheinlich nicht alle Verhafteten erfassenden – Angaben stammen aus den Vermögens-
anmeldungen und aus einer Liste verhafteter Bankiers. ÖStA AdR 04, Bürckel-Materie 2165/0/1.

ii) Stephan Auspitz überlebte das Kriegsende nur um wenige Monate. Er starb am 17. Dezember
1945.

236 Vgl. 5.82. S. M. v. Rothschild.
237 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 28044 (Emil Reitler). Schreiben des RA Dr. Heinrich

Gallop an die VVSt, 20. 8. 1938.



sönlichen Aussprache mit Ernst Kaltenbrunner seine Freilassung zu errei-
chen. Kaltenbrunner erhielt ein wertvolles Bild aus dem Familienbesitz.
Lieben konnte zunächst über die Grenze nach Ungarn flüchten und sich
bei Verwandten seiner Ehefrau verstecken. 1944 wurde er jedoch in Buda-
pest verhaftet und nach Auschwitz deportiert. Nach dem Krieg erfuhr sei-
ne Familie, dass er nach Fürstenfeld an der Oder gebracht worden war.
Dort verliert sich seine Spur.238

Kommerzialrat Berthold Storfer engagierte sich nach der Liquidation
seines Bankhauses im Rahmen der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG)
mit der Organisation der Emigration beziehungsweise mit Flüchtlingsfra-
gen. Er entwickelte die Idee eines zentralen Auswanderungsamtes und kam
dadurch in Kontakt mit Adolf Eichmann. Storfer organisierte in enger Ko-
operation mit dem Amt für jüdische Auswanderung und mit der IKG
Überseetransporte und vor allem illegale Flüchtlingstransporte. Nachdem
diese Tätigkeit abgeschlossen war, soll Storfer für die SS und die Gestapo
vor allem in der Schweiz Finanztransaktionen durchgeführt haben. Ob-
wohl er auf seinen Reisen oft Gelegenheit gehabt hätte, sich selbst in Sicher-
heit zu bringen, kehrte er immer wieder nach Wien zurück. 1943 wurde er
verhaftet und nach Auschwitz deportiert, wo ihn Eichmann einmal besuch-
te, der nach eigener Aussage versucht haben will, ihm zu helfen. Sechs Wo-
chen nach dem Besuch wurde Storfer erschossen.239 (Tab. 36, S. 126)

2.7. Treuhänderische Verwaltung und Auflösung der
Banken

Nicht alle Firmen, die der WGCV kommissarisch verwaltete, wurden von ihm
vollständig liquidiert. Er übergab in der Regel die Firmen ab 1939 einem Treu-
händer, der die Liquidation fortsetzte. Beispielsweise war er im Fall des Bank-
hauses Bauer & Simon zwischen dem 5. Juli 1938 und Anfang August 1938
tätig, übergab dann den Fall an das – selbst arisierte – Bankhaus Rosenfeld
& Co., das den Fall wiederum am 23. November 1940 an den Treuhänder
Maximilian Brunlechner weitergab.240 (Tab. 37, S. 127)
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238 Diese Informationen verdanke ich der Tochter Heinrich Liebens.
239 Vgl. 5.88. Berthold Storfer KG.
240 Vgl. 5.5. Bauer & Simon OHG.



Nach den Angaben des Wiener Handelsgerichtes wurden zwischen 1938
und 1957 mindestens 101 Banken im Firmenbuch gelöscht.241 Nicht ge-
löscht wurden einige Firmen auf Grund ihrer Arisierung (Rosenfeld & Co.
und Ephrussi & Co.) oder aus pragmatischen Gründen (Gebrüder Gut-
mann, Thorsch, Klein & Co. und Brüll & Kalmus). Firmen, deren Ge-
schäftsvolumen relativ gering war, konnten schnell liquidiert werden. Da-
gegen dauerten Liquidationen von Firmen, die einen großen Kundenstock
besessen hatten und die in größere Transaktionen verwickelt gewesen wa-
ren, dementsprechend länger. Hier wurden vor allem nach der Zwölften
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Tab. 36: Deportierte und ermordete Bankiersi)

Name Bankhaus Deportation Todesdatum

Berthold Storfer Berthold Storfer Auschwitz 1943
Heinrich Lieben Auspitz, Lieben & Co. Auschwitz 13. 3. 1945
Eduard Bellak Eduard Bellak & Cie. ? 27. 2. 1941
Paul Bellak Eduard Bellak & Cie. ? 31. 12. 1940
Paul Brüll Gartenberg & Co. Unbekanntes Lager
Ludwig Grünwald Grünwald & Co. Izbica
Gustav Steger M. Mandl & J. Theresienstadt
Karl Kollmann Karl Kollmann Litzmannstadt
Max Eisner Mayer & Eisner Maly Trostinec 18. 9. 1942
Alfred Fleischer A. Fleischer & Co. Maly Trostinec
Laura Freund B. Freund & Co. Maly Trostinec 11. 5. 1942
Judith Freund B. Freund & Co. Maly Trostinec 11. 5. 1942
Gabriel Heinrich J. Fischer Nisko
Moritz Lebowitsch Moritz Lebowitsch Opole
John Schumacher Josef Stein & Co. Theresienstadt
Moritz Hekler L. Hekler Riga
Gisela Frid Frid & Thiemann Theresienstadt 5. 4. 1943
Robert Blau Blau & Thausig Theresienstadt
Richard Tuschak Richard Tuschak Riga für tot erklärt
Max Witrofsky Max Witrofsky & Co. Theresienstadt
Leopold Frankl Leopold Frankl Theresienstadt 3. 2. 1943
Hans Kantor Ludwig Kantor KZ Wlodawa 1947 für tot erklärt

i) Die Angaben verdanken sich dem DÖW-Projekt „Namentliche Erfassung“, zugänglich über die
Homepage des DÖW (http://www.doew.at [August 2003]). Die Liste ist unvollständig, da einige
der Bankiers mangels eines Geburtsdatums nicht identifiziert werden konnten.

241 Vgl. Kapitel 6.



Verordnung zum Reichsbürgergesetz Liquidatoren und Anwälte im Auf-
trag des Reiches tätig: Sie durchsuchten die Geschäftsunterlagen nach
Hinweisen auf jüdische Schuldner und Gläubiger, um die letzten Vermö-
genswerte eintreiben zu können. (Tab. 38, S. 128)
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Tab. 37: Treuhänder und Liquidatoren

WGCV Treuhänder Liquidator

Brüll & Kallmus CA, 28. 9. 1938 Dr. Eduard Schießl (CA)

Bauer & Simon ab 5. 7. 1938 Rosenfeld & Co
ab 8. 8. 1939

Maximilian Brunlechner
ab 23. 11. 1940

Eduard Bellak & Co. ab 15. 6. 1938 Ges. f. Revision u.
treuhändige Verwal-
tung GmbH
ab 14. 1. 1943

Friedenstein & Co. ab 14. 6. 1938 August Stiglbauer/
Konrad Strohmayer
ab 10. 8. 1939

Josef Tuma ab 28. 6. 1940

Gartenberg & Co. 11. 6. 1938–
1943

Ges. f. Revision u.
treuhändige Verwaltung
GmbH
14. 1. 1943–28. 3. 1944

Ludwig Kantor bis August 1939 Frid & Thiemann
(Antoni, Hacker
& Co.)
10. 8. 1939–
12. 6. 1944

J. Kohn & Co. ab 31. 5. 1938 Frid & Thiemann
ab 11. 3. 1940.

Kux, Bloch & Co. 23. 12. 1938–
Jänner 1939

Adolf Klesinger/Herbert
Pfab; Richard Lange,
Berlin, 13. 11. 1939

S. Lemberger ab 14. 6. 1938 Ges. f. Revision u.
treuhändige Verwal-
tung GmbH
ab 14. 1. 1943

Reitler & Co. Krentschker & Co.



2.8. Arisierungen/Übernahmen

Obwohl die Zahl der Arisierungen beziehungsweise Übernahmen bei den
Banken relativ klein ist, finden sich auch hier widersprüchliche Anga-
ben.242 Ein im „Österreichischen Volkswirt“ vom August 1938 erschiene-
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Tab. 38 : Anzahl der aus dem Handelsregister gelöschten Bankfirmen
1938–1957i)

Jahr gelöschte Firmen

1938 27
1939 37
1940 10
1941 4
1942 7
1943 2
1944 4
1945 1
1951 2
1952 1
1953 2
1956 2
1957 2

Summe 101

Nicht gelöscht 7
1957 in Liquidation 1

i) Diese Angaben enthalten auch einige der aufgelassenen und im Handelsregister gelöschten nicht-
jüdischen Firmen. Einige Firmen wurden auch nach 1945 wieder eingetragen und bald darauf
wiederum gelöscht. Vgl. die Liste der gelöschten Firmen im Kapitel 6.

242 Peter Prokopp spricht in seiner Diplomarbeit über die Wiener Börse von acht arisier-
ten Privatbanken und nennt folgende Namen: Krentschker & Co. (ehemals Langer),
Breisach & Co., Ephrussi & Co., Rosenfeld & Co., Frid & Thiemann, Gebrüder
Kanitz, S. M. v. Rothschild und Bankhaus Gebrüder Gutmann. Harold James be-
hauptet, dass die Bankhäuser Rothschild und Gutmann von Merck, Fink & Co. über-
nommen worden seien. Während im Fall der Arisierung des Bankhauses S. M.
v. Rothschild die Behauptung zumindest in dem Sinn zutreffend ist, dass sich das
Bankhaus E. v. Nicolai, das Rothschild übernahm, zu ca. 71% im Eigentum des
Münchner Bankhauses Merck, Finck & Co. befand, wurde das Bankhaus Gebrüder



ner Artikel über die Privatbanken in Österreich berichtete davon, dass bis-
her sechs Firmen arisiert worden seien: Breisach, Ephrussi, Frid & Thie-
mann, Langer & Co., Gebrüder SM Reitzes, SM Rothschild. Außerdem
sollten die Arisierungen der Firmen Kux & Bloch und Rosenfeld & Co.
kurz vor dem Abschluss stehen.243 [Tab. 39, S. 129/])
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Gutmann von einer im Besitz der Österreichischen Kontrollbank befindlichen „Ver-
wertungsgesellschaft“ übernommen, deren Aufgabe es war, alle Vermögenswerte der
Familie Gutmann zu liquidieren. Vgl. 5.36. Gebrüder Gutmann OHG. Auch das
Bankhaus Langer & Co. wurde de jure liquidiert und ist daher nicht als Arisierung
einzustufen, obwohl selbst Mitarbeiter der VVSt in diesem Fall von Arisierung ge-
sprochen haben. Vgl. Prokopp, S. 26 f.; James, S. 137 (James zitiert Akten aus dem
Sonderarchiv Moskau: RGVA, 1458-2-61 Vermerk, 13. 9. 1938; 1458-2-84, Schrei-
ben Reichswirtschaftsministerium an Reichskommissar, 4. 7. 1938 und Schreiben
Gauwirtschaftsberater Wien an RWM, 23. 12. 1940; 1458-2-305.

243 Vgl. Die Arisierung der Privatbanken, in: Bilanzen Nr. 46, 13. 8. 1938, S. 355.

Tab. 39: Bankhäuser, die den Besitzer wechselten

Bankhaus Verkäufer, Eigentümer Käufer

Chrissoveloni, Bisthegi
& Co.

als arisch eingestuft E. v. Nicolai & Co.

Ephrussi & Co. Alexander Weiner, Viktor
Ephrussi, Carl August
Steinhäusser

Carl August Steinhäusser

Breisach & Co.; 1942:
Winter, Schneider & Co.

Eduard Breisach, Herbert
Fraenkel
(stiller Gesellschafter)

Willibald Winter, Ernst
Schneider

Frid & Thiemann;
ab 1941:
Antoni, Hacker & Co.

Robert Pollak, Erwin Kauf-
mann, Gisela Frid, Richard
Pappenheim, Verlassenschaft
Viktor Langer

Adolf Antoni, Hans Hacker,
Karl Broda und ein
ehemaliger Gesellschafter von
Frid & Thiemann

J. Fischer Jakob Fischer Deutsche Verkehrskreditbank

Hochsinger & Abel Alfred Brecher, Paul Herz Gustav Muttenthaller(da
Muttenthaller im Dezember
1939 starb, wurde die Firma
1940 aufgelöst)

Richard Hock Richard Hock Adolf Böhmi), München
(Geschäftsbetrieb 1943
eingestellt)



Bei drei Arisierungen waren am Kauf ehemalige Teilhaber zumindest be-
teiligt (Ephrussi & Co., Frid & Thiemann, Hochsinger & Abel), in vier
Fällen waren ehemalige Prokuristen der betreffenden Bankhäuser maßgeb-
lich beteiligt (Frid & Thiemann, Breisach & Co., Hochsinger & Abel,
Rosenfeld & Co.). In zwei Fällen wiederum waren es deutsche Banken, die
sich beteiligten (S. M. v. Rothschild, Gebr. Kanitz).

Eine weitere deutsche Bank, die Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank AG
in Berlin, übernahm elf Wechselstuben, vor allem an Bahnhöfen. Darun-
ter waren zumindest zwei Arisierungen. J. Fischer betrieb drei Wechsel-
stuben. Die Firma galt als jüdisch. Nachdem der Eigentümer Jakob Fi-
scher am 12. Juni 1938 gestorben war – die Umstände sind unklar –,
wurden zwei Wechselstuben aufgelöst und die im Wiener Ostbahnhof
von der Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank AG in Berlin übernommen.244
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Bankhaus Verkäufer, Eigentümer Käufer

Gebr. Kanitz; 1943
„Hieggelke & Co.“

Richard Frankenbusch Comes & Co., Berlin; Inhaber
1942: Kurt Higgelkeii)

Max Koch Max Koch Deutsche Verkehrskreditbank

S. M. v. Rothschild Louis Rothschild E. v. Nicolai & Co.

Rosenfeld & Co.;
ab 1942:
Mayer-Loos & Co.

Sigmund Popper, Julius
Neustadt, Alfred Rosenfeld,
Erwin Neustadt (keine
Einlage); außerdem fünf
Kommanditisten und zwei
stille Gesellschafter

Max A. Mayer-Loos, Wilhelm
Hemerka

M. Semberger Maximilian Semberger Pinschof & Co. (?)

i) Adolf Böhm, Bankier in München, wurde am 3. Februar 1939 als Eigentümer des Bankhauses
Hock eingetragen (lt. WrStLA Firmenbuch, HRA 12.073). Der Geschäftsbetrieb wurde laut Mit-
teilung der Bezirkshauptmannschaft für den 1. Bezirk am 30. September 1943 eingestellt. ÖStA
AdR 06, BMF-VS, 169.633-34/1952.

ii) Vgl. FC 1943, S. 447. Dr. Kurt Hieggelke wird als Kommanditist des Bankhauses Comes & Co.,
Berlin, bezeichnet. Laut Christopher Kopper wurde des Bankhaus Gebr. Kanitz im Oktober 1938
von der Berliner Privatbank Comes & Co. erworben. Vgl. Kopper: Marktwirtschaft, S. 313.

244 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 240, Gew 4695. Leider sind zu dem Fall kaum Einzelheiten
bekannt, es liegt kein Übernahmevertrag vor. Nach Darstellung des BMF vom Juli
1938 hatte die Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank zunächst beabsichtigt, zwei der drei
Wechselstuben zu übernehmen. RGVA, 1458-2-61, BMF (Güttl) an Rk f. d. Kredit-
wesen Dr. Ernst, 22. 7. 1938. Vgl. 5.20. J. Fischer.



Dieselbe Bank übernahm außerdem die Wechselstube Max Koch am
Wiener Südbahnhof. [Tab. 40, S. 131]

Die kleine Zahl der Arisierungen im Privatbankensektor hatte mehrere Ur-
sachen. Erstens war gerade das Bankgewerbe Gegenstand antisemitischer
Angriffe. Zweitens waren die größeren Privatbanken teilweise nur noch als
Vermögensverwaltungen der Eigentümerfamilie aktiv. Das Bankhaus Gut-
mann, das ursprünglich arisiert werden sollte, wurde vermutlich deshalb
liquidiert, weil es eigentlich nur noch eine sehr geringfügige Geschäftstä-
tigkeit ausgeübt hatte.245 Drittens war das Privatbankgeschäft traditionell
vom persönlichen Vertrauen zwischen Kunden und Bankier abhängig. Ei-
gentumsübertragungen konnten daher nicht garantieren, dass der Kun-
denstock mitübernommen werden konnte. (Tab. 41, S. 132 f.)

Die Bewertung einer Bank – von wem auch immer sie vorgenommen
wird – ist höchst problematisch, weil sie ohne intime Kenntnisse der Ge-
schäftsbeziehungen kaum möglich ist. Eine Bilanzanalyse allein vermag
zwar zu zeigen, wie hoch etwa das Eigenkapital, die Verluste oder Gewinne
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245 ÖStA AdR 04, Bürckel-Materie 2215/1, f. 127. Aktennotiz über die Sitzung vom
22. 6. 1938 betreffend jüdische Privatbankhäuser.

Tab. 40: Die Übernahmen der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank AG, Berlini)

Standort Eigentümer

Ostbahnhof J. Fischer
Bahnhof Marcheggii) J. Fischer
Westbahnhof J. Chrystoph
Franz Josef-Bahnhof J. Chrystoph
Nordbahnhof J. Chrystoph
Südbahnhof Max Koch
Graz Hauptbahnhof Krentschker & Co.
Linz Hauptbahnhof Fa. Leo Liehmann
Salzburg Bankhaus Spängler
Innsbruck Tiroler Landesverkehrsamt, Innsbruck
Innsbruck Reisebüro Hermann Hueber, Innsbruck

i) RGVA, 1458-2-61. Rk f. d. Kreditwesen an den RWM, 30. 7. 1938.
ii) Diese Wechselstube wurde nach einer späteren Darstellung nicht übernommen. Vgl. ÖStA

AdR 06, VVSt, Kt. 240, Gew 4695.
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Tab. 41: (Selbst-)Bewertung der Bankiers von 60 Bankhäuserni)

Bankhaus
(nach Wert geordnet)

RM
Bankhaus
(alphabetisch geordnet)

RM

Gartenberg –195.465 Anninger, Georg & Co. 116.371
Kaufmann & Willet 0 Bauer & Simon 457.250
Mandl, M. & J. 0 Blau & Thausig 0
Stein, Josef & Co. 0 Bloch, Heinrich 53.054
Weiss, Adolf jun. 0 Breisach & Co. 46.667
Milhofer, E. & Co. 0 Brüll & Kalmus 819.502
Blau & Thausig 0 Caraco & Co. 20.000
Fröhlich & Co. 33 Deutsch, Norbert 107.366
Ehrenstein, A. 80 Ehrenstein, A. 80
Freund A. 666 Ephrussi & Co. 1,039.933
Freund B. & Sohn 840 Fischer, S. 6.628
Weinreb, H. & Co. 2.000 Fleischer, A. & Co. 16.040
Vogel, Ernst 5.319 Frankl, Leopold 116.991
Fischer, S. 6.628 Frenkel, A. 10.000
Mayer & Eisner 6.666 Freund A. 666
Zuber, Franz & Co. 7.000 Freund B. & Sohn 840
Zobel, Paul 7.200 Freund, Oskar 120.911
Schenkel & Co. 8.680 Frid & Thiemann 646.800
Kohn, J. & Co. 9.043 Friedenstein & Co. 761.822
Frenkel, A. 10.000 Fröhlich & Co. 33
Rosenberg, Adolf & Co. 13.403 Gartenberg –195.465
Herz & Strauss 14.014 Grünwald & Co. 200.000
Fleischer, A. & Co. 16.040 Gebrüder Gutmann 195.000
Storfer, Berthold & Co. 17.741 Halfon, D. M. 55.831
Caraco & Co. 20.000 Herz & Strauss 14.014
Urbach, Ignatz 20.000 Hiller M. & Co. 68.201
Wächter, Bernhard 21.793 Hock, Richard 750.657
Witrofsky, Max 25.953 Huttrer, Fritz 44.037
Rohatyn, M. 26.593 Kaufmann & Willet 0
Weinwurm, Alfred 31.571 Kohn, J. & Co. 9.043
Schlesinger, Julius, Fa. 32.877 Lebowitsch, Moriz 197.937
Wurzel & Brach 34.615 Lemberger, S. 49.223
Thausing & Schlesinger 35.000 Mandl, M. & J. 0
Rosenblatt, Michael 36.000 Mayer & Eisner 6.666
Turnauer, J. 40.000 Milhofer, E. & Co. 0
Huttrer, Fritz 44.037 Rohatyn, M. 26.593
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Bankhaus
(nach Wert geordnet)

RM
Bankhaus
(alphabetisch geordnet)

RM

Breisach & Co. 46.667 Rosenberg & Co. 13.403
Lemberger, S. 49.223 Rosenblatt, Michael 36.000
Bloch, Heinrich 53.054 Rosenfeld & Co. 2,002.000
Halfon, D. M. 55.831 Rothschild, S. M. v. 3,881.000
Wallentin, Steininger & Co. 65.918 Schenkel & Co. 8.680
Hiller M. & Co. 68.201 Schlesinger, Julius 32.877
Deutsch, Norbert 107.366 Spitz, Otto 150.386
Anninger, Georg & Co. 116.371 Stein, Josef & Co. 0
Frankl, Leopold 116.991 Storfer & Co. 17.741
Freund, Oskar 120.911 Teltscher & Weidholz 244.168
Spitz, Otto 150.386 Thausing & Schlesinger 35.000
Gebrüder Gutmannii) 195.000 Thorsch, Klein & Co. 333.332
Lebowitsch, Moriz 197.937 Thorsch, M. & Söhne 513.243
Grünwald & Co. 200.000 Turnauer, J. 40.000
Teltscher & Weidholz 244.168 Urbach, Ignatz 20.000
Thorsch, Klein & Co. 333.332 Vogel, Ernst 5.319
Bauer & Simon 457.250 Wächter, Bernhard 21.793
Thorsch, M. & Söhne 513.243 Wallentin, Steininger & Co. 65.918
Frid & Thiemann 646.800 Weinreb, H. & Co. 2.000
Hock, Richard 750.657 Weinwurm, Alfred 31.571
Friedenstein & Co. 761.822 Weiss, Adolf jun. 0
Brüll & Kalmus 819.502 Witrofsky, Max 25.953
Ephrussi & Co.iii) 1,039.933 Wurzel & Brach 34.615
Rosenfeld & Co. 2,002.000 Zobel, Paul 7.200
Rothschild, S. M. v.iv) 3,881.000 Zuber, Franz & Co. 7.000

i) Arisierte Banken sind fett gedruckt. Es fehlen Hochsinger & Abel und Kanitz. Die Zahlen stam-
men jeweils aus den Vermögensanmeldungen der Eigentümer und Gesellschafter. Zwar ist die
Verwendung dieser Angaben aus mehreren Gründen nicht unproblematisch. Es musste beispiels-
weise teilweise die Bewertung eines Prozentanteils auf 100% aufgerechnet werden. Dabei kann es
jedoch zu Abweichungen kommen, da bei der Bewertung des Anteils teilweise auch Forderungen
beziehungsweise Schulden gegenüber der eigenen Bank mit berücksichtigt wurden. Allerdings
schien es zu Vergleichszwecken dennoch sinnvoll, diese (Selbst-)Bewertung der Gesellschafter und
Eigentümer heranzuziehen.

ii) Im Fall des Bankhauses Gebrüder Gutmann wurde die Bewertung – mangels anderer Daten –
durch einen Wirtschaftsprüfungsbericht herangezogen. Vgl. 5.36. Gebrüder Gutmann OHG.

iii) Das Bankhaus Ephrussi wurde nach Angaben des Käufers Carl August Steinhäusser in einem Be-
richt der „Treuverkehr“ mit RM 750.000,– bewertet.

iv) Im Fall des Bankhauses S. M. v. Rothschild wurde – da die Vermögensanmeldung von Louis
Rothschild im Staatsarchiv nicht verfügbar war – der Kaufpreis, der für die Bank bezahlt wurde,
zum Vergleich herangezogen. Vgl. 5.82. S. M. v. Rothschild.



sind, allerdings sagt sie nichts darüber aus, ob die Außenstände einbring-
lich und in welchem Maße die laufenden und vor allem die künftigen Ge-
schäfte Gewinn bringend sind beziehungsweise sein werden. Abgesehen
von all dem zeigt die tabellarische Aufstellung 41, dass fünf der acht ari-
sierten Banken sich unter den sieben am höchsten bewerteten befinden.
Carl August Steinhäusser hielt die „Abtretungspreise“ im Fall des Bank-
hauses Ephrussi & Co. – die circa um 60% unter der Bewertung lagen –
für „vollkommen entsprechend“ und behauptete, dass ihm jeder Sachver-
ständige „beipflichten“ würde, „umsomehr als die Aussichten für die Betä-
tigung der Privat-Bankiers sowie die Bewertung von Bankwerten und Be-
teiligungen völlig unbekannt, wenn nicht unsicher, waren und leider auch
heute noch sind.“246

Allein der Fall des Bankhauses Rothschild zeigt, wie problematisch
Bewertungen sein können. Gewiss nahm das Bankhaus S. M. v. Roth-
schild eine herausragende Sonderstellung unter den Privatbanken ein, al-
lerdings waren sein Ruf und auch seine ökonomische Substanz durch den
Zusammenbruch der CA – hier war Louis Rothschild bis zur Krise
Hauptaktionär – erheblich beschädigt worden. Allein die Überschuldung
war beträchtlich. Die Rothschildbank wurde letztlich nur deshalb zu
einem äußerst attraktiven Objekt, weil zum einen noch ein Teil der Pri-
vatkunden vorhanden war und zum anderen weil sie den großen Effekt-
enbesitz der Brüder Louis, Eugène und Alfons verwaltete.247 Die beiden
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246 WrStLA, VEAV, 9. Bezirk, 302. Bankfirma Ephrussi. Vermögensanmeldung durch
C. A. Steinhäusser, 13. 11. 1946.

247 „Das Bankhaus Rothschild“, so schrieb eine Wirtschaftszeitung anlässlich der Grün-
dung des Bankhauses E. v. Nicolai & Co., „war zwar seit längerem und erst recht seit
den Schlägen von 1931 überwiegend Vermögensverwaltung und der Umbruch hatte
naturgemäß einen nochmaligen Kundenabgang mit sich gebracht. Immerhin ist noch
ein gewisser Teil der alten Privatkundschaft geblieben, darunter keineswegs nur
Nichtarier. In diesem restlichen Kundenkreis mag immerhin bereits der eine andere
Anknüpfungspunkt für die Reaktivierung liegen. Wichtiger sind allerdings die über-
nommenen Beteiligungen. Dabei handelt es sich um Anteile und Interessen, die ziem-
lich weitgestreut, auch nach dem Protektorat und dem Südosten hinüberspielend, die
verschiedensten Sparten berühren: Textilindustrie, Eisenhandel, Zementindustrie,
Zuckerindustrie, Binnenschiffahrt, Banken. Überall sind es wohl Minderheiten und
vielfach nur mehr Splitter der jeweiligen Kapitalien.“ Die Bedeutung der Beteiligun-
gen lag nach damaliger Einschätzung weniger in ihrem Verkehrswert, sondern in den
„Verbindungen, die sich auf jene Anteile stützen“. Ein neues Privatbankhaus in Wien,
in: Bank-Archiv Nr. 8 (1940), S. 148.



Bankhäuser Ephrussi & Co. und Rosenfeld & waren vermutlich die ak-
tivsten Privatbanken. Frid & Thiemann und Richard Hock sind ähnlich
einzustufen, allerdings waren Kanitz und Breisach & Co. deutlich kleiner.
Für den Käufer war jedoch allein schon der Besitz der Bankkonzession
von großer Bedeutung. Die Übernahme des Kundenstocks spielte in der
Situation von 1938 vermutlich eine relativ geringe Rolle, da zahlreiche
ehemalige Kunden emigrierten oder ökonomisch nicht mehr handlungs-
fähig waren. Dadurch waren zwangsläufig auch viele Forderungen der
Bankhäuser gegenüber ihren Kunden dubios beziehungsweise unein-
bringlich geworden.

Die Frage, warum nur acht von circa 100 jüdischen Privatbanken
übernommen wurden, kann nicht schlüssig beantwortet werden. Wie viele
Bewerber und Interessenten es gegeben hat, ist unbekannt. Es konnten
zwar im Rahmen der Recherchen nicht viele Ansuchen und Bewerbungen
gefunden werden, doch das mag an der Überlieferung des Aktenmaterials
liegen. Nur im Fall des Grazer Bankhauses Leopold Frankl traten mehrere
potentielle Erwerber in Erscheinung. Unter diesen fanden sich ehemalige
Bankdirektoren und Eigentümer einer „arischen“ Privatbank. Auch um
die Erwerbung von Friedenstein & Co., des Alser Wechselhauses Paul
Bjehavy und des Bankgeschäftes Ignaz Urbach bewarben sich – erfolglos –
Interessenten.

Es ist jedoch im Einzelfall kaum erkennbar, warum die Bewerber nicht
die Möglichkeit zum Erwerb der Firmen erhielten. Lediglich im Falle des
Wiener Geschäftsmannes Alfred Gforner, der sich im Oktober 1938 an
den Reichskommissar für das Kreditwesen mit der Bitte um Erlaubnis „zur
Führung des Bankgeschäftes der Fa. Bauer & Simon“ wandte, sind die
Gründe einer Ablehnung klar ersichtlich. Gforner, der mit Hilfe holländi-
scher Geschäftspartner das Bankhaus & Simon „arisieren“ wollte, wurde
von der VVSt abgelehnt, weil sich die Liquidation in weit fortgeschritte-
nem Stadium befände, Gforner kein eigenes Kapital aufbringen könne
und überdies auf jüdisches Kapital angewiesen sei (Gforners Konzept sah
vor, das Kapital des jüdischen Eigentümers in der Firma zu belassen). Zu-
letzt wurde gegen ihn vorgebracht, das Fremdkapital sei das einer ausländi-
schen Gruppe.

Allerdings gibt es auch bei den Übernahmen einige Grenzfälle. Bei die-
sen Fällen hängt es davon ab, welche Bedeutung man dem Begriff „Arisie-
rung“ zuordnet. Dieser Begriff ist eine nationalsozialistische Wortschöp-

Arisierungen/Übernahmen 135



fung und wurde in mehrdeutiger Weise eingesetzt. Er ist im juristischen
Sinn als erzwungene Vermögens- oder Besitzübertragung zu verstehen, bei
der Verkäufer auf Grund rassischer Verfolgung meist keine Möglichkeit
hatte, sich den Erwerber auszusuchen, die Höhe des Kaufpreises zu bestim-
men und auch nicht über die Kaufsumme frei verfügen konnte. Dazu ge-
hört in der Regel ein Kaufvertrag, eine Genehmigung der VVSt, ein Nota-
riatsakt, eine Eintragung im Handelsregister, im Firmenbuch und bei der
Übernahme von Mobilien eine Quittung oder eine Übernahmeerklärung.
Es gibt jedoch Fälle, in denen zwar Firmen oder große Firmenteile de facto
übernommen wurden, allerdings ohne dies als Eigentumsübertragung zu
deklarieren. In zwei Fällen wurden Bankhäuser wurden die Mitarbeiter, die
Räumlichkeiten, der Kundenstock und die Vermögensmasse übernom-
men, so das Bankhauses Langer & Co., das eines der größten in Österreich
war, allerdings de jure nicht verkauft oder übernommen, sondern von dem
Prokuristen eines anderen, arischen Bankhauses, Krentschker & Co. kom-
missarisch verwaltet wurde, das nun seinerseits in seinen Räumlichkeiten
eine Wiener Filiale etablierte. Zuvor war Krentschker & Co. lediglich in
Graz ansässig. Die Arisierungsexperten der VVSt sprachen in diesem Fall
von einer „Arisierung“, obwohl das Bankhaus de jure liquidiert wurde. De
facto mag dies einer Arisierung gleichgekommen sein, es scheint jedoch
nicht sinnvoll, ihn als formelle Arisierung zu bezeichnen, allein schon des-
halb, da kein Kauf- oder Übernahmevertrag vorliegt, der mit den anderen
verglichen werden kann, auch weil es keine Kaufsumme und keine „Entju-
dungsauflage“ gab. Allerdings ist er auch nicht den anderen Liquidationen
gleichzustellen, sondern stellt eine „verdeckte“ Übernahme dar.

Vergleichbar war der Fall Langer & Co. mit jenem der Bankfirma
Reitler & Co. Emil Reitler, Robert Lambert, Emil Jeral und Moritz Kuff-
ner waren die Gesellschafter der Firma. Sie übereigneten ihre Vermögen
im Rahmen der Aktion Gildemeester treuhänderisch dem Bankhaus
Krentschker & Co. In den Räumen des Bankhauses Reitler in der Wip-
plingerstr. 25 etablierte sich das Bankhaus Kathrein & Co., übernahm
auch die Belegschaft und wurde auch mit der Liquidation von Reitler
& Co. betraut. Allein die immens hohen Liquidationskosten in der Höhe
von circa RM 0,6 Mio. sind auffallend.248
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248 Vgl. Forschungsbericht der Historikerkommission zur Geschichte des Bankhauses
Kathrein & Co., S. 8 ff.



Ähnlich verlief die Übernahme eines großen Teiles der Fa. Eduard Bel-
lak & Cie., deren Konsum-, Auto- und Motorrad-Finanzierungsabteilun-
gen von der zum CA-Konzern gehörigen Automobil-Verkehrsanstalt
GmbH (AVAG) übernommen wurde. Allerdings lag dieser Übernahme
ein Vertrag zwischen dem kommissarischen Verwalter, dem WGCV, und
der AVAG zu Grunde, und sie wurde von der VVSt genehmigt. Die AVAG
übernahm vertragsgemäß die Angestellten, die Kundenkartei, einen Teil
des Mobiliars, den Kundenstock und vor allem die Forderungen aus der
Konsum- und KFZ-Finanzierung. Die Firma Bellak & Cie. trat damit den
größten Teil ihrer Außenstände „unter Haftung für die Richtigkeit und
Einbringlichkeit“ an die AVAG ab.249

Abgesehen von den Fällen Max Koch, J. Fischer und Maximilian Sem-
berger (bei letzterem ist es unklar, ob er als Jude verfolgt wurde) und jenem
des als „arisch“ eingestuften Bankhauses Chrissoveloni, Bisteghi & Co.,
das von E. v. Nicolai & Co. übernommen wurde, handelt es sich nach der-
zeitigem Kenntnisstand um acht Arisierungen.250 (Tab. 42, S. 138)

Während die jüdischen Bankhäuser liquidiert beziehungsweise arisiert
wurden, eröffneten einige Filialinstitute deutscher Banken Geschäftsstel-
len in Wien. Es waren neben der schon erwähnten Deutschen Verkehrs-
Kredit-Bank AG (Wien 1, Rockhg. 4) vor allem die Bank der Deutschen
Arbeit AG (Wien 1, Schottenring 13), die Commerzbank in Wien
(Wien 1, Kärntner Str. 12), die Deutsche Bau- und Bodenbank AG
(Wien 1, Plankeng. 3) und die Deutsche Industriebank (Wien 4, Schwar-
zenbergpl. 7). Die Deutsche Bank und die Dresdner Bank hatten sich ihre
Einflusssphären in der CA und der Länderbank gesichert. Daneben gab es
jedoch noch einige Neugründungen, die im „Bankierbuch“ des Compass
verzeichnet werden:251

– Josef Flatz, Bankgeschäft, Wien 1, Esslingg. 9
– Franz Grafeneder, Freier Makler, Wien 8, Fournierg. 6
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249 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 1444, Mappe „AVA“. Gedächtnisprotokoll, welches [. . .]
über die zwischen der Firma Eduard Bellak & Cie. (Wien 1, Börseg. 14), vertreten
durch den kommissarischen Verwalter, Wiener Giro- und Cassenverein einerseits und
der Automobil-Verkehrsanstalt GmbH (Wien 1, Canovag. 5), vertreten durch den
Geschäftsführer, Herrn Dkfm. F. Eduard Demuth, andererseits abgeschlossenen Ver-
einbarungen aufgenommen wurde, 19. 9. 1938.

250 Von acht Arisierungen spricht – wie schon erwähnt – auch Karl Schubert.
251 Vgl. FC 1943, S. 445–450.



– Dr. Karl Haberl, Kursmakler, Mauer bei Wien, Wittgensteinstr. 11
– Alois Lanz, Freier Makler, Wien 1, Tuchlauben 5
– Rudolf Müller, Kursmakler, Wien 13, Maxingstr. 76
– Conrad Nekrepp, Kursmakler, Wien 1, Karlspl. 3
– Viktor Pramer, Kursmakler, Wien 9, Türkenstr. 15
– Ing. Ernst Zimmer-Lehmann, Wien 8, Piaristeng. 56.

2.9. Rechtfertigungen der Käufer

Es lassen sich deutlich zwei divergierende Muster erkennen: Die Banken
wurden entweder von Prokuristen und nichtjüdischen Teilhabern über-
nommen oder von anderen Banken. Die übernehmenden Banken waren
in den bekannten drei Fällen deutsche Banken (Merck, Finck & Co., Co-
mes & Co. und Adolf Böhm), die verdeckten Übernahmen im Falle der
Bankhäuser Reitler & Co. und Langer & Co. wurden durch österreichi-
sche Banken durchgeführt.

Auf der Seite der nichtjüdischen Teilhaber und Prokuristen existierte
nahe liegenderweise das Interesse, einerseits die eigene Bank zu erhalten
und andererseits die eigene Position zu stärken. Die Möglichkeit, sich selb-
ständig zu machen beziehungsweise Alleineigentümer einer Bank zu wer-
den, bildete im Falle der Bankhäuser Ephrussi & Co., Breisach & Co.,
Frid & Thiemann & Co., Hochsinger & Abel und Rosenfeld & Co. für
bisherige Mitarbeiter und Mitgesellschafter jeweils ein starkes Motiv, sich
an einer Übernahme zu beteiligen beziehungsweise sie allein durchzufüh-
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Tab. 42: Kaufpreise und „Entjudungsauflagen“

Bankhaus
Bewertung des

jüdischen Anteils
Kaufpreis Entjudungsauflage

Ephrussi & Co. 1,039.935 508.000 40.000
Breisach & Co. 46.667 32.445 35.000 (nicht bezahlt?)
Frid & Thiemann 646.800 353.600 60.000
Hochsinger & Abel ? Keiner Keiner
Richard Hock 750.657 30.000 10.000
Gebr. Kanitz ? 48.557 ?
S. M. v. Rothschild ? 3,881.000 ?
Rosenfeld & Co. 2,002.000 200.000 38.983



ren. Keiner der betreffenden Erwerber musste zudem sich selbst für die an-
tisemitischen Zwangsmaßnahmen verantwortlich fühlen. Vielmehr han-
delten sie durchaus in der Gewissheit, den bisherigen Eigentümern und
Mitgesellschaftern behilflich zu sein.

Carl August Steinhäusser, ehemaliger Prokurist und langjähriger Mit-
gesellschafter des Bankhauses Ephrussi & Co., führte in einer Darstellung
aus dem Jahre 1946 aus, dass die Übernahme der Bank für ihn ganz und
gar nicht selbstverständlich oder willkommen gewesen sei.

„Als Hitler Oesterreich annektierte“, so seine Schilderung der Ereignisse,
„hatten meine Gesellschafter, die Herren Alexander Weiner und Victor von
Ephrussi, die mit 60 und 20% an der Bankfirma beteiligt waren, den begreif-
lichen Wunsch, möglichst rasch Oesterreich zu verlassen. Hiezu bedurften sie
eines grösseren liquiden Geldbetrages, um insbesondere den Anforderungen
des Deutschen Reiches für Reichsfluchtsteuer genügen zu können. Diese bei-
den Gesellschafter boten mir ihre Gesellschaftsanteile deshalb dringend an,
weil ihnen dies der rascheste Weg zur Erfüllung dieses Wunsches schien und
Geschäftsanteile von den in Betracht kommenden Behörden zur Erstattung
der vorgeschriebenen Abgabe nicht angenommen wurden.“252

Steinhäusser sah sich dadurch in eine „schwierige Lage“ gebracht, denn er
verfügte selbst nicht über ausreichende Mittel und schätzte die politische
und ökonomische Situation nach eigenen Angaben eher skeptisch ein. Au-
ßerdem war er mit 62 Jahren in einem Alter, in dem man üblicherweise
den Rückzug aus dem Geschäftsleben vorbereitet.

„Ich wollte“, so berichtet er weiter, „einerseits meinen Gesellschaftern, mit
denen ich im besten Einvernehmen stand, zur raschen Durchsetzung ihrer
Wünsche behilflich sein, andrerseits konnte ich mich schwer entschliessen,
die ganze Firma im Abtretungswege der Gesellschaftsanteile meiner Mitge-
sellschafter zu erwerben, ohne bei der Ungewissheit der weiteren Entwick-
lung des Bankgeschäftes ,im Lande Oesterreich‘ Gefahr zu laufen, mich und
das Bankhaus in finanzielle Schwierigkeiten zu bringen. Ich hatte einen ande-
ren Uebernehmer der Anteile dieser beiden Gesellschafter nicht zur Hand
und auch diese fanden keine geeignete Person hiefür. Der richtige Weg schien
mir damals der zu sein, das Bankhaus zu liquidieren, wobei es mir unbenom-
men geblieben wäre, wenn bei der Liquidation ein mir angemessen erschei-
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252 WrStLA, VEAV, 9. Bezirk, 302. Bankfirma Ephrussi. Vermögensanmeldung durch
C. A. Steinhäusser, 13. 11. 1946.



nender Betrag herauskäme, das Bankhaus auf diesem Wege für mich zu er-
werben. Im Falle der Liquidation wäre der Erlös niedrig gewesen. Für die aus-
scheidenden Gesellschafter war dieser Weg nicht gangbar, weil sie bei der Li-
quidation nicht alsbald den Erlös für ihre Gesellschaftsanteile greifbar gehabt
hätten. Ich war andererseits auch nicht sicher, die Konzession zu behalten,
weil ich nie Parteigenosse gewesen bin und nicht die Absicht hatte, ein sol-
cher zu werden. Tatsächlich habe ich mich nie zur NSDAP oder einer ihrer
Gliederungen angemeldet und alle mir gemachten diesbezüglichen Anträge
stets abgelehnt.“253

Um die Wünsche der ausscheidenden Gesellschafter und seine eigenen
„Befürchtungen“ zu berücksichtigen, kam es zu einer Bewertung der
Bank, die offenbar einen Kompromiss darstellte: Einerseits musste die Hö-
he des Kaufpreises ausreichen, um die Reichsfluchtsteuer bezahlen zu kön-
nen, andererseits musste er selbst in der Lage sein die Mittel aufzubringen.
Steinhäusser musste nach eigenen Angaben einen Kredit in der Höhe von
RM 600.000,– aufnehmen, von dem 1946 noch circa RM 500.000,– of-
fen waren. Steinhäusser gab sich überzeugt, dass seine Handlungsweise sei-
nem ehemaligen Geschäftspartner Alexander Weiner das Leben gerettet
habe: „Tatsächlich ermöglichte Herrn Alexander Weiner die sofortige Aus-
zahlung von RM 390.000,– seine Ausreise aus dem Deutschen Reiche
noch im Monat Juli 1938, was bei einer anderen Lösung seines Gesell-
schaftsverhältnisses nicht möglich gewesen wäre. Herr Victor von Ephrussi
war zur Zeit des Abschlusses mit ihm bereits im Auslande und wurde die
Verhandlung mit ihm persönlich durch einen hiesigen Rechtsanwalt, der
sich zu ihm begab, gepflogen.“ Steinhäusser behauptete in seiner Darstel-
lung 1946 (im Rahmen der VEAV-Anmeldung), dass die Vereinbarungen
zwischen den ehemaligen Gesellschaftern „aus freier Willensübereinstim-
mung aller Beteiligter entstanden ist.“ Die Gesellschaftsanteile Weiners
und Ephrussis seien von ihm demnach nicht „entzogen“ worden, er „er-
statte diese Anmeldung nur vorsichtshalber.“254

Die VEAV-Anmeldung wurde von den Erwerbern benutzt, um sich zu
rechtfertigen und den Vermögensentzug als rechtmäßige Eigentumsüber-
tragungen darzustellen, die in „freier Vereinbarung“ und ohne Zwang voll-
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253 WrStLA, VEAV, 9. Bezirk, 302. Bankfirma Ephrussi. Vermögensanmeldung durch
C. A. Steinhäusser, 13. 11. 1946.

254 Ebd.



zogen worden seien. Derartige Darstellungen, das sei betont, sind äußerst
selten. Sie sind auch nicht unproblematisch, da sie weder von vornherein
als wahrheitsgemäße Bekenntnisse noch als bloße Äußerungen im Rah-
men einer umfassenden Rechtfertigungsstrategie gewertet werden können.
Die Tatsache, dass die Erwerber jedenfalls darzulegen versuchten, die
Übernahme sei gleichsam eine Gefälligkeit gegenüber den alten Eigentü-
mern gewesen, schließt die Möglichkeit jedenfalls nicht aus, dass es sich
tatsächlich so verhalten hat. Auch im Fall des Bankhauses Rosenfeld & Co.
(umbenannt in Mayer-Loos & Co.) kommentierten die Erwerber im Zuge
der Vermögensanmeldung die Vorgänge des Jahres 1938 und betonten, die
Eigentümer wären mit den Verträgen einverstanden gewesen und sie hät-
ten sich keine Delikte zu Schulden kommen lassen.255 Bemerkenswert war
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255 „Wir erstatten hiemit vorsorglich diese Anmeldung“, so schrieben die Käufer im Jahre
1946, „da weder eigenmächtig, noch auf Grund gesetzlicher oder anderer Anordnun-
gen den früheren Gesellschaftern unserer Firma (vormals Rosenfeld & Co.) Vermö-
genschaften oder Vermögensrechte entzogen worden sind. Diese Gesellschafter waren
auf Grund einer für den 30. Juni 1938 einvernehmlich erfolgten genauen Aufnahme
des Vermögens der Gesellschaft, der Vermögenseinlagen der persönlich haftenden
Gesellschafter und der Kommanditisten, sowie der Forderungen der stillen Gesell-
schafter voll befriedigt worden. Wir stellen hiezu fest, dass die Vermögensauseinan-
dersetzung gemäss einem von den früheren Gesellschaftern selbst gutgeheissenen Dis-
solutionsvertrag vom 22. August 1938 erfolgte und dass diese Gesellschafter bei der
gemäss den Bestimmungen dieses Vertrages geschehenen Übertragung ihrer Rechte
an der Firma auch in Ansehung ihres in der Firma verwalteten Vermögens seitens der
gegenwärtigen Firmainhaber weder geschädigt wurden, noch sich die gegenwärtigen
Firmainhaber hiebei einer deliktmässigen Handlung schuldbar gemacht haben. Über
ausdrücklichen Wunsch der früheren Firmainhaber und nach erfolgter Willensüber-
einstimmung waren die gegenwärtigen Firmainhaber auf Grund eines mit den frühe-
ren Firmagesellschaftern geschlossenen Gesellschaftsvertrages vom 22. August 1938
als Mitgesellschafter in die Firma Rosenfeld & Co. eingetreten, aus der auf Grund des
vorstehend schon angeführten Dissolutionsvertrages die früheren Gesellschafter aus-
schieden. Diese Verträge, welche zwischen den Beteiligten ausdrücklich als gentle-
man-agreement errichtet worden waren, hatten das Ziel, durch diese Abmachungen
den Bestand der Firma und damit das Vermögen der früheren Gesellschafter hinüber
zu retten und im Zusammenhang damit die Existenz der langjährigen Beamtenschaft
zu sichern, was den gegenwärtigen Firmainhabern auch glückte. Das Vermögen aller
ausgeschiedenen früheren Gesellschafter wird, soweit es nicht auf Grund deren selbst
angeordneten Dispositionen Veränderungen erfahren hat, oder durch gesetzliche
Massnahmen in Anspruch genommen worden war, heute noch in der Firma verwaltet
und steht denselben zu ihrer Verfügung.“ WrStLA, VEAV, 1. Bez., 1125, Anmeldung
vom 14. 11. 1946 durch den ÖV von Mayer-Loos & Co. Beilage I.



jedoch, dass die ehemaligen Eigentümer sich von einem der Erwerber,
Wilhelm Hemerka, trennten (er musste aus der Gesellschaft austreten und
jene Kapitaleinlage, die ihm 1938 von den ehemaligen Eigentümern zur
Verfügung gestellt worden, wieder zurückzahlen), mit dem anderen Ari-
seur, Max A. Mayer-Loos, jedoch weiterhin kooperierten. Von Hemerka
existiert eine eigene Rechtfertigungsschrift, in der er behauptete, dass die
Bankinhaber ihn und Mayer-Loos 1938 eingeladen hätten, als öffentliche
Gesellschafter in die Bank einzutreten. Er behauptete weiters, die ehemali-
gen Gesellschafter hätten auch nach ihrem Austritt aus der Bank das Un-
ternehmen noch „de facto“ geleitet. Dies habe sich erst geändert, nachdem
sie das Land verlassen hätten. Er selbst habe 1939 vor Kriegsausbruch
noch den in Polen befindlichen Seniorchef der Gesellschaft, Sigmund Pop-
per, gewarnt und zur Ausreise überredet.

„Alte und neue Gesellschafter blieben jedoch“, so behauptete Hemerka, „so-
weit dies überhaupt möglich war, in Verbindung und im besten Einverneh-
men, insbesondere auch Dr. Hemerka mit Herrn Popper, wobei es als selbst-
verständlich galt, dass die ausgeschiedenen Gesellschafter sobald sie es
wünschten und es die Lage gestattete, wieder in die Firma zurückkehren
könnten. Es lag also ein Treuhandverhältnis vor mit der Maßgabe, die Firma
durch die wirtschaftspolitischen Schwierigkeiten und den Krieg hindurchzu-
steuern und sie in ihrem Bestande bis zur Wiederkehr normaler Verhältnisse
zu erhalten. Diese Tatsache blieb allerdings auch den Behörden nicht ganz
verborgen und führte zu Untersuchung und die Finanzämter, doch gelangten
die Verfahren nicht zum Abschluss.“256

In einem Schreiben kurz nach Kriegsende behaupteten die neuen Eigentümer
des ehemaligen Bankhauses Eduard Breisach & Co. (nunmehr: Winter,
Schneider & Co.), „dass die Übernahme, richtiger gesagt die Weiterführung
der Firma im besten Einvernehmen mit den früheren Besitzern erfolgte“.
Winter habe auch Gelegenheit gehabt, im Februar 1939 in Zürich Herrn
Fraenkel und im März 1942 in Budapest Herrn Eduard Breisach zu treffen
und konnte „ein unverändert herzliches Einvernehmen feststellen.“257
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256 VÖBB, Ordner „Ordentliche Mitglieder“, Anglo – Irish Bank, Mappe „Deak – Mayer-
Loos“, Exposée „Mayer-Loos & Co.“, von Wilhelm Hemerka, Mai 1946.

257 ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 4, Allgemeine Akten 1945, 711–863. Schreiben der Bank-
kommanditgesellschaft Winter, Schneider & Co. an das Staatsamt für Finanzen,
15. 6. 1945.



Die Frage, ob Käufer tatsächlich im Auftrag der ehemaligen Eigentü-
mer gehandelt haben, kann nicht beurteilt werden. Nahe liegend war es je-
denfalls für strategisch denkende Geschäftsleute, sich nach allen Möglich-
keiten hin abzusichern und sich keinen Ausweg zu versperren. Für jedes
denkbare Szenario mussten Lösungsmöglichkeiten erhalten werden, Ge-
schäftsbeziehungen und Kontakte gewahrt bleiben. Es war daher nahe lie-
gend, einerseits mit den NS-Behörden und Parteistellen zu kooperieren,
andererseits mit den ehemaligen Eigentümern „bestes Einvernehmen“ zu
pflegen. Entscheidend war die Sicherung der eigenen Position und die
Wahrung der Geschäftsinteressen. Diesem Zweck wurde alles andere un-
tergeordnet. Mutmaßungen über Interessen und Motive haben darüber
hinaus eine äußerst begrenzte Reichweite und laufen immer Gefahr, ledig-
lich Projektionen der Beobachter zu transportieren.
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3. Rückstellung und Entschädigung nach 1945

Es bestand nach Kriegsende die einhellige Meinung, dass das Wirtschafts-
system und vor allem der Bankensektor einer grundlegenden Reform be-
dürfen und man zu alten Zuständen nicht zurückkehren dürfe. Vorherr-
schend war die Meinung, man dürfe die Verteilung von Kapital nicht
mehr „privatwirtschaftlichen Rentabilitätsprinzipien“ unterordnen.258 Ein
Interesse, die ehemaligen Eigentümer der Bankhäuser oder deren Rechts-
nachfolger und Erben zurückzuholen, zu rehabilitieren, ihnen ihr Eigen-
tum zurückzuerstatten und ihnen wieder die Möglichkeit zu geben, ihre
Bankierstätigkeit auszuüben, bestand nicht. Man verweigerte Einzelnen
nicht prinzipiell die Rückkehr, beförderte sie jedoch keineswegs. Wer hätte
ein Interesse an einer Rückkehr zum „Status Quo“ von 1937 haben sollen?
Die politischen Parteien waren tendenziell kapitalismusskeptisch oder gar
-feindlich eingestellt. Und in den Unternehmerverbänden und auch im
Bankenverband waren zwangsläufig jene vertreten, die von der Vertrei-
bung ihrer Konkurrenten profitiert hatten. Potentielle Rückkehrer waren
mit einer Vielzahl praktischer Probleme konfrontiert. Die wichtigste und
zentrale Frage war jene, wie der Aufenthalt finanziert werden konnte. In
Österreich befindliche Vermögenswerte waren nicht unmittelbar zugäng-
lich und verwertbar. Die Wirtschaftslage war in den unmittelbaren Nach-
kriegsjahren nicht so beschaffen, dass ein viel versprechender Neubeginn
zu erwarten gewesen wäre. Viele warteten daher zunächst im Ausland ab.

Die Bemühungen um das entzogene Eigentum setzte in den Jahren
1946 und 1947 ein. Beinahe in jedem Fall existieren Hinweise darauf, dass
sich die Eigentümer der liquidierten Bankhäuser beziehungsweise deren
Erben um die Rückstellung der Bankhäuser und deren Vermögenswerte
bemühten. Und selbstverständlich bedeutet die Tatsache, dass die Recher-

258 „Für die Verteilung des Leihkapitals“, so Anton Tautscher 1946, „gibt es grundsätz-
lich nur zwei Möglichkeiten: Entweder man betrachtet als wesentliche Aufgabe der
Kapitalverteilung die Regulierung nach privatwirtschaftlichen Rentabilitätsprinzipien
oder man will von der Herrschaft des Leihkapitals loskommen und lässt die Leihkapi-
talverteilung nach den Erfordernissen der gesamten Volkswirtschaft vornehmen. Daß
heute nur die zweite Möglichkeit in Betracht kommt, ist klar und bedarf keines Be-
weises.“ Anton Tautscher: Bankenverstaatlichung. Zur Frage des gestuften Zinses.
Salzburg 1946, S. 97.



chen Spuren derartiger Bemühungen nicht zu Tage förderten, keineswegs,
dass die Eigentümer beziehungsweise Erben ihrem entzogenen Eigentum
nicht nachgegangen wären. Hinweise auf erbrachte Rückstellungsleistun-
gen sind allerdings nur in wenigen Fällen zu finden. In den Akten des
BMF-VS finden sich zahlreiche Anfragen, in denen um Akteneinsicht ge-
beten wird und in denen Rückstellungsbegehren formuliert werden. In
den meisten Fällen ist nicht erkennbar, ob die Anstrengungen erfolgreich
waren.

Samuel Lemberger, der nach Palästina emigriert war, schickte 1947 an
das BMF-VS eine Vermögensanmeldung (VEAV), die umgehend an das
Wiener Magistrat (MA 62) abgetreten wurde. In der Vermögensanmel-
dung wurde unter anderem aufgelistet: ein Treuhandkonto bei der Länder-
bank (US-Dollar 13.500,–), ein Konto beim WGCV (entstanden durch
die Liquidation des Bankhauses), diverse Versicherungspolizzen, vier Kis-
ten mit Effekten und schließlich zuletzt einen Betrag von RM 12.500,–,
der als Reichsfluchtsteuer bezahlt worden war. Ob und inwieweit es Samuel
Lemberger gelang, seine Forderungen geltend zu machen, ist ungewiss.259

1954 wandte sich Hans von Elischer, der Eigentümer des Bankhauses
Mor Frankl, an das BMF. Er bezog sich auf die VEAV und meldete, dass
ihm seine Bankfirma, deren Alleinbesitzer er gewesen wäre, entzogen wor-
den war. Er sei „um seine Existenz gebracht und schwer geschädigt wor-
den“ und ersuchte um die „Festhaltung des Entziehungsfalles.“ Weiters
suchte er auch an, „zu eruieren, was mit dem Liquidationserlös und den
von dem kommissarischen Verwalter beschlagnahmten Effekten gesche-
hen ist, und vor allem auch deshalb, weil ein Gesetz, betreffend Rückstel-
lung von Konzessionen, die ich hatte (Bank- und Börsenkonzession, bzw.
der Österreichischen Nationalbank) als auch ein Gesetz bezüglich Rück-
stellung von Bestandrechten bisher noch nicht erlassen worden ist.“260 Das
sei auch als Forderung gegen das Deutsche Reich in Vormerkung zu neh-
men. Das BMF antwortete, man nehme die Ausführungen zur Kenntnis,
wies jedoch darauf hin, „dass diese Anmeldung vorerst lediglich statisti-
schen Zwecken dient. Allfällige Ansprüche können daher daraus nicht ab-
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259 WrStLA, VEAV, 1. Bez., 701. Dr. Samuel Lemberger an das Bundesministerium für
Vermögenskontrolle und Wirtschaftsplanung (sic!), 21. 3. 1947.

260 ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 4468, 160.471-34/54. Hans von Elischer an das BMF,
24. 6. 1954.



geleitet werden.“261 Ob Hans von Elischer jemals den Liquidationserlös
beziehungsweise eine Entschädigung erhalten hat, ist derzeit ungeklärt. Es
gibt keinen Hinweis darauf, dass er die Bank- und Börsenkonzessionen zu-
rückbekommen hat.

3.1. Vermögensentziehungs-Anmeldungsverordnung
(VEAV)

Nach Kriegsende wurden mehrere Gesetze erlassen, durch die entzogenes
Vermögen erfasst und gesichert werden sollte. Schon am 10. Mai 1945
wurde das Vermögenserfassungsgesetz262 beschlossen, im Juli 1946 ein
Gesetz, das Unternehmen einer „öffentlichen Verwaltung“263 unterwarf
und schließlich wurde wenig später die VEAV264 erlassen. Die „derzeiti-
gen Eigentümer“ des entzogenen Vermögens wurden dadurch verpflich-
tet, die Liegenschaften, Unternehmen oder sonstigen Werte bei den dafür
vorgesehenen Behörden – den jeweiligen (Wohn-)Bezirksämtern des
Wiener Magistrats beziehungsweise bei den jeweiligen Bezirksämtern der
Gemeinden – auf vorgedruckten Formularen anzumelden. Die ursprüng-
lichen Eigentümer, denen die Werte 1938 und danach entzogen worden
waren, konnten ebenfalls eine derartige Anmeldung einbringen. Die vor-
sätzliche Unterlassung der Anmeldung sollte mit ein bis zehn Jahren Ge-
fängnis, die fahrlässige Unterlassung mit ein bis sechs Monaten bestraft
werden.265

Die Eigentümer der arisierten Bankhäuser waren somit gezwungen,
die Unternehmen als entzogenes Eigentum anzumelden. Gleichwohl ver-

146 Rückstellung und Entschädigung nach 1945

261 ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 4468, 160.471-34/54. BMF an Hans von Elischer, 30. 6.
1954.

262 Vgl. Gesetz über die Erfassung arisierter und anderer im Zusammenhang mit der na-
tionalsozialistischen Machtübernahme entzogenen Vermögenschaften, in: StGBl
1945/10.

263 Verwaltergesetz, in: BGBl 1946/157.
264 Vermögensanmeldungsverordnung, BGBl. 166/1946. Die VEAV-Akten enthalten

meist nur sehr rudimentäre Angaben über die Firmen-Übernahmen. Da ihnen jedoch
zuweilen Rückstellungserkenntnisse und Vergleichsausfertigungen der Rückstellungs-
kommissionen beiliegen, die sich sonst nicht erhalten haben, stellen sie eine wichtige
Ergänzung für Recherche und Analyse der Fälle dar.

265 Vgl. dazu Brigitte Rigele: Die VEAV-Akten im Wiener Stadt- und Landesarchiv, in:
Jahrbuch des Vereins für Geschichte der Stadt Wien 56 (2000), S. 127–143.



suchten sie meistens, die Anmeldung als eine lediglich „vorsorgliche“
Maßnahme darzustellen. Im Fall des Bankhauses Rosenfeld & Co., das
nun als Mayer-Loos & Co. firmierte, wurde behauptet, dass

„weder eigenmächtig, noch auf Grund gesetzlicher oder anderer Anordnun-
gen den früheren Gesellschaftern unserer Firma (vormals Rosenfeld & Co.)
Vermögenschaften oder Vermögensrechte entzogen worden sind. Diese Ge-
sellschafter waren auf Grund einer für den 30. Juni 1938 einvernehmlich er-
folgten genauen Aufnahme des Vermögens der Gesellschaft, der Vermögens-
einlagen der persönlich haftenden Gesellschafter und der Kommanditisten,
sowie der Forderungen der stillen Gesellschafter voll befriedigt worden.“266

Auch Carl August Steinhäusser behauptete, er erstatte die Anmeldung
nach der VEAV „nur vorsichtshalber“, da die Vereinbarungen von 1938
zwischen den ehemaligen Gesellschaftern „aus freier Willensübereinstim-
mung aller Beteiligter entstanden ist.“ Die Gesellschaftsanteile Weiners
und Ephrussis seien von ihm nicht „entzogen“ worden.267 Das Bankhaus
Kathrein & Co. meldete lediglich die Übernahme von „Mobiliar des
Bankhauses Reitler & Co.“ im Wert von öS 29.000,– an. Dieses Mobili-
ar sei „in freier Vereinbarung“ übernommen worden. Die Eigentümer der
Firma Reitler & Co. hätten das Bankhaus Kathrein & Co. am 17. März
1938 ersucht, die „freiwillige Liquidierung des Bankhauses Reitler & Co.
durchzuführen“. Im Zuge dieser Tätigkeit sei es notwendig gewesen, die
eigenen beschränkten Geschäftsräume aufzugeben und die größeren Räu-
me der Firma Reitler & Co. zu übersiedeln. Das eigene Inventar habe
großteils aufgegeben werden müssen und in „freier Vereinbarung“ sei ein
Pauschalbetrag von öS 7.000,– für das übernommene Mobiliar und In-
ventar festgesetzt worden. Über die wertvolleren Gegenstände, beispiels-
weise Bilder, sei von den Eigentümern von Reitler & Co. frei verfügt
worden: „Das Bankhaus Kathrein & Co. bzw. dessen Organe haben
nicht, unter Ausnützung der damals gegebenen Verhältnisse, um zu
einem billigen Preis zu dem Inventar zu kommen, die Abmachung ge-
troffen, sondern war die Übersiedlung und damit die Übernahme des In-
ventars zur klaglosen und raschen Durchführung der Liquidierung der
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266 WrStLA, VEAV, 1. Bez., 1125, Anmeldung vom 14. 11. 1946 durch den ÖV von
Mayer-Loos & Co.

267 WrStLA, VEAV, 9. Bezirk, 302. Bankfirma Ephrussi. Vermögensanmeldung durch
C. A. Steinhäusser, 13. 11. 1946.



Firma Reitler & Co. notwendig. Die von der Fa. Reitler & Co. über-
nommene Einrichtung ist geringfügig durch Bombenschäden verrin-
gert.“268

3.2. Rückstellungen einzelner Vermögensbestandteile
liquidierter Banken

Ein liquidiertes Unternehmen wurde in seine diversen verwertbaren Ver-
mögensbestandteile zerlegt, diese unter den Bedingungen der Marktsitua-
tion flüssig gemacht. Das traf auch auf Bankgeschäfte zu, deren Vermö-
genswerte allerdings hauptsächlich in Forderungen und diversen Effekten
bestand. Selten waren größere Firmenbeteiligungen oder Liegenschaftsan-
teile vorhanden. Nur dann, wenn – wie etwa im Fall des Bankhauses
J. Kohn & Co. – der Firma Liegenschaftsanteile gehört oder andere Sach-
werte gehört hatten, konnte es zu einer Rückstellung kommen.

Eine Liegenschaft (Haus Wien 2, Taborstr. 47 und 49, EZ 2084 und
2086, Grundbuch Leopoldstadt), die zu drei Zwölfteln dem Bankhaus
J. Kohn & Co. gehört hatte (zu fünf Zwölfteln der Bankiersfrau Camilla
Kohn und zu jeweils einem Sechstel Dr. Bernhard Brecher und dem Ban-
kier Dr. Alfred Brecher), wurde mit Beschluss des Bezirksgerichtes Innere
Stadt – Wien vom 11. August 1948 (71 E 179/48-3) zurückgestellt. Camil-
la Kohn erhielt ihre Anteile und jene ihres Bankhauses an dem Haus (zu-
sammen also acht Zwölftel) zurückgestellt. Da sie allerdings auf Grund des
Rückstellungserkenntnisses den Kaufpreis an den Erwerber zurückzahlen
musste, die vergleichsweise hohe Summe jedoch nicht aufbringen konnte,
war es dem Ariseur möglich, die Liegenschaft wieder zu erwerben.269

Bei der Zurückstellung der Effekten – diese waren meist ein Hauptbe-
standteil der Vermögenswerte, aus denen eine Bank bestand – erwies sich
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268 WrStLA, 1. Bez., 1180 (Reitler), Einlageblatt zur Anmeldung entzogenen Vermö-
gens, 12. 11. 1946.

269 WrStLA, VEAV, 2. Bezirk, 922. Anmeldung entzogener Vermögen durch Franz
Grafeneder, 14. 11. 1946. Vgl. 5.54. J. Kohn & Co. Vgl. außerdem zur rechtswidri-
gen Praxis der Kaufpreisrückerstattung Georg Graf: Die österreichische Rückstel-
lungsgesetzgebung. Eine juristische Analyse (= Veröffentlichungen der Österreichi-
schen Historikerkommission. Vermögensentzug während der NS-Zeit sowie Rück-
stellungen und Entschädigungen seit 1945 in Österreich Bd. 2), Wien und München
2003, Kap. E II.



deren Entwertung durch die Kriegsereignisse als problematisch. Häufig
waren die Effekten selbst nicht mehr vorhanden, da sie verkauft oder ge-
gen andere Wertpapiere eingetauscht worden waren. Doch auch wenn sie
„in natura“ wieder zurückgestellt wurden, war es aus der Perspektive des
ehemaligen Besitzers und Rückstellungswerber skandalös, dass er wie bei-
spielsweise der Bankier Dr. Max Schenkel entwertete Wertpapiere zurück-
erhielt. Schenkel, der nach 1945 in Hollywood/Kalifornien lebte, erhielt
1952 mit Bescheid der FLD Wien mehrere Wertpapiere „in dem Zustand,
in dem sie sich befinden“, zurückgestellt. Diese Wertpapiere waren vom
Deutschen Reich auf Grund der 11. VO zum Reichsbürgersgesetz vom
25. November 1941 ohne Gegenleistung entzogen worden und wurden
nach 1945 von der Dienststelle für Vermögenssicherung- und Rückstel-
lungsangelegenheiten der FLD Wien verwaltet. Tatsächlich befanden sich
die Papiere bei ausländischen Banken unter dem Namen der österreichi-
schen Länderbank AG.270 Die Problematik bei dieser Rückstellung: Es
handelte sich um entwertete polnische Papiere. Der Eigentümer dieser Pa-
piere hätte – wenn er 1938 die Verfügungsgewalt über diese Werte beses-
sen hätte – sie ja noch vor Kriegsbeginn abstoßen können. Da er jedoch
nach der nationalsozialistischen Machtergreifung dazu keine Möglichkeit
mehr hatte, konnte er auch nicht mehr entsprechend reagieren.

Im Fall des schon 1931 in Liquidation getretenen Bankhauses Aus-
pitz, Lieben & Co. iL zeigt sich (wie etwa auch im Fall des Bankhauses
Reitler & Co. und der Rückstellung der Dianabad-Aktien271), dass auch
liquidierte Bankhäuser (beziehungsweise Firmen überhaupt) auf Grund
ihrer Beteiligungen in komplizierte Rückstellungsverfahren verwickelt
werden konnten. Auspitz, Lieben & Co. iL war mit 12% am Kapital der
Vorarlberger Leder- und Schuhfabriken Gebrüder Krafft GmbH in Bre-
genz/Lochau beteiligt gewesen,272 außerdem hatte sie noch eine offene
Forderung gegenüber der Fa. Gebrüder Krafft GmbH (öS 20.000,–
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270 WrStLA, VEAV, 1. Bez. 1113 N. Bescheid der FLD Wien v. 5. 1. 1952 – Rückstel-
lung Dr. Max Schenkel (VR – V 5696-10/51).

271 Vgl. Peter Böhmer: Wer konnte, griff zu. „Arisierte“ Güter und NS-Vermögen im
Krauland-Ministerium (1945–1949). Wien, Köln und Weimar 1999, S. 107–111.

272 Vgl. Peter Melichar: Verdrängung und Expansion. Enteignungen und Rückstellun-
gen in Vorarlberg (= Veröffentlichungen der Österreichischen Historikerkommission.
Vermögensentzug während der NS-Zeit sowie Rückstellungen und Entschädigungen
seit 1945 in Österreich Bd. 19), Wien und München 2004.



Kapital), die ihrerseits schon vor 1938 stillgelegt worden war. 1938
wurde die Gebrüder Krafft GmbH von der Dornierwerke GmbH in
Friedrichshafen weit unter ihrem Wert erworben. Das 1952 begonnene
und überaus komplizierte Rückstellungsverfahren endete mit einem Ver-
gleich im Jahre 1960. Der Vergleich verpflichtete zwar die Rückstellungs-
werber, an die Republik öS 400.000,– zu bezahlen, doch durch den Ver-
kauf der Liegenschaft – die auf öS 10 Mio. geschätzt worden war – um
öS 3,2 Mio. kam dem Bankhaus immerhin noch ein Anteil von
öS 796.731,– zu. Danach konnte die Firma – 30 Jahre nach ihrer In-
solvenz im Jahr 1931 – am 14. Juli 1961 im Handelsregister gelöscht
werden.273

3.3. Rückstellung der Liquidationserlöse

Die Liquidationserlöse konnten, sofern die Summen nachweisbar an das
Deutsche Reich abgeführt worden waren oder sich noch auf Sperrkonten
befanden, zurückgefordert werden. Allerdings waren die Verfahren auf-
wändig, oft nicht erfolgreich und die ausgezahlten Beträge meistens sehr
gering. Da die Liquidation häufig sehr hohe Kosten verursachten, entspra-
chen – nachdem Abgaben und Honorare abgezogen worden waren – die
an die Reichsbank oder andere staatliche Stellen abgeführten Beträge kei-
neswegs dem Wert, den ein Bankhaus vor dem „Anschluss“ repräsentiert
hatte.

Im Fall des Bankhauses Bauer & Simon bemühte sich die Erbin Eveli-
ne Schuess, geschiedene Blumberg, geborene Simon nach dem 2. Welt-
krieg, um eine Entschädigung. Sie war zunächst – nach dem Tod ihrer El-
tern – nach der 11. VO zum Reichsbürgergesetz von jedem Erbanspruch
ausgeschlossen worden. Bei diesem Erbe handelte es sich unter anderem
um ein Postsparkassen-Scheckkonto mit RM 14.991,–. Nachdem alle Ver-
suche bei den zuständigen Behörden fehlgeschlagen waren und die FLD-
Wien an Anfragen geantwortet hatte, dass weder „hieramts“ noch bei den
Wohnsitzfinanzämtern „zweckdienlichen Unterlagen“ vorhanden seien,
stellte Frau Suess am 26. Januar 1956 einen Antrag „auf Grund Art. 26
Staatsvertrag“, in dem sie die „Wiederherstellung der Konzession des liqui-
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dierten Bankhauses Bauer & Simon“ und eine „Entschädigung für den
durch die Liquidation des Bankhauses erlittenen finanziellen Verlust“ for-
derte.274

Die Sammelstelle richtete am 29. Mai 1962 einen Rückstellungsan-
trag275 an die FLD und verlangte die Rückstellung aller der Evelyn Schuess
entzogenen Vermögenswerte, einschließlich der „Wiederherstellung der
Konzession des liquidierten Bankhauses Bauer & Simon“. In einem Amts-
vermerk der FLD vom 10. Januar 1964 findet sich die Bemerkung: „Da
weder aus den ha. Akten noch aus den vom BMF zur Einsichtnahme über-
mittelten Unterlagen rückstellbare Vermögenswerte festgestellt werden
könnten, wäre die Sammelstelle zu ersuchen, den Rückstellungsantrag zu-
rückzuziehen.“276 Am 13. Januar 1964 richtete die FLD demgemäß an die
Sammelstelle ein Ersuchen um „Zurückziehung des Rückstellungsantra-
ges“ mit der Begründung, es seien „keine Vermögenswerte im Sinne des
§ 3 des BGes. 133/61 vorhanden“. Die Sammelstelle zog darauf am
28. Jänner 1964 den Rückstellungsantrag (VRV 60527/62) zurück. Eine
zweite Tochter namens Margarethe Buchwalder, geborene Simon (geboren
vermutlich 1909 – sie war 1942 33 Jahre alt), 1942 in Lissabon wohnhaft,
scheint in den Rückstellungsanträgen nicht auf.277

Die Witwe Hermann Apters, die nach 1945 in London lebte, richtete
1956 durch einen Rechtsvertreter an das BMF – ursprünglich wandte sich
das Schreiben an den WGCV, der jedoch seit 1943 nicht mehr existierte –
die Anfrage, ob ein Liquidationserlös des liquidierten Bankhauses Matzner
existiere. Das BMF antwortete, dass 1953 ein „Abwicklungserlös“ von
öS 607,– lautend auf „Abwesenheitskuratel Hermann Apter“ Frucht brin-
gend angelegt worden sei. Man wies darauf hin, dass beim Bezirksgericht
Innere Stadt um Auszahlung dieser Summe angesucht werden könne.278

Außerdem wies man auf die Möglichkeiten für Hilfeleistungen politischer
Verfolgter hin.
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274 ÖStA AdR 06, FLD 12.650/7, f. 7. Amtsvermerk vom 10. 1. 1964.
275 ÖStA AdR 06, FLD 12.650/7, f. 3. Verlangt wurden alle Vermögenswerte, die aus

dem Akt Zl. 23.785/Akt IV c Zl. 6917 hervorgehen. Beweis: Schreiben der FLD v.
19. 4. 1962 VR-IV c 129-123/Allg. Zl./62, Listenzahl 451.

276 ÖStA AdR 06, FLD 12.650/7, f. 7. Amtsvermerk vom 10. 1. 1964.
277 ÖStA AdR 06, FLD 12.650/2, f. 80. Aktenvermerk v. 3. 12. 1942.
278 ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 4486, 238.836-34/56. Schreiben des BMF an Hannah Ap-

ter, z. Hd. F. Bauer, London, 3. 5. 1956.



1946 meldete Jaques Herzog, der nun in New York lebte, durch seinen
RA Otto Scheff den Entzug seines Bankhauses und des damit verbunde-
nen Vermögens an. Herzog schätzte den Wert des Bankhauses zum Stich-
tag 13. März 1938 mit öS 150.000,–, der Wert am Tag der Anmeldung –
also im November 1946 – wurde mit öS 100.000,– beziffert. Als neuer Ei-
gentümer wurde der WGCV bezeichnet, der allerdings nicht mehr exis-
tierte, sondern von der Deutschen Reichsbank übernommen worden war.
Der „Liquidator der Einrichtungen des Deutschen Reiches in der Repu-
blik Österreich (Abwicklung Deutsche Reichsbank)“ behauptete jeden-
falls, dass auf die „Deutsche Reichsbank“ Vermögenschaften des „liquidie-
renden Bankhauses“ nicht übertragen worden wären.279

Im Fall des Bankiers David M. Halfon280, dessen Bank vom WGCV li-
quidiert worden war, hiess es im Bericht der Sammelstelle lapidar: „Keine
Vermögenswerte im Sinne der Rückstellungs- oder Auffangsorganisations-
gesetze.“ Der Sohn Halfons, RA Dr. Marcell Halfon, hatte im Mai 1938
Selbstmord begangen, er selbst starb 1943 in Wien, seine Frau am 10. Ja-
nuar 1944 in Ravensbrück.281

3.4. Rückstellung der Bankhäuser

Mehrere der arisierten Bankhäuser blieben Eigentum der neuen Eigentü-
mer beziehungsweise Ariseure. In fast allen Fällen kam es zu Rückstel-
lungsvergleichen nach dem Dritten Rückstellungsgesetz und damit im
Zusammenhang zu finanziellen Abfindungen. Die Höhe dieser Abfin-
dungen war oft nicht begründet und entzieht sich daher meist der Beur-
teilung.

In zwei Fällen wurden durch die Vergleiche Kooperationen zwischen
den alten und den neuen Eigentümern geregelt: Im Fall Rosenfeld & Co.
erhielten die alten Eigentümer beziehungsweise deren Erben 1948 die
Bank – nunmehr unter dem Firmennamen Mayer-Loos – zurückgestellt
und traten wieder als Gesellschafter ein. Einer der Prokuristen, die das
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279 WrStLA, VEAV, 1. Bez., 218 N. Anmeldung entzogener Vermögen durch Jaques
Herzog, 21. 11. 1946; Schreiben des Liquidators der Einrichtungen des Deutschen
Reiches in der Republik Österreich (Abwicklung Deutsche Reichsbank), 5. 2. 1947.

280 Vgl. 5.37. D. M. Halfon.
281 ÖStA AdR 06, FLD 470 (Halfon Marcell).



Bankhaus 1938 übernommen hatten, Mayer-Loos, blieb weiterhin als Ge-
sellschafter der Bank tätig, der andere dagegen, Wilhelm Hemerka, musste
ausscheiden und seine Kapitaleinlage in der Höhe von öS 100.000,– (diese
Summe war 1938 von den ehemaligen Eigentümern bereitgestellt worden)
sowie seinen Anteil an den Reserven in der Höhe von ca. öS 30.000,– zu-
rückstellen. Im Fall Eduard Breisach wurde das übernommene – und mitt-
lerweile unter dem Namen Winter, Schneider & Co. firmierende – Bank-
haus aufgelöst und ein neues Bankhaus unter dem alten Namen Eduard
Breisach & Co. gegründet. An diesem beteiligten sich Eduard Breisach
und die beiden Erwerber des Bankhauses Breisach aus dem Jahr 1938.

Im Fall des Bankhauses Ephrussi schlossen die Erben des Viktor
Ephrussi – er war am 6. Februar 1945 in England gestorben – im Jahre
1948 mit Carl August Steinhäusser einen Vergleich, der eine einmalige
Abfindung in der Höhe von öS 50.000,– und einen Verzicht der Erben auf
alle weiteren Forderungen vorsah. Dieser Betrag scheint – auch wenn man
bedenkt, dass es sich nur um einen Gesellschaftsanteil von 20% handelte –
relativ gering, denn das Bankhaus Ephrussi & Co. war 1938 eine der be-
deutendsten und aktivsten Privatbanken Österreichs gewesen.282 Zwei Ge-
sichtspunkte sind jedoch prinzipiell zu bedenken. Erstens ist die Bewer-
tung eines Bankhauses extrem problematisch und von der jeweiligen Si-
tuation abhängig, das heißt angesichts der Tatsache, dass keiner der Erben
nach Wien zurückkehren und hier die Funktion eines öffentlichen Gesell-
schafters wahrnehmen wollte, könnte ein Fünftelanteil des Bankhauses
C. A. Steinhäusser, wenn man es auf dem Markt angeboten hätte, durch-
aus nicht mehr wert gewesen sein. Zweitens könnte es zwecks Umgehung
diverser Abgabepflichten zu Nebenabsprachen gekommen sein, die Zah-
lungen vereinbarten, deren Publizität aus nahe liegenden Gründen zu ver-
meiden war.
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282 Plausibel wäre folgender Hergang. Der Kaufpreis betrug RM 508.000,–. Davon gin-
gen auf das Konto Viktor Ephrussis RM 118.000,–. Vorausgesetzt, die Erben erhiel-
ten diesen – vermutlich auf einem Auswanderersperrkonto liegenden – Kaufpreisan-
teil als Schillingbetrag zurück, dann hätte es sich bei dem entschädigten Fünftelanteil
insgesamt um öS/RM 168.000,– gehandelt. Das Bankhaus wäre so mit öS/RM
840.000,– bewertet worden. Tatsächlich hatte die Berechnung des Verkehrswertes
1938 die Summe von RM 888.766,87 ergeben. WrStLA, VEAV, 9. Bezirk, 302.
Bankfirma Ephrussi. Vermögensanmeldung durch C. A. Steinhäusser, 13. 11. 1946.



Wie gering die Abfindung im Fall der Erben Viktor Ephrussis war,
lässt sich daran ermessen, dass Alexander Weiner, der zweite Gesellschaf-
ter des Bankhauses Ephrussi & Co., der 1938 Eigentümer eines 60%-
Anteils war, 1954 im Rahmen eines außergerichtlichen Vergleichs mit
Carl August Steinhäusser öS 1,575 Mio. erhielt. Steinhäusser hatte zu-
nächst öS 0,6 Mio. geboten und Weiner hatte öS 2 Mio. verlangt. Man
einigte sich schließlich nach einem Teilerkenntnis der Rückstellungskom-
mission darauf, dass Weiners Anteil mit öS 1,990 Mio. zu bewerten sei.
Davon wiederum wurden der Kaufpreis und die anteiligen Kosten eines
angerufenen Schiedsgerichtes abgezogen. Weiner hatte somit für seinen
Anteil mehr als zehnmal so viel erhalten wie die Erben des Viktor
Ephrussi.283

Ein besonderer Fall war das Rückstellungsverfahren, das die ehemali-
gen Gesellschafter des Bankhauses Reitler & Co. anstrengten, da es sich in
diesem Fall – ähnlich wie in den Fällen der Bankhäuser Langer & Co. und
Eduard Bellak & Cie. – um keine formelle Arisierung, sondern eine Liqui-
dierung handelte, obwohl die Angestellten, die Räumlichkeiten, der Kun-
denstock und die Aktiven und Passiven übernommen worden waren. Das
Bankhaus Kathrein & Co. hatte gemäß VEAV eine Vermögensentziehung
angemeldet. Diese Anmeldung betraf allerdings – wie erwähnt – nur das
Mobiliar. 1952 strengten die Erben ein Rückstellungsverfahren an, in dem
sie das Bankhaus selbst, seinen Kundenstock, seine Erträgnisse und das Li-
quidationshonorar zurückforderten und außerdem die Räumung des Ge-
schäftslokales verlangten. Es wurde weiters die Feststellung gefordert, „dass
bei der vorliegenden Entziehung die Regeln des redlichen Verkehrs nicht
eingehalten wurden“. Der Antrag wurde mit der Begründung von der
Rückstellungskommission ab- beziehungsweise zurückgewiesen, dass der
Rechtsvertreter der Antragsteller lediglich bevollmächtigt sei, die Komple-
mentäre, nicht aber die Kommanditisten von Reitler & Co. zu vertre-
ten.284 1955 wurde vor der Rückstellungskommission zwischen den Par-
teien ein Vergleich abgeschlossen, der lediglich die Zahlung von
öS 100.000,– an Robert Lambert zwecks „endgültiger Abgeltung“ der er-
hobenen Rückstellungsansprüche vorsah. Die ehemaligen Eigentümer von
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283 Vgl.5.18. Ephrussi & Co. OHG.
284 WrStLA, 1. Bez., 1180 (Reitler). Erkenntnis der Rückstellungskommission beim

LG f. ZRS Wien zu 50 RK 178/52, 31. 1. 1953.



Reitler & Co. beziehungsweise die Erben stimmten der Löschung der Fir-
ma im Handelsregister zu, und erklärten, dass mit der Zahlung an Lam-
bert sämtliche Ansprüche „nicht nur in Bezug auf dieses Rückstellungsver-
fahren, sondern überhaupt in Bezug auf die Firma Reitler & Co. i. L. rest-
los befriedigt und ein für allemal bereinigt, erledigt und beglichen [sind],
sodass kein Teil einen, wie immer Namen habenden Anspruch zu erheben
berechtigt sein wird.“ Die Erklärung sollte auch „für den Fall einer künfti-
gen weitergehenden gesetzlichen Regelung von Rückstellungs- und Wie-
dergutmachungsansprüchen“ gelten und inkludierte ausdrücklich „alle
anderen früheren Gesellschafter der Firma Reitler & Co. i. L., die keine
Rückstellungsansprüche gestellt haben“.285

Auffallend war auch in diesem Fall, dass – im Gegensatz zu den Forde-
rungen des Rückstellungsantrages von 1952 – der im Jahr 1955 geschlos-
sene Vergleich eine recht geringfügige Entschädigungssumme vorsah. Be-
denklich war weiters, dass der Vergleich Geltung auch für jene ehemaligen
Gesellschafter beanspruchte, „die keine Rückstellungsansprüche gestellt
haben“. Doch auch in diesem Fall ist ein Gentlemen’s Agreement abseits
des Gerichtssaales durchaus denkbar. Klar ist jedenfalls, dass das Bankhaus
Reitler & Co. im Jahre 1937 einen wesentlich höheren Wert repräsentierte
als die 1955 tatsächlich bezahlten öS/RM 100.000,–.

Auch im Fall des Bankhauses Frid & Thiemann waren jene Summen,
die auf Grund der Rückstellungsvergleiche den Erben der verstorbenen
oder ermordeten ehemaligen Eigentümer eigentümlich gering. Für die je-
weils 8% umfassenden Anteile (die Kapitaleinlage hatte jeweils
RM 64.000,– betragen) der ermordeten Gisela Frid und der Verlassen-
schaft Viktor Langer, waren jeweils RM 41.600,– als Kaufpreis bezahlt
worden. Die Erben erhielten im Rahmen eines gemäß § 13 des 3. RStG
geschlossenen Vergleiches im Jahr 1948 jeweils öS 14.165,– zugespro-
chen.286 Selbst wenn man von der Annahme ausgeht, dass der auf Sperr-
konten erliegende Kaufpreis zurückerstattet wurde, waren die Summen
sehr niedrig bemessen. Denn der Verkehrswert der Bank war 1938 gewiss
weit über jenen RM 520.000,– (= 100%) gelegen, die sich aus den Kauf-
preisen für die jüdischen Anteile ergeben.
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285 WrStLA, 1. Bez., 1180 (Reitler). Vergleichsausfertigung zu 5 RK 154/55 (früher 63
KR 66/54), Rückstellungskommission beim LG f. ZRS Wien, 2. 3. 1955.

286 WrStLA, VEAV, 1. Bez. Nr. 1103. Frid & Thiemann.



Im Fall S. M. Rothschild wurde das Vermögen des Bankhauses an den
Eigentümer Louis Rothschild durch zahlreiche Rückstellungserkenntnisse
zurückgestellt. Die Rückstellung betraf sowohl die Liegenschaft (Wien 1,
Renng. 3) als auch zahlreiche Effekten und Industriebeteiligungen bezie-
hungsweise deren Gegenwert. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Sum-
men der zurückgestellten Werte zwar auf den ersten Blick immens hoch
erscheinen, allerdings keinesfalls die Höhe der entzogenen Werte überstei-
gen. Kompliziert wird die Sachlage dadurch, dass die Schulden des Bank-
hauses schwer bewertet werden können: Das Bankhaus Rothschild wies
nach einer 1938 unter kommissarischer Verwaltung erstellten Bilanz eine
Überschuldung in der Höhe von öS 7,110 Mio. auf.287 Selbst abzüglich
dieser Schulden des Bankhauses betrug das Gesamtvermögen Louis Roth-
schilds noch über öS 15 Mio. In etwa so hoch waren die Werte zu bezif-
fern, die an alle drei Brüder Rothschild beziehungsweise deren Erben aus
dem Vermögen des Bankhauses E. v. Nicolai zurückgezahlt wurden.
Schwer zu beurteilen ist, ob der an die öffentliche Verwaltung des Bank-
hauses Rothschild gerichtete Vorwurf der Repräsentanten des Bankhauses
E. v. Nicolai berechtigt war, dass lediglich die Aktiven, nicht aber die Pas-
siven zurückgestellt worden wären. Jedenfalls wurde ein letzter Vergleich,
zwischen der Familie Rothschild und dem Bankhaus E. v. Nicolai, wo-
nach letzteres sich gegen Zahlung von weiteren öS 2 Mio. von allen weite-
ren Verpflichtungen befreite, seitens des BMF als überaus günstig für
Nicolai betrachtet.

Im Fall des Bankhauses Richard Hock wurde den Erben des ehemali-
gen Eigentümers eine Liegenschaft, die dem Bankhaus gehört hatte, zu-
rückgestellt, weiters wurden zwei Zahlungen, eine über öS 141.000,– und
eine weitere über DM 25.000,– an die Erben geleistet. Während die erste
Zahlung aus einer pfandrechtlich sichergestellten Forderung resultierte,
die gegenüber einem ehemaligen Kunden bestand, war die zweite Zahlung
eine reine Abfindungszahlung, die nach Ansicht des Finanzministeriums
eine „Besonderheit“ darstellte, da zum ersten Mal nach dem Staatsvertrag
ein deutscher Antragsgegner sich bereit erklärt hatte, über die Rückstel-
lung hinaus Ersatz an die geschädigten Eigentümer zu leisten. Außerdem
wurde in diesem Fall seitens der Rückstellungskommission festgestellt, der
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287 ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 4, Allg. Akten 1945 (711–863), GZ 807/45. Bankhaus
S. M. v. Rothschild in Liquidation.



Käufer habe als „Mandatar“ des Richard Hock gehandelt, das heißt er ha-
be lediglich dessen Interessen „in voller Übereinstimmung mit ihm wahr-
genommen“.288 Die Höhe der Zahlungen zu Gunsten der Erben des Ban-
kiers Richard Hock, zu denen sich der Käufer, der Münchner Bankier
Adolf Böhm, verpflichtet hatte, kann nicht beurteilt werden, da unklar ist,
in welcher Höhe Böhm tatsächlich Summen ins Ausland verbringen
konnte und ob die Erben vielleicht auch weitere Forderungen gegenüber
deutschen Stellen geltend machen konnten. Immerhin hatte sich Böhm
durch seine Handlungsweise selbst gefährdet und war für längere Zeit in-
haftiert gewesen.

Im Fall des Bankhauses Gebrüder Kanitz, das nach der Arisierung
durch das Berliner Bankhaus Comes & Co. einen Eigentümerwechsel er-
fahren hatte, und nun im Besitz eines ehemaligen Direktors der Deutschen
Bau- und Bodenkredit Bank, Kurt Hieggelke, stand, kam es 1948 zu
einem außergerichtlichen Rückstellungsvergleich. Dieser Vergleich ver-
pflichtete den „neuen“ Eigentümer Hieggelke zur Zahlung von öS 1 Mio.
an den früheren Eigentümer. Darüber hinaus wurden Richard Franken-
bush sämtliche Inventargegenstände, die am 13. März 1938 sein Eigen-
tum gewesen waren, übertragen.

Nach der Zahlung von öS 1 Mio.289 trat das Bankhaus Hieggelke in
„stille Liquidation“. Es tätigte keine neue Geschäfte mehr, sondern wickel-
te nur bestehende Verpflichtungen ab. Daraufhin kam es auf Veranlassung
des BMF zu einer Prüfung, ob diese Abfindung – die dem BMF zu hoch er-
schien – gerechtfertigt war. Der Vergleich wurde zunächst seitens des BMF-
VS für „rechtsunwirksam“ erklärt. Es wurde der Vorwurf erhoben, das ver-
säumt worden wäre, die Zustimmung der alliierten Stellen einzuholen. Die
„schwere Bedenken“, die das Ministerium gegen den zwischen Franken-
bush und Hieggelke abgeschlossenen Vergleich hegte, wurden allerdings
ausgeräumt:290 Der Einwand, Hieggelke sei deutscher Staatsangehöriger,
das Bankhaus mithin „deutsches Eigentum“, wurde entkräftet, da Hieg-
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288 WrStLA, VEAV, 2. Bez. 842 (Richard Hock). Rückstellungserkenntnis vom 1. 12.
1950 (59 RK 574/48).

289 Im Juli 1949 gab Louis M. Planer bekannt, dass die Zahlung der Summe bereits er-
folgt sei. ÖStA AdR 06, BMF 320.296-35 a/57. Schreiben Louis M. Planer an das
BMF-VS, 14. 7. 1949.

290 ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 5012, 320.296-35 a/57. Stellungnahme der Abt. 14, 12. 9.
1949.



gelke inzwischen die österreichische Staatsangehörigkeit angenommen
hatte. Der zweite Einwand, dass die Entschädigung zu hoch sei, wurde
durch den Rechtsvertreter des Richard Frankenbush, RA Walther Kastner,
entkräftet. Er legte eine Aufstellung vor, die die Ansprüche Frankenbuschs
mit öS 1,161 Mio.bezifferten. Die im Vergleich vorgesehene Summe blieb
somit unter dem Wert des entzogenen Vermögens. Genauere Nachfor-
schungen der Abteilung 17, die Kastners Angaben einer „eingehenden Prü-
fung“ unterzog, ergaben schließlich, dass allein die entzogene ägyptischen
Pfund-Obligationen samt Verzinsung im Jahr 1950 mit öS 864.000,– be-
wertet werden mussten.291 Diese Papiere waren nach ihrer Entziehung in
Reichsanleihen umgewandelt und schließlich für RM 150.000,– verkauft
worden. „Wäre die Entziehung nicht erfolgt“, schrieb Kastner in seiner
Stellungnahme, „dann wären diese Papiere nicht umgetauscht worden und
müssten heute in natura zurückgestellt werden und stünden heute zur Ver-
wertung zur Verfügung.“292 Dieser Erklärung folgte schließlich das Minis-
terium. Richard Frankenbush eröffnete in Wien ein eigenes Bankhaus, das
allerdings Ende 1954 wieder geschlossen wurde.293 Das Bankhaus Hieg-
gelke trat in „stille Liquidation“, übte keine Bankgeschäfte mehr aus und
verfügte in den letzten Jahren seiner Existenz auch über keine eigenen Ge-
schäftsräume. 1957 wurde der Bankbetrieb aufgelöst.294

3.5. Suche im Labyrinth: Die Problematik der
Rückstellungen

Die Rückstellungsproblematik hat zahlreiche Facetten. Zunächst war die
wichtigste Frage, ob ein Bankhaus noch existierte beziehungsweise ob es
liquidiert und im Handelsregister schon gelöscht worden war. Eine weitere
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291 ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 5012, Grund-Zl. 320.296-35/57. Einsichtsbemerkung der
Abteilung 17 (. . .) wegen Vergleich Fa. Hieggelke & Co. und Fa. Frankenbusch
& Co., 21. 2. 1951.

292 ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 5012, 320.296-35 a/57. Schreiben RA Walther Kastner an
BMF (Leo Hintze), 27. 10. 1950; beiliegend eine Aufstellung Kastners „Rückstellung
der Firma Gebrüder Kanitz“.

293 VÖBB, Protokoll über die am 29. 12. 1954 im Sitzungssaal der österreichischen Kon-
trollbank AG stattgefundene 80. Vorstandssitzung des Verbandes österreichischer
Banken und Bankiers, 7.

294 ÖStA AdR 06, BMF 320.296-35 a/57. Bescheid des BMF, 11. 1. 1957.



wichtige Frage war, wer sich den Besitz angeeignet hatte. Je nachdem, ob
die Vermögenswerte von Privatpersonen oder Behörden übernommen
worden waren, waren unterschiedliche Rückstellungsgesetze anzuwenden,
die alle jedoch erst nach Jahren erlassen wurden und in Kraft traten, dann
allerdings wiederum mit bestimmten Fristen.

Wenn ein Bankhaus arisiert und eine Geschäftstätigkeit noch auf-
recht war, konnte der Käufer der Bank nach dem 3. RStG zur Rückstel-
lung des Bankhauses verpflichtet werden. Darauf beruhten die Rück-
stellungen in den Fällen Ephrussi & Co., Breisach & Co., Frid & Thie-
mann, Richard Hock, Gebrüder Kanitz, S. M. v. Rothschild und Rosen-
feld & Co. (Tab. 43, S. 160)

Allerdings konnte man sich im Rahmen des Rückstellungsverfahrens
auch in einem Vergleich auf finanzielle Entschädigungen einigen. Wäh-
rend nur in den Fällen S. M. Rothschild und Rosenfeld & Co. die Bank-
häuser zurückgestellt wurde und es im Fall Breisach & Co. zu einem Ver-
gleich kam, der die Auflösung des bestehenden und die Neugründung
eines Bankhauses unter altem Firmennamen vorsah, kam es in allen ande-
ren Fällen zu finanziellen Abfindungen der ehemaligen Eigentümer durch
die Käufer. Ob die Summen zu niedrig oder zu hoch waren, lässt sich sel-
ten einschätzen. Das hat mehrere Ursachen: Es könnten Nebenabsprachen
existiert haben, es könnten die ehemaligen Eigentümer beziehungsweise
deren Erben weitere Entschädigungszahlungen seitens des österreichischen
oder deutschen Staates erhalten haben, es könnte auch die Auszahlung di-
verser – allerdings beträchtlich entwerteter – Sperrguthaben erreicht wor-
den sein. Gleichwohl ist zu bemerken, dass in einigen Fällen (Frid & Thie-
mann, Ephrussi & Co., Reitler & Co.) die Abfindungs- beziehungsweise
Entschädigungssummen zu gering erscheinen, jedenfalls nicht den entzo-
genen Werten entsprechen.

Bei jenen drei Bankhäusern (Eduard Bellak & Cie., Langer & Co.,
Reitler & Co.), in denen es Indizien dafür gibt, dass Bankhäuser zwar
nicht gekauft, aber doch zumindest teilweise (durch die Übernahme des
Kundenstockes, der Geschäftslokale und der Vermögenswerte) übernom-
men worden waren, konnte nur in einem Fall ein Hinweis auf eine Rück-
stellung gefunden werden, nämlich im Fall Reitler & Co. Wieder anders
verhielt es sich im Fall des arisierten Bankhauses Hochsinger & Abel, das
schon 1940 liquidiert und im Handelsregister gelöscht worden war. Hier
gab es offensichtlich kein Rückstellungsverfahren. Lilli Brecher, wohnhaft
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in Houston/Texas, schrieb 1959 an die Wiener Finanzlandesdirektion:
„Mein Mann, Dr. Alfed Brecher [. . .] war Gesellschafter der Firma Hoch-
singer & Abel, Wien 1, Schottenbastei 14. Sein gesamter Gesellschafts-
anteil, sowie sein Einkommen ging mit dem Verlassen Österreichs ver-
loren. Wir bewohnten eine 5 Zimmerwohnung, Liechtensteinstr. 32,
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Tab. 43: Kaufpreise und Rückstellungen

Bankhaus

Bewertung des
jüdischen

Anteils
(inRM)

Kaufpreis
(in RM)

Rückstellungen, Vergleiche

Ephrussi & Co. 1,039.935 508.000 Abfindung der Erben Viktor Ephrussis
1948 mit öS 50.000,–. Alexander
Weiner erhält 1954 öS 1,575.000,–.

Breisach & Co. 46.667 32.445 Gründung eines neuen Bankhauses
durch Eduard Breisach unter Beteili-
gung der Ariseure

Frid & Thiemann 646.800 353.600 1948 Rückstellungsvergleich mit ehe-
maligen Eigentümern beziehungsweise
Erben

Hochsinger & Abel kein
Kaufpreis

Bank wurde zwar arisiert, dann jedoch
liquidiert

Richard Hock 750.657 30.000 1950 Liegenschaftsrückstellung; 1956
erhalten Hocks Erben durch einen
Rückstellungsvergleich öS 146.491,–
+ DM 25.000,–.

Gebr. Kanitz 48.557 Frankenbush erhält 1948 eine Abfin-
dung von öS einer Mio.

Reitler & Co. ? kein Kauf 1955 wird Robert Lambert mit
öS 100.000,– abgefunden.

S. M. v. Rothschild ? 3,881.000 Rückstellung; Bankhaus wird 1957
gelöscht.

Rosenfeld & Co. 2,002.000 200.000 1948 Rückstellungsvergleich; die frühe-
ren Eigentümer bzw. deren Erben erhal-
ten die Bank zurück, einer der zwei Ari-
seure bleibt Teilhaber, der andere schei-
det aus und zahlt das Kapital zurück.



2. Stock, welche wir samt Mobiliar zurueckliessen.“295 RA Dr. Rosenzweig
bat für seinen Mandanten Dr. Alfred Brecher 1958 die Finanzlandesdirek-
tion um eine Amtsbestätigung. Erst 1961 wurde der Abgeltungsfonds in
der Angelegenheit tätig.296

Bei den vielen liquidierter Firmen konnte – wenn überhaupt – ledig-
lich die Auszahlung der Liquidationserlöse und im gegebenen Fall die
Rückstellung von Liegenschaftsbesitz erreicht werden. Während die
Rückstellung der Liegenschaften meist unproblematisch war (mit Aus-
nahme der Zurückzahlung der Erträgnisse und der Kaufpreise), ent-
sprach die Auszahlung der Liquidationserlöse keinesfalls dem Wert, den
das betreffende Unternehmen vor dem „Anschluss“ repräsentiert hatte.
Sie lagen nicht nur weit unter dem Verkehrswert und waren auch nicht
nur durch die hohen Honorare der Kommissarischen Verwalter, Treu-
händer, Abwickler und Liquidatoren geschmälert. Sie waren vor allem
unter den prekären Bedingungen einer Zwangssituation erwirtschaftet
worden, die dadurch gekennzeichnet war, dass einerseits ein großer Teil
der Debitoren nicht mehr einbringlich war und die Effekten unter pro-
blematischen Marktverhältnissen flüssig gemacht wurden. Bei jenen
Bankhäusern, deren Liquidation sich in die Kriegsjahre hinein erstreck-
ten, wurden die Erlöse unter den Bedingungen der Kriegswirtschaft er-
zielt.

Das größte Problem insgesamt war, dass sich die ehemaligen Eigentü-
mer jeweils als Antragsteller selbst im bürokratischen Labyrinth der Rück-
stellungs- und Entschädigungsinstitutionen zurechtfinden mussten. Etwa
beantwortete im Fall des Bankhauses Thorsch die FLD eine Anfrage der
Erben im Jahre 1954 folgendermaßen: „Die zur Rückstellung begehrten
Vermögenschaften des seinerzeitigen Inhabers der Firma Dr. Alphonse
Thorsch und seiner Gattin Marie Thorsch befinden sich derzeit weder in
Verwaltung der ho. Dienststelle, noch sind sie zufolge Verfall in das
Eigentum der Republik Österreich übergegangen. Für die Rückstellung
der im Handelsregister gelöschten Firma, der Gewerbeberechtigung für
Großhandel und der Konzession zum Betrieb des Bankgewerbes ist die
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Finanzlandesdirektion nicht zuständig.“297 Der einzelne Antragsteller
musste herausfinden, wohin seine verflüssigten Vermögenswerte abge-
führt worden waren, wo eventuell Erlöse auf Konten lagen und in wessen
Hände sein Eigentum geraten war. Im Fall der Bankhäuser kam hinzu,
dass die restriktive Bankenpolitik der Regierung die Wiedererrichtung der
ehemaligen Privatbanken aus prinzipiellen Erwägungen verhindern wollte
und daher jene Behörden, die mit den Anträgen und Anfragen der ehe-
maligen Bankiers befasst waren, dazu neigten, diese als unliebsame Bitt-
steller und Petenten „von oben herab“ zu behandeln. Dabei ist bei nüch-
terner Betrachtung klar, dass die ehemaligen Eigentümer lediglich ihre
„Rechte“ einforderten und die Behörden eigentlich nur die Aufgabe hat-
ten, ihrer „Verpflichtung“ nachzukommen, die Enteigneten zu informie-
ren, auf welchem Wege sie so schnell wie möglich sich wieder in den Be-
sitz ihrer Vermögenswerte bringen konnten. Es gibt jedoch immer wieder
Hinweise darauf, dass Behörden stattdessen versuchten, vermeintliche
Rechte beziehungsweise das vermeintliche Eigentum der Republik zu
schützen.

Ein beklemmendes Beispiel dafür, wie Einzelne sich im Labyrinth der
Gesetze, Verordnungen, Rückstellungskommissionen, Behörden und Ent-
schädigungsfonds verirren und sich jahrelang erfolglos darum bemühen
konnten, zu ihrem Recht zu kommen, ist der Fall der Bankiersfrau Camilla
Kohn.298 Sie war seit der Gründung des Bankgeschäftes J. Kohn & Co.
durch ihren Mann Isidor Kohn als Gesellschafterin in der Firma tätig ge-
wesen und leitete nach seinem Tod im Jahre 1934 die Firma. 1938 wurde
die Firma unter Zwang liquidiert, ihr Vermögen beschlagnahmt. Camilla
Kohn konnte auswandern und überlebte den Krieg in Kanada. Sie unter-
nahm nun zahlreiche Versuche, die Bankkonzession, den Liquidationser-
lös, beschlagnahmte Bilder, ein arisiertes Haus und Geldwerte, die für
Reichsfluchtsteuer und Juva aufgewandt werden mussten, zurückzuerhal-
ten. Die Versuche waren wenig erfolgreich. Sie erhielt lediglich ein Bild
(„Die Mütter“ von Albin Egger Lienz) um US-Dollar 800,– abgegolten
und erhielt – wie oben erwähnt – Liegenschaftsanteile zurückgestellt, aller-
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297 ÖStA AdR 06, FLD, VRV – 5136-6/54. Schreiben der FLD Wien, Niederösterreich
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298 Vgl. 5.54. J. Kohn & Co.



dings unter der Bedingung, den Kaufpreis, den sie nie erhalten hatte, dem
Ariseur rückzuerstatten. Nachdem 1955 der Staatsvertrag in Kraft getreten
war, versuchte sie neuerdings die Rückstellung beziehungsweise Entschä-
digung ihres Vermögens zu erreichen. Doch ein Schreiben der FLD Wien
klärte sie etwa in Bezug auf den Liquidationserlös ihres Bankhauses dahin-
gehend auf, dass aus den Akten zwar ersichtlich sei, dass „der Überschuss
aus der Liquidation des Bankhauses J. Kohn & Co. auf das Konto des
Oberfinanzpräsidenten Niederdonau überwiesen wurde.“ Doch es wurde
hinzugefügt: „Diese Überweisung erfolgte auf Sammelkonten und ist da-
her durch Vermengung untergegangen, sodass dieser Betrag einer Rück-
stellung gar nicht fähig ist.“299 Die Tatsache, dass die Behörde die Existenz
und Überweisung eines Liquidationserlöses gar nicht bestritt, sondern die-
sen Wert als untergegangen und daher nicht rückstellbar bezeichnete, er-
schien in den Augen der Rückstellungswerber als Zynismus. Ausgehend
von einem abstraktem Gerechtigkeitsbegriff hätte man annehmen kön-
nen, dass im Rahmen des Aufbaues rechtsstaatlicher Strukturen und im
Zuge von Rückstellungen und Entschädigungen der Wert des Bankhauses
zum Zeitpunkt der Entziehung entschädigt wurde. Dem war aber nicht so.
Selbst der den Wert des Bankhauses in keiner Weise repräsentierende Li-
quidationswert wurde nicht ausgefolgt.

Wiederum Jahre später versuchte Camilla Kohn eine Entschädigung
durch den Abgeltungsfonds zu erreichen. Auch hier scheiterte sie weitge-
hend. Sie erreichte lediglich, dass ihre Reichsfluchtsteuerzahlung abgegol-
ten wurde. Gegen die Bescheide der Rückstellungskommission, der FLD,
des BMF und schließlich der Zuerkennungskommission des Abgeltungs-
fonds berief sie jeweils mehrfach erfolglos. Die Ablehnungen beziehungs-
weise Abweisungen ihrer Beschwerden und Berufungen waren jeweils von
einem formellen, juristischen Standpunkt korrekt. Die FLD war für die
Rückstellung einer Bankkonzession nicht zuständig. Das BMF hatte ge-
wiss nicht Unrecht, wenn es sich auf den Standpunkt stellte, dass eine
Bankkonzession grundsätzlich nicht Gegenstand einer Rückstellung sein
könne. Der Abgeltungsfonds entschied strikt statutengemäß, wenn er sich
weigerte, Vermögensbestandteile zu entschädigen, die zum Firmenvermö-
gen gehört hatten. Dennoch entsteht bei der Analyse der Aktenvorgänge
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der Eindruck, dass Camilla Kohn sich ohne eigenes Verschulden im Laby-
rinth der österreichischen Rückstellungs- und Entschädigungsadministra-
tion verlor.

„Ich erhebe diese Berufung“, schrieb sie 1958, „weil ich die Hoffnung habe,
meine berechtigten Ansprüche einmal noch und dies in allerkürzester Zeit
vor einem internationalen Forum geltend machen zu können, falls auch diese
meine Berufung verworfen werden sollte. Der ablehnende Bescheid verletzt
einfach, abgesehen von rechtlichen Erwägungen, meine Rechte als Mensch.
Ich und mein Gatte haben unser Leben lang für Österreich gelebt und gear-
beitet, und ich hatte die begründete Aussicht, mein Alter in Ruhe verbringen
zu können, wäre nicht die Herrschaft des tausendjährigen Reiches angebro-
chen. Ich besass ein angesehenes Bankhaus, für das mir noch im Jahre 1937
eine Ablöse von mehr als 1 Million Schilling angeboten wurde. Um mein Le-
ben zu retten musste ich ins Ausland flüchten. Mein Haus in Wien 2, Tabor-
strasse wurde mir zwar zurückgestellt, aber gleichzeitig ein so hoher Betrag
zur Rückzahlung an den Ariseur vorgeschrieben, dass ich denselben unmög-
lich aufbringen konnte und das Haus wieder von dem Ariseur erworben wur-
de. Mein Bankhaus wurde liquidiert und trotz aller Machinationen, die ja all-
gemein bekannt sind, ist noch ein Liquidationserlös von mehr als 100.000 S
verblieben. Die Vergütung des verbliebenen Betrages, der dem Deutschen
Reich zugekommen ist und den das Reich übernommen hat, wird durch den
angefochtenen Spruch abgelehnt, weil dieses Geld sich mit anderen Geldern
vermengt hat deshalb nicht vorhanden ist.“300
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4. Konzessionsvergaben nach 1945 und das Ende der
Privatbankiers301

Manche Ansuchen, die Konzession wiederzuerlangen, dürften von der zu-
ständigen Behörde nicht ernst genommen worden sein oder sie gar nicht
erreicht haben. In einem Amtsvermerk der FLD, die mit einem derartigen
Antrag konfrontiert war, hieß es lapidar:

„Anmeldung der Frau Evelyn Schuess vom 26. Jänner 1956 auf Grund
Art. 26 Staatsvertrag. Begehren: Wiederherstellung der Konzession des liqui-
dierten Bankhauses Bauer & Simon. Entschädigung für den durch die Liqui-
dation des Bankhauses erlittenen finanziellen Verlust. Bemerkungen: Da we-
der aus den ha. Akten noch aus den vom BMF zur Einsichtnahme übermit-
telten Unterlagen rückstellbare Vermögenswerte festgestellt werden könnten,
wäre die Sammelstelle zu ersuchen, den Rückstellungsantrag zurückzuzie-
hen.“302

Die Zahl der Ansuchen um Konzessionen kann im Rahmen der vorliegen-
den Studie aus vielerlei Gründen nicht präzise festgestellt werden. Die
Rückstellung einer Bank glich gewissermaßen einem Circulus vitiosus.
Weil der Konzessionswerber über das Vermögen, das ihm entzogen wor-
den war, nach 1945 nicht mehr verfügte und auch keine angemessene Ent-
schädigung erhielt, konnte er in der Regel den auf Grund der gesetzlichen
Rahmenbedingungen vorgeschriebenen Nachweis der ausreichenden fi-
nanziellen Mittel nicht erbringen. Aus diesem Zirkel konnte man nur aus-
brechen, indem man sich mit anderen Finanziers beziehungsweise Kapital-
gebern verbündete. Diese stammten, da Österreich vor allem in der Nach-
kriegszeit von Kapitalmangel gekennzeichnet war, meist aus dem Ausland.
Doch diese taktischen Bündnisse wurden wiederum vom BMF als „ver-
steckte Interessen“ gewertet und skeptisch beurteilt.

301 Vgl. zu den rechtlichen Rahmenbedingungen Kolonovits, Rechtsfragen.
302 ÖStA AdR 06, FLD 12.650/7, f. 7. Amtsvermerk vom 10. 1. 1964.



4.1. Die gesetzlichen Grundlagen

Die Rückstellung der Konzessionen war durch kein eigenes Gesetz gere-
gelt.303 Ihre Wiederverleihung war somit von der Handhabung durch die
zuständige Verwaltungsbehörde, das BMF, abhängig. Der Verwaltungsakt
der Wiedervergabe einer Konzession war von dem Rückstellungsverfah-
ren, das materielle Werte eines Unternehmens betraf, unabhängig. Auf
Grund des Mangels einer diesbezüglichen gesetzlichen Regelung musste
sich das BMF an die Vorschriften des KWG, das in Österreich 1939 einge-
führt und nach 1945 beibehalten worden war. Nach dem KWG war eine
Konzession, die zurückgelegt worden war, erloschen. Es konnte dann le-
diglich um die Neuvergabe einer Konzession angesucht werden. Die Wie-
derverleihung auf Grund einer auf Gewalt beruhenden und daher un-
rechtmäßigen Konzessionsentziehung war im KWG nicht vorgesehen. Je-
mand, der entweder selbst eine Konzession besessen hatte oder dessen El-
tern beziehungsweise Verwandte Inhaber einer Konzession gewesen waren,
hatte daher grundsätzlich kein Anrecht auf eine Wiederverleihung oder
Konzessionsrückgabe.

4.2. Problematische Bedingungen

Die Vergabe von Bankkonzessionen nach 1945 war geprägt durch eine re-
striktive Haltung der zuständigen Behörde, des BMF, die sich allerdings
ihrerseits auf den „Willen des Gesetzgebers“ berufen konnte. Eine Stel-
lungnahme der Abteilung 19 im BMF aus dem Jahr 1952 brachte diese
Haltung ohne Umschweife zum Ausdruck:

„Im Interesse der Bestandsfestigkeit von Rationalisierungsmassnahmen“, so
wurde damals in einer Begutachtung des Entwurfes zum 5. RStG festgestellt,
„auf dem Gebiete der Kredit- und Versicherungswirtschaft hat der Gesetzge-
ber in § 4 Abs. 1 des Vereinsreorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 102/45, Ver-
einen mit versicherungsähnlichen Leistungen die Reorganisation versagt und
für Kredit- und Versicherungsunternehmen in § 1 Abs. 3 des 5. Rückstel-
lungsgesetzes BGBl. Nr. 164/1949, bei Vorliegen von Rationalisierungsmass-
nahmen die Anerkennung eines Entziehungstatbestandes abgelehnt. [. . .] Es
war und ist die Absicht des Gesetzgebers, den Kredit- und Versicherungsun-
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ternehmungen, die zufolge Einweisung, Uebertragung und Verschmelzung
von den aufgelösten Einrichtungen Aufgaben und die zu ihrer Erfüllung er-
forderlichen Vermögenschaften übernommen haben, diese zu erhalten. Es
muss somit verhindert werden, dass etwa Rückstellungsansprüche derartiger
aufgelöster juristischer Personen von der ,Sammelstelle entzogener Vermögen’
geltend gemacht werden.“304

Die Behauptung, die Konzessionsvergabe sei restriktiv gehandhabt wor-
den, stammt keineswegs von Kritikern dieser Haltung, sondern vom Fi-
nanzministerium selbst. 1971 formulierte ein Referent jene „Formel“, die
über Jahrzehnte als Handlungsanleitung diente: „Im Hinblick auf den
Umfang des österreichischen Kreditapparates wurde bei der Verleihung
von Bankkonzessionen eine sehr restriktive Haltung eingenommen. Die
Anzahl der zwangsliquidierten Bankunternehmungen rechtfertigt es auch,
weiterhin restriktiv zu bleiben.“305

Die Rationalisierungsmaßnahmen hatten im Privatbankensektor zum
Verschwinden von circa 116 Banken – von ursprünglich 140 – geführt.
Etwa 100 dieser liquidierten Bankhäuser hatten jüdische Eigentümer ge-
habt. Nach 1945 versuchten verschiedene ehemalige Bankiers oder deren
Erben, die Bankhäuser wieder zu errichten, oder sie versuchten zumindest,
die Bankkonzession wieder zu erlangen, um gemeinsam mit anderen Kapi-
talgebern eine Bankfirma zu eröffnen. Nur in wenigen Fällen hatten die
Versuche Erfolg. Das war jedoch nur teilweise auf die Strategie des BMF
zurückzuführen, die Zahl der Konzessionsvergaben stark zu beschränken.
Es gab eine Reihe weiterer Faktoren, die das Scheitern der Bemühungen
um die Wiedererlangung einer Konzession bedingten.

Hier ist zuerst eine veränderte und häufig falsch interpretierte Geset-
zeslage zu nennen. Obwohl nach dem KWG die Bankkonzession als „Be-
willigung“ aufgefasst wurde, „die eine persönliche Befugnis darstellt“ (§ 3,
Abs. 1 des KWG) wurde immer wieder von Referenten des BMF behaup-
tet, dass im Unterschied zur alten Bankkonzessionsverordnung von 1925
durch die Einführung des KWG die Erlaubnis zum Betrieb des Bankge-
schäftes nicht mehr an die Person des Gesellschafters, sondern an das Un-
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ternehmen gebunden sei. Mit der Löschung einer Bankfirma müsse auch
die Bewilligung nach Auffassung des BMF als „untergegangen betrachtet
werden“.306 Diese Auffassung jedoch sehr problematisch. Denn sowohl die
Zurücklegung der Konzession als auch die Löschung der Firma war ja
nicht auf die freie Willensentscheidung des Konzessionsinhabers bzw.
Bankgeschäftsinhabers zurückzuführen, sondern auf politische und rassi-
sche Diskriminierung. Ansuchen auf die Rückstellung oder Wiederverlei-
hung einer Bankkonzession wurden, wie Dieter Kolonovits ausführt,
„grundsätzlich als Anträge auf (Neu-)Verleihung einer Bankenkonzession
nach dem übergeleiteten KWG 1939 behandelt wurden, für die alle Vor-
aussetzungen (persönliche, sachliche Voraussetzungen; örtlicher Bedarf,
volkswirtschaftliches Interesse, ausreichende wirtschaftliche Mittel zum
Geschäftsbetrieb) für die Konzessionsverleihung nach dem im Zeitpunkt
der Antragstellung geltenden Rechtsvorschriften erfüllt sein mussten (vgl
§§ 3, 4 KWG 1939). Die damit verbundenen Schwierigkeiten wurden
verschärft, wenn nicht der ursprüngliche Inhaber der Konzession den An-
trag stellte, sondern seine Erben auf eine Restitution der Bankkonzession
hinwirkten, da diesen regelmäßig entgegengehalten wurde, dass sie selbst
die fachlichen Voraussetzungen für die (Neu-)Verleihung einer Bankkon-
zession nicht erfüllten. Ein ,Fortbetriebsrecht‘ der Erben der als nach der
BKV als (höchst-)persönliches Recht erteilten Bankkonzession fand sich-
nach Aufhebung der BKV 1925 mit 1. 10. 1938, die eine ausdrückliche
,Fortbetriebsregelung‘ für Erben, Vermächtnisnehmer und Pflichtteilsbe-
rechtigte (§ 5 Abs 2 BKV 1925) enthalten hatte – zwar auch im seit 1. 10.
1938 geltenden § 3 dKWG 1934 (1939) für den Fall der Erbfolge; dieses
konnte aber regelmäßig nicht zur Anwendung kommen, da im Zeitpunkt
des Erbfalles eine Konzession, die ,fortbetrieben‘ hätte werden können,
wegen der erfolgten Entziehung rechtlich nicht mehr.“307

Vielfach konnten die ehemaligen Konzessionsinhaber selbst nicht
mehr die Rückstellung der Konzession verlangen. Zum einen waren viele
der ehemaligen Bankiers ermordet worden oder in den Jahren der Emigra-
tion gestorben. Zum anderen waren viele altersbedingt nicht mehr in der
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Lage, selbst tätig zu werden. Wenn sich nun ihre Erben um die Wiederer-
langung einer Konzession bemühten, nahm das BMF den Standpunkt ein,
es handele sich dabei um eine Neuerteilung einer Bankkonzession. In der-
artigen Fällen wurde – gemäß KWG – von den Erben einerseits der Nach-
weis der nötigen finanziellen Mittel verlangt, andererseits der Nachweis
fachlicher Eignung. Mangels einer gesetzlichen Regelung der Zurückstel-
lung von Bankkonzessionen in den sieben Rückstellungsgesetzen, waren
Bankiers (oder deren Erben), die die 1938 entzogene Bankkonzession wie-
der zu bekommen versuchten, mit einer „rechtlichen Konstruktion“ kon-
frontiert, durch die der Gesetzgeber zu erkennen gab, „dass er zunächst
von der Wirksamkeit der Zurücklegung und Entziehung von Konzessio-
nen auch nach 1945 ausgeht, die Rechtsfolgen betreffend eine etwaige
Rückstellung der Ansprüche öffentlich rechtlicher Natur aber einer beson-
deren gesetzlichen Regelung vorbehält. Dadurch dass, aber keinen speziel-
len Vorschriften für die Rückstellung von Bankkonzessionen in der Folge
ergangen sind, war man mit einer für die Betroffenen äußerst unbefriedi-
genden Situation konfrontiert: Wirksamkeit der ,Zurücklegungen‘, aber
keine besonderen Vorschriften für eine erleichterte Form der ,Rückstel-
lung‘ der Konzessionen.“308 Die betreffenden Bankiers bzw. ihre Erben wa-
ren daher von Behördenentscheidungen abhängig, deren gesetzliche
Grundlage nicht der spezifischen Situation angepasst war. Österreich hatte
sich zwar im Staatsvertrag verpflichtet, Rechte etc. zurückzustellen, doch
ohne ausdrückliches Gesetz war diese Verpflichtung wirkungslos. Wäh-
rend einerseits die mit den Rückstellungsanträgen verbundenen Fristen
wiederum sehr kurz bemessen waren, waren die Bankiers, was die Konzes-
sionen betraf, auf die Entscheidungswillkür der zuständigen Beamten an-
gewiesen.

Abgesehen davon, dass viele der ehemaligen Bankiers und ihre Erben
angesichts dessen, was ihnen in Österreich widerfahren war, kein Interesse
mehr hatten zurückzukehren, waren die Vermögen durch die Entziehung
in den allermeisten Fällen stark geschmälert worden. Nur wenige hatten in
der Emigration jenen geschäftlichen Erfolg, der es ihnen ermöglicht hätte,
in den 1950er Jahren ein kapitalkräftiges Bankhaus in Österreich zu eröff-
nen. Außerdem waren die für ein Privatbankgeschäft essentiellen Ge-
schäftsbeziehungen und Kontakte zerstört worden.
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Die Bankenbranche – repräsentiert durch den Verband österreichi-
scher Banken und Bankiers und durch die Kreditsektion der Bundeskam-
mer der gewerblichen Wirtschaft – achtete darauf, die Zahl neuer Mitglie-
der beziehungsweise Konkurrenten zu beschränken. Die Sektion Kredit-,
Geld- und Versicherungswesen der Bundeskammer der gewerblichen
Wirtschaft und der Verband österreichischer Banken und Bankiers wur-
den anlässlich neuer Ansuchen, Anfragen und Anträge regelmäßig um ihre
Stellungnahme gebeten. Zwar fielen diese Stellungnahmen nicht durch-
wegs negativ aus, doch immer wieder wurde seitens dieser Verbände auf
die „Überbesetzung“ im Kreditwesen hingewiesen. Das BMF bemerkte
1969 schließlich, es sei „ziemlich zwecklos“, Stellungnahmen der Bundes-
kammer der gewerblichen Wirtschaft einzuholen, da diese sich stets ableh-
nend äußere.309

Es bestand ein Interesse, den Bankierstand von allen anderen benach-
barten und verwandten Geschäftsfeldern abzugrenzen. Vor 1938 hatten
sehr viele Privatbanken auch als Geschäftsstelle der Klassenlotterie fun-
giert. Als die Klassenlotteriestellen, die 1938 aus der Wirtschaftsgruppe
Bankgewerbe ausgegliedert worden waren, 1954 um die Aufnahme in den
Bankenverband ansuchten, wurde dieser Wunsch auf Betreiben Josef Jo-
hams (Generaldirektor der CA) „einstimmig“ abgelehnt. Die Begründung
lautete: „Dies hätte bei der im Verhältnis zur Mitgliederzahl des Banken-
verbandes relativ grossen Zahl von Lotteriegeschäftsstellen unter Umstän-
den eine grundlegende Veränderung des Fachverbandsausschusses zur Fol-
ge haben können.“310

Diese Faktoren bedingten eine Konstellation, in der es tatsächlich nur
wenigen Bankiers möglich war, ihr ehemaliges Geschäft im Österreich der
Nachkriegszeit wieder zurückzuerlangen oder neu aufzubauen. Der schon
mehrfach zitierte Profil-Artikel behauptet, nur acht Bankiers beziehungs-
weise Bankhäuser hätten ihre Konzessionen wiedererlangt.311 Diese An-
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309 BMF, Ordner „Konzessionen“, BMF 301.679-17/69. Dr. Hans Neumann, Haifa,
betr. Entzogene Bankkonzession Wurzel & Brach, 22. 1. 1969

310 VÖBB, Protokoll über die am 23. 11. 1954 im Sitzungssaal der österreichischen Kon-
trollbank AG stattgefundene 79. Vorstandssitzung des Verbandes österreichischer
Banken und Bankiers, 4.

311 In der Aufzählung werden namentlich erwähnt: Das Bankhaus Gebrüder Gutmann,
Irene Munk-Brunner (sie habe gemeinsam mit Paul Albert Kantor eine Konzession
erhalten), Hans Neumann (Eigentümer der Firma Wurzel & Brach habe gemeinsam



gabe bedarf allerdings nicht nur einer Korrektur, sondern es ist auch fest-
zuhalten, dass sie nur dann etwas über die Entschädigungspolitik der
Zweiten Republik auszusagen vermag, wenn man weiss, wie viele Anträge
es gab und welche Ansuchen aus welchen Gründen abgelehnt wurden. In
manchen Fällen handelte es sich auch nur um formlose Anfragen und um
geschäftliche Projekte, die aus anderen Gründen scheiterten. Das zeigen
zwei Beispiele.

Im ersten Fall gab Stefan Kaufmann312 1947 gegenüber dem Banken-
verband zu erkennen, dass er im Besitz einer Vollmacht der Bankiersfrau
Camilla Kohn, der ehemaligen Inhaberin des im Jahre 1938 stillgelegten
Bank- und Kommissionsgeschäftes J. Kohn & Co., sei und im Rahmen
des „Wiedergutmachungsverfahrens“ beabsichtige, diese Bankkonzession
zu erwerben und das Bankgeschäft Kohn weiterzuführen, um seine eige-
nen umfangreichen Vermögensinteressen „dortselbst verwaltungsmäßig
betreuen zu können.“ Kaufmann ersuchte den Vizepräsidenten des Ban-
kenverbandes, „seine Aufwartung machen und sein Ersuchen um wohl-
wollende Unterstützung seiner Absichten persönlich vortragen zu dür-
fen.“313 Von diesem Projekt ist nichts weiteres bekannt. Es ist allerdings di-
versen Akten zu entnehmen, dass Camilla Kohn zwischen 1956 und 1962
sich ebenso unablässig wie erfolglos bemühte, die 1938 entzogene Bank-
konzession zurückzubekommen oder zumindest eine entsprechende Ent-
schädigung zu erhalten. Das Finanzministerium berief sich jeweils darauf,
dass „mangels einer bisher nicht erfolgten Regelung“ eine Rückstellung
nicht erfolgen könne und auch dem „Begehren auf Schadensersatz [. . .]
mangels Vorliegens einer diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmung mit
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mit A. Frenkel eine Konzession erhalten), Dr. Kurt Offenberger, Familie Gottlieb
(Brüll & Kallmus beziehungsweise heute San Paolo Bank) und schließlich Robert
Winter (Alfred Winter). Vgl. Graber und Grubelnik, Bankenraub.

312 Kaufmann, 1910 geboren, war der Sohn des gleichnamigen ehemaligen Kohleindus-
triellen und Gesellschafters der Fa. Karl Königer & Sohn. Er war 1938 nach England
emigriert und hatte nach eigenen Angaben leitende Stellen in der Kohlenbranche ein-
genommen. Er kehrte 1945 zurück. Er war Vizevorsitzender der österreichischen
Brennstoff Import-Gesellschaft (das war die einzige Gesellschaft, die Kohle nach
Österreich importieren durfte), Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft österreichischer
Kohlenimporteure und Leiter mehrere Kohlenfirmen. VÖBB, Ordner „Aktennoti-
zen“, Aktennotiz für Herrn Generaldirektor Dr. Landertshammer, 12. 6. 1947.

313 VÖBB, Ordner „Aktennotizen“, Aktennotiz für Herrn Generaldirektor Dr. Landerts-
hammer, 12. 6. 1947.



Recht nicht stattgegeben“ werden könne.314 Ein Schreiben des Finanzmi-
nisteriums verwies Camilla Kohn auf ein vorgesehenes, jedoch noch nicht
parlamentarisch verabschiedetes Abgeltungsfondsgesetz.315 Doch auch die
Statuten des Abgeltungsfonds sahen eine Entschädigung oder Abgeltung
entzogener Konzessionen nicht vor.

Im zweiten Fall scheiterten die Bemühungen der Witwe des 1948 ver-
storbenen Bernhard Wächters.316 Sie bemühte sich um die Weiterführung
des Bankhauses und führte Gespräche mit dem BMF. Es wurde ihr jedoch
lediglich eine Klassenlotteriestelle oder eine Lottokollektur in Aussicht ge-
stellt. Ihre Absicht, zusammen mit einem Bankprokuristen und einer fran-
zösischen Finanzgruppe, die der Länderbankgruppe nahe stand, ein Bank-
haus zu eröffnen, konnte sie jedoch nicht realisieren.317 In beiden Fällen
bedürfte es weiterer Recherchen, um zu klären, ob formelle Anträge durch
die Konzessionswerber beziehungsweise Ablehnungen durch das BMF
vorlagen.

4.3. Die Genehmigungen

Zunächst ist es notwendig zwischen jenen Eigentümern, deren Bankhäuser
arisiert wurden, und jenen anderen zu unterscheiden, deren Firmen liquidiert
wurden. Die Eigentümer arisierter Bankhäuser gelangten nach 1945, sofern
diese Firmen noch bestanden und jene daran interessiert waren, durchaus wie-
der in den Besitz ihrer Konzessionen. Richard Frankenbush (vor der Emigra-
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314 ÖStA AdR 06, Abgeltungsfonds, GZ. 1785/4 (Camilla Kohn). Berufungsbescheid
des BMF (Zl. 200.622-34/1959), 3. 1. 1959. Der Anwalt der Camilla Kohn, RA Os-
kar Blumenfeld, bemerkte in einem Schreiben an das Finanzministerium, dass schon
das 3. RStG eine Regelung bezüglich der Konzessionen in Aussicht stelle, es aber in-
nerhalb der letzten zwölf Jahre versäumt worden sei, ein entsprechendes Gesetz zu er-
lassen. RA Oskar Blumenfeld an BMF (Zl. 200.155-34/1959), 16. 1. 1959.

315 ÖStA AdR 06, Abgeltungsfonds, GZ. 1785/4 (Camilla Kohn). BMF an Camilla
Kohn, 2. 11. 1960 (GZ 257.220-34/60); Camilla Kohn an den Fonds zur Abgeltung
von Vermögensverlusten politisch Verfolgter, 9. 11. 1962.

316 VÖBB, Ordner „Registratur/Aktennotizen 1945–1951“, Aktennotiz, 18. 10. 1948:
„Unser Mitglied, Herr Bernhard Wächter ist am 8. Jänner 1948 gestorben und das
Bankhaus in Liquidation getreten. Von einer Eintreibung der noch aushaftenden
Rundschreibengebühren im Betrage von S 70,– ist abzusehen.“

317 VÖBB, Ordner „Registratur/Aktennotizen 1945–1951“, Aktennotiz, 12. 3. 1948
(verfasst von Knoth an Joham).



tion: Frankenbusch) kehrte als amerikanischer Staatsbürger 1948 nach Wien
zurück. Er schloss mit dem Rechtsnachfolger der Ariseure seiner eigenen Bank
einen Vergleich ab, durch den er öS 1 Mio. erhielt und eröffnete – während
sein ehemaliges Bankhaus Gebrüder Kanitz (nach 1945 unter dem Namen
Hieggelke & Co.) in Liquidation trat – ein eigenes Bankhaus unter dem Na-
men Richard Frankenbush. Dieses Bankhaus wurde 1954 wieder geschlossen
beziehungsweise von Karl Rössler übernommen.318 Eduard Breisach trat – un-
geachtet seines hohen Alters – 1946 wieder in sein ehemaliges Bankhaus als
Gesellschafter ein.319 Auch im Fall des Bankhauses Rosenfeld (Mayer-Loos
& Co.) trat mit Erwin Neustadt ein ehemaliger Gesellschafter wieder in das
zurückgestellte Bankhaus ein.320 Im Fall des Bankhauses J. Fischer suchte die
Ehefrau des ehemaligen Eigentümers Jakob Fischer zwar in den Jahren 1961
und 1962 um Erteilung einer Bankkonzession an, konnte jedoch offensicht-
lich die erforderlichen Bedingungen nicht erfüllen. Das BMF hatte zwar zuge-
sichert, einen Antrag „ernsthaft“ zu prüfen, behandelte das Ansuchen jedoch
als eine „Neuerteilung“, nicht als eine „Wiederverleihung“. Die Bundeskam-
mer der gewerblichen Wirtschaft nahm zudem eine ablehnende Haltung ein.
Seitens des Ministeriums wurde abschließend bemerkt, dass das Vorhaben
„aus Gründen, die nicht beim BMF liegen“ nicht weiter verfolgt worden sei.321

In den Fällen Ephrussi & Co. (dieses Bankhaus existierte unter dem Namen
des Käufers C. A. Steinhäusser weiterhin), Hochsinger & Abel und Richard
Hock und kam es zu keiner Konzessionswiederverleihung an ehemalige Eigen-
tümer oder deren Erben. Die Bankhäuser Hochsinger & Abel und Richard
Hock waren zwar von Käufern übernommen, jedoch noch während des Krie-
ges aufgelöst worden und in Liquidation getreten. Nach dem Krieg bestand
seitens der ehemaligen Eigentümer offensichtlich kein Interesse, die Bankhäu-
ser wieder zu eröffnen.

Von den vielen Bankiers, deren Firmen zwischen 1938 und 1945 li-
quidiert worden waren, suchten einige – die genaue Zahl ist auf Grund
der Quellenlage nicht zu eruieren – nach Kriegsende beim BMF um
Wiedererlangung ihrer Bankkonzession an. 1947 wurde von der Bundes-
kammer der gewerblichen Wirtschaft (Sektion Geld-, Kredit- und Versi-

Die Genehmigungen 173

318 Vgl. 5.48. Gebrüder Kanitz & Co.
319 Vgl. 5.12. Breisach & Co. OHG.
320 Vgl. 5.80. Rosenfeld & Co. KG.
321 Vgl. 5.20. J. Fischer.



cherungswesen) der Wiedereintragung der Bankfirma S. & M. Reitzes
nach den Bestimmungen des 4. RStG zugestimmt. 1951 erhielt Erwin de
Reitzes-Marienwert – er war der Sohn des 1935 verstorbenen Hans Reit-
zes und inzwischen US-amerikanischer Staatsbürger – die Bankkonzes-
sion im „seinerseitigen Umfang“. 1953 wurde dem Bankhaus die Konzes-
sion jedoch wieder entzogen, da sie nicht ins Handelsregister eingetragen
worden und Erwin Reitzes inzwischen verstorben war. Das BMF sah sich
daher veranlasst, die „Bewilligung, die eine persönliche Befugnis dar-
stellt“, (unter Bezugnahme auf § 3, Abs. 1 des KWG) als erloschen zu er-
klären.322

Da sich Österreich im Staatsvertrag verpflichtet hatte, noch offene
Entschädigungen zu leisten, kam es in den Folgejahren nochmals zu eini-
gen Anfragen und formellen Anträgen auf Wiederverleihung entzogener
Bankkonzessionen. Walther Kastner berichtet beispielsweise, kurz nach
dem Staatsvertrag sei bei ihm ein Emigrant erschienen, der in Österreich
ein Bankgeschäft bis 1938 betrieben hatte.

„Nach dem Staatsvertrag“, so Kastner, „stand ihm die Wiederverleihung einer
Bankkonzession zu. Das Finanzministerium hatte nicht das erforderliche Zu-
trauen zu ihm und schob sein Ansuchen vor sich her. Der alte Mann brach
bei mir in Tränken aus, das bewegte mich sehr; während des Urlaubes des zu-
ständigen Sektionschefs wurde von Minister Kamitz die Konzession wieder
erteilt. Das Misstrauen der Beamten erwies sich jedoch leider als gerechtfer-
tigt. Der Bankier blieb erfolglos und verpfändete, in die Klemme geraten,
Kundendepots; die Konzession wurde entzogen, die nicht nahmhaften Ver-
luste von den Banken getragen. Den Zusammenbruch überlebte der Bankier
nur kurz.“323
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322 VÖBB, „Reitzes“ (File auf CD-Rom). Verband Österr Banken und Bankiers, an die
Mitgliedsinstitute, 5. 6. 1953. Mit Erlass vom 7. 3. 1951 Zl. 17.643-17/51 sei die Ge-
nehmigung zum Bankbetrieb für S. M. Reitzes erteilt, mit dem Erlaß des BMF
Zl. 41.358-17/1953 v. 28. 5. 1953 sei sie wiederum erloschen.

323 Kastner, S. 161. Die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes widerspricht in diesem
Punkt: In mehreren Erkenntnissen wurde festgestellt, dass aus den Artikeln 25 und 26
des Staatsvertrages (BGBl. 152/55) keine unmittelbaren Ansprüche auf die Rückstel-
lung von Vermögensrechten abgeleitet werden können. Vgl. Erk. v. 31. 3. 1958
(Z. 1832/56), Nr. 4621 (A.), in: Richard Hrdlitzka und Joseph Naderer, Hg.: Er-
kenntnisse und Beschlüsse des Verwaltungsgerichtshofes. Neue Folge, Jg. 14 (1959),
Administrativrechtlicher Teil, Wien 1961, S. 332 ff. (unter Verweis auf die beiden Er-
kenntnisse des VwGG Slg. 4264/A/57 und Erk. v. 31. 1. 1957, Z. 1365/56).



Bei diesem Fall – Kastner nennt den Namen nicht – handelte es sich um
die Konzessionsvergabe an Dr. Jakob Kurt Offenberger.324 In einer Stel-
lungnahme zum Konzessionsansuchen Offenbergers hatte das Außenmi-
nisterium darauf hingewiesen, dass sich Österreich durch Art. 26/1 des
Staatsvertrages verpflichtet habe, durch politische Verfolgung untergegan-
gene gesetzliche Rechte und Interessen wiederherzustellen. Eine Bankkon-
zession stelle, so wurde ausgeführt, ein derartiges Recht dar. Ein Anspruch
Offenbergers auf Wiederherstellung seiner Bankkonzession sei durch den
Art. 26 Staatsvertrag begründet.325 Der Fall Offenberger sei jedoch inso-
fern eine Ausnahme, da der ehemalige Besitzer der Bankkonzession selbst
um die Wiederherstellung angesucht habe. Sonst seien es jedoch meist
„nähere oder weitere Verwandte, die nur zu einem kleinen Teil das für
einen Bankbetrieb erforderliche Eigenkapital aus eigenen vorstrecken,
während die finanziellen Mittel tatsächlich von anderer Seite zur Verfü-
gung gestellt werden, wobei oft nicht einmal klar zu erkennen ist, wer ei-
gentlich die Geldgeber sind.“326 Dennoch musste selbst im Fall Offenber-
ger – wenn die Angaben Walther Kastners korrekt sind – der zuständige
Referent des BMF hintergangen werden, um die Konzessionserteilung zu
erreichen. Der schon dargestellte Fall der Camilla Kohn – hier berief sich
ebenfalls eine ehemalige Konzessionsinhaberin auf die entsprechenden Ar-
tikel des Staatsvertrages – unterschied sich vom Fall Offenberger insofern,
als Camilla Kohn auf Grund ihres hohen Alters nicht mehr selbst ein
Bankhaus eröffnen, sondern ihre Bankkonzession entweder verwerten
oder entschädigt haben wollte.327

1958 suchte der ehemalige Bankier Robert Winter – er war 1938 Ge-
sellschafter des Bankhauses Alfred Winter gewesen – gemeinsam mit dem
Obsthändler Simon Moskovics in Wien um eine Konzessionserteilung an
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324 BMF, Ordner „Konzessionen“, BMF 125.257-17/57. Bescheid zur Wiederverleihung
der Konzession, 4. 10. 1957; BMF 301.820-17/66, Bescheid zur Untersagung neuer
Bankgeschäfte, 28. 1. 1966; BMF 304.686-17/66, Bescheid zur Untersagung der
Fortführung des Bankgeschäftes und Verfügung der Abwicklung des Bankgeschäftes
durch einen Regierungskommissär, 28. 2. 1966. Das Bankgeschäft Offenberger wur-
de schließlich am 25. Juni 1968 aus dem Handelsregister gelöscht (BMF 320.648-17/
68).

325 BMF, Ordner „Konzessionen“, BMF 87.333-17/65.
326 Ebd.
327 Vgl. 5.54. J. Kohn & Co.



und erhielt sie nach relativ kurzer Zeit im März 1959. Neben Moskovics
war eine Schweizer Gesellschaft maßgeblich beteiligt. Winter war wie
Offenberger 1938 selbst Inhaber einer Bankkonzession gewesen und betei-
ligte sich an der neuerrichteten Bankkommanditgesellschaft Winter & Co.
als öffentlicher Gesellschafter.328

Im Fall des Bankhauses Brüll & Kallmus wurde 1960 eine Konzession
neuerlich erteilt. Das Bankhaus war zwar 1939 in Liquidation getreten, al-
lerdings nie gelöscht worden. 1958 wurden die ehemaligen Gesellschafter
Dr. Heinrich und Leo Gottlieb „infolge Ablebens“ im Handelsregister ge-
löscht. Das Unternehmen war auf die Erben Juliane Nussbaum, New
York, und Katharina Gottlieb, Bad Ischl, übergegangen.329 Im Mai 1960
genehmigte das BMF das im November 1959 eingereichte Ansuchen der
Eigentümer um Genehmigung der Wiederaufnahme des Geschäftsbetrie-
bes (es musste lediglich, wie auch im Fall des Bankhauses Gebrüder Gut-
mann, ein Antrag auf Löschung des Beisatzes „in Liquidation“ gestellt
werden). Das BMF genehmigte die Umwandlung der OHG in eine KG,
in der Dr. Herbert Putz mit einer Einlage von öS 200.000,– als öffentlich
haftender Gesellschafter fungierte. Die alte offenbar noch aufrechte Bank-
konzession von 1926 musste zurückgelegt werden, und der Eintritt zweier
ausländischer Gesellschaften als Kommanditistinnen wurde „genehmi-
gend zur Kenntnis genommen“.330 Noch im selben Jahr schieden die Er-
ben der ehemaligen Eigentümer als persönlich haftende Gesellschafter aus
der Firma aus.331 Der Bankenverband wurde zwei Jahre später im Rahmen
einer „vertraulichen“ Auskunft darüber informiert, dass das BMF 1960 im
Falle der Konzessionsvergabe an Brüll & Kallmus gewissen Interventionen
nicht länger habe standhalten können.332
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328 VÖBB, Ordner „Ordentliche Mitglieder“, Bank Winter & Co. AG. Abschrift: BMF
(Dr. Schmid) an RA Dr. Ernst Wagner, 6. 3. 1959 (Zl. 26.093-17/59).

329 Vgl. Wiener Zeitung, 1. 7. 1958.
330 BMF an RA Rudolf Holzer und RA Walther Kastner, 30. 5. 1960 (Zl. 70.735-17/60).

Bei den Kommanditistinnen mit Einlagen von jeweils öS 800.000,– handelte es sich um
die Handelsbank in Zürich und um die Commoditiy Financing and Guarantee Trust
Corporation in Vaduz.

331 Vgl. Wiener Zeitung, 11. 9. 1960. Juliane Nussbaum und Katharina Gottlieb wurden
im Handelsregister gelöscht.

332 VÖBB, Ordner Ordentliche Mitglieder – San Paolo Bank. Handschriftlicher Ver-
merk, 5. 6. 1962. Die „vertrauliche Auskunft“ stammte von Ministerialrat Dr. Liset.



Walter Foster (vormals Walter Friedenstein) und Paul Friedenstein,
beide wohnhaft in New York, suchten 1962 um eine Wiederverleihung
der ihnen 1938 entzogenen Bankkonzession an. Die Sektion Geld-, Kre-
dit- und Versicherungswesen innerhalb der Bundeskammer der gewerbli-
chen Wirtschaft lehnte in einem Gutachten die Vergabe einer Bankkon-
zession ab. Das BMF teilte zunächst mit, dass es „im Hinblick auf die szt.
Entziehung“ zu einer Prüfung des Antrages bereit sei, wenn die Vorausset-
zungen des KWG erfüllt seien. Allerdings trete „das Moment der Wieder-
gutmachung in den Hintergrund, wenn die Eigenmittel im Wesentlichen
von 3. Seite beigestellt“ würden.333 Gemeint war die maßgebliche Beteili-
gung der Bank of America. Der Antrag wurde jedoch vom BMF nicht ab-
gelehnt, sondern eine Überprüfung eingeleitet und 1965 eine Genehmi-
gung erteilt. Das wiedererrichtete Bankhaus war eigentlich eine Zweignie-
derlassung der Bank of America.334

Im Fall des Bankhauses Lucian Brunner stellte die Witwe des Eigentü-
mers Heinrich Brunner – er war 1943 in den USA verstorben – 1965
einen Antrag auf Erteilung der Bankkonzession gemäß § 3 KWG. Irene
Munk-Brunner, die auch darauf hinwies, dass sie an dem Bankhaus Brun-
ner finanziell beteiligt gewesen sei, tat die Absicht kund, sich gemeinsam
mit der Julius Meinl AG335 (öS 3,5 Mio. Einlage) und dem Bankprokuris-
ten Franz Mahringer336 (öS 0,5 Mio. Einlage) an dem geplanten Bankhaus
mit öS 1 Mio. zu beteiligen. Das BMF bemerkte, dass im Fall Brunner
wiederholt zwei US-Senatoren wiederholt über die US-Botschaft interve-
niert hätten.337 Die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft sprach
sich, wie in den meisten anderen Fällen gegen die Erteilung der Bankkon-
zession aus und vertrat dabei den Standpunkt, dass die Fristen für die
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333 BMF, Ordner „Konzessionen“, BMF 5692-17/63. Walter Foster und Paul Frieden-
stein – Wiederverleihung einer Bankkonzession.

334 BMF, Ordner „Konzessionen“, BMF, 15.192-17/65.
335 BMF, Ordner „Konzessionen“, BMF 134.907-17/65. Amtsvermerk, Dezember

1965.
336 Mahringer sollte die Rolle des Geschäftsführers in der neuen Bank übernehmen. Er

war 1923 geboren worden, zwischen 1945 und 1949 bei Antoni, Hacker & Co. tätig
und 1965 – zum Zeitpunkt der Anfrage – Prokurist des „Spar- und Kreditvereins der
Anstalt der Freunde der Julius Meinl AG reg. Gen. m. b. H.“ BMF, Ordner „Konzes-
sionen“, BMF 134.907-17/65. Amtsvermerk, März 1966.

337 BMF, Ordner „Konzessionen“, BMF 301.679-17/69. Dr. Hans Neumann, Haifa,
betr. entzogene Bankkonzession Wurzel & Brach, 22. 1. 1969.



Rückstellungsansprüche nach den Bestimmungen des Staatsvertrages ab-
gelaufen beziehungsweise nicht eingehalten worden wären.338 Auch der
Bankenverband hatte in seiner Stellungnahme eine stark ablehnende Hal-
tung zum Ausdruck gebracht.339 Nach einem jahrelangen Prüfungsverfah-
ren wurde die Konzession schließlich 1969 erteilt.340

Auf eine merkwürdige Weise war der Fall Brunner mit jenem des Bank-
hauses Ludwig Kantor verknüpft. Das Schreiben des BMF, mit dem an Brun-
ner & Co. die Bewilligung erteilt wurde, das Bankgewerbe zu betreiben, nahm
gleichzeitig eine Erklärung des Ing. Albert Kantor zur Kenntnis, wonach dieser
sein seinerzeitiges Ansuchen um Wiederverleihung einer Bankkonzession un-
ter dem Wortlaut „Ludwig Kantor“ endgültig zurückziehe.341
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338 BMF, Ordner „Konzessionen“, BMF, 324.694-17/66. Dr. Hans Neumann, Irene
Munk-Brunner und Ing. Kantor – Ansuchen wegen Wiederverleihung einer Bank-
konzession.

339 „In der Vergangenheit hatten wir verschiedentlich der Meinung beigepflichtet“, so
wurde in einem Schreiben ausgeführt, „dass Wiedergutmachungen an politisch bzw.
rassisch Geschädigte in entsprechender Weise durchgeführt werden sollen, wozu die
betreffenden Personen bzw. eventuell die Erben, von einzelnen seltenen Ausnahmen
abgesehen, auch bisher reichlich Gelegenheit hatten. Wenn innerhalb der vergange-
nen zwei Jahrzehnte derartige Wiedergutmachungsbegehren nicht gestellt wurden,
sind wir der Meinung, dass derartige Begehren jetzt nicht mehr gestellt werden kön-
nen, auch die Rückstellungsverfahren sind längst abgeschlossen, und es geht nicht an,
dass solche Ansuchen um ,Wiederverleihung‘ einer Bankkonzession jetzt sukzessive
unter dem Titel der Wiedergutmachung eingebracht werden, weil nunmehr in dem
einen anderen Fall die Sache etwas interessanter zu werden verspricht als bisher. Ein
solches Verhalten kann nicht mehr unter Wiedergutmachung subsumiert werden und
wir sind daher der Meinung, dass das gegenständliche Ansuchen nur mehr als neue
Konzession qualifiziert werden kann. Da die Julius Meinl AG aber bereits ihren eige-
nen Kreditverein besitzt, der überdies immer wieder zahlreiche Filialwünsche äussert,
scheint uns ein Bedarf noch für eine zusätzliche Konzession nicht gegeben, wenn auch
vielleicht der bisher bestehende Kreditverein manche Geschäfte nicht tätigen kann,
die das geplante Bankhaus tätigen könnte. Auf Grund der großen Zahl der in Wien
tätigen Kreditinstitute glauben wir auch einen gesamtwirtschaftlichen Bedarf für die
Errichtung eines neuen Bankhauses verneinen zu sollen.“ VÖBB, Bankenverband,
Ordner „Ordentliche Mitglieder“ – Meinl Bank AG. Schreiben des Verbandes öster-
reichischer Banken und Bankiers an die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft,
20. 4. 1966 (betr. Munk-Brunner, § 3 KWG zum Wiederbetrieb des Bankgeschäftes
Lucian Brunner).

340 VÖBB, Ordner „Ordentliche Mitglieder“ – Meinl Bank AG. BMF an Brunner &
Co., 24. 2. 1969 (Zl. 305.099-17/69).

341 Ebd.



Der britische Staatsbürger Ing. Albert Paul Kantor war der Haupterbe
der Gesellschafter des Bankhauses Ludwig Kantor, Richard und Hans
Kantor.342 Schon 1956 hatte er gemeinsam mit seiner Mutter Edna Karoli-
ne Kantor – sie war die Ehefrau Richard Kantors – Ansprüche auf die Ver-
lassenschaft Ludwig Kantors unter Berufung auf die Art. 25 und 26 des
Staatsvertrages beim BMF angemeldet. Am 20. August 1965 wurde ein
Antrag auf Wiederverleihung der Bankkonzession eingereicht, allerdings
dann mit Erklärung vom 17. Februar 1969 zurückgezogen. Nach Anga-
ben des BMF hatte Ing. Albert Paul Kantor im Zusammenhang mit der
Zurückziehung seines Antrags eine „gewisse Abfindung“ seitens der in
Gründung befindlichen „Bankkommanditgesellschaft Brunner & Co.“ er-
halten. Frau Irene Munk-Brunner erhielt unmittelbar darauf eine Bank-
konzession. Im Fall Ludwig Kantor gab es noch weitere Bemühungen um
eine Wiedererlangung der Konzession. Die 50-Prozent-Erbin nach Hans
Kantor, Alice Winter, richtete durch ihre anwaltliche Vertretung 1970 eine
Anfrage an das BMF wegen der Wiederverleihung der Bankkonzession des
Bankhauses Ludwig Kantor an sie. Sie war nach Angaben ihres Rechtsan-
waltes stille Teilhaberin des Bankhauses Ludwig Kantor gewesen, daher
nach Ansicht des BMF nicht berechtigt, „unter Berufung auf ihre Erbenei-
genschaft“ die Wiederverleihung der Bankkonzession zu beantragen. Au-
ßerdem erfüllte Alice Winter nach Ansicht des Ministeriums die nach § 4
KWG erforderlichen sachlichen Voraussetzungen nicht. Das BMF nahm
im Antwortschreiben daher zur Frage einer Konzessionswiederverleihung
eine ablehnende Stellung ein. Man könne nur eine „Neuerteilung“ einer
Konzession beantragen, die nach den Vorschriften des § 4 KWG beurteilt
werden müsse.343

Ein besonderer Fall lag im Fall des Bankhauses Eduard Bellak & Cie.
vor. Von den drei Gesellschaftern waren zwei in Vernichtungslagern um-

Die Genehmigungen 179

342 Ing. Albert Paul Kantor, geboren am 6. Juli 1925 in Wien, wurde 1938 britischer
Staatsbürger. Er hatte während des Zweiten Weltkrieges bei der Royal Airforce ge-
dient, schloss 1948 sein Studium an der Royal Aeronautical Society für das Fach Flug-
zeugtechnik und Motorenbau ab und war danach für den Familientrust der Familie
Reitlinger tätig. Vgl. BMF, Ordner „Konzessionen“, BMF 305.432-17/66. Bankhaus
Ludwig Kantor – Ansuchen des Ing. Albert Paul Kantor um Erteilung (Wiederverlei-
hung) der Bankkonzession.

343 BMF, Ordner „Konzessionen“, BMF 312.995-17/70. Alice Winter, geb. Kantor, An-
frage wegen Neuverleihung der szt. Bankkonzession der Fa. Ludwig Kantor, Wien.



gekommen, der dritte 1949 verstorben. Allerdings war dem Bankhaus die
Bankkonzession, obwohl 1951 im Handelsgericht gelöscht, nie formell
entzogen worden. Der Nachlass des Eduard Bellak war auf Grund der
11. VO zum Reichsbürgergesetz vom Deutschen Reich eingezogen, dies
jedoch mit der Einantwortungsurkunde vom 18. Dezember 1963 für
nichtig erklärt worden. Der Nachlass wurde daraufhin 1964 von den Er-
binnen Liselotte Bellak, Erika Pruden und Lilian Handly rechtskräftig
eingeantwortet. Die Löschung der Bankfirma von 1951 wurde mit Be-
schluss des OLG Wien aufgehoben und der alte Registerstand hergestellt.
Die alten Gesellschafter wurden 1964 gelöscht und als offene Gesellschaf-
ter nunmehr, nachdem das BMF von der beabsichtigten Fortführung des
Bankhauses in Kenntnis gesetzt worden war, Liselotte Bellak und
Dr. Erich Kadlec eingetragen. In einem Akt der Abt. 17 des BMF heißt
es: „Die Finanzprokuratur wurde vom BMF ersucht zu prüfen, ob gegen
diese Eintragung irgendwelche Vorstellungen unternommen werden
könnten.“ Die Finanzprokuratur gab bekannt, dass der Beschluss des
Handelsgerichtes Wien ihrer Ansicht nicht geeignet ist, öffentliche Inter-
essen, insbesondere auch nicht die Vorschriften des Kreditwesengesetzes,
zu verletzen. Ein Rekurs gegen die Wiedereintragung sei aussichtslos, da
der Eintritt eines Erben als persönlich haftender Gesellschafter in ein
Bankgeschäft zulässig sei. Dennoch zögerte das BMF mit der Bewilligung
des Antrages, obwohl RA Kadlec mit Otto Wimmer einen ausgewiesenen
Bankprokuristen und Buchprüfer als Geschäftsführer nominiert und die
erforderlichen Mittel (öS 4 Mio.) nachgewiesen hatte. Das BMF leitete
ein Verfahren gemäß § 5 KWG ein, stellte es jedoch wieder ein, da be-
merkt wurde, dass „eine Zurücknahme der Erlaubnis [. . .] sich daher auf
Maßnahmen stützen“ müsste, „die während der NS-Zeit gesetzt wurden,
also diskriminierend waren und dzt. keine gesetzliche Grundlage mehr
haben.“344

Alle Pläne, ein renommiertes Kreditinstitut an der Privatbank Bellak
zu beteiligen, scheiterten. Das BMF verlängerte mehrmals die Frist, inner-
halb der das Bankhaus den Geschäftsbetrieb aufnehmen sollte. Erst im
Oktober 1968 wurde seitens der Bank bekannt gegeben, dass das Geschäft
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344 BMF, Ordner „Konzessionen“. BMF, 313.544.17/66. Amtsveranlassung, betreffend
Bankgeschäft Eduard Bellak & Cie. Eintritt eines persönlich haftenden Gesellschaf-
ters, Juni 1966.



aufgenommen worden sei. Das Kapital in der Höhe von öS 3 Mio. stamm-
te dabei zur Gänze von RA Dr. Kadlec, die Erbin Liselotte Bellak war le-
diglich zu 50% an Gewinn und Verlust beteiligt.

4.4. Die Ablehnungen

1948 hatte der ehemalige Bankier Gustav Adolf Ehrenstein beim BMF um
eine Bankkonzession angesucht. Auf Bitte des BMF beschäftigte sich der
Verband österreichischer Banken und Bankiers mit dem Fall. Es wurde be-
merkt, dass Ehrensteins Angaben, er sei Börsedirektor der Niederösterrei-
chischen Escomptegesellschaft und ein Kenner des Anlagemarktes gewe-
sen, unzutreffend seien.345 Die „Richtlinien“ des BMF würden nicht ein-
gehalten, da „die erforderlichen materiellen Grundlagen“ nicht vorhanden
seien. Auch Carl August Steinhäusser, der seinerseits das Bankhaus
Ephrussi & Co. 1938 übernommen hatte und inzwischen im Bankenver-
band als Vizepräsident eine wichtige Rolle spielte, sah keinen Grund, eine
Konzessionserteilung zu befürworten. Ehrensteins Ansuchen wurde abge-
lehnt.346

Zwischen 1961 und 1972 suchte Josefine Lesser, verwitwete Fischer,
die Witwe des 1938 verstorbenen Bankiers Jakob Fischer, mehrfach um
die Wiederverleihung der Bankkonzession in dem früheren Umfang unter
Berufung auf ihre Erbeneigenschaft an. Das BMF stand dem Antrag ab-
lehnend gegenüber, da die Konzessionswerberin über keine ausreichenden
finanziellen Mitteln verfügte und sie auch nicht den Nachweis über die
fachliche Eignung erbringen könne. 1962 wurde der Antrag in modifizier-
ter Form neuerlich eingebracht. Nunmehr wurde die Errichtung einer KG
mit öS 4 Mio. Kapital angestrebt, wobei sich die Konzessionswerberin le-
diglich als Kommanditistin mit einer Einlage von öS 1 Mio. zu beteiligen
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345 Ehrenstein war Vizedirektor der Niederösterreichischen Escompte-Gesellschaft,
FC 1933, S. 367.

346 VÖBB, Protokoll über die am 12. 11. 1948 im Börsenschiedsgerichtsaal stattgefunde-
ne 31. Vorstandssitzung des Verbandes österreichischer Banken und Bankiers, 6.
Ehrenstein hatte kein eigenes Bankhaus besessen und war auch nicht am Bankhaus
Adolf Ehrenstein beteiligt gewesen. Dessen Alleineigentümer war der Bankier Adolf
Ehrenstein (geboren am 8. März 1892) und nicht mit dem Konzessionswerber Gustav
Adolf Ehrenstein (geboren am 21. November 1878) identisch. ÖStA AdR 06, VVSt-
VA Nr. 6073 (Adolf Ehrenstein); VVStNr. 43841 (Gustav Adolf Ehrenstein).



beabsichtigte. Das BMF stellte sich auf den Standpunkt, dass es sich je-
doch, eben weil Josefine Lesser-Fischer sich auf Grund fehlender bankge-
schäftlicher Erfahrung nur als Kommanditistin beteiligen wollte, nicht
mehr um eine „Wiederverleihung“, sondern um eine Neuverleihung han-
deln würde. Das BMF konstatierte auch, dass die Sektion Geld-, Kredit-
und Versicherungswesen innerhalb der Bundeskammer der gewerblichen
Wirtschaft „infolge der Übersetzung des Kreditapparates“ eine ablehnende
Haltung eingenommen habe.347 Mit Schreiben vom 2. März 1963 wurde
der Konzessionswerberin mitgeteilt, „dass an und für sich von örtlichen
und gesamtwirtschaftlichen Standpunkt kein Bedarf für neue Kreditunter-
nehmungen besteht, im Hinblick auf die szt. erfolgte Entziehung des
Bankgeschäftes J. Fischer sei jedoch das BMF grundsätzlich bereit, dem
Antrag näher zu treten, wenn die Voraussetzungen nach dem Kreditwesen-
gesetz gegeben seien.“ Es kam, nachdem 1965 Gesellschafter namhaft ge-
macht worden waren und die Konzessionswerberin aufgefordert worden
war, bekannt zu geben, „welche Eigenmittel der Unternehmen gewidmet
werden sollen“, zu keinem weiteren Antrag. Auf eine neuerliche Anfrage
im Jahre 1972 antwortete das BMF, dass man bereit sei, einen Antrag
ernsthaft zu prüfen, vorausgesetzt allerdings, dass die im KWG für die Er-
teilung einer Bankkonzession geforderten persönlichen und sachlichen
Voraussetzungen (fachliche Eignung und Erfahrung sowie ein entspre-
chender Kapitalnachweis) erfüllt seien. Es wurde seitens des Ministeriums
bemerkt, dass das Vorhaben „aus Gründen, die nicht beim BMF liegen“
nicht weiter verfolgt worden sei.348

Johanna Urabin und Martha Fischler, die Töchter des ehemaligen
Bankiers Abraham Frenkel, richteten mehrfach Anfragen an das BMF, die
sich auf die Wiedererlangung der Bankkonzession ihres Vaters bezogen.
Das BMF vermutete, dass die BAWAG hinter den Bemühungen um die
Wiedererlangung der Bankkonzession Abraham Frenkels stand.349 Aller-
dings meldeten sich die Konzessionswerberinnen nicht mehr, nachdem
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347 BMF, Ordner „Konzessionen“. BMF, 21.421-17/63. Amtsveranlassung, betreffend
Ansuchen von Frau Josefine Lesser-Fischer, RA Dr. Julius Jeannée und RA Dr. Anton
Leithner wegen Errichtung einer Mittelstandsbank, April 1963.

348 BMF, Ordner „Konzessionen“. BMF, 300.736-17/72.
349 BMF, Ordner „Konzessionen“. BMF, 315.970-17/68. Ansuchen um Wiederverlei-

hung seinerzeit entzogener Bankkonzessionen.



das Ministerium in einem Antwortschreiben die Voraussetzungen zur
Wiedererlangung der Konzession bekannt gegeben hatte.350

1956 stellten Dr. Hans Neumann und Etelka Neumann beim BMF
unter Berufung auf Art. 26 des Staatsvertrages Ansprüche auf Rückstel-
lung des entzogenen Vermögens. Unter Punkt 13 der Liste wurde der
„Verlust der Bankkonzession der Firma Wurzel & Brach“ aufgeführt.
1965 wurde ein Antrag auf Erteilung einer neuen Konzession einge-
reicht.351 Das BMF zögerte jedoch wie auch in anderen Fällen mit der
Konzessionserteilung und versuchte durch eine Hinhaltetaktik einen Prä-
zedenzfall zu verhindern. Hans Neumann erklärte sich schließlich bereit,
auf die ihm entzogene Konzession zu verzichten beziehungsweise seinen
Antrag zurückzuziehen, sofern einem von ihm präsentierten und dem
BMF genehmen Bewerber eine Konzession verliehen würde. 1968 bean-
tragte die BAWAG die Gründung einer Kreditverkehrsbank, die vor allem
Auslandsgeschäfte tätigen und Frachtkredite erteilen wollte, insbesondere
den österreichischen Außenhandel mit Israel zu aktivieren sollte. Die
BAWAG beabsichtigte im Falle einer Konzessionserteilung, die Entschädi-
gung Dr. Hans Neumanns zu übernehmen. Von dieser 1969 erteilten
Konzessionsvergabe waren offenbar auch Erben des Bankhauses A. Fren-
kel begünstigt.352

Im Fall des Bankhauses M. Thorsch & Söhne kam es zu einem Antrag
auf die Rückerstattung der Bankkonzession durch die Barclays Trust Com-
pany of Canada (das BMF spricht allerdings von einer Royal Trust Com-
pany) unter Berufung auf Art. 25 und 26 des Staatsvertrages. Das diesbe-
zügliche Verfahren führte zu keinem Erfolg. 1970 übertrug die Barclays
Trust Company of Canada ihre – tatsächliche oder vermeintliche – An-
spruchsberechtigung auf Angela Hartig, einer Erbin nach Alfons Thorsch.
Das Ansuchen von Angela Hartig wurde, da die Bankfirma bereits ge-
löscht und die Konzession niedergelegt war, als ein Antrag auf eine Neu-
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350 BMF, Ordner „Konzessionen“. BMF, 106.957-17/56; 134.428-17/59; 160.401-17/
59; 24.591-17/60; 20.491-17/61; 53.233-17/61; 96.334-17/61; 308.604-17/68.

351 BMF, Ordner „Konzessionen“, BMF 326.563-17/67. Ehemaliges Bankhaus Wurzel
& Brach – Dr. Hans Neumann, 11. 10. 1967. Zunächst war beabsichtigt, eine
Aktiengesellschaft mit einem Kapital in der Höhe von öS 25 Mio. und dem Sitz in
Wien zu errichten. Dr. Hans Neumann wollte sich mit öS 5 Mio., die Internationale
Kreditbank in Genf mit öS 20 Mio. beteiligen.

352 Konzessionsvergabe am 24. 2. 1969 unter BMF 305.068-17/69.



verleihung einer Bankkonzession gewertet. Da der Nachweis der fachli-
chen Kompetenz und der finanziellen Mittel nicht erbracht werden konn-
te, erteilte das BMF die Konzession nicht.353

Das BMF wurde weiters mit einigen Anfragen und Anträgen in Be-
zug auf Konzessionswiederverleihungen konfrontiert, die – obwohl sie
den Anschein erwecken wollten, es handle sich um entzogene Konzes-
sionen – nicht unmittelbar mit NS-Verfolgungsmaßnahmen in Bezie-
hung standen und dementsprechend abgelehnt wurden. 1963 stellte
Lothar Liehmann, der Sohn des Leo Liehmann354, einen Antrag auf
Wiederaufnahme des Bankgewerbes. Das BMF beantwortete den Antrag
mit der Feststellung, dass es keine Anhaltspunkte für eine „Berechtigung
zu einer Antragstellung bezüglich der Herrn Leo Liehmann seinerzeit
zugestandene Bankkonzession“ gebe. „Der nunmehrige Einschreiter,
Lothar Liehmann, ist [. . .] überhaupt nicht legitimiert, Ansprüche aus
der Konzession seines Vaters geltend zu machen.“ Gemäß Bankgewerbe-
konzessionsverordnung sei der Übergang einer Bankkonzession im Erb-
wege ausgeschlossen. Lothar Liehmann hätte daher, da sein Vater in der
Geltungszeit dieser Verordnung gestorben war, zur Fortführung der Fir-
ma einer eigenen Konzession bedurft. Nach dem KWG sei die Kon-
zession mit dem Unternehmen verbunden, jedoch auch nach diesen
Bestimmungen könne der Antragsteller keinerlei Ansprüche erheben,
da die Wechselstube Leo Liehmann wegen Einstellung des Betriebes
gelöscht worden sei. Aus der Tatsache, dass er als Prokurist in der
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353 Vgl. Czernin, Auslöschung, 39–59. Im Jahr 1999 kam es zu einer parlamentari-
schen Anfrage an den Finanzminister, in der gefragt wurde, warum es im Fall des
Bankhauses Thorsch zu keiner Rückstellung des Bankvermögens und der Bankkon-
zession gekommen ist. Der Finanzminister wies in seiner Stellungnahme daraufhin,
dass das BMF 1955 rechtskräftig den Antrag auf Rückstellung abgelehnt habe. Der
Finanzminister verwies weiters auf ein Urteil des OGH von 1991, das die als
Rechtsnachfolger einschreitenden Personen aufgrund mangelnder Legitimation
nicht anerkannte. Anfrage der Abgeordneten Mag. Dr. Heide Schmidt und Genos-
sen, 23. 4. 1999 (Nr. 6172/J); Antwort des BMF Edlinger, 8. 7. 1999 (Nr. 5836/AB
XX.GP).

354 Leo Liehmann betrieb in Linz ein Bankgeschäft mit zwei Filialen. Er verfügte seit
1926 über eine eingeschränkte Bankkonzession. Im September 1938 teilte er dem
BMF mit, dass seine Bankkonzession ruhe. Das BMF leitete die Meldung an den
Reichskommissär für das Kreditwesen weiter. Die Firma „Wechselstube Leo Lieh-
mann“ wurde wegen Einstellung des Betriebes am 24. Februar 1939 aus dem Han-
delsregister gelöscht. Leo Liehmann starb am 9. Januar 1939 in Linz.



Fa. L. Liehmann tätig gewesen sei, könne keine Berechtigung abgeleitet
werden.

1966 kam es zu einer Anfrage wegen einer Wiederverleihung der
Bankkonzession an Konstantin Chrystoph. Das BMF betonte, dass es sich
dabei um die Neuverleihung einer Konzession handeln würde. Der Anwalt
Chrystophs, so wurde bemerkt, versuchte im Rahmen der Anfrage, den
„Anspruch auf die Konzession mit der Begründung geltend zu machen,
dass Chrystoph ein N.S. Geschädigter wäre“. Chrystoph, so wurde argu-
mentiert, besitze auch einen Opferausweis. Das BMF hielt in einem Ak-
tenvermerk fest, dass Chrystoph vermutlich nicht über die erforderlichen
Mittel verfüge und lediglich beabsichtige, die Konzession zu benützen, um
sie in geeigneter Form zu verwerten.355

4.5. Restriktive Argumente

Einige wenige Argumente begründeten die restriktive Haltung der Behör-
den. Ökonomische Überlegungen, die davon ausgingen, dass der Finanz-
markt einer strengen Beschränkung und Reglementierung bedürfe, waren
eng verbunden mit Argumenten, die sich auf die gesetzlichen Grundlagen
(d. h. auf das KWG) stützten, die wiederum ihrerseits die zahlenmäßige
Beschränkung legitimieren sollte. Ob diese Beschränkung tatsächlich oder
nur vermeintlich notwendig war, kann hier weder diskutiert noch ent-
schieden werden. Ein Nebeneffekt, der dadurch bewusst oder unbewusst
herbeigeführt wurde, war, dass die verbleibenden Akteure im privaten
Bankensektor, mithin die Käufer der jüdischen Banken wie C. A. Stein-
häusser, Adolf de Antoni und Hans Hacker einerseits und die verbliebenen
nichtjüdischen Bankhäuser andererseits, von der Marktregulierung profi-
tierten. Daher war die – zumindest seit den späten 1950er Jahren (zuvor
waren einige Ansuchen befürwortet worden) – notorisch ablehnende Hal-
tung der Sektion Kreditwesen in der Bundeskammer der gewerblichen
Wirtschaft und auch des Verbandes österreichischer Banken und Bankiers
nahe liegend. Die Zahl möglicher Konkurrenten sollte möglichst klein ge-
halten werden, um die eigenen Profite nicht zu schmälern. So deutlich
wurde das jedoch nicht ausgesprochen, sondern man verbrämte die Blo-
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355 BMF, Ordner „Konzessionen“. BMF, 308.259-17/66.



ckadehaltung mit diversen – meist scheinrationalen – Argumenten. In die-
sen fanden sich mehrere Muster, einige Argumente waren auch durch un-
ausgesprochene Vorurteile und xenophobe Tendenzen gekennzeichnet.
Die wichtigsten der immer wiederkehrenden Begründungen und Überle-
gungen seien im Folgenden angeführt.

Das Rationalisierungsargument behauptete, nur eine – quantitative nicht
näher bezeichnete – Begrenzung im Kreditsektor ermögliche die notwendige
effiziente Bewirtschaftung. Neue zusätzliche Konkurrenten würden den Wirt-
schaftssektor schwächen, einerseits weil das Kapital insgesamt neu verteilt wür-
de, andererseits weil die einzelnen dann nicht mehr über ausreichend Kapital
verfügten. Dieses Argument wurde vor allem im Zusammenhang mit der gro-
ßen Zahl liquidierter Bankhäuser geltend gemacht.356

Das Überbesetzungsargument ist im Grunde lediglich eine Variation
des Rationalisierungsargumentes, bezieht sich allerdings direkt auf die zu
hohe Zahl der Banken. Die Rede von der Überbesetzung des Kreditsektors
folgte der Annahme, dass zu große Konkurrenz die Bedingungen des
Marktes für alle Akteure verschlechtere und dass eine Selbstregulierung des
Marktes auf Kosten der Anbieter ging. Dieses Argument wurde übrigens
sehr häufig von der NS-Wirtschaftspolitik benutzt.357

Das Verwertungsargument unterstellte, eine Wiederverleihung der
Konzession würde angestrebt, um sie „im Wege eines Gesellschafterwech-
sels zu verwerten“.358

Das Argument mangelnder Mittel und Qualifikation führte aus, man-
gelnde Eigenmittel, die Investition „fremder Mittel“ und mangelnde fach-
liche Kompetenz seien ein Verhinderungsgrund. Das BMF vertrat die An-
sicht, dass der Erbe eines rassisch Verfolgten die Konzession nicht erlangen
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356 BMF, Ordner „Konzessionen“, BMF 329.710-17/71. Ansuchen um Rückerstattung
der Bankkonzession der ehemaligen Bankfirma Thorsch, November 1971.

357 „Wirtschaftlich ist die Frage“, so eine Stellungnahme des BMF, „insoweit von Bedeu-
tung, als der österreichische Kreditapparat eher über- als unterbesetzt ist. Würden die
Antragsteller immer diejenigen Personen sein, denen die Konzession 1938 entzogen
wurde und die heute noch die Fähigkeit und Kenntnis und auch die notwendigen
finanziellen Mittel besitzen, um ein Bankgeschäft zu führen, so könnte ihnen,
auch wenn der Lokalbedarf an und für sich nicht besteht, die Wiederverleihung der
Konzession wohl schwer verweigert werden.“ BMF, Ordner „Konzessionen“,
BMF 87.333-17/65. Ansuchen um Wiederverleihung der Bankkonzession Ludwig
Kantors.

358 BMF, Ordner „Konzessionen“, BMF 305.432-17/66.



könne, wenn Gründe, die in seiner Person lägen, gegen eine Konzessions-
vergabe an ihn sprechen. Wenn die nach dem Gesetz erforderlichen Vor-
aussetzungen nicht erfüllt wurden, dann konnte auch der Erbe eines 1938
enteigneten Bankbesitzers keine Bankkonzession wiederverliehen bekom-
men, da es um den „Schutz der öffentlichen Ordnung und der wirtschaft-
lichen Sicherheit“ gehe.359

Das Argument der „versteckten Interessen“ ist eng verbunden mit dem
Argument der mangelnden Mittel und Qualifikation. Das wird an folgen-
der Ausführung des BMF deutlich:

„Zum großen Teil besitzen diese Antragssteller entweder nicht die zur Füh-
rung eines Bankgeschäftes erforderliche Vorbildung und Eignung, oder feh-
len ihnen die für die Führung einer Bankunternehmung notwendigen finan-
ziellen Mittel, die daher von anderer Seite zur Verfügung gestellt werden. Das
volle finanzielle Risiko soll daher in der Regel gar nicht der Antragsteller tra-
gen, sondern hinter dem Antragsteller verbirgt sich, manchmal offen, manch-
mal versteckt, der wahre Interessent.“360

Allerdings trete „das Moment der Wiedergutmachung in den Hintergrund,
wenn die Eigenmittel im wesentlichen von 3. Seite beigestellt“ würden.361 Die
Konzessionswerber hätten demnach nur Stellvertreterfunktionfür „fremde In-
teressen“362 (es sei „dem BMF bekannt, dass im In- und Ausland Anzeigen er-
schienen sind, worin Bewerber für die während der Okkupation Österreichs
entzogene Bankkonzessionen gesucht werden.“363)
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359 BMF, Ordner „Konzessionen“, BMF 300.736-17/72. Vermerk zum Fall J. Fischer.
Eine Stellungnahme des BM f. Auswärtiges hatte versucht, grundsätzlich – wenn auch
sprachlich unzumutbar – zu formulieren: „Ein Erbe eines rassisch Verfolgten wird
demnach die sich als Wiederverleihung darstellende Rückübertragung der Konzession
nicht verlangen können, wenn ein Bewerber um eine solche Konzession, der die glei-
chen Eigenschaften aufweist wie er, die Konzession aus Gründen, die in seiner Person
liegen, nicht verliehen erhalten könnte, weil diese Gründe letzten Endes ihre Wurzel
in dem Schutz der öffentlichen Ordnung und der wirtschaftlichen Sicherheit haben.“
BMF, Ordner „Konzessionen“, BMF 306.803-17/71. BM f. Auswärtiges an BMF,
7. 4. 1971.

360 BMF, Ordner „Konzessionen“, BMF 87.333-17/65. Ansuchen um Wiederverleihung
der Bankkonzession Ludwig Kantors.

361 BMF, Ordner „Konzessionen“, BMF 5692-17/63. Walter Foster und Paul Frieden-
stein – Wiederverleihung einer Bankkonzession.

362 BMF, Ordner „Konzessionen“, BMF 300.736-17/72. Vermerk zum Fall J. Fischer.
363 BMF, Ordner „Konzessionen“, BMF 305.432-17/66.



Mit dem Argument der erloschenen beziehungsweise nicht aufrechten
Konzession meinte das BMF, dass die Berufung eines Konzessionswerbers
auf das Erbschaftsverhältnis nach dem früheren Berechtigten nichts ein-
bringe, da laut geltenden Bestimmungen des KWG ein auf Erbfolge be-
gründeter Eigentümer- oder Gesellschafterwechsel nur bei aufrechter
Konzession nicht erlaubnispflichtig sei.364

Das BMF wies mit dem Verspätungsargument mehrfach auf die Frage
hin, inwieweit die Berufung des Konzessionswerbers auf die Vorschriften
der Art. 25 und 26 des Staatsvertrages berechtigt sei beziehungsweise in-
wieweit diese Bestimmungen des Staatsvertrages nach Ablauf der Fristen
zur Einbringung von Rückstellungsanträgen (sie waren nach Ansicht des
BMF am 30. Juni 1962 abgelaufen) vertretbare Ansprüche eröffnen konn-
ten. Die Artikel des Staatsvertrages enthalten, so meinte das BMF, keine
Bestimmung, die die Frist für die Erhebung von Rückstellungsansprüchen
ad infinitum verlängerten.

Beim Abfindungsargument erwog das Ministerium, dass falls eine beste-
hende österreichische Bank hinter einem Konzessionswerber stehe, dafür ge-
sorgt werden müsse, dass im Bewilligungsfall diese Bank auch alle anderen Be-
werber finanziell abfinde, da deren Anträge dann kaum noch abgelehnt wer-
den könnten.365 Damit wurde jedoch im Grunde eine Privatisierung der Ent-
schädigung vorgeschlagen, die – wäre sie umgesetzt worden – als Indiz für das
staatliche Unvermögen hätte gewertet werden müssen, selbst der Verpflich-
tung zur Entschädigung und Wiedergutmachung nachzukommen.

Das Argument der Konzessionsneuerteilung lautete, dass aus der Ent-
ziehung zwar ein „gewisser moralischer Anspruch“ entstanden sei, die An-
träge auf eine Konzessionsvergabe jedoch dennoch als Anträge für eine
neue Bankkonzession „ohne Bezugnahme auf eine Wiedergutmachung“
behandelt werden müssten.366
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364 BMF, Ordner „Konzessionen“, BMF 300.736-17/72. Vermerk zum Fall J. Fischer.
365 BMF, Ordner „Konzessionen“. BMF, 315.970-17/68. Ansuchen um Wiederverlei-

hung seinerzeit entzogener Bankkonzessionen, Juni 1968. Da im Falle der Konzession
A. Frenkels die BAWAG im Hintergrund vermutet wurde, kam das BMF zum
Schluss, man müsse im Falle einer Bewilligung dieses Antrages Vorsorge treffen, dass
die BAWAG „entsprechende Leistungen zur Abfindung der anderen Bewerber leis-
tet“, da deren Anträge dann kaum noch abgelehnt werden könnten.

366 BMF, Ordner „Konzessionen“, BMF 301.679-17/69. Dr. Hans Neumann, Haifa,
betr. Entzogene Bankkonzession Wurzel & Brach, 22. 1. 1969.



Die Argumente und Überlegungen bewirkten in Kombination mit
den problematischen Bedingungen, die ehemalige Bankiers und ihre Er-
ben nach 1945 in Österreich vorfanden, dass es überhaupt nur zu einer –
an der Zahl der insgesamt vor 1938 tätigen Bankfirmen – kleinen Zahl
von formellen Anträgen kam, von denen zwar ein Teil zu einer Genehmi-
gung führte, allerdings ab 1955 meist erst nach einer jahrelangen Verzöge-
rungstaktik seitens der zuständigen österreichischen Behörden. Die extre-
me Politisierung des Bankgewerbes, die vom Nationalsozialismus in die
Wege geleitet worden war, wurde damit in der Zweiten Republik fortge-
setzt. Die staatliche Aufsichtspflicht wurde dahingehend interpretiert, die
Interessen der vorhandenen Akteure unter dem Vorwand zu schützen, es
gehe um den „Schutz der öffentlichen Ordnung und der wirtschaftlichen
Sicherheit“. Die Frage, ob die Interessen der Bankkunden besser durch
eine größere oder eher durch eine künstlich klein gehaltene Zahl von Pri-
vatbanken geschützt worden wäre, hätte vermutlich auch durch Experten
keine eindeutige Klärung erfahren.

Das im Interesse der Thorsch-Erben vom Journalisten Hubertus Czer-
nin vorgebrachte Plädoyer, es ginge bei der Wiederverleihung der Bank-
konzessionen nicht nur um die Konzession selbst, sondern „um Gerechtig-
keit“ und „Moral“ und „um die Tatsache, dass sich Österreich jahrzehnte-
lang hinter dem eigenen Opferstatus versteckt hat, um so an vielen, die
unter den Nazis Leib und Leben, aber auch Hab und Gut verloren haben,
nicht Wiedergutmachung leisten zu müssen“, ist allerdings nicht weniger
problematisch.367 Denn weder hätte durch die Vergabe einer Bankkonzes-
sion an einzelne Erben ein positiv symbolisch aufgeladenes Exempel statu-
iert werden können, das anderen widerfahrenes Unrecht beseitigt hätte,
noch konnte und kann es wünschenswert sein, dass man mit moralischen
Argumenten verfassungskonforme Kriterien zur Konzessionsvergabe au-
ßer Kraft setzt. Als Mangel muss bezeichnet werden, dass die Rückstellung
oder Wiederverleihung von Konzessionen an ehemalige Eigentümer oder
deren Erben nicht einer gesetzlichen Regelung unterworfen worden war,
die die Bedingungen für alle objektiviert und transparent gemacht hätten,
unter denen man entweder die Konzession zur Gewerbeberechtigung wie-
der erlangen konnte oder aber – in jenen Fällen, in denen kein Interesse
oder keine Möglichkeit dazu bestand – Anspruch auf eine angemessene
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Entschädigung erworben hätte. Das Ausbleiben einer derartigen Regelung
führte dazu, dass manche Eigentümer oder Erben in den Genuss einer
Konzessionsvergabe kamen, andere aber nicht. Gerade jene, die keine
Konzession erhielten, weil sie zu wenig vermögend und meist auch schon
zu alt waren, wurden durch den Mangel einer Entschädigungsregelung
doppelt getroffen: Ihnen war 1938 das Vermögen und die Konzession ent-
zogen worden und weil sie über kein Vermögen mehr verfügten, war es ih-
nen auch unmöglich, die Bedingungen der Bankenkonzessionsvergabe zu
erfüllen. Grundsätzlich bestand, wie die CA einmal in einer Stellungnah-
me pointiert formulierte, kein „gesetzlicher Anspruch auf Rückstellung
der seinerzeitigen Konzession“.368 Die Entscheidungen hatten – ob sie ne-
gativ oder positiv ausfielen – dadurch stets den Charakter von ministeriel-
len Willkürakten.

Eine nahe liegende und überzeugende Rechtsauffassung vertrat ein Li-
quidator des Bankhauses Thorsch, Klein & Co., der Notarssubstitut
Dr. Franz Fuchs. Er war der Ansicht, dass unrechtmäßig entzogene bezie-
hungsweise unter Zwang zurückgestellte Konzessionen nach Beendigung
des NS-Regimes, automatisch wieder ihre Gültigkeit erlangt hätten. Er in-
formierte das BMF im Jahr 1965, dass „die Rücknahme der seinerzeitigen
Bewilligung zum Betriebe des Bankgewerbes nicht legal ergangen sei und
die Bankkonzession noch aufrecht wäre“. Das BMF teilte jedoch in einem
Antwortschreiben mit, dass es diese Ansicht nicht teile.369

4.6. Die Genehmigungen und Ablehnungen.
Eine Übersicht

Zu bemerken ist, dass die Zahl der vergebenen Konzessionen – wie bei al-
len derartigen Auflistungen – davon abhängt, wie man zählt beziehungs-
weise was man zählt. Der erwähnte Profil-Artikel behauptet, es seien in
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368 VÖBB, Ordner „Ordentliche Mitglieder“ – Meinl Bank AG. Schreiben der CA an
den Verband österreichischer Banken und Bankiers, 1. 4. 1966. Die CA stellte sich
auf den zynischen Standpunkt, ein Rückstellungsanspruch könne sich nur „auf eine
noch vorhandene Konzession“ beziehen. Es war offenbar gleichgültig, unter welchen
Umständen diese Konzession zurückgelegt wurde. Demgemäß waren alle unter
Zwang und meist vom kommissarischen Verwalter zurückgelegten Konzessionen in
den Augen der CA rechtmäßig entzogen worden.

369 BMF, Ordner „Konzessionen“, BMF 12.829-17/65. Bankgeschäft Thorsch, Klein
& Co. iL



acht Fällen Konzessionen wieder vergeben worden, und erwähnt die Bank-
häuser Gutmann, Brunner, Kantor, Wurzel & Brach, Frenkel, Offenber-
ger, Brüll & Kallmus und Winter.370 Allerdings erhielten die Erben des
Bankhauses Kantor lediglich eine Abfindung und keine eigene Konzes-
sion, auch die Erben Abraham Frenkels und Hans Neumann erhielten kei-
ne eigene Bankkonzession (ob sie tatsächlich eine Abfindung erhielten,
konnte nicht herausgefunden werden). Keine Erwähnung fanden in dem
Profil-Artikel die Konzessionen der Bankhäuser Richard Frankenbush,
S. M. Reitzes, Eduard Bellak & Cie. und jene beiden arisierten Bankhäu-
ser, deren ehemalige Eigentümer wieder Konzessionen erhielten, Breisach
& Co. und Mayer-Loos & Co. (Rosenfeld & Co.). Insgesamt waren somit
nach 1945 zumindest zeitweilig elf der Konzessionen ehemaligen Eigentü-
mern oder deren Erben wieder genehmigt worden. Die nach wie vor auf-
rechten Konzessionen der arisierten Bankhäuser E. v. Nicolai (S. M. Roth-
schild), C. A. Steinhäusser (Ephrussi & Co.) und Antoni, Hacker & Co.
(Frid & Thiemann) sind dabei nicht berücksichtigt.

Die Zahl der Ansuchen und Anfragen ist noch problematischer, da ei-
nerseits nicht nur formelle Anträge zu berücksichtigen sind, sondern auch
jene Projekte, in denen es zu keinem Antrag kam. Denn oft scheiterten die
Versuche einer Bankgründung in der Vorbereitungsphase, gerade weil die
Behörden und Verbände ihre Abneigung signalisierten. Gerade diese Ver-
suche können jedoch auf Grund der Quellenlage nicht einfach gezählt
werden. Auch die Zahl der offiziellen Anträge, deren Erforschung ein eige-
nes Projekt in Anspruch nehmen würde, ist derzeit unbekannt. Auch hier
stellt sich die Frage, welche Versuche man zählt; denn das Ministerium war
mehrmals mit Anträgen und Anfragen von Personen konfrontiert, die sich
1938 entweder nicht im Besitz einer Bankkonzession befanden oder deren
Konzessionszurücklegung (beziehungsweise die ihrer Vorfahren) nicht im
Zusammenhang mit politischer oder rassischer Verfolgung stand (zum
Beispiel Liehmann, Chrystoph, Lukacs). Im Rahmen der vorliegenden
Studie wurden circa zehn negativ beantwortete Anträge und Anfragen re-
gistriert. (Tab. 44, S. 192 f.)
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Tab. 44: Bank-Konzessionen nach 1945i)

Firmenname Eigentümer Ansuchen Bemerkung

Eduard Bellak & Cie. Eduard & Paul Bellak,
Rene Bondi-Bey

P/1966 Löschung aufgehoben

Brüll & Kalmus Heinrich und
Leo Gottlieb

P/1960 nicht gelöscht

Eduard Breisach Eduard Breisach P Konzession aufrecht
beziehungsweise durch Neu-
gründung wieder erteilt

Lucian Brunner Ing. Heinrich Brunner,
Karl Dr. Kolisch

P/1969

J. Chrystoph Konstantin Chrystoph N/1966 Umstritten beziehungsweise
fraglich, ob durch NS verfolgt

Adolf Ehrenstein Adolf Ehrenstein N/1948 Anfrage von GA Ehrenstein,
abgelehnt vom Verband

Ephrussi & Co. Alexander Weiner,
Viktor Ephrussi, Carl
August Steinhäusser

P Konzession unter
CA Steinhäusser aufrecht

J. Fischer Jakob Fischer N/1961/
1988

Konzession wurde 1963 in
Aussicht gestellt, allerdings
nicht vergeben

A. Frenkel Abraham Frenkel N (1961) Johanna Urabin; Konzession
an die BAWAG abgetreten?

A. Freund Oskar u. Fritz Popper,
Rosa, Franziska u.
Elisabeth P. als stille
Gesellschafter

? Anfrage

Frid & Thiemann Richard Pappenheim,
Arthur Mayer

P Konzession unter Antoni,
Hacker & Co. aufrecht

Friedenstein & Co. Friedrich Freund,
Walter und Paul Frie-
denstein, Geza v. Erös

N/1962;
P/1965

genehmigt als Zweignieder-
lassung der Bank of America

Fröhlich & Co. Theodor Adler,
Wilhelm Mandl

? Anfrage wegen Konzessions-
vergabe an Theodor Adler

Gebrüder Gutmann Wilhelm Rudolf,
Wolfgang Gutmann

P Konzession wiedererlangt
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Firmenname Eigentümer Ansuchen Bemerkung

Gebrüder Kanitz Richard Frankenbusch P 1947 Richard Frankenbush erhält
eine Konzession

Ludwig Kantor Hans und Richard
Kantor

N/1970 Alice Winters, geborene
Kantor, Anfrage abgelehnt;
Antrag Albert Paul Kantors
1970 zurückgezogen

Camilla Kohn Camilla Kohn N/1947 Anfrage bezüglich Wieder-
errichtung

Leo Liehmann, Linz Leo Liehmann N/1963 Anfrage und Antrag durch
Lothar Liehmann

Dr. Offenberger Jakob Kurt Offenberger P/1956 Bank wiedererrichtet,
1968 gelöscht

Gebrüder SM Reitzes Maria Reitzes
Marienwert

P/1951 1953 ist die Konzession
wieder erloschen

Rosenfeld & Co. Sigmund Popper, Julius
u. Erwin Neustadt,
Alfred Rosenfeldii)

P Konzession nach 45 aufrecht

S. M. v. Rothschild Louis Rothschild ? Bankhaus zurückgestellt,
Konzession zurückgelegt

Dr. Thausing &
Schlesinger

Emil Berger ? Vgl. 326.886-17/66

M. Thorsch & Söhne Alfons Thorsch N/1974 Antrag durch Angela Hartig,
geborene Overhoff

Thorsch, Klein & Co. Berthold Klein, Felix
Thorsch

N/1965 Anfrage

Bernhard Wächter Bernhard Wächter N/1948 Bemühungen durch die
Witwe, kein offizieller Antrag?

Alfred Winter Karl und Robert WinterP/1959 Konzession wiedervergeben an
Robert Winter

Wurzel & Brach Hans Neumann ?/1966 Konzession an die BAWAG
abgetreten?

i) Übernommen = fett; kursiv = gilt als arisch; P = Ansuchen positiv erledigt; N = Ansuchen negativ
erledigt.

ii) Außerdem existierten sieben weitere Gesellschafter, darunter zwei Banken (vgl. Falldarstellung
5.80. Rosenfeld & Co. KG).



4.7. Der Bankensektor nach 1945 und das Ende des
Privatbankiers. Ein Resümee

Der Banken-, Geld-, Kredit- oder Finanzsektor war ein heterogenes Gebil-
de. Das zeigt sich allein daran, dass sich keine einheitliche Bezeichnung
und keine klare Begrifflichkeit durchsetzte, es beispielsweise nicht ganz
klar war, ob es sich um einen Geschäftszweig, eine Branche oder einen
Wirtschaftssektor handelte. Welche Unternehmen zum Bankensektor ge-
hörten und welche nicht, war ebenfalls nicht klar festgeschrieben und Ge-
genstand von Auseinandersetzungen. Es waren etwa auch die Lottokollek-
turinhaber Mitglieder des Bankenverbandes und in einem weiteren Sinn
gehörten auch Sparkassen und Kreditgenossenschaften, Finanzierungs-
und Kreditvermittlungen zum Bankensektor. Die Untersuchung konzen-
trierte sich jedoch in erster Linie auf die Aktien- und Privatbanken, das so
genannte Bankgewerbe.371

Im Bereich der österreichischen Aktienbanken weckten jene Institute,
die große Industriebeteiligungen besaßen, in besonderem Maße das Inter-
esse der großen Banken und des Staates. Die wichtigsten Akteure waren
dabei die reichseigene Holdinggesellschaft VIAG, die Reichswerke Her-
mann Göring, die Dresdner und die Deutsche Bank. Von den 21 Aktien-
banken, die 1938 existierten, wurden mindestens sechs liquidiert
(ÖIKAG, WGCV, Kontrollbank, Nationale Bank- und Wechselstu-
ben AG, Österreichische Hypothekenbank, Österreichische Baukredit-
bank). Fünf weitere wurden von deutschen Instituten germanisiert: Die
CA von VIAG und Deutscher Bank, die Länderbank und (indirekt) die
Wiener Filiale der Hermes Ungarischen Wechselstuben AG von der
Dresdner Bank (die schon vor 1938 die Merkurbank übernommen hatte),
die Niederösterreichische Handels- und Gewerbebank und die Girozen-
trale wurden von der Deutschen Zentralgenossenschaftskasse, das ÖCI
wurde durch die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank übernom-
men. Die Industriebeteiligungen – hier vor allem jene der CA und der
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371 Die Eigentumsverhältnissen bei den Sparkassen waren kaum oder nur marginal von
den Eingriffen und Maßnahmen der NS-Wirtschaftspolitik betroffen. Bei den Kredit-
genossenschaften war dies wohl in stärkerem Maße der Fall, allerdings waren sie als
Vereine, nicht als Unternehmen organisiert. Ihr Vermögen wurde im Falle einer Ent-
eignung vom Stillhaltekommissar eingezogen, nicht im Auftrag der VVSt arisiert be-
ziehungsweise liquidiert.



ÖIKAG – wurden großteils gesondert von der VIAG, den Reichswerken
Hermann Göring, den IG Farben und zahlreichen privaten Aktiengesell-
schaften übernommen.

Es gab circa 140 Privatbanken, von denen circa 100 als jüdisch gal-
ten.372 Nur wenige dieser Banken hatten größere Umsätze aufzuweisen
und waren auf dem internationalen Finanzmarkt tätig. Bei den zwei größ-
ten, dem Bankhaus S. M. Rothschild und dem Bankhaus Gutmann, stand
die Verwaltung des Familienvermögens im Vordergrund. Das Bankhaus
M. Thorsch & Söhne soll gar nur einen einzigen Kunden gehabt haben,
nämlich seinen Eigentümer, Alfons Thorsch. Viele der kleinen Privatban-
ken waren auch in anderen Geschäftszweigen tätig und betrieben auch Ga-
ragen, Kohlen-, Textil-, Lebens- und Gemischtwarengroßhandlungen, wa-
ren auch Lottokollekturstellen oder Realitätenbüros.

Von den Privatbanken wurden nach Angabe der VVSt acht Firmen ari-
siert (S. M. v. Rothschild, Frid & Thiemann, Rosenfeld & Co., Ephrussi
& Co., Richard Hock, Gebr. Kanitz, Eduard Breisach, Hochsinger & Abel).
Von diesen acht Firmen wurden jedoch zwei, nämlich Hochsinger & Abel
und Richard Hock noch vor 1945 aufgelöst. Die Ariseure waren dabei in
drei Fällen deutsche Privatbanken (S. M. Rothschild, Richard Hock, Gebr.
Kanitz), in den anderen Fällen die nichtjüdischen Teilhaber (Ephrussi
& Co., Hochsinger & Abel) oder ehemalige Prokuristen der Firmen. Es gab
jedoch weitere Übernahmen, die von der VVSt nicht als Arisierungen regis-
triert wurden. Die Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank AG übernahm zehn
oder elf Wechselstuben, darunter waren zumindest zwei, die jüdischen Ei-
gentümern (Jakob Fischer, Max Koch) gehört hatte. Zwei weitere Privat-
banken, die zu den größeren Firmen der Branche zählten, wurden von je-
weils kleineren nichtjüdischen Privatbankhäusern liquidiert, allerdings auf
eine Weise, die vermuten lässt, es könnte sich dabei um verdeckte Arisie-
rungen gehandelt haben, da die Räumlichkeiten, der nichtjüdische Kun-
denstock und die nichtjüdischen Angestellten übernommen wurden: das
Bankhaus Langer & Co. von einem Mitarbeiter des Grazer Bankhauses
Krentschker & Co., das Bankhaus Reitler & Co. von der Wiener Privat-
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372 Auf eine etwas höhere Zahl kommt man, wenn man jene jüdischen Banken hinzu-
zählt, die zwar schon vor dem März 1938 in Liquidation getreten, aber im Handelsre-
gister noch nicht gelöscht waren (vgl. etwa 5.3. Auspitz, Lieben & Co. i. L.). Die Zahl
der Fälle ließ sich im Rahmen der vorliegenden Studie leider nicht weiter präzisieren.



bank Kathrein & Co. Bei einem weiteren Bankhaus (Eduard Bellak & Co.),
das ebenfalls liquidiert wurde, wurden die Konsum- und Auto- und Motor-
rad-Finanzierungsabteilungen von einer CA-Konzerntochter, der AVA
übernommen. Die AVA übernahm vertragsgemäß die Angestellten, die
Kundenkartei, einen Teil des Mobiliars, den Kundenstock und vor allem
die Forderungen aus der Konsum- und KFZ-Finanzierung.

Alle anderen jüdischen Bankhäuser wurden von kommissarischen Ver-
waltern unterschiedlich rasch geschlossen, liquidiert und – manche aller-
dings erst nach 1945 – im Handelsregister gelöscht. Als kommissarische
Verwalter und Liquidatoren waren wiederum meist andere Banken tätig.
87 jüdische Privatbanken wurden zunächst vom WGCV, nur einige weni-
ge von Privatpersonen kommissarisch verwaltet. Von den großen Aktien-
banken scheint nur die CA an der Liquidation einer jüdischen Privatbank
beteiligt gewesen zu sein (im Fall Brüll & Kalmus). Der WGCV beendete
die Liquidation der Bankhäuser nur in einem Teil der Fälle, die restlichen
gab er an andere Liquidatoren beziehungsweise Treuhänder ab, die die Ar-
beit zu Ende führten. Wie bei den anderen Arisierungen und Liquidatio-
nen erhielten die Eigentümer weder die Kaufsummen noch die Liquida-
tionserlöse. Es wurde ihnen außerdem, da die Privatbanken nur mit einer
Konzession betrieben werden durften, die diesbezüglichen Gewerbebe-
rechtigungen entzogen.

Auch mindestens 16 nichtjüdische Privatbanken wurden geschlossen
oder liquidierten ihren Betrieb freiwillig, darunter das Bankhaus S. M.
Reitzes. Dieses Bankhaus ist ein Grenzfall, da es einerseits nicht als jüdi-
sches Unternehmen eingestuft und auch nicht arisiert oder liquidiert wor-
den war. Andererseits wurde der Geschäftsbereich des Bankhauses, da die
Eigentümerin mit einem 1936 verstorbenen jüdischen Bankier verheiratet
gewesen war und von ihm das Geschäft geerbt hatte, stark eingegrenzt.
Die Firma wurde zur Auflösung gleichsam gedrängt. Die weiteren Ge-
schäftsauflösungen zeigen, dass es der NS-Wirtschaftspolitik nicht nur um
Entjudung ging, sondern dass die Arisierungen und Stilllegungen im Zu-
sammenhang mit der groß angelegten völkischen Neuordnung zu sehen
sind. Dabei ging es um Leistungs- und Effizienzsteigerung und um eine
Auslese der Schwachen und Charakterlosen durch Maßnahmen der Be-
rufsbereinigung und „Auskämmung des Einzelhandels“.373

196 Konzessionsvergaben nach 1945 und das Ende der Privatbankiers

373 Vgl. Mejstrik u. a., Berufsschädigungen, Kapitel 4.3 Exkurs: Unternehmer.



Die Maßnahmen und Eingriffe, die sich zuerst und hauptsächlich ge-
gen die jüdischen Bankiers richteten, wurden nicht nur auf der Basis struk-
tureller Gewalt – also durch Erlässe und Verordnungen, durch Einschüch-
terung und Androhung, durch administrative Maßnahmen und Zwangs-
verkäufe – durchgesetzt. Sie bedienten sich direkt angewandter physischer
Gewalt. Wenigstens 26 jüdische Bankiers waren zumindest zeitweise in-
haftiert, beinahe jede Wohnung und jede Firma wurde durchsucht und die
Geschäftsunterlagen beschlagnahmt. 22 Bankiers wurden deportiert und
kamen ums Leben.

Nach 1945 gelang es nur sehr wenigen, ihre Bankfirmen wieder zu er-
öffnen. In elf Fällen erhielten die ehemaligen Eigentümer oder deren Er-
ben wieder eine Bankkonzession, allerdings kam es in einem Fall nicht
mehr zur Eröffnung des Bankhauses (S. M. Reitzes). Bei mindestens zehn
weiteren Anfragen wurde seitens des Ministeriums die Konzession nicht
erteilt, da die vom Gesetz vorgeschriebenen rechtlichen und finanziellen
Bedingungen nicht erfüllt wurden. Als große Hürde erwies sich, dass die
Rückgabe entzogener Bankkonzessionen nicht durch ein eigenes Gesetz
geregelt worden war.

Im Fall der acht arisierten Bankhäuser kam es – mit Ausnahme der
frühzeitig liquidierten Firma Hochsinger & Abel – zu Rückstellungsver-
fahren. Auch im Fall des von Kathrein & Co. liquidierten Bankhauses
Reitler & Co. wurde ein Rückstellungsverfahren angestrengt. Die Prozesse
verliefen sehr unterschiedlich. In allen Fällen blieben die Käufer auch nach
1945 Eigentümer der arisierten Firmen (nur im Fall des Bankhauses
Rosenfeld & Co. beziehungsweise Mayer-Loos musste einer der beiden
Ariseure aus der Firma ausscheiden). In zwei Fällen arbeiteten die ehemali-
gen Eigentümer mit den neuen Eigentümern zusammen (Eduard Breisach
und Rosenfeld & Co. beziehungsweise Mayer-Loos). Kurt Hieggelke, der
das Bankhaus Kanitz nicht direkt vom ursprünglichen Eigentümer Ri-
chard Frankenbusch, sondern erst später von den Ariseuren erworben hat-
te, zahlte im Rahmen eines Rückstellungsvergleich eine derart hohe Abfin-
dungssumme (öS 1 Mio.), dass das Bankhaus Hieggelke & Co. (vormals
Kanitz) sogleich in stille Liquidation treten musste. Richard Frankenbusch
– der sich nunmehr als amerikanischer Staatsbürger Frankenbush nannte –
eröffnete 1948 ein eigenes Bankhaus in Wien und verkaufte es 1954 aus
gesundheitlichen Gründen. (Tab. 45, S. 198)
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Die Auslese374, die in den 1920er Jahren mit der Konzessionierung und
weiter gehenden staatlichen Kontrolle des Bankgewerbes begonnen hatte,
1938 in der Ausschaltung und Vernichtung der als jüdisch eingestuften
Bankgeschäfte, der Vertreibung beziehungsweise Ermordung der jüdi-
schen Bankiers und der jüdischen Bankangestellten samt Familien kulmi-
nierte, setzte sich nach 1945 unter anderen Vorzeichen mit problemati-
schen und langwierigen Rückstellungsverfahren einerseits und der restrik-
tiven Vergabe von Bankkonzessionen andererseits fort. Der Bankensektor
wurde durch die Eingriffe der NS-Wirtschaftspolitik maßgeblich und blei-
bend verändert. Die verbliebenen großen Aktienbanken wurden verstaat-
licht. Die Zahl der Privatbanken (18 im Jahre 1955)375 blieb sehr klein
und etwa bis Ende der 1960er Jahre stabil, danach verringerte sie sich dras-
tisch. 1986 existierten nur noch sieben. Davon waren vier in Wien situiert
(Antoni, Hacker & Co., Kathrein & Co., Schelhammer & Schattera,
Winter & Co.) und drei in den Bundesländern (Berger & Comp.,
Krentschker & Co., Carl Spängler & Co.).376 Die meisten der verbliebe-
nen Banken waren in den 1970er Jahren in Aktienbanken umgewandelt
und in der Folge meist von neuen Eigentümern übernommen worden.377
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Tab. 45: Entwicklung des Bankensektorsi)

Aktiengesellschaften Bankiers
Hauptsitz Zweigstellen Hauptsitz Zweigstellen

1965 23 176 18 18
1970 27 220 16 25
1975 28 329 14 36
1980 40 653 10 38
1985 46 745 8 32

i) Vgl. Leitner, Entwicklung, S. 70. Mitteilungen des Direktoriums der Österreichischen National-
bank, 1958–1987.

374 Vgl. Josef Joham: Geld- und Kreditwesen in Österreich, in: Österreichische Zeit-
schrift für Bankwesen, Nr. 2/3 (1937), S. 49–69, hier S. 63.

375 Vgl. Leitner, Entwicklung, S. 70.
376 Vgl. S. 70, Mitteilungen, 1958–1987.
377 Es ist allerdings problematisch, Banken als historische Subjekte zu extrapolieren und

sie gleichsam mit dem Korpus und der Identität eines Individuums auszustatten. Die
Annahme beziehungsweise die Unterstellung, dass eine Bank, nur weil sie unter



Nicht selten gerieten sie in die Kontrolle von in- oder ausländischen Groß-
banken. Der Beruf und die Figur des Privatbankiers wurde somit margina-
lisiert und verschwand schließlich völlig. Der Nationalsozialismus war
nicht die Ursache, hatte aber doch zur extremen Beschleunigung der Ent-
wicklung entscheidend beigetragen.378

Der Bankensektor nach 1945 und das Ende des Privatbankiers 199

Umständen über Jahrzehnte im gleichen Haus untergebracht ist und unter demselben
Firmennamen im Telefonbuch steht, ein und dieselbe blieb, ist verfänglich. Derartige
Identitäten sind stets produziert, und ihre Herstellung geschieht laufend.

378 Dass die Funktionen, die früher von Bankiers bzw. Privatbankgeschäften wahrge-
nommen wurden (z. B. Kreditvergaben, Konsum- und Warenkredite, KFZ-Finanzie-
rung, Anlageberatung), sukzessive von spezialisierten Kreditvermittlungsgeschäften,
Autokreditfirmen und Anlageberatern übernommen wurden, ist evident. Sozialge-
schichtliche Untersuchungen über diese Zweige des Finanzsektors und die damit ver-
bundenen Berufsfelder gibt es noch keine.



5. Falldarstellungen liquidierter und arisierter
Bankhäuser

5.1. Robert Alt & Co.

Eigentümer des Bankhauses (Wien 1, Wipplingerstr. 32) war Robert Alt,
stiller Gesellschafter Ludwig Planer (ausgereist vor dem Oktober 1938).379

Es gab keine Angestellten. Planer, der zuvor bei der Bankfirma Kanitz tätig
gewesen war, fungierte als Einzelprokurist und war mit einer Einlage von
RM 10.000,– an der Firma beteiligt. (Tab. 46, S. 200)

Robert Alt besaß nach Angabe des WGCV kein Kapital, es bestand ledig-
lich eine Einlage des Ludwig Planer. Der WGCV behauptete in seinem
Bericht: „Die Firma wurde im Zuge unserer Verwaltung gänzlich ausli-
quidiert.“ Es blieb als einziger Kreditor Ludwig Planer mit seiner Einlage,
die teilweise zur Abdeckung der Liquidationsunkosten herangezogen
werden musste. Planer gab in seiner Vermögensanmeldung als Forderung
gegenüber Robert Alt & Co. seine Kapitaleinlage mit RM 10.000,–
an.380 Es erfolgte die Rücklegung der Bankkonzession, die Löschung aus
dem Handelsregister und die Einbringung der Steuerbekenntnisse für
1938.381

Tab. 46: Prüfungsergebnis bei Robert Alt & Co.i)

RM

Aktiva 15.465
Verbindlichkeiten k. Angabe
Honorar des WGCV 700

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 849, KuTr 6420. Bericht des WGCV, 7. 10. 1938.

379 Er war auch an der Österr. Quarzsand-Industrie AG beteiligt. KV: WGCV, 11. 6.
1938.

380 ÖStA AdR 06, VVSt-VA 23.700 (Ludwig Planer).
381 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 849, KuTr 6420. Bericht des WGCV, 7. 10. 1938.



5.2. Georg Anninger & Co. EFa.

Die Firma (Wien 1, Walfischg. 8) war 1921 von Georg Anninger und
Otto Popper gegründet worden.382 Zwischen 1926 und 1932 war Franz
Zuber als persönlich haftender Gesellschafter beteiligt. Er machte sich je-
doch 1932 selbständig und erhielt eine Bankkonzession für eine eigene
Firma. Anninger führte daher die Bank seit 1932 allein. Der Tätigkeitsbe-
reich umfasste hauptsächlich ein umfangreiches Kreditfinanzierungs- und
ein Rembourskreditgeschäft. Georg Anninger flüchtete im März 1938 in
die Schweiz. (Tab. 47, S. 201)

Die Firma hatte beim Schweizerischen Bankverein in Zürich ein Gutha-
ben von SFR 7.943,–. Das Geld stammte aus Inkassoaufträgen der
Fa. Sussmann & Schmidt in Wien. Dieses Guthaben wurde von Georg
Anninger gesperrt. In einem Verfahren unterlag der WGCV gegen den
Schweizerischen Bankverein vor Schweizer Gerichten in zwei Instanzen.
Auf besondere Weisung des Reichswirtschaftsministers in Berlin unter-
blieb die Fortführung des Prozesses vor dem Schweizer Bundesgerichts-
hof. Das Vermögen Georg Anningers wurde von der Gestapo, Staatspoli-
zeileitstelle Wien mit Erkenntnis vom 20. 5. 1938, Zl. II H B Nr. 1782/
38 eingezogen und auf einem Sonderkonto bei der Länderbank hinter-
legt.

1939 wurde das Vermögen Anningers laut Reichsfluchtsteuerbescheid
auf RM 2,320 Mio. geschätzt, er erhielt einen Reichsfluchtsteuer-Bescheid
über RM 580.000,–.383 Die Bankkonzession wurde zurückgelegt und die
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382 KV: WGCV, 23. 5. 1938. Eigentümer: Georg Anninger.
383 VVSt, VA Nr. 45777 (Georg Anninger), Reichsfluchtsteuerbescheid vom 21. 10.

1939.

Tab. 47: Prüfungsergebnis bei Georg Anningeri)

RM

Aktiva 202.566
Verbindlichkeiten 143.607
Honorar des WGCV 7.000

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 849, KuTr 6421. Bericht des WGCV, 9. 7. 1941.



Firma am 3. Februar 1941 aus dem Handelsregister Wien gelöscht. Die
Gebühren für die KV, einschließlich Prozessführung in der Schweiz, belie-
fen sich auf RM 7.000,–.384

5.3. Auspitz, Lieben & Co. i. L.

Die Firma Auspitz, Lieben & Co. war eine der renommiertesten Wiener
Privatbanken.385 Stefan Auspitz soll von seinem Vater 1906 etwa GK
160 Mio. geerbt haben.386 Der Name Auspitz war, so hieß es in einem Zei-
tungsbericht, „typisch und repräsentativ für das bürgerliche Wirtschafts-
ansehen dieser Stadt“, allerdings wurde auch ein „seigneurales Dasein“
und eine „Abseitsstellung vom Geschäftlichen“ konstatiert.387 „Die heutige
Generation“, so schrieb der Österreichische Volkswirt 1931, „kann sich
nicht leicht eine Vorstellung von der Wolke der Vornehmheit machen, in
die die Träger der Namen Auspitz und Lieben als Finanzleute einst gehüllt
waren. Sie zählten zu jener eigentümlichen Gattung der Großhandlungs-
häuser, die es einst gegeben hat, Besitzer großer Vermögen, die Lieben fast
ausschließlich in der Finanz, die Auspitz ebenso in der Finanz wie in der
Industrie – vor allem in der Zuckerindustrie – ansässig.“388

Den Gesellschaftern von Auspitz, Lieben & Co. wurde 1926 die Bewil-
ligung erteilt, das Bankgewerbe in Gemeinschaft mit den anderen persön-
lich haftenden Gesellschaftern zu betreiben.389 Eine Reihe der Gesellschaf-
ter schieden in den folgenden Jahren aus der Firma aus: Dr. Ernst Lieben
1928, Emil Weinberger (durch Ableben) 1928, Dr. Ludwig Schüller 1929.

1931 geriet die Bankfirma in Schwierigkeiten und sah sich gezwungen,
am 23. Mai ihre Zahlungen einzustellen. Sie war, so stellte es ein ehemali-
ger Gesellschafter dar, ein „Opfer der zahlreichen Insolvenzen“ im Zuge der
Weltwirtschaftskrise geworden.390 Allerdings stellte sich dem der „Zusam-
menbruch“ der Privatbank „als ein Skandal ungewöhnlicher Art“ dar. Es
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384 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 849, KuTr 6422, Bericht des WGCV, 6. 6. 1939.
385 Eigentümer: Stefan Auspitz, Heinrich Lieben, Ludwig Zweig; Liquidator: Rudolf

Jekel.
386 Vgl. Die Fackel Nr. 857 (1931), S. 108.
387 S. 108.
388 Der Österreichische Volkswirt, 30. 5. 1931 (Nr. 35), S. 914.
389 BMF, 68.067-15/25, Bescheid vom 14. 3. 1926.
390 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 11.686 (Stefan Auspitz). Bemerkung zu III. b.



waren unbelastete Kundendepots im Betrag von öS 6 Mio. verpfändet.
Noch in den allerletzten Tagen, bevor sich die Bank als zahlungsunfähig er-
klärte, wurden für über öS 1 Mio. Auslandsschecks verkauft, für die Schil-
lingvaluta empfangen wurden, während die Schecks nicht mehr honoriert
wurden. Diese Praktiken, so kommentierte der Österreichische Volkswirt,
konnten als Veruntreuung oder gar Betrug interpretiert werden.

„Es ist unverständlich“, schrieb er, „dass die Nachkommen der alten Ban-
kiersfamilien, die noch bis zuletzt als Patrizier und Kunstmäzene aufgetreten
sind, solches mit Wissen getan haben sollten, und noch unbegreiflicher frei-
lich, dass sie es nicht bemerkt haben sollten. Die Pflichtvergessenheit, die dar-
in liegt, dass sie sich gar nicht Rechenschaft über die Vorgänge in ihrer Firma
gegeben haben, ist fast ebenso arg, als wenn sie zur Hinauszögerung des Zu-
sammenbruches in der Hoffnung auf ein Wunder, das Rettung bringen
könnte, solche Manipulationen mitgemacht hätten. Wie dem auch sei, es lie-
gen die Dinge so, dass heute auch mit Verzicht der nahen Verwandten auf ih-
re Forderungen und mit Opferungen eines erheblichen Teiles ihres Privatver-
mögens – dass das der Firmaträger restlos zur Verfügung gestellt werden
muss, ist selbstverständlich – volle Gutmachung des den Kunden zugefügten
Schadens kaum mehr möglich scheint.“391

1931, also zu dem Zeitpunkt, als die Firma in extreme Schwierigkeiten
geriet und zusammenbrach, waren noch drei öffentliche Gesellschafter an
ihr beteiligt: Stefan Auspitz, Heinrich Lieben und Ludwig Zweig. Letzte-
rer war nach Ansicht des „Österreichischen Volkswirts“ der eigentliche
Leiter der Firma, da Stefan Auspitz dem Geschäft mehr und mehr fern
blieb und Heinrich Lieben dem Geschäft „von Jugend auf völlig fremd
gewesen“ war.392 Mit Beschluss des Handelsgerichtes Wien wurde über
Antrag von Auspitz, Lieben & Co. und deren offene Gesellschafter ge-
mäß § 2 der Ausgleichsordnung der Ausgleich eröffnet. Mit Schreiben
vom 17. Juni 1931 hatten die drei Gesellschafter erklärt, die Konzession
zurückzulegen. Die Größenordnung der Insolvenz wird durch eine
Schätzung deutlich, die die Größe der Verpflichtungen mit öS 31 Mio.
bezifferte und vermutete, dass etwa ein Betrag von öS 6 Mio. zur De-
ckung fehlte.393 Doch auch andere große Firmen und Konzerne gerieten
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391 Die Insolvenz Auspitz-Lieben, in: Bilanzen Nr. 37, 13. 6. 1931, S. 429.
392 Der Österreichische Volkswirt, 30. 5. 1931 (Nr. 35), S. 914.
393 Vgl. S. 914.



durch die Insolvenz der Fa. Auspitz, Lieben & Co. in Schwierigkeiten,
etwa die Eisen- und Metallmöbelfirma Quittner-Kitschelt AG und sogar
der Lederer-Konzern, der als Folge in der Schweiz einen hohen Dollar-
kredit aufnehmen musste.394

Stefan Auspitz hatte damals nach eigenen Angaben sein „mehr als
zehn Millionen Schilling betragendes Vermögen“ der Firma zur Verfü-
gung gestellt und damit verloren. Im März 1931 wurde ein außerge-
richtlicher Vergleich abgeschlossen. Auspitz hatte gehofft, „dass für die
öffentlichen Gesellschafter ein, wenn auch bescheidenes, Aktivum blei-
ben würde.“395 Doch die lange Dauer der Liquidation und die damit
verbundenen Kosten verschlechterten die Situation. 1938 bewertete Aus-
pitz seine Beteiligung an Auspitz, Lieben & Co. „nach bestem Wissen
und Gewissen“ mit „Null“. Doch selbst sein Immobilienbesitz war weit-
gehend verpfändet beziehungsweise mit Hypotheken belastet. Sein Haus
in der Wallmodengasse, das er auf RM 80.000,– geschätzt hatte und das
mit RM 98.000,– belastet war, wurde um RM 53.400,– vom Kauf-
mannsehepaar Maria und Friedrich Wittke erworben, sein Haus in der
Marco d’Avianog. um RM 575.000,– vom Wiener Spar- und Kreditin-
stitut.396

Die drei Gesellschafter, Auspitz, Lieben und Zweig, waren waren bis
zum 22. August 1939 als Liquidatoren der Gesellschaft im Handelsregister
eingetragen und wurden schließlich durch Rudolf Jekel ersetzt. Während
Heinrich Lieben – er wurde am 13. März 1945 in Auschwitz ermordet397 –
den Holocaust nicht überlebte, Stefan Auspitz in Dachau inhaftiert war
und nur wenige Monate nach Kriegsende im Dezember 1945 starb, konn-
te Ludwig Zweig emigrieren und lebte nach 1945 in den USA.

Im Fall Auspitz, Lieben & Co. i. L. zeigt sich, dass auch liquidierte Bank-
häuser (beziehungsweise Firmen überhaupt) auf Grund ihrer Beteiligungen in
komplizierte Rückstellungsverfahren verwickelt werden konnten. Auspitz,
Lieben & Co. war mit einer Kapitaleinlage von öS 2.400,– an der Vorarlberger
Leder- und Schuhfabriken Gebrüder Krafft GmbH in Bregenz/Lochau betei-
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394 Vgl. Konzern Lederer, in: Bilanzen Nr. 37, 13. 6. 1931(), S. 428.
395 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 11.686 (Stefan Auspitz). Bemerkung zu III. b.
396 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 11.686 (Stefan Auspitz). Abwicklungsstelle der VVSt,

Kaufvertragsgenehmigung, 12. 1. 1940.
397 Vgl. http://www.doew.at/.



ligt gewesen398. Die Gebrüder Krafft GmbH war schon vor 1938 stillgelegt
worden. Neben Auspitz, Lieben & Co. war Rudolf Reimann mit einer Kapi-
taleinlage von öS 17.600,– an der Gesellschaft beteiligt gewesen. 1938 wurde
die Gebrüder Krafft GmbH von der Dornierwerke GmbH in Friedrichshafen
um RM 290.000,– erworben. (Tab. 48, S. 205)

Nach einem überaus komplizierten Rückstellungsverfahren, in dem die
ehemaligen Eigentümer zunächst selbst als Rückstellungswerber auftraten
– Auspitz, Lieben & Co. i. L. wurde dabei von dem Buchhalter Friedrich
Trhlik und dem Feldkircher RA Gottfried Riccabona vertreten – und
scheiterten, führte der Sachwalter der Verwertungsmasse Vorarlberger Le-
der- und Schuhfabriken Gebrüder Krafft GmbH das Verfahren zu einem
Rückstellungsvergleich, der 1960 vor der Rückstellungskommission des
LG Feldkirch mit der Dornierwerke GmbH abgeschlossen werden konn-
te, nachdem die Rückstellungswerber ihre Ansprüche der Firma Aero-
Consultor übertragen hatten. Der Vergleich zwischen der Firma Aero-
Consultor und den Dornierwerken verpflichtete letztere, die Liegenschaf-
ten zurückzustellen, die AST verpflichteten sich, aus dem Titel der Kauf-
preisrückerstattung und für Aufwendungen öS 400.000,– an die Republik
Österreich zu zahlen. Die AG verpflichteten sich, ihre Revisionsbeschwer-
den zurückzuziehen. Der Verwertungsmasse der Vorarlberger Leder- und
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398 Vgl. Melichar, Verdrängung, Kapitel 1.2.3. (Vorarlberger Leder- und Schuhfabriken
Gebrüder Krafft GmbH).

Tab. 48: Verteilungsplan laut Beschluss der Rückstellungskommission
vom 1. März 1961

Empfänger Funktion öS

Adolf und Herbert Warnecke Sachwalter der Verwertungsmasse 140.300
RA Fried Vertreter der AST 168.048
RA Max Riccabona Vertreter der AST 23.302
RA Mandl Abwesenheitskurator f. Fa. Dornier 18.818
Auspitz, Lieben & Co., i. L. Gläubiger 276.731
Auspitz, Lieben & Co., i. L. Ehemaliger Eigentümer 520.000
Rudolf Reimann, New York Ehemaliger Eigentümer 2,029.361

Gesamt 3,176.560



Schuhfabriken Gebrüder Krafft GmbH wurde von der Fa. Aero-Consul-
tor ein Betrag von SFR 530.400,– (öS 3,2 Mio.) überwiesen. Danach wur-
de ein Verteilungsplan erstellt. Nachdem Auspitz, Lieben & Co. i. L.
öS 796.731,– durch diesen Vergleich zugesprochen erhalten hatten, konn-
te die Firma – 30 Jahre nach ihrer Insolvenz – am 14. Juli 1961, aus dem
Handelsregister gelöscht werden.399

5.4. A. Bardach OHG

Die Firma A. Bardach (Wien 1, Schottenring 23) wurde 1871 von Adolf
Bardach (gestorben 1907) gegründet und 1885 handelsgerichtlich proto-
kolliert.400 Sie befasste sich hauptsächlich mit dem Effekten-, Kommis-
sions- und Lombardgeschäft. 1907 übernahmen nach dem Tod des Grün-
ders seine Söhne Emil und Otto die Firma. Damals beschäftigte das Bank-
haus circa zehn Angestellte. Zwischen 1920 und 1924 stieg die Zahl der
Angestellten auf bis zu 25. Seit 1920 war Adolf Rothschild als stiller Ge-
sellschafter an der Firma beteiligt. Öffentliche Gesellschafter der Firma
waren Emil und Otto Bardach. Emil Bardach befand sich am 6. Juni 1939
noch in Wien. (Tab. 49, S. 206)

Die Liquidierung verlief nicht unproblematisch, da nicht nur einige Effek-
tenpositionen „konterminiert“ waren, sondern auch „eine Reihe von
Aussenständen schlecht“ wurde, „sodass die Überschuldung zunahm.“401
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399 HG Wien, 7 HRA 7288 a – 112.
400 KV: WGCV, 20. 7. 1938; Eigentümer: Emil Bardach, Otto Bardach, Adolf Roth-

schild (stiller Gesellschafter).
401 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 849, KuTr 6422. Bericht des WGCV, 6. 6. 1939.

Tab. 49: Prüfungsergebnis bei A. Bardachi)

RM

Aktiva 98.688
Verbindlichkeiten 99.996
Überschuldung 1.307
WGCV-Honorar 1.400

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 849, KuTr 6422. Bericht des WGCV, 6. 6. 1939.



Dennoch wurde das Bankhaus durch den WGCV „vollkommen ausliqui-
diert“. Die Bankkonzession wurde durch den WGCV zurückgelegt, die
Löschung aus dem Handelsregister eingeleitet und die Steuererklärung ab-
gegeben.

5.5. Bauer & Simon OHG

Die Firma bestand seit 1894 (Wien 1, Hohenstaufeng. 17; Stubenring 12).402

Die Eigentümer der Firma waren Julius Bauer und Max Simon.403 Bauer ver-
starb 1937, Simon wurde daher Alleineigentümer der Firma. Im Juli 1939
sollte er wegen angeblicher Devisentransaktionen inhaftiert werden (§ 69 De-
visengesetz), doch war er – so berichtet der spätere Treuhänder – nach Ansicht
der zuständigen Behörden nicht haftfähig.404 Max Simon starb am 2. Septem-
ber 1942 in Wien.

5.5.1. Der Interessent

Im Oktober 1938 wandte sich der Wiener Geschäftsmann Alfred Gforner
an Friedrich Ernst, den Reichskommissar für das Kreditwesen mit der Bit-
te um Erlaubnis „zur Führung des Bankgeschäftes der Fa. Bauer & Si-
mon“. Die VVSt habe die Zustimmung des Reichskommissars gewünscht.
Gforner skizzierte sein Vorhaben folgendermaßen. Der bisherige Eigentü-
mer Max Simon solle sein Eigenvermögen in der Höhe von circa
RM 600.000,– in der Firma belassen, Gforner selbst behauptete, er könne
mit Hilfe holländischer Geschäftsfreunde RM 6 Mio. als Kapitaleinlage
zur Verfügung stellen. Gforner, Sohn eines Wiener Gemeinderates und
Handelskammerrates, war 1889 geboren worden. Er war zwischen 1908
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402 KV: WGCV, 5. 6. 1938; Bankhaus Rosenfeld, 8. 8. 1939; Treuhänder: Maximilian
Brunlechner, 23. 11. 1940; Erbenmachthaber: Dr. Michael Stern; Alleineigentümer:
Börserat Max Simon. ÖStA AdR 06, FLD 12.650/2, f. 3.

403 ÖStA AdR 06, FLD 12.650/2, f. 80. Aktenvermerk v. 3. 12. 1942. Max Simon war
mosaischen Religionsbekenntnisses, konvertierte jedoch zum Katholizismus. Er war
österreichischer beziehungsweise nach dem „Anschluss“ deutscher Staatsangehöriger.
Er starb in Wien am 2. September 1942. Seine Frau Stefanie Simon (geboren 2. April
1880, Mädchenname Sobotka) wurde am 5. Oktober 1942 nach Minsk deportiert.

404 ÖStA AdR 06, FLD 12.650/4, f. 37. Maximilian Brunlechner, Bericht über die Li-
quidation des Bankhauses Bauer & Simon, 9. 1. 1940.



und 1925 bei der Zentral-Europäischen Länderbank angestellt gewesen.
1925 wurde er pensioniert, bezeichnete sich selbst jedoch als „Opfer der
jüdischen Kamarilla“. Danach sei er selbständig tätig gewesen, er habe sich
mit Exportgeschäften, mit der Beschaffung ausländischer Kredite befasst
und auch als Vertreter eines amerikanischen Investment Trusts gearbeitet.
Gforner plante, „hauptsächlich das kleine Kreditgeschäft, also die Finan-
zierung der kleineren Industrien und Gewerbe, sowie das Exportgeschäft,
als auch die Vermittlung holländischer Kolonialgeschäfte mit dem Süd-
osten zu pflegen.“405

Die erwähnten „holländischen Geschäftsfreunde“ waren offenbar
Funktionäre der „Continental Industry Bank“ im niederländischen Gra-
venhage.406 Max Simon erklärte sich mit der Übernahme der Firma durch
Gforner einverstanden. Er erklärte sich bereit, sein Kapital, das er aller-
dings nicht mit RM 600.000,–, sondern zunächst mit RM 262.000,– und
nach Abzug der dritten und vierten Rate der „Sühneleistung“ auf
RM 212.000,– bezifferte.407

5.5.2. Die Behörden

Die entscheidenden Behörden waren die VVSt in Wien und der Reichs-
kommissar für das Kreditwesen in Berlin. Sie lehnten den Antrag Gforners
ab. Die VVSt brachte folgende Argumente gegen eine Arisierung vor: Die
Liquidation sei weit fortgeschritten, Gforner könne kein eigenes Kapital
aufbringen, er sei überdies auf jüdisches Kapital angewiesen, und das
Fremdkapital ausschließlich das einer ausländischen Gruppe.

Die VVSt überließ die grundsätzliche Entscheidung dem Reichskom-
missar.408 Die Berliner Behörde schloss sich dieser Argumentation an und
bemerkte außerdem, dass „die Freigabe von Sperrmark nicht in Aussicht
gestellt werden könne“.409 Am 18. April 1939 wurde Gfrorner daher die
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405 ÖStA AdR 06, FLD 12.650/2, f. 6.
406 ÖStA AdR 06, FLD 12.650/2, f. 17. Vgl. Schreiben der „Continental Industry Bank“

an Alfred Gfrorner, 11. 3. 1939.
407 ÖStA AdR 06, FLD 12.650/2, f. 19. Schreiben Max Simon an die VVSt, 20. 3. 1939.
408 ÖStA AdR 06, FLD 12.650/2, f. 25. Schreiben des Staatskommissars in der Privat-

wirtschaft an den Reichskommissar für Kreditwesen.
409 ÖStA AdR 06, FLD 12.650/2, f. 35. Reichskommissar für Kreditwesen an den Staats-

kommissar in der Privatwirtschaft, 12. 4. 1939.



definitive Ablehnung des Arisierungsansuchens mitgeteilt.410 Gfrorner ver-
mittelte im Anschluss an diese Ablehnung die Übernahme der Liquidation
an die ihrerseits zuvor arisierte Bankfirma Rosenfeld & Co. Im Mai 1939
genehmigte die VVSt die Übertragung der restlichen Aktiva und Passiva
des Bankhauses Bauer & Simon an Rosenfeld & Co.411

5.5.3. Die Liquidation

Max Simon schätzte den Wert seines Bankhauses mit RM 457.250,–.412

Diese Bewertung ist vor folgenden Hintergrund zu sehen: Ein Revisions-
bericht stellte später ein Reinvermögen von RM 261.118,– mit Stichtag
1. Januar 1938 fest und bemerkte dazu, dass sich dieses Reinvermögen
durch eine weitere Kapitaleinlage in der Höhe von RM 182.000,– und
durch weitere Kapitalzugänge auf insgesamt RM 451.967,– vermehrt hat-
te. Der WGCV übernahm am 5. Juli 1938413 die KV und trat diese mit
Genehmigung der VVSt an das Bankhaus Rosenfeld am 8. August 1939
ab, das mit der Liquidation von Bauer & Simon beauftragt wurde.414

(Tab. 50, S. 210)
Am 3. August 1940 legte der Liquidator einen Schlussbericht vor, der

als „endgültiges Reinvermögen“ eine Summe von RM 52.512,– aus-
wies.415 Im Handelsregister wurde das Bankhaus Bauer & Simon am
21. Juni 1940 gelöscht.416 Mit Vollmacht vom 23. November 1940 wurde
Maximilian Brunlechner in Wien zum Treuhänder bestellt.417 Durch den
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410 ÖStA AdR 06, FLD 12.650/2, f. 36. Staatskommissar in der Privatwirtschaft an
Alfred Gfrorner, 18. 4. 1939.

411 ÖStA AdR 06, FLD 12.650/2, f. 40. Staatskommissar in der Privatwirtschaft an den
WGCV, 31. 5. 1939.

412 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 41.758 (Max Simon).
413 ÖStA AdR 06, FLD 12.650/2, f. 3.
414 ÖStA AdR 06, FLD 12.650/4, 31. In einem Schreiben der VVSt (Rohde) an den

WGCV liest sich, dass gegen eine Übertragung der Aktiven und Passiven an die Devi-
senbank Rosenfeld & Co. „unter Weitergabe der vorläufigen Sicherungsanordnung“
nichts einzuwenden sei. Schreiben der VVST an den WGCV, 20. 7. 1939.

415 Schlussbericht über die Liquidation des Bankgeschäft Bauer & Simon, Wien 3. 8.
1940, FLD 12.650/2, f. 57.

416 ÖStA AdR 06, FLD 12.650/2, f. 42. Amtsgericht Wien, 21. 6. 1940.
417 ÖStA AdR 06, FLD 12.650/1, f. 53. VVST, Abwicklungsstelle an Oberfinanzpräsi-

dent Wien-Niederdonau, 7. 4. 1944.



Abzug diverser Kosten (Operationskosten für Max Simon in der Höhe von
RM 8.000,–, Zahlungen an einen Spediteur RM 332,–, Lebensunterhalts-
kosten für Max und Stefanie Simon RM 4.200,–, Steuerzahlungen an das
Finanzamt Josefstadt in der Höhe von RM 2.017,–) verringerte sich das
Vermögen der Bank bis zuletzt auf RM 16.000,–.

Einer in einem Revisionsbericht enthaltenen Aufstellung aller Ausgän-
ge lassen sich die Steuerzahlungen für Max und Stefanie Simon nachvoll-
ziehen. Demnach wurde aus der Liquidationsmasse von Bauer & Simon
an Reichsfluchtsteuer und Juva ein Betrag in der Höhe von RM 181.095,–
aufgewendet. (Tab. 51, S. 211)

Laut „Liquidationsschluss-Bericht“ war die Liquidation des Bankhau-
ses am 8. Juli 1940 beendet.418 Laut Treuhänder Brunlechner war die Liqui-
dation des Bankhauses Bauer & Simon erst 1943 abgeschlossen, die Ab-
rechnungen der Reichsbank über die verkauften Effekten und Wertpapiere
fehlten jedoch noch.419 Bis zum Januar 1943 hatte Brunlechner über
RM 11.000,– für seine Tätigkeit als Treuhänder bezogen.420 Allein für die
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Tab. 50: Vermögensschwund bei Bauer & Simon

Datum Aktiva Passiva Reinvermögen

1. 1. 1939 289.680
3. 4. 1939i) 293.338 58.050 235.288
31. 8. 1939ii) 122.959 18.477 104.481
10. 10. 1939 98.821 3.542 95.278
7. 8. 1940iii) 52.512
31. 12. 1941 53.660 53.660
26. 1. 1942iv) 16.000

i) ÖStA AdR 06, FLD 12.650/2, f. 31. Bericht des WGCV, 3. 4. 1939.
ii) ÖStA AdR 06, FLD 12.650/2, f. 55. Übernahmestatus per 31. 8. 1939; Anlagen zum Schlussbe-

richt von Rosenfeld & Co., 7. 4. 1940.
iii) ÖStA AdR 06, FLD 12.650/2, f. 73. Schlussbericht von Rosenfeld & Co., 7. 8. 1940.
iv) ÖStA AdR 06, FLD 12.650/4, f. 39. Julius Lindner, Revisionsbericht, 26. 1. 1942 (mit „Darstel-

lung des Vermögensschwundes auf dem Kapitalkonto des Max Israel Simon, vormals Alleininha-
ber des gewesenen Bankhauses OHG Bauer & Simon in Wien“).

418 ÖStA AdR 06, FLD 12.650/4, 28. Liquidationsschluss-Bericht.
419 ÖStA AdR 06, FLD 12.650/1, f. 40. Maximilian Brunlechner an den Oberfinanzprä-

sidenten, 24. 7. 1943.
420 ÖStA AdR 06, FLD 12.650/3. Amtsvermerk der VVSt (Abt. KuTr), 13. 1. 1943.



Tätigkeit im Jahr 1941 verrechnete er weitere RM 6.500,–.421 Wie hoch die
Summen waren, die der WGCV und das Bankhaus Rosenfeld & Co. für ih-
re Tätigkeit berechneten, geht aus den vorliegenden Akten nicht hervor.

5.5.4. Rückstellung

Eveline Blumberg, geborene Simon, geboren in Wien am 10. Dezember
1904, wurde vom Erbe, auch von jedem Pflichtteilsanspruch ausgeschlos-
sen (gemäß § 4 (1) der 11. VO zum Reichsbürgergesetz), da sie sich nach
Budapest abgemeldet hat.422 Ehefrau Stefanie Simon befand sich angeblich
in Theresienstadt, daher wurde sie zunächst zur Erbin erklärt.423 Da sich
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Tab. 51: Diskriminierende Abgaben Max und Stefanie Simon 1938/39i)

Name Juva Datum RM

Max Simon 1. Rate 14. 12. 1938 21.676
Stefanie Simon 1. Rate 14. 12. 1938 2.921
Max Simon 2. Rate 14. 2. 1939 21.676
Stefanie Simon 2. Rate 14. 2. 1939 2.921
Max Simon Juva 18. 3. 1939 5.519
Stefanie Simon Juva 18. 3. 1939 385

Juva Rest 8. 9. 1939 3.974
Max Simon 5. Rate 15. 11. 1939 19.703
Stefanie Simon 5. Rate 15. 11. 1939 5.296
Reichsfluchtsteuer 3. 10. 1939 96.034
Rest Reichsfluchtsteuer 31. 12. 1939 976

Gesamt 181.081

i) ÖStA AdR 06, FLD 12.650/4, f. 39. Julius Lindner, Revisionsbericht, 26. 1. 1942 (mit „Darstel-
lung des Vermögensschwundes auf dem Kapitalkonto des Max Israel Simon, vormals Alleininha-
ber des gewesenen Bankhauses OHG Bauer & Simon in Wien“).

421 ÖStA AdR 06, FLD 12.650/4, f. 40. Julius Lindner, Revisionsbericht, 26. 1. 1942
(mit „Darstellung des Vermögensschwundes auf dem Kapitalkonto des Max Israel
Simon, vormals Alleininhaber des gewesenen Bankhauses OHG Bauer & Simon in
Wien“).

422 ÖStA AdR 06, FLD 12.650/1, 17. Beschluss des Amtsgerichtes Wien 1 (Riemerg.) in
der Verlassenschaftssache nach Max Israel Simon, gest. 2. 9. 1942.

423 ÖStA AdR 06, FLD 12.650/1, 18. Einantwortungsurkunde, 5. 3. 1943.



später herausstellte, dass sie nach Minsk deportiert worden war, verfiel
auch ihr Erbanspruch. Bei diesem Erbe handelte es sich u. a. um ein Post-
sparkassenscheckkonto mit RM 14.991,–.424

Eveline Schuess, geschiedene Blumberg, geborene Simon, geboren in
Wien am 10. Dezember 1904, bemühte sich nach dem Zweiten Weltkrieg
um Entschädigung. Nachdem ihre Nachfragen nach Bestätigungen bei den
zuständigen Behörden fehlgeschlagen waren, bemühte Frau Schuess einen
Rechtsanwalt. Auf Anfrage von RA Alexander Balaban antwortete die FLD,
dass weder „hieramts“ noch bei den Wohnsitzfinanzämtern „zweckdienli-
che Unterlagen“ vorhanden seien. Eine Bestätigung könnte nur bei Vorlage
von Einzahlungsbelegen und Bankkontoauszügen erfolgen.

Die Sammelstelle richtete am 29. Mai 1962 einen Rückstellungsan-
trag425 an die FLD und verlangte die Rückstellung aller Evelyn Schuess
entzogenen Vermögenswerte.

„Amtsvermerk: Anmeldung der Frau Evelyn Schuess vom 26. Jänner 1956
auf Grund Art. 26 Staatsvertrag. Begehren: Wiederherstellung der Konzes-
sion des liquidierten Bankhauses Bauer & Simon. Entschädigung für den
durch die Liquidation des Bankhauses erlittenen finanziellen Verlust. Bemer-
kungen: Da weder aus den ha. Akten noch aus den vom BMF zur Einsicht-
nahme übermittelten Unterlagen rückstellbare Vermögenswerte festgestellt
werden könnten, wäre die Sammelstelle zu ersuchen, den Rückstellungsan-
trag zurückzuziehen.“426

Am 13. Jänner 1964 richtete die FLD an die Sammelstelle ein Ersuchen
um „Zurückziehung des Rückstellungsantrages“ mit der Begründung, es
seien „keine Vermögenswerte im Sinne des § 3 des BGes. 133/61 vorhan-
den“. Die Sammelstelle zog darauf am 28. Jänner 1964 den Rückstel-
lungsantrag (VRV 60527/62) zurück.427
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424 ÖStA AdR 06, FLD 12.650/1. Kathrein & Co. an den Oberfinanzpräsidenten, 15. 1.
1943.

425 ÖStA AdR 06, FLD 12.650/7, 3 f. Verlangt wurden alle Vermögenswerte, die aus
dem Akt Zl. 23.785/Akt IV c Zl. 6917 hervorgehen. Beweis: Schreiben der FLD v.
19. 4. 1962 VR-IV c 129-123/Allg. Zl./62, Listenzahl 451.

426 ÖStA AdR 06, FLD 12.650/7, 7. Amtsvermerk vom 10. 1. 1964.
427 FLD 12.650/2, f. 80. Aktenvermerk v. 3. 12. 1942. Eine zweite Tochter namens

Margarethe Buchwalder, geborene Simon (geboren vermutlich 1909 – sie war 1942
33 Jahre alt), wohnhaft 1942 in Lissabon, scheint in den Rückstellungsanträgen nicht
auf.



5.6. Hermann Beer

Hermann Beer gründete seine Firma 1933 (Wien 13, Maxingstr. 4a).428

Sie war im Handelsregister als „Hermann Beer – Realitäten und Hypothe-
kenbüro“ eingetragen. Der Betriebsgegenstand war beschrieben als:
„Bankgewerbe mit der Beschränkung ausschließlich auf Verwendung eige-
ner Gelder im Hypothekengeschäfte“.429

Hermann Beer bewertete seine Firma nicht, allerdings gab er in seiner
Vermögensanmeldung Forderungen über RM 253.000,– an. Ein Beamter
der VVSt korrigierte die Angabe und verzeichnete die Summe unter „III a)
Betriebsvermögen“. Die Summe war jene der Debitoren der Fa. Hermann
Beer. Beer selbst hatte wiederum diese Summe insofern korrigiert, als er
RM 25.325,– als „uneinbringlich“ bezeichnete und jene damit auf
RM 227.925,– verminderte.

Hermann Beer ersuchte um Bewilligung, seiner Nichte Stefanie
Fried, deren Gatten Walter Fried und den 15-jährigen Kurt Fried, je
RM 4.000,– aus seinem Privatvermögen auszahlen zu dürfen, um deren
Auswanderung zu ermöglichen. Das Ansuchen wurde bewilligt.430 Er
selbst dürfte mit Hilfe des Palästina-Amtes ausgewandert sein. Ein Liqui-
dationsbericht des KV und Abwicklers Karl Knesek konnte bisher nicht
gefunden werden. Die Firma wurde am 5. Juni 1939 aus dem Handelsre-
gister gelöscht.431

5.7. Eduard Bellak & Cie. OHG

Die Firma Eduard Bellak & Cie. (Wien 1, Börseg. 14) wurde 1913 durch
den Kaufmann Eduard Bellak und den Bankangestellten René Bondy ge-
gründet.432 Das Unternehmen betrieb neben einem Effekten-Kommis-
sionsgeschäft eine Geschäftsstelle der Österreichischen Klassenlotterie.
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428 Inhaber: Hermann Beer; KV: Karl Knesek, gelöscht am 24. 2. 1939; als Abwickler
eingetragen am 29. 4. 1939.

429 Handelsregister, A 3, 99 a.
430 VVSt VA Nr. 324 (Hermann Beer). VVST-Abteilung Finanzierung-Banken an Abt.

Vermögensanmeldung im Hause, 22. 2. 1939.
431 KV: WGCV, 15. 6. 1938; Treuhänder seit 14. 1. 1943: Gesellschaft für Revision und

treuhändige Verwaltung GmbH. Handelsregister, A 3, 99 a.
432 WrStLA, HRA 8618 a, f. 3.



Der Eintritt Paul Bellaks erfolgte am 1. Januar 1917.433 1924 wurde die
Firma durch den Aufbau eines Konsum- und Autofinanzierungsgeschäftes
bedeutend vergrößert. Leiter der Autofinanzierungsabteilung wurde ein
Autofachmann, Edmund Kellner, der als stiller Gesellschafter in die Firma
aufgenommen wurde. Um das Betriebskapital zu vergrößern, wurde 1925
ein neuer Partner an der Firma beteiligt und zwar die Triestiner S. Oehler
& Comp. Succ. Da sich die Geschäfte der Firma Eduard Bellak – die am
12. Jänner 1931 auch eine Bankkonzession erhielt434 – laufend vergrößer-
ten, wurden Beziehungen zur Eidgenössischen Bank AG in Zürich ange-
knüpft. Hier verschaffte sich die Firma Bellak die nötigen Mittel durch
Reeskomptierung der von der österreichischen Kundschaft ausgestellten
Wechsel. Der höchste bei der der Eidgenössischen Bank AG aufgenomme-
ne Kredit belief sich auf SFR eine Mio. (davon waren im Frühjahr 1938
nur noch SFR 142.000,– offen).435

Im Frühjahr 1938 betrieb das Bankhaus Bellak & Cie. vier Abteilun-
gen: das Bankgeschäft, das Konsumfinanzierungsgeschäft, das Auto- und
Motorrad-Finanzierungsgeschäft und schließlich eine Klassenlotteriestelle.
Das Bankgeschäft, das zwar der älteste Bestandteil der Firma war, bilan-
zierte zwar noch selbständig, bildete jedoch nur mehr die finanzielle Basis
der Finanzierungsgesellschaft, die ausschließlich Teilzahlungsverkaufsge-
schäfte von Motorfahrzeugen, Fahrrädern und diversen anderen Geräten
betrieb.436 Das KFZ- und Fahrradfinanzierungsgeschäft war das größte
dieser Art in Österreich. (Tab. 52, S. 215)

Es gab einen Verteilungsschlüssel, der die Gewinnausschüttungen zwi-
schen den Gesellschaftern regelte. In der Automobil- und Finanzierungs-
abteilung enthielt S. Oehler & Comp. Succ. ein Drittel vom Gewinn. Von
den restlichen zwei Dritteln des Gewinnes erhielt Edmund Kellner 4 3/8
als Tantiemen. Wiederum vom Rest erhielt Kellner 11,11 Prozent als Ge-
winnanteil. Der nunmehr verbleibende Rest stellte den Gewinnanteil der
Firma Eduard Bellak dar.
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433 WrStLA, HRA8618 a, f. 5. Bankhaus Bellak & Cie. an das k. k. HG, 4. 1. 1917.
434 ÖStA AdR 06, BMF, 3513-15/1933.
435 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 1444, Mappe „Bellak – Wiener Giro- und Cassenverein“.

Bericht des WGCV, undatiert (1942).
436 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 1444, Mappe „Bilanzen“, Aktenvermerk zur Frage der

Dauerschulden (undatiert).
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Tab. 52: Eigentumsverhältnisse bei Eduard Bellak & Cie.i)

Gesellschafter Kapital-
einlagen
(in öS)

Gewinnaufteilung
der Gruppe Bellak

(in %)

Gewinnaufteilung
der Auto- und
Finanzierungsabteilung

S. Oehler & Comp. Succ.,
Triestii) (stiller Ges.)

300.000,– – 1) 33,33%
vom Gewinn

Edmund Kellner
(stiller Ges.)iii)

33.000,– – 2) Vom Rest 4 3/8 +
11,11% vom danach
verbleibenden Rest

René Bondy-Bey, Paris
(öff. Ges.)

24.000,– 42,8 3) Die Gruppe Bellak
teilte den Rest unter
sich auf

Eduard Bellak sen.iv)

(öff. Ges.)
79.000,– 22,4

Paul Bellakv) (öff. Ges.) 25.000,– 11,6

Emil Bellak jun.
(stiller Ges.)

71.000,– 11,6

Artur Hecker (stiller Ges.) 99.000,– 11,6

Franz Bondy, Südamerika
(Kreditor)vi)

290.000,– –

100,0

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 1444, Mappe „Bellak – Bilanzen 1938–1939, Bilanz-Unterlagen 1938“,
Verteilungsschlüssel.

ii) Die Triestiner Kommanditistin S. Oehler & Comp. Succ. (1942 wurde der Firmenwortlaut
geändert in Grandi Magazzini Tossilia AG) stand im Eigentum der drei Brüder Lorant, die italie-
nische Staatsangehörige waren. Mit 60 Prozent war Max (Massimiliano) Lorant, mit jeweils
20 Prozent waren Rudolfo und Maurizio Lorant beteiligt. ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 1444, Mappe
„Bilanzen“, Aktenvermerk zur Frage der Dauerschulden (undatiert).

iii) Im Handelsregisterakt ist eine Eintragung Kellners nicht vermerkt. WrStLA, HRA8618 a, f. 35 ff.
iv) Nach Auskunft des Zentralmeldeamtes war der 27. Februar 1941 der Todestag Eduard Bellaks.

Emil Bellak war der Sohn des Eduard Bellak, Artur Bellak sein Schwiegersohn. WrStLA, HRA
8618 a, f. 53. Amtsgericht Wien, 6. 3. 1943.

v) Paul Bellak wurde durch das LG Wien f. ZRS zum 31. 12. 1941 für tot erklärt. WrStLA, HRA
8618 a, f. 87. Erika Pruden an Handelsgericht, 12. 7. 1962.

vi) Es scheint, als wäre das Darlehen des Franz Bondy eine Form der Beteiligung gewesen.



Die Firma beschäftigte zeitweise über 50, im März 1938 immerhin 30
(darunter sieben jüdische) Angestellte mit Gehältern zwischen öS 270,–
und öS 370,–. Fünf der Angestellten wurden als „Alt-P. G.“ bezeichnet.437

Das Konsum- und Autofinanzierungsgeschäft hatte Geschäftsbeziehungen
zu 7.000 Kreditnehmern. Allerdings kam es nach dem „Anschluss“ zu
einem schweren Einbruch im Geschäftsgang. Die Firma litt besonders dar-
unter, dass viele Kunden beziehungsweise Schuldner sich berechtigt fühl-
ten, ihre Rückzahlungen zu sistieren. Der WGCV schrieb, die Außenstän-
de könnten daher nicht beurteilt werden, da „seitens der Darlehensnehmer
nach dem Umbruch Gründe gefunden werden, um keine weiteren Raten
zahlen zu müssen, die derzeit weder rechtlich beurteilt noch in ihrer Aus-
wirkung abgeschätzt werden können.“ In dieser Haltung liege ein „bedeu-
tendes Gefahrenmoment“.438

Unmittelbar nach dem „Anschluss“ wurde der Gesellschafter Edmund
Kellner, der als Arier galt und sich als „Pg.“ bezeichnete, als „Aufsichtsper-
son“ bei der Firma Eduard Bellak & Cie. eingesetzt. In einem Bericht, den
er am 26. März 1938 an Robert Hammer beziehungsweise den Banken-
verband erstattete, heißt es:

„In den letzten Wochen wurde eine beträchtliche Anzahl von Einlagen ge-
kündigt. Zum Zwecke der Rückzahlung der Einlagen, sowie für die zu erwar-
tende Saison für den Kraftfahrzeughandel, waren verhältnismäßig grosse Be-
träge bereit gestellt. Im Zeitpunkt der Machtübernahme bestand daher die
Gefahr der Verbringung von Barbeträgen. Noch vor der Bekanntgabe der
Auszahlungs-Sperr-Verordnungen von Seiten des Banken-Verbandes wurde
ich am 14. ds. von einer Abteilung der SA als der älteste und der mit der Ge-
schäftsführung vertrauteste der in der Firma beschäftigten P. G. provisorisch
als verantwortlicher Kommissar bestimmt.“439

Er habe noch am 14. März morgens die Änderung der Zeichnungsberech-
tigung bei den Banken, bei denen die Firma Bellak & Cie. Guthaben hat-
te, veranlasst. Transaktionen konnten danach nur mit seiner Bewilligung
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437 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 1444, Mappe „Fin.-Ges. Ed. Bellak & Cie.“ Edmund Kell-
ner an P. G. Direktor Robert Hammer/Bankenverband, 26. 3. 1938.

438 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 1444, Mappe „Fin.-Ges. Ed. Bellak & Cie.“ Bericht des
WGCV, undatiert (Sommer 1938).

439 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 1444, Mappe „Fin.-Ges. Ed. Bellak & Cie.“ Edmund Kell-
ner an P. G. Direktor Robert Hammer/Bankenverband, 26. 3. 1938.



abgewickelt werden. Auch die Kassenbestände der Firma standen unter
seiner Kontrolle, das Geschäft werde „derzeit in eingeschränktem Masse
aufrecht erhalten“.440 Kellner ließ die anwesenden Gesellschafter Eduard
Bellak, Emil Bellak jun. und Arthur Hecker eine Erklärung unterzeichnen,
wonach sämtliche Rechtsgeschäfte nur noch mit seiner Zustimmung und
Genehmigung abgeschlossen werden durften.441

Edmund Kellner versuchte eine Arisierung der Firma einzuleiten.
Zunächst gelang es ihm, die Übernahme der Klassenlotterieabteilung der
Fa. Bellak durch die Firma Josef Prokopp einzufädeln. Es war dabei vor-
gesehen, dass die Fa. Prokopp die vier Angestellten dieser Abteilung über-
nahm, die Fa. Bellak jedoch die „gesetzlichen Abfertigungen“ dennoch
zahlte.442 Allerdings scheiterten Kellners Versuche, die Bankabteilung und
die Konsum- und KFZ-Finanzierungsabteilungen zu arisieren. kamen je-
doch über das Anfangs-Stadium nicht hinaus. Daraufhin wurde mit Ge-
nehmigung des Staatskommissars in der Privatwirtschaft die Konsum-
und Auto- und Motorrad-Finanzierungsabteilungen von der Automobil-
Verkehrsanstalt GmbH (AVA) übernommen.443 Die AVA übernahm ver-
tragsgemäß die Angestellten, die Kundenkartei, einen Teil des Mobiliars,
den Kundenstock und vor allem die Forderungen aus der Konsum- und
KFZ-Finanzierung. Die Firma Bellak & Cie. trat damit den größten Teil
ihrer Außenstände „unter Haftung für die Richtigkeit und Einbringlich-
keit“ an die AVA ab.444 Diese Übertragung nach Absetzung der Kreditge-
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440 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 1444, Mappe „Fin.-Ges. Ed. Bellak & Cie.“ Edmund Kell-
ner an P. G. Direktor Robert Hammer/Bankenverband, 26. 3. 1938.

441 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 1444, Mappe „Fin.-Ges. Ed. Bellak & Cie.“, Gedächtnis-
protokoll, 14. 3. 1938.

442 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 1444, Mappe „Fin.-Ges. Ed. Bellak & Cie.“ Edmund Kell-
ner an den „Bevollmächtigten für Personal-Angelegenheiten Dr. Pallausch“ (z. Hd.
Des P. G. Herrn Hiller), 31. 3. 1938. Der Verkauf der Klassenlotteriestelle war jedoch
am 9. März 1939 noch nicht durch die VVSt genehmigt und auch erst zur Hälfte be-
zahlt. Vgl. Bericht der Finanzierungs-Gesellschaft Eduard Bellak & Cie., 9. 3. 1939.

443 An der AVA war die CA wesentlich beteiligt. FC 1942, 235.
444 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 1444, Mappe „AVA“. Gedächtnisprotokoll, welches [. . .]

über die zwischen der Firma Eduard Bellak & Cie. (Wien 1, Börseg. 14), vertreten
durch den kommissarischen Verwalter, Wiener Giro- und Cassenverein einerseits und
der Automobil-Verkehrsanstalt GmbH (Wien 1, Canovag. 5), vertreten durch den
Geschäftsführer, Herrn Dkfm. F. Eduard Demuth, andererseits abgeschlossenen Ver-
einbarungen aufgenommen wurde, 19. 9. 1938. Der Inhalt des Vertrages enthält zu-
sammengefasst folgende Punkte: Die Firma Bellak tritt an die Automobil-Verkehrs-



bühr und des 20-%igen Haftungsrücklasses betrug RM 259.000,–. Bis
November 1939 hatte die AVA RM 200.000,– überwiesen, offen war
noch eine Summe von circa RM 60.000,– und die Kosten der Möbel
von RM 2000,–.445 (Tab. 53, S. 218)

Der 60%-Anteil des Max Lorant in der Höhe von RM 120.000,– (die Ge-
samtbeteiligung der Fa. Oehler belief sich auf RM 200.000,–) an der Ka-
pitaleinlage bei Bellak & Cie. wurde von der Gestapo zu Gunsten des Lan-
des Österreich beschlagnahmt.446 Der WGCV zahlte in Vertretung der Fir-
ma Bellak bis zum 24. April 1939 RM 90.000,– an die Gestapo.447

Nach Interventionen mussten diese Vermögenswerte jedoch – man
benötigte hierfür die Genehmigung des RFM – ausbezahlt werden. Mit
Bewilligung der Devisenstelle Wien zahlte man am 19. Dezember 1938
RM 45.000,–. Die anderen beiden Brüder erhielten ihre Kapitaleinlagen
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anstalt GmbH (AVA) eine Reihe von Forderungen (es handelt sich um Kaufpreisrest-
forderungen) ab und die AVA erklärt, diese Forderungen zu übernehmen. Weitere
Forderungen (hauptsächlich solche, resultierend aus Geschäftsfällen, die Ratenrück-
stände aufweisen) werden von der AVA zum treuhändigen Inkasso für die Firma Bel-
lak übernommen. Die AVA übernimmt von der Fa. Bellak eine schließlich Forderun-
gen aus Konsumfinanzierungs-Geschäften. Als gänzliche oder teilweise Uneinbring-
lichkeit einer Forderung, die die AVA zur Inanspruchnahme der Haftung der Fa. Bel-
lak Bellak berechtigt, gilt, wenn eine Pfändung gegen den Schuldner ganz oder teil-
weise ergebnislos verlief. Die AVA erklärt sich bereit, die arischen Angestellten und
Praktikanten der Fa. Bellak zu den gleichen Bezügen anzustellen.

445 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 1445, Mappe „Debitoren“, WGCV, Gedächtnisnotiz,
9. 11. 1939.

446 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 1444, Mappe „Bellak – Wiener Giro- und Cassenverein“.
Bericht des WGCV, undatiert (1942).

447 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 1444, Mappe „Lorant“, Oberfinanzpräsident Wien an den
WGCV, 20. 3. 1941.

Tab. 53: Prüfungsergebnis bei Eduard Bellak & Cie.

RM

Aktiva 2,120.000
Verbindlichkeiten 1,467.000
Honorar des WGCV 42.000



erst 1941 nach Genehmigung der Devisenstelle RM 50.000 ausbe-
zahlt.448

Der bei der Eidgenössischen Bank AG in Zürich laufende Bankkredit
musste auf Verlangen der Schweizer Bank abgedeckt werden. Die Summe
von insgesamt RM 339.373,– wurde – da sie auf Grund der Devisenbe-
stimmungen nicht in die Schweiz transferiert werden konnte – auf ein
Sperrkonto eingezahlt und war hier „praktisch von der Eidgenössischen
Bank blockiert“, konnte zur Liquidation des Bankhauses, so wurde vom
WGCV bemerkt, „nicht herangezogen werden.“449

5.7.1. Nach 1945

Die Firma wurde durch den WGCV und ab 1943 durch die Gesellschaft
für Revision und treuhändige Verwaltung GmbH liquidiert. Die Liquida-
tion war allerdings 1945 noch nicht abgeschlossen. Die Unterlagen des
WGCV wurden nach 1945 dem Ministerium für Vermögenssicherung
und Wirtschaftsplanung als liquidierende Stelle der VVSt übergeben.450

Gemäß der VEAV meldete 1946 die „Gesellschaft für Revision und
treuhändige Revision GmbH“ beim Magistratischen Bezirksamt für den
Ersten Bezirk in Wien, dass sie das restliche Vermögen der Fa. Bellak treu-
händig verwaltete. Nach ihren Angaben über die „vorhandenen Restbe-
stände“ waren zu diesem Zeitpunkt noch Aktiva in der Höhe von
öS 114.311,– vorhanden, denen Passiva von öS 35.838,– gegenüberstan-
den. Der Vermögensüberschuss der Liquidationsmasse betrug somit
öS 78.473,–.451 Von den drei Gesellschaftern waren zwei in Vernichtungs-
lagern umgekommen, der dritte, René Bondy-Bey 1949 verstorben.

Die Firma war zwar 1939 stillgelegt, allerdings erst am 22. Juni 1951
aus dem Handelsregister gelöscht worden. Diese Löschung der Firma
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448 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 1444, Mappe „Lorant“, WGCV an Maurizio Lorant, 23. 5.
1941.

449 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 1444, Mappe „Lorant“, WGCV an das hohe Ministerium
für Wirtschaft und Arbeit, 12. 10. 1938.

450 Gesellschaft für Revision und treuhändige Verwaltung GmbH. an René Bondy, 6. 6.
1947, in: ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 849, KuTr 6424.

451 WrStLA, VEAV, 1. Bez., I-1626. Übersicht über die Vorhandenen Restbestände bei
den der „Gesellschaft für Revision und treuhändige Revision GmbH“ übertragenen
Abwicklungen jüdischer Unternehmungen. Anmeldung vom 16. 11. 1946.



wurde allerdings mit Beschluss des OLG Wien vom 8. Oktober 1962 wie-
derum aufgehoben und der alte Registerzustand wieder hergestellt.

Dem Bankhaus war auch die Bankkonzession nie formell entzogen
worden. Der Nachlass des Eduard Bellak war auf Grund der 11. VO zum
Reichsbürgergesetz vom Deutschen Reich eingezogen, dies jedoch mit der
Einantwortungsurkunde vom 18. Dezember 1963 für nichtig erklärt wor-
den. Der Nachlass wurde daraufhin 1964 von den Erben Liselotte Bellak,
Erika Pruden und Lilian Handly rechtskräftig eingeantwortet. Die Lö-
schung der Bankfirma von 1951 wurde mit Beschluss des OLG Wien auf-
gehoben und der alte Registerstand hergestellt, die alten Gesellschafter
1964 gelöscht und als offene Gesellschafter nunmehr, nachdem das BMF
von der beabsichtigten Fortführung des Bankhauses in Kenntnis gesetzt
worden, Liselotte Bellak und Dr. Erich Kadlec eingetragen. In einem Akt
der Abt. 17 des BMF heißt es: „Die Finanzprokuratur wurde vom BMF
ersucht zu prüfen, ob gegen diese Eintragung irgendwelche Vorstellungen
unternommen werden könnten.“ Die Finanzprokuratur gab bekannt, dass
der Beschluss des Handelsgerichtes Wien ihrer Ansicht nicht geeignet ist,
öffentliche Interessen, insbesondere auch nicht die Vorschriften des Kre-
ditwesengesetzes, zu verletzen. Ein Rekurs gegen die Wiedereintragung sei
aussichtslos, da der Eintritt eines Erben als persönlich haftenden Gesell-
schafters in ein Bankgeschäft zulässig sei. Dennoch zögerte das BMF mit
der Bewilligung des Antrages, obwohl RA Kadlec mit Otto Wimmer einen
ausgewiesenen Bankprokuristen und Buchprüfer als Geschäftsführer no-
miniert und die erforderlichen Mittel (öS 4 Mio.) nachgewiesen hatte. Das
BMF leitete ein Verfahren gemäß § 5 KWG ein, stellte es jedoch wieder
ein, da bemerkt wurde, dass „eine Zurücknahme der Erlaubnis [. . .] sich
daher auf Maßnahmen stützen“ müsste, „die während der NS-Zeit gesetzt
wurden, also diskriminierend waren und dzt. keine gesetzliche Grundlage
mehr haben.“452 Der Fall sei „mit anderen Restitutionsfällen nicht zu ver-
gleichen, da es sich um eine im Register eingetragene Bankfirma handelt.“
Nachdem Dr. Erich Kadlec – über den ein Referent des BMF bemerkte, er
sei „ein seriöser Rechtsanwalt und kein Bankier“ – den Nachweis einer
Bareinlage von öS 3 Mio. erbracht hatte, wurde ihm die Erlaubnis „zum

220 Falldarstellungen liquidierter und arisierter Bankhäuser

452 BMF, Ordner „Konzessionen“. BMF, 313.544.17/66. Amtsveranlassung, betreffend
Bankgeschäft Eduard Bellak & Cie. Eintritt eines persönlich haftenden Gesellschaf-
ters, Juni 1966.



Eintritt als persönlich haftender Gesellschafter in das Bankhaus Eduard
Bellak & Cie. erteilt, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass auch die
persönlich haftende Gesellschafterin Liselotte Bellak im Bankgeschäft mit-
arbeitet und einen ihrem Anteilsverhältnis entsprechenden Kapitalanteil
einbringt.“

Da sich die „Überprüfung der Konzessionsfrage“ lange verzögerte,
wurde RA Kadlec in der Zwischenzeit mehrmals vom Handelsgericht
Wien unter Androhung einer Ordnungsstrafe aufgefordert, die Firma „in-
folge Fehlens jeder Geschäftstätigkeit“ endlich zu löschen.453 Kadlec erhob
gegen die Aufforderung zur Löschung des Unternehmens erfolgreich Ein-
spruch und bereitete die Eröffnung des Bankhauses weiter vor. Alle Pläne,
ein renommiertes Kreditinstitut an der Privatbank Bellak zu beteiligen
scheiterten jedoch zunächst. Das BMF verlängerte mehrmals die Frist, in-
nerhalb der das Bankhaus den Geschäftsbetrieb aufnehmen sollte. Erst im
Oktober 1968 wurde seitens der Bank bekannt gegeben, dass das Geschäft
aufgenommen worden sei. Das Kapital in der Höhe von öS 3 Mio. stamm-
te dabei zur Gänze von RA Dr. Kadlec, die Erbin Liselotte Bellak war le-
diglich zu 50 Prozent an Gewinn und Verlust beteiligt.

Die Kammer der gewerblichen Wirtschaft teilte im November 1968
mit, dass nach „neuerlich gepflogene Erhebungen“ die Firma Bankge-
schäft Eduard Bellak & Cie. das Bankgeschäft wieder eröffnet habe. Da
die Firma schon Kommerzialkredite in der Höhe von öS 0,5 Mio. verge-
ben hatte und weitere Kreditansuchen in der Höhe von öS 750.000,– in
Bearbeitung standen, bestätigte die Kammer auf Anfrage des Registerge-
richtes, dass die „festgestellten Betriebsmerkmale auf ein – wenn auch erst
im Aufbau begriffenes – Bankgeschäft im protokollierungsfähigen Um-
fange schließen lassen.“454

Ein Jahr später schied Liselotte Bellak aus der Firma aus, gleichzeitig
wurde die Gesellschaft in eine KG umgewandelt und die Continental In-
ternational Finance Corporation (Chicago) als Kommanditistin aufge-
nommen.455
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453 WrStLA, HRA 8618 a, f. 271. Beschluss des HG Wien, 24. 4. 1968.
454 WrStLA, HRA 8618 a, f. 289. Kammer der gewerblichen Wirtschaft an HG Wien,

21. 11. 1968.
455 WrStLA, HRA 8618 a, f. 137. BMF an Bankgeschäft Eduard Bellak & Cie., 11. 11.

1969.



Im Februar 1970 schied Dr. Kadlec aus der Gesellschaft aus und wur-
de durch die bisherige Kommanditistin, die Continental International Fi-
nance Corporation (Chicago), ersetzt.456 Im Juni 1970 gründeten RA
Erich Zeiner und die Continental International Finance Corporation
(Chicago) die Conill Bank GmbH mit Sitz in Wien und einem Stammka-
pital von öS 3 Mio., die die Rechtsnachfolge der Fa. Eduard Bellak & Cie.
antrat.457 Am 25. September 1970 wurde die Firma Eduard Bellak & Cie.
auf Antrag der Gesellschafter Continental International Finance Corpora-
tion, Chicago (Komplementär), und RA Dr. Erich Zeiner (Kommanditist)
aus dem Handelsregister gelöscht. Auf eine Liquidation der Firma wurde
verzichtet, das Vermögen wurde von der Conill Bank GmbH übernom-
men.458

5.8. Paul Bjehavy – Alser Wechselhaus

Die Firma (Wien 9, Alser Str. 22.) wurde 1887 von Paul Bjehavy gegrün-
det und befasste sich mit Kreditgeschäften, außerdem mit Losraten-,
Wechselescompte- und Klassenlotteriegeschäften.459 (Tab. 54, S. 222)

Der Kommittentenbesitz an Wertpapieren war unbelehnt, die Buchhal-
tung war „gewissenhaft und genau“ geführt. Die Bankkonzession wurde
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456 WrStLA, HRA 8618 a, f. 347. Dr. Erich Zeiner an das HG Wien, 11. 2. 1970.
457 WrStLA, HRA 8618 a, f. 377. Notariatsakt über einen Gesellschaftsvertrag, 31. 7.

1970.
458 WrStLA, HRA 8618 a, f. 403. Verfügung der Löschung des Bankhauses Eduard Bel-

lak & Cie., 22. 9. 1970.
459 KV: WGCV, 11. 6. 1938; Eigentümer: Paul Bjehavy, gestorben 12. 1. 1938; Erben:

Emmi Süss (Tochter, ausgewandert nach Bolivien), Arthur Bjehavy (Sohn, interniert
in der Pflegeanstalt am Steinhof, galt als geisteskrank).

Tab. 54: Prüfungsergebnis bei Paul Bjehavy – Alser Wechselhausi)

RM

Aktiva 152.208
Verbindlichkeiten 100.317
WGCV-Honorar 5.350

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 849, KuTr 6425. Bericht des WGCVs, undatiert (1939).



durch den WGCV zurückgelegt, die Löschung aus dem Handelsregister
eingeleitet und die Steuererklärung abgegeben.460

Das BMF erklärte 1965, es lägen ihm „keinerlei Informationen dar-
über auf, ob szt. eine Verlassenschaft nach dem Inhaber des oberwähnten
Bankhauses abgehandelt wurde beziehungsweise ob seine Tochter als an-
spruchsberechtigte Erbin aufgetreten ist.“461

5.9. Blau & Thausig

Die Firma (Wien 1, Wipplingerstr. 21) wurde 1890 unter der Firmenbe-
zeichnung Josef Blau jun. protokolliert und nach dem Tod des Gründers
Josef Blau von dessen Sohn Robert Blau als Alleininhaber übernom-
men.462 Im Jahr 1923 trat Leo Thausig als Gesellschafter in die Firma
ein. Bis 1914 beschäftigte sich das Bankhaus ausschließlich mit der Ver-
mittlung von Escompte- und Lombardgeschäften zwischen Grossbanken
und „ersten Firmen des Wiener Platzes.“ Seit 1920 befasste sich die Fir-
ma auch mit der Vermittlung von Devisengeschäften zwischen Grossban-
ken und Bankfirmen. Nach Einstellung des freien Devisenhandels war sie
wiederum als Escomptevermittlerin tätig. Nach dem Zusammenbruch
der Credit-Anstalt musste dieser Geschäftszweig aufgegeben werden.
Man war nun lediglich in kleinem Rahmen im Effektenkommissionsge-
schäft tätig. (Tab. 55, S. 223)
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460 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 849, KuTr 6425. Bericht des WGCVs, undatiert (1939).
461 BMF, Ordner „Konzessionen“. BMF, 25.785-17/65, Ehem. Alser Wechselhaus Paul

Bjehavy – Anfrage des Hilfsfonds für politisch Verfolgte.
462 KV: WGCV, 11. 6. 1938; Eigentümer beziehungsweise öffentliche Gesellschafter:

Robert Blau, Leo Thausig.

Tab. 55: Prüfungsergebnis bei Blau & Thausigi)

RM

Aktiva 24.577
Verbindlichkeiten k. Angabe
WGCV-Honorar 1.100

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 849, KuTr 6426. Bericht des WGCV, 11. 1. 1939.



Der WGVC liquidierte die Firma. Er löste die bestandenen Engage-
ments, die Passiven wurden weitgehend befriedigt, soweit das nicht statt-
fand, wurden sie von Kathrein & Co. unter Mithaftung des Obermedizi-
nalrates Dr. Hans Thausig übernommen. Der einzige Angestellte wurde
ebenfalls vom Bankhaus Kathrein übernommen.

Die Erwerbs- und Einkommenssteuerschulden der beiden Gesell-
schafter wurden voll bezahlt, die Bankkonzession zurückgelegt und die
Firma aus dem Handelsregister am 24. Februar 1939 gelöscht.463

5.10. Heinrich Bloch OHG

Die 1901 gegründete Firma (Wien 1, Rotenturmstr. 26) betrieb haupt-
sächlich ein Effekten-, Kommissions- und Inkassogeschäft; vor der
Zeit der Devisenbewirtschaftung wurde auch Handel mit Valuten
und Devisen betrieben. Außerdem war man im Klassenlotteriegeschäft
tätig.464

Schon vor der Übernahme der KV wurde das Klassenlotteriegeschäft
arisiert, d. h. der Lottokollektur Eduard Steuer in Berndorf übergeben.
Dieses Geschäft wurde jedoch schon vor 1943 wieder aufgegeben.465 Alfred
und Dr. Hermann Bloch emigrierten 1940 in die USA. (Tab. 56, S. 224)
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463 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 849, KuTr 6426. Bericht des WGCV, 11. 1. 1939.
464 KV: WGCV, 11. 6. 1938; Eigentümer: Alfred Bloch, Dr. Hermann Bloch (persön-

lich haftende Gesellschafter).
465 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 849, KuTr 6428. Schreiben der VVSt an den Oberfinanz-

präsidenten Wien-Niederdonau, 17. 5. 1943.

Tab. 56: Prüfungsergebnis bei Heinrich Blochi)

RM

Aktiva 135.937
Verbindlichkeiten 116.329
Liquidationserlös 1.156
Honorar des WGCV 4.800

i) Dies war nur der Barbetrag. Dazu kamen kleinere Auslandsguthaben (Dinar, Pengö) und einige
Wertpapiere, die in einem Auswandererdepot beim Bankhaus Schoeller hinterlegt wurden. ÖStA
AdR 06, VVSt, Kt. 849, KuTr 6428. Bericht des WGCV, 15. 11. 1940.



Alfred Bloch hatte seinen Geschäftsanteil mit RM 7.673,– bewertet und
sein Gesamtvermögen am 27. April 1938 (dem Stichtag der Vermögensan-
meldung) mit RM 85.226,– beziffert. Nach Abzug der Reichsfluchtsteuer
von RM 25.939,– und dem Abzug der Einkommenssteuer von
RM 6.917,– und diversen Ausgaben für die Auswanderung belief sich sein
Vermögen am 10. Dezember noch auf RM 40.747,–.466 Die Beurteilung
durch den WGCV lautete: „Der Besitz der Depotkunden war unbelehnt
und in Ordnung. Das Verrechnungswesen gut geführt.“ In den Geschäfts-
jahren 1938 und 1939 wurde ein Verlust von RM 3.951,– verzeichnet.
Der WGCV liquidierte die Firma. Er löste die bestandenen Engagements
beziehungsweise wickelte sie ab. Das Steuerbekenntnis 1938 wurde einge-
bracht, es bestanden keine Steuerrückstände. Die Bankkonzession wurde
zurückgelegt, die Löschung aus dem Handelsregister am 18. September
1939 durchgeführt.

5.11. Braun & Co.

Das Bankgeschäft Braun & Co. (Wien 1, Schottenring 23) wurde 1913 als
OHG in Wien gegründet.467 Rudolf Braun und Richard Tuschak waren
beide als Gesellschafter eingetragen und selbständig zeichnungsberechtigt.
Tuschak schied 1922 aus der Firma aus und gründete eine eigene Bank-
firma.468 Die Konzession lautete seit 1929 auf das

„Bankgewerbe, ausgenommen 1) das Recht zur Entgegennahme von Geld-
einlagen aller Art, sofern diese Beträge nicht zur Ausführung schriftlicher ge-
nau umschriebener, innerhalb von längstens 14 Tagen durchzuführender
Kundenordres hereingenommen werden, 2) Das Recht zur Verwahrung und
Verwaltung von freien Effektendepots, das heißt von Effekten, die dem Kon-
zessionsinhaber nicht ausdrücklich als Deckung für seine Forderungen ver-
pfändet sind, ausgenommen hievon sind diejenigen Wertpapiere, die zum
Zwecke der Ausführung von Kundenverkaufsaufträgen oder zum Zwecke der
Ausfolgung an Dritte übergeben wurden, insofern sie nicht länger als 16 Tage
im Besitze der Auftragsnehmer bleiben, sowie Wertpapiere, die infolge von
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466 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 849, KuTr 6428. Schreiben Alfred Bloch an die VVSt,
10. 12. 1938.

467 KV: WGCV, 5. 7. 1938 (nach Handelsregister); Eigentümer: Rudolf Braun.
468 Vgl. 5.94. Tuschak & Co.



Kundenaufträgen in die Hände des Kommissionärs kommen, insofern sie
nicht länger als 16 Tage in seinen Händen bleiben, 3) das Recht zur Ausgabe
von Pfandbriefen, Obligationen oder Zeitschuldverschreibungen aller
Art.“469

Das Bankgeschäft Braun & Co. wurde 1935 geschlossen (darauf gibt es im
Firmenbuch/Handelsregister keinen Hinweis), der Inhaber befand sich
angeblich seit 1935 in Haft. Der WGCV wurde am 5. Juli 1938 als KV
eingetragen und am 8. März 1939 gelöscht. Der WGCV schrieb: „Das im
Alleinbesitz von Rudolf Israel Braun gewesene Bankhaus Braun & Co.
konnte bisher nicht entjudet beziehungsweise abgewickelt werden, weil
die hiefür notwendigen Unterlagen fehlten; die deponierten Unterlagen
blieben daher Eigentum Brauns, der dementsprechend zur Vermögensver-
kehrsstelle vorgeladen wurde, um die Formulare auszufüllen.“ Inzwischen
sei Braun jedoch ausgewandert.470

Bei einer Befragung durch die VVSt im Jahr 1940 distanzierte sich der
ehemalige Partner Braun, der Bankier Richard Tuschak von seinem ehe-
maligen Partner: „Mit den Betrügereien des Herrn Braun habe ich nie et-
was zu tun gehabt.“471 Das Geschäft existierte seit 1935 nicht mehr, es
konnten keine Bücher, Schriftstücke oder sonstige Materialien aufgefun-
den werden. Kreditoren meldeten sich nicht. Die Konzessionsurkunde
wurde annulliert, die Firma am 27. Juli 1939 „infolge dauernder Betriebs-
einstellung“ aus dem Handelsregister gelöscht.

5.12. Breisach & Co. OHG (1940 umbenannt in Winter,
Schneider & Co.)

Das Bankhaus Breisach & Co. (Wien 1, Rathausstr. 19) wurde 1880 ge-
gründet.472 Es verfügte seit 1926 über eine Konzession für das Bankgewer-
be „mit Ausschluss des Rechtes zur Entgegennahme von Einlagen gegen
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469 Handelsregister, A 26, 229.
470 Schreiben VVSt an den Oberfinanzpräsidenten von Wien-Niederdonau, 15. 6. 1942;

ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 849, KuTr 6429.
471 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr. 6485, Aktenvermerk der VVST vom 2. 12.

1940.
472 KV: WGCV, 15. 6.–22. 7. 1938; Eigentümer: Eduard Breisach, Herbert Fraenkel

(stiller Gesellschafter?).



Einlagebücher oder Kassenscheine sowie des Rechtes zur Ausgabe von
Pfandbriefen, Obligationen oder Teilschuldverschreibungen welcher Art
immer.“473 Es befand sich im März 1938 im Besitz von Eduard Breisach –
der sich übrigens als „Alleininhaber“ bezeichnet474 – und dem Einzelpro-
kuristen Herbert Fraenkel, der seit 1. Januar 1932 als stiller Gesellschafter
„massgeblich“ beteiligt war.475 Die Firma beschäftigte 1937 insgesamt sie-
ben Angestellte („5 Beamte und 2 Skontisten“), darunter befanden sich
zwei, die als Juden galten und noch von Eduard Breisach gekündigt wur-
den.476 Herbert Fraenkel verließ Wien schon am 12. März 1938, Eduard
Breisach dagegen – so stellt es ein Schreiben des Bankhauses 1945 dar – sei
zunächst in Wien geblieben, um den Fortbestand der Firma zu sichern
und eine „kostspielige und ruinöse kommissarische Leitung durch den
WGCV zu vermeiden“.477

5.12.1. Die Käufer

Das Bankhaus Breisach & Co. wurde vom ehemaligen Prokuristen der
Bank, Willibald Winter, und Dipl.-Kfm. Ernst Schneider übernom-
men.478 Willibald Winter, geboren 1896, hatte den Bankkurs der Wiener
Kaufmannschaft besucht und von 1913 an durchgehend bei verschiede-
nen Bankfirmen gearbeitet (R. Landauer, Wien; J. Löwenherz, Berlin;
Rosenfeld & Co., Wien; Breisach & Co.), seit 1917 als Börsedisponent
und seit 1920 als Prokurist. Er gab zu seinen Vermögensverhältnissen an,
ein Einfamilienhaus im Wert von RM 50.000,–, ein Barguthaben von
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473 ÖStA AdR 06, BMF 51.975-15/38. Handelsregister-Auszug, A 16, 3.
474 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 399 (Eduard Breisach). Schreiben Eduard Breisach an

die VVSt, 30. 11. 1938.
475 Die Angabe über die Beteiligung von Herbert Fränkel findet sich im Handelsregister

nicht bestätigt. Hier ist Fränkel als Einzelprokurist von Februar 1932 bis 13. Mai
1938 eingetragen. AdR 06, BMF 51.975-15/38. Handelsregister-Auszug, A 16, 3.

476 ÖStA AdR 06, BMF 51.975-15/38, f. 24. Ernst Schneider an das Oesterreichische Fi-
nanzministerium, Abt. 15. in Wien, 23. 6. 1938.

477 ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 4, Allgemeine Akten 1945, 711-863. Schreiben der Bank-
kommanditgesellschaft Winter, Schneider & Co. an das Staatsamt für Finanzen,
15. 6. 1945.

478 Willibald Winter war seit 1920 Prokurist der Fa. Breisach und seit 1932 als geschäfts-
führender und am Gewinn beteiligter Prokurist tätig. Ernst Schneider wurde als
„langjähriger Geschäftsfreund“ der Fa. Breisach bezeichnet.



RM 20.000,– und Wertpapiere im Wert von RM 130.000,– zu besitzen.
Er gab an, 1937 ein Einkommen von circa RM 35.000,– „fatiert“ zu
haben.

Dipl.-Kfm. Ernst Schneider, geboren 1898, absolvierte das Realgym-
nasium, diente zwischen 1916 und 1918 als Reserveleutnant und war
nach Absolvierung von sechs Semestern der Hochschule für Welthandel
seit 1921 im Bankwesen tätig. Er war als Angestellter des Bankhauses Kola
& Co., als Börsedisponent der KG Faklesch & Co. und der Österreichi-
schen Industrie- und Handelsbank tätig. Für die Fa. Gebrüder Rizzi war er
als Prokurist tätig und schließlich wurde er Direktor der „Interinvest-Hol-
ding S. A.“ in Luxemburg. Seit 1937 war er selbstständiges Mitglied der
Wiener Börse und wiederholt als Börsedisponent für verschiedene Bank-
firmen tätig.

Die Wiener Börsekammer befürwortete das Ansuchen um Erteilung
der Bankgewerbekonzession an Winter und Schneider „und insbesondere
die Weiterführung des Firmawortlautes Breisach & Co.“ durch ihren
kommissarischen Leiter am 28. Juli 1938.479

In einem Gedenkprotokoll480 vom 7. Juli 1938 waren die Bedingun-
gen der Übernahme festgehalten worden. Der Kaufpreis hatte demnach
die Höhe des Liquidationswertes und sollte in 24 Monatsraten bezahlt
werden. Der Verkäufer Eduard Breisach haftete den Käufern „für die
Richtigkeit und Einbringlichkeit der übergebenen Debitoren“ und ver-
pflichtete sich die Bankkonzession zurückzulegen. Die Verkäufer ver-
pflichteten sich die arischen Angestellten zu übernehmen, der einzige
nichtarische Angestellte war am 30. Juni 1938 entlassen und abgefertigt
worden. Nach dem Abschluss des Kaufvertrages, allerdings bevor noch
eine Liquidationsbilanz vorlag, war schon am 21. Juli 1938 eine vorläufi-
ge Genehmigung durch den Stellvertreter des Staatskommissars in der
Privatwirtschaft, Dr. Georg Schumetz, erteilt worden. In dieser Genehmi-
gung heißt es:

„Zur Voraussetzung der Giltigkeit dieser Genehmigung mache ich, dass mir
binnen acht Tagen eine Liquidierungsbilanz der oben angeführten Firma vor-
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479 ÖStA AdR 06, BMF 51.975-15/38. Wiener Börsekammer an das Ministerium für Fi-
nanzen (Abt. 15), 28. 7. 1938.

480 Ein Gedenkprotokoll ist eine damals geläufige Form des Vertrages, die ursprünglich
dazu gedacht war, mündliche Verträge zu dokumentieren.



gelegt und der dem früheren Gesellschafter aus der Uebernahme dieser Firma
durch die Neuerwerber zufliessende Betrag keinesfalls höher als
RM 40.000,–, sowie dass im Sinne der bereits gepflogenen Vorbesprechun-
gen zwischen den Neuerwerbern und mir, eine Vereinbarung über den von
den Neuerwerbern für den Arisierungsfond zu zahlenden Betrag, erzielt
wird.“481

Der Sinn dieser Begrenzung des Kaufpreises scheint nicht ganz klar. Sie
lässt sich eigentlich nur damit erklären, dass vorgesehen war, die Summe
Breisach tatsächlich zukommen zu lassen. Eduard Breisach selbst hatte
sein Bankhaus mit RM 46.667,– bewertet.482 Eine endgültige Genehmi-
gung der Übernahme wurde – so stellte die Firmenführung es 1945 dar –
nie erteilt. Allerdings hatte Breisach & Co. in einem Brief an die VVSt
1942 festgestellt, dass die Liquidierungsbilanz rechtzeitig vorgelegt wor-
den sei und dem „früheren Inhaber unserer Firma ein Betrag von
RM 32.455,82 zugeflossen ist.“483 Zur Frage der „Entjudungsauflage“
wurde bemerkt:

„Eine Auflage zu Gunsten des Arisierungsfonds wurde uns nicht vorgeschrie-
ben, weil wir von der alten Firma keinerlei Anlage- oder Umlauf-Vermögen
übernommen haben, das einen Gewinn bringen konnte. Wir haben vielmehr
die Aktiven und Passiven zum vollen Wert übernommen, während alle Akti-
en, bei denen eine Wertsteigerung möglich gewesen wäre, ausgeschieden und
für Rechnung des früheren Inhabers abgewickelt wurden.“484

Die Bedingungen der vorläufigen Genehmigung waren somit erfüllt und es ist
fraglich, ob eine endgültige Genehmigung überhaupt vorgesehen war.
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481 ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 4, Allgemeine Akten 1945, 711–863. Schreiben des Staats-
kommissars in der Privatwirtschaft an Willibald Winter und Ernst Schneider, 21. 7.
1938.

482 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 399 (Eduard Breisach).
483 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 240, Gew 4698. Schreiben von Breisach & Co. an die

VVSt, 3. 3. 1942. Eduard Breisach selbst gab in einem Brief an die VVSt an, aufgrund
einer Übernahmebilanz vom 30. Juni 1938 habe sich sein Kapitalkonto von
RM 66.666,– auf RM 32.445,– vermindert. Er bemerkt dazu: „Die Differenz ist auf
die im ersten Halbjahr 1938 zutage getretenen Verluste zurückzuführen. Der Stand
meines Kapitalkonto per 30. Juni 1938 wurde dem Übergabevertrag zugrundegelegt.“
ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 399 (Eduard Breisach). Schreiben Eduard Breisach an
die VVSt, 30. 11. 1938.

484 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 240, Gew 4698. Schreiben von Breisach & Co. an die
VVSt, 3. 3. 1942.



Die Frage, ob Eduard Breisach der vereinbarte Betrag tatsächlich zuge-
kommen ist, kann auf Grund des derzeitigen Kenntnisstandes nicht ge-
klärt werden. Nach 1945 behaupteten die Erwerber der Bank, dass der
Überschuss der Aktiven den Kaufpreis bildeten, „welcher Herrn Breisach
vertragsmässig in voller Höhe gutgeschrieben wurde.“485 Eine von Eduard
Breisach und den Käufern unterzeichnete „Vermögensbestandsaufnahme“
sah vor, dass Breisach RM 6.055,82 per 30. Juni 1938 gutgeschrieben wer-
den sollten und der Restbetrag über RM 26.400,– auf ein Sperrkonto
überwiesen werden sollte. Demnach hätte Breisach also tatsächlich höchs-
tens RM 6.055,– ausbezahlt bekommen.486

1943 ging die für die „Betriebsentjudung“ zuständige Arbeitsgruppe 3
nochmals der Frage nach, ob dem Bankhaus Breisach eine „Entjudungs-
auflage“ vorgeschrieben worden war oder nicht. Da dies nicht der Fall war,
wurde Kommerzialrat Otto Faltis mit einer Betriebsprüfung beauftragt,
„da die Erwerber“, so stellte Dr. Philippovich fest, „bei der Entjudung
zweifelsfrei einen unangemessenen Vermögensvorteil erlangt haben.“487

Das Gutachten zum Bankhaus Breisach & Co. ermittelte für die Jahre
1939–1941 einen Jahresdurchschnittsgewinn von RM 50.000,–. Auf
Grund der für die Banken „üblicherweise geltenden Reingewinnquote von
25% bedeutet dies einen Jahresumsatz von RM 200.000,–“. Auf Basis die-
ses Gutachtens wurde eine „Entjudungsauflage“ in der Höhe von
RM 35.000,– berechnet.488 Nach Darstellung des Bankhauses Breisach
& Co. wurde die Zahlung dieses Betrages hinausgezögert und schließlich
bis zum Kriegsende nicht mehr geleistet.

Eine Darstellung des Bankhauses Winter, Schneider & Co. im Juni
1945 behauptete, „dass die Übernahme, richtiger gesagt die Weiterfüh-
rung der Firma im besten Einvernehmen mit den früheren Besitzern er-
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485 ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 4, Allgemeine Akten 1945, 711–863. Schreiben der Bank-
kommanditgesellschaft Winter, Schneider & Co. an das Staatsamt für Finanzen,
15. 6. 1945.

486 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 240, Gew 4698, f. 4. Vermögensbestandsaufnahme, 30. 6.
1938.

487 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 240, Gew 4698, f. 31, 32. Vermerk der Arbeitsgruppe 3
(Dr. Philippovich), 3. 1. 1943; Schreiben der Abt. f. Auflagenberechnung an Otto
Faltis, 1. 3. 1943.

488 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 240, Gew 4698, f. 35, 36. Amtsvermerk der Abwicklungs-
stelle der VVSt, 7. 7. 1943.



folgte“. Dies gehe aus Schreiben, „die Herr Winter aus dem Auslande und
am 10. 7. 1939 von Herrn Eduard Breisach aus Budapest, am 24. 4. 1938
von Herrn Herbert Fraenkel aus London und von dem Onkel des Letzte-
ren, dem seinerzeitigen Vorsitzenden des Finanzkomitees des Völkerbun-
des, Sir Henry Strakosch am 5. 7. 1938 aus London erhalten hat, klar her-
vor.“ Winter habe auch Gelegenheit gehabt, im Februar 1939 in Zürich
Herrn Fraenkel und im März 1942 in Budapest Herrn Eduard Breisach zu
treffen und konnte „ein unverändert herzliches Einvernehmen feststellen.“
Gemäß dieser Darstellung soll Eduard Breisach nach dem „Anschluss“ zu-
nächst geplant haben, die Bank in eine KG umzuwandeln und zu einem
Drittel wollte er als Kommanditist beteiligt bleiben, zu je einem Drittel
sollten Willibald Winter und Dipl.-Kfm. Ernst Schneider als persönlich
haftende Gesellschafter beteiligt werden. Dieser Plan wurde vom Staats-
kommissar in der Privatwirtschaft abgelehnt. Daher entschloss sich Brei-
sach zum Verkauf der Bank an Winter und Schneider zum reinen Liquida-
tionswert. Doch auch dieses Projekt war nur mit großen Schwierigkeiten
zu realisieren, da Winter von der NSDAP (Dornbach) als „politisch be-
denklich“ eingestuft wurde. Ein positives Gutachten des Generalsekretärs
des Bankenverbandes, Ministerialrat a. D. Dr. Werner, vom 15. Juni 1938,
das den guten Ruf der Bank und die fachlichen Qualitäten der Käufer be-
stätigte, erwirkte die „bedingte Genehmigung“ für die Transaktion. Das
Bankhaus Breisach wurde nach eigener Darstellung zweimal einer Über-
prüfung unterzogen: Zum ersten Mal prüfte im März 1941 das Finanzamt
Innere Stadt-West die Arisierung, zum zweiten Mal prüfte – wie erwähnt
und aus den Akten ersichtlich – Kommerzialrat Otto Faltis das Bankhaus
im Auftrag der VVSt (Referent Dr. Wacha) 1943.489

5.12.2. Rückstellung

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zu Rückstellungsverhandlungen zwi-
schen Eduard Breisach einerseits und Winter und Schneider andererseits.
Ergebnis dieser Verhandlungen war die Neugründung des Bankhauses
Eduard Breisach & Co. unter Beteiligung von Breisach, Winter und
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489 ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 4, Allgemeine Akten 1945, 711–863. Schreiben der Bank-
kommanditgesellschaft Winter, Schneider & Co. an das Staatsamt für Finanzen,
15. 6. 1945.



Schneider als persönlich haftende Gesellschafter.490 Außerdem trat Karl Al-
fred Liechtenstein als Kommanditist in die Gesellschaft mit einer Einlage
von öS 0,5 Mio. ein. Das BMF argumentierte, dass durch diese Konzes-
sionsvergabe eine „Vermehrung der bestehenden Bankfirmen“ nicht ein-
treten würde, da das bestehende Bankhaus Winter, Schneider & Co. ja li-
quidiert würde. Breisach habe außerdem „die Erklärung abgegeben, dass er
in seinen Ansprüchen auf Rückerlangung der im Jahre 1938 zurückgeleg-
ten Bankgewerbekonzession befriedigt ist, falls dem neu zu gründenden
Unternehmen Breisach & Co. Bankkommanditgesellschaft eine Bankge-
werbekonzession im Umfange der Willibald Winter und Ernst Schneider
zustehenden Konzession erteilt wird.“491

Auch Dr. Slaik, der Syndikus der Kredit-Sektion der Bundeskammer
der gewerblichen Wirtschaft, vertrat die Ansicht, dass dem Antrag „wohl
kaum ein abschlägiger Entscheid entgegenstellt werden kann, da sich die
Gesellschafter des jetzigen Bankhauses Winter, Schneider & Co. im Fall
der Zulassung von Breisach & Co. dem Bundesministerium für Finan-
zen gegenüber verpflichtet haben, die Ihnen zustehende Bankgewerbe-
konzession zurückzulegen.“ Er bemerkte außerdem, dass damit „zwei
Konzessionen zur Zurücklegung“ gelangten, während „nur eine neue
verliehen“ würde.492 Gemeint war damit wohl neben der Bankkonzes-
sion von Winter, Schneider & Co. Eduard Breisachs Konzession, ob-
wohl diese ja 1938 – wenn auch unter Zwang (und damit unrechtmä-
ßig) – zurückgelegt worden war. Betont wurde außerdem, dass es sich
„im gegenständlichen Falle um eine Wiedergutmachung handelt“. Im-
merhin wurde im Hinblick auf die „Wiedergutmachung“ dem Bankhaus
Breisach & Co. die „Einverleibungsgebühr“ in der Höhe von öS 1.500,–
erlassen.493 Der Verband österreichischer Banken und Bankiers machte
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490 Über eine Entschädigung des ehemaligen Gesellschafters Herbert Fraenkel, der nach
1945 in London lebte, ist nichts bekannt.

491 VÖBB, Ordentliche Mitglieder, Schoellerbank AG. Schreiben der Bundeskammer
der gewerblichen Wirtschaft an den Verband Österreichischer Banken und Bankiers
(unter Bezugnahme auf ein Schreiben des BMF, Zl. 48035-17/1948), Wien 8. 7.
1948.

492 Ebd.
493 VÖBB, Ordentliche Mitglieder, Schoellerbank AG. Schreiben der Kammer der Ge-

werblichen Wirtschaft für Wien, Sektion Geld- Kredit- und Versicherungswesen an
die Bank-Kommanditgesellschaft Breisach & Co., 28. 7. 1948.



dementsprechend keine Einwendungen gegen diese Konzessionsvergabe
geltend.494

Im Juni 1948 erteilte das BMF – gemäß § 3 Kreditwesengesetz vom
25. 9. 1939 (RGBl. I, S. 1955) – dem Bankhaus Breisach & Co. die Bewil-
ligung, „als persönlich haftende Gesellschafter das Bankgewerbe zu betrei-
ben“. Das „Recht zur Entgegennahme von Einlagen gegen Einlagebücher
und Kassenscheine sowie das Recht zur Ausgabe von Pfandbriefen, Obli-
gationen und Teilschuldverschreibungen welcher Art immer“, war in die-
ser Bewilligung nicht enthalten. Neben den drei erwähnten persönlich
haftenden Gesellschaftern und Karl Alfred Liechtenstein als Kommandi-
tisten waren in der Gesellschaft Felix Czernin und Karl Nowotny (vormals
Vorstandsmitglied der Böhmischen Escompte-Bank in Prag) als Prokuris-
ten eingetragen.495

In den 1950er Jahren kam es zu Veränderungen, bedingt durch das
Ausscheiden von Breisach und Winter. Neue Komplementäre waren nun
neben Willibald Winter Felix Czernin und Dr. Georg Fürstenberg. Die Er-
bin Breisachs, Magdalena Breisach, und die Witwe Margit Nowotny traten
als Kommanditistinnen in die Firma ein, weiters beteiligte sich Franz Sei-
lern als Kommanditist. 1961 kam es zu einem neuerlichen Wechsel der Ge-
sellschafter. Die bisherigen vier Kommanditisten (Karl Alfred Liechten-
stein, Magdalena Breisach, Franz Seilern, Margit Nowotny) schieden aus,
dagegen beteiligte sich das Bank- und Großhandlungshaus Schoeller & Co.
als Kommanditist an der Gesellschaft mit einer Einlage von öS 10 Mio.496

Dadurch wurde eine wesentlich breitere Kapitalbasis geschaffen. Neben
den bisherigen Komplementären Felix Czernin, Dr. Georg Fürstenberg
und Willibald Winter traten Dr. Fritz Schoeller, öffentlicher Gesellschafter
von Schoeller & Co., und Dr. Curt Fuchs, vormals Vorstandsmitglied der
Österreichischen Kontrollbank AG, als Komplementäre ein. 1964 beteilig-
te sich Tassilo Hohenlohe als persönlich haftender Gesellschafter. Breisach
wurde damit zu einer Tochtergesellschaft der Schoellergruppe. 1968 änder-
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494 VÖBB, Schreiben des Verbandes Österreichischer Banken und Bankiers an die Bun-
deskammer der gewerblichen Wirtschaft (Sektion Geld- Kredit- und Versicherungs-
wesen), 10. 7. 1948.

495 VÖBB, BMF an Dr. Otto Kammerlander (RA und Rechtsvertreter der Gründer der
Fa. Breisach & Co.), 23. 6. 1948.

496 VÖBB, BMF an Breisach & Co. (Zl. 80.608-17/61), 26. 6. 1961.



te sich der Firmenname dementsprechend in „Breisach & Schoeller Bank-
kommanditgesellschaft“. Im selben Jahr kam es kam zu einer amerikani-
schen Beteiligung an der Bank durch die Chemical Bank New York Trust
& Co.497 und zur Fusion von Breisach & Schoeller und Pinschof & Co. Da-
mit war die zweitgrößte Privatbank Österreichs entstanden.498

5.13. Brüll & Kallmus

Das Bankhaus Brüll & Kallmus (Wien 9, Maria-Theresien-Str. 5) gehörte
zu jeweils 45 Prozent den Brüdern Dr. Heinrich und Leo Gottlieb.499 Sie
bewerteten ihren Anteil mit jeweils RM 368.776,–.500 Das Bankhaus war
somit – unter jenen, von denen Bewertungen vorliegen – eines der am
höchsten bewerteten. Nur drei Bankhäuser waren höher bewertet: Ephrus-
si & Co. (circa RM eine Mio.), Rosenfeld & Co. (circa RM zwei Mio.)
und S. M. Rothschild (circa RM 3,8 Mio.)501.

Die Firma war spezialisiert auf Hypotheken- und Realitätenverkehr
und führte auch eine Spezialabteilung für nicht kotierte Wertpapiere.502

Die CA traf mit den Gesellschaftern des Bankhauses Brüll & Kall-
mus am 28. September 1938 die Vereinbarung, die „treuhändige Liqui-
dation“ der Firma Brüll & Kallmus zu übernehmen.503 „Diesem Überein-
kommen entsprechend“, so führte die Creditanstalt in einem – vom Pro-
kuristen Dr. Eduard Schießl504 gezeichneten – Schreiben an die VVSt
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497 Vgl. Die Presse, 31. 1. 1968.
498 Vgl. Oberösterreichische Nachrichten, 17. 10. 1968.
499 Treuhänder: CA; Liquidator: Dr. Eduard Schießl (bis 1960); Gesellschafter: Dr. Hein-

rich Gottlieb, Leo Gottlieb. Leo Gottlieb, geboren 1895 als Sohn des Großkaufmannes
Karl Gottlieb in Brünn, war bis 1924 Gesellschafter des Bankhauses Alois Mauthner und
trat im selben Jahr als Gesellschafter in das Bankhaus Brüll & Kallmus ein. Vgl. Franz Pla-
ner, Hg.: Das Jahrbuch der Wiener Gesellschaft 1929. Wien 1929, S. 200.

500 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 18157 (Dr. Heinrich Gottlieb); Nr. 26629 (Leo Gottlieb).
501 Vgl. Tab. 41, S. 132.
502 Im Falle des Bankhauses Brüll & Kallmus konnten verschiedene Akten, etwa der Akt

VVSt Ind. 223 ebenso wie der Akt VVSt, KuTr 6431, nicht aufgefunden werden.
503 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 18157 (Dr. Heinrich Gottlieb). CA an die VVSt,

12. 12. 1938.
504 Dr. Eduard Schießl war übrigens bis ins Jahr 1960 als Liquidator des Bankhauses

Brüll & Kallmus im Handelsregister eingetragen. Er wurde erst im September 1960
gelöscht. Vgl. Wiener Zeitung, 11. 9. 1960.



aus, „wurden uns sämtliche Aktiven dieses Unternehmens übereignet,
welche dazu dienen, aus dem Realisate unsere eigene Forderung, welche
aus der Vorlage der Beträge für die Bezahlung der Reichsfluchtsteuer der
beiden obgenannten Gesellschafter, aus der Abfertigung der Angestellten
der Firma Brüll & Kallmus und dem persönlichen Bedarfe der Gesell-
schafter für die Kosten der Ausreise sowie für die Bezahlung der Kredito-
ren der Firma entsteht, zu befriedigen.“ Als Sicherstellung der von der
CA vorgestreckten Beträge mussten Leo Gottlieb und seine Frau eine
„unwiderrufliche Verkaufsvollmacht“ hinsichtlich ihrer Liegenschaften in
Wien und Berlin zu Gunsten der CA ausstellten.505 Die beiden Brüder
Gottlieb mussten außerdem die zu ihrem Privatvermögen gehörenden
Wertpapiere als weitere Sicherstellung übergeben. Dieses Übereinkom-
men wurde durch den Staatskommissar in der Privatwirtschaft am 6. Ok-
tober 1938 genehmigt.

Die Prüfung der Bank durch die Liquidatoren der CA ergab, dass ein
großer Teil der Debitoren der Firma dubios geworden war, „da ein erhebli-
cher Teil der Schuldner (80% derselben sind Juden) geflüchtet (deren Auf-
enthalt leider unbekannt), in Konkurs geraten oder sonst wie vermögens-
los geworden sind.“ Daher kam die CA zum Schluss: „Es stehen den bei-
den Gesellschaftern [. . .] aus der Liquidationsmasse derzeit keinerlei Ver-
mögensrechte oder Verfügungen zu. Ein sich etwa ergebender Überschuss
wird vereinbarungsgemäss einem Sperrkonto der Herren bei unserem In-
stitute gutgeschrieben werden. Heil Hitler!“506

Die Liquidation des Bankhauses wurde bis 1945 nicht abgeschlossen,
die Bank war noch im Jahre 1951 aus dem Handelsregister nicht gelöscht.

Nachdem die beiden Gesellschafter Dr. Heinrich und Leo Gottlieb
1958 „infolge Ablebens“ aus dem Handelsregister gelöscht wurden (Hein-
rich Gottlieb war 1955 verstorben), wurde das Unternehmen auf Juliane
Nussbaum (New York) und Katharina Gottlieb (Bad Ischl), die Witwe
nach Heinrich Gottlieb, übertragen. Auch die Prokura von Wilhelm
Spielmann und Maximilian Gottlieb wurde gelöscht.507 1959 suchten die
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505 Es handelte sich um das Haus der Gottliebs in Wien (18. Bez., Anastasius Grüng. 35)
und um eine Leo Gottlieb gehörige Haushälfte in Berlin-Pankow (Schonen-
schesstr. 34).

506 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 32365. CA an die VVSt, 12. 12. 1938.
507 Vgl. Wiener Zeitung, 1. 7. 1958.



Rechtsanwälte Rudolf Holzer und Walther Kastner um die Genehmigung
der Wiedererrichtung des Bankhauses Brüll & Kallmus an.508 Das BMF
bewilligte die Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebes der Kreditunter-
nehmung Brüll & Kallmus Bankgeschäft, es musste lediglich ein Antrag
an das Wiener Handelsgericht gestellt werden, in dem die Löschung des
Beisatzes ,in Liquidation‘ im Firmennamen verlangt wurde.509 Das BMF
erteilte weiters die Bewilligung die OHG Brüll & Kallmus in eine KG mit
Sitz in Wien 1, Wipplingerstr. 34 umzuwandeln, in die Dr. Herbert Putz
als Komplementär mit einer Einlage von öS 200.000,– eintrat. Die be-
dingte Zurücklegung der seinerzeitigen Bewilligung zum Betrieb des ge-
nannten Bankgeschäftes vom 27. August 1926 Zl. 16.155/26 in Verbin-
dung mit der Bewilligung vom 28. Oktober 1933 – zu Gunsten der
Kommanditgesellschaft unter der gleichen Firma „Brüll & Kallmus Bank-
geschäft“ wurde zustimmend zur Kenntnis genommen. Der Eintritt der
Handelsbank Zürich und des Commodity Financing und Guarantee
Trust Corporation, Vaduz, als Kommanditisten mit Einlagen von
öS 800.000,– wurde ebenfalls genehmigt.

Noch im September 1960 traten Juliane Nussbaum und Katharina
Gottlieb als persönlich haftende Gesellschafter aus, und der seit 1938 tä-
tig gewesene Liquidator Eduard Schießl wurde aus dem Handelsregister
gelöscht.510 Die Witwe des 1955 verstorbenen Bankiers Heinrich Gott-
lieb, der vor seiner Ausreise RM 88.250,– Reichsfluchtsteuer gezahlt
hatte, erhielt zwischen 1963 und 1973 durch den Abgeltungsfonds
öS 49.828,–.511

Herbert Putz wurde wenige Jahre später, nämlich 1963 im Zusam-
menhang mit einem Millionenbetrug zusammen mit vier anderen Ge-
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508 VÖBB, Ordner San Paolo-Bank, BMF an RA Dr. Rudolf Holzer und RA Dr. Wal-
ther Kastner, 30. 5. 1960 (Zl. 70.735-17/60).

509 Zu den unklaren Hintergründen der Konzessionsgenehmigung findet sich ein etwas
rätselhafter handschriftlicher „Vermerk“ in den Akten des Bankenverbandes. Hier
wurde 1962 in einer Notiz festgehalten, nach einer vertraulichen Mitteilung des Mi-
nisterialrates Dr. Liset habe das BMF 1960 den Interventionen nicht länger standhal-
ten können, daher habe man die Bewilligung zur Konzessionsvergabe gegeben.
VÖBB, Ordner San Paolo-Bank. Handschriftlicher Vermerk vom 5. 6. 1962.

510 Vgl. Wiener Zeitung, 11. 9. 1960.
511 ÖStA AdR 06, Abgeltungsfonds, Kt. 1611, Zl. 5266/1 Sch (Katharina Gottlieb). Be-

schluss des Fonds zur Abgeltung von Vermögensverlusten politisch Verfolgter, 29. 5.
1963 (gezeichnet Dr. Georg Weis).



schäftsleuten verhaftet. Es ging dabei um Getreideimporte.512 Er wurde
durch Kommerzialrat Wilhelm Wilfling, der zuvor bei der Giro-Zentrale
tätig gewesen war, ersetzt. Wilfling musste eine Bareinlage von öS 1 Mio.
„unbeschadet der bereits bestehenden Kommanditeinlagen“ einzahlen.513

1963 übernahm Brüll & Kallmus das Bankhaus Autech & Co.514 Das
Bankhaus, das in den 1960er Jahren in eine Reihe von Skandalen verwi-
ckelt war,515 wurde im Jahr 1964 zwischenzeitlich von der Wiener Zentral-
sparkasse übernommen, die allerdings unter politischem Druck ihre Betei-
ligung von 60 auf 15 Prozent vermindern musste.516

1972 wurde die Bank in eine AG umgewandelt unter Beteiligung der
Anglo-Elementar Versicherungs AG und der CA, wobei letztere zuweilen
als Hauptaktionärin bezeichnet wurde. 1984 jedenfalls verkaufte die CA
74 Prozent des Aktienkapitals an die größte italienische Bankengruppe
Istituto Bancario San Paolo di Torino/Banco Lariano (20.000 Mitarbei-
ter517), behielt jedoch 26 Prozent.518
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512 Vgl. Wiener Zeitung, 19. 4. 1963. Putz hatte zuvor das Bankhaus Autech & Co. –
hier war er 1953 als persönlich haftender Gesellschafter eingetreten – seit 1958 als Al-
leininhaber geleitet, nachdem der Vorbesitzer Hans Autech 1958 ausgeschieden war.

513 VÖBB, Ordner San Paolo-Bank, BMF an Kommerzialrat Wilhelm Wilfling 15. 5.
1963 (Zl. 47.365-17/63).

514 VÖBB, Ordner San Paolo-Bank, BMF an Brüll & Kallmus, 17. 9. 1963 (Zl. 49.789-
17/63): „Auf die Eingabe vom 28. Juni 1963 nimmt das BMF [. . .] zu Kenntnis, dass
zum Stichtag 1. Juli 1963 das Bankhaus Autech & Co. mit allen Aktiven und Passi-
ven, jedoch ohne Geschäftslokal und Einrichtung zum Stichtag 1. Juli 1963 von Brüll
& Kallmus, Bankgeschäft, [. . .] übernommen wird. [. . .] Durch die Genehmigung
dieser Übertragung fällt die seinerzeit mit Erlass vom 22. 1. 1958 [. . .] Herrn
Dr. Herbert Putz als Alleininhaber der Firma Autech & Co. erteilte Bewilligung zu-
rück. Die erteilte Konzessionsurkunde ist ehestens zurückzustellen.“ BMF an Autech
& Co. Bank- und Kommissionsgeschäft, 2. 7. 1963 (Zl. 65.080-17/63).

515 Brüll & Kallmus war auch in den Skandal um den ÖVP Nationalratsabgeordneten
und Landesparteiobmann Fritz Polcar verwickelt, gegen den 1969 ein Betrugsprozess
durchgeführt wurde.

516 Vgl. Z und die Pleiten. Zentralsparkasse-Generaldirektor trägt keine Verantwortung,
in: Wochenpresse, 23. 4. 1969, S. 4.

517 Vgl. Börsen-Zeitung, 29. 5. 1990.
518 Vgl. Bank & Börse, 26. 5. 1984.



5.14. Lucian Brunner EFa.

Die Firma (Wien 9, Liechtensteinstr. 11) wurde 1886 von Lucian Brun-
ner gegründet und befasste sich hauptsächlich mit Vermögensverwal-
tung.519 Nach dem Tode des Gründers übernahm der Sohn Ing. Heinrich
Brunner das Bankhaus als OHG gemeinsam mit seinem Schwager
Dr. Hans Munk. Der Geschäftsbereich erweiterte sich, es wurden alle
Zweige des Bankgeschäftes betrieben. In den letzten Jahren vor dem „An-
schluss“ befasste sich die Firma jedoch wieder nur noch mit Vermögens-
verwaltungen. Nach dem Austritt des Teilhabers Dr. Hans Munk 1936
wurde die Firma als Einzelhandelsfirma weitergeführt. Ing. Heinrich
Brunner emigrierte 1937 nach Frankreich, im selben Jahr trat Dr. Hans
Kolisch als stiller Gesellschafter in die Firma ein. Er emigrierte im August
1938. (Tab. 57, S. 238)

Der Kommittentenbesitz an Wertpapieren war laut WGCV „unbelehnt
und in Ordnung“, das Verrechnungswesen „war gut geführt“. Aller-
dings reichte das Eigenkapital der Firma nicht zur Aufnahme des Liqui-
dationsverlustes. Daher musste die Gattin des Alleininhabers Frau Irene
Brunner auf eine Forderung in der Höhe von RM 40.000,– zurückstel-
len, um eine „glatte Liquidation“ zu ermöglichen. Die Bankkonzession
wurde durch den WGCV zurückgelegt, die Löschung aus dem Handels-
register am 15. April 1940 vorgenommen, und die Steuern wurden be-
glichen.

Irene Munk-Brunner, die Witwe des Eigentümers Heinrich Brunner,
der 1943 in den USA verstorben war, begann schon im Jahr 1948 mit ih-
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519 KV: WGCV, 2. 9. 1938; Eigentümer: Ing. Heinrich Brunner, Dr. Karl Kolisch (stil-
ler Gesellschafter).

Tab. 57: Liquidationsergebnis bei Lucian Brunneri)

RM

Aktiva 178.648
Verbindlichkeiten 160.795
Honorar des WGCV 6.200

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6433. Bericht des WGCV, 4. 3. 1940.



ren Nachforschungen. In den Akten des Bundesminsteriums für Vermö-
genssicherung und Wirtschaftsplanung findet sich die Bemerkung: „Die
Geschäftsbücher und Belege des liquidierten Bankhauses Lucian Brunner
wurden im Oktober 1948 der Irene Brunner über RA Dr Georg Kurz-
bauer ausgefolgt.“520 Zu welchen Ergebnissen ihre Nachforschungen führ-
ten, ist jedoch unbekannt. Sie stellte erst 1965 einen Antrag auf Erteilung
der Bankkonzession gemäß § 3 KWG. Irene Munk-Brunner, die auch dar-
auf hinwies, dass sie an dem Bankhaus Brunner finanziell beteiligt gewesen
sei, tat die Absicht kund, sich gemeinsam mit der Julius Meinl AG521

(öS 3,5 Mio. Einlage) und dem Bankprokuristen Franz Mahringer522

(öS 0,5 Mio. Einlage) an dem geplanten Bankhaus mit öS 1 Mio. zu betei-
ligen. Das BMF bemerkte, dass im Fall Brunner wiederholt zwei US-Sena-
toren wiederholt über die US-Botschaft interveniert hätten.523 Die Bun-
deskammer der gewerblichen Wirtschaft sprach sich, wie in den meisten
anderen Fällen gegen die Erteilung der Bankkonzession aus und vertrat da-
bei den Standpunkt, dass die Fristen für die Rückstellungsansprüche nach
den Bestimmungen des Staatsvertrages abgelaufen seien beziehungsweise
nicht eingehalten worden seien.524 Auch der Bankenverband hatte in sei-
ner Stellungnahme eine stark ablehnende Haltung zum Ausdruck ge-
bracht.525 Nach einem jahrelangen Prüfungsverfahren wurde die Konzes-
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520 BMF/VS 159.091-9/48.
521 BMF, Ordner „Konzessionen“, BMF 134.907-17/65. Amtsvermerk, Dezember

1965.
522 Mahringer sollte die Rolle des Geschäftsführers in der neuen Bank übernehmen. Er

war 1923 geboren, zwischen 1945 und 1949 bei Antoni, Hacker & Co. tätig und
1965 – zum Zeitpunkt der Anfrage – Prokurist des „Spar- und Kreditvereins der An-
stalt der Freunde der Julius Meinl AG reg. Gen.m.b.H.“ BMF, Ordner „Konzessio-
nen“, BMF 134.907-17/65. Amtsvermerk, März 1966.

523 BMF, Ordner „Konzessionen“, BMF 301.679-17/69. Dr. Hans Neumann, Haifa,
betr. entzogene Bankkonzession Wurzel & Brach, 22. 1. 1969.

524 BMF, Ordner „Konzessionen“, BMF, 324.694-17/66. Dr. Hans Neumann, Irene
Munk-Brunner und Ing. Kantor – Ansuchen wegen Wiederverleihung einer Bank-
konzession.

525 Der Bankenverband vertrat die Ansicht, es sei an der Zeit, einen Schlussstrich zu zie-
hen, und der Bedarf für ein weiteres Bankhaus nicht gegeben. Vgl. FN 339. VÖBB,
Ordner „Ordentliche Mitglieder“ – Meinl Bank AG. Schreiben des Verbandes öster-
reichischer Banken und Bankiers an die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft,
20. 4. 1966 (betrifft Munk-Brunner, § 3 KWG zum Wiederbetrieb des Bankgeschäf-
tes Lucian Brunner).



sion schließlich 1969 erteilt.526 Auf eine merkwürdige Weise war der Fall
Brunner mit jenem des Bankhauses Ludwig Kantor verknüpft. Das Schrei-
ben des BMF, mit dem an Brunner & Co. die Bewilligung erteilt wurde,
das Bankgewerbe zu betreiben, nahm gleichzeitig eine Erklärung des
Ing. Albert Kantor zur Kenntnis, wonach dieser sein seinerzeitiges Ansu-
chen um Wiederverleihung einer Bankkonzession unter dem Wortlaut
„Ludwig Kantor“ endgültig zurückziehe.527 Offenbar hatte Kantor eine
Abfindung für diese Zurückziehung seines eigenen Antrags auf eine Bank-
konzession erhalten.528

5.15. Caraco & Co.

Die Firma Caraco & Co. (Wien 1, Rotenturmstr. 13) trat 1936 in „stille
Liquidation“.529 Die vom WGCV vorgenommene Überprüfung der Bü-
cher ergab ein Aktivum von RM 101.124,–. Allerdings wurde befürchtet,
dass die Debitoren in der Höhe von RM 124.780,– nur teilweise einbring-
lich sein würden. Caraco schätzte daher, dass die ihm keine „nennenswer-
ten Aktiven“ verbleiben würden. Er bezifferte daher den Wert seines An-
teils an der Firma mit RM 10.000,–. (Tab. 58, S. 241)

Viktor Caraco (auch Carmona-Caraco), geboren 1885 in Teheran,
war seit 1921 portugiesischer Staatsbürger. Er lebte nach seiner Flucht aus
Österreich bis 1940 in Mailand und ging dann nach Barcelona. Es ist
nicht ersichtlich, ob sich die Brüder Caraco jemals um die Wiedererlan-
gung ihrer Bankkonzession bemüht haben. Aus dem Hilfsfonds erhielt er
ab 1963 insgesamt öS 19.500,– in mehreren Raten ausbezahlt.530
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526 VÖBB, Ordner „Ordentliche Mitglieder“ – Meinl Bank AG. BMF an Brunner
& Co., 24. 2. 1969 (Zl. 305.099-17/69). Unter Bezugnahme auf Eingaben vom
22. Dezember 1965 und 18. Februar 1969 erteilt das BMF die Bewilligung das Bank-
gewerbe unter der „Firma Bankkommanditgesellschaft Brunner & Co.“

527 Vgl. 5.49. Ludwig Kantor OHG.
528 VÖBB, Ordner „Ordentliche Mitglieder“ – Meinl Bank AG. BMF an Brunner

& Co., 24. 2. 1969 (Zl. 305.099-17/69).
529 KV: WGCV; Eigentümer: Viktor Caraco und Albert Caraco.
530 ÖStA AdR 06, Neuer Hilfsfonds-grün, Kt. 2650, 33738/2 (Viktor Caraco).



5.16. Norbert Deutsch

Die Firma (Wien 1, Kohlmarkt 7) wurde 1933 von Norbert Deutsch gegrün-
det.531 Sie verfügte über eine Konzession für „beschränktes Bankgewerbe“ und
beschäftigte einen Prokuristen, Felix Deutsch. Norbert Deutsch bewertete sei-
ne Firma zum Stichtag 1. Januar 1938 mit RM 154.110,–. In der Vermögens-
anmeldung gab er an, die Firma sei am 27. April 1938 noch RM 107.366,–
wert gewesen und das Betriebsvermögen bestehe hauptsächlich aus Effekten,
„für die weder ein Kurs noch ein Schätzwert [. . .] ermittelt werden kann . . .“.
Daher sei auch „eine Bewertung des Betriebsvermögens unmöglich“. Er habe
daher „als Anhaltspunkt den Saldo des Kapitalkontos als Betriebsvermögen“
eingesetzt.532 Sein Gesamtvermögen wurde auf Grund seiner Angaben auf
RM 284.352,– beziffert. Dementsprechend wurde er zu einer Reichsflucht-
steuerzahlung in der Höhe von RM 71.088,– veranlagt.533

Norbert Deutsch emigrierte – der Zeitpunkt ist unbekannt – nach
Sydney, Australien. Von der CA wurde offenbar ein Sperrkonto mit einem
„Auswandererguthaben“ für Norbert Deutsch geführt, von dem sukzessive
Beträge abgebucht wurden. Einmal wurden RM 5.156,– zu Gunsten der
Gerichtskasse Wien „als Strafe wegen unterlassener Anbietung von auslän-
dischen Wertpapieren“ ausbezahlt,534 dann wiederum RM 30.000,– auf
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Tab. 58: Prüfungsergebnis bei Caraco & Co.

RM

Aktiva 101.124
Verbindlichkeiten 124.780
Honorar des WGCV k. Angabe

531 KV: WGCV, ab 12. 8. 1939; Eigentümer: Norbert Deutsch. Handelsregister A 64,
127 a.

532 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 17881 (Norbert Deutsch). Erklärungen zur Vermö-
gens-Anmeldung per 27. April, ad. III.

533 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 17881 (Norbert Deutsch). Reichsfluchtsteuerbescheid,
31. 3. 1939.

534 Norbert Deutsch hatte Wertpapiere, die im Depot seiner Londoner Bank, der Anglo-
International Bank Ltd., lagen, ungeachtet mehrmaliger Aufforderungen nicht zu
Gunsten der Deutschen Golddiskontbank, Berlin, verkauft. Er hatte sich damit gegen



Grund einer Pfändungsverfügung des Finanzamtes, die sich auf den Rest
der JUVA und die Zahlung restlicher Einkommens- und Vermögenssteuer
bezog.535 Am 12. August 1938 wurde der WGCV als KV im Handelsregis-
ter eingetragen, die Firma am 30. September 1938 „infolge Erlöschens der
Bankgewerbekonzession gelöscht“.

5.17. Adolf Ehrenstein

Adolf Ehrenstein war tschechischer Staatsangehöriger und betrieb in Wien
eine Bankagentur (Wien 1, Lobkowitzpl. 3). In seiner Vermögensanmel-
dung bemerkte Ehrenstein, seine Firma sei „ausser Betrieb“.536 Er bewerte-
te den Betrieb mit RM 80,–, und fügte hinzu, es handle sich dabei um den
Wert der Büroeinrichtung. Die Wertpapiere, die Ehrenstein in seiner Ver-
mögensanmeldung anführte, waren großteils entwertete Papiere aus der
Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Ihr Wert lag unter RM 1000,– Über das
Schicksal der Bankagentur ist nichts bekannt. Es findet sich im Akt der
Vermögensanmeldung lediglich der Hinweis, dass 1956 der Akt von Adolf
und Else Ehrenstein ausgehoben wurde beziehungsweise eine Anmeldung
nach Art. 25/26 des Staatsvertrages stattgefunden hatte.

5.18. Ephrussi & Co. OHG537

Das Bankhaus Ephrussi (Wien 9, Wasag. 2) wurde 1856 von Ignaz Ephrussi in
Wien gegründet, jedoch erst 1882 im Wiener Handelsregister als Einzelgroß-
handlungs-Firma eingetragen. Seit 1900 betrieb die Firma laut Handelsregis-
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§ 8 AbS. 7 der Devisenverordnung vergangen und strafbar gemacht. Der Wert der
Wertpapiere entsprach dem Wert der Geldstrafe. ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 17881
(Norbert Deutsch). Beschluss der Ratskammer des LG Wien, 30. 1. 1940 (Zl. 126 e
Vr 4304/39).

535 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 17881 (Norbert Deutsch). Schreiben der CA an die
VVSt (Abwicklungsstelle), 21. 5. 1941.

536 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 6073 (Adolf Ehrenstein).
537 Namensänderung 1939 zunächst in Bankhaus C. A. Steinhäusser vormals Ephrussi

& Co. Am 21. Juli 1942 Firmenname geändert in Bankhaus C. A. Steinhäusser. Vgl.
Historisches Institut der Deutschen Bank (= HIDB), Deutsche Bank Berlin/Sekreta-
riat, S 3989 („Ephrussi & Co., Wien“). Rudolf Gutmann an Gustav Schlieper, 4. 4.
1921.



ter ausschließlich Bankgeschäfte.538 Ignaz Ephrussi, geboren 1829, stammte
aus Russland. Er soll in Odessa an mehreren Bankengründungen beteiligt ge-
wesen sein. 1856 transferierte er – angeblich auf Grund antisemitischer Vorfäl-
le in Odessa539 – sein Vermögen nach Wien und gründete im selben Jahr in der
Metropole der Donaumonarchie ein eigenes Bankhaus mit Filialen in Paris
und London.540 Ignaz Ephrussi heiratete eine Tochter der Familie Porges, wur-
de 1871 zum Ritter geadelt, ließ sich von Theophil Hansen ein Palais an der
Ringstraße erbauen und verheiratete seinen Sohn Moritz 1883 mit der Ban-
kierstochter Beatrix Freifrau von Rothschild. Sein anderer Sohn Viktor ehe-
lichte 1899 eine Freifrau von Schey-Koromla.541 Nachdem Ignaz Ritter von
Ephrussi 1899 gestorben war, übernahm sein 1860 geborener Viktor Sohn das
Geschäft und führte es als Bankhaus weiter.542 Die Firma hatte von vornherein
hauptsächlich Bankgeschäfte, vornehmlich mit Osteuropa und vor allem mit
Russland, betrieben. Die Firma genoss, wie der Großindustrielle Rudolf Gut-
mann ihr bescheinigte, „in Wien und insbesondere auf der Börse den besten
Ruf“, beschäftigte allerdings 1921 nur noch einen einzigen Angestellten und
hatte zu diesem Zeitpunkt seit Jahren nur noch als Vermögensverwaltung der
Familie Ephrussi gedient. Das Geschäft war damals nach Ansicht eines interes-
sierten Beobachters „buchstäblich gleich Null“ und Viktor Ephrussi selbst soll
bekannt haben, er werde „finanziell allgemein überschätzt“. Er habe, so ge-
stand er ganz offen, nicht wie viele andere sein Vermögen rechtzeitig in fremde
Valuta transferiert. Vor dem Krieg habe er zwar ein Vermögen von K zehn bis
zwölf Mio. und ein Einkommen von mehreren Hunderttausend Kronen ge-
habt, doch dieses Vermögen habe sich reduziert. Es bestand, so gab er 1921 an,
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538 KV: WGCV, 15. 6.–23. 7. 1938. Eigentümer 1938: Alexander Weiner (60 Prozent),
Viktor Ephrussi (20 Prozent), Karl August Steinhäusser (20 Prozent).

539 Aktenvermerk Gustav Schlieper – Wiener Besuch wegen Ephrussi & Co., 6.–8. 5.
1921. HIDB, Deutsche Bank Berlin/Sekretariat, S 3989 („Ephrussi & Co., Wien“).

540 Diese Darstellung folgt der etwas unzuverlässigen „Großen Jüdischen National-Bio-
graphie“; nach anderen Darstellungen hatten in Paris zwei Firmen der Familie
Ephrussi (M. Ephrussi & Co. und Ephrussi & Porges) existiert, zu denen jedoch nur
sehr lose Beziehungen bestanden. Beide Firmen existierten 1921 nicht mehr. HIDB,
Deutsche Bank Berlin/Sekretariat, S 3989 („Ephrussi & Co., Wien“). Resultat einer
Erkundigung Dr. Blauhorns über die Auslands-Firmen, 6. 5. 1921.

541 Vgl. Weimarer historisch-genealoges Taschenbuch des gesamten Adels jehudäischen
Ursprunges. Weimar 1912, S. 316.

542 Vgl. S. Wininger, Hg.: Große Jüdische National-Biographie. 2. Bd. Czernowitz
1927, S. 183 f.



aus zwei großen und unbelasteten – allerdings nicht mehr Gewinn bringenden
– Miethäusern, Effekten im Wert von £ 50.000,–, Forderungen im Wert von
weiteren £ 40.000,–, K 25 Mio. in Effekten und nicht zuletzt eine große
Kunstsammlung mit über hundert alten Bildern.543

Nach dem ersten Weltkrieg beteiligten sich im Jahre 1921 an Ephrussi
& Co. mehrere Gesellschafter, gleichzeitig wurde die Firma in eine Komman-
ditgesellschaft mit einem Kapital von K 100 Mio. umgewandelt. Die Bank-
firma Gebrüder Gutmann beteiligte sich 1921 mit K 25 Mio. und die Berliner
Disconto-Gesellschaft (eine Vorgängerin der Deutschen Bank, mit der sie
1929 fusionieren sollte) mit K 75 Mio. (für ihren halben Anteil fungierte der
Hamburger Geschäftsmann Johann L. Schroeder als Treuhänder).544 Viktor
Ephrussi selbst blieb persönlich haftender Gesellschafter ohne Kapitaleinlage.
Er erhielt zehn Prozent des an die Kommanditisten ausgeschütteten Reinge-
winns, wobei ihm garantiert wurde, dass diese Tantieme mindestens
RM 300.000,– betragen würde.545Hintergrund der Übernahme des Bankhau-
ses Ephrussi war einerseits das von der Disconto-Gesellschaft verfolgte Ziel,
„eine Vertretungsinstanz für das Geschäft nach dem Balkan zu schaffen“, an-
dererseits jedoch auch, für den Fall eines möglichen Anschlusses vorbereitet zu
sein.546 1922 wurde auch der seit 1921 als Prokurist bei Ephrussi & Co. tätige
Carl August Steinhäusser als Gesellschafter der Firma ins Handelsregister ein-
getragen.547 1924 trat der Bankier Alexander Weiner als Gesellschafter in die
Firma ein.548 (Tab. 59, S. 245)

244 Falldarstellungen liquidierter und arisierter Bankhäuser

543 HIDB, Deutsche Bank Berlin/Sekretariat, S 3989 („Ephrussi & Co., Wien“). Rudolf
Gutmann an Gustav Schlieper, 4. 4. 1921 und Aktenvermerk Gustav Schlieper –
Wiener Besuch wegen Ephrussi & Co., 6.–8. 5. 1921.

544 Vgl. zur Entstehung der Beteiligung der Disconto-Gesellschaft an Ephrussi & Co.
den Briefwechsel zwischen Rudolf Gutmann und Gustav Schlieper von der Berliner
Disconto-Gesellschaft. HIDB, Deutsche Bank Berlin/Sekretariat, S 3989 („Ephrussi
& Co., Wien“).

545 Vgl. den Gesellschaftsvertrag zwischen der Disconto-Gesellschaft, der Fa. Gebrüder
Gutmann und Viktor Ephrussi, § 7 und das Schreiben der Direktion der Disconto-
Gesellschaft an Victor Ephrussi, 8. 6. 1921. HIDB, Deutsche Bank Berlin/Sekretari-
at, S 3989 („Ephrussi & Co., Wien“).

546 HIDB, Deutsche Bank Berlin/Sekretariat, S 3989 („Ephrussi & Co., Wien“). Dis-
conto-Gesellschaft an Theodor Freiherr von Liebig (Reichenberg), 21. 6. 1921.

547 Carl August Steinhäusser, geboren 1876 in Bad Homburg, hatte in Frankfurt und
Berlin eine bankgeschäftliche Ausbildung erhalten. Er war zwischen 1898 und 1902
in Russland bei Grossbanken tätig, dann in Paris bis 1914 in leitender Stellung gewe-



In den Jahren 1933 und 1934 wurden alle Beteiligungen mit Ausnahme
jener von Ephrussi, Weiner und Steinhäusser aufgelöst.549 Mit 31. Dezem-
ber 1933 hatte die Deutsche Bank, die inzwischen die Disconto-Gesell-
schaft übernommen hatte, ihre Beteiligung an Ephrussi & Co. aufgelöst.
Zuvor war noch versucht worden, über das Wiener Bankhaus Aktien der
CA aus dem Streubesitz zu erwerben.550 Ein Bericht der Deutschen Bank
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sen. 1915/16 war er im Chef-Cabinet der Disconto-Gesellschaft in Berlin tätig und
ging im Auftrag dieser Gesellschaft als Direktor nach Sofia. 1921 trat er auf Veranlas-
sung der Disconto-Gesellschaft in das Bankhaus Ephrussi & Co. in Wien als Gesell-
schafter ein. VÖBB, Ordner „Ordentliche Mitglieder“, Entrium Direktbank Austria.
(Auto-)Biographische Notiz zu Carl August Steinhäusser (undatiert, vermutlich
1952).

548 Alexander Weiner, 1876 geboren, war ein anerkannter Bankfachmann. Er war 1894
als Beamter in die Hauptanstalt des Wiener Bankvereins eingetreten. 1903 wurde er
Leiter der Budapester Filiale, 1907 wieder nach Wien berufen. Von 1907 bis 1914
war er Direktorstellvertreter, dann Direktor und Vorstandsmitglied des Wiener Bank-
vereins. Von 1917 bis 1923 war er für die Bodencreditanstalt als Direktor, Generaldi-
rektor beziehungsweise Vizepräsident tätig. Nach einem schweren Konflikt mit dem
legendären und berüchtigten Generaldirektor der Bodencreditanstalt, Rudolf Sieg-
hardt, schied Weiner aus und erhielt eine Abfindung von angeblich öS 14 Mio. und
eine Jahrespension von öS 3,6 Mio. „Sein Austritt“, schreibt Karl Ausch, „erregte in
der Finanzwelt größtes Aufsehen und gab Anlaß zu Gerüchten, dass es in der Boden-
creditanstalt nicht zum besten bestellt sei.“ 1930 wurde er in den Administrationsrat
des WBV kooptiert und zunächst zum Vizepräsidenten, dann zum Präsidenten ge-
wählt. Nach der Fusion mit der CA amtierte er bis 1938 als Vizepräsident des CA-
Verwaltungsrates. Vgl. Ausch, Banken, S. 318. Zu Weiner vgl. März, Jahrhundert,
S. 359.

549 Handelsregister Wien, Register für Einzelfirmen, Bd. 18, Pag. 147; A 59, 68.
550 Vgl. Frankfurter Zeitung, 5. 2. 1934 (64/1934); AdR 06, BMF 51958/38, Schreiben

des Staatskommissars in der Privatwirtschaft an das BMF, 23. 7. 1938; Kopper,
Marktwirtschaft, S. 303.

Tab. 59: Die Gesellschafter von Ephrussi & Co. 1928

Gesellschafter Einlage in öS

Disconto-Gesellschaft, Berlin 1,015 Mio.
Johann L. Schroeder, Hamburg 1,015 Mio.
Ing. Otto Pick 0,210 Mio.
Gebrüder Gutmann 0,070 Mio.
Carl August Steinhäusser ?
Alexander Weiner ?



zur Abwicklung der Beteiligung hielt im Januar 1934 fest: „Gegenüber
dem derzeitigen Buchwert unserer Beteiligung und Engagements bei
Ephrussi und dem Wasa-Haus von RM 3,029.698,24 ergibt sich somit ein
Mehrerlös von RM 171.133,02.“551

Das Bankhaus Ephrussi & Co. wurde nunmehr als OHG mit Alexan-
der Weiner, Carl August Steinhäusser und Viktor Ephrussi als offenen Ge-
sellschaftern weitergeführt. Ephrussi & Co. war bis 1938 an Auslandsge-
schäften in großem Umfang beteiligt. Der Firma standen in den USA, in
England, Frankreich und in der Schweiz beträchtliche Rembourskredite
zur Verfügung. Sie war daher in der Lage, österreichischen Importeuren
ihre Importe günstig zu finanzieren. Die Firma fungierte auch für eine
Reihe von ausländischen Bankstellen als Zahlstelle für Kreditbriefe.

5.18.1. Die Übernahme

Am 27. April 1938 wurde das Palais Ephrussi an der Wiener Ringstraße
von der Gestapo besetzt und beschlagnahmt. Unter der Drohung, ihn in
einem KZ zu inhaftieren, verzichtete Viktor Ephrussi auf alle seine Eigen-
tumsrechte in Österreich. In erster Linie zielten diese Maßnahmen auf die
drei Häuser der Familie Ephrussi (Karl Lueger Ring 14, Kärntner Ring 8,
Schottenbastei 12), die arisiert werden sollen. Danach wurde ihm die Aus-
reise gestattet. Seine Frau, die geborene Freifrau Emilie von Schey-
Koromla, starb 1938 kurz nach dem Verlassen Wiens.552 (Tab. 60, S. 247)

Für das Bankhaus Ephrussi, das im April 1938 mit einem Gesellschafts-
kapital von RM 1,3 Mio. ausgestattet war und deren Verkehrswert auf
RM 755.000,– geschätzt worden war,553 fand sich nach einigen Verhand-
lungen schließlich folgende „Lösung“: Der arische Teilhaber Carl August
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551 HIDB, Deutsche Bank Berlin/Sekretariat, S 3989 („Ephrussi & Co., Wien“). Deut-
sche Bank (Simon), Tagesbericht, 22. 1. 1934.

552 National Archives, State Department, Washington, Prop. Cont. Box 5 (Liste von
Kunstgegenständen und Möbeln aus Viktor Ephrussis Privatwohnung, Dr. Lueger-
ring 14/2).

553 WrStLA, VEAV, 9. Bezirk, 302. Bankfirma Ephrussi. Vermögensanmeldung durch
C. A. Steinhäusser, 13. 11. 1946. Steinhäusser zitiert einen „Bericht der Treuver-
kehrsgesellschaft, Wien“, nachdem der Status des Bankhauses Ephrussi & Co. am
27. 4. 1938 ein Gesellschaftskapital von 1,3 Mio. RM aufgezeigt habe. Der Bericht
der „Treuverkehrsgesellschaft“ konnte nicht aufgefunden werden.



Steinhäusser übernahm von seinen beiden jüdischen Partnern 80 Prozent
des Bankhauses und zahlte dafür RM 508.000,–. Von der auf den Anteil
Alexander Weiners entfallenden Kaufsumme von RM 390.000,– wurden
RM 310.000,– für die Reichsfluchtsteuer Weiners verwendet und an die
Steueradministration abgeführt, der Rest von RM 80.000,– wurde auf ein
Sperrkonto Weiners bei der CA eingezahlt. Alexander Weiner hatte in sei-
ner Vermögensanmeldung seinen 60 Prozent Anteil auf RM 623.960,– ge-
schätzt.554 Die Kaufsumme des Anteils von Viktor Ephrussi wurde folgen-
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554 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 3862 (Alexander Weiner). Anlage 1. Weiner hatte fest-
gehalten, dass der „buchmässige“ Wert seines 60 prozentigen Anteiles am Gesell-
schaftskapital per 27. April 1938 RM 779.950,– betrage. Er fügte jedoch vorsichtiger-
weise hinzu: „Der gemeine Wert wird zumindest mit 20% unter diesem Nennwert zu
veranschlagen sein. Hienach würde der gemeine Wert meines Geschäftsanteiles per

Tab. 60: Berechnung des Verkehrswertes von Ephrussi & Co. (27. April 1938)i)

Abzüglich

Nominelles Gesellschaftskapital, 27. 4. 1938 1,299.917,97
50 Prozent Abschreibung auf Forderung an
Ditmar-Brünner AG

48.233,00

Abschreibung auf die Forderung an die
Königlich-Ungarische Staatsbahn

19.000,81

Abschreibung auf die Forderung an Familie
Schosberger, Budapest

43.017,29

Abbaukosten im Fall der Liquidation 300.000,00

Abzüge – gesamt 410.251,10

Zwischensumme 889.666,87

Abzüglich fünf Prozent Zinsen für eventuelle
Dauer der Liquidationii) 133.325,03

Wert der Firma 756.341,84

i) WrStLA, VEAV, 9. Bezirk, 302. Bankfirma Ephrussi. Vermögensanmeldung durch C. A. Stein-
häusser, 13. 11. 1946. Steinhäusser zitiert einen „Bericht der Treuverkehrsgesellschaft, Wien“,
nachdem der Status des Bankhauses Ephrussi & Co. am 27. 4. 1938 ein Gesellschaftskapital von
RM 1,3 Mio. aufgezeigt habe. Der Bericht der „Treuverkehrsgesellschaft“ konnte nicht aufgefun-
den werden. Die Zahlen wurden geringfügig korrigiert, da die Quelle fehlerhafte Additionen auf-
weist.

ii) Auf welchen Wert sich die 5% beziehen ist unklar.



dermaßen aufgeteilt. RM 40.000,– wurde auf ein Sperrkonto lautend auf
Anna Herz in Wien, RM 78.000,– auf ein Sperrkonto des Viktor Ephrussi
einbezahlt.555 Karl August Steinhäusser zahlte weiters eine Auflage von
RM 40.000,– an die VVSt, zahlte also insgesamt für Arisierung des Bank-
hauses RM 548.000,–. Die Firma Ephrussi & Co. OHG wurde mit ihren
Gesellschaftern Alexander Weiner und Viktor Ephrussi am 12. August
1938 aus dem Handelsregister gelöscht und in eine Einzelfirma umgewan-
delt. Nachdem die Transaktion im Juli 1938 abgewickelt worden war, wur-
de die Rechtsform der Firma von einer OHG in eine Einzelhandelsfirma
umgewandelt. Im Dezember 1938 wurde der Firmenwortlaut auf „Bank-
haus C. A. Steinhäusser, vorm. Ephrussi & Co.“ abgeändert.556 [Tab. 61]

Auf eine Anfrage der VVSt, die den Kaufvertrag prüfen wollte, antwortete
Steinhäusser: „Kaufverträge wurden nicht abgeschlossen. Die jüdischen Ge-
sellschafter wurden von Herrn C. A. Steinhäusser, dem jetzigen Alleininhaber
der Firma, der seit 1922 öffentlicher Gesellschafter des Bankhauses war, ein-
vernehmlich angemessen entfertigt.“557 Ein für die Bewertung des Bankhauses
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27. 4. 1938 RM 623.960,– betragen.“ Dieser Betrag wurde vom Kaufpreis jedoch
nochmals um mehr als Drittel unterboten.

555 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 300, Ha 5034. VVSt (Abt. Handel, Industrie und Land-
wirtschaft) an das Bankhaus Ephrussi & Co., 23. 7. 1938, f. 28.

556 Steinhäusser musste ein Ansuchen stellen, um den alten Firmennamen als Zusatz zum
neuen führen zu dürfen. Bankhaus C. A. Steinhäusser, Ansuchen um Bewilligung der
Fortführung der Firma mit einem das Nachfolgeverhältnis andeutenden Zusatz,
12. 6. 1941. VVSt, KuTr 1365.

557 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 300, Ha 5034. Bankhaus C. A. Steinhäusser vormals
Ephrussi & Co. an die VVSt, 22. 11. 1941.

Tab. 61: Eigentümer, Anteile, Kaufpreis bei Ephrussi & Co.i)

Eigentümer Anteile in % Kaufpreis in RM

Alexander Weiner 60 390.000
Viktor Ephrussi 20 118.000
Karl August Steinhäusser 20 –

Kaufpreis 508.000
Entjudungsauflage 40.000

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 300, Ha 5034. Gedächtnisprotokolle vom 19. 7. 1938 (Steinhäusser –
Ephrussi) und vom 13. 7. 1938 (Steinhäusser – Weiner), f. 28–29.



nicht uninteressanter Hinweis findet sich in einem aus dem Jahr 1939 stam-
menden Schreiben Steinhäussers an das Handelsgericht. Er bestätigte, dass
sich die „Vermögenswerte unserer Firma [. . .] sich gemäss Bilanz per 31. De-
zember 1938 auf RM 3,179.472,08 belaufen.“558 Zum Gesellschaftsvermögen
gehörte auch das Haus Wasag. 2 (EZ 1185, KG Alsergrund).559 Vor dem Hin-
tergrund dieser Angabe scheint die „Angemessenheit“ der Kaufsumme aller-
dings zumindest fragwürdig.

5.18.2. Die Darstellung Steinhäussers

1946 stellte Steinhäusser die Arisierung des Bankhauses Ephrussi aus sei-
ner Sicht dar.560 Er sei seit 1922 als öffentlicher Gesellschafter an der Firma
Ephrussi mit 20 Prozent am Vermögen beteiligt gewesen.

„Als Hitler Oesterreich annektierte“, so seine Schilderung der Ereignisse,
„hatten meine Gesellschafter, die Herren Alexander Weiner und Victor von
Ephrussi, die mit 60 und 20% an der Bankfirma beteiligt waren, den begreif-
lichen Wunsch, möglichst rasch Oesterreich zu verlassen. Hiezu bedurften sie
eines grösseren liquiden Geldbetrages, um insbesondere den Anforderungen
des Deutschen Reiches für Reichsfluchtsteuer genügen zu können. Diese bei-
den Gesellschafter boten mir ihre Gesellschaftsanteile deshalb dringend an,
weil ihnen dies der rascheste Weg zur Erfüllung dieses Wunsches schien und
Geschäftsanteile von den in Betracht kommenden Behörden zur Erstattung
der vorgeschriebenen Abgabe nicht angenommen wurden.“561

Steinhäusser sah sich dadurch in eine „schwierige Lage“ gebracht, denn er
verfügte selbst nicht über ausreichende Mittel und schätzte die politische
und ökonomische Situation nach eigenen Angaben eher skeptisch ein. Au-
ßerdem war er mit 62 Jahren in einem Alter, in dem man üblicherweise
den Rückzug aus dem Geschäftsleben vorbereitet.
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558 WrStLA, HRA 4741, f. 5. Bankhaus C. A. Steinhäusser vormals Ephrussi an Amts-
gericht Wien für Handelssachen, 11. 9. 1939. Es dem Schreiben keine Bilanz bei.

559 WrStLA, HRA 4741, f. 20. Carl August Steinhäusser an das Amtsgericht Wien,
Antrag auf Ausstellung einer Amtsbestätigung, 8. 3. 1940.

560 WrStLA, VEAV, 9. Bezirk, 302. Bankfirma Ephrussi. Vermögensanmeldung durch
C. A. Steinhäusser, 13. 11. 1946.

561 WrStLA, VEAV, 9. Bezirk, 302. Bankfirma Ephrussi. Vermögensanmeldung durch
C. A. Steinhäusser, 13. 11. 1946.



„Ich wollte“, so berichtet er weiter, „einerseits meinen Gesellschaftern, mit
denen ich im besten Einvernehmen stand, zur raschen Durchsetzung ihrer
Wünsche behilflich sein, andererseits konnte ich mich schwer entschliessen,
die ganze Firma im Abtretungswege der Gesellschaftsanteile meiner Mit-
gesellschafter zu erwerben, ohne bei der Ungewissheit der weiteren Entwick-
lung des Bankgeschäftes ,im Lande Oesterreich‘ Gefahr zu laufen, mich
und das Bankhaus in finanzielle Schwierigkeiten zu bringen. Ich hatte einen
anderen Uebernehmer der Anteile dieser beiden Gesellschafter nicht zur
Hand und auch diese fanden keine geeignete Person hiefür. Der richtige Weg
schien mir damals der zu sein, das Bankhaus zu liquidieren, wobei es mir
unbenommen geblieben wäre, wenn bei der Liquidation ein mir angemessen
erscheinender Betrag herauskäme, das Bankhaus auf diesem Wege für mich
zu erwerben. Im Falle der Liquidation wäre der Erlös niedrig gewesen. Für
die ausscheidenden Gesellschafter war dieser Weg nicht gangbar, weil sie
bei der Liquidation nicht alsbald den Erlös für ihre Gesellschaftsanteile greif-
bar gehabt hätten. Ich war andererseits auch nicht sicher, die Konzession
zu behalten, weil ich nie Parteigenosse gewesen bin und nicht die Absicht
hatte, ein solcher zu werden. Tatsächlich habe ich mich nie zur NSDAP
oder einer ihrer Gliederungen angemeldet und alle mir gemachten dies-
bezüglichen Anträge stets abgelehnt. Um nun die Wünsche der ausschei-
denden Gesellschafter und meine Befürchtungen bei der Uebernahme zu
berücksichtigen, wurde in Uebereinstimmung aller 3 Gesellschafter ein Sta-
tus der Firma Ephrussi aufgestellt, der den Wünschen aller drei Gesellschaf-
ter gerecht wurde. So kam es damals zu einer Bewertung der Abtretungs-
preise für die Anteile der ausscheidenden Gesellschafter, die ich unter 1) vor-
lege und die die Grundlage für die Entfertigung der beiden Gesellschafter
war.“

Steinhäusser musste nach eigenen Angaben einen Kredit in der Höhe von
RM 600.000,– aufnehmen, von dem 1946 noch circa RM 500.000,– of-
fen waren. Steinhäusser hielt die „Abtretungspreise“ für „vollkommen ent-
sprechend“ und behauptete, dass ihm jeder Sachverständige „beipflichten“
würde, „umsomehr als die Aussichten für die Betätigung der Privat-Ban-
kiers sowie die Bewertung von Bankwerten und Beteiligungen völlig unbe-
kannt, wenn nicht unsicher, waren und leider auch heute noch sind.“ Er
gab seiner Überzeugung Ausdruck, dass seine Handlungsweise seinen ehe-
maligen Geschäftspartner Alexander Weiner das Leben gerettet habe: „Tat-
sächlich ermöglichte Herrn Alexander Weiner die sofortige Auszahlung
von RM 390.000,– seine Ausreise aus dem Deutschen Reiche noch im
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Monat Juli 1938, was bei einer anderen Lösung seines Gesellschaftsver-
hältnisses nicht möglich gewesen wäre. Herr Victor von Ephrussi war zur
Zeit des Abschlusses mit ihm bereits im Auslande und wurde die Verhand-
lung mit ihm persönlich durch einen hiesigen Rechtsanwalt, der sich zu
ihm begab, gepflogen.“ Steinhäusser behauptete, dass die Vereinbarungen
zwischen den ehemaligen Gesellschaftern „aus freier Willensübereinstim-
mung aller Beteiligter entstanden ist.“ Die Gesellschaftsanteile Weiners
und Ephrussis seien von ihm demnach nicht „entzogen“ worden er „erstat-
te diese Anmeldung nur vorsichtshalber.“562

5.18.3. Der Vergleich zwischen den Erben Ephrussis und Steinhäusser

Baron Viktor Ephrussi emigrierte nach England und starb dort am 6. Fe-
bruar 1945. Bei seinem Tod hinterließ er sein Eigentum zu gleichen Teilen
seinen vier Kindern: Elizabeth E. de Waal (holländische Staatsbürgerin),
Gisela E. de Bauer (Spanische Staatsbürgerin), Rudolph J. Ephrussi (US-
Bürger) und Ignace Leo Ephrussi (US-Bürger).563

1948 kam es zu einem Vergleich zwischen den Erben Victor Ephrus-
sis564 – vertreten durch RA Friedrich Harth – einerseits und Carl August
Steinhäusser andererseits. In diesem Vergleich begnügten sich die Erben
mit einer einmaligen Abfindung in vergleichsweise geringer Höhe:

„Unter Aufrechterhaltung der Vereinbarung vom 19. 5. 1938 anlässlich der
Auszahlung des Gesellschaftsanteiles des Herrn Victor v. Ephrussi an die Fir-
ma Ephrussi & Co., jetzt Bankhaus C. A. Steinhäusser, durch Herrn Carl Au-
gust Steinhäusser, erklären die Antragsteller gegen die Bezahlung eines Barbe-
trages von S 50.000,–, der am Tage nach Vergleichsabschluss bzw. nach Erfül-
lungsgenehmigung durch die Oesterreichische Nationalbank, Prüfungsstelle
für den Zahlungsverkehr mit dem Auslande zahlbar ist, auf sämtliche aus der
erwähnten Transaktion ableitbaren Ansprüche zu verzichten, sodass keine wie
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562 WrStLA, VEAV, 9. Bezirk, 302. Bankfirma Ephrussi. Vermögensanmeldung durch
C. A. Steinhäusser, 13. 11. 1946.

563 National Archives, State Department, Washington Akten aus Washington, Prop.
Cont. Box 5 (Liste von Kunstgegenständen und Möbeln aus Viktor Ephrussis Privat-
wohnung, Dr. Luegerring 14/2).

564 Namentlich erwähnt sind: Elisabeth de Waal, England; Ignace Leo Ephrussi, New
York/USA; Rudolph J. Ephrussi, New York/USA; Gisela de Bauer, Mexico City,
Mexiko.



immer gearteten Forderungen zwischen dem Antragsteller und dem Antrag-
gegner und auch zwischen dem Antragsgegner und dem Antragssteller bis
zum heutigen Tage bestehen.“565

Steinhäusser erklärte, die Anmeldung zur VEAV erstattet zu haben, den
Vergleich anzumelden und erklärte außerdem, niemals Mitglied oder An-
wärter der NSDAP gewesen oder aus einem anderen Grunde registrie-
rungspflichtig zu sein.

Andere – nicht zum Bankgeschäft gehörige – Vermögenswerte wurden
den Erben Ephrussis ebenfalls zwischen 1948 und 1950 zurückgestellt:
Mit Bescheid vom 31. März 1948 wurden an die Erben Viktor Ephrussis
191 Bücher – ohne Gewähr auf Vollständigkeit – zurückgegeben, die in
den Besitz der Österreichischen Nationalbibliothek gelangt waren. Die
Werke waren von der Nationalbibliothek 1946 beim Magistratischen Be-
zirksamt angemeldet worden (VEAV).566 Weiters wurden Kunstgegenstän-
de, eine Sammlung an Möbeln (allerdings nicht vollständig)567 und drei
Häuser an die Erben zurückgestellt.568

5.18.4. Ein Bankhaus ohne Prokuristen

Das vormalige Bankhaus Ephrussi & Co. – nunmehr Bankhaus C. A. Stein-
häusser – kämpfte nach Kriegsende mit Problemen. Zunächst wurde Stein-
häusser zwischen 1947 und 1950 regelmäßig vom Handelsgericht Wien auf-
gefordert, einen erkrankten und arbeitsunfähigen Prokuristen aus dem Han-
delsregister löschen zu lassen. Steinhäusser bat bei jeder dieser Anfragen um
eine Fristerstreckung.569 Zunächst antwortete Steinhäusser, er beabsichtige an
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565 WrStLA, VEAV, 9. Bezirk, 302. Bankfirma Ephrussi. Vergleichsausfertigung, Rück-
stellungskommission beim LGR f. ZRS Wien, 10. 1. 1949 (63 RK 1461/48).

566 ÖStA AdR 06, FLD 17293/1 (Viktor Ephrussi). Rückstellungs-Bescheid der FLD
Wien, 31. 3. 1948 betreffend Bücher, die die Öst. Nationalbibliothek in Verwahrung
hat; Schreiben des Generaldirektors (Bick) der Öst. Nationalbibliothek an FLD
Wien, 1. 3. 1948.

567 ÖStA AdR 06, FLD 17293/1 (Viktor Ephrussi). Rückstellungs-Bescheid der FLD
Wien, 14. 7. 1948, betreffend Gegenstände, die von der Bundes-Mobilien-Verwal-
tung verwaltet werden.

568 ÖStA AdR 06, FLD 17293/2 (Viktor Ephrussi). Rückstellungs-Bescheid der FLD
Wien, 17. 1. 1950 betreffend Haus Wien 1, Lueger-Ring 14.

569 Am 8. April 1947 erreichte das Bankhaus Steinhäusser die Aufforderung des
HG Wien (Abt. 7), auch „die nunmehr inhaltslos gewordene Gesamtprokura des



Stelle des Prokuristen Nowak einen anderen Kollektivprokuristen einzustellen,
müsse in seinem Bankhause „wahrscheinlich Abbaumassnahmen durchfüh-
ren“ und sei sich daher „noch nicht schlüssig“, wem er die Prokura erteilen
werde.570 Zwei Jahre später schrieb er, der Prokurist Sacken sei schwer erkrankt,
seine Genesung nicht absehbar. Er bat weiterhin um Aufschub. Diese Bitte
wiederholte Steinhäusser mehrmals. Er begründete seine Ansuchen auch
mehrmals mit dem „Geschäftsgang des Privatbankgewerbes“.571

In einem amtlichen Fragebogen gab Steinhäusser im September
1949 an, sein Bankhaus habe im letzten Geschäftsjahr keinen Reinge-
winn gemacht, und weigerte sich, Umsatzziffern anzugeben. Seine Be-
gründung lautete: „Umsatzziffern eines Bankhauses stellen keine Grund-
lage für die Bewertung dar und können z. B. nicht verglichen werden,
mit solchen eines Warenunternehmens.“ Die Gesamtmonats-Lohnsum-
me der im Durchschnitt beschäftigten Personen bezifferte er mit brutto
öS 16.041,–.572

Im selben Jahr begründete Steinhäusser die Tatsache, den Prokuristen
nicht ersetzt zu haben, damit, dass sein Handlungsspielraum durch ein
Rückstellungsverfahren geschmälert sei: „Der frühere Gesellschafter mei-
nes Bankhauses, Alexander Weiner, Bankier in New York, hat zur GZ. 63
Rk 75/49 bei der Rückstellungskommission des Landesgerichtes für ZRS
Wien einen Antrag auf Rückstellung von 60% des Gesellschaftskapitals
des Bankhauses C. A. Steinhäusser eingebracht. [. . .] Ich bin daher, inso-
lange über das Rückstellungsbegehren nicht rechtskräftig entschieden ist,
nicht in der Lage, eine derartige einschneidende Verfügung wie sie die Be-
stellung eines Bankprokuristen darstellt, zu treffen.“ Steinhäusser ersuchte
um eine weitere Fristerstreckung bis zur Entscheidung der Rückstellungs-
angelegenheit.573 Dieses Gesuch wurde vom Handelsgericht am 2. Juni
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Benedikt Sacken zur Löschung im Handelsregister oder einen zweiten Gesamtproku-
risten oder aber die Umwandlung in eine Einzelprokura anzumelden.“ WrStLA,
HRA 4741, f. 53. HG Wien an Bankhaus C. A. Steinhäusser, 8. 4. 1947.

570 WrStLA, HRA 4741, f. 56. Carl August Steinhäusser an das Amtsgericht Wien, Ge-
such um Verlängerung, 21. 5. 1947.

571 WrStLA, HRA 4741, f. 61. Carl August Steinhäusser an das Amtsgericht Wien, Ge-
such um Verlängerung zur Herstellung der Registerordnung, 10. 1. 1949.

572 WrStLA, HRA 4741, f.
573 WrStLA, HRA 4741, f. 61. Carl August Steinhäusser an das Amtsgericht Wien, Neu-

erliches Gesuch um Verlängerung der Frist zur Herstellung der Registerordnung,
31. 5. 1949.



1949 mit der Begründung abgewiesen, seit über zwei Jahren sei der allein
eingetragene Gesamtprokurist nicht in der Lage, eine rechtswirksame Fir-
mazeichnung abzugeben, und diesen ungesetzlichen Zustand könne man
nicht aufrecht erhalten. Kurz darauf erteilte Steinhäusser dem Strafvertei-
diger Richard Spernoga die Kollektivprokura.574 Allerdings ließ Steinhäus-
ser die Prokura für beide Prokuristen im November 1949 schon wieder lö-
schen.575 Erst am 13. Januar 1956 erteilte er gleich drei Prokuristen auf
einmal die Gesamtprokura.576

5.18.5. Der Vergleich zwischen Weiner und Steinhäusser

Alexander Weiner, inzwischen amerikanischer Staatsbürger und in New
York lebend, strengte 1949 ein Rückstellungsverfahren gegen Carl August
Steinhäusser an. Dieses Verfahren wurde jedoch, nachdem ein Teiler-
kenntnis am 3. September 1954 zu Gunsten Weiners gefällt worden war,
zunächst ausgesetzt und später eingestellt.577 Weiner und Steinhäusser ei-
nigten sich darauf, ein Schiedsgericht einzuberufen, das über den „wahren
Wert“ des entzogenen Geschäftsanteiles entscheiden sollte. Das Schiedsge-
richt konstituierte sich unter dem Vorsitz des CA-Direktors Erich Miksch.
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574 WrStLA, HRA 4741, f. 61. Verfügung auf Eintrag der Gesamtprokura an Richard
Spernoga, 22. 8. 1949.

575 WrStLA, HRA 4741, f. 61. Carl August Steinhäusser an das Amtsgericht Wien, An-
trag auf Löschung der Prokura, 8. 11. 1949.

576 Die Angelegenheit ist etwas verwirrend, da in den Akten immer wieder ein Prokurist
Edl auftaucht, der seit Jahrzehnten für das Bankhaus Ephrussi & Co. und später für
C. A. Steinhäusser tätig gewesen war. Offenbar hatte dieser jedoch nicht die formelle
Zeichnungsberechtigung. Steinhäusser beschäftigte außerdem – das wäre bei den
Umsätzen und Gewinnen, die das Bankhaus in den Jahren nach 1945 machte, auch
gar nicht anders möglich gewesen – noch weitere Angestellte. Darunter befand sich et-
wa Karl Rössler, der sich 1954 selbständig machte und das Bankhaus Frankenbush
übernahm. Vgl. 5.48. Gebrüder Kanitz & Co.

577 Die Akten der Rückstellungskommission zum Fall des Bankhauses Ephrussi haben
sich leider nicht erhalten. Sie hätten allerdings über eine Entschädigung oder einen
Vergleich auch keine Auskunft gegeben, da Weiner mit Steinhäusser einen außerge-
richtlichen Vergleich abschloss. Das Teilerkenntnis wird teilweise in einem Schreiben
des RA Friedrich Kübl, der die Ehefrau Alexander Weiners vor dem Abgeltungsfonds
vertrat, wiedergegeben. Das Teilerkenntnis der Rückstellungskommission kam zum
Schluss, dass Weiner den Kaufpreis nicht zur freien Verfügung erhalten hatte.
RA Friedrich Kübl an den Fonds zur Abgeltung von Vermögensverlusten politisch
Verfolgter, 12. 4. 1962, ÖStA AdR 06, Abgeltungsfonds, GZ. 1044/8.



Als Schiedsrichter nominierte Alexander Weiner RA Walther Kastner.578

Das Verfahren kam jedoch nicht zu einem formellen Abschluss. Es wurde
weder ein Schiedsspruch gefällt noch ein Vergleich vor dem Schiedsgericht
abgeschlossen. Allerdings existierte ein auf einer Buchprüfung des Bank-
hauses basierendes Gutachten.

Die Streitteile einigten sich 1955 formlos in einer mündlichen Bespre-
chung über eine Vergleichssumme. Es wurde kein Protokoll errichtet, und
es existierten keine Notizen in den Akten des Schiedsgerichtes. Der Anwalt
Weiners zog am 27. Juli 1955 die vor dem Schiedsgericht anhängige Klage
zurück. In einer gemeinsamen Eingabe an die Rückstellungskommission
erklärten die Parteien am 2. August 1955, dass das Rückstellungsverfahren
gegenstandslos geworden sei.579

Die Verhandlungen gestalteten sich offenbar recht langwierig: Zu-
nächst bot Steinhäusser Weiner beharrlich einen Betrag von öS 0,6 Mio.
Weiner forderte eine wesentlich höhere Summe: Er ging davon aus, dass
sein 60 Prozent Anteil einen Wert von über öS 2 Mio. repräsentierte. Der
ihn vertretende Rechtsanwalt Alfred Indra rückte von dieser Forderung
nicht ab. Steinhäusser erhöhte darauf sein Angebot auf öS 1,6 Mio.
unter der Bedingung, dass der im Jahr 1938 bezahlte Kaufpreis von
öS 390.000,– abgezogen werden müsste. Weiner hätte demnach
öS 1,210.000,– erhalten sollen.580 Er gab sich damit jedoch nicht zufrie-
den und verringerte seine Forderung nur geringfügig. Angesichts der Dro-
hung, das Verfahren vor dem Schiedsgericht tatsächlich durchzuführen,
gab Steinhäusser schließlich nach. Man einigte sich darauf, den An-
teil Weiners mit öS 1,990.000,– zu bewerten. Abzüglich des Kauf-
preises (RM/öS 390.000,–) und der Kosten für das Schiedsgericht
(öS 25.000,–) erhielt Weiner schließlich öS 1,575.000,– Davon ließ
er öS 1,335.000,– in die USA transferieren. Die Differenz von
öS 240.000,– erhielt RA Alfred Indra (es ist nicht ausdrücklich von Ho-
norarkosten die Rede). Da ein Vergleich vor der Rückstellungskommis-
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578 ÖStA AdR 06, Abgeltungsfonds, GZ. 1044/8. RA Alfred Indra an Alexander Weiner,
23. 6. 1955.

579 ÖStA AdR 06, Abgeltungsfonds, GZ. 1044/8. Dr. Keh an Abgeltungsfonds, 23. 1.
1962.

580 ÖStA AdR 06, Abgeltungsfonds, GZ. 1044/8. RA Alfred Indra an Alexander Weiner,
23. 6. 1955.



sion mit einem Prozent hätte vergebührt werden müssen (ein gebühren-
freier Rückstellungsvergleich wäre nur vor dem Rückstellungserkenntnis
möglich gewesen), wurde auf einen solchen verzichtet. Die Rückstellungs-
kommission wurde lediglich davon in Kenntnis gesetzt, dass die Angele-
genheit außergerichtlich bereinigt worden war.581 Die Anteile Weiners
wurden somit de facto mehr als zehnmal so hoch bewertet und entschä-
digt wie jene Viktor Ephrussis.582 Obwohl der Vergleich für Alexander
Weiner auf den ersten Blick befriedigend ausgefallen war, ist zu doch zu
bemerken, dass der Abzug des Kaufpreises vom vereinbarten Wert des Fir-
menanteils im Grunde die Rückerstattung dieses Kaufpreises an den Ari-
seur bedeutete. Und das, obwohl Alexander Weiner den Kaufpreis nie-
mals erhalten hatte.

Alexander Weiner starb am 23. Juli 1956 im Alter von 80 Jahren in
New York. Seine Ehefrau Irma Weiner forderte Jahre später beim Abgel-
tungsfonds die Reichsfluchtsteuer zurück. Ihre Forderung belief sich auf
RM/öS 493.348,–. Zunächst wurde jedoch lediglich ein Betrag von
öS 331.025,– zuerkannt.583 Eine Abgeltung der restlichen Reichsflucht-
steuer wurde mit der Begründung abgelehnt, dass die Reichsfluchtsteuer
dem Verfolgten im Rahmen des Rückstellungsvergleiches durch Stein-
häusser abgegolten worden sei. Doch diese Behauptung konnte durch den
Nachweis entkräftet werden, dass von der Forderung Alexander Weiners
bezüglich seiner Geschäftsanteile ausdrücklich der Kaufpreis von RM/öS
390.000,– (davon waren ja öS 310.000,– als Reichsfluchtsteuer verwendet
worden) abgezogen worden war. Irma Weiner erhielt daher weitere
öS 310.000,– aus dem Abgeltungsfonds zuerkannt.584
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581 ÖStA AdR 06, Abgeltungsfonds, GZ. 1044/8. RA Alfred Indra an Alexander Weiner,
19. 6. 1955.

582 Ephrussis Erben erhielten für ihren Geschäftsanteil von 20 Prozent öS 50.000,–
Dementsprechend wäre ein Anteil von 60 Prozent mit öS 150.000,– zu veranschlagen
gewesen. Weiner erhielt jedoch öS 1,575 Mio., also mehr als das Zehnfache.

583 Es wurde die Abgeltung der Reichsfluchtsteuer in Höhe von öS 183.348,– und für
JUVA in der Höhe von öS 147.677,– zuerkannt. ÖStA AdR 06, Abgeltungsfonds,
GZ. 1044/8. Beschluss der Zuerkennungskommission, 9. 3. 1964.

584 ÖStA AdR 06, Abgeltungsfonds, GZ. 1044/8. Beschluss der Zuerkennungskommis-
sion, 9. 3. 1964. Auf die weiteren Leistungen aus dem Abgeltungsfonds für Wertpa-
piere wird hier nicht weiters eingegangen.



5.18.6. Das hundertjährige Jubiläum im Jahr 1956

Carl August Steinhäusser wurde nach 1945 Vizepräsident des Verbandes
österreichischer Banken und Bankiers und Vizepräsident der Börsekam-
mer. 1952 wurde er zum Kommerzialrat ernannt. 1956 ersuchte die Sek-
tion Geld- Kredit- und Versicherungswesen der Bundeskammer der ge-
werblichen Wirtschaft um die „Bekanntgabe der näheren Daten sowie des
Programmes des im Herbst dieses Jahres stattfindenden Jubiläums des
Bankhauses C. A. Steinhäusser, Wien (gegr. 1856).“ Es seien in diesem
Zusammenhang bereits Anfragen an die Sektion gerichtet worden, und es
werde daher um „baldige Beantwortung gebeten.“ Steinhäusser reagierte
umgehend. Auf dem Schreiben der Bundeskammer findet sich der hand-
schriftliche Vermerk: „tel. erledigt. Lt. Hr. Edl Jubiläum Ende des Jahres
(genaues Datum unbekannt). Wird jedoch nicht gefeiert.“585 Nach dem
Tod Steinhäussers im Jahr 1959 wurde das Bankhaus Steinhäusser nur ein-
mal noch mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Im Jahre 1965 kam eine
Anfrage der FLD Wien, ob es über Vermögenswerte aus dem Besitz Victor
Ephrussis verfüge. Die Antwort fiel negativ aus.586

Steinhäusser starb am 5. September 1959, sein Nachfolger als persön-
lich haftender Gesellschafter wurde Kommerzialrat Leonhard Wolzt.587

Wolzt war 1938 Vorstandsmitglied der Länderbank geworden und davor
leitender Angestellter der Mercurbank gewesen. Nach 1945 war er auf
Grund seiner politischen Belastung im Privatbankensektor tätig. Mit sei-
nem Eintritt als persönlich haftender Gesellschafter wurde das Bankhaus
Steinhäusser am 27. Juli 1959 in eine KG umgewandelt. Steinhäusser hin-
terließ das Bankhaus zu gleichen Teilen vier Erben, die als Kommandisten
in die Gesellschaft eintraten.588 (Tab. 62, S. 258)
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585 VÖBB, Ordner „Ordentliche Mitglieder“ Entrium Direktbank Austria. Schreiben
der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft – Sektion Geld- Kredit- und Versi-
cherungswesen an den Verband Österreichischer Banken und Bankiers, 3. 5. 1956.

586 ÖStA AdR 06, FLD 17293/3 (Viktor Ephrussi), f. 114. Schreiben C. A. Steinhäusser
Bankkommanditgesellschaft an FLD Wien, 24. 2. 1965.

587 WrStLA, HRA 4741, f. 93. BMF an RA Alfred Indra, 5. 6. 1959 (Abschrift/
Zl. 72.481-17/38).

588 VÖBB, Ordner „Ordentliche Mitglieder“ Entrium Direktbank Austria. Schreiben
der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft – Sektion Geld- Kredit- und Versi-
cherungswesen an den Verband Österreichischer Banken und Bankiers, 20. 6. 1959.
Vgl. Bescheid des BMF 72.481-17/1959.



Die vier Kommanditisten traten 1969 aus und wurden durch die Fa. Gustav
Schickedanz & Co. (Wien) abgelöst, die als Kommanditistin mit einer Einlage
von öS 6,857.190,– in die Firma eintrat. Das Bankhaus Steinhäusser wurde
schließlich ein Jahr später, am 17. Dezember 1970, im Zuge der Umwandlung
in eine AG gelöscht. Die 1971 gegründete Aktiengesellschaft hatte 1973 nach
einer Kapitalerhöhung ein Kapital von öS 15 Mio. Die Bank wurde schließlich
eine Tochter der Quelle Bank AG (Nürnberg), 1999 wurde sie in eine Zweig-
niederlassung umgewandelt und im Zuge der Umwandlung wurde das Bank-
haus Steinhäusser liquidiert. Zumindest indirekt ist die Nachfolgebank die
„Entrium Direktbank Austria“, eine Niederlassung der Entrium Direct Ban-
kers AG in Nürnberg.589

5.19. Julius Feingold

Julius Feingold flüchtete aus Österreich vor dem 31. Mai 1938 und ver-
starb 1938 oder 1939. Laut dem IC betrieb die Fa. Feingold auch „Ge-
mischtwarenhandel im Grossen“ (Wien 1, Wipplingerstr. 35). Auf Grund
der beträchtlichen Überschuldung wurde ein Konkursverfahren eingelei-
tet.590 Zum Konkursmasseverwalter wurde RA Josef Sirowy bestellt.591

(Tab. 63, S. 259)
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589 VÖBB, Ordner „Ordentliche Mitglieder“ Entrium Direktbank Austria. Bankhaus
CA Steinhäusser an Verband Österr. Banken und Bankiers, 15. 1. 1971; BMF an CA
Steinhäusser AG, 4. 1. 1973.

590 Komissarischer Verwalter: WGCV, 31. 5. 1938; Konkursmasseverwalter: Dr. Josef
Sirowy; Eigentümer: Julius Feingold; Vgl. IC 1936, 1489.

591 VVSt, Kt. 850, KuTr 6436. WGCV an VVSt, 9. 3. 1939.

Tab. 62: Die Eigentümer von Ephrussi & Co. 1959

Kommanditisten Einlage in öS

Sophie Steinhäusseri), Private, Wien 1,542.867
Ernest C. Stoeplerii), Philadelphia 1,542.867
Ilse Foesser, Bibliothekarin, Bad Homburg 1,542.867
Hans Steinhäusser, Dipl.-Ing., Bad Homburg 1,542.867

Gesamt 6,171.468

i) Sophie Steinhäusser war die Witwe Steinhäussers.
ii) Stoepler war ein Neffe Steinhäussers.



5.20. J. Fischer

Die Firma (Wien 4, Rechte Wienzeile 27; Zweigstellen: Wien-Ostbahnhof,
Bahnhof Marchegg) wurde 1924 als „Bank- und Wechselstube Rochart & Fi-
scher“ in Wiener Neustadt mit einer Zweigniederlassung in Wien gegrün-
det.592 1926 wurde ein neuer Firmenname gewählt: „Bank und Wechselge-
schäft J. Fischer“. 1930 löste die Fa. den Standort in Wiener Neustadt auf und
verlegte ihren Hauptsitz nach Wien. 1932 wurde eine Filiale in Marchegg er-
öffnet. Als Betriebsgegenstand wurde 1924 ins Handelsregister eingetragen:
„Bankier- und Geldwechselgeschäfte“. 1926 wurde der Betriebsgegenstand er-
weitert um den „kassmässigen An- und Verkauf von Valuten und Devisen“.
1931 wurde das „beschränkte Bankgewerbe“ genehmigt.

Der Eigentümer Jakob Fischer starb am 12. Juni 1938. Seine Witwe
Josefine Fischer reiste am 12. Dezember 1938 nach Paris. Die Wechselstube
im 4. Bezirk (Rechte Wienzeile 27) und jene im Bahnhof Marchegg wurden
aufgelöst. Die Wechselstube Wien-Ostbahnhof wurde am 1. August 1938
samt Angestellten durch die Zentrale der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank-
Aktiengesellschaft in Berlin übernommen und zwar „auf Grund eines beson-
deren für das ganze Reichsgebiet geltenden Abkommens mit der Deutschen
Reichsbahn.“ Die „Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank-Aktiengesellschaft“ eröff-
nete am 1. Januar 1939 eine eigene Niederlassung in Wien, die dann die
Wechselstube am Ostbahnhof führte. Die Löschung der Bankkonzession er-
folgte am 10. Dezember 1938. Aus dem Handelsregister wurde die Fa. am
16. Dezember 1938 gelöscht.593 Nach Darstellung des BMF vom Juli 1938
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592 KV: Anton Knienieder (Prokurist bei J. Fischer seit 1924), 9. 6.–31. 7. 1938; Eigen-
tümer: Jakob Fischer.

593 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 240, Gew 4695. Handelsregister, A 24, 80 a.

Tab. 63: Liquidationsergebnis bei Julius Feingoldi)

RM

Aktiva 288.093
Verbindlichkeiten 498.938
Überschuldung 210.845
WGCV-Honorar 7.535

i) VVSt, Kt. 850, KuTr 6436. Bericht des WGCV, 1. 9. 1939.



hatte die Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank zunächst beabsichtigt, zwei der drei
Wechselstuben (Marchegg und Ostbahnhof) zu übernehmen. Die Genehmi-
gung dazu sei von der VVSt schon erteilt worden.594

5.21. S. Fischer

Heinrich Gabriel trat 1902 in das Bank- und Wechslergeschäft (Wien 9, Wäh-
ringer Str. 41) ein, wurde 1921 öffentlicher Gesellschafter der Firma, seit 1923
war er Alleininhaber.595 Die Firma beschäftigte sich mit dem Losraten-, Effek-
ten- und Kommissionsgeschäft und vor der Devisenbewirtschaftung mit dem
Handel von Devisen und Valuten. (Tab. 64, S. 260)

Heinrich Gabriel bewertete seine Firma mit RM 6.627,–. Das Geschäfts-
jahr 1939 brachte einen Verlust von RM 5.956,–. Die Firma wurde liqui-
diert. Die Bankkonzession wurde zurückgelegt, die Firma aus dem Han-
delsregister am 30. Juni 1939 gelöscht.596

5.22. Alfred Fleischer & Co.

Der Eigentümer der Firma Alfred Fleischer & Co. (Wien 1, Wipplin-
gerstr. 15) Alfred Fleischer, bewertete in seiner Vermögensanmeldung das
Unternehmen mit RM 16.040,–.597 Er wurde am 30. Juni 1938 von seiner
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594 RGVA-Moskau, 1458-2-61. BMF (Güttl) an Rk f. d. Kreditwesen Dr. Ernst, 22. 7.
1938 (Zl. 51.655-15/38).

595 KV: WGCV, 11. 6. 1938; Eigentümer: Heinrich Gabriel.
596 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6437. ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 31.508

(Heinrich Gabriel).
597 KV: WGCV, 11. 6. 1938; Eigentümer: Alfred Fleischer. ÖStA AdR 06, VVSt-VA

Nr. 5765 (Alfred Fleischer).

Tab. 64: Prüfungsergebnis bei S. Fischeri)

RM

Aktiva 27.157
Verbindlichkeiten 25.146
WGCV-Honorar 1.600

i) VVSt, Kt. 850, KuTr 6437. Bericht des WGCV, 18. 9. 1939



arischen Ehefrau geschieden und verließ Österreich im Oktober 1939. Er
wurde dennoch nach Maly Trostinec deportiert.598 Die Firma A. Fleischer
& Co. entstand 1923 aus der KG Deisinger & Co. Sie betrieb ein Effek-
ten-Kommissionsgeschäft und in der Zeit vor der Devisenbewirtschaftung
in kleinem Umfange ein Valuten- und Devisengeschäft. Seit 1931 betätig-
te sich die Fa. im Losraten- und Wechselgeschäft. (Tab. 65, S. 261)

Nur geringe Teile des Wertpapierbesitzes waren belastet. Um einen Kon-
kurs zu vermeiden, vereinbarte der WGCV mit den Gläubigern und dem
Finanzamt ein Arrangement, nachdem sich die eigentlichen Geldgläubiger
mit „entsprechenden“ Geldbeträgen, die „Familiengläubiger“ mit den
„meist minder wertvollen und unverkäuflichen Wertpapieren“ abfinden
mussten. Das Geschäftsjahr 1938 schloss mit einem Verlust von
RM 8.452,–, 1939 ebenfalls mit einem Verlust von RM 1.886,–. Die
Bankkonzession wurde zurückgelegt, die Löschung der Firma aus dem
Handelsregister wurde veranlasst und am 29. März 1940 durchgeführt,
Steuerrückstände bestanden keine.599

5.23. Leopold Frankl

Leopold Frankl600 betrieb in Graz seit 1912 ein Bankgeschäft (Graz, Rau-
berg. 29, Johanneumring 16), das alle im „Bankfach einschlägigen Ge-
schäften auf Grund der kleinen Bankkonzession“ betrieb.601 Das Bankhaus
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598 Vgl. http://www.doew.at/.
599 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6438. Bericht des WGCV, 18. 4. 1940.
600 Leopold Frankl wurde am 19. Dezember 1869 in Bisenz (Deutsch-Mähren) geboren.

Er war verheiratet und hatte ein Tochter, Gerti Tolazzi. Leopold Frankl musste – der
genaue Zeitpunkt geht aus der Quelle nicht hervor – nach Wien umziehen und bezog
1939 die Adresse Wien 1, Seilerstätte 1. StLA, Arisierungsakt 681.

601 KV: Friedrich Friedrich (Beamter der steirischen Eskompte-Bank), 26. 4. 1938;
Liquidator: Dr. Heinrich Pagl, 26. 9. 1938; Eigentümer: Leopold Frankl; StLA,

Tab. 65: Prüfungsergebnis bei Alfred Fleischer & Co.i)

RM

Aktiva 92.685
Verbindlichkeiten 101.070
WGCV-Honorar 3.700

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6438. Bericht des WGCV, 18. 4. 1940.



Frankl beschäftigte zwei Angestellte und einen Praktikanten. Es betrieb ein
Wechseleskomptegeschäft, die Belehnung von Wertpapieren, Losratenge-
schäfte, Effektenverkäufe und vergab Kontokorrentkredite. Außerdem be-
trieb man eine Geschäftsstelle der Klassenlotterie.602 Der Betrieb wurde
von der – am 26. April eingesetzten – Kommissarischen Leitung auf einen
Sachwert von RM 115.195,– geschätzt. Leopold Frankl bewertete dagegen
in seiner Vermögensanmeldung den Betrieb mit RM 116.991,–.603

Leopold Frankl bemerkte in seiner Vermögensanmeldung, es sei ihm
gemäß „des Gesetzes vom 14. 2. 1938 Nr. 80 LGBl. untersagt“, in seinem
Geschäfte zu arbeiten. Er konnte daher Angaben zu seinem Betrieb nur auf
Grund der Angaben des KV machen und vermerkte dies ausdrücklich.604

Es gab für den Betrieb mehrere Interessenten, die alle im Bankgeschäft
tätig gewesen waren. Zwei von ihnen, Ferdinand Martin und August Pin-
ter hatten schon am 22. April 1938 einen Kaufvertrag mit Leopold Frankl
aufgesetzt und dem Gauwirtschaftsamt in Graz zur Genehmigung vorge-
legt. (Tab. 66, S. 263)

Der Vertrag zwischen Frankl einerseits und Martin und Pinter andererseits
sah den Verkauf des Hauses Raubergg. 29 samt Inventar und Kundenstock des
Bankhauses vor, einschließlich des Klassenlotteriegeschäftes. Leopold Frankl
verpflichtete sich, sämtliche Rechte, die mit dem Bankgeschäft aus dem Ver-
trag mit der Ersten Ungarischen Assecuranzgesellschaft Budapest verbunden
waren, an die Käufer abzutreten. Für das Inventar wurde ein Kaufpreis von
RM 3.333,–, als Gesamtübergabepreis die Summe von RM 35.933,– verein-
bart, allerdings hatte Leopold Frankl diese Summe den Übernehmern als Dar-
lehen – verzinst mit sechs Prozent – für mindestens fünf Jahre zu überlassen. Es
wurde ihm das Recht eingeräumt, auf Dauer des Darlehensvertrages Einsicht
in die Bücher zu nehmen. Frankl hatte sich außerdem zu verpflichten, die
Bankkonzession zu Gunsten der Käufer zu rückzulegen.

Der Gauwirtschaftsberater prüfte den Vertrag und kritisierte ihn in sei-
nem Gutachten in beinahe allen Punkten: Das Klassenlotteriegeschäft könne
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Arisierungsakt 681. Ansuchen um Genehmigung der Veräußerung (Leopold Frankl),
30. 8. 1938. Gewerberegister Graz, Bd. 10, Nr. 2579.

602 StLA, Arisierungsakt 681. Ansuchen um Genehmigung der Veräußerung (Leopold
Frankl), 30. 8. 1938.

603 StLA, Vermögensanmeldung, Nr. 30810 (Leopold Frankl).
604 StLA, Vermögensanmeldung, Nr. 30810 (Leopold Frankl).



nicht verkauft werden, da es von der Behörde dem Leopold Frankl entzogen
worden sei; die Übertragung eines Vertrages (gemeint war Frankls Vertrag mit
der Ungarischen Assecuranz-Gesellschaft) könne nicht mit RM 3.000,– be-
wertet werden. Der „Übergeber“ habe kein Recht auf ein Entgelt, wenn ein
neuer Vertrag abgeschlossen werde. Das Inventar sei zweifellos zu hoch bewer-
tet, das gesamte Inventar könne höchstens mit RM 1.000,– bewertet werden.
Es wurde weiters bemerkt, dass das Darlehen nicht verzinst werden dürfe und
außerdem keine Sicherstellungen dafür zu leisten wären. Weiters wurde die
Verpflichtung der Käufer kritisiert, „das Geschäft in der Art zu führen, wie es
der jüdische Übergeber wünscht“, die Einsicht in die Bücher sei nicht zulässig.
„Die uneingeschränkte freie Geschäftsführung durch die Übernehmer muss
gewährleistet sein.“605
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Tab. 66: Die Interessenten im Fall des Bankhauses Leopold Frankl, Graz

Name NSDAP Gesamtver-
mögen

(in RM)

Barver-
mögen

(in RM)

Investition
(in RM)

Fremd-
mittel

(in RM)

Leo Schnürchi) Parteianwärter 14.000 4.000 20.000 20.000

Fa. Hans Gall u.
Karl Pollakii) keine Angabe 200.000 0 0 0

Ferdinand Martiniii) illegale Tätigkeit 28.000 2.000 0 0

August Pinteriv) illegale Tätigkeit 8.000 0 0 Entfallen

i) Leo Schnürch, geboren 18. Juni 1880, bezeichnete sich als „gewesener Kaufmann seit 1911“ und
war 13 Jahre lang als gerichtlich bestellter Ausgleichsverwalter tätig. StLA, Arisierungsakt 681. An-
suchen um Genehmigung der Erwerbung (Leo Schnürch), 21. 7. 1938.

ii) Die Bankfirma Hans Gall und Karl Pollak war Eigentum der Gesellschafter Gustav Pickel und
Dr. Karl Pollak. Pickel wurde in Wien am 4. August 1887, Pollak in Pöllau am 6. Oktober 1887
geboren. Beide waren vor der Gründung einer eigenen Bankfirma Direktor beziehungsweise Stell-
vertretender Direktor der ehemaligen Centralbank der deutschen Sparkassen. StLA, Arisierungs-
akt 681. Ansuchen um Genehmigung der Erwerbung (Leo Schnürch), 21. 7. 1938.

iii) Ferdinand Martin, geboren am 3. Dezember 1878 in Graz, war Beamter der Gemeindesparkasse
in Graz, zuletzt Direktor der Kredit- und Wechselabteilung. Er war seit 1933 beim steirischen
Heimatschutz.

iv) August Pinter, geboren am 10. Juni 1877 in Halbenrain/Radkersburg, war gewerbeberechtigter
Inhaber einer Bankagentur und war ehemaliger Direktor der Gemeindesparkasse in Cilli/Celje.

605 StLA, Arisierungsakt 681. Schreiben des Gauwirtschaftsberaters an RA Dr. Hans
Held, 10. 5. 1938.



Am 26. September 1938 beauftragte die VVSt-Zweigstelle Graz den
Landesrat Dr. Heinrich Pagl mit der Liquidation des Bankhauses Leopold
Frankl unter der Auslage, „insbesondere die Forderung von Frau Getrude
Tolazzi“ zu berücksichtigen. Es handelte sich dabei um eine Forderung der
Tochter gegenüber ihrem Vater in der Höhe von RM 66.666,–.606 Die
Gelder hatten auf ein Sperrkonto bei der Steiermärkischen Sparkasse über-
wiesen zu werden.607 In einem Schreiben an den Staatskommissar in der
Privatwirtschaft in Wien, wurde bemerkt, es sei „die Überführung in ari-
schen Besitz beim gegenständlichen Bankgeschäft abgelehnt“ und es sei
„bereits die Liquidation in die Wege geleitet. Im übrigen geschieht die Li-
quidation im Einvernehmen mit dem jüdischen Inhaber.“608

Am 8. November 1939 wurde Leopold Frankl zu einer Reichsflucht-
steuer von RM 56.500,– veranlagt, das Gesamtvermögen wurde auf
RM 264.828,– geschätzt.609 Die Liquidation scheint im Dezember 1939
abgeschlossen worden zu sein. Im Laufe des Jahres 1939 wurde von der
Reichsfinanzverwaltung gegen Leopold Frankl ein Antrag auf Zwangsvoll-
streckung wegen einer Schuld von RM 13.333,– eingebracht, allerdings
mit 23. März 1939 wieder zurückgezogen, nachdem ihr ein Pfandrecht
auf einer Liegenschaft eingeräumt worden war.610

5.24. Mor Frankl

Dipl.-Kfm. Hans von Ellischer war ungarischer Staatsbürger und galt als
Arier. Er war vor dem Ersten Weltkrieg Angestellter der Deutschen Bank
in London und nach 1918 Inhaber eines eigenen Bankhauses in Buda-
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606 StLA, Arisierungsakt 681. Ansuchen um Genehmigung der Veräußerung (Leopold
Frankl), 30. 8. 1938. In der Vermögensanmeldung schreibt Frankl: „Ich habe meiner
Tochter, welche in London getraut wurde, ein Heiratsgut von 100.000 Gold S zugesi-
chert, ihr bisher nur teilweise Zinsen gezahlt, da sich das gesamte Heiratsgut noch in
meinem Zahlungsversprechen befindet und in meinem Bankgeschäfte investiert ist.
Meine Tochter ist italienische Staatsbürgerin und wohnt in Triest.“ StLA, Vermö-
gensanmeldung, Nr. 30810 (Leopold Frankl).

607 StLA, Arisierungsakt 681. Schreiben der VVSt-Graz an Landesrat RA Dr. Heinrich
Pagl, 26. 9. 1938.

608 StLA, Arisierungsakt 681. Schreiben der VVSt-Graz an den Staatskommissar in der
Privatwirtschaft, 7. 11. 1938.

609 StLA, Vermögensanmeldung, Nr. 30810 (Leopold Frankl).
610 StLA, Arisierungsakt 681. Finanzamt Graz an das Amtsgericht für ZRS, Graz, 23. 3.

1938.



pest gewesen. Er erwarb 1924 das Bankgeschäft des Eduard Nassau um
öS 165.000,–. Der Prokurist Otto Fixel wurde als Gesellschafter ohne
Einlage in die Firma (Wien 1, Esslingg. 2) aufgenommen.611 Bis 1931
war die Firma als Devisenvermittlerin tätig, danach betätigte sie sich
auch auf dem Gebiet der Eskompte-Vermittlung und im Effekten-
Kommissionsgeschäft. 1936 verlor die Firma durch die betrügerische Kri-
da einer ungarischen Gesellschaft (Leo und Benno Maier) einen Betrag
von öS 230.000,–. Leo Maier soll nach dem Bericht des WGCV zu einer
schweren Kerkerstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden sein.
(Tab. 67, S. 265)

Die Gläubiger konnten durch Zuschüsse von Hans Ellischer befriedigt
werden. Die Bankkommission wurde zurückgelegt, die Löschung aus dem
Handelsregister veranlasst. Die Steuererklärung wurde abgegeben. Das
Geschäftsjahr 1938 schloss mit einem Reingewinn von RM 426,–. Die
Firma beschäftigte lediglich einen einzigen Angestellten, der abgefertigt
wurde und eine neue Anstellung fand.612

1954 wandte sich Hans von Elischer an das BMF. Er bezog sich auf die
VEAV und meldete, dass ihm seine Bankfirma, dessen Alleinbesitzer er ge-
wesen sei, entzogen worden war. Er sei „um seine Existenz gebracht und
schwer geschädigt worden“ und ersuchte um „Festhaltung des Entzie-
hungsfalles.“ Weiters suchte er auch an, „zu eruieren was mit dem Liquida-
tionserlös und den von dem kommissarischen Verwalter beschlagnahmten
Effekten geschehen ist, und vor allem auch deshalb, weil ein Gesetz, be-
treffend Rückstellung von Konzessionen, die ich hatte (Bank- und Börsen-
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611 KV: WGCV, 20. 7. 1938; Eigentümer: Hans von Elischer, Otto Fixel.
612 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6439.

Tab. 67: Liquidationergebnis der Firma Mor Frankli)

RM

Aktiva 21.043
Passiva 24.614
Überschuldung 3.571
WGCV-Honorar 1.000

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6439. Bericht des WGCV, 17. 5. 1949.



konzession, bzw. der Österreichischen Nationalbank) als auch ein Gesetz
bezüglich Rückstellung von Bestandrechten bisher noch nicht erlassen
worden ist.“613 Das sei auch als Forderung gegen das Deutsche Reich in
Vormerkung zu nehmen. Das BMF antwortete, man nehme die Ausfüh-
rungen zur Kenntnis, wies jedoch darauf hin, „dass diese Anmeldung vor-
erst lediglich statistischen Zwecken dient. Allfällige Ansprüche können da-
her daraus nicht abgeleitet werden.“614

Ob Hans von Elischer jemals den Liquidationserlös beziehungsweise eine
Entschädigung erhalten hat, ist derzeit ungeklärt. Die Bank- und Börsenkon-
zession dürfte er wahrscheinlich nicht mehr zurückbekommen haben.

5.25. Abraham Frenkel

Abraham Frenkel, 1878 in Lemberg geboren, war bis 1914 Angestellter einer
Bankfirma in Lemberg. Er eröffnete nach dem Weltkrieg in Wien ein Bank-
und Kommissionsgeschäft, das sich mit Wechselstuben-, Börsenkommissions-
und Devisengeschäften beschäftigte (Wien 1, Neutorg. 17).615 Nach der zwei-
ten Devisenordnung von 1931 wurde nur noch das Börsenkommissionsge-
schäft und in geringem Umfang ein Kreditgeschäft gepflegt.

Aus einem Brief Frenkels geht hervor, dass er im Frühjahr 1938 in
Schutzhaft genommen worden war. Er schrieb an die VVSt: „und gestatte
mir höflichst zu bemerken, dass ich mich in Schutzhaft befand und von
dort aus im Wege der Gestapo kollektiv mit anderen, in Betracht kom-
menden Schutzhäftlingen ein Gesuch um Erstreckung der Frist einge-
bracht habe“.616

Zu dem Wert seines Bankhauses liegen unterschiedliche Angaben
vor. Abraham Frenkel bewertete zunächst den Wert seines Unterneh-
mens mit RM 10.000,–. Er bemerkte dazu, dass sein Kapitalkonto per
31. Dezember 1937 noch RM 35.500,– aufgewiesen habe. Allerdings
bestünden seine Effekten aus ausländischen, fast unverkäuflichen Effek-

266 Falldarstellungen liquidierter und arisierter Bankhäuser

613 ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 4468, 160.471-34/54. Hans von Elischer an das BMF,
24. 6. 1954.

614 ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 4468, 160.471-34/54. BMF an Hans von Elischer,
30. 6. 54.

615 KV: WGCV, 20. 7. 1938; Eigentümer: Abraham Frenkel.
616 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 23782 (Abraham Frenkel), Brief Frenkels an die VVSt

v. 19. 7. 1938.



ten, außerdem seien RM 4.000,– am 14. März 1938 beschlagnahmt
worden.617 Im Dezember 1938 schrieb Frenkel, dass der WGCV einen
Status des Bankhauses erstellt hätte, der das Reinvermögen mit
RM 5.521,– ausweise.618 Das Finanzamt bewertete sein Unternehmen je-
doch im Jahre 1939 mit RM 36.870,–.619 Per Bescheid vom 13. Juni
1939 wurde er zu einer Reichsfluchtsteuer in der Höhe von
RM 19.476,– veranlagt.620 Er konnte im Frühjahr 1939 mit Hilfe des
Palästina-Amtes nach Palästina emigrieren. (Tab. 68, S. 267)

Die Rücklegung der Bankkonzession und die Löschung aus dem Handels-
register wurden vorgenommen (11. September 1939), Steuerrückstände
existierten keine.621

Johanna Urabin und Martha Fischler, die Töchter des ehemaligen
Bankiers Abraham Frenkel, richteten mehrfach Anfragen an das BMF, die
sich auf die Wiedererlangung der Bankkonzession ihres Vaters bezogen.
Das BMF vermutete, dass die BAWAG hinter den Bemühungen um die
Wiedererlangung der Bankkonzession Abraham Frenkels stand.622 Aller-
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617 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 23782 (Abraham Frenkel). Bemerkung zu III a.
618 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 23782 (Abraham Frenkel). Abraham Frenkel an VVSt,

9. 12. 1938.
619 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 23782 (Abraham Frenkel). Aktenvermerk der VVSt,

27. 11. 1939.
620 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 23782 (Abraham Frenkel).
621 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6440. ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 23782

(Abraham Frenkel). Es gibt Hinweise auf ein Rückstellungsverfahren, allerdings
konnten die betreffenden Akten nicht gefunden werden. BMF 208.461-34/57; BMF
238.948-34/58.

622 BMF, Ordner „Konzessionen“. BMF, 315.970-17/68. Ansuchen um Wiederverlei-
hung seinerzeit entzogener Bankkonzessionen.

Tab. 68: Liquidationsergebnis bei Abraham Frenkli)

RM

Aktiva 49.636
Passiva 31.000
WGCV-Honorar 2.950

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6440. Bericht des WGCV, 27. 9. 1939.



dings meldeten sich die Konzessionswerberinnen nicht mehr, nachdem
das Ministerium in einem Antwortschreiben die Voraussetzungen zur
Wiedererlangung der Konzession bekannt gegeben hatte.623

5.26. A. Freund OHG

Das Urteil des WGCV über die kleine Privatbank (Wien 19, Grinzinger
Allee 15) lautete: „Das Bankgeschäft spielte auf dem Wiener Platz keine
Rolle.“ Die Firma hatte keine Angestellten und auch keine Pensionisten.
Sie hatte bis November 1937 ihren Sitz im 8. Bezirk, in der Langeg. 74.624

Fritz Popper, dem 30 Prozent der Gesellschaft gehörten, bewertete seinen
Anteil mit RM 200,–.625 (Tab. 69, S. 268)

Der Kommentar des WGCV lautete: „Die Buchhaltung war sehr gewis-
senhaft geführt; die Steuern wurden pünktlich bezahlt. Die Firma wurde
liquidiert, die Bankkonzession zurückgelegt und die Löschung der Firma
veranlasst. Steuerrückstände bestanden keine.“626

5.27. Oskar Freund
Oskar Freund, geboren 1900 in Wien, hatte nach dem Besuch der Handels-
akademie ab 1918 bei der Bodenkreditanstalt, bei der Union-Bank und
schließlich bei der CA gearbeitet. 1932 wurde er abgebaut und war als selb-
ständiger Börsebesucher, das heißt als Kommissionär tätig. 1936 suchte er um
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623 BMF, Ordner „Konzessionen“. BMF, 106.957-17/56; 134.428-17/59; 160.401-17/
59; 24.591-17/60; 20.491-17/61; 53.233-17/61; 96.334-17/61; 308.604-17/68.

624 KV: WGCV, 9. 6. 1938; Eigentümer: Oskar Popper, Fritz Popper (offene Gesell-
schafter), als stille Gesellschafter: Rosa Popper, Elisabeth Popper, Franziska Popper.

625 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 14.015 (Fritz Popper).
626 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6441. Bericht des WGCV, 21. 10. 1938.

Tab. 69: Liquidationsergebnis bei A. Freundi)

RM

Aktiva 49.047
Verbindlichkeiten 0
WGCV-Honorar 2.250

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6441. Bericht des WGCV, 21. 10. 1938.



eine Bankkonzession an, die ihm jedoch erst mit Bescheid vom 17. Februar
1938 bewilligt wurde. Seine Wohnung war der Firmensitz (Wien 1, Schotten-
ring 7).627 Die Firma war auf ausländische, amtlich nicht notierte Werte spezia-
lisiert. Die einzige Angestellte war die Schwester des Inhabers, Alice Ullmann
(Wien 3, Dampfschiffstr. 14). (Tab. 70, S. 269)

Die Beurteilung durch den WGCV lautete: „Der Kommittentenbesitz an
Wertpapieren war unbelehnt und in Ordnung. [. . .] Die Buchhaltung war
sehr gewissenhaft geführt.“ Oskar Freund legte am 22. August 1938 die
Konzession zurück, der WGCV liquidierte die Firma. Er löste die bestan-
denen Engagements beziehungsweise wickelte sie ab. Das Steuerbekennt-
nis 1938 wurde eingebracht, die Bankkonzession zurückgelegt, die Firma
am 30. September 1938 gelöscht.628

5.28. B. Freund & Sohn

Die Firma (Wien 1, Schottenring 14) gehörte je zur Hälfte Judith und ih-
rer Schwester Laura Freund. Sie betrieben eine Geschäftsstelle der Klassen-
lotterie. In der Vermögensanmeldung von Laura Freund wurde die Firma
mit RM 840,– bewertet. Der Effektenbesitz im Wert von RM 19.294,–
wurde nicht zum Betriebsvermögen gezählt und gehörte den beiden
Schwestern zu gleichen Teilen. Die Firma wurde schon am 24. Mai 1938
liquidiert und gelöscht.629 Laura und Judith Freund wurden nach Maly
Trostinec deportiert und dort am 11. Mai 1942 ermordet.630
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627 KV: WGCV, 11. 6. 1938; Eigentümer: Oskar Freund.
628 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 849, KuTr 6427. Bericht des WGCV, 5. 11. 1938. Nach

Angaben des BMF wurde die Firma erst am 30. Dezember 1938 aus dem Handelsre-
gister gelöscht. BMF 47.944-17/38.

629 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 46304 (Laura Freund).
630 http://www.doew.at/.

Tab. 70: Prüfungsergebnis bei Oskar Freundi)

RM

Aktiva 120.031
Verbindlichkeiten 1.517
WGCV-Honrorar 4.200

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 849, KuTr 6427. Bericht des WGCV, 5. 11. 1938.



5.29. Frid & Thiemann KG631

Das 1896 gegründete Bankhaus Frid & Thiemann (Wien 1, Hohenstau-
feng. 4) bestand vor dem „Anschluss“ nach eigenen Angaben zu 68 Prozent aus
jüdischem, zu 32 Prozent aus arischem Kapital.632 Der WGCV wurde daher
am 14. Juni 1938 als KV bestellt. Im Gegensatz zu den meisten anderen Pri-
vatbanken wurde Frid & Thiemann jedoch nicht liquidiert, sondern am 7. Juli
1938 von einer Käufergruppe übernommen, deren Mitglieder entweder Mit-
arbeiter oder Gesellschafter der Bank waren und sich wie der Industrielle und
Großgrundbesitzer Baron Lothar Isbary, Direktor Karl Broda (norwegischer
Konsul) und Kommerzialrat Edmund Gerich als „langjährige Kommanditis-
ten“ bezeichneten. Drei Mitglieder der Käufergruppe waren ehemalige, teils
langjährige Mitarbeiter des Bankhauses: Josef Ludwig Utz (seit 1922 Ange-
stellter, seit 1936 Prokurist), Adolf Antoni und Hans Hacker. Alle Käufer ga-
ben – mit Ausnahme von Karl Broda – nach 1945 an, sie hätten die Anteile im
Juli 1938 „auf Grund des Anbotes der Veräusserer einvernehmlich mit diesen
die Anteile übernommen“.633 (Tab. 71, S. 271)

Die jüdischen Anteilseigner verkauften ihre Anteile im Juli 1938 um
den Gesamtbetrag von RM 353.600,– an sechs weitere Anteilseigner be-
ziehungsweise Mitarbeiter des Bankhauses. Es wurde von den Ariseuren
über Verfügung der VVSt eine „Entjudungsauflage“ in der Höhe von ins-
gesamt RM 80.000,– vorgeschrieben, allerdings per Bescheid vom 7. De-
zember 1938 mit der Begründung um 20.000 RM ermäßigt, das Bank-
haus habe sich bereit erklärt, „aus Ihren Mitteln Gelder für Entjudungs-
kredite zur Verfügung zu stellen“.634 (Tab. 72, S. 272)

Über den Verkaufserlös konnten die Verkäufer nicht frei verfügen. Die
Gelder mussten auf Sperrkonten überwiesen werden und dem Bankhaus
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631 Kapital 1938: RM 800.000,–, KV: WGCV, 14. 6. 1938; Eigentümer: siehe Tabelle;
am 11. Juni 1941 wurde die Firma umbenannt in Bankkommanditgesellschaft An-
toni Hacker & Co. Vgl. das Firmenbuch des HG Wien: Reg. A 29/216, HRA 4640,
umgeschrieben nach 17.067 und weiter nach 21.209.

632 Schreiben des Bankhauses Frid & Thiemann an die VVSt, 2. 12. 1938, ÖStA
AdR 06, VVSt, Kt. 674, Stat. 7193, f. 25.

633 WrStLA, VEAV, 1. Bez., Nr. 1103.
634 Die „Entjudungsauflage“ wurde mit Bescheid vom 7. 12. 1938 um einen Betrag von

RM 20.000,– ermäßigt. ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 674, Stat. 7193, f. 29. Dr. Schu-
metz an das Bankhaus Frid & Thiemann, 7. 12. 1938.



Frid & Thiemann wurde durch die VVSt gestattet, 50 Prozent der Kauf-
summe auf eigenen Sperrkonten zu führen, die restlichen 50 Prozent
mussten bei der Creditanstalt eingezahlt werden.635 Die Führung von
Sperrkonten war offenbar ein nicht unwichtiges Geschäft, denn als einige
Abwickler Sperrkonten bei Frid & Thiemann auflösten und auf andere
Devisenbanken transferierten, kam es im Frühjahr 1939 zu einer Be-
schwerde bei der VVSt.636 (Tab. 73, S. 272)
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635 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 674, Stat. 7193, f. 40. VVSt an die Fa. Frid & Thiemann,
7. 7. 1938.

636 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 674, Stat. 7193, f. 35. Dr. Glaser (VVSt) an Ministerialrat
Dr. v. Peichl (VVSt), 3. 5. 1939.

Tab. 71: Die Eigentumsverhältnisse bei Frid & Thiemann im März 1938i)

Eigentümer
Einlage
(in RM)

Prozent
Preis für die

jüdischen Anteile
(in RM)

Robert Pollakii) 128.000 16 83.200
Erwin Kaufmann 224.000 28 145.600
Gisela Fridiii) 64.000 8 41.600
Verlassenschaft Viktor Langeriv) 64.000 8 41.600
Richard Pappenheim 64.000 8 41.600
Zwischensumme 544.000 68
Edmund Gerich (Kommerzialrat) 64.000 8
Lothar Isbary 88.000 11
Befa, Finanzierungsges., Glarusv) 96.000 12
Verlassenschaft Rudolf Drasche-Wartinberg 8.000 1

Gesamt 800.000 100 353.600

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 674, Stat. 7193. VVSt an Fa. Frid & Thiemann, 7. 7. 1938, f. 40.
ii) Robert Pollak, tschechischer Staatsbürger, war zum Zeitpunkt der Anmeldung des entzogenen

Vermögens 1946 verstorben. Aller Wahrscheinlichkeit nach existiert von ihm keine Vermögensan-
meldung und kein FLD-Akt. Da sein Geburtsdatum unbekannt ist, kann nicht mit Sicherheit fest-
gestellt werden, ob er deportiert wurde.

iii) Gisela Frid, österreichische Staatsbürgerin starb am 5. April 1943 in Theresienstadt
(http://www.doew.at/) und wurde 1947 für tot erklärt (Bescheid des LG ZRS 48 T 1426/14, 1. 8.
1947). Ihren Anteil in der Höhe von RM 64.000,– hatten Hacker, Antoni, Broda, Gerich, Isbary
und Utz um RM 41.600,– erworben.

iv) Viktor Langer starb 1936. Seine Erbin war die Ehefrau Margarethe Langer, die ebenfalls vor dem
Rückstellungsvergleich verstarb; ihre Erben waren Hans Peter Langer (Toronto) und Gerda Wo-
zak (Oslo).

v) Wer tatsächlicher Eigentümer der Finanzierungsgesellschaft Befa war, konnte nicht eruiert werden.



Nach der Übertragung der Gesellschaftsanteile am 7. Juli wurde die kom-
missarische Verwaltung am 13. Juli 1938 aufgehoben, die Firma wurden
nun als arische Gesellschaft anerkannt, seit 21. Juli 1938 war das Bank-
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Tab. 72: Die Käufer der Fa. Frid & Thiemann 1938

Käufer Kaufpreis (in RM) Auflage (in RM)i) Einlage (in RM) Prozent

Karl Brodaii) 130.000 22.059 200.000 36,76
Lothar Isbary 78.000 13.235 120.000 22,06
Edmund Gerichiii) 52.000 8.824 80.000 14,71
Adolf de Antoni 31.200 5.294 48.000 8,82
Hans Hacker 31.200 5.294 48.000 8,82
Josef Ludwig Utziv) 31.200 5.294 48.000 8,82

Summe 353.600 60.000 544.000

i) Die „Entjudungsauflage“ wurde in der Höhe von zehn Prozent des Kapitals mit RM 80.000,– fest-
gesetzt, jedoch mit Bescheid vom 7. 12. 1938 um einen Betrag von RM 20.000,– ermäßigt. Ge-
zahlt wurden somit RM 60.000,– ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 674, Stat. 7193, f. 29. Dr. Schumetz
an das Bankhaus Frid & Thiemann, 7. 12. 1938.

ii) WrStLA, VEAV, 1. Bez., Nr. 1103. Broda wird auch „norwegischer Konsul“ bezeichnet. ÖStA
AdR 06, VVSt, Stat. 7193, f. 15.

iii) Kommerzialrat Edmund Gerich starb am 4. 10. 1945. Seine Kommanditeinlage ging je zur Hälfte
auf seine Erben Edmund Gerich jun. und Carline Junkermann über. WrStLA, Anmeldung entzo-
gener Vermögen, Nr. 1103.

iv) Josef Ludwig Utz war seit 1922 Angestellter, seit 1936 Prokurist von Frid & Thiemann.

Tab. 73: Eigentümer von Frid & Thiemann nach der Arisierungi)

Anteilseigner Einlage (in RM) Prozent

Karl Broda 200.000 25
Lothar Isbary 208.000 26
Edmund Gerich 144.000 18
Adolf de Antoni 48.000 6
Hans Hacker 48.000 6
Josef Ludwig Utz 48.000 6
Befa, Finanzierungsges., Glarus 96.000 12
Verlassenschaft Rudolf Drasche-Wartinberg 8.000 1

Gesamt 800.000 100

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 674, Stat. 7193, f. 14. Frid & Thiemann an die Reichsbankhauptstelle,
17. August 1938.



haus zudem berechtigt, sich als „Devisenbank“ zu betätigen.637 Die Bank-
konzession hatte bisher Richard Pappenheim innegehabt. Sie wurde nun
mit Bewilligung der VVSt durch das Finanzministerium in Wien auf
Adolph Antoni und Hans Hacker übertragen.638

5.29.1. Schweizer Beteiligung

Die Tatsache, dass die durch den Schweizer Rechtsanwalt und Land-
mann639 Dr. Rudolf Gallati in Glarus repräsentierte „Befa“ Beteiligungs-
und Finanzierungs AG mit Sitz in Glarus zwölf Prozent des Kapitals be-
saß, führte zu gewissen Irritationen.640 Die NS-Behörden vermuteten
zwar, dass sich hinter der Befa ehemalige Eigentümer verbargen, doch das
konnte nicht nachgewiesen werden. Die Reichsbankhauptstelle teilte in
einem Schreiben an den Leiter der VVSt mit, hinsichtlich der „Befa“ sei
bekannt, „dass diese Gesellschaft seinerzeit zum überwiegenden Teil im
Besitz des ausgeschiedenen Herrn Robert Pollak war“ und stellte fest, dass
es unklar sei, ob gegenwärtig Robert Pollak noch immer an der „Befa“ be-
teiligt sei und in welcher Höhe.641 Gallati erbrachte einen Ariernachweis
und musste von den Behörden akzeptiert werden.

5.29.2. Geschäfte nach der Arisierung

Das Bankhaus hatte nach der Arisierung mit Schwierigkeiten zu kämpfen.
Ein Schreiben der Geschäftsführung beschrieb die mit der Umschichtung
im Kundenstock verbundenen Probleme:

„Seit dem Zeitpunkte der Arisierung war unsere Firma intensiv bemüht, das
Geschäft wieder in Fluss zu bringen und insbesondere an Stelle der jüdischen
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637 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 674, Stat. 7193, f. 19. Frid & Thiemann an die VVSt,
15. 9. 1939.

638 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 674, Stat. 7193, f. 4. VVSt an das Ministerium für Finan-
zen, 7. 7. 1938.

639 Alemannische Form aus „Amtsmann“, alter Rechtstitel, der außer in der Schweiz, wo
er noch heute Gültigkeit hat, bis 1806 auch in Vorarlberg üblich war.

640 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 674, Stat. 7193. Laut einer Aufstellung des Bankhauses Frid
& Thiemann besass (oder verwaltete treuhänderisch) die „Befa“ einen Anteil von
RM 96.000,–. Das Gesamtkapital der Gesellschaft betrug RM 800.000,–.

641 Vgl. Schreiben der Reichsbankhauptstelle Wien an den Staatskommissar in der Pri-
vatwirtschaft, 20. August 1938. ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 674, Stat. 7193, f. 16.



Kundenschaft arische Klienten zu erlangen, umsomehr als auch ein Teil der
bestandenen arischen Kundschaft in den Monaten des Ueberganges zu ande-
ren Banken abgewandert ist. Trotz unserer Bestrebungen ist es uns jedoch
nicht gelungen, jenen Geschäftsumfang wiederherzustellen, der früher be-
standen hat. Es wird daher die Aufgabe des Jahres 1939 sein, diese Bemühun-
gen zur Erweiterung des Geschäftsumfanges entsprechend fortzusetzen“.642

Im Juni 1939 beteiligte sich die Bankkommanditgesellschaft Antoni, Ha-
cker & Co. als stiller Gesellschafter an dem Schuhgroßhandel Nachtigall
& Roth (später umbenannt in „Kirchner & Co.“ (Wien 1, Börseg. 7.) mit
50 Prozent. Diese Firma war 1938 von ihrem Besitzer David Nachtigall an
seine ehemalige langjährige Angestellte und Prokuristin Ida Kirchner um
RM 10.334,– verkauft worden. Herr Nachtigall hatte von der Käuferin
eine „freiwillige Vergütung“ von RM 2.000,– für die Ausreise erhalten.
Antoni, Hacker & Co. brachte eine Kapitaleinlage von RM 28.000,– in
die Firma ein (die Geschäftseinlage der Ida Kirchner war von gleicher Hö-
he), gewährte ihm beträchtliche Kredite, die es der Firma Kirchner & Co.
ermöglichen sollten, seinen Geschäftsumfang auszuweiten.643

Im August 1949 kam es zwischen den Ariseuren und dem Vorbesitzern im
Rahmen eines Rückstellungsvergleiches zu folgenden Vereinbarungen.644 Ers-
tens stellte Ida Kirchner eine von Nachtigall übernommene Realität zurück,
zweitens wurde ein Gesellschaftsvertrag zwischen Antoni, Hacker & Co., Ida
Kirchner und David Nachtigall geschlossen, der letzteren als persönlich haf-
tenden Gesellschafter in die Firma aufnahm. Die Firma wurde unter dem Na-
men „Kirchner & Co“, weitergeführt. Drittens wurden David Nachtigall
öS 130.000,– zurückbezahlt, die Summe wurde zur Hälfte von den beiden bis-
herigen Gesellschaftern aufgebracht. Von dieser Summe wurden öS 46.875,–
als Einlage auf das Kapitalkonto des David Nachtigall bei der Firma Kirchner
& Co. einbezahlt. Viertens wurde das Gesellschaftskapital wurde auf
öS 125.000,– erhöht und David Nachtigall mit 37,5 Prozent „in weiterer Er-
füllung seines Rückstellungsanspruches“ beteiligt. Die Verfahrenskosten wur-
den von der Firma Kirchner & Co. getragen.
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642 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 674, Stat. 7193, f. 25. Schreiben der Fa. Frid & Thiemann
an die VVSt, 2. 12. 1938.

643 WrStLA, VEAV, 1. Bez., G 532/J-219. Anmeldung entzogener Vermögen durch Ida
Kirchner, 7. 11. 1946.

644 WrStLA, VEAV, 1. Bez., G 532/J-219. Vergleichsausfertigung zu 50 RK 1009/48,
Rückstellungskommission beim LG ZRS, 9. 4. 1949.



Frid & Thiemann beteiligte sich in der Folge an der Abwicklung di-
verser Firmen, war beispielsweise Abwicklerin der Bankfirma I. Kohn und
„Treuhänderin“ der renommierten jüdischen Bankfirma Ludwig Kantor
tätig.645 1939 kam es zu einer Kapitalerhöhung auf RM 1 Mio., der Fir-
menwortlaut wurde im selben Jahr auf „Frid & Thiemann Bankkomman-
ditgesellschaft“ umgewandelt, 1941 schließlich auf „Bankkommandit-
gesellschaft Antoni, Hacker & Co.“ abgeändert. 1941 kam es durch die
Einlage eines neuen Gesellschafters zu einer Kapitalerhöhung auf
RM 1,250.000,–. [Tab. 74, S. 275]

Allerdings wurde die Einlage von Karl Broda am 26. Jänner 1943 vom Be-
auftragten des Vierjahresplan Haupttreuhandstelle Ost (Berlin, Zl. 13202)
mit der Begründung, Broda sei polnischer Staatsbürger, beschlagnahmt
und eingezogen.

5.29.3. Rückstellung

Durch einen gemäß § 13 des 3. RStG geschlossenen Vergleich wurde den
beiden Erben des Anteiles von Viktor Langer im Jahr 1948 öS 14.165,–
zugesprochen. Auch der Anteil der verstorbenen Gisela Frid wurde per
Vergleich mit öS 14.000,– abgegolten.646

Am 28. Juni 1949 schloss Ervin Kenmore (früher: Erwin Kaufmann)
mit dem Bankhaus Antoni, Hacker & Co. einen Vergleich. Zur „gänzli-
chen Entfertigung all seiner Ansprüche“ verpflichteten sich die Eigentü-
mer des Bankhauses Antoni, Hacker & Co. zur Ausfolgung einer zwei pro-

Frid & Thiemann KG 275

645 Vgl. ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6459 (J. Kohn & Co.). Vgl. die Falldarstel-
lung zum Bankhaus Ludwig Kantor. ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6455.

646 WrStLA, Anmeldung entzogener Vermögen, Nr. 1103.

Tab. 74: Kapitalveränderungen bei Frid & Thiemann

Gesamtkapital 1939 Kapitalerhöhung 1,000.000

Gesamtkapital 1941 Neuer Gesellschafter 1,250.000

Gesamtkapital 1943 Einzug des Broda-Anteils (RM 290.000)
und Kapitalaufstockung (RM 40.000)

1,000.000



zentigen Bundesschuldverschreibung im Nennwert öS 21.000,– von 1947
an Ervin Kenmore.647 Nicht ganz sieben Jahre später, am 13. März 1956,
brachte Ervin Kenmore einen Rückstellungsantrag bei der Rückstellungs-
kommission in Wien ein. Er verlangte die Rückstellung der ihm entzoge-
nen Kommanditeinlage von Adolph Antoni, Hans Hacker, Fa. Berve Kras-
ke & Co., Lothar Isbary, Josef Ludwig Utz, Karoline Junkermann, Ed-
mund Gerich und Eva Windisch-Graetz und wollte als Kommanditist mit
einer Einlage von 28% in das Bankhaus aufgenommen werden.648

Die Antragsgegner wiesen in einer „Gegenäusserung“649 darauf hin,
dass der Antragsteller zwar Kommanditist der Firma Frid & Thiemann ge-
wesen sei, es wurde jedoch bestritten, dass er mit 28 Prozent am Gesell-
schaftsvermögen beteiligt gewesen war.650 Er habe „äusserstenfalls einen
Geldanspruch“, der jedoch schon mit dem 1949 abgeschlossenen Ver-
gleich abgegolten sei. Es sei klar, so schrieben die Eigentümer des Bank-
hauses Antoni, Hacker & Co., „dass ein ordentlich errichteter, vom An-
tragsteller genehmigter und vollzogener Vergleich in Kraft bleibt.“651 Die
Antragsgegner vergaßen auch nicht darauf hinzuweisen, dass alle Fristen
für Rückstellungsanträge abgelaufen waren.

Mit Erkenntnis (3 Rk 64/56-6) vom 8. Januar 1957 wies die Rückstel-
lungskommission beim LG ZRS den Rückstellungsantrag von Ervin Ken-
more (New York) ab.652 Die Rückstellungskommission begründete die Ab-
lehnung des Antrags mit der Versäumnis der Antragsfristen. Kenmore hat-
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647 Der Vergleich wurde beim Finanzamt für Gebühren und Verkehrssteuern und beim
Magistratischen Bezirksamt für den 1. Bezirk angezeigt, liegt allerdings den Akten des
Rückstellungsverfahrens aus dem Jahr 1956 nicht bei. Zwar geht aus der Äußerung
der Antragsgegner indirekt der Inhalt des Vergleichs hervor, dennoch kann mit letzter
Sicherheit die Sachlage erst beurteilt werden, wenn eine Vergleichsausfertigung vor-
liegt. WrStLA, LG ZRS, 3 Rk 64/1956. RA Alfred Indra, Gegenäusserung der An-
tragsgegner an die Rückstellungskommission beim LG ZRS, 11. 4. 1956.

648 WrStLA, LG ZRS, 3 Rk 64/1956. RA Otto Reimer, Antrag auf Rückstellung eines
Geschäftsanteiles (Antragsteller: Ervin Kenmore, New York), 13. März 1938.

649 WrStLA, LG ZRS, 3 Rk 64/1956. RA Alfred Indra, Gegenäusserung der Antragsgeg-
ner an die Rückstellungskommission beim LG ZRS, 11. 4. 1956.

650 Sowohl der Arisierungsakt als auch die Akten des Handelsregisters belegen eindeutig
die Beteiligung Erwin Kaufmanns im behaupten Umfang (siehe oben).

651 WrStLA, LG ZRS, 3 Rk 64/1956. RA Alfred Indra, Gegenäusserung der Antragsgeg-
ner an die Rückstellungskommission beim LG ZRS, 11. 4. 1956.

652 WrStLA, LG ZRS, 3 Rk 64/1956. Erkenntnis der Rückstellungskommission beim
LG ZRS, 8. 1 1957.



te den Rückstellungsantrag eingebracht unter Berufung auf das 3. RStG
und den Staatsvertrag, nachdem die Frist zur Einbringung von Rückstel-
lungsanträgen wieder eröffnet worden sei. Die Rückstellungskommission
konnte sich dagegen auf die Oberste Rückstellungskommission berufen,
die seit dem 21. September 1956 „in ständiger Rechtssprechung“ davon
ausging, dass „eine Wiedereröffnung der im allgemeinen am 30. 6. 1954
abgelaufenen Frist zur Einbringung von Rückstellungsanträgen nach dem
3. RStG nicht erfolgt ist“. Nur wenn es sich um einen Fall gehandelt hätte,
auf den die „Verlängerungsverordnung“653 anwendbar gewesen wäre, hätte
eine Fristverlängerung erwirkt werden können. Dies war im vorliegenden
Fall nicht zutreffend. Der Vergleich aus dem Jahr 1949 wurde in der Be-
gründung überhaupt nicht erwähnt. Mit Beschluss der Rückstellungs-
kommission vom 16. Januar 1957 musste Ervin Kenmore die Prozesskos-
ten in Höhe von öS 3.861,– zahlen.654

Zur Rückstellung der Anteile der Anteile von Robert Pollak und Ri-
chard Pappenheim konnte bislang nichts gefunden werden. Auch zu den
Anteilen des enteigneten Ariseurs Karl Broda konnte bislang kein Hinweis
auf ein Rückstellungs- oder Entschädigungsverfahren gefunden werden.
Vorbehaltlich möglicher Rückstellungen in diesen Fällen ist zu bemerken,
dass die Käufer der jüdischen Anteile am Bankhaus Frid & Thiemann die-
se Anteile der Bank nach 1945 zu äußerst günstigen Konditionen behalten
konnten. Die 44 Prozent, die Erwin Kaufmann, Gisela Frid und die Ver-
lassenschaft Viktor Langer 1938 besessen hatten, wurden mit äußerst ge-
ringfügigen Summen, die dem Wert der Geschäftsanteile in keinem Fall
entsprachen, abgegolten. Ob die Antragssteller lediglich schlecht beraten
waren oder ob eventuell diverse Nebenvereinbarungen existierten, kann
auf Grund des vorliegenden Materials nicht entschieden werden. Aller-
dings ist es aus heutiger Perspektive schwer nachvollziehbar, dass Ervin
Kenmore/Erwin Kaufmann sich 1949 in einem Vergleich mit einer Sum-
me begnügt haben soll, die weit unter dem Wert seines Geschäftsanteiles
im Jahr 1938 lag. Auch ist es durchaus möglich, dass aus steuerlichen
Gründen nicht die gesamte Entschädigungssumme im Vergleich auf-
scheint.
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653 BGBl. Nr. 201/55.
654 WrStLA, LG ZRS, 3 Rk 64/1956. Beschluss der Rückstellungskommission, 16. 1.

1957.



Die Firma hatte zwar den Namen und die Eigentümer gewechselt,
legte jedoch offenbar Wert auf die Bestätigung, die Identität beibehalten
zu haben. Das geht aus einem Schreiben des Verbandes österreichischer
Banken und Bankiers hervor, dessen zentraler Satz lautete: „Wir bestäti-
gen Ihnen hiemit, dass Ihre geschätzte Firma mit der ehemaligen Bank-
kommanditgesellschaft Frid & Thiemann, Wien 1, Hohenstaufengasse 4,
identisch ist.“655

Die neuen öffentlichen Gesellschafter, Adolph Antoni (er nannte sich
nun Adolf de Antoni) und Hans Hacker blieben auch nach 1945 im Besitz
der Bank. Sie wurde erstaunlicherweise nicht unter Öffentliche Verwal-
tung gestellt. Die enteigneten Eigentümer beziehungsweise deren Erben
scheinen in den jeweiligen Rückstellungsverfahren nicht die Rückstellung
der Geschäftsanteile verlangt, sondern begnügten sich mit äußerst beschei-
denen Entschädigungszahlungen im Rahmen von Vergleichen. Unter den
alten und neuen nichtjüdischen Kommanditisten gab es eine gewisse Kon-
tinuität. (Tab. 75, S. 279)

1970 trat Mario de Antoni „im Erbwege nach dem früheren persön-
lich haftenden Gesellschafter, Adolph de Antoni, als persönlich haftender
Gesellschafter in die Bankkommanditgesellschaft“ ein, gleichzeitig wurde
auch Josef Drabek Gesellschafter.656

Die Vorgänge des Jahres 1938 wurden von der Öffentlichkeit bald ver-
gessen. Als die Deutsche Bank AG das Privatbankhaus Antoni, Hacker
& Co. übernahm, war in einer Wirtschaftszeitung zu lesen, es habe ein
„großes Rätselraten“ gegeben, „wer denn eigentlich die Braut sei, die das
Frankfurter Großinstitut heimgeführt hatte“. Der Artikel sprach einerseits
von „Lücken“ in der Geschichte, doch über die Vorgänge im Jahr 1938
wurden nur falsche Angaben gemacht. Es wurde kolportiert, „damals sei
vermutlich ein Herr Hacker einfach in das Haus ,hineinspaziert‘.“ Und es
wurde lapidar festgestellt: „Ob daraus ein nicht ganz legaler Eingriff abzu-
leiten sei, war nicht zu verifizieren.“657 In einem Bericht der Tageszeitung
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655 VÖBB, Ordner „Ordentliche Mitglieder“ Deutsche Bank AG. Schreiben des Verban-
des Österreichischer Banken und Bankiers an die Bankkommanditgesellschaft An-
toni, Hacker & Co., 30. 4. 1951.

656 VÖBB, Ordner „Ordentliche Mitglieder“ Deutsche Bank AG. BMF an Bankkom-
manditgesellschaft Antoni, Hacker & Co., 26. 1. 1970 (Zl. 300.737-17/70).

657 Börsen-Zeitung, 16. 8. 1989.
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Tab. 75: Die Kommanditisten von Frid & Thiemann beziehungsweise
Antoni, Hacker & Co.i)

29. 4.
1939

16. 11.
1939

12. 5.
1943

22. 9.
1947

12. 12.
1949

12. 9.
1951

Edmund Gerichii) 144.000 190.000 195.000 – – –

Rudolf Drasche-Wartin-
berg Verlassenschaftiii) 8.000 5.000 5.000 – – –

Lothar Isbary 208.000 230.000 236.000 236.000 400.000 500.000

Befa, Glarusiv) 96.000 100.000 100.000 100.000 – –

Karl Broda,
norwegischer Konsulv) 200.000 290.000 – – – –

Ludwig Utz 48.000 60.000 62.000 62.000 90.000 150.500

Georg Drasche-
Wartinbergvi) – 5.000 5.000 5.000 5.000 10.000

Fa. Berve & Kraske
& Co. Berlinvii) – 250.000 257.000 257.000 257.000 257.000

Edmund Gerich jun – – – 97.500 150.000 185.000

Caroline Junkermann,
Private, Wien – – – 97.500 150.000 185.000

mj. Richard Rudolf
Drasche-Wartinberg – – – 5.000 8.000 12.500

Ernst Windisch-Graetzviii) – – 330.000 330.000 330.000 330.000

i) WrStLA, Firmenbuch, Reg. A 29/216, HG Wien, Handelsregister, HRA 4640, umgeschrieben
nach 17.067 und weiter nach HRA 21.209. Werte in RM, bzw. nach 1945 in öS (RM wurde 1 : 1
in öS umgewandelt).

ii) WrStLA, Firmenbuch. Ausgeschieden am 22. 9. 1947.
iii) WrStLA, Firmenbuch. Im November 1939 durch Richard Drasche-Wartinberg ersetzt, der sei-

nerseits am 22. 9. 1947 ausschied.
iv) WrStLA, Firmenbuch. Ausgeteten am 12. 12. 1949.
v) WrStLA, Firmenbuch. Aus der Gesellschaft ausgeschieden lt. Handelsregister am 30. 1. 1943.
vi) WrStLA, Firmenbuch. Ausgetreten, 13. 11. 1953.
vii) WrStLA, Firmenbuch. Eingetreten am 11. 6. 1941, ausgetreten am 8. 11. 1961, ersetzt durch

Karl Berve, Kaufmann in München mit einer Einlage von öS 291.174,–.
viii) WrStLA, Firmenbuch. Ersetzt am 16. 3. 1955 durch Eva Windisch-Grätz.



Standard über den Verkauf des Bankhauses Antoni, Hacker & Co. fehlte
schließlich überhaupt jeder Hinweis auf die Vergangenheit des einstmals
großen Privatbankhauses Frid & Thiemann.658

5.30. Friedenstein & Co. OHG

Die Firma (Wien 1, Börseg. 12; neue Adresse: Wien 1, Neutorg. 6) wurde
1913 als OHG ins Handelsregister eingetragen. Gesellschafter waren
Moriz Lustig (gelöscht 1917) und Paul Friedenstein.659 1920 traten
Dr. Friedrich Freund und Walter Friedenstein als Gesellschafter in die Fir-
ma ein, jeder Gesellschafter war selbständig zeichnungsberechtigt. 1926
lautete der „Betriebsgegenstand“ auf beschränktes Bankgewerbe.

Die Eigentümer bewerteten in ihren Vermögensanmeldungen das Bank-
haus Friedenstein mit RM 761.822,– Ihre Vermögensanmeldungen wiesen
gleichzeitig hohe Schulden gegenüber der eigenen Bank aus. [T. 76]

Die Gesellschaft wurde aufgelöst und trat am 18. November 1939 in Li-
quidation. Die Bemühung Geza von Erös, des einzigen Gesellschafters,
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658 Vgl. Standard, 6. 6. 1990.
659 KV: WGCV, 14. 6. 1938, gelöscht am 30. 8. 1939. Als Treuhänder 30. 8. 39 einge-

tragen: Konrad Strohmayer (17. 7. 1940) und Dr. August Stiglbauer (gelöscht: 14. 3.
1940) Liquidator: Josef Tuma, 17. 7. 1940 am 16. 6. 1942. Eigentümer beziehungs-
weise öffentliche Gesellschafter: Paul Friedenstein, Walter Friedenstein, Dr. Friedrich
Freund; stiller Gesellschafter: Geza von Erös.

Tab. 76: Eigentümer von Friedenstein & Co. 1938i)

Gesellschafter Bewertung Prozent
Schulden bei
Friedenstein

Reichsflucht-
steuer

Paul Friedenstein 268.700 46,138 151.380 217.500
Walter Friedenstein 220.974 29,006 488.407 ?
Dr. Friedrich Freund 189.358 24,856 486.437 ?
Geza von Erös 82.790ii) ? ? ?

Gesamt 761.822 100,000

i) ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 29.971 (Paul Friedenstein), ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 11.165
(Walter Friedenstein), ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 21434 (Dr. Friedrich Freund).

ii) Dieser Wert ist in der Quelle nicht angegeben, sondern ergibt sich aus der Differenz zwischen dem
angegebenen Gesamtwert und jenen Werten, die den restlichen Gesellschaftern zugeordnet sind.



der als Arier galt, die KV aufzuheben und die Liquidation zu verhindern,
scheiterte. Warum dieser Versuch, die Bank zu übernehmen, nicht gelang,
geht aus den Akten nicht hervor.660 Eine Darstellung der im August 1939
eingesetzten Treuhänder führte aus, dass die Firma „aktiv“ war, also keine
Überschuldung aufwies. Die Schulden der Bank sollte durch die Kapital-
konten der Eigentümer gedeckt werden. „Der bilanzmässige Verlust wird
zu 90% zu Lasten der ausgewanderten Gesellschafter und zu 10% von der
Gruppe der stillen Gesellschafter getragen.“661 Die Bank stand in Ge-
schäftsverbindung mit der Mühldorfer Grafit-Bergbau AG, die einer der
größten Kunden und Schuldner von Friedenstein & Co. war. Der Schwei-
zerische Bankverein in Zürich hat das Guthaben und Effektendepot bei
einem Schweizer Gericht erlegt, um durch dieses feststellen zu lassen, wer
hierüber verfügungsberechtigt ist. Die Treuhänder von Friedenstein & Co.
haben durch einen Schweizer Anwalt ihre Ansprüche angemeldet und
einen Ausgleichsvorschlag erhalten. Danach sollten die Effekten im Werte
von RM 10.000,– an Friedenstein & Co. beziehungsweise die Treuhänder
ausgefolgt werden, falls das Guthaben beim Schweizer Bankverein im Be-
trag von RM 940,– an die ausgewanderten Gesellschafter ausgezahlt wer-
den könne. Friedenstein & Co. hatte auch in Jugoslawien einen Prozess
laufen.662 Der Liquidator Josef Tuma berichtete, er habe bis Mai 1942
RM 40.401,– an die Oberfinanzkasse überwiesen. Am 6. August 1942
wurde die Firma aus dem Handelsregister gelöscht.663

5.31. Walter Friedländer

Die Firma (Wien 1, Wipplingerstr. 33) wurde von Walter Friedländer
1933 gegründet, erhielt eine Konzession für beschränktes Bankgewerbe
und pflegte Effektengeschäfte und Darlehensgewährungen.664 Die Firma
beschäftigte keinen Prokuristen. (Tab. 77, S. 282)
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660 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6442. WGCV an VVSt, 13. 7. 1939.
661 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6442. Schreiben August Stiglbauer/Konrad

Strohmayer an die VVSt, 9. 9. 1939.
662 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6442. Schreiben August Stiglbauer/Konrad

Strohmayer an die VVSt, 10. 11. 1939.
663 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6442. Josef Tuma, Schlussbericht an die VVSt,

31. 5. 1942. Handelsregister, A 27, 158.
664 KV: WGCV, 20. 7. 1938; Eigentümer: Walter Friedländer.



Ein Schreiben des WGCV erwähnt einen „Liquidationsüberschuss“, da-
von befanden sich RM 5.000,– beim Bankhaus Ludwig Kantor,
RM 25.346,– bei der Länderbank, RM 7.588,– beim WGCV. Die Gutha-
ben Walter Friedländers waren gesperrt.665 Die Bankkonzession wurde zu-
rückgelegt, die Löschung aus dem Handelsregister wurde veranlasst und
am 30. Dezember 1938 durchgeführt, Steuerschulden bestanden keine.666

5.32. Fröhlich & Co. OHG

Die Firma wurde 1895 von Jaques Fröhlich gegründet (Wien 9, Koling. 17;
1939: Wien 9, Porzellang. 17).667 1911 schied Fröhlich aus der Firma aus, als
neue Gesellschafter wurden Theodor Adler, Wilhelm Mandl und Isidor Grü-
ner eingetragen. Grüner schied schon 1922 wieder aus. Adler war mit 85 und
Mandl mit 15 Prozent an Gewinn und Verlust beteiligt. Die Firma befasste
sich hauptsächlich mit dem Effektenkommissionsgeschäft. Die Firma beschäf-
tigte zuletzt drei Angestellte. (Tab. 78, S. 283)

Theodor Adler bewertete seinen Geschäftsanteil mit RM 28,–. Er
bemerkte zur Bilanz und dem Wert der Firma: „Die Bewertung zum
27. April 1938, für welchen Tag eine abgesonderte Vermögensaufnahme
nicht stattfand, ist ungünstiger als am 31. Dezember 1937, da durch
den Kursrückgang verschiedener Wertpapiere und die dadurch hervorge-
rufene Unterdeckung des einen oder anderen Kommittentenkontos Aus-
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665 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6443, WGCV an VVSt, 17. 2. 1939.
666 Handelsregister, A 64, 2a.
667 KV: WGCV, 20. 7. 1938; Gesellschafter: Theodor Adler (85 Prozent), Wilhelm

Mandl (15 Prozent).

Tab. 77: Liquidationsergebnis bei Walter Friedländeri)

RM

Aktiva 156.968
Passiva 32.178
Liquidationsüberschuss 38.234
WGCV-Honorar 5.000

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6443, WGCV an VVSt, 17. 2. 1939; Bericht des WGCV,
31. 1. 1939.



fälle entstanden sind. Der Geschäftsanteil war daher am 27. April 1938
wertlos.“668 Die Buchhaltung war nach dem Urteil des WGCV „sehr ge-
wissenhaft geführt“ und die Kommittenten-Depots „in vollster Ord-
nung“.669 Die Firma wurde am 21. 8. 1939 aus dem Handelsregister
gelöscht. Für die Tätigkeit des WGCV wurden RM 5.800,– in Rech-
nung gestellt, für die Gesellschafter „erübrigte“ sich ein Betrag von
RM 6.427,–.670

1955 suchte Theodor Adler um die Verleihung einer Bankkonzes-
sion an. Der Verband der österreichischen Banken und Bankiers nahm
in einer Vorstandssitzung dazu Stellung: „Dr. Karlik verweist auf das be-
reits im Juli seitens der Bundessektion an den Verband zur Stellungnah-
me übermittelte Ansuchen des Theodor Adler, ehemals Gesellschafter
der 1938 liquidierten Bankfirma Fröhlich & Co., um Verleihung einer
Bankkonzession in Wien. Von den befragten Aktienbanken seien gegen
dieses Ansuchen keine Einwendungen erhoben worden, während aus
Kreisen der – daran naturgemäß mehr interessierten – Bankiers bean-
tragt wurde, eine Entscheidung hierüber dem Plenum des Vorstandes
vorzubehalten. Nach längerer Diskussion wird schließlich ein Mehrheits-
beschluss in dem Sinne gefasst, dass in der Stellungnahme des Verbandes
keine Einwendungen gegen die Konzessionserteilung an Theodor Adler
erhoben werden.“671 Die Formulierungen („längere Diskussion“, „Mehr-
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668 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 19 (Theodor Adler). ÖStA AdR 06, VVSt-VA
Nr. 19543 (Wilhelm Mandl).

669 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6444. Bericht des WGCV vom 16. 6. 1939.
670 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6444. Bericht des WGCV vom 16. 6. 1939.
671 VÖBB, Ordner Protokolle 1951–1955. Protokoll über die am Montag den 3. Okto-

ber 1955 stattgefundene 89. Vorstandssitzung des Verbandes österreichischer Banken
und Bankiers.

Tab. 78: Liquidationsergebnis bei Fröhlich & Co.i)

RM

Aktiva 172.171
Passiva 168.346
Liquidationserlös 6.427
WGCV-Honorar 5.800

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6444. Bericht des WGCV vom 16. 6. 1939.



heitsbeschluss“) weisen darauf hin, dass es im Falle dieses Konzessionsan-
suchens größere Widerstände gegeben haben dürfte. Allerdings ist nicht
ersichtlich, warum Theodor Adler schließlich die Konzession nicht er-
hielt.

5.33. Gartenberg & Co. OHG

Der Bankier Paul Brüll (Wien 1, Börseg. 7) bewertete seine Firma672 in der
Vermögensanmeldung mit RM 195.465,13 und fügte hinzu: „Debetsaldo“.673

In einem Schreiben an das Finanzamt Heiligenstadt gab Brüll im April 1939
bekannt, dass eine Forderung seiner Gattin Paula in der Höhe von
RM 140.000,– zurückgezogen worden sei, daher sich der Debetsaldo der
Fa. Gartenberg & Co. auf RM 55.465,– verringert habe. Sein Reinvermögen
bezifferte er zu diesem Zeitpunkt auf RM 52.434,–. An Juva habe er daher
RM 10.400,– zu entrichten.674 Ein Reichsfluchtsteuerbescheid vom 22. Juni
1939 bewertete das Reinvermögen des Ehepaars Brüll mit RM 145.067,–. An
Juva hatte das Ehepaar RM 35.600,– zu entrichten, die Reichsfluchtsteuer
wurde daher auf RM 27.367,– veranschlagt.675 Paul Brüll und seine Ehefrau
flüchteten nicht, sondern wurden in ein unbekanntes Lager deportiert.676

Ein Bericht des Abwicklers, der „Gesellschaft für Revision und treu-
händige GmbH“ vom 26. Juli 1943 stellte fest, dass auf dem Konto von
Gartenberg & Co. ein Barvermögen von RM 27.915,– vorhanden sei; au-
ßerdem seien beim Bankhaus Schoeller & Co. diverse ausländische und
nicht verwertbare altösterreichische Wertpapiere vorhanden. Dem würden
Verpflichtungen in der Höhe von RM 147.613,– entgegenstehen.

Die „Gesellschaft für Revision und treuhändige GmbH“ beschrieb ih-
re Tätigkeit folgendermaßen: „Während der Treuhändertätigkeit hatten
wir nicht nur die aus den etwa 30 Effektenpositionen sich ergebenden
Täusche und Verkäufe etc. zu veranlassen, sondern auch die Jahresab-
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672 KV: WGCV, 11. 6. 1938 bis 1943; Abwickler: Gesellschaft für Revision und treuhän-
dige GmbH, 14. 1. 1943 bis 28. 3. 1944. Eigentümer: Paul Brüll.

673 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 33716 (Paul Brüll).
674 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 33716 (Paul Brüll). Schreiben Paul Brüll an das Finanz-

amt Heiligenstadt, 5. 4. 1939.
675 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 33716 (Paul Brüll). Reichsfluchtsteuerbescheid vom

22. 6. 1939.
676 Vgl. http://www.doew.at/.



schlüsse zu erstellen, die Steuerbekenntnisse zu legen, sowie auch die erfor-
derlichen Meldungen an das Aufsichtsamt für das Kreditwesen zu erstat-
ten.“677 Für diese „treuhänderische“ Tätigkeit wurden RM 500,– in Rech-
nung gestellt. Am 13. Dezember 1944 legte „Gesellschaft für Revision und
treuhändige GmbH“ eine Endabrechnung vor und stellte einen Entlas-
tungsantrag. (Tab. 79, S. 285)

Die Firma wurde am 12. September 1944 aus dem Handelsregister ge-
löscht.

5.34. Edmund Grün OHG

Das Bankhaus wurde 1871 von Edmund Grün gegründet (Wien 1,
Hohenstaufeng. 9).678 Nach dem Tod Edmund Grüns übernahm sein
Sohn Dr. Ernst Grün 1917 das Bankhaus als Alleineigentümer. Der Be-
triebsgegenstand lautete: „Handel mit exotischen Wertpapieren.“679 Nach
seinem Tod 1924 wurde die Firma von seiner Witwe Hilda Grün weiterge-
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677 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6445. Schreiben der „Gesellschaft für Revision
und treuhändige GmbH“ an den Reichsstatthalter in Wien (Abwicklungsstelle),
11. 4. 1944.

678 KV: WGCV, 11. 6. 1938; Eigentümer: Hilda Willet, Dr. Leo Willet.
679 WrStLA, Firmenbuch, A 24/173. Eintrag vom 4. 2. 1913.

Tab. 79: Liquidationsergebnis bei Gartenberg & Co.i)

Aktiva
(in RM)

Passiva
(in RM)

Übernommen in bar 661,27
Übernommene restliche Aktiva u. Passiva 30.883,87 147.613,03
Buchmäßige Zu- und Abgänge 24.374,36 91.693,53

Summe 55.919,50 55.919,50

Übernommener Barbestand 661,27
Erzielte Erlöse 55.258,23
Befriedigung von Gläubigern, Spesenaufwendungen 1.387,17
an den Oberfinanzpräsident Wien 54.532,33

Gesamt 55.919,50 55.919,50



führt. Ihr zweiter Ehemann Dr. Leo Willet trat nach der Verehelichung
1928 als Gesellschafter in die Firma ein. Leo Willet war zuvor Gesellschaf-
ter des Bankhauses Kaufmann & Willet gewesen. Die Firma pflegte alle
Zweige des Bankgeschäftes und war besonders auf amtlich nicht notierte
Werte spezialisiert. Die Konzession lautete seit 1926 auf: „Betrieb des
Bankgewerbes mit Ausnahme des Rechtes zur Entgegennahme von Einla-
gen gegen Einlagsbücher und Kassenscheine sowie des Rechtes zur Ausga-
be von Pfandbriefen, Obligationen oder Teilschuldverschreibungen wel-
cher Art immer“.680 Seit 1932 lautete der Firmenwortlaut: „Edmund Grün
– Bank- und Kommissionsgeschäft“. Die Firma gab ein „Kursblatt exoti-
scher Wertpapiere“ heraus. Die Firma beschäftigte zwei Prokuristen Jakob
Perlmann und Johann Weber, die beide bis 1938 im Firmenbuch nicht ge-
löscht waren. [Tab. 80, S. 286]

Zur Deckung der Überschuldung wurde das Privatvermögen der Hilda
Willet herangezogen, sodass eine völlige Befriedigung aller Gläubiger er-
möglicht wurde. Als Besonderheit ist zu vermerken, dass das Bankhaus das
Syndikat der Anteilscheinbesitzer des Raimund-Theaters leitete und im
Besitz der absoluten Mehrheit der Anteilsscheine war. Durch den WGCV
wurden die Anteilsscheine in „das Eigentum der NS-Gemeinschaft Kraft
durch Freude übergleitet.“681 Das Ehepaar Willet emigrierte mit der „Ak-
tion Gildemeester“. Die Bankkonzession wurde zurückgelegt und die Fir-
ma aus dem Handelsregister am 27. Oktober 1939 „infolge Zurücklegung
der Bankgewerbekonzession“ gelöscht. Der Liquidationserlös in der Höhe
von RM 3.816,– wurde der VVSt zugleitet (Depot Nr. 93 bei der CA).
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680 WrStLA, Firmenbuch, A 24/188. Eintrag vom 9. 7. 1926.
681 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6446. Bericht des WGCV vom 11. 7. 1941.

Tab. 80: Liquidationsergebnis bei Edmund Grüni)

RM

Aktiva 503.924
Passiva 513.330
Überschuldung 9.406
Liquidationserlös 3.816
WGCV-Honorar 15.000

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6446. Bericht des WGCV, 11. 7. 194.



5.35. Grünwald & Co.

Der Börserat Ludwig Grünwald bewertete sein Bankhaus (Wien 9, Türken-
str. 17)682 mit RM 200.000,–. Bis zum 12. November 1938 hatte sich das
Reinvermögen der Firma auf RM 168.000,– vermindert.683 Der WGCV li-
quidierte die Firma und verrechnete für seine Tätigkeit ein Honorar von
RM 9.200,–. Die Fa. wurde am 16. August 1939 gelöscht. Ludwig Grünwald
und seine Frau wurden nach Izbica deportiert und ermordet.

Im Jahr 1950 bemühte sich die in Südafrika lebende Tochter des Ehe-
paares Grünwald, Herta Heyman, anlässlich eines Aufenthaltes in Europa,
Auskunft über das Vermögen ihrer Eltern – es hatte laut Vermögensanmel-
dung am 27. April 1938 RM 613.767,– betragen – und auch ihrer Groß-
mutter Sophie Klein zu erhalten;. allerdings nur mit geringem Erfolg.684

Ein Amtsvermerk der FLD Wien bemerkte:

„Aus den ha. Akten ist ersichtlich, dass die Antragstellerin durch ihren
Rechtsanwalt Dr. Paul Kaltenegger umfangreiche Erhebungen über das ent-
zogene Vermögen durchführte und für das noch vorhandene Vermögen einen
Rückstellungsantrag einreichte. Mit Bescheid vom 10. August 1948 wurden
die Liegenschaften EZ 144, KG Hietzing, EZ 1042, KG Alsergrund und
EZ 672 KG Mariahilf und mit Bescheid vom 4. November 1948 das Konto
Nr. 7317 – VR 276 (I/64-1000) ,Verlassenschaft nach Sophie Klein‘ bei der
Länderbank rückgestellt. Andere rückstellbare Vermögenswerte konnten
nicht festgestellt werden.“685

5.36. Gebrüder Gutmann OHG686

Die Familie Gutmann war eine der vermögendsten der österreichisch-un-
garischen Monarchie. Zu dem in Familienbesitz befindlichen Konzern ge-
hörten neben umfangreichen Grundbesitz Beteiligungen in unterschiedli-
cher Höhe an in- und ausländischen Gesellschaften. (Tab. 81, S. 288)
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682 KV: WGCV, 11. 6. 1938 bis Juni 1939; Eigentümer: Börserat Ludwig Grünwald.
683 VVST-VA Nr. 20.177 (Ludwig Grünwald).
684 BMF-166.438-9/50. Nachforschung nach entzogenem Vermögen des Börsenrates

Ludwig Grünwald, Inhaber des Bankhauses Grünwald & Co.
685 ÖStA AdR 06, FLD Wien, Reg. 18.327 (Sofie Klein, Hertha Heyman).
686 KV: ÖCI, Deutsche Wirtschafts- und Treuhandgesellschaft; Gesellschafter: Rudolf

Gutmann, Dr. Wilhelm Hermann Gutmann, Dr. Wolfgang Gutmann. Vgl. Der
neue Privatbankier, in: Neue Freie Presse, 11. 12. 1938.
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Tab. 81: Der Gutmann-Konzerni)

Grundbesitz Brüder und Neffen Gutmann Wert
Wilhelm

%
Wolfgangii)

%
Rudolf

% RM

Gut Gföhl (9.533 ha) – 100 4,450.000
Perlhof (330.423 qm)iii) – – 100 540.000
Kallwang – Dianahaus (6.257 qm) – – 100 46.000
Freudenthal (1288 ha) – – 100 181.000
Klosneralm (158 ha) – – 100 71.000
Schloß Vöslau (104.494 qm) – 50 50 170.000
Villa Baden, Helenenstr. (20.400 qm) – – 100 90.000
Villa Baden, Weilburgstr. 16 (6.420 qm) 100 – – 45.000
Haus Mauer, Hauptstr. 53 100 – – 7.000
Haus Wien 1, Beethovenpl. 3 – – 100 95.000
Haus Wien 19, Weimarer Str. 85 – 50 50 75.000
Haus Wien 13, Witteg. 9 100 – – 15.000
Bauplatz Wien 2, Vorgartenstr. 175 50 50 60.000
Bauplatz Wien 2, Erzherzog-Karl-Pl. 2/3 – 50 50 50.000

Grundbesitz gesamt 5,895.000

Bankhaus Gebrüder Gutmann, OHG 40 30 30 195.000
Kohlengroßhandlung Gebr. Gutmann 40 30 30 1,143.000
Bernhardt Erndt Gesellschaft mbHiv) – – 99 850.000
Ges. zur Verwaltung des Hauses Wien 1,
Krugerstr. 10 40 30 30 140.000
Maschinenfabrik Andritz AG – 84 – 840.000
Ing. Ludwig Neumann GmbHv) 52 – – 294.000
A. Fross-Büssing/Stefan Götz
& Söhne KGvi) 35 – – 187.000
Erste gemeinnützige Bauges. für Klein-
wohnungen – 93,75 6,25 10.500

Firmenbeteiligungen gesamt 3,659.500

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 345, Ind. 833/a, Anlage zum Bericht der Treueverkehr Deutsche Treu-
hand AG über eine Wirtschaftsprüfung [. . .] bei der Firma Gesellschaft zur Verwaltung und Ver-
wertung von Vermögenschaften mbH, August 1939.

ii) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 345, Ind. 833/a, f. 2. Wolfgang Gutmann, der Neffe von Rudolf und
Wilhelm Gutmann, wurde als Mischling 1. Grades bezeichnet.

iii) 1941 an die Krankenfürsorgeanstalt der Angestellten und Bediensteten der Stadt Wien lastenfrei
verkauft. Ein kleinerer Teil an das Ehepaar Mayerhofer in Giesshübl verkauft.



Das 1922 gegründete Bankhaus Gebrüder Gutmann (Wien 1, Fich-
teg. 10) war die Zentrale des Gutmann-Konzerns, die auch das Vermögen
der Familie verwaltete. Wie groß die Aktivität des Bankhauses, das 1931
noch 60 Mitarbeiter beschäftigt hatte, vor dem „Anschluss“ tatsächlich
noch war, lässt sich schwer beurteilen. Ursprünglich war von Gauleiter
Bürckel beabsichtigt, neben dem Bankhaus S. M. v. Rothschild auch das
Bankhaus Gutmann zu arisieren. Allerdings wurde davon Abstand genom-
men und der Beschluss gefasst, das Bankhaus gemeinsam mit dem restli-
chen Gutmann-Konzern zu liquidieren.687

Harold James behauptet, die „beiden größten und wichtigsten Bank-
häuser in jüdischem Besitz, Rothschild und Gutmann“, seien „von der
Münchener Privatbank Merck, Finck & Co. übernommen“ worden.688

Diese Aussage trifft – wie übrigens sehr viele andere Aussagen seiner Studie
– nicht zu. Weder war das Bankhaus Gutmann das größte oder zweitgröß-
te private Bankhaus, noch wurde es von Merck, Finck & Co. übernom-
men.689
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687 Bei einer am 22. Juni 1938 in Wien stattgefunden habenden Sitzung, an der neben
August v. Finck auch Vertreter der VVSt (Schumetz) und der Wiener Börse (Ernst)
teilnahmen, sagte Finck, er beabsichtige die Bankhäuser Rothschild und Gutmann
auf Grund ihres internationalen Rufes in KV zu übernehmen, um sie schließlich zu
arisieren. Schumetz äußerte Zweifel, ob das Bankhaus Gutmann eine derartige Be-
deutung im Ausland habe und meinte, Frid & Thiemann sei wesentlich bedeutender
als die Gutmann-Bank. ÖStA AdR 04, Bürckel-Materie 2215/1, f. 127. Aktennotiz
über die Sitzung vom 22. 6. 1938 betreffend jüdische Privatbankhäuser.

688 James, Bank, S. 137.
689 Derartige Schätzungen finden sich häufig. Das Bankhaus Gutmann verwaltete zwar

die Industriebeteiligungen des Gutmann-Konzerns, war jedoch als als Bankgeschäft
keineswegs so bedeutend wie Reitler & Co., Frid & Thiemann oder das Bankhaus
Rosenfeld & Co.

iv) Das Stammkapital der Fa. Bernhardt Erndt betrug öS 600.000,–, davon entfiel auf Rudolf G.
öS 596.150,–, auf Franz Erndt öS 3.850,–. VVSt, Kt. 345, Ind. 833/a, Bericht der Treueverkehr
Deutsche Treuhand AG [. . .] über eine Wirtschaftsprüfung bei der Firma „Gesellschaft zur Ver-
waltung und Verwertung von Vermögenschaften mbH. (August 1939), S. 51 und S. 60.

v) Das Stammkapital der Ludwig Neumann GmbH betrug öS 280.000,– (= RM 186.666), neben
Wilhelm G. waren vier weitere Gesellschafter beteiligt. VVSt, Kt. 345, Ind. 833/a, Bericht der
Treueverkehr S. 61.

vi) Bericht des KV des Bankhauses Gutmann, Kurt Schaeffer an die GEVE v. 22. 12. 38, in: Anlage
zum Bericht der Treueverkehr Deutsche Treuhand AG über eine Wirtschaftsprüfung [. . .] bei der
Firma Gesellschaft zur Verwaltung und Verwertung von Vermögenschaften mbH, August 1939,
S. 36.



Das Vermögen des Gutmann-Konzerns, dessen Zentrale das Bankhaus
Gutmann war, wurde in eine Auffanggesellschaft eingebracht. Am 14. Sep-
tember 1938 wurde ein Vertrag zwischen der INDEP Treuhand- und Revi-
sionsgesellschaft (Zürich, Theaterstr. 16) als Repräsentantin der Brüder
Rudolf, Wilhelm und Wolfgang Gutmann einerseits, der Österreichischen
Kontrollbank und Dr. Georg Schumetz als Repräsentant der VVSt ande-
rerseits geschlossen, der die Gründung einer Verwertungsgesellschaft des
Gutmann’schen Vermögens vorsah. Die Gesellschaft zur Verwaltung und
Verwertung von Vermögenschaften mbH (GEVE Wien, Ges.-Kapital:
RM 100.000,–; das Kapital wurde von den Brüdern Gutmann aufge-
bracht, von der Österreichischen Kontrollbank zu 99 Prozent übernom-
men) übernahm laut Vertrag das „gesamte inländische Vermögen der Her-
ren Gutmann mit der Verpflichtung, deren inländische Schulden im Rah-
men der vorhandenen Aktiven zu begleichen.“ Von sämtlichen Verkaufser-
lösen sollten zehn Prozent an den Arisierungsfonds abgeführt werden. Die
Gutmanns verpflichteten sich weiters, durch die INDEP ihre gesamten
„auf dem Gebiete des Deutschen Reiches befindlichen beweglichen und
unbeweglichen Vermögenschaften aller Art“ zu übergeben.690 Die GEVE
verpflichtete sich weiters, „im Rahmen der übernommenen Aktiven sämtli-
che inländische Schulden der Herren Gutmann zu übernehmen, soweit sie
am 1. 10. 1938 bestanden oder als Steuern, Gebühren und Abgaben oder
als sonstige Unkosten im Rahmen des inländischen Vermögens entstehen.“
Es wurden weiters auch die Verpflichtungen gegenüber der Angestellten
und Familienangehörigen übernommen, das heißt die Zahlung von Abfer-
tigungen, Renten, Pensionen, freiwilligeZuwendungen, Apanagen etc.691

Auf Grund einer Eröffnungsbilanz sollte der den Brüdern Gutmann
„zukommende Preis für die eingebrachten Vermögenschaften einver-
nehmlich zwischen der Ges. m. b. H. und der Gruppe Gutmann, bzw. der
Indep oder deren Bevollmächtigten“ festgestellt werden. Von allen Erlö-
sen wurden zehn Prozent abgeführt (Arisierungsfonds). Als Preis sollten
zwischen 40 oder 60 Prozent des Überschusses gelten, je nachdem, ob
Transitlieferungsverträge der Firma Gebrüder Gutmann in Prag mit dem
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690 Diesem Übereinkommen sollte ein Vermögensverzeichnis angeschlossen werden,
ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 345, Ind. 833/a, f. 147.

691 Auch wurden Listen beigelegt, in denen die Anspruchsberechtigten verzeichnet wa-
ren. Ebd., 146.



Kohlenhaus Gutmann in Wien aufrecht blieben oder nicht. Sollte der
Vertrag nicht mindestens bis zum 1. Oktober 1940 aufrecht bleiben, soll-
te die Gutmann Gruppe 40 Prozent vom erzielten Überschuss erhalten,
wurde der Vertrag bis 1. Oktober 1941 oder länger erfüllt, dann sollte sie
60 Prozent erhalten.692

Geschäftsführer waren Dipl.-Kfm. Karl Heinz Henze und Dr Bruno
Dammann, bald darauf abgelöst durch Rudolf Brandl von der Österreichi-
schen Kontrollbank und Eugen Papacek, einem früheren Prokurist des
Bankhauses Gutmann. Dem Aufsichtsrat gehörten neben Paic von der
Österreichischen Kontrollbank auch Dammann, Emil Fellner und
Dr. Hans Syz, Repräsentant der Zürcher INDEP an. Während die Ab-
schlussbilanz des Bankhauses Gutmann 1937 noch einen Verlust von
öS 2,5 Mio. ausgewiesen hatte, korrigierten die neu eingesetzten Bilanz-
buchhalter die Ergebnisse bei der Erstellung der Abschlussbilanz. Dem-
nach wies die Bank einen Umsatzüberschuss von RM 11,000.000,– aus,
das heißt etwa öS 16,5 Mio., und einen Vermögensüberschuss von circa
öS 750.000,–. Die Hintergründe hinter dieser „ungewöhnlichen Ergeb-
nisdrehung“ sind unklar.693

Die Konzernverflechtungen wiesen auch einige Beziehungen zur
Schweiz auf, besonders zur Transalpina Industrie- und Handels AG, Zug.
Diese Gesellschaft gewährte über Vermittlung des Bankhauses Gutmann
mehreren Firmen im Umfeld des Gutmann-Konzerns langjährige Be-
triebskredite und übernahm „selbstschuldnerische Bürgschaften“; dieser
Gesellschaft gegenüber bestanden Verbindlichkeiten in beträchtlicher
Höhe694; Verbindlichkeiten schienen auch gegenüber einer weiteren
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692 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 345, Ind. 833/a, f. 145.
693 Venus, Geschichte, S. 50. Venus gibt in diesem Bericht keine Quellen an, darum

konnten die Angaben nicht geprüft werden. Er spricht von RM 11 Mio. „cash-flow“ –
ein Begriff, den die Bilanzbuchhalter der NS-Zeit gewiss nicht verwendeten. Es ist zu
hoffen, dass die Studie zur Geschichte des Bankhauses Gutmann mit Quellenangaben
publiziert wird.

694 Der Wirtschaftsprüfungsbericht der „Treuverkehr“ erwähnt Verbindlichkeiten ge-
genüber der „Transalpina“ in der Höhe von RM 4,573.797,–. Vgl. Anlage zum Be-
richt [. . .] , S. 18. Die „Transalpina“ war eine Holding-Gesellschaft, die u. a. die AG
der Vöslauer Kammgarnfabrik in Möllersdorf (3.500 Mitarbeiter) sowie die Brünner
Kammgarnspinnerei kontrollierte, und scheint eine Gründung der Gutmann-Bank
(gemeinsam mit Rothschild und Schoeller & Co.) gewesen zu sein. Vgl. Franz Mat-
his: Big Business in Österreich. Österreichische Großunternehmen in Kurzdarstellun-
gen. Wien 1987, S. 337.



Schweizer Gesellschaft auf, der Industrie- und Handels AG in Schaffhau-
sen695 und schließlich gegenüber einer Liechtensteiner Firma, der
Neda AG, Vaduz.696 Alle diese Schulden machten auf die NS-Prüfer einen
merkwürdigen Eindruck, denn es handelte sich „um seit Jahren unverän-
dert zu Buch stehende Schulden“, und es schien unklar, in welchem Rah-
men Gläubiger noch befriedigt werden mussten. „Die Schuld gegenüber
der Industrie- und Handels A.-G, Schaffhausen, steht seit Jahren unverän-
dert zu Buch und ist in den letzten Jahren auch nicht mehr verzinst wor-
den.“697 Allerdings äußerte der Prüfungsbericht die Hoffnung, dass die
ausländischen Forderungen, vor allem jene der „Transalpina“ über RM
4,5 Mio. sich verzögerten und „wegen der bestehenden Devisenbeschrän-
kungen für nicht nächste Zeit auch nicht zu erwarten“ seien.698

Das Bankhaus Gebrüder Gutmann klagte nach 1945 auf Rückstellung
der entzogenen Werte. Beispielsweise wurde mit Erkenntnis der Rück-
stellungskommission des LG ZRS der 35 Prozent-Anteil (Streitwert
öS 390.000,–) an der A. Fross-Büssing KG und der Stefan Götz & Söh-
ne KG dem Bankhaus Gebrüder Gutmann 1949 zurückgestellt. Ing. An-
ton Fross-Büssing, er war 1946 verstorben, hatte gemeinsam mit Dr. Hed-
wig Krummel (unleserlich) den Anteil erworben – und zwar ohne Einhal-
tung der „Regeln des redlichen Verkehrs“.699

Interessant war am Falle Gutmann, dass die Bankkonzession offenbar
nicht zurückgelegt wurde und nach Auffassung des Ministerialbeamten
Sektionsrat Dr. Sixt „die Konzession für das Bankhaus Gutmann stets auf-
recht geblieben war“. Es musste nun 1948 lediglich vom Ministerium die
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695 Die Maschinenfabrik Andritz AG hatte Schulden gegenüber der Industrie- und Han-
dels AG in der Höhe von öS 543.704,–. Vgl. Treueverkehr, Bericht, S. 58. Vgl. weite-
re Verbindlichkeiten von RM 175.062,–. Vgl. Treueverkehr, Anlage zum Bericht
[. . .], S. 20.

696 Die Bilanz der Fa. Erndt weist Verbindlichkeiten gegenüber der Neda AG in der Hö-
he von RM 725.413,– auf. Vgl. Treueverkehr, Anlage zum Bericht [. . .], S. 21. Im
Bericht selbst werden die Verbindlichkeit selbst mit RM 781.012,– beziffert und be-
merkt: „Diese Kredite sind seit 1935 nicht mehr verzinst worden, auch wurden kei-
nerlei Rückzahlungen geleistet. Das Verhältnis der Familie Gutmann zu der Neda Ak-
tiengesellschaft ist uns nicht bekannt.“, Treueverkehr, Bericht, S. 52.

697 Treueverkehr, Anlage zum Bericht [. . .], S. 22.
698 Treueverkehr, Anlage zum Bericht [. . .], S. 24.
699 WrStLA, VEAV, 1. Bez., C 151. Erkenntnis der Rückstellungskommission beim LG

ZRS Wien v. 29. 9. 1949 (63 RK 76/48).



Bewilligung eingeholt werden, um den während der NS-Zeit bestandenen
Zusatz „i. Liqu.“ mit Bewilligung des Finanzministeriums aus dem Han-
delsregister löschen zu lassen. Eigenartigerweise galt das Bankhaus Gut-
mann, obzwar seine Gesellschafter viele Jahre nicht in Österreich waren
und keine Bankgeschäfte ausübten, dennoch als konzessioniertes Bankun-
ternehmen. Für das Ministerium allerdings war es etwas problematisch,
dass die Konzession nach der Löschung des Beisatzes „i. Liqu.“ weiterhin
nicht ausgeübt wurde. Auf eine Nachfrage des Sektionsrates Sixt, wann
denn die Firma die Geschäfte wieder aufnehmen würde, teilte Wolfgang
Gutmann mit, „dass für die Firma die Aktivierung der Bankkonzession
mehr eine Prestigesache sei und mit der faktischen Aufnahme des Ge-
schäftsbetriebes noch werde zugewartet“ werde. Das BMF machte das
Bankhaus Gutmann jedoch darauf aufmerksam, dass das Ministerium „al-
lerdings nicht unbegrenzte Zeit eine nichtausgeübte Bankkonzession be-
stehen lassen könnte und aus einer längere Zeit fortgesetzten geschäftli-
chen Untätigkeit die Konsequenzen gezogen werden“ müsse.700 Doch auch
vier Jahre später hatte das Bankhaus einen „regulären Geschäftsbetrieb
noch nicht wieder aufgenommen“701. 1957 übernahm Karl Kahane das
Bankhaus als persönlich haftender Gesellschafter, gleichzeitig schieden die
bisher persönlich haftenden Gesellschafter Rudolf und Wolfgang Gut-
mann aus. Gleichzeitig mit Kahane wurde die Montana AG Kommandi-
tistin. Der Firmenname wurde 1966 geändert in Bankhaus Gebr. Gut-
mann Nfg.702 Die Firma wurde 1971 in eine AG mit öS 16 Mio. Grund-
kapital umgewandelt.703

5.37. D. M. Halfon

David M. Halfon, türkischer Staatsangehöriger, gründete 1911 nach 32-jähri-
ger Tätigkeit als Bankangestellter das Bankgeschäft D. M. Halfon (Wien 1,
Schottenring 10).704 Die Firma befasste sich mit dem Effektenkommissions-
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700 VÖBB, Ordner: Registratur/Aktennotizen 1945–1951. Aktennotiz, 8. 7. 1948.
701 VÖBB, Ordner „Ordentliche Mitglieder“ Bank Gutmann AG. Schreiben des Ver-

bandes Österr Banken und Bankiers an die CA, 18. 6. 1952.
702 VÖBB, BMF an Bankhaus Gebr. Gutmann, 14. 6. 1957.
703 Vgl. Bank & Börse, 18. 9. 1971.
704 KV: WGCV, 20. 7. 1938. Eigentümer: David M. Halfon.



handel und dem Wechselstubengeschäft, seit 1931 betrieb sie ausschließlich
einen Effektenhandel und bevorzugt das Effekten-Kassageschäft. Die Firma
beschäftigte zwei Angestellte. Der WGCV hatte nach Angaben in der Vermö-
gensanmeldung von David M. Halfon schon am 27. 5. 1938 die kommissari-
sche Verwaltung der Firma übernommen. [Tab. 82, S. 294]

David M. Halfon hatte seine Firma in der Vermögensanmeldung mit
RM 55.831,– bewertet. Die Steuerschuld für das Jahr 1938 in der Höhe
von RM 13.220,– wurde sichergestellt. Die Firma wurde am 30. Dezem-
ber 1938 gelöscht.705

5.38. M. Hassberg Nachf.

Die Firma (Wien 1, Schottenring 10) wurde von 1906 bis 1925 als OHG ge-
führt. Gesellschafter waren Georg Fried und Max Morgenstern. Max Morgen-
stern wurde 1913 durch den neueingetretenen Isidor Pauli ersetzt, der seiner-
seits 1925 austrat. Seit 1925 war Georg Fried Alleineigentümer der Bank.
1926 lautete der Betriebsgegenstand auf „Bankgewerbe, mit Ausnahme des
Rechtes zur Entgegennahme von Einlagen gegen Einlagegebühr und Kassen-
scheine, sowie mit Ausnahme des Rechts zur Ausgabe von Pfandbriefen, Obli-
gationen aller Teilschuldverschreibungen welcher Art immer“.

1935 starb der Inhaber der Firma, Georg Fried. Seine Witwe Edith Fried
erhielt die „Vertretungsbefugnis“, konnte die Firma selbständig vertreten und
galt als zeichnungsberechtigt. 1936 wurde sie als Inhaberin eingetragen. Für
die Firma arbeitete zwischen 1935 und 1938 ein Prokurist, Ludwig Basch (am
24. Juni 1938 gelöscht). Die Bankkonzession lautete nunmehr auf
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705 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6448. Bericht des WGCV vom 31. 1. 1939.

Tab. 82: Liquidationsergebnis bei D. M. Halfoni)

RM

Aktiva 93.030
Passiva 4.038
Liquidationsüberschuss 15.461
WGCV-Honorar 3.700

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6448. Bericht des WGCVvom 31. 1. 1939.



„das Bankgewerbe, ausgenommen 1) das Recht zur Entgegennahme von
Geldeinlagen aller Art, sofern diese Beträge nicht zur Ausführung schriftli-
cher genau umschriebener, innerhalb von längstens 14 Tagen durchzuführen-
der Kundenordres hereingenommen werden, 2) Das Recht zur Verwahrung
und Verwaltung von freien Effektendepots, das heißt von Effekten, die dem
Konzessionsinhaber nicht ausdrücklich als Deckung für seine Forderungen
verpfändet sind, ausgenommen hievon sind diejenigen Wertpapiere, die zum
Zwecke der Ausführung von Kundenverkaufsaufträgen oder zum Zwecke der
Ausfolgung an Dritte übergeben wurden, insofern sie nicht länger als 16 Tage
im Besitze der Auftragsnehmer bleiben, sowie Wertpapiere, die infolge von
Kundenaufträgen in die Hände des Kommissionärs kommen, insofern sie
nicht länger als 16 Tage in seinen Händen bleiben; wenn bei Kauf oder Ver-
kaufsaufträgen Limite für die Dauer von mehr als 14 Tagen gegeben werden,
verlängern sich die in Punkt 1 und 2 genannten Fristen von 14 Tagen längs-
tens bis zum Ende des betreffenden Monats, 3) das Recht zur Ausgabe von
Pfandbriefen, Obligationen oder Zeitschuldverschreibungen aller Art.“

Die Firma wurde – ohne dass im Handelsregister ein KV eingetragen wor-
den wäre „infolge Zurücklegung der Bankgewerbekonzession“ am 3. Janu-
ar 1939 aus dem Handelsregister gelöscht.706

5.39. Adolf Hecht

Das Bank und Wechselgeschäft Adolf Hecht (Wien 15, Mariahilfer
Str. 138) wurde 1906 nach der Auflösung der Fa. Höfler & Hecht gegrün-
det.707 Es beschäftigte sich hauptsächlich mit dem Losratengeschäft, dane-
ben auch mit kleineren Effekten-Kommissionsgeschäften. Der Inhaber des
Bankhauses, Adolf Hecht starb am 22. Dezember 1937. Erben waren die
Witwe Maria Hecht und der Sohn Ing. Kurt Hecht, der seit 1936 als Pro-
kurist in der Firma tätig war. Im Bericht des WGCV heißt es: „Die Verlas-
senschaftsmasse wurde mangels Erbserklärung der ausgewanderten Erben
nicht eingeantwortet.“708 (Tab. 83, S. 296)

Aus dem Losratengeschäft hatte die Firma für circa 900 verschiedene
Kunden – meist aus der Provinz – über 2.000 Lose in Verwahrung. Die
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706 Handelsregister, A 3, 122; Register für Einzelfirmen B 38, 74.
707 KV: WGCV, 11. 6. 1938; Eigentümer: Adolf Hecht (gestorben am 22. 12. 1937); Er-

ben: Maria Hecht (Ehefrau von Adolf Hecht), Ing. Kurt Hecht (Sohn von Adolf
Hecht).

708 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 241, Gew 4710. Bericht des WGCV, 30. 10. 1941.



Lose wurden den Besitzern zurückgegeben. Auf Grund einer „schweben-
den“ Steuerangelegenheit wurde eine Betriebsführung durchgeführt, Un-
terlagen dazu bisher nicht gefunden. Die Bankkonzession wurde zurück-
gelegt, die Löschung aus dem Handelsregister durchgeführt.

5.40. Leon Hekler

Moritz Leon Hekler war seit 1924 Inhaber der Firma (Wien 1, Börseg. 11),709

die sich mit dem Handel von Wertpapieren ohne Börsennotiz (so genannte
Exoten) und mit dem Handel in Effektenresten beschäftigte. Die Firma hatte
nur einen Angestellten, den Bruder des Inhabers, Alois Hekler. [T. 84]

Das Jahr 1938 wurde mit einem Verlust von RM 34.000,– abgeschlossen.
Das Bankhaus wurde liquidiert, die Bankgewerbekonzession zurückgelegt,
die Firma aus dem Handelsregister am 31. Dezember 1938 gelöscht, die
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709 KV: WGCV, 20. 7. 1938; Eigentümer: Moritz Leon Hekler.

Tab. 83: Liquidationsergebnis bei Adolf Hechti)

RM

Aktiva 38.020
Passiva 12.309
Liquidationserlösii) 2.227
WGCV-Honorar 1.700

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 241, Gew 4710. Bericht des WGCV, 30. 10. 1941.
ii) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6449. Schreiben des WGCV an die Abwicklungsstelle der

VVSt, 7. 10. 1941. Das Schreiben enthält die Frage, „wohin“ der Betrag „erlegt“ werden solle.

Tab. 84: Liquidationsergebnis bei Leon Hekleri)

RM

Aktiva 216.288
Verbindlichkeiten 0
Liquidationserlösii) 28.000
WGCV-Honorar 6.500

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6450. Bericht des WGCV vom 5. 4. 1939.
ii) Ebd.



Summen für die Steuer sichergestellt. Gegen Hekler war am Landesgericht
Wien (Abt. 106) ein Verfahren anhängig.710 Am 19. Juli 1941 fand angeb-
lich eine Hauptverhandlung statt. Hekler schrieb aus dem Landesgericht:
„mein gänzlicher Besitz an Silbergegenständen wurde am 14. März 1938
von zwei SA Männern unter polizeilicher Aufsicht beschlagnahmt.“711

Moritz Leon Hekler wurde nach Riga deportiert.

5.41. Herz & Strauss

1890 wurde die Firma (Wien 1, Schottenring 7) von Jacques Strauss
als Einzelfirma gegründet, 1895 wurde die Firma im Zusammenhang
mit dem Eintritt von Emanuel Herz als Teilhaber in eine OHG umge-
wandelt.712 Jacques Herzog war seit 1931 Alleininhaber der Firma Herz
& Strauss. Durch Unterschlagungen des Kassiers Richard Goldreich in
den Jahren 1936/37 trat die Firma mit 1. Januar 1938 in stille Liqui-
dation. [Tab. 85, S. 297]

Nach dem Urteil des WGCV war das Verrechnungswesen „undurchsich-
tig“. Die beschlagnahmten Werte wurden zurückerhalten. Die Gläubiger
(das heißt mutmaßlich nur die arischen Gläubiger) erhielten im Zuge der
Liquidation 75 Prozent ihrer Forderungen. Jacques Herzog konnte 1938
emigrieren. Herzog hatte seine Firma in der Vermögensanmeldung mit
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710 Gegen Moritz Leon Hekler wurde im LG Wien ein Verfahren durchgeführt
(Zl. 106 cE Vr 632/41 oder (Zl. 106 cE Vr 6321/41), die Hauptverhandlung fand am
19. Juli 1941 statt.

711 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 38426 (Moritz Leon Hekler). Brief Landesgericht an
VVST v. 19. 7. 1941.

712 KV: WGCV, 14. 6. 1938–19. 8. 1942. Eigentümer: Jaques Herzog.

Tab. 85: Liquidationsergebnis bei Herz & Straussi)

RM

Aktiva 28.400
Passiva 60.200
Beschlagnahmt 14.376
WGCV-Honorar 1.800

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 241, Gew 4701. Bericht des WGCV vom 14. 8. 1942.



RM 14.014,19. bewertet.713 Die Firma wurde aus dem Handelsregister am
13. März 1940 gelöscht, die Bankgewerbekonzession zurückgelegt.714

1946 meldete Jacques Herzog, der nun in New York lebte, durch sei-
nen RA Otto Scheff den Entzug seines Bankhauses und des damit verbun-
denen Vermögens an. Herzog bewertete den Wert des Bankhauses zum
Stichtag 13. März 1938 mit öS 150.000,–, der Wert am Tag der Anmel-
dung – also im November 1946 – wurde mit öS 100.000,– beziffert. Als
neuer Eigentümer wurde der WGCV bezeichnet, der allerdings nicht
mehr existierte, sondern von der Deutschen Reichsbank übernommen
worden war. Der „Liquidator der Einrichtungen des Deutschen Reiches in
der Republik Österreich (Abwicklung Deutsche Reichsbank)“ behauptete
jedenfalls, dass auf die „Deutsche Reichsbank“ Vermögenschaften des „li-
quidierenden Bankhauses“ nicht übertragen worden sind.715

5.42. M. Hiller & Co.

Martin Hiller betrieb gemeinsam mit Alexander Landau und Dr. Karl
Abel eine Bankagentur (Wien 1, Esslingg. 2).716 Hiller bewertete seinen
Drittel-Anteil mit RM 6.554,–, Landau jedoch mit RM 22.711,–.717 Die
Firma wurde bereits am 5. Juli 1938 aus dem Handelsregister gelöscht.718

Hiller wanderte nach Australien aus. 1957 kehrte er erstmals wieder nach
Wien zurück. Er wandte sich an das Finanzministerium mit der Bitte um
Nachforschungen nach dem Vermögen, das ihm und seiner Mutter Her-
mine Herzfelder gehört hatte. Von seiner Mutter habe er, so gab er an, nie
wieder etwas gehört. Das Finanzministerium antwortete in einem ausführ-
lichen Schreiben, gab bekannt, dass die Mutter am 26. Januar 1942 nach
Riga abgeschoben worden sei, und übermittelte eine Auflistung aller Ver-
mögenswerte. Es teilte weiter mit:
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713 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 27.581 (Jacques Herzog).
714 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 241, Gew 4701. Bericht des WGCV vom 14. 8. 1942.
715 WrStLA, VEAV, 1. Bez., 218 N. Anmeldung entzogener Vermögen durch Jacques

Herzog, 21. 11. 1946; Schreiben des Liquidators der Einrichtungen des Deutschen
Reiches in der Republik Österreich (Abwicklung Deutsche Reichsbank), 5. 2. 1947.

716 Eigentümer zu je 33,3 Prozent: Martin Hiller, Alexander Landau, Dr. Karl Abel.
717 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 18527 (Alexander Landau); Nr. 21221 (Martin Hiller).

Von Dr. Karl Abel liegt keine Vermögensanmeldung vor.
718 Handelsregister Wien A 33, 139 a.



„Da die Frau Herzfelder gehörigen Wertpapiere nachweisbar nach Berlin ge-
sandt wurden, wäre es vielleicht möglich, dass Sie im Hinblick darauf, daß Sie
australischer Staatsbürger sind, als Erbe eine Leistung der Bundesrepublik
Deutschland erzielen könnten, da das bereits vor einiger Zeit beschlossene,
nach ho. Kenntnis aber bisher noch nicht publizierte neue Bundesrückerstat-
tungsgesetz für Wertpapiere oder sonstige Werte Vorsorge trifft, die nachweis-
lich in das Gebiet des Deutschen Reiches bzw. in den Geltungsbereich dieses
Gesetzes gebracht worden sind. Irgendeine Leistung Österreichs kommt im
Sinne der geltenden Gesetze und der Bestimmungen des Art. 26 des Österrei-
chischen Staatsvertrages nach der vorstehend dargestellten Sachlage nicht in
Frage. Das Bundesministerium für Finanzen ist jedoch gerne bereit, Ihnen
oder einem ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter Einsicht in die Akten
zu geben.“

Zu Hillers eigenem Vermögen wurde bemerkt, es gäbe – von der Vermö-
gensanmeldung abgesehen – keine weiteren Unterlagen, was darauf zu-
rückzuführen sein dürfte, dass „dieses gemeinsam mit Ihrem Unterneh-
men vom Wiener Giro- und Kassenvereine liquidiert worden ist.“719

5.43. Hochsinger & Abel

Die Firma wurde 1886 beim Wiener Handelsgericht als Fa. Hermann
Hochsinger protokolliert (Wien 1, Schottenbastei 14).720 1895 nahm der
protokollierte Börsebesucher Hermann Hochsinger seinen bisher bei ihm
als Handlungsbevollmächtigten tätigen Sohn Dr. Friedrich Hochsinger als
offenen Handelsgesellschafter in seine Firma auf. Gleichzeitig nahm die
Firma die Rechtsform einer OHG an. Der Betriebsgegenstand wurde mit
„Kommissionshandel mit Bankeffecten“ angegeben. 1904 wurde Karl
Abel als Gesellschafter in die Firma aufgenommen und der Firmenwort-
laut in Hochsinger & Abel, der Betriebsgegenstand in „Vermittlung von
Wechselescompte- und Lombardgeschäften“ geändert.721 1909 trat Her-
mann Hochsinger aus der Firma aus und wurde aus dem Handelsregister
gelöscht.722 Zwischen 1918 und 1921 war der Kaufmann Richard Wan-
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719 BMF 212.552-34/57. BMF (Klein) an Martin Hiller (Hotel Kummer), 11. 7. 1957.
720 Eigentümer: Alfred Brecher (66 Prozent), Paul Herz, Gustav Muttenthaler.
721 WrStLA, HG Wien, Handelsregister 68/62. Herman Hochsinger an das k. k. HG,

23. 1. 1895; Herman Hochsinger an das k. k. HG, 4. 1. 1904.
722 WrStLA, HG Wien, Handelsregister 68/62. Hermann Hochsinger, Friedrich Hoch-

singer, Karl Abel an das k. k. HG, 17. 11. 1909.



toch als Gesellschafter in der Firma tätig. An seine Stelle traten 1921 mit
Paul Herz und Dr. Alfred Brecher zwei neue offene Gesellschafter. Außer-
dem starb der bisherige Gesellschafter Karl Abel am 1. Oktober 1921.723

Zwischen 1922 und 1924 besaß die Firma eine Filiale in Berlin.724 1924
wurden mit Ignaz Weinberg und Gustav Muthenthaller zwei weitere Ge-
sellschafter aufgenommen, von denen der ersterer „infolge gütlicher Aus-
einandersetzung“ am 31. März 1926 wieder aus der Firma ausschied.725

Als Friedrich Hochsinger am 31. Dezember 1935 aus der Gesellschaft aus-
schied, behielt die Firma jedoch ihren Firmennamen bei.726

Nach dem „Anschluss“ ließ die Firma Hochsinger & Abel im Mai
1938 die Gesellschafter Paul Herz und Dr. Alfred Brecher aus dem Han-
delsregister löschen.727 Die Löschung wurde jedoch erst am 16. Dezember
1938 vermerkt. Das Bankhaus sollte von Gustav Muthenthaller, der als
Arier galt, übernommen werden. In diesem Arisierungsfall sind bisher
kaum relevante Quellen gefunden worden. Aus dem Handelsregisterakt
geht lediglich hervor, dass Muthenthaller einen auf 15. März datierten
Dissolutionsvertrag abgeschlossen hatte. In diesem Vertrag wurde be-
schlossen, dass die jüdischen Gesellschafter aus der Firma ausscheiden und
sich damit einverstanden erklärten, dass Muthenthaller die Firma allein
fortführte. „Eine Vermögensauseinandersetzung“, so wurde in der Geneh-
migung der VVSt durch den Referenten Georg Schumetz zustimmend be-
stätigt, „entfällt, da die Firma mit Rücksicht darauf, dass es sich um ein rei-
nes Kommissionsgeschäft handelt, eigene Kapitalien nicht eingebracht
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723 WrStLA, HG Wien, Handelsregister 68/62. Dr. Friedrich Hochsinger, Richard
Wantoch, Karl Abel an das HG in Wien, 13. 4. 1921. Amtsvermerk des HG Wien,
13. 10. 1921. Abel hatte testamentarisch seinen Sohn, den Bankbeamten Karl Abel
jun., und seine Tochter, die Direktorsgattin Margerethe Margaretha, als Universaler-
ben eingesetzt und seine Gattin mit einem lebenslangen Fruchtgenussrecht abgesi-
chert.

724 WrStLA, HG Wien, Handelsregister 68/62. Amtsgericht Berlin-Mitte an HG Wien,
25. 6. 1922. Hochsinger & Abel war in Berlin unter der Registerzahl HRA 61959 ein-
getragen. Am 29. März 1924 wurde die Löschung der Filiale bekannt gegeben.

725 WrStLA, HG Wien, Handelsregister 68/62. Anmeldung zum Handelsregister, 26. 1.
1924; Hochsinger & Abel an das HG, 31. 3. 1926.

726 WrStLA, HG Wien, Handelsregister 68/62. Antrag an das HG auf Löschung des Ge-
sellschafters Dr. Fritz Hochsinger, 21. 11. 1935.

727 WrStLA, HG Wien, Handelsregister 68/62. Antrag an das HG auf Löschung des Ge-
sellschafter Dr. Alfred Brecher und Paul Herz, 10. 5. 1938. Das Schreiben war von al-
len Gesellschaftern unterzeichnet.



wurden.“ Der Vertrag wurde am 6. Dezember 1938 durch die VVSt ge-
nehmigt.728 Eine Entjudungsauflage wurde nicht erwähnt.

Die Fa. Hochsinger & Abel (mit Stempelvermerk: „Arisch-deutsche
Firma“) schrieb an Dr. Brecher am 27. Juni 1938: „Wir bringen Ihnen hie-
mit zur Kenntnis, dass zu Ihrem Austritt als offener Handelsgesellschafter
der Firma Hochsinger & Abel [. . .] eine Einzahlung in der Höhe von
RM 10.983,– lt. tieferstehender Aufstellung und beiliegender Bilanz not-
wendig ist.“729 Offenbar ließ Muthenthaller seinen ehemaligen Partner für
dubios gewordene Außenstände aufkommen beziehungsweise ihn „Schul-
den“ des enteigneten Bankhauses bezahlen.

Gustav Muthenthaller verstarb am 12. Dezember 1939, damit erlosch
auch die Bankkonzession. Der Notarassessor Harald Steingruber wurde
vom Amtsgericht Wien als Kurator bestellt. Er veranlasste die Löschung
der Firma, die am 20. Jänner 1940 im Handelsregister eingetragen wur-
de.730 Über den Nachlass Muthenthallers wurde am 30. Oktober 1940 der
Konkurs eröffnet.731

Alfred Brecher (geboren in Wien am 12. Jänner 1882, gestorben
1961) und seine Gattin Lilli Brecher (geboren am 21. Juni 1892), wander-
ten nach Zahlung einer Reichsfluchtsteuer in der Höhe von RM 14.092,–
1938 oder 1939 nach Bolivien aus. Lilli Brecher, wohnhaft in Houston/
Texas, schrieb 1959 an die Wiener Finanzlandesdirektion: „Mein Mann,
Dr. Alfed Brecher [. . .] war Gesellschafter der Firma Hochsinger & Abel,
Wien 1, Schottenbastei 14. Sein gesamter Gesellschaftsanteil, sowie sein
Einkommen ging mit dem Verlassen Österreichs verloren. Wir bewohnten
eine 5 Zimmerwohnung, Liechtensteinstrasse 32, 2. Stock, welche wir
samt Mobiliar zurueckliessen.“732 RA Dr. Rosenzweig bat für seinen Man-
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728 WrStLA, HG Wien, Handelsregister 68/62. VVSt (Schumetz) an Gustav Muthen-
thaller, 6. 12. 1938. Alfred Brecher gab an, mit 66 Prozent beziehungsweise mit zwei
Dritteln an der Gesellschaft beteiligt zu sein. Worauf sich diese Angabe bezog ist un-
klar. Einen Wert des Bankhauses gab er nicht an. Von dem Gesellschafter Paul Herz
konnte keine Vermögensanmeldung gefunden werden. ÖStA AdR 06, VVSt-VA
Nr. 25175 (Alfred Brecher.)

729 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 25175 (Alfred Brecher).
730 WrStLA, HG Wien, Handelsregister 68/62. Harald Steingruber an das Amtsgericht

Wien (Handelsregister), 13. 1. 1940.
731 WrStLA, HG Wien, Handelsregister 68/62. Amtsgericht Wien (Registergericht), Er-

öffnung des Konkurses (S 76/40-5), 30. 10. 1940.
732 ÖStA AdR 06, FLD 10.589, f. 3. Lilli Brecher (Houston) an FLD, Wien, 12. 7. 1959.



danten Dr. Alfred Brecher 1958 die Finanzlandesdirektion um eine Amts-
bestätigung. Erst 1961 wurde der Abgeltungsfonds in der Angelegenheit
tätig (allerdings ist derzeit unklar, mit welchem Erfolg).733

5.44. Richard Hock OHG

Die Firma Richard Hock (Wien 1, Schottenring 16) wurde 1917 gegrün-
det und 1925 in eine OHG umgewandelt.734 Diese Umwandlung stand in
Zusammenhang mit dem Eintritt der Söhne des Eigentümers Richard
Hock, Dr. Hans Hock und Franz Hock, in die Firma: Sie wurden mit je-
weils 25 Prozent an der Gesellschaft beteiligt, eine Kapitaleinzahlung leis-
teten sie nicht. 1930 wurde ihre Beteiligung wieder aufgehoben, sie wur-
den als Gesellschafter aus dem Firmenbuch wieder gelöscht. Beide Söhne
hatten zwischen 1925 und Februar 1939 die Prokura inne, allerdings hat-
ten sie ihren Wohnsitz schon um 1930 nach London verlegt und waren
dort an der Bankfirma Singer & Friedländer beteiligt, zu der Richard
Hock enge Geschäftsbeziehungen unterhielt. Die Fa. Hock beschäftigte
sich in erster Linie mit Effektenspekulation an internationalen Börsen und
konnte in den 1930er Jahren angeblich große Gewinne erzielen, die man –
so spätere Vorwürfe der NS-Behörden – verschleierte, indem Kredite, die
Hock an seine Söhne in London vergab, als uneinbringlich abgeschrieben
wurden. (Tab. 86, S. 303)

Genau drei Monate nach dem „Anschluss“ im März 1938 wurde der
WGCV am 11. Juni zum KV der Bank bestellt. Vermutlich war es geplant,
die Bank wie die meisten anderen zu liquidieren. Richard Hock hatte je-
doch – vermittelt durch den Berliner Rechtsanwalt Wilhelm Deutner und
den Zürcher Bankier Dr. Hambuechen – einen Interessenten, den Bankier
Adolf Böhm aus München kennen gelernt. Schon im Mai 1938 soll es zu
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733 ÖStA AdR 06, FLD 10.589. RA Dr. Wilhelm Rosenzweig an FLD Wien, 11. 3.
1958; Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland an den
Fonds zur Abgeltung von Vermögensverlusten politisch Verfolgter, 12. 12. 1961. Aus
dem Handelsregisterakt ist weiters lediglich ersichtlich, dass in der „Feststellungssache
Hilde Fischl wider Republik Österreich“ die Register- beziehungsweise Liquidations-
akten eingesehen wurden. In welcher Angelegenheit, ist unbekannt. Vermutlich han-
delte es sich um eine ehemalige Kundin des Bankhauses. WrStLA, HG Wien, Han-
delsregister 68/62. LG ZRS an das HG Wien, 7. 11. 1958.

734 KV: WGCV, 11. 6. 1938. Eigentümer: Richard Hock.



Verhandlungen über einen möglichen Verkauf gekommen sein. Richard
Hock emigrierte am 10. Juli 1938 nach England, Adolf Böhm dagegen
stellte am 16. August einen Antrag auf Erwerbung des Bankgeschäftes Ri-
chard Hock an die VVSt, die schließlich am 19. Januar 1939 die Erwer-
bung des Bankhauses Richard Hock mit allen Aktiven und Passiven durch
Adolf Böhm genehmigte. Mit gleichem Datum beendete der WGCV sei-
ne Tätigkeit und forderte ein Honorar von RM 53.000,–.

Der undatierte Kaufvertrag zwischen Böhm und Hock sah einen
Kaufpreis von RM 30.000,– unter der Bedingung vor, dass die Aktiven die
Passiven übersteigen sollten. Die Fa. Richard Hock wurde am 2. Februar
1939 aus dem Handelsregister gelöscht, der Firmenwortlaut auf Adolf
Böhm abgeändert. Böhm hatte eine „Entjudungsauflage“ in der Höhe von
RM 10.000,– und außerdem die Reichsfluchtsteuer für Richard Hock in
der Höhe von RM 260.415,– zu zahlen. Das Gesamtvermögen Richard
Hocks war entsprechend seiner „Vermögensanmeldung“ auf RM
1,041 Mio. geschätzt worden.735 Bald darauf wurde Adolf Böhm verdäch-
tigt, sich diverser Vergehen schuldig gemacht zu haben. Es wurde ihm vor-
geworfen, er habe den „Gegenwert des Kaufpreises unter Umgehung der
Devisenbestimmungen dem ausgewanderten Juden Hock in irgend einer
Form im Ausland zur Verfügung gestellt“. Allerdings gab es für diesen
„dringenden Verdacht“, den die Devisenstelle des Oberfinanzpräsidenten
München äußerte, keine Beweise. Böhm wurde außerdem verdächtigt,
einen „Arisierungsgewinn“ in der Höhe von mindestens RM 233.164,–
gemacht zu haben. Während nämlich die zwecks Bemessung der JUVA am
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735 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 10505 (Richard Hock). Reichsfluchtsteuerbescheid v.
25. 4. 1939. Diese Einschätzung wurde allerdings ein Jahr später revidiert. Ein
Reichsfluchtsteuerbescheid vom 10. 5. 1940 taxierte nun das Hocksche Vermögen
auf RM 1,2 Mio. und forderte eine Reichsfluchtsteuer in der Höhe von
RM 304.331,–.

Tab. 86: Gewinne und Verluste der Fa. Richard Hock

Jahr öS

1936 408.571
1937 14.168
1938 –732.870



11. November 1938 abgegebene Vermögensaufstellung und Bankbilanz
einen Verlust von RM 14.500,– ergab, wies die Liquidationsbilanz zum
Zeitpunkt der Übergabe am 19. Jänner 1939 einen Gewinn von
RM 183.891,– aus, der sich noch durch verschiedene Gewinne erhöhte.
Auch entdeckte man Kreditoren-Konten, die offenbar von Hock unter
Decknamen geführt worden waren. Dies war allerdings eine aus steuerli-
chen Gründen im Privatbankgeschäft nicht ganz unübliche Praxis. Immer-
hin musste Hock auf diese Konten in der Höhe von circa RM 260.000,–
im Zuge der Arisierung verzichten. Auch so genannte Arisierungskosten
(darunter waren Honorare an Rechtsanwälte in der Höhe von
RM 30.000,–, aber auch eine Zahlung an Böhm selbst in der Höhe von
RM 44.000,– subsumiert) wurden kritisiert. Adolf Böhm wurde außer-
dem von den Devisenfahndungsstelle am 3. April 1939 verhaftet. Eine
Folge dieses Vorgehens war die durch den Oberfinanzpräsidenten in Mün-
chen verfügte Bestellung des Dr. Greiner als Treuhänder nach § 59 Devi-
sengesetz für Adolf Böhm. [Tab. 87, S. 304]

Ein „Devisenprüfungsbericht“ listete zwar teilweise weit zurückliegende
devisen- und steuerrechtliche Vergehen der Firma Hock auf, konnte je-
doch dem Bankier Adolf Böhm keine Verwicklung oder Beteiligung nach-
weisen.736 Böhm wurde dennoch erst im Jahre 1941 gegen Zahlung einer
Busse von RM 400.000,– entlassen.
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736 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 10505 (Richard Hock). Devisenprüfungsbericht der
Devisenstelle Wien/Überwachungsabteilung, 30. 3. 1940.

Tab. 87: Vermögensstand der Fa. Richard Hock im November 1938i)

RM

Aktiva 945.039
Passiva 659.539
Honorar des WGCV 53.000
Kaufpreis 30.000
Entjudungsauflage 10.000
Arisierungskosten 119.000
Arisierungsgewinn 233.164

i) ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 10505 (Richard Hock). Vermögensstand der Firma Richard Hock
am 11. 11. 1938 zum Zwecke der einmaligen Vermögensabgabe für Juden.



5.44.1. Rückstellung

Der Nachlass Richard Hock wurde zu je einem Viertel von seinen Kindern
Dr. Hans Hock, Marianne Brachfeld, geb. Hock, Hilde Parlagi, geb.
Hock, und Francis Hock eingeantwortet.

Die Erben strengten mehrere Rückstellungsverfahren an. Im ersten
Verfahren ging es um ein Haus, das 1939 Eigentum der Firma Richard
Hock gewesen war. Ing. Eduard Hüttler und Elisabeth Hüttler hatten zu
je 50 Prozent dieses Haus (Wien 2, Große Sperlg. 26) mit Kaufvertrag
vom 23. September 1939 um RM 34.000,– erworben.737 Adolf Böhm
hatte übrigens nicht selbst das Haus veräußert, sondern die Transaktion
war von dem vom Oberfinanzpräsidenten München auf Grund des § 59
des Gesetzes über die Devisenbewirtschaftung für Adolf Böhm bestellten
Treuhänder eingefädelt worden. 1950 wurde durch ein Rückstellungser-
kenntnis zu Recht erkannt, dass die Liegenschaft zurückzustellen sei, dass
die Regeln des redlichen Verkehrs eingehalten wurden und dass die An-
tragsteller den Antragsgegnern eine Kaufpreisrückerstattung von
öS 35.811,– samt vier Prozent Zinsen seit 1. Dezember 1948 zu bezahlen
hätten.738

Das Verfahren, das sich nur indirekt mit der Arisierung des Bankhau-
ses Hock auseinander setzte, formulierte zum Verhältnis zwischen dem
Wiener Bankier Richard Hock und dem Münchner Bankier Adolf Böhm
eine bemerkenswerte Einschätzung. Böhm sei, so die Rückstellungskom-
mission, ein „Mandatar“ des Richard Hock gewesen, das heißt er habe le-
diglich dessen Interessen „in voller Übereinstimmung mit ihm wahrge-
nommen“.739
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737 WrStLA, VEAV, 2. Bez. 842 (Richard Hock).
738 WrStLA, VEAV, 2. Bez. 842 (Richard Hock). Erkenntnis der Rückstellungskommis-

sion LG ZRS Wien, 1. 12. 1950 (59 RK 574/48).
739 „Nach dem ganzen Sachverhalt“, so wurde ausgeführt, „wie er sich aus dem Akte der

VVSt und dem Akt 50 Rk 186/49 der Rückstellungskommission Wien ergibt, war
Adolf Böhm über Intervention ausländischer Branchenkollegen bereit, das Vermögen
des Richard Hock in voller Uebereinstimmung mit ihm gegen entsprechende Beteili-
gung zu liquidieren und den Erlös allenfalls auch entgegen den damals geltenden De-
visenbestimmungen ins Ausland zu bringen. Böhm war also nur ein Mandatar des Ri-
chard Hock gegen eine Provision. Adolf Böhm wurde aber von den Devisenfahn-
dungsstelle am 3. 4. 1939 verhaftet und erst im Jahre 1941 gegen Zahlung einer Busse
von 400.000,– RM entlassen. Eine Folge dieses Vorgehens war die Bestellung des
Dr. Greiner als Treuhänder nach § 59 Devisengesetz für Adolf Böhm. In der Bestel-



In einem zweiten Rückstellungsverfahren forderten die Erben die Her-
ausgabe einer Geldsumme, die aus einer offenen Forderung resultierte, die
Richard Hock gegenüber August Lederer hatte. Diese Forderung war
grundbücherlich sichergestellt. Der Streitwert wurde mit öS 500.000,–
beziffert. Die Summe lag auf einem Sperrkonto der steirischen Landeshy-
pothekenanstalt. In einem Erkenntnis der Rückstellungskommission wur-
de zunächst der Antragsgegner dazu verpflichtet, den AST binnen 14 Ta-
gen den treuhändig zu seinen Gunsten bei der Landeshypothekenanstalt
für Steiermark in Graz auf Sperrkonto 152 erliegende Betrag von
öS 146.497,25 samt weiteren 6% Zinsen von öS 77.842,– seit 28. Jänner
1953 zurückzustellen und die Kosten des Verfahren (öS 3.800,–) zu be-
zahlen.740 Begründet wurde das Erkenntnis folgendermaßen. Böhm habe
die Fa. Richard Hock um RM 30.000,– übernommen. Zu den Aktiven
der Firma gehörte auch eine Forderung gegen August Lederer. Diese For-
derung wurde auf Grund eines Urteils grundbücherlich sichergestellt. Die
AST behaupteten die Nichtigkeit der Uebertragung. Der Antragsgegner
stellte die Höhe der Schuld außer Streit, sprach sich aber gegen die Rück-
stellung aus, da die geltend gemachte Schuld ein Teil des Firmenvermö-
gens sei, aus dem nicht lediglich vorhandene Aktiven zurückgestellt wer-
den könnten. „Die Rückstellungskommission“, so war im Erkenntnis ab-
schließend zu lesen, „ist nicht der Meinung, dass die Durchsetzbarkeit
eines Rückstellungsanspruches von den Passiven des Antragsgegners ab-
hängt. Der Antragsgegner verweist übrigens darauf, dass keine Passiven
mehr bestehen und mit Recht darauf, dass Hock Alleininhaber der Firma
war.“741 Gegen dieses Erkenntnis brachte die Finanzprokuratur eine Be-
schwerde ein, der mit Beschluss vom 23. Februar 1954 Folge gegeben wur-
de.742 Der Rückstellungsantrag wurde zurückgewiesen, die Kosten des Ver-
fahrens (öS 6.446,–) hatten die AST zu tragen.
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lung eines solchen Treuhänders nach dem Devisengesetz für einen Arier kann aber
eine Gleichheitsverletzung nicht erblickt werden.“ WrStLA, VEAV, 2. Bez. 842 (Ri-
chard Hock). Rückstellungserkenntnis vom 1. 12. 1950 (59 RK 574/48).

740 Finanzprokuratur, 12584. Erkenntnis der Rückstellungskommission LG ZRS Wien,
15. 6. 1953 (63 RK 13/52).

741 Finanzprokuratur, 12584. Erkenntnis der Rückstellungskommission LG ZRS Wien,
(63 Rk 13/52-28), 15. 6. 1953.

742 Finanzprokuratur, 12584. Beschluss der Rückstellungsoberkommission (Rk 341/53-
33), 23. 2. 1954.



Die Erben hatten außerdem ein Rückstellungsverfahren eingeleitet,
in dem sie die Rückstellung des Bankhauses Richard Hock verlangten.
In diesem Verfahren kam es 1956 zu einem Vergleich. Adolf Böhm be-
ziehungsweise die Republik Österreich – nach Maßgabe der ihr nach
Art. 22 des Staatsvertrages vom 15. Mai 1955 BGBl 152/1955 zustehen-
den Rechte an dem inländischen Vermögen des Herrn Adolf Boehm –
verpflichteten sich zu folgenden Leistungen.743 Der Antragsgegner Adolf
Boehm beziehungsweise die Republik Österreich stellt an die AST den
bei der Landeshypothekenanstalt für die Steiermark in Graz erliegenden
Betrag von öS 146.491,25 samt Zinsen und Nebengebühren zurück.
Die Ansprüche gegenüber Alexander Schindler, derzeit London aus dem
beim Landesgericht in Brünn erwirkten Urteil vom 24. Februar 1940
auf Zahlung von RM 19.564,81 werden auf die AST übertragen, des-
gleichen alle zur Sicherung dieser Forderung erworbenen Pfandrechte.
Adolf Boehm beziehungsweise die Republik übertragen an die AST alle
ihnen gegen den Verband der österreichischen Banken und Bankiers, so-
wie gegen das österreichische Institut für Wirtschaftsforschung zustehen-
den Ansprüche auf Zahlung von Miete und Benützungsgebühr für Ein-
richtungsgegenstände. Adolf Boehm beziehungsweise die Republik treten
alle Ansprüche auf die Möbel des Richard Hock ab. Boehm verpflichtet
sich, zum Zwecke der Abgeltung etwaiger weiter gehender Rückstellun-
gen und Ersatzansprüche zur Zahlung eines Abfindungsbetrages in der
Höhe von DM 25.000,–. Die Kosten des Verfahrens übernimmt jede
Partei selbst, anfallende Gerichtskosten werden geteilt. Die AST erklä-
ren, dass ihre Ansprüche gegen Boehm zur Gänze befriedigt sind. Die
AST erklären, dass sie die Republik Österreich hinsichtlich aller Ansprü-
che von Gläubigern des Bankhauses Adolf Boehm schad- und klaglos
halten.

Der Fall wies eine Besonderheit auf. Zum ersten Mal nach dem
Staatsvertrag war ein deutscher Antragsgegner bereit, über die Rückstel-
lung hinaus Ersatz an die geschädigten Eigentümer zu leisten. Boehm
hatte sich verpflichtet, DM 25.000,– zu zahlen. Die Finanzprokuratur
äußerte sich in einer Stellungnahme zum Vergleichsentwurf. Sie hielt
den Vergleich unter der Voraussetzung für „vertretbar“, reklamierte je-
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743 Finanzprokuratur, 12584. Vergleichsausfertigung, Rückstellungskommission beim
LG ZRS in Wien (50 Rk 186/49), 18. 4. 1956.



doch die unter Punkt 8) formulierte Schad- und Klagloserklärung in den
Vergleich. Dies sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, da derartige Gläubi-
ger äußerst unwahrscheinlich seien.744

5.45. Hofmann & Co. OHG

Die Firma Hofmann & Co. (Wien 1, Wipplingerstr 30) war 1883 von Max
und Albert Hofmann gegründet worden.745 Nach dem Austritt von Max Hof-
mann trat Karl Strümpel, der bisherige Prokurist der Firma, als Gesellschafter
ein. Die Firma beschäftigte sich mit dem Betrieb einer Wechselstube und
betrieb ein Bankkommissionsgeschäft. Albert Hofmann starb 1938 unter –
bisher – ungeklärten Umständen. [Tab. 88, S. 308]

Um die „wertzerstörende Wirkung“ eines Konkurses zu vermeiden, wurde
eine „stille Ausgleichsliquidation“ seitens des WGCV durchgeführt. Ein-
zelverhandlungen mit den Gläubigern gestalteten sich schwierig, da nam-
hafte Vermögensteile von der Gestapo beschlagnahmt waren. Die Gläubi-
ger wurden schließlich mit einer 33 prozentigen Quote befriedigt. Allein
die Gläubigerin Mary Krausz – sie wurde als „arische Grossgläubigerin“
bezeichnet – verlor über RM 39.000,–. Die Bankkonzession wurde zu-
rückgelegt, die Löschung aus dem Handelsregister am 22. Jänner 1940
vorgenommen.746

308 Falldarstellungen liquidierter und arisierter Bankhäuser

744 Finanzprokuratur, 12584. Vermerk zum Vergleichsangebot in Sachen Erben nach
Richard Hock gegen Adolf Böhm, 3. 4. 1956.

745 KV: WGCV, 20. 7. 1938. Eigentümer: Albert Hofmann, Karl Strümpel.
746 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6448. Bericht des WGCV, 31. 1. 1939.

Tab. 88: Liquidationsergebnis bei Hofmann & Co.i)

RM

Aktiva 98.480
Passiva 151.197
Überschuldung 52.716
WGCV-Honorar 5.250

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6448. Bericht des WGCV, 30. 12. 1939.



5.46. Hübner & Co.

Die als arisch eingestufte Firma (Wien 3, Rennweg 23) wurde 1921 ge-
gründet und 1926 befugt, ein „beschränktes Bankgewerbe“ auszuüben.
Die Gesellschafter der Firma waren Oberst Ing. Friedrich Hübner und Ri-
chard Spitzer. Spitzer trat 1928 aus der Firma aus.747 Zwischen 1935 und
1938 arbeitete Dr. Eugen Kogon als Prokurist der Firma, er wurde jedoch
am 1. April 1938 gelöscht. Hübner & Co. galt als arische Bank. Gegen die
Firma wurde am 28. Juni 1938 ein Ausgleichsverfahren (Sa 91/38) einge-
leitet, am 27. Dezember 1939 wurde sie infolge Betriebseinstellung aus
dem Handelsregister gelöscht.748

5.47. Fritz Huttrer

Fritz Huttrer, geboren 1904, bezeichnete sich als „Bankagent“ (Wien 1,
Börsepl. 6). Er betrieb eine Börsenagentur, die eine Bilanzsumme von
RM 103.625,– auswies. Er bewertete ihr Betriebsvermögen in seiner Ver-
mögensanmeldung mit RM 44.037,–. Er zahlte eine Reichsfluchtsteuer in
der Höhe von RM 40.333,– und eine Personalsteuer von RM 3.050,–
Sein Reinvermögen betrug am 12. November 1938 noch RM 46,–. Die
Firma wurde am 1. Juni 1938 gelöscht.749 Fritz Huttrer emigrierte im Jahr
1938 nach London.750

5.48. Gebrüder Kanitz & Co.751

Die Firma Gebrüder Kanitz (Wien 1, Schottenbastei 14; nach 1945: Wip-
plingerstr. 11) wurde 1888 gegründet, 1906 ins Handelsregister Wien ein-
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747 Handelsregister A 56, 152. Spitzer wurde aus dem Handelsregister am 31. Juli 1928
gelöscht.

748 Handelsregister A 56, 152.
749 Handelsregister Wien, A 72, 216
750 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 40781 (Fritz Huttrer).
751 Die Firma – die übrigens nicht mit der gleichnamigen Kanitz AG zu verwechseln ist –

wurde am 1. März 1942 umbenannt in Hieggelke & Co. KV: WGCV, 14. 6.–28. 8.
1938; ÖV: Anton Moser; Eigentümer: Richard Frankenbusch. Richard Frankenbusch
war auch noch am lukrativen Leo Fleischer Verlag beteiligt (vgl. dazu die Falldarstel-
lung in: Felber, Melichar u. a., Branchen und Falldarstellungen, Kap. über den Papier-
sektor bzw. das Verlagswesen) – wie auch die Bankiers Heinrich und Leo Gottlieb –,



getragen.752 Zwischen 1914 und 1922 war der Alleineigentümer Emil Ka-
nitz. Ab 1922 wurde das Bankhaus von Richard Frankenbusch, Felix Hei-
mer und Hugo Altendorf als OHG geführt. Die Firma betrieb seit 1914
Kommissionshandel mit Effekten, Devisenhandel, Vermögensverwaltun-
gen und die Durchführung von Bankordres. 1926 wurde ihr die Berechti-
gung zur Ausübung des Bankgewerbes erteilt, „mit Ausschluss des Rechtes
zur Entgegennahme von Einlagen gegen Einlagebücher und Kassenschei-
nen, sowie des Rechtes zur Ausgabe von Pfandbriefen, Obligationen oder
Teilschuldverschreibungen welcher Art immer.“753 Die Firma beschäftigte
um 1920 – also in der Zeit des Bankenbooms – 18 Angestellte, 1925 im-
merhin noch sieben Angestellte, einen Skontisten und zwei Laufburschen.
Die beiden Gesellschafter Heimer und Altendorf traten im September
1928 aus der Firma aus.754

Der Inhaber der Firma, Richard Frankenbusch,755 war tschechischer
Staatsbürger. Seit 1922 war er Gesellschafter und seit 1928 Alleininhaber
des konzessionierten Bankgeschäftes Gebrüder Kanitz. Im Mai 1938 wur-
de Richard Frankenbusch gezwungen, „seine Firma bedingungslos und
ohne Entgelt an Horst-Ulrich von Kaltenborn-Stachau zu überlassen“.756

Anton Moser, der seit 1921 der Fa. Kanitz (seit 1923 als Prokurist) ange-
hörte und nach 1945 als ÖV bestellt wurde, beschrieb die Übernahme der
Bank 1938 in einem Brief aus dem Jahr 1946 folgendermaßen. Aus „rassi-
schen Gründen“ sei es Richard Frankenbusch nicht möglich gewesen, sein

310 Falldarstellungen liquidierter und arisierter Bankhäuser

und er war gemeinsam mit seiner Frau Dora und Karl Frankenbusch und Ludwig
Planer an der Österreichischen Quarzsand-Industrie AG beteiligt. Vgl. FC 1938,
S. 569.

752 Diese Angaben stammen aus Ehmann, S. 14. Ehmann zitiert dazu einen nicht näher
bezeichneten Akt aus dem Finanzministerium (AdR, BMF 2.494-17/1957).

753 ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 5012, Grund-Zl. 320.296-35/57. Franz Thoenissen, Be-
richt über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. 10. 1940 der Firma Gebrüder
Kanitz, 5. Handelsregister, A 30, 70/77; ab 1939: HRA 6463.

754 Vgl. Ehmann, Bankhaus, S. 16.
755 Frankenbusch, geboren 1894 in Budweis, hatte 1911 die Realschulmatura erworben,

besuchte die Exportakademie (1912) und diente als Einjährig Freiwilliger. Bis Kriegs-
beginn war er als Angestellter der Firma A. Krug in Lyon tätig, wechselte dann zum
Wiener Bankverein, für den er in Prag und Budweis tätig war. 1921 wurde er Proku-
rist im Bankhaus Kanitz und am 1. Jänner 1922 Gesellschafter der Firma.

756 ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 5012, Grund-Zl. 320.296-35/57. Louis M. Planer, Bericht
betreffend die Ueberprüfung der Abschlussbilanz per 30. Juni 1947 des Bankgeschäf-
tes Hieggelke & Co.



Unternehmen fortzuführen, es habe daher ein Angebot und daraufhin
Verhandlungen gegeben: „Im Zuge der Verhandlungen, die in freundli-
cher Form erfolgt sind, machten die Herren Dr. Hans von Becker, damals
Alleininhaber vom Bankhaus Comes & Co., Berlin, und Horst-Ulrich von
Kaltenborn-Stachau, Berlin, Herrn Frankenbusch das Angebot, ihnen das
Bankgeschäft Gebrüder Kanitz mit sämtlichen Aktiven und Passiven, nach
Abhebung der eigenen Kapitalkonti des Herrn Frankenbusch, zur weite-
ren Fortführung zu übertragen.“ Das Angebot wurde am 26. Mai 1938 an
die VVSt weitergeleitet und am 30. September 1938 genehmigte der
„Staatskommissar in der Privatwirtschaft“ die Übernahme. Frankenbusch
hatte Wien schon Ende Mai 1938 verlassen und vor seiner Abreise eine auf
Kaltenborn-Stachau lautende Generalvollmacht ausgestellt, um die Fort-
führung der Bankgeschäfte zu ermöglichen. Nur vorübergehend sei zwi-
schen Anfang Juli und Ende September das Bankhaus unter die KV des
WGCV gestellt worden.

Frankenbusch emigrierte in die USA und wurde amerikanischer
Staatsbürger. Er hatte lediglich seine Forderung aus dem Kapitalkonto von
RM 42.233,– und den Gewinn bis 31. Oktober 1938 (RM 6.324,–), ins-
gesamt also RM 48.557,– als Kaufpreis erhalten. Es wurde ihm diese Sum-
me allerdings nicht zur freien Verfügung ausbezahlt, sondern lediglich auf
ein Sperrkonto bei der Wiener Länderbank gutgeschrieben.757 Die Über-
nahme des Bankhauses Kanitz durch Horst-Ulrich von Kaltenborn-Sta-
chau als Komplementär und Dr. Hans von Becker (Eigentümer des Bank-
hauses Comes & Co. in Berlin) als Kommanditist war mit der Enthebung
des WGCV am 25. August 1938 abgeschlossen.758

5.48.1. Das Bankhaus Kanitz beziehungsweise Hieggelke & Co.
1938–1945

Die Einzelhandelsfirma wurde in eine KG mit RM 100.000,– umgewan-
delt. Kaltenborn-Stachau verunglückte am 8. November 1940 bei einem
Flugzeugunfall tödlich, und seine Erben schieden aus der Bankfirma aus.
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757 WrStLA, VEAV, 1. Bezirk, 42. Anmeldung entzogener Vermögen durch Anton
Moser (Bankhaus Hieggelke & Co., früher Gebrüder Kanitz).

758 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6454. Schreiben des Staatskommissar in der Pri-
vatwirtschaft (Schumetz) an VVSt (Matouschek), 25. 8. 1938.



Er wurde durch Dr. Kurt Hieggelke759 – damals Direktor der Deutschen
Bau- und Bodenbank AG in Wien – ersetzt, der zu Beginn des Jahres 1941
als Komplementär mit einer Einlage von RM 100.000,– in die KG eintrat
und sie gemeinsam mit Comes & Co. als Kommanditist weiterführte. Mit
Eintritt Hieggelkes wurde das Kapital der Gesellschaft auf RM 500.000,–
erhöht. Das Bankhaus Comes & Co. forderte allerdings Ende 1944 seine
Kommanditeinlage (RM 400.000,–) zurück. Den Teilbetrag von
RM 200.000,– hielt Comes & Co. für eine niederländische Firma (Wodan
Handel-Maatschappij), die beabsichtigte, das gesamte Kommanditkapital
von Comes & Co. zu erwerben. Dazu kam es jedoch nicht, da die maßge-
benden Leiter der beiden Firmen noch während der Kriegszeit mehrere
Monate inhaftiert waren.760 Seit dem Ausscheiden von Comes & Co. war
Dr. Kurt Hieggelke Alleininhaber der Bankfirma Hieggelke & Co.

Die Bank hatte nach der Arisierung am 30. Juni 1939 die Ermächti-
gung zum Devisenhandel erlangt, war am 23. November 1940 als kriegs-
wirtschaftlich wichtiger Betrieb anerkannt worden und gehörte der Wirt-
schaftsgruppe „privates Bankgewerbe“ an.761 Statt Effekten-Kommissions-
geschäfte zu verfolgen, verlegte man sich auf Kreditfinanzierungen und
zwar sowohl auf Industriekredite als auch auf Kleinkredite. Die Firma be-
teiligte sich auch an einigen arisierten Firmen, etwa an der Kohlengroß-
handlung Franz Herzog und an der Fa. Ernst Schönleitner (Großhandel
mit sanitärer Einrichtung).

5.48.2. Die Rückstellung an Richard Frankenbusch

Nach dem Kriegsende wurde mit Anton Moser ein langjähriger Mitarbei-
ter der Firma als ÖV bestellt. Im Oktober 1946 meldete er die Bank-
firma Hieggelke & Co. als „entzogenes Eigentum“ an. 1947 bestand sie
nach wie vor laut Gesellschaftsvertrag als KG mit öS 500.000,– Eigenka-
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759 Kurt Hieggelke wurde am 2. Februar 1900 geboren. Im Juli 1938 kam er im Auftrag
der Deutschen Bau- und Bodenbank AG (Berlin) nach Wien, um hier eine Zweignie-
derlassung zu errichten. 1943 wurde Hieggelke zur Wehrmacht einberufen. Vgl. Eh-
mann, Bankhaus, S. 20.

760 S. 21.
761 ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 5012, Grund-Zl. 320.296-35/57. Franz Thoenissen, Be-

richt über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. 10. 1940 der Firma Gebrüder
Kanitz, 6.



pital.762 Die Firma beschäftigte 1947 sechs Angestellte, größtenteils lang-
jährige Mitarbeiter.763 Seit Februar 1948 fungierte Louis M. Planer als
ÖV des Bankhauses Hieggelke & Co. Er handelte im Auftrag des Ri-
chard Frankenbusch – mittlerweile Inhaber der New Yorker Bankkom-
missionsfirma Frankenbush & Co. und Mitglied des New Yorker Stock
Exchange – einen Rückstellungsvergleich aus. Am 30. Juni 1948 wurde
zwischen Hieggelke & Co. und dem Vorbesitzer sowie nunmehr ameri-
kanischen Staatsbürger Richard Frankenbush ein außergerichtlicher Ver-
gleich abgeschlossen, der vorsah, dass Richard Frankenbush von Dr. Kurt
Hieggelke mit öS einer Mio. aus dem Vermögen der Bankfirma Hieg-
gelke & Co. entschädigt werden sollte. Darüber hinaus wurden Richard
Frankenbush sämtliche Inventargegenstände, die am 13. März 1938 sein
Eigentum waren, übertragen. Damit waren alle Ansprüche, die Richard
Frankenbush nach dem 3. RStG gegen Dr. Kurt Hieggelke gehabt hatte,
abgegolten und die beiden Vergleichspartner betrachteten ihre beidersei-
tigen Ansprüche als bereinigt. Allerdings behielt sich Frankenbush vor,
gegen den Nachlass von Horst-Ulrich von Klaltenborn-Stachau Ansprü-
che zu stellen.764 Nach der Zahlung von öS 1 Mio.765 trat das Bankhaus
Hieggelke in „stille Liquidation“. Es tätigte keine neue Geschäfte mehr,
sondern wickelte nur bestehende Verpflichtungen ab.

Der Vergleich wurde seitens des BMF-VS für „rechtsunwirksam“ er-
klärt, da versäumt worden sei, die Zustimmung der alliierten Stellen ein-
zuholen. Gegen den zwischen Frankenbush und Hieggelke erzielten Ver-
gleich wurden seitens des BMF-VS außerdem „schwere Bedenken“ Ein-
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762 ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 5012, Grund-Zl. 320.296-35/57. Louis M. Planer, Bericht
betreffend die Ueberprüfung der Abschlussbilanz per 30. Juni 1947 des Bankgeschäf-
tes Hieggelke & Co. Allerdings hatte sich Comes & Co. „nachweisbar bereits im Jahr
1944“ aus der Firma zurückgezogen und alle früheren Kapital-Investitionen und auch
den Anteil an Reserven zurückerhalten. Schreiben Louis Planer (Hieggelke & Co.) an
das BMF, ebd., 9. 12. 1949.

763 ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 5012, Grund-Zl. 320.296-35/57. Louis M. Planer, Bericht
betreffend die Ueberprüfung der Abschlussbilanz per 30. Juni 1947 des Bankgeschäf-
tes Hieggelke & Co.

764 WrStLA, VEAV, 1. Bezirk, 42. Vergleich zwischen Richard Frankenbush (New York)
und Dr. Kurt Hieggelke, 2. 9. 1948.

765 Im Juli 1949 gab Louis M. Planer bekannt, dass die Zahlung der Summe bereits er-
folgt sei. BMF 320.296-35 a/57. Schreiben Louis M. Planer an das BM f. VS/WP,
14. 7. 1949.



wände erhoben.766 Zum einen lag die Annahme nahe, das Bankhaus sei als
„deutsches Eigentum“ anzusehen, da Kurt Hieggelke deutscher Staatsan-
gehöriger gewesen sei, zum anderen erschien die Entschädigung in Höhe
von öS 1 Mio. zu hoch. Eine vom BMF angeordnete „Amtskontrolle“ kam
zum Ergebnis, dass das „entzogene Vermögen mit S 150.000,– bei gleich-
zeitiger Rückstellung des szt. der Fa. Gebr. Kanitz gehörigen Mobiliars“ zu
bewerten sei.

„Nicht vertretbar erscheint es jedoch“, so die Prüfer des Ministeriums, „dem
Vergleich einen weiteren Betrag von S 850.000,– zu Lasten zu legen, da dieser
Betrag offensichtlich Privatansprüche des Vorbesitzers gegen Dr. Hieggelke,
dem Alleininhaber des Bankhauses Hieggelke & Co., für die verbliebene
deutsche Vermögensmasse des Bankhauses Hieggelke & Co., für die von
Dr. Hieggelke entnommenen Erträgnisse darstellt, die nicht gegen die ver-
bliebene deutsche Vermögensmasse des Bankhauses Hieggelke & Co., son-
dern gegen Dr. Hieggelke persönlich zu richten wären.“767

Der erste Einwand wurde durch den Nachweis entkräftet, dass Hieggelke
vor dem Abschluss des Vergleichs 1947 die österreichische Staatsbürger-
schaft angenommen hatte. Der zweite Einwand wurde durch den Rechts-
vertreter des Richard Frankenbush, RA Walther Kastner entkräftet. Er
legte eine Aufstellung vor, die die Ansprüche Frankenbuschs mit
öS 1,161 Mio. bezifferten. Die im Vergleich vorgesehene Summe blieb so-
mit unter dem Wert des entzogenen Vermögens. Genauere Nachforschun-
gen der Abt. 17, die Kastners Angaben einer „eingehenden Prüfung“ un-
terzogen, ergaben schließlich, dass allein entzogene ägyptische Pfund-Ob-
ligationen samt Verzinsung im Jahr 1950 mit öS 864.000,– bewertet wer-
den mussten.768 Diese Papiere wurden nach ihrer Entziehung in Reichsan-
leihen umgewandelt, die schließlich mit RM 150.000,– verkauft wurden.
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766 BMF 320.296-35 a/57. Stellungnahme der Abt. 14, 12. 9. 1949.
767 ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 5012, Grund-Zl. 320.296-35/57. Bericht über die beim

Bankhaus Hieggelke & Co. [. . .] durchgeführte Amtskontrolle, 4. 8. 1950.
768 Es handelte sich bei dem Wert um „5% österreichische Abrechnungsschuldverschrei-

bungen Nominale 12.000 Ägyptische Pfunde“, die 1950 mit 50 Prozent ihres Nomi-
nalwertes gehandelt wurden. Die Papiere repräsentierten also einen Wert von
öS 423.000,– und dazu kamen, bei einer jährlichen Verzinsung mit 5 Prozent durch
zehn Jahre (1938–1948), weitere öS 432.000,–. Vgl. ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 5012,
Grund-Zl. 320.296-35/57. Einsichtsbemerkung d Abteilung 17 [. . .] wegen Ver-
gleich Fa. Hieggelke & Co. und Fa. Frankenbusch & Co., 21. 2. 1951.



„Wäre die Entziehung nicht erfolgt“, schrieb Kastner in seiner Stellung-
nahme, „dann wären diese Papiere nicht umgetauscht worden und müss-
ten heute in natura zurückgestellt werden und stünden heute zur Verwer-
tung zur Verfügung.“769 Der außergerichtliche Vergleich, der 1948 ge-
schlossen worden war, wurde vom Finanzministerium erst am 16. April
1951 genehmigt.770 Da der Vergleichsabschluss auf derartige Schwierigkei-
ten stieß, eröffnete Richard Frankenbush in Wien ein eigenes Bankhaus.
In seinem Konzessionsansuchen führte er an, dass nur eine eigene Bank-
firma es ihm ermöglichen würde, Dollar-Beträge für Investitionen nach
Österreich zu bringen. Frankenbush verfügte zum Zeitpunkt seines Ansu-
chens über ein Wertpapierdepot im Wert von öS 0,5 Mio. Am 28. Februar
1948 wurde ihm die Bewilligung zum Betrieb des Bankgewerbes unter
dem Firmennamen Frankenbush & Co. durch das Finanzministerium er-
teilt.771 Das Bankhaus Frankenbush & Co. legte allerdings am 31. Dezem-
ber 1954 seine Konzession wieder zurück. Mit dem gleichen Datum wur-
de die Konzession zur Ausübung des Bankgewerbes Karl Rössler erteilt.772

Rössler brachte ein Kapital von öS 1 Mio. in die Firma ein und beteiligte
Emil Stutzer, einen aus der Schweiz stammenden Gesellschafter mit einer
Kommanditeinlage von SFR 200.000,–. Das Bankhaus Hieggelke war
nach dem Vergleichsabschluss in „stille Liquidation“ getreten, übte keine
Bankgeschäfte mehr aus und verfügte in den letzten Jahren seiner Existenz
auch über keine eigenen Geschäftsräume. Das Unternehmen war nicht in
der Lage, die seit 1945 entstandenen Verluste aus den Erträgnissen zu de-
cken. Da nach Ansicht des Finanzministeriums die Voraussetzungen für
die „Zuerkennung einer Forderung gegen den Bund gemäss § 3 des Re-
konstruktionsgesetzes nicht gegeben“ waren (die Bilanzlücke war auf einen
Verlust zurückzuführen, der nicht im Sinne des § 3, Abs. 2 des Rekon-
struktionsgesetzes entstanden war), war das Schicksal des Bankhauses
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769 BMF 320.296-35 a/57. Schreiben RA Walther Kastner an BMF (Leo Hintze), 27. 10.
1950; beiliegend eine Aufstellung Kastners „Rückstellung der Firma Gebrüder
Kanitz“.

770 Vgl. Ehmann, Bankhaus, S. 25.
771 Vgl. S. 24.
772 VÖBB, Protokoll über die am 29. 12. 1954 im Sitzungssaal der österreichischen Kon-

trollbank AG stattgefundene 80. Vorstandssitzung des Verbandes österreichischer
Banken und Bankiers, 7. Vgl. zur Übernahme den Übernahmevertrag aus dem Jahr
1954 Ehmann, Bankhaus, Anhang 2. Karl Peter Rössler, geboren 1915 in Wien, stu-



hauses Hieggelke besiegelt: 1957 wurde die über das Bankhaus Hieggelke
verhängte öffentliche Verwaltung aufgehoben, da es „unter gleichzeitiger
Zurücknahme der Bewilligung zum Betrieb des Bankgewerbes aufgelöst“
wurde.773

5.49. Ludwig Kantor OHG

Das Bankhaus Ludwig Kantor (Wien 1, Wipplingerstr. 21), 1908 in das
Handelsregister Wien eingetragen, war eines der größten privaten Bank-
häuser in Österreich, dessen Auslandsgeschäfte vergleichsweise beträchtli-
chen Umfang hatten.774 Das Bankhaus hatte um 1930 vier Gesellschafter:
Richard Pappenheim (er schied 1931 aus der Gesellschaft aus und wech-
selte zum Bankhaus Frid & Thiemann), Ludwig Kantor (er starb 1934),
Richard Kantor und Hans Kantor. Während es Richard Kantor gelang,
1938 nach England zu emigrieren (er starb 1946 als britischer Staatsbür-
ger), wurde Hans Kantor 1938 zunächst in Dachau inhaftiert, 1942 in das
KZ Wlodawa verschleppt und 1947 für tot erklärt.775 Die Liquidierung
zog sich über mehrere Jahre hin. Noch über das Jahr 1939 hinaus hatte das
Bankhaus auf Grund einer ausdrücklichen Verfügung des RWM die Be-
rechtigung, als „Devisenbank“ tätig zu sein. Das war notwendig, um die
offenen Auslandsgeschäfte abzuwickeln. (Tab. 89, S. 317)
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dierte nach Absolvierung der Handelsakademie und der Matura 1933 einige Semester
an der Hochschule für Welthandel. 1935 bis 1938 war für das Bankhaus Ignatz Ur-
bach tätig, das 1938 aufgelöst wurde (vgl. 5.94. Ignatz Urbach OHG). Rössler wech-
selte in die Privatindustrie und wurde 1940 zur Wehrmacht eingezogen. Ab 1945 ar-
beitete er für das Bankhaus C. A. Steinhäusser (Vgl. 5.18. Ephrussi & Co. OHG).
1954 verließ er die Firma Steinhäusser und machte sich selbständig. Vgl. Ehmann,
Bankhaus, S. 29.

773 BMF 320.296-35 a/57. Bescheid des BMF, 11. 1. 1957.
774 KV: WGCV, bis August 1939; Treuhänder: Frid & Thiemann (umbenannt in Bank-

kommanditgesellschaft Antoni, Hacker & Co.), 10. 8. 1939–12. 6. 1944; Eigentü-
mer: Hans Kantor, Richard Kantor.

775 BMF, Ordner „Konzessionen“, BMF 315.030-17/68. Bankhaus Ludwig Kantor –
Albert Paul Kantor – Ansuchen wegen Bankkonzession. Im Mai 1938 in wurde
Hans Kantor inhaftiert und befand sich noch im Dezember 1938 in Dachau. ÖStA
AdR 06, VVSt-VA Nr. 34.376 (Richard Kantor). Brief Richard Kantor an die VVSt,
15. 7. 1938. Hans Kantor wurde im April 1942 nach Wlodawa deportiert. Vgl.
http://www.doew.at/.



Hans Kantor besaß eine Kapitaleinlage von öS 280.000,– und eine Kapi-
talreserve in der Höhe von öS 100.000,–. Dieses Vermögen wurde „durch
Liquidation der Fa. Ludwig Kantor zur Gänze aufgebraucht“. Ein Schrei-
ben des WGCV bemerkte,

„dass im Zuge der Liquidation dieser Firma der Kapitalanteil der beiden offe-
nen Gesellschafter Hans Kantor und Richard Kantor aufgebraucht sein dürf-
te und aller Voraussicht nach Beendigung der Liquidation kein Ueberschuss
zu Gunsten der beiden obgenannten Herren verbleiben wird. Sollte im Ge-
gensatz zu den derzeitigen Gegebenheiten die Firma Ludwig Kantor dennoch
mit einem Ueberschuss liquidieren, so verpflichten wir uns dafür Sorge zu
tragen, dass nach Beendigung der Liquidation aus den beiden Gesellschaftern
gebührenden Kapitalanteilen die Busse in der Höhe von 20% entrichtet
wird.“776

Für die Tätigkeit des WGCV wurden RM 28.000,– in Rechnung ge-
stellt.777 Das Bankhaus Frid & Thiemann (später: Antoni, Hacker & Co.)
wurde pauschal mit RM 16.000,– abgegolten.778 Das Bankhaus wurde am
20. Dezember 1944 aus dem Handelsregister gelöscht.

Der britische Staatsbürger Ing. Albert Paul Kantor war der Haupterbe
der Gesellschafter des Bankhauses Ludwig Kantor, Richard und Hans Kan-
tor.779 Schon 1956 hatte er gemeinsam mit seiner Mutter Edna Karoline
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776 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 16.959 (Hans Kantor). Schreiben des WGCV an das
Finanzamt Innere Stadt v. 14. 12. 1938.

777 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6455. Aktenvermerk der VVSt betr. Bankhaus
Ludwig Kantor, 25. 8. 1939, S. 2 f.

778 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6455. Schreiben der VVSt an Frid & Thiemann,
1. 9. 1939.

779 Ing. Albert Paul Kantor, geboren am 6. Juli 1925 in Wien, wurde 1938 britischer
Staatsbürger. Er diente während des Zweiten Weltkrieges bei der Royal Airforce,

Tab. 89: Liquidationsergebnis bei Ludwig Kantor 1944i)

RM

Aktiva 953.000
Passiva 0
KV 44.000

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6455. Bankkommanditgesellschaft Antoni, Hacker & Co. an
den Oberfinanzpräsidenten Wien-Niederdonau, 20. 4. 1944.



Kantors – sie war die Ehefrau Richard Kantors – Ansprüche auf die Verlas-
senschaft Ludwig Kantor unter Berufung auf die Art. 25 und 26 Staatsver-
trages beim BMF angemeldet. Am 20. August 1965 wurde ein Antrag auf
Wiederverleihung der Bankkonzession eingereicht, allerdings mit Erklä-
rung vom 17. Februar 1969 zurückgezogen. Nach Angaben des BMF hatte
Ing. Albert Paul Kantor im Zusammenhang mit der Zurückziehung seines
Antrags eine „gewisse Abfindung“ seitens der in Gründung befindlichen
„Bankkommanditgesellschaft Brunner & Co.“ erhalten. Frau Irene Munk-
Brunner erhielt unmittelbar darauf eine Bankkonzession. Im Fall Ludwig
Kantor gab es noch weitere Bemühungen um eine Wiedererlangung der
Konzession: Die 50 Prozent-Erbin nach Hans Kantor, Alice Winter, richte-
te durch ihre anwaltliche Vertretung 1970 eine Anfrage an das BMF wegen
der Wiederverleihung der Bankkonzession des Bankhauses Ludwig Kantor
an sie. Sie war nach Angaben ihres Rechtsanwaltes stille Teilhaberin des
Bankhauses Ludwig Kantor gewesen, daher nach Ansicht des BMF nicht
berechtigt, „unter Berufung auf ihre Erbeneigenschaft“ die Wiederverlei-
hung der Bankkonzession zu beantragen. Außerdem erfüllte Alice Winter
nach Ansicht des Ministeriums die nach § 4 KWG erforderlichen sachli-
chen Voraussetzungen nicht. Das BMF nahm im Antwortschreiben daher
zur Frage einer Konzessionswiederverleihung eine ablehnende Stellung ein.
Man könne nur eine „Neuerteilung“ einer Konzession beantragen, die
nach den Vorschriften des § 4 KWG beurteilt werden müsse.780

5.50. Kaufmann & Willet OHG

Die Firma (Wien 1, Rathausstr. 4) wurde 1921 von Dr. Nikolaus Kauf-
mann, Dr. Oskar Kemeny und Dr. Leo Willet gegründet.781 Leo Willet
schied 1928 aus. Das Bankhaus betrieb ein Effektenkommissionsgeschäft
an der Wiener Produktenbörse. 1928 bis 1932 wurden hauptsächlich Kre-
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schloss 1948 sein Studium an der Royal Aeronautical Society für das Fach Flugzeug-
technik und Motorenbau ab und war danach für den Familientrust der Familie Reit-
linger tätig. Vgl. BMF, Ordner „Konzessionen“, BMF 305.432-17/66. Bankhaus
Ludwig Kantor – Ansuchen des Ing. Albert Paul Kantor um Erteilung (Wiederverlei-
hung) der Bankkonzession.

780 BMF, Ordner „Konzessionen“, BMF 312.995-17/70. Alice Winter, geb. Kantor, An-
frage wegen Neuverleihung der szt. Bankkonzession der Fa. Ludwig Kantor, Wien.

781 KV: WGCV, 14. 6. 1938; Eigentümer: Dr. Oskar Kemeny, Dr. Nikolaus Kaufmann.



dite an öffentliche und halböffentliche Stellen vermittelt. Diese Kreditver-
mittlungsgeschäfte erreichten die Hohe von circa US-Dollar 200 Mio. Ab
1932 besaß die Firma die Befugnis zum Devisenhandel, machte aber nur
in geringem Ausmaß von dieser Möglichkeit. [Tab. 90, S. 319]

Nach Urteil des WGCV war das Rechnungswesen der Fa. „in formeller und
materieller Hinsicht nicht in Ordnung“. Vor allem die Privatentnahmen in der
Höhe von öS 615.994,– wurden inkriminiert. Dennoch konnten im Zuge der
Firmenauflösung sämtliche Verbindlichkeiten voll erfüllt werden. Ein Gutha-
ben in der Schweiz konnte nicht eingelöst werden. Der Liquidationserlös wur-
de zur Bezahlung rückständiger Steuern verwendet. Die Bankgewerbekonzes-
sion wurde zurückgelegt und die Löschung der Firma wurde zurückgelegt.
Kaufmann war von 14. März bis 12. Juni 1938 in Schutzhaft, sein weiteres
Schicksal ist derzeit unklar. Oskar Kemeny bemerkte in seiner Vermögensan-
meldung, er sei aus dem Bankgeschäft Kaufmann & Willet am 1. Januar 1937
ausgetreten. Da der Austritt handelsgerichtlich noch nicht gelöscht war, be-
zeichnete sich Kemeny als mithaftend, taxierte – wie übrigens auch Nikolaus
Kaufmann – den Wert des Unternehmens beziehungsweise seines Anteils je-
doch auf Null. Er erklärte:

„Ich habe am 11. März 1938 einen Schlaganfall erlitten und wurde in ein aus-
ländisches Sanatorium überführt. Der andere Gesellschafter der Fa. Kauf-
mann & Willet, Dr. Nikolaus Kaufmann war vom 14. März bis 12. Juni
1938 in Schutzhaft. Der Betrieb der Firma war während dieser Zeit fast un-
unterbrochen gesperrt. Es war Herrn Dr. Nikolaus Kaufmann nach seiner
Entlassung aus der Schutzhaft nicht möglich eine Bilanz per 27. April 1938
erstellen zu lassen, zumal bei seiner Einlieferung in die Schutzhaft auch die
Bilanz per 31. Dezember 1937 noch nicht fertig gestellt war. Die Firma Kauf-
mann & Willet wurde jedoch von der Revisionsgesellschaft der Reichsbank-
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Tab. 90: Liquidationsergebnis bei Kaufmann & Willeti)

RM

Aktiva 81.700
Passiva 61.800
Überschuss 19.900
WGCV-Honorar 3.300

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6456. Bericht des WGCV, 17. 3. 1942.



hauptstelle überprüft und diese hat eine Ueberschuldung in der Höhe von
270.000 S festgestellt, die inzwischen am 18. Juni 1938 dadurch, dass sämtli-
che Forderungen der Familienangehörigen der Gesellschafter gegen die Firma
zur teilweisen Deckung der Debetsaldi der Gesellschafter selbst verwendet
und auch von diesen Familienangehörigen Lebensversicherungspolizzen zu
dem gleichen Zwecke zur Verfügung gestellt wurden, beseitigt worden ist.
Hiedurch ist per 18. Juni 1938 gemäss den Feststellungen der eben erwähn-
ten Treuhandgesellschaft ein Aktiv-Ueberschuss der Firma von mindestens
29.800 S erzielt worden. Am 27 April 1938 war aber dagegen die Firma als
passiv anzusehen, mein Gesellschaftsanteil mit Null zu bewerten und es be-
stand überdies ein Debetsaldo von S 231.270. Vorstehende Angaben können
durch die Revisionsgesellschaft der Reichsbankhauptstelle in Wien (Reichs-
bankgebäude Wien), insbesondere durch Herrn Oberrevisor Franz Rollinger
daselbst bestätigt werden.“782

5.51. F. Kende & Co.

Die Firma (Wien 1, Schellingstr. 1) wurde als Kommissionshandel
mit Börseneffekten unter dem Namen Ferdinand Kende 1920 gegrün-
det. Noch im selben Jahr wurde der Name auf F. Kende & Co. geän-
dert.783 1933 trat Dr. Kurt Offenberger als Einzelprokurist ein, wurde je-
doch am 25. Juni 1937 wieder im Handelsregister gelöscht, da er sich
mit einer eigenen Bankfirma selbständig machte. An der Firma waren
mehrere wechselnde Gesellschafter beteiligt. 1938 war neben Kende nur
noch Charles A. Lister, Großindustrieller (Commander of the order of
the British Empire in Dursley, England) mit K 200 Mio. eingetragen
(seit 14. Februar 1922). Alle anderen Gesellschafter waren 1938 schon
gelöscht.

Ferdinand Kende soll nach Angabe des WGCV eine Haftstrafe ver-
büßt haben, war angeblich 1938 noch inhaftiert. Das Geschäft existierte
seit längerer Zeit nicht, es konnten keine Bücher, Schriftstücke oder sons-
tige Materialien aufgefunden werden. Die Konzessionsurkunde wurde an-
nulliert, die Firma am 13. Dezember 1939 aus dem Handelsregister ge-
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782 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 13873 (Oskar Kemeny). Beilage zu Punkt III b. ÖStA
AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6456. ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 27.396 (Nikolaus
Kaufmann).

783 KV: WGCV, 1. 7. 1938–13. 10. 1939; Eigentümer: Ferdinand Kende, Charles A.
Lister.



löscht.784 Am 8. Juli 1938 wurde der WGCV als KV eingetragen, am
8. März 1939 wieder gelöscht. Die Firma wurde am 13. Oktober 1939 aus
dem Handelsregister gelöscht.785

5.52. Kenedi & Co. OHG

Die Firma (Wien 4, Schwarzenbergpl. 4) war 1909 unter dem Namen
Czuczka, Groag & Co. gegründet worden.786 1920 trat der ungarische
Staatsbürger Otto Kenedi nach dem Ableben der bisherigen drei Gesell-
schafter als öffentlicher Gesellschafter in die Firma ein. Die Firma war
29 Jahre an der Wiener Börse tätig, engagierte sich im Devisen- und Effek-
tenkommissionsgeschäft und war u. a. bei der Gründung folgender Gesell-
schaften beteiligt: Dianabad AG, Deutschlandsberger AG, Allgemeine
Glühlampenfabriks AG. 1930 erwarb sie im Auftrag der Gemeinde Wien
die Majorität der Kahlenbergbahn AG. Zeitweilig unterhielt die Firma ein
Büro mit 30 Angestellten. [Tab. 91, S. 321]

Die Bankkonzession wurde am 23. Dezember 1938 zurückgelegt, die Lö-
schung der Firma am 10. Mai 1939 durchgeführt. Der Inhaber Otto Ke-
nedi – die Umstände sind unklar – verstarb am 22. November 1938.787
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Tab. 91: Liquidationsergebnis bei Kenedi & Co.i)

RM

Aktiva 32.764
Passiva 24.831
WGCV-Honorar 1.500

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6458. Bericht des WGCV, 11. 7. 1938.

784 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6457.
785 Handelsregister Wien, A 47, 235.
786 KV: WGCV, 11. 6. 1938. Eigentümer: Otto Kenedi.
787 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6458.



5.53. Max Koch

Mit Erlass des Finanzministeriums vom 24. September 1926788 wurde
Max Koch die Bewilligung zum Betriebe des Bankgewerbes mit der „aus-
druecklichen Beschraenkung auf den kassamaessigen An- und Verkauf
von Valuten und Devisen im Sinne der Verordnung des BMF vom
17. Juli 1925 BGBl. 263“ erteilt. Max Koch eröffnete auf Grund dieser
Bewilligung am 1. Oktober 1926 eine Wechselstube am Wiener Süd-
bahnhof.789 Im Jahre 1938 sah sich der Besitzer, da er als Jude galt,790 ge-
zwungen, auf seine Konzession zu verzichten. Er richtete an das Reichsfi-
nanzministerium ein Schreiben mit folgender Erklärung: „Der Unterfer-
tigte, Max Koch, Wien 10. Südbahnhof, gibt hiemit die Erklärung ab,
dass er auf die ihm unter Zahl 68184 – XV/26 [. . .] erteilte Bewilligung
zum Betriebe des Bankgewerbes in Wien (Südbahnhof ) bedingt unter
der Voraussetzung verzichtet, dass der Firma ,Deutsche Verkehrskredit-
bank Berlin‘, seitens der zuständigen Stellen eine Bankgewerbekonzession
für den Südbahnhof in Wien X verliehen wird. Mit deutschem Gruss“.791

Er benachrichtigte im November 1938 das Handelsgericht: „Da ich laut
Blg. 1 die mir erteilte Bewilligung zum Betriebe des Bankgewerbes in
Wien 10, Südbahnhof zu Gunsten der Firma ,Deutsche Verkehrs-Kredit-
Bank, Aktiengesellschaft Berlin‘ zurückgelegt habe und dieser Bank die
Berechtigung zum Betriebe des Bankgewerbes am Südbahnhof in Wien
verliehen wurde und diese bereits das Gewerbe dortselbst ausübt, stelle
ich den Antrag, das Handelsgericht Wien wolle meine Firma ,Wechsel-
stube Max Koch‘ in Wien im Handelsgericht löschen und mich hievon
verständigen.“792 Die Firma wurde am 11. November 1938 aus dem
Handelsregister gelöscht.
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788 BMF, Erlaß vom 24. 9. 1926, Zl. 68.184/XV/26.
789 WrStLA, HG Wien, Firmenakte A 65/205 a. Max Koch an das HG Wien, 11. 10.

1926.
790 Max Koch, geboren am 27. April 1896, wohnhaft Wien 5, Schönbrunner Str. 143.

VVSt-VA Nr. 39014 (Max Koch).
791 WrStLA, HG Wien, Firmenakte A 65/205 a. Max Koch an das RFM, Abwicklungs-

stelle Österreich, 20. 7. 1938.
792 WrStLA, HG Wien, Firmenakte A 65/205 a. Max Koch an das HG Wien, 2. 11.

1938.



5.54. J. Kohn & Co.793

Die Firma (Wien 1, Hohenstaufeng. 9) wurde von Isidor Kohn gegründet und
geführt. Seine Ehefrau Camilla Kohn, geb. Meissner (geboren 1882) war
ebenfalls seit der Gründung Gesellschafterin des Bankhauses. Nach dem Tod
ihres Mannes im Jahr 1934 übernahm sie die Leitung der Firma. Die Firma
wurde vom WGCV kommissarisch verwaltet. Der WGCV beauftragte nach
Angaben Camilla Kohns einen ehemaligen Angestellten des Bankhauses
J. Kohn & Co., nämlich Adolf Antoni (er nannte sich Adolf de Antoni), der
inzwischen beim Bankhaus Frid & Thiemann tätig war und sich maßgeblich
an der Arisierung dieses Bankhauses, das später den Namen Antoni, Hacker
& Co. annahm, beteiligte. Camilla Kohn emigrierte 1938 oder 1939 nach
einer Bezahlung von RM 30.283,– und JUVA in der Höhe von RM 16.200,–.
Sie lebte nach 1945 in Montreal, Kanada.794 Kamilla Kohn bewertete ihre Fir-
ma mit RM 9.043,–.795 Die Bankkommanditgesellschaft Antoni, Hacker
& Co. führte bis Mai 1944 die treuhändische Verwaltung der Firma. Im Mai
1944 beauftragte der Oberfinanzpräsident Wien-Niederdonau, die vorhande-
nen Barmittel an seine Finanzkasse abzuführen und alle Akten und Bücher sei-
nem Amt zu übermitteln.796 Der Liquidationserlös betrug RM 3.632,–. Nach
Mitteilung des Oberfinanzpräsidenten Wien-Niederdonau war das Vermögen
des Bankhauses auf Grund der 11. VO zum Reichsbürgergesetz dem Deut-
schen Reich verfallen. Für die Tätigkeit der Firma Frid & Thiemann bezie-
hungsweise Antoni, Hacker & Co. wurden RM 3.000,– in Rechnung gestellt.

Im Falle der Firma J. Kohn & Co. wird die Problematik der Rückstel-
lung diverser Vermögenswerte liquidierter Firmen besonders deutlich. Im
Eigentum der Firma befanden sich neben dem Betriebsvermögen auch Lie-
genschaftsanteile und Bilder. Außerdem hatte die Firma J. Kohn & Co. ge-
gen Adolf Hochstimm eine uneinbringliche Forderung über circa
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793 KV: WGCV, 31. 5. 1938; Treuhänder: Frid & Thiemann (später umbenannt nach
den Ariseuren in Antoni, Hacker & Co.), 11. 3. 1940. Eigentümer: Kamilla Kohn.
ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 14657 (Kamilla Kohn).

794 ÖStA AdR 06, Abgeltungsfonds, GZ. 1785/4 (Camilla Kohn), f. 15. FLD Wien an
den Fonds zur Abgeltung von Vermögensverlusten politisch Verfolgter, 16. 12. 1961.

795 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 14657 (Kamilla Kohn).
796 WrStLA, VEAV, 119, 1. Bez. 846, Hacker, Antoni. Schreiben der Bankkommandit-

gesellschaft Antoni, Hacker & Co. An das Magistratische Bezirksamt für den 1. Be-
zirk, 8. 10. 1948. Vgl. WrStLA, Firmenbuch A 4/51.



RM 12.000,–. Diese Forderung war von dem Schuldner durch die Ver-
pfändung eines Bildes von Albin Egger Lienz abgedeckt worden. Nach dem
Anschluss wurde dieses Bild, „Die Mütter“, von der Gestapo in Wien „si-
chergestellt“.797 Die Bilder wurden vom WGCV beschlagnahmt und auf
bisher unbekannte Weise verwertet.798 Eines der Bilder, jenes von Albin Eg-
ger Lienz wurde nach 1945 in der Österreichischen Galerie gefunden und
„von der österreichischen Regierung mit dem Betrage von 800 Dollar abge-
golten.“799 Die Firma J. Kohn & Co. wurde jedoch erst am 7. März 1953
aus dem Firmenregister des Handelsgerichtes Wien gelöscht.800

Eine Liegenschaft (Haus Wien 2, Taborstr 47–49, EZ 2084 und
2086, Grundbuch Leopoldstadt), die zu drei Zwölfteln dem Bankhaus
J. Kohn & Co. gehört hatte (zu fünf Zwölfteln der Bankiersfrau Camilla
Kohn und zu jeweils einem Sechstel Dr. Bernhard Brecher und dem Ban-
kier Dr. Alfred Brecher), wurde mit Beschluss des Bezirksgerichtes Innere
Stadt – Wien vom 11. August 1948 (71 E 179/48-3) wieder zurückge-
stellt. Camilla Kohn erhielt ihre Anteile und jene ihres Bankhauses an dem
Haus (zusammen also acht Zwölftel) wieder zurück. Sie musste allerdings
gemeinsam mit den anderen Antragstellern den Kaufpreis, das heißt RM/
öS 80.000,– an den Käufer des Hauses rückerstatten. Das wiederum führ-
te dazu, dass die ursprünglichen Eigentümer das Haus schließlich doch
dem Ariseur überlassen mussten, da sie die hohe Summe nicht aufzubrin-
gen vermochten.801
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797 ÖStA AdR 06, FLD Kt. 215, 2768, Hochstimm Adolf; ÖStA AdR 06, FLD, Kt. 172,
FLD 1382.

798 Es handelte sich dabei um ein Bild von Tina Blau („Gardaseelandschaft“), eines von
Larsen („Menetekel“) und zwei Bilder italienische Künstler („Vertreibung aus dem
Paradies“ und „Himmelfahrt von Maria“). Die Bilder wurden von Camilla Kohn
nach 1945 als „sehr wertvolle Bilder“ bezeichnet. ÖStA AdR 06, Abgeltungsfonds,
GZ. 1785/4 (Camilla Kohn), f. 69, Einspruch gegen den Beschluß der Zuerken-
nungskommission des Fonds zur Abgeltung von Vermögensverlusten politisch Ver-
folgter, 23. 10. 1963.

799 ÖStA AdR 06, Abgeltungsfonds, GZ. 1785/4 (Camilla Kohn), f. 69, Einspruch gegen
den Beschluß der Zuerkennungskommission des Fonds zur Abgeltung von Vermö-
gensverlusten politisch Verfolgter, 23. 10. 1963.

800 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6459. ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 14657
(Kamilla Kohn); BMF/VS 200.622-34/1959.

801 WrStLA, VEAV, 2. Bezirk, 922. Anmeldung entzogener Vermögen durch Franz
Grafeneder, 14. 11. 1946. Vgl. zum Verkauf an den Ariseur die Angaben Camilla
Kohns in einer Berufungsschrift, in: ÖStA AdR 06, Abgeltungsfonds, GZ. 1785/4



Camilla Kohn versuchte auch, wieder in den Besitz der Bankkonzes-
sion zu gelangen. Sie bevollmächtigte 1947 Stefan Kaufmann,802 der für
sie im Rahmen eines „Wiedergutmachungsverfahrens“ diese Bankkonzes-
sion erwerben und das Bankgeschäft Kohn weiterführen sollte. Dem Ver-
band österreichischer Banken und Bankiers gegenüber bekannte er, dass er
selbst eine eigene Bank benützen würde, um seine eigenen umfangreichen
Vermögensinteressen „dortselbst verwaltungsmässig betreuen zu können.“
Kaufmann ersuchte den Vizepräsidenten des Bankenverbandes, „seine
Aufwartung machen und sein Ersuchen um wohlwollende Unterstützung
seiner Absichten persönlich vortragen zu dürfen.“803 Von diesem Projekt
ist nichts weiteres bekannt.

Wie andere, die sich in einer ähnlichen Situation befanden, versuchte
auch Camilla Kohn nach 1955, eine Entschädigung für Vermögensver-
luste auf Basis jener Verpflichtungen zu erlangen, die die Republik Öster-
reich mit dem Staatsvertrag eingegangen war. Sie reichte 1956 einen Rück-
stellungsantrag bei der Rückstellungskommission des LG ZRS in Wien
ein und begehrte a) die Rückstellung ihrer Bankkonzession (oder finanzi-
elle Entschädigung für deren Entzug), b) den Betrag von öS 103.536,–
samt vier Prozent Zinsen von öS 85.000,– vom 1. Januar 1940 an und von
öS 18.536,– vom 1. April 1944 an und c) die Rückstellung von vier Bil-
dern (oder den Gegenwert von öS 100.000,–). Der Antrag wurde in allen
Punkten abgewiesen, da die Fristen bereits abgelaufen seien und kein Aus-
nahmefall gemäß der Verlängerungsverordnung804 gegeben sei. Im Übri-
gen erklärte sich die Rückstellungskommission für unzuständig, denn das
Rückstellungsbegehren sei, so wurde ausgeführt, der Eigentumsklage
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(Camilla Kohn), f. 24. Berufung gegen den Bescheid (GZ VR – V 25068/18/58) vom
18. 11. 1958.

802 Stefan Kaufmann, 1910 geboren, war der Sohn des gleichnamigen ehemaligen Kohle-
industriellen und Gesellschafters der Fa. Karl Königer & Sohn. Er war 1938 nach
England emigriert und hatte nach eigenen Angaben leitende Stellen in der Kohlen-
branche eingenommen. Er kehrte 1945 zurück. Er war Vizevorsitzender der österrei-
chischen Brennstoff Import-Gesellschaft (die einzige Gesellschaft, die Kohle nach
Österreich importieren durfte), Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft österreichischer
Kohlenimporteure und Leiter mehrere Kohlenfirmen. VÖBB, Ordner „Aktennoti-
zen“, Aktennotiz für Herrn Generaldirektor Dr. Landertshammer, 12. 6. 1947.

803 VÖBB, Ordner „Aktennotizen“, Aktennotiz für Herrn Generaldirektor Dr. Landerts-
hammer, 12. 6. 1947.

804 Vgl. BGBl 201/1955.



nachgebildet und könne sich nur gegen den richten, der das Rückstel-
lungsobjekt jetzt im Besitz habe oder früher hatte.805 In einer Beschwerde
führte Camilla Kohn unter anderem aus, es sei irrig, dass ihr Rückstel-
lungsantrag nach dem § 15 des 3. RStG unbegründet wäre. Die Bankkon-
zession stelle einen „wesentlichen Bestandteil und Vermögenswert“ des
Bankhauses dar und diese sei ihr vom Finanzministerium 1938 entzogen
worden und nach 1945 wiederum vom Finanzministerium als „erloschen“
erklärt worden. Das Finanzministerium verweigere ihr jedoch die Heraus-
gabe der Bankkonzession beziehungsweise die Aufrechterklärung bezüg-
lich dieser Konzession.806 In einer späteren Eingabe an das Finanzministe-
rium führte Camilla Kohn durch ihren Rechtsanwalt Oskar Blumenfeld
aus, dass der Gesetzgeber im 3. RStG „eine besondere Regelung bezüglich
der Ansprüche öffentlich-rechtlicher Natur, die in die Zuständigkeit von
Verwaltungsbehörden fallen“ sich vorbehalten habe, jedoch in den seit da-
mals vergangenen zwölf Jahren keine entsprechende Regelung in Kraft ge-
setzt habe.807

Camilla Kohn hatte am 22. Juni 1956 durch ihren RA Oskar Blumen-
feld einen gleich lautenden Antrag bei der FLD Wien eingebracht und die
Rückstellung ihrer Bankkonzession, des Liquidationserlöses und die Her-
ausgabe von vier Gemälden verlangt. Die FLD Wien lehnte den Rückstel-
lungsantrag im November 1958 in allen Punkten ab. Zur Frage der Bank-
konzession wurde unter Berufung auf § 30, Z. 4 und § 1, Abs. 2 des
3. RStG bemerkt, dass eine „Konzession überhaupt nicht rückstellungsfä-
hig“ sei. Auch könne diesbezüglich kein Schadenersatz geltend gemacht
werden. Weiters führte der FLD-Bescheid aus: „Die an den kommissari-
schen Verwalter geleisteten Zahlungen sowie die Spesen des Liquidations-
verfahrens seien der Republik Österreich niemals zugekommen, sodass ih-
re Rückstellung nicht von dieser begehrt werden könne. Die auf das Konto
des Oberfinanzpräsidenten Niederdonau abgeführten Beträge seien auf
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805 ÖStA AdR 06, Abgeltungsfonds, GZ. 1785/4 (Camilla Kohn). Erkenntnis der Rück-
stellungskommission beim LG ZRS Wien in der Rückstellungssache Camilla Kohn
wider die Republik Österreich (3 Rk 176/56-2), 10. 7. 1956.

806 ÖStA AdR 06, Abgeltungsfonds, GZ. 1785/4 (Camilla Kohn), f. 38. Beschwerde Ca-
milla Kohns durch RA Oskar Blumenfeld gegen das Erkenntnis der Rückstellungs-
kommission (3 Rk 176/56), 30. 7. 1956.

807 ÖStA AdR 06, Abgeltungsfonds, GZ. 1785/4 (Camilla Kohn). Camilla Kohn an das
BMF, 16. 1. 1959.



Sammelkonten eingezahlt worden und durch Vermengung untergegan-
gen, sodass eine Rückstellung nach dem Ersten Rückstellungsgesetz eben-
falls nicht statthaben könne.“ Es sei dieser Betrag „einer Rückstellung gar
nicht fähig“. Zur Frage der Gemälde wurde bemerkt, dass es keine An-
haltspunkte über den Verbleib der Gemälde gebe, die Beweislast jedoch
beim Rückstellungswerber läge.808

Gegen diesen Bescheid der FLD brachte Camilla Kohn eine Berufung
beim Finanzministerium ein, die schon im Januar 1959 in allen Punkten
abgelehnt wurde. Bemerkenswert war die Begründung, warum die entzo-
gene Bankkonzession nicht zurückgestellt oder entzogen werden konnte.
Die Konzession sei, so das Finanzministerium in der Ablehnung der Beru-
fung,

„während der deutschen Besetzung Österreichs infolge vollständiger Liqui-
dierung des Unternehmens erloschen, sie besteht also nicht mehr. Demnach
konnte die rückbegehrte Bankkonzession weder – nach Beendigung der deut-
schen Besetzung Österreichs – in die Verwaltung von Dienststellen des Bun-
des oder der Bundesländer, noch auch ins Eigentum der Republik Österreich
übergehen. Der diesbezügliche Rückstellungsantrag musste daher nach den
kogenten Bestimmungen des Ersten bzw. des Zweiten Rückstellungsgesetzes
abgewiesen werden.“

Auch das 3. RStG konnte keine Anwendung finden und überdies konnte
„mangels einer bisher nicht erfolgten Regelung, da es sich um einen die Zu-
ständigkeit der Verwaltungsbehörden fallenden Anspruch öffentlich-rechtli-
cher Natur handelt, eine Rückstellung nicht erfolgen.“ Auch die Erstattung
von Schadensersatz bei Unmöglichkeit der Rückstellung sei „mangels Vorlie-
gens einer diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmung“ nicht vorgesehen.

Auch zum Liquidationserlös wurde bemerkt, „er könne nicht rücker-
stattet werden, da er an eine Dienststelle des Deutschen Reiches (Oberfi-
nanzpräsident Wien-Niederdonau) abgeführt worden sei und daher nicht
in die Verwaltung der Republik Österreich übergegangen. Die vom
WGCV beschlagnahmten Bilder könnten ebenfalls nicht zurückgestellt
werden bzw. es könne auch kein Schadenersatz dafür geleistet werden.“809
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808 ÖStA AdR 06, Abgeltungsfonds, GZ. 1785/4 (Camilla Kohn). Bescheid der FLD
Wien, 18. 11. 1958.

809 ÖStA AdR 06, Abgeltungsfonds, GZ. 1785/4 (Camilla Kohn). Berufungsbescheid
des BMF (Zl. 200.622-34/1959), 3. 1. 1959.



Das Finanzministerium folgte darin übrigens einer Äußerung der Finanz-
prokuratur.810 Bemerkenswert an dem Fall war, dass Camilla Kohn mit ih-
ren – berechtigten oder unberechtigten – Forderungen allein deshalb schei-
terte, weil die notwendigen gesetzlichen Regelungen auf Verwaltungsebene
in Form von Durch- oder Ausführungsbestimmungen fehlten, obwohl auf
staatsrechtlicher Ebene die Angelegenheit mit dem Staatsvertrag Gesetzes-
rang erhalten hatte. „Eine solche Ausführungsgesetzgebung“, so die Fi-
nanzprokuratur, „ist aber zur Ableitung eines Anspruchs auf Rückübertra-
gung oder Wiedergutmachung im Sinne des genannten Artikel 25 nach
dessen Wortlaut erforderlich. Im gegenwärtigen Zeitpunkt müsste daher
ein gemäss Artikel 25 des Staatsvertrages vor der Finanzlandesdirektion
eingebrachter Antrag auch wegen Unzuständigkeit abgewiesen werden.“811

Camilla Kohn versuchte weiterhin erfolglos, entzogene Vermögenswer-
te und die Bankkonzession beziehungsweise eine entsprechende Entschädi-
gung zu erlangen. Sie hatte angesichts ihres Alters und ihres schlechten Ge-
sundheitszustandes vermutlich nicht die Absicht, ihr Bankhaus wiederzuer-
richten, sondern wollte die entzogene Konzession verwerten. Es sei „noto-
risch, dass noch heute eine solche Bankkonzession, die nicht ich zurückge-
legt habe, die mir vielmehr – was Tatsache ist – durch die NSDAP-Behör-
den entzogen wurde, entsprechend verwertet werden kann und daher einen
rückstellbaren Vermögenswert darstellt.“812 Das Finanzministerium lehnte
1960 ein weiteres Mal ihr Ansuchen ab und begründete die Ablehnung mit
dem Hinweis, dass Konzessionen nicht zurückgestellt werden könnten. Ca-
milla Kohn wurde an den Abgeltungsfonds verwiesen.813 Vor dem Abgel-
tungsfonds machte sie einen Verlust von RM 48.536,– aus der Liquidation
des Bankhauses geltend, weiters Effekten des Bankhauses und Bargeld, das
ihr die Familie zur Liquidation zur Verfügung gestellt hatte (zusammen
RM/öS 8.200,–) und schließlich eine Hypothekarforderung des Bankhau-
ses gegen eine ehemalige Kundin des Bankhauses in der Höhe von
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810 ÖStA AdR 06, Abgeltungsfonds, GZ. 1785/4 (Camilla Kohn). Finanzprokuratur an
BMF (Abt. 34), 30. 1. 1958.

811 ÖStA AdR 06, Abgeltungsfonds, GZ. 1785/4 (Camilla Kohn). Finanzprokuratur an
BMF (Abt. 34), 30. 1. 1958.

812 ÖStA AdR 06, Abgeltungsfonds, GZ. 1785/4 (Camilla Kohn), f. 22. Berufung gegen
den Bescheid (GZ VR – V 25068/18/58) vom 18. 11. 1958.

813 ÖStA AdR 06, Abgeltungsfonds, GZ. 1785/4 (Camilla Kohn). Camilla Kohn an den
Fonds zur Abgeltung von Vermögensverlusten politisch Verfolgter, 9. 11. 1962.



RM 11.500,–. Der Abgeltungsfonds bewilligte eine Abgeltung von ledig-
lich öS 30.283,–, da Camilla Kohn nachweislich diese Summe als Reichs-
fluchtsteuer abgeführt habe. Alle anderen Forderungen wurden mit der Be-
gründung zurückgewiesen, dass der Abgeltungsfonds statutengemäß nicht
das entzogene Vermögen von Firmen entschädigen könne und andere Ver-
mögensverluste nicht nachweisbar seien.814 Auch gegen diesen Beschluss er-
hob Camilla Kohn Einspruch, allerdings erfolglos. Sie wandte ein, sie sei
nie ein „Unternehmen“ gewesen, sondern „immer eine leibliche Person,
Mutter zweier Kinder“, für die sie stets gesorgt habe.

Auch dieser Einspruch wurde im Januar 1965 per Beschluss des Kura-
toriums des Abgeltungsfonds mit der Bemerkung zurückgewiesen, dass ein
weiterer Einspruch gegen einen Beschluss der Zuerkennungskommission
nur dann zulässig sei, wenn „dieser Beschluß von den durch das Kuratori-
um im Sinne des Art. XX der Statuten erlassenen Regelungen abweicht“.
Davon war aber im gegenständlichen Fall nicht die Rede.815 Camilla Kohn
musste sich mit der durch die Statuten gedeckten Verweigerung der von
ihr geforderten Abgeltung, die nach ihrer eigenen Berechnung nur drei
Prozent des erlittenen Schadens betragen hätte, abfinden.

5.55. Karl Kollmann

Karl Kollmann, geboren 1877, war ein ehemaliger Prokurist der Zentral-
europäischen Länderbank. Von ihr erhielt er eine monatliche Pension von
RM 285,–. Er legte „wegen gänzlicher Auflassung der Firma“ seine Kon-
zession zurück und ließ die Firma (Wien 2, Leopoldsg. 49) aus dem Han-
delsregister am 18. Mai 1938 löschen. Das Vermögen seiner Firma betrug
nach seinen Angaben in der Vermögensanmeldung RM 33.895,–. Das
Gesamtvermögen Karl Kollmanns wurde von der Reichsfluchtsteuerstelle
auf RM 51.000,– geschätzt. Er erhielt einen Reichsfluchtsteuerbescheid in
Höhe von RM 10.687,–.816 Karl Kollmann wurde nach Litzmannstadt de-
portiert und ermordet.
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814 ÖStA AdR 06, Abgeltungsfonds, GZ. 1785/4 (Camilla Kohn), f. 53.Teil-Beschluß
des Fonds zur Abgeltung von Vermögensverlusten politisch Verfolgter, 26. 3. 1962.

815 ÖStA AdR 06, Abgeltungsfonds, GZ. 1785/4 (Camilla Kohn), Beschluß des Kurato-
riums, 29. 1. 1965.

816 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 17426 (Karl Kollmann). Reichsfluchtsteuerbescheid,
10. 3. 1941.



5.56. Hermann Korti & Co.817

Ein Schreiben des WGCV führt zum Bankhaus Hermann Korti & Co.
(Wien 1, Hoher Markt 1) aus: „Der Inhaber der Bankfirma hat uns die
schriftliche Anzeige an das Ministerium für Finanzen von der Zurückle-
gung seiner Bankkonzession übergeben, die wir dem genannten Ministeri-
um überreichen werden, worauf die Liquidation der Firma erfolgen wird,
die als Bankgeschäft wirtschaftlich bedeutungslos ist und seit Jahren keine
Tätigkeit entfaltet hat.“818 Die Bank wurde am 13. Dezember 1938 aus
dem Handelsregister gelöscht.

5.57. Brüder Kux

Am 5. April 1938 wurde Rudolf Schinner – ein Angestellter der ehemali-
gen Österreichischen Nationalbank – als kommissarische Aufsichtsperson
für das Bankhaus Brüder Kux (Wien 1, Schottenring 14) bestellt.819 Die
Inhaber des Bankhauses Brüder Kux wurden – mit Ausnahme des in die
CSR ausgereisten Gustav Kux – im Frühjahr 1938 inhaftiert, das Ge-
schäftslokal wurde polizeilich gesperrt. Auf Grund der beträchtlichen
Überschuldung wurde gegen die Eigentümer wegen § 183, 205 und 408
StG ein Strafverfahren beim LGSt eingeleitet. Weiters wurde ein Konkurs-
verfahren eingeleitet. Der WGCV schrieb in seinem Bericht: „Da die Auf-
nahme des Vermögensstandes der Firma eine beträchtliche Ueberschul-
dung ergab und auch die franco Valuta Depots im ungefähren Wert von
S 44.000 verpfändet waren, überreichten wir nach Fühlungnahme mit
dem Landgericht für Strafsachen (Wien 1, Abt. 260), bei welchem Gericht
ein Strafverfahren gegen die öffentlichen und stillen Gesellschafter der Fir-
ma nach § 183, 205 a und 486 Strafgesetz eingeleitet wurde, am 9. Juli l. J.
dem Handelsgericht den Eintrag auf Einleitung des Konkursverfah-
rens.“820 Da im September 1938 die Inhaber der Bankfirma flüchtig wa-
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817 KV: WGCV, 11. 6. 1938; Eigentümer: Leopold Popper-Podhragy.
818 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6460. Schreiben des WGCV an Rafelsberger,

5. 9. 1938.
819 KV: Rudolf Schinner; WGCV, 11. 6.–4. 11. 1938; Eigentümer beziehungsweise

öffentliche Gesellschafter: Hugo Kux, Gustav Kux; Stille Gesellschafter: Else Steinin-
ger, Helene Morgenstern.

820 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6462. Bericht des WGCVs, 13. 10. 1938.



ren, wurde das Konkursverfahren angemeldet und ein Konkursmassever-
walter bestellt. Der WGCV suchte um Aufhebung der kommissarischen
Verwaltung an.821

5.58. Kux, Bloch & Söhne KG

Die Firma (Wien 1, Zedlitzg. 11) wurde 1922 als KG durch Victor Bloch,
Emil Kux und Alfred Manovill in Berlin gegründet.822 Als Kommanditis-
tin war die in Berlin und Amsterdam ansässige Fa. Mendelsohn & Co.
maßgeblich an der Firma beteiligt. Außerdem bestand eine Beteiligung
seitens der renommierten Londoner Bankfirma Kleinworth, Sons & Co.
(mit einer Einlage von Pf. St. 40.000,–). Zwischen 1923 und 1935 waren
als persönliche haftende Gesellschafter auch Josef Theodor Salomon und
Emil Kraus an der Gesellschaft beteiligt, zwischen 1925 und 1935 schien
auch Siegfried Ostwald als persönlich haftender Gesellschafter auf. Die
beiden in Österreich ansässigen Gesellschafter, Dr. Victor Bloch und Emil
Kux bewerteten ihre Firmenanteile in der Vermögensanmeldung nicht,
sondern gaben lediglich ihre Kapitaleinlage in der Höhe von jeweils
RM 22.821,– an.823 Die Firma betrieb im Inland Geschäfte von nur gerin-
gem Ausmaß. Allerdings verwaltete die Firma große Pfund-Kredite, die
vor allem nach Ungarn vergeben worden waren. Diese Kredite waren keine
eigenen Kredite, sondern ausländische Konsortialkredite, die bei Kux,
Bloch & Co. geführt wurden. „Diesen Debitoren standen Valuta-Ver-
pflichtungen an das Ausland gegenüber. [. . .] Die Abwicklung erfolgte im
ständigen Einvernehmen mit der Reichsbank (Abteilung für Auslands-
schulden).“ Am 24. Januar 1939 trat die Firma in Liquidation, am 10. Juli
1940 wurden die persönlich haftenden Gesellschafter Victor Bloch und
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821 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6462. Schreiben des WGCV, 28. 9. 1938.
822 KV: WGCV, 23. 12. 1838 bis zu Beginn des Jahres 1939; Liquidator: Adolf Kleisin-

ger (ehemaliger Prokurist der Fa. Kux, Bloch & Söhne), Dr. Herbert Pfab (letzterer
wurde am 13. November 1939 gelöscht und durch Richard Lange, Kaufmann in Ber-
lin, abgelöst); Eigentümer: Dr. Viktor Bloch, Emil Kux, Fa. Mendelsohn & Co.
(Bankgeschäft in Amsterdam), Kleinworth, Sons & Co. (London), Maatschappij voor
Bank- en Handelsundernemungen (Amsterdam).

823 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 37617 (Viktor Bloch); Nr. 40514 (Emil Kux). ÖStA
AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6461. Akten, die auf ein Rückstellungsverfahren hin-
weisen, konnten nicht eingesehen werden (BMF 230.649-34/56).



Emil Kux aus dem Handelsregister gelöscht. Das Personal der Firma wur-
de gekündigt und abgefertigt.

Ein Bericht der Liquidatoren Kleisinger und Lange zeigt, warum die
Liquidation nicht beendet werden konnte:

„Die Liquidation unserer Firma nimmt im Allgemeinen ihren normalen Fort-
gang. Die Liquidierung des inländischen Geschäftes ist bis auf einige Engage-
ments, deren Abwicklung von dem Ausgang schwieriger Presse, Konkursver-
fahren, Zwangsverwaltungen etc. abhängt, bereits erfolgt. Wegen der restli-
chen Objekte stehen wir in Verkaufsverhandlungen. Die Abwicklung der ver-
bliebenen ausländischen Engagements gestaltet sich jedoch äußerst schwierig,
da es sich zum größten Teil um Konsortialkredite an ungarische Firmen han-
delt, die der Ungarischen Stillhaltung beziehungsweise den Ungarischen De-
visenbestimmungen unterliegen. Nichtsdestoweniger bemühen wir uns seit
längerer Zeit im Einvernehmen mit den übrigen deutschen Konsortialmit-
gliedern und in Verbindung mit der Abteilung der Reichsbank für Auslands-
schulden, Berlin, eine Rückzahlung dieser Kredite zu erwirken.“824

Kux, Bloch & Co. galt gemäß eines Schreibens des Reichsaufsichtsamtes für
das Kreditwesen in Berlin seit September 1940 als nichtjüdischer Betrieb.825

Die Liquidatoren bemühten sich, eine Änderung des Firmennamens zu ver-
hindern.826 Allerdings mussten sie immer wieder erklären, warum die Firma
noch nicht gelöscht werden konnte. Da die Firma als „entjudeter Gewerbebe-
trieb“ galt, musste sie immer wieder um eine Verlängerung der Frist ansuchen,
innerhalb der sie gemäß § 1, Abs. 2 der VO „über Firmen von entjudeten Ge-
werbebetrieben“ hätte gelöscht werden müssen.827

Da jedoch diverse Kreditgeschäfte nach Beginn des Krieges nicht
mehr abgewickelt werden konnten, wurde die Liquidation der Firma
nicht beendet. Anlässlich einer Erhebung gaben die Fa. Kux, Block
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824 WrStLA, HRA 12.080, f. 161. Kux, Bloch & Co. an das Amtsgericht Wien (Register-
gericht), 18. 3. 1940.

825 Das Schreiben des Reichsaufsichtsamtes für das Kreditwesen (27. 9. 1940, Tgb 2407/
40 III) liegt dem Handelsregisterakt nicht bei, wird aber in einem Brief an das HG zi-
tiert. WrStLA, HRA 12.080, f. 178. Kux, Bloch & Co. an das Amtsgericht Wien (Re-
gistergericht), 28. 5. 1941.

826 WrStLA, HRA 12.080, f. 178. Kux, Bloch & Co. an das Amtsgericht Wien (Register-
gericht), 28. 5. 1941.

827 WrStLA, HRA 12.080, f. 175. Der Reichsminister der Justiz an das Amtsgericht
Wien (Registergericht) zwecks Gewährung einer Fristverlängerung, 12. 7. 1941.



& Co. i. L. 1942 an, dass sie noch immer vier Angestellte beschäftigte,
die monatlich brutto RM 2.224,– verdienten. Die Firma hatte eine neue
Adresse (Wien 1, Johannesg. 7–9) und benutzte vier Büroräume mit ins-
gesamt 91 m2, für die man RM 860,– vierteljährlich bezahlte. Die Bi-
lanz per 31. Dezember 1941 wies eine Bilanzsumme von RM
3,248 Mio. aus. Dem Eigenkapital, das ursprünglich RM 534.000,– be-
tragen hatte, standen Verluste in der Höhe von RM 408.748,93 gegen-
über. Es reduzierte sich somit auf RM 126.051,07. Die Summe der auf-
genommenen Kredite bezifferte sich auf RM 1,770.110,–. Ihnen stan-
den Debitoren in der Höhe von RM 2,141.092,– gegenüber. Die Firma
besaß außerdem ein Haus (Wien 13, Lainzer Str. 84), das sie mit
RM 360.000,– bewertete.828

Noch am 16. Januar 1945 berichtete der Liquidator Adolf Kleisinger
an das Amtsgericht Wien (Registergericht), die Liquidation werde „zwei-
fellos über das Kriegsende dauern, da die Abwicklung einiger Engage-
ments, insbesondere einiger hoher Auslandsforderungen des Bankhauses
während des Krieges nicht möglich ist.“829 1951 wird berichtet, dass drei
„grössere Engagements“ noch abgewickelt werden müssen.830 Die Firma
wurde aus dem Handelsregister schließlich am 14. Mai 1956 gelöscht.831

5.59. Langer & Co. KG832

Das Bankhaus Langer (Wien 1, Bösendorferstr. 2) wurde 1876 gegründet
und 1912 im Handelsregister eingetragen. Langjähriger Eigentümer war
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828 WrStLA, HRA 12.080, f. 219–221. Fragebogen zur Feststellung des Umfangs eines
Gewerbebetriebes gemäß §§ 1–4, 6 HGB, 23. 1. 1942 (beigeschlossen: Bilanz der
Fa. Kux, Bloch & Co. per 31. 12. 1940).

829 WrStLA, HRA 12.080, f. 259. Kux, Bloch & Co. (Kleisinger) an Amtsgericht Wien,
Registergericht (Abt. 131), 16. 1. 1945.

830 WrStLA, HRA 12.080, f. 259. Kux, Bloch & Co. (Kleisinger) an Amtsgericht Wien,
Registergericht (Abt. 131), 7. 3. 1951.

831 HG Wien, Firmenbuch, HRA 12.080. WrStLA, HRA 12.080, f. 277. Löschungsver-
fügung, 12. 5. 1956.

832 Kommissarische Verwalter: Arnulf von Teppner, 4. 5. 1938; Eigentümer: Otto Kraus,
Enrico Hardmeyer. Enrico Hardmeyer (ausländischer – italienischer oder schweizeri-
scher – Staatsangehöriger, galt als Arier). ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6499.
Schreiben des Bankhauses Langer (Teppner) an den Staatskommissar in der Privat-
wirtschaft, 2. 8. 1938.



Kommerzial- und Börserat Leopold Langer,833 der 1927 ausschied.834 Ne-
ben Otto Kraus hatte das Bankhaus Langer & Co. mit Dr. Paul Rau-
mann einen zweiten öffentlichen Gesellschafter.835 Dr. Raumann soll „ei-
genmächtig“ für das Bankhaus Langer & Co. Kredite vergeben haben,
die sich nachträglich als „grosse Verlustpositionen“ herausstellten. Rau-
mann starb 1935, und erst zu diesem Zeitpunkt wurde klar, dass diese
Verlustpositionen durch Raumanns Vermögen, mit dem er haftete, nicht
abgedeckt werden konnten. Angeblich wurde durch diesen Verlust das
Bankhaus passiv. Vermutlich im selben Jahr trat der in Mailand und Zü-
rich ansässige Industrielle Enrico Hardmeyer – ein Schweizer Staatsbür-
ger – als „stiller Gesellschafter“ mit einer Einlage von öS 0,25 Mio. in die
Firma ein. Hardmeyer, der in Finanzkreisen angesehen war, verunglückte
bei einer Eisenbahnkatastrophe mit seiner Ehefrau am 12. März 1938
tödlich.836 Otto Kraus wurde nach dem „Anschluss“ gezwungen, die
Bankkonzession am 4. Mai 1938 zurückzulegen. Er schied aus dem Ge-
schäftsbetrieb aus und erhielt – so beteuerte der KV des Bankhauses Lan-
ger & Co. – „keinerlei Beträge ausbezahlt.“837 Er wurde außerdem ver-
haftet.
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833 Leopold Langer, geboren am 10. Februar 1852 war Gremialpräsident, Präsident des
Börseschiedsgerichts, Zensor der Österreichischen Nationalbank, Mitglied zahlrei-
cher Verwaltungsräte, Präsident der Hotel Imperial AG, der Hotel Bristol AG und der
Ersten Wiener Spiegelglas-Versicherungs-Ges. Er starb am 15. September 1938. In
seiner Vermögensanmeldung bezeichnet er sich als ehemaliger Besitzer des Bankhau-
ses Langer, das nun von Krentschker & Co. übernommen worden sei. ÖStA AdR 06,
VVSt-VA Nr. 30.765 (Leopold Langer).

834 Handelsregister Wien, A 21, 144, 11. BMF, Ordner „Konzessionen“, BMF 49.540-
15/27.

835 Otto Kraus, geboren am 15. Mai 1888, der am 7. August 1925 als persönlich haften-
der Gesellschafter in die Fa. Langer & Co. eintrat, erlangte seine Konzession am
14. März 1926. BMF, Ordner „Konzessionen“, BMF 66.154-15/25. Dr. Paul Rau-
mann trat am 25. November 1927 als persönlich haftender Gesellschafter in die
Fa. Langer & Co. ein, am selben Tag erhielt er die auf ihn lautende Bankkonzession.
BMF, Ordner „Konzessionen“, BMF 37.159-15/25. Von Otto Kraus existiert keine
Vermögensanmeldung.

836 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6499 (unfoliert). Schreiben des Bankhauses
Langer (Teppner) an den Staatskommissar in der Privatwirtschaft, 2. 8. 1938.

837 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6499 (unfoliert). Schreiben des Bankhauses
Langer (Teppner) an den Staatskommissar in der Privatwirtschaft, 2. 8. 1938.



5.59.1. Der Kommissarische Verwalter Arnulf Teppner

Das Bankhaus Langer war die einzige Bank, in der ein Privatmann KV
einer Bank wurde und auch als ihr Treuhänder und Liqudator tätig war.
Arnulf (von) Teppner838 wurde durch die VVSt am 4. Mai 1938 zum
kommissarischen Verwalter des Bankhauses Langer & Co. bestellt, erhielt
am 28. März 1939 eine Vollmacht als Treuhänder, die am 4. März 1942
erlosch. Für seine Tätigkeit erhielt Teppner monatlich RM 1.500,–.839

Neben der Tätigkeit des als KV war Teppner auch als Prokurist des
Bankhauses Krentschker & Co. eingetragen.840 Er war jedoch bei diesem
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838 Ein Bericht über Teppner, der vermutlich im Auftrag der VVSt von einer Auskunftei
erarbeitet wurde, führt Folgendes an: Teppner, Sohn eines Oberstleutnants, war 1938
etwa 46 Jahre alt. Er hatte drei Brüder: Einer war als Baumeister und Architekt in
Graz tätig, einer als hoher Beamter im Landwirtschaftsministerium, ein dritter war
Direktor des „Alpenlandkaufhauses“ in Graz, des arisierten Kaufhauses Kastner &
Oehler. Arnulf Teppner hatte vor dem Ersten Weltkrieg bei der Anglobank in Graz
gearbeitet, wurde 1914 als Offizier aktiviert, wechselte nach dem Krieg zur Steirischen
Agrarbank. Zwischen 1928 und 1930 war er Direktor der gewerblichen Krankenkasse
in der Steiermark, zwischen 1930 und 1935 war als Direktor der Gebietskrankenkasse
für die Süd- und Oststeiermark tätig. Dort war der spätere Gauleiter der Steiermark
Ueberreither sein Sekretär. Aufgrund seiner nationalsozialistischen Einstellung wurde
er mit 1. März 1937 in den Ruhestand versetzt. Danach war er als Buchsachverständi-
ger, Buchrevisor und Geldvermittler tätig, besaß jedoch auch einen Gewerbeschein
zur Vermittlung von Privatgeschäften aller Art. Nach dem „Anschluss“ ging er nach
Wien, wurde hier am 11. April 1938 Verwaltungsratsmitglied der Hirtenberger Pa-
tronenfabrik, schied allerdings nach der Fusion des Unternehmens mit den Gustloff-
werken wieder aus dem Unternehmen aus. Am 15. April 1939 übernahm Teppner
eine Geschäftsstelle der Klassenlotterie (Fa. Levin, Wien 1, Wollzeile 27), die in eine
Einnahmestelle der Deutschen Staatlichen Klassenlotterie umgewandelt wurde. Er
zahlte für die Übernahme samt der Entjudungsauflage RM 15.000,–. Zudem über-
nahm der die Lotteriequote des in Liquidation begriffenen Bankhauses J. Chrystoph.
ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6499. Spezialbericht. Auskunft über Arnulf von
Teppner (Wien 3, Marokkanerg. 22), 29. 7. 1940.

839 Ein langjähriger Mitarbeiter des Bankhauses Langer & Co. berichtete, Teppner habe
während der Liquidation zweimal den Betrag vn RM 50.000,– für circa drei Wochen
von einem Bekannten aus Graz entliehen und mit einer Entschädigung von
RM 2.000,– (60%) zurückbezahlt. Teppner, so wird weiters berichtet, habe außer-
dem die Wohnung des ehemaligen Eigentümers Otto Kraus übernommen. ÖStA
AdR 06, VVSt, Kt. 240, Gew 4712. Internes Schreiben der VVSt (Abt. KuTr, Kie-
nast) an Dr. Glaser, 24. 5. 1939.

840 Vgl. FC 1940, S. 386. Vgl. zum Bankhaus Krentschker & Co. Theodor Venus: Das
Bankhaus Krentschker & Co. 1938–1945. Zwischenbericht (ohne Quellenangaben).
März 2000.



Bankhaus nicht ständig tätig, sondern arbeitete dort nur zeitweise. Sein
Einkommen bestand aus Erfolgsanteilen, die er aus Geschäften bezog, die
er dem Bankhaus vermittelte. Zudem leitete er eine Juden-Auswande-
rungsaktion in der Steiermark. Er koordinierte für Krentschker & Co.
die Liquidation jüdischer Vermögen beziehungsweise auch die Transferie-
rung von jüdischem Inlandsvermögen ins Ausland.841 In einer Aktennotiz
der VVSt wurde bemerkt, Teppner, sei als „bevollmächtigter Direktor“
des Bankhauses Krentschker & Co. „mehr Freund als Angestellter der
beiden Inhaber“.842 Selbst in der VVSt wurde in einem internen Bericht
Teppners Doppelfunktion als KV von Langer & Co. und Prokurist bei
Krentschker & Co. als „unvereinbar“ und seine Rolle als „merkwürdig“
bezeichnet. Außerdem wurde bemerkt, er führe die Liquidation des
Bankhauses Langer & Co. gar nicht selbst durch, sondern der langjährige
Mitarbeiter Karl Josef Tambornino, der mittlerweile selbst als Prokurist
von Krentschker & Co. eingetragen war.843 Offenbar wurden für die Ab-
wicklung des Bankhauses Langer & Co. Liquidationskosten in der Höhe
von RM 120.000,– verrechnet.844

Der stille Gesellschafter Enrico Hardmeyer und seine Erben Enrico
Schnaars-Hardmeyer845 war „stiller Gesellschafter“ des Bankhauses Langer
& Co. mit einer Einlage von öS 250.000,– (= RM 166.666,67) und hatte
außerdem Guthaben auf diversen Kreditoren -Konti in der Höhe von
öS 300.000,–, insgesamt also öS 555.000,–. Er war mit 20 Prozent am
Gewinn und mit zehn Prozent am Verlust von Langer & Co. beteiligt.

Da er selbst auf Grund seines Todes nicht mehr die Gelegenheit hatte,
zur angeblich notwendigen Sanierung des Bankhauses Langer & Co. bei-
zutragen, sahen sich seine Erben verpflichtet, dies wenigstens im Rahmen
der Firmenauflösung zu tun. Der Bevollmächtigte der Hardmeyer’schen
Erben schrieb:
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841 Allein für diese Tätigkeit soll Teppner 1939 eine Provision von RM 20.000,– bekom-
men haben. ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6499. Spezialbericht. Auskunft über
Arnulf von Teppner (Wien 3, Marokkanerg. 22), 29. 7. 1940.

842 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6499. Notiz der VVSt, 2. 7. 1940 (unsigniert).
843 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6499. Bericht (undatiert, verfasst von „K.B.“ –

Es dürfte sich um einen internen Informationsbericht handeln, der auf „umfangrei-
chen Nachforschungen“ beruhte). Vgl. FC 1940, S. 386.

844 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6499. Bericht (undatiert, verfasst von „K.B.“).
845 Enrico Hardmeyer war ein in Mailand ansässiger Industrieller, der zeitweilig Verwal-

tungsrat der Lenzinger Papierfabriks AG und der DDSG war. Vgl. FC 1933, 448.



„Der Verzicht der Erben Hardmeyer auf die Guthabungen und das Depot
beim Bankhaus Langer & Co. und die Uebernahme einer Garantie bezüglich
der Durchführung der Liquidation stellen einen Akt der Pietät gegenüber
dem verstorbenen Herrn Hardmeyer dar. Dessen Erben möchten nicht den
unrichtigen Verdacht aufkommen lassen, als ob Herr Hardmeyer wissentlich
an einem Bankgeschäft beteiligt gewesen sei, dessen Bilanz bei vorsichtiger
Beurteilung der Aktiven passiv war. Aus diesem Grunde und nur aus diesem
Grunde können sich die Erben Hardmeyer bereit finden, die von ihnen über-
nommenen Opfer, die sich ziffernmässig auf einen sehr hohen Betrag belau-
fen, zu übernehmen.“846

Mehrfach wurde betont, dass die Erben Enrico Hardmeyers durch keiner-
lei gesetzliche oder vertragliche Bestimmungen zu ihrer Handlungsweise
verpflichtet seien. Erst nach dem Tod Enrico Hardmeyers schlossen die Er-
ben diesbezügliche Vereinbarungen beziehungsweise gaben Garantieerklä-
rungen ab. Tatsächlich war ein stiller Gesellschafter nur verpflichtet, Ver-
luste bis zur Höhe seines Einlagekapitals zu tragen. Die Erben betonten je-
doch auch, sie seien nicht in der Lage, Valuta-Überweisungen vorzuneh-
men, sondern sie beabsichtigen, lediglich Effekten-Sperrmarkt zur Abde-
ckung des Ausfallsbetrages zur Verfügung zu stellen. Allerdings wurde
auch eine Liegenschaft dem Bankhaus Langer & Co. übertragen, und zwar
wurde eine im Eigentum des Enrico Hardmeyer gewesenen Liegenschaft
in Grundlsee, Steiermark, an die Liquidationsmasse von Langer & Co.
verkauft.847 Durch die Zahlung von weiteren RM 0,5 Mio. versuchten die
Erben auch, den inhaftierten Otto Kraus frei zu bekommen und ihm ein
Visum zu verschaffen.848
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846 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6499. Heinrich Stiefelmeier (dipl. Wirtschafts-
prüfer, Zürich) an den zu ernennenden Kommissär des Bank- und Wechselhauses
Langer & Co., 2. 5. 1938.

847 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6499. Schreiben Teppners an den Oberfinanz-
präsidenten von Berlin/Devisenstelle, 30. 6. 1938, 3. Blatt.

848 In einem Schreiben Enrico Schnaars (Bevollmächtigter der Hardmeyer’schen Erben,
Zürich) werden die Zahlungen mit den genannten Forderungen junktimiert. Aus
dem Text einer späteren Vereinbarung geht hervor, dass die Bedingungen erfüllt wur-
den. Schreiben Enrico Schnaars an den kommissarischen Verwalter des Bankhauses
Langer & Co. (Teppner), 24. 6. 1938. ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6499.
Die Zahlung der RM 500.000,– wurde übrigens durch zwei Schweizer Banken abge-
wickelt, die Winterthurbank und die Schweizerische Bankgesellschaft. Vereinbarung
zwischen den Erben Hardmeyer [. . .] und dem Bank- und Wechselhaus Langer
& Co., 20. 7. 1938.



Insgesamt stellten die Hardmeyer’schen Erben zur Befriedigung der Gläu-
biger – 66 Prozent von diesen galten als „Arier“849 – des Bankhauses Langer
& Co. RM 1,168.313,17 zu Verfügung. Der im Zuge der Abwicklung des
Bankhauses erwirtschaftete Überschuss von RM 101.553,10 wurde auf
Grund einer Vereinbarung den Hardmeyer’schen Erben übertragen.850

Das Bankhaus Langer & Co. beschäftigte beim „Anschluss“ circa 20
Angestellte und war damit eine der größten Privatbanken Österreichs.851

Zum 31. Juli 1938 entliess der kommissarische Verwalter der Bank acht jü-
dische Angestellte (Hans Berger, Mila Ehre, Arthur Gross, Paul Schlesinger,
Erich Schiller, Alexander Silberg, Grete Süss, Berthold Wagner) und einen
nichtjüdischen Angestellten (Dr. Julius Hochbaum), der mit einer Jüdin
verheiratet war. Alle diese Angestellten waren vom kommissarischen Ver-
walter Arnulf Teppner schon am 5. Mai 1938 – das war der Tag der Über-
nahme der KV – zum 30. September 1938 gekündigt worden. Die entlasse-
nen Angestellten wurden mit einem Monatsgehalt, das jedoch gegen beste-
hende Gehaltsvorschüsse verrechnet wurde, abgefertigt.852 Einer der Ange-
stellten, Alexander Silberg, richtete an die VVSt einen Bittbrief, in dem er
ausführte, dass er ein mit der silbernen Tapferkeitsmedaille ausgezeichneter
Frontsoldat sei, der „im Kriege im vordersten Graben verwundet wurde“
und nun seine alte, an einem Auge erblindete Mutter zu erhalten habe. Er
sei seit 11 Jahren beim Bankhaus Langer & Co. angestellt und es sei ihm
mitgeteilt worden, dass er nun „ohne die geringste Abfertigung auszutreten
habe.“ Er formulierte die Bitte, dass ihm wenigstens ein Teil der ihm zuste-
henden Abfertigung ausbezahlt würde.853 Die VVSt bewilligte daraufhin
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849 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 240, Gew 4712. Schreiben des Bankhauses Langer & Co.
(Teppner) an die VVSt, 22. 7. 1938. In einem weiteren Schreiben spricht Teppner da-
von, dass 70 Prozent der Gläubiger „Arier“ seien. Insgesamt handelte es sich laut Teppner
um Einlagen von 214 „Ariern“. Schreiben Teppners an die VVSt, 29. 8. 1938. Schreiben
Teppners an den Oberfinanzpräsidenten von Berlin/Devisenstelle, 30. 6. 1938, 5. Blatt.

850 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6499. Schreiben der VVSt (Dr. Philippovich) an
die Bezirkshauptmannschaft für den 3. Bezirk, 17. 2. 1944.

851 ÖStA AdR 04, Bürckel-Materie 2165/2/4. Vorläufiger Bericht über den finanziellen
Stand des Bankhauses Krentschker & Co., Graz und Wien per 31. 12. 1938, verfasst
durch die Gesellschaft für Revision und treuhändige Verwaltung, GmbH.

852 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 240, Gew 4712. Schreiben des Bankhauses Langer & Co.
(Teppner) an die VVSt, 22. 7. 1938.

853 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 240, Gew 4712. Schreiben Alexander Silberg an die VVSt,
22. 7. 1938.



die Auszahlung eines Teiles der Abfertigung, der jedoch „keineswegs mehr
als die Hälfte des ihm nach dem Angestelltengesetze zustehenden Betrages“
ausmachen durfte. Dr. Julius Hochbaum, der mit einer jüdischen Frau ver-
heiratet war, richtete ebenfalls einen Bittbrief an die VVSt mit der Begrün-
dung, er sei ehemaliger Artillerieoffzier und zu 50 Prozent kriegsinvalid.
Seine weitere Verwendung wurde – das Einverständnis der NSDAP-Orts-
gruppe vorausgesetzt – bis zum 31. Dezember 1938 bewilligt.854 Franz
Kuna – er behauptete, er sei der einzige „Illegale“ in der Firma gewesen –
wurde ebenfalls im Mai per September gekündigt. Er beendete sein Arbeits-
verhältnis bei Langer & Co. tatsächlich im September 1938 und erhielt die
ihm nach 30-jähriger Anstellung gesetzlich zustehende Abfertigung.855

5.59.2. Die ominöse Rolle des Bankhauses Krentschker & Co.

Obwohl das Bankhaus Langer & Co. nach den vorliegenden Quellen li-
quidiert wurde, stellt sich die Frage, ob nicht eine verdeckte beziehungs-
weise indirekte Arisierung vorliegt. Ein Symptom dafür ist, dass in den
Räumlichkeiten von Langer & Co. in Wien die Firma Krentschker & Co.
etablierte, die zuvor in Wien keine Niederlassung unterhalten hatte.856 Das
Bankhaus Krentschker & Co. war eine in Graz situierte OHG, die sich vor
dem „Anschluss“ im Wesentlichen mit der Finanzierung von Motorrad-
käufen beschäftigte. Es war auch bekannt, dass die Firma vor 1938 die Fi-
nanzierung der illegalen NSDAP koordinierte und die Rolle eines Geldku-
riers übernahm.857 Zu diesem Zweck waren zwei Niederlassungen gegrün-
det worden, eine in Zürich (Motorkredit Pramberger & Co.) und eine in
Laibach (Motor-Kredit). Beide Filialen waren lediglich mit getarnten
Transfers für das Deutsche Hilfswerk befasst.858 Diese Tätigkeit für die
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854 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 240, Gew 4712. Schreiben der VVSt an den kommissari-
schen Verwalter des Bank- und Wechselhauses Langer & Co., 26. 7. 1938.

855 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 240, Gew 4712. Schreiben Franz Kuna an die VVSt (Pg.
Stefan), 23. 3. 1939.

856 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 240, Gew 4712. Schreiben des Bankhauses Langer & Co.
(Teppner) an die VVSt, 8. 3. 1939.

857 Vgl. Venus, Krentschker, S. 4.
858 ÖStA AdR 04, Bürckel-Materie 2165/2/4. Vorläufiger Bericht über den finanziellen

Stand des Bankhauses Krentschker & Co., Graz und Wien per 31. 12. 1938, verfasst
durch die Gesellschaft für Revision und treuhändige Verwaltung, GmbH. Vgl. dazu
auch Venus, Krentschker, S. 3–5.



NSDAP vor 1938 verhalf dem Bankhaus Krentschker & Co. zu wichtigen
Aufträgen nach dem „Anschluss“, etwa wurde es schon am 30. Mai 1938
zum Treuhänder für die Gildemeester-Auswanderungsaktion bestellt.859

In der Vermögensanmeldung des Vorbesitzers Leopold Langer wurde
zum Namen des Bankhauses Langer & Co. die Bemerkung hinzugefügt:
„Nunmehr Krentschker & Co.“ Auch bot die Doppelfunktion Arnulf
Teppners als KV bei Langer & Co. einerseits und als Prokurist bei
Krentschker & Co. andererseits weitere Hinweise auf eine enge Verbin-
dung. Ein interner Bericht der VVSt drückte dies so aus:

„Die Firma Krentschker & Co. ist wohl selbständig, ist aber als Arisiererin des
Bankhauses Langer & Co. von dieser Firma nicht zu trennen. Nachdem [. . .]
dürften so ziemlich alle Aktiven bei der Liquidierung von Herrn Teppner der
Firma Krentschker & Co. zugeeignet worden sein, bzw. hat diese Firma von
der liquidierenden Firma die Aktiven zu Beträgen übernommen, die nicht
dem tatsächlichen erzielbaren Wert entsprachen. [. . .] Die bloss oberflächli-
che Ueberprüfung der Bilanzen, die Herr Teppner der Vermögensverkehrs-
stelle vorgelegt hat, ergibt bereits, dass Teppner derart lückenhafte Angaben
erstellt, dass man daraus überhaupt nicht klug werden kann. Jedenfalls ist
daraus zu erkennen, dass aus nahe liegenden Gründen ungeheure Abwertun-
gen der Substanzwerte und Forderungen vorgenommen worden sind. Auf
jeden Fall ist aus dem Bericht zu ersehen, dass Herr Teppner nicht ordnungs-
gemäss mit der Sorgfalt eines ordentlichen bei der Ausübung seines Amtes
vorgegangen ist. Es entsteht der Verdacht, dass diese innige Zusammenarbeit
des liquidierenden Bankhauses Langer & Co. mit der Arisierungsfirma
Krentschker & Co. von Anbeginn beabsichtigt war, um die Vermögenswerte
des Bankhauses Langer & Co. zu übernehmen.“860

Auch wenn keine formelle Arisierung vorliegt – es fehlen ein Kaufvertrag,
eine Genehmigung der VVSt, Belege für die Bezahlung einer „Entju-
dungsauflage“ – so kann doch mit großer Wahrscheinlichkeit, vorbehalt-
lich weiterer Aktenfunde, eine Übernahme des Bankhauses Langer & Co.
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859 Vgl. S. 6; vgl. dazu auch Theodor Venus und Alexandra-Eileen Wenck: Die Entzie-
hung jüdischen Vermögens im Rahmen der Aktion Gildemeester. Eine empirische
Studie über Organisation, Form und Wandel von „Arisierung“ und jüdischer Aus-
wanderung in Österreich 1938–1941 Nationalsozialistische Institutionen des Vermö-
gensentzuges 2 (= Veröffentlichungen der Österreichischen Historikerkommission.
Vermögensentzug während der NS-Zeit sowie Rückstellungen und Entschädigungen
seit 1945 in Österreich Bd. 20/2), Wien und München 2004.

860 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6499. Bericht (undatiert, verfasst von „K.B.“)



durch Krentschker & Co. vermutet werden. Der Unterstaatssekretär
Dr. Rizzi bemerkte im Jahr 1945 in Bezug auf das Bankhaus Krentschker,
„dass seit März 1938 das Schwergewicht des Unternehmens sich in die
Niederlassung Wien verlagert hatte, was auch dadurch belegt ist, dass die
massgebenden geschäftlichen Unterlagen und Buchführungen in der Nie-
derlassung konzentriert sind.“861 Es existierte lediglich ein Abkommen
zwischen Teppner als KV des Bankhauses Langer & Co. und Krentschker
& Co., das die Übernahme der Geschäftseinrichtung und das Mietverhält-
nis regelte und Krentschker & Co. berechtigte, „entschädigungslos“ alle
Angestellten der Firma Langer & Co. zu übernehmen. Zwölf Angestellte
wurden schließlich übernommen. Die Leitung der Wiener Filiale über-
nahm Karl Josef Tambornino.862
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861 ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 4907 (Sammler), 196.731-35/1952. Schreiben Staatssekre-
tär Rizzi (Staatsamt für Finanzen) an die Prov. Steiermärkische Landesregierung,
20. 7. 1945.

862 Vgl. Venus, Krentschker, S. 9.

Tab. 92: Überprüfungsergebnis bei Langer & Co.i)

Aktiva RM Passiva RM

Kassa, Valuten 30.050,61 Kreditoren 1,147.172,09
Wechsel-Portefeuille 72.111,93 Krediteii) 764.733,20
Debitoren 1,106.683,45 Tratten 4.746,27
Guthaben 17.908,00 Transitoren 31.761,97
Effekten 530.666,67 Ausgleich 145,59
Transitoren 63.537,40
Immobilien 127.600,00
Mobilien 0,67

Gesamt 1,948.559,08 1,948.559,08
Liquidationskosten 120.000,00
Liquidationsüberschuss 101.553,00

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6499. Status vom Bank- und Wechselhaus Langer & Co. auf
Grund der Bilanzziffern per 31. 12. 1937 und unter Berücksichtigung der durchgeführten Bilanz-
bereinigung (Verzichtleistung der Erben Hardmeyers etc.).

ii) Dabei handelte es sich um bei Banken in Anspruch genommene Kredite, die durch Wertschriften
gedeckt waren. ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6499. Status vom Bank- und Wechselhaus
Langer & Co. auf Grund der Bilanzziffern per 31. Dezember 1937 und unter Berücksichtigung
der durchgeführten Bilanzbereinigung (Verzichtleistung der Erben Hardmeyers etc.).



Im Fall des Bankhauses Langer & Co. konnten keine Hinweise auf ein
Rückstellungsverfahren gefunden werden. Otto Kraus war emigriert und
lebte nach 1945 in London. Von dort stellte er Rückstellungsansprüche,
über deren Schicksal bisher nichts bekannt ist. Angeblich kam es zwischen
Kraus und Teppner nach Kriegsende zu einer gerichtlichen Auseinander-
setzung. Kraus soll jedoch keinerlei Entschädigungen erhalten haben.863

(Tab. 92, S. 341)

5.60. Moriz Lebowitsch

Das Bankhaus (Wien 1, Rotenturmstr. 11) wurde 1909 von Moriz Lebo-
witsch gemeinsam mit Hans Rheinhart gegründet.864 Nach dem Ausschei-
den von Hans Rheinhart trat Leo Rosenmann in die Firma ein, die damals
den Namen „Lebowitsch & Rosenmann“ führte. Seit 1915 führte Lebo-
witsch sein Geschäft als Einzelfirma und unter seinem eigenen Namen.865

Das Bankhaus beschäftigte sich vor allem mit dem Effektenkommis-
sionsgeschäft, mit der Belehnung von Wertpapieren, mit dem Losratenge-
schäft, mit Ankauf und Verkauf von Losen und mit dem Promessenge-
schäft. Vor Erlass der österreichischen Devisenverordnung wurde auch das
Valutengeschäft betrieben. 1938 wurde Moriz Lebowitsch unmittelbar
nach dem Anschluss verhaftet und war 13 Wochen inhaftiert. Am 5. Juli
1938 wurde er neuerdings für drei Wochen inhaftiert.866 Die Begründung
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863 Diese Auskunft verdanke ich Theo Venus, der an einem Bericht über das Bankhaus
Krentschker & Co. arbeitet. Von diesem Bericht sind genauere Aufschlüsse über das
Rückstellungsverfahren beziehungsweise die Umstände der gerichtlichen Auseinan-
dersetzung zwischen Kraus und Teppner zu erwarten. Vgl. S. 9.

864 KV: WGCV, 31. 5. 1938; Eigentümer: Moriz Lebowitsch.
865 Handelsregister Wien, A 27, 160.
866 Lebowitsch beging unter dem enormen psychischen Druck einen Selbstmordversuch.

Er schrieb unter Beilegung eines ärztlichen Attestes etwa am 6. Juli 1938 – ohne An-
gabe eines genauen Datums: „Ich habe mir in der Nacht vom 15. auf den 16. Juni in
einem Anfalle von Nervenzerrüttung in selbstmörderischer Absicht die beiden Puls-
adern durchschnitten und auch am Halse Schnittwunden beigebracht, so dass ich von
der Rettungsgesellschaft auf die Nervenklinik des Herrn Prof. Pölzl und in der Folge
in die Nervenheilanstalt in Inzersdorf gebracht werden musste. Derzeit besteht, wie
aus beigeschlossenem ärztlichen Zeugnisse des Assistenten der Nervenklinik hervor-
geht, eine Schädigung des nervus medianus und eine Blutgefässgeschwulst. Infolge
der Verletzung bin ich dem Gebrauche der beiden Hände zur Zeit behindert. Mittler-
weile wurde der Wiener Giro- und Kassenverein zum Kommissarischen Verwalter



lautete, er habe in seiner Vermögensanmeldung falsche Angaben gemacht.
Nach dem Urteil des WGCV verfügte die Firma über eine „sauber und or-
dentlich geführte Buchhaltung nach dem doppelten amerikanischen Sys-
tem“. Am 31. Dezember 1937 wies die Buchhaltung einen Vermögens-
stand von öS 49.000,– auf. Allerdings zeigte die Prüfung nach Angaben
des WGCV, dass nur ein Sechzehntel des Geschäftsvermögens in den Bü-
chern geführt worden war. Dieser weitaus größte Teil der Buchhaltung sei
„auf losen Blättern, zumeist auf den Rückseiten alter Aktienformulare und
vorwiegend in Bleistiftschrift verzeichnet“ gewesen. Ein Zusammenhang
zwischen diesen Aufzeichnungen und der „offiziellen Buchhaltung“ be-
stand nicht. [Tab. 93, S. 343]

Moriz Lebowitsch hatte seine Firma mit RM 197.937,– bewertet.867 „In
vielen Fällen war es notwendig“, so schrieb der WGCV, „die von Lebo-
witsch durch eine Reihe von Jahren verlangten, oftmals wucherischen De-
betzinsen auf ein entsprechendes Mass zu reduzieren.“ Die Bankkon-
zession wurde zurückgelegt, die Löschung der Firma aus dem Handels-
register durchgeführt. Die Steuerrückstände seit 1928 in der Höhe von
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meines Geschäfts bestellt, der sämmtliche Effektenbestände in seine Verwahrung
übernommen hat.“ Das ärztliche Attest stammte von Dr. Ernst Pichler, Assistent der
Klinik für Neurologie und Psychiatrie (Wien 8, Josefstädterstr 30/III). Im Gutachten
wurde ausgeführt: „Herr Lebowitsch Moritz war vom 15.–19. Juni 1938 an der
Psychiatrischen Klinik wegen Depression und Selbstmordversuch (Schnitt mit dem
Rasiermesser in den Hals u. in die Handwurzel bds.) in Pflege. Derzeit besteht eine
Schädigung des Nervus medianus u. eine Blutgefässgeschwulst, beides als Folge des
Selbstmordversuches, die eine systematische elektrotherapeutische bzw. chirurgische
Behandlung erfordern. 5. VII. 1938.“ ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 46461 (Moriz
Lebowitsch).

867 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 46461 (Moriz Lebowitsch).

Tab. 93: Prüfung bei Moriz Lebowitschi)

RM

Aktiva 551.616
Passiva 80.300
WGCV-Honorar 15.000

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6463. Bericht des WGCV, 16. 12. 1939. Der WGCV hatte
eine Prüfung durch die Österreichische Industrie- und Treuhand-GmbH vornehmen lassen.



RM 51.247,– waren beglichen worden. Das Vermögen des Moriz Lebo-
witsch wurde auf ein Sperrkonto bei der Länderbank erlegt.868 Am 8. Juli
1938 wurde der WGCV als KV eingetragen, die Firma am 7. September
1939 gelöscht. Moritz Lebowitsch wurde nach Opole deportiert und er-
mordet.

5.61. Dr. Samuel Lemberger

Das Bankgeschäft Lemberger (Wien 1, Franz Josefskai 7–9; Wien 1, Bi-
berstr. 17) wurde im Jahre 1920 gegründet.869 Die Firma betrieb ein Effek-
tenkommissionsgeschäft, beschäftigte sich auch mit dem Losratengeschäft.
Der WGCV kritisierte die Geschäftsgebarung: „Das Verrechnungswesen
war sehr mangelhaft geführt. Kundeneffekten im ungefähren Wert von
RM 67.000,– waren nicht vorhanden.“ Dr. Samuel Lemberger war zwi-
schen dem 19. März und dem 24. Juni 1938 in Schutzhaft.870 [Tab. 94]

Die Außenstände der Firma in der Höhe von RM 471.033,– erwiesen sich
zu einem Teil als uneinbringlich, da sie zu einem Großteil jüdische
Schuldner betrafen. Zudem verringerte sich das Eigenkapital der Firma
von RM 173.000,– auf RM 100.073,– im Dezember 1938. Da weiters
Kursverluste in der Höhe von RM 60.575,– zu konstatieren waren, ergab
sich daher am 31. Dezember 1939 eine Überschuldung von
RM 14.322,–.
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868 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6463. Bericht des WGCV, 16. 12. 1939.
869 KV: WGCV, 14. 6. 1938; Treuhänder: Gesellschaft für Revision und treuhändige

Verwaltung GmbH, 15. 1. 1943. Eigentümer: Dr. Samuel Lemberger.
870 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 35.248 (Samuel Lemberger).

Tab. 94: Prüfungsergebnis bei Samuel Lembergeri)

RM

Aktiva 597.244
Passiva 423.424
Liquidationserlös 55.214
WGCV-Honorar 16.000

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 241, Gew 4704. Bericht des WGCV vom 26. 1. 1943.



Durch die Hereinbringung eines Teiles der Außenstände konstatierte
der WGCV zum 31. Dezember 1942 einen Liquidationserlös von
RM 55.214,–, der durch die Haupttreuhandstelle Ost mit Erkenntnis
vom 7. Oktober 1942 beschlagnahmt und zu Gunsten des Deutschen Rei-
ches eingezogen wurde. Ein Schreiben der „Gesellschaft für Revision und
treuhändige Verwaltung“ erwähnt ein Barvermögen des Bankhauses Lem-
berger in der Höhe von RM 93.377,–, dem „keine nennenswerten Ver-
pflichtungen gegenüberstehen.“871 Dr. Samuel Lemberger hatte 1938 sei-
ne Bank mit RM 49.223,– bewertet.872 Die Firma wurde liquidiert, die
Bankkonzession zurückgelegt, die Löschung der Firma am 22. August
1942 durchgeführt.873

Samuel Lemberger konnte nach Palästina ausreisen. Im März 1947
schickte er an das BMF-VS eine „Vermögensanmeldung“, die umgehend
an das Wiener Magistrat (MA 62) abgetreten wurde. Die Vermögensan-
meldung listete unter anderem ein Treuhandkonto bei der Länderbank
(US-Dollar 13.500,–), ein Konto beim WGCV (entstanden durch die Li-
quidation des Bankhauses), diverse Versicherungspolizzen, vier Kisten mit
Effekten und schließlich einen Betrag von RM 12.500,– auf, der als Reichs-
fluchtsteuer bezahlt worden war. Ob und inwieweit es Samuel Lemberger
gelang, seine Forderungen geltend zu machen, ist ungewiss.874 Jedenfalls hat
Samuel Lemberger 1951 Liegenschaften zurückgestellt erhalten, die er bald
darauf der Gemeinde Wien um öS 370.000,– verkaufte.875

5.62. Johann Liebig & Comp.

Die Firma wurde 1922 gegründet. Öffentlich haftende Gesellschafterin
war die Fa. Johann Liebig & Comp. in Wien und insgesamt 16 Komman-
ditisten mit Einlagen zwischen K 1,5 und 7,5 Mio. beziehungsweise nach
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871 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 241, Gew 4704. Schreiben Gesellschaft für Revision und
treuhändige Verwaltung an die VVSt, 15. 7. 1943. ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850,
KuTr 6464.

872 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 35.248 (Samuel Lemberger).
873 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 241, Gew 4704. Bericht des WGCV vom 26. 1. 1943.
874 WrStLA, VEAV, 1. Bez., 701. Schreiben Dr. Samuel Lemberger an das Bundesminis-

terium für Vermögenskontrolle und Wirtschaftsplanung, 21. 3. 1947.
875 ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 4438, 185.040-34/51. Es handelt sich um fünf Grund-

stücke in Dornbach (EZ 359).



der zwischen öS 17.789,– und öS 88.948,–. Die Kommandisten – beste-
hend aus Firmen in Deutschland (Hamburg, Frankfurt, Köln, Breslau)
und Großbritannien – wurden alle am 30. März 1934 gelöscht. Die Firma
wurde am 13. April 1934 als aufgelöst in Liquidation getreten ins Han-
delsregister eingetragen. Liquidatoren waren Fritz Logan und Sigismund
Priower. Die Firma wurde am 15. Mai 1939 gelöscht.876 [Tab. 95, S. 346]

5.63. M. & J. Mandl

Die Firma M. & J. Mandl (Wien 1, Esslingg. 2; Wien 1, Stephanspl. 1)
führte ein Kleidergeschäft in Wien am Stephansplatz.877 Dieses Geschäft
besaß eine eigene Bankabteilung, die hauptsächlich ein Eskomptegeschäft
betrieb. Dieses Bankgeschäft wurde seit 1934 nicht mehr betrieben, aller-
dings wurde die Konzession nicht zurückgelegt, da sich die Firma die
Möglichkeit offen halten wollte, das Eskomptegeschäft wieder aufnehmen
zu können.

Nach Angaben von Erich Mandl befand sich die Firma „seit Jahren in
successiver Liquidation“.878 Das Konfektionsgeschäft war schon seit 1935
aufgelöst, das Detailgeschäft in der Mariahilfer Str. wurde 1937 aufgelas-
sen. Die Gesellschaft bestand im März 1938 nur noch aus dem Stammsitz
in der Esslingg. 2 und das Detailgeschäft am Stephansplatz. Die Aktiva be-
standen hauptsächlich aus 9.189 Aktien der Klea-Terrain- und Bauaktien-
gesellschaft und 3.333 Aktien der Vereinigten Kleiderfabriken AG Pross-
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876 Handelsregister A 64, 238.
877 KV: WGCV, 11. 6. 1938; Eigentümer: Max Mandl, Erich Mandl (mit 35 Prozent am

Gewinn beteiligt), Dr. Gustav Steger.
878 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 8071 (Erich Mandl).

Tab. 95: Kommanditisten bei Johann Liebig & Co. bis 1934

K (in Mio.) 1922 öS (ab 1926)

Dr. Lothar von Eichhorn 2,5 26.684
Emil Minich 2,5 71.159
Gebrüder Schröder & Co., Hamurg 3,0 35.579
J. Henry Schröder & Co. in London 7,5 88.948
Speyer & Co., New York 7,5 88.948



nitz. Nach eigenen Angaben überstiegen die Passiva die Aktiva geringfügig,
sodass sich ein Debetsaldo von RM 2.473,– ergab, das Max Mandl gemäß
einer internen Regelung zu tragen hatte.879 [T. 96, S. 347; T. 97, S. 347]

Der WGCV trieb eine für dubios gehaltene Forderung über RM 10.000,–
ein und befriedigte drei Kreditoren, indem ihre Forderungen auf den Ge-
sellschafter Max Mandl übertragen wurden. Max Mandl– wie auch die
beiden anderen Gesellschafter Erich Mandl und Dr. Gustav Steger – be-
zeichnete in seiner Vermögensanmeldung seinen Firmenanteil als wertlos
und bemerkte: „Zusammenfassend verweise ich darauf, dass die Liquida-
tion der Firma M. & J. Mandl mein Privatvermögen wohl restlos aufzeh-
ren wird und habe ich auch tatsächlich den grössten und wertvollsten Teil
der in der Anlage ad IV a) angeführten Effekten der Länderbank als Gläu-
bigerbank meiner Firma zur Sicherstellung hinterlegt.“ In einer späteren
Vermögensanmeldung ohne Datum (wahrscheinlich Dezember 1938 oder
Frühjahr 1939) schreibt Max Mandl: „Die Forderung gegen die Firma
M. & J. Mandl, Wien ist vollkommen wertlos geworden. Die Firma wurde
mit Genehmigung der Vermögensverkehrsstelle derart arisiert, dass der

M. & J. Mandl 347

879 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 8071 (Erich Mandl).

Tab. 96: Aktiva und Passiva bei M. & M. Mandl im April 1938i)

RM

Aktiva 452.413
Passiva 454.886
Debetsaldo 2.473

i) ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 8071 (Erich Mandl).

Tab. 97: Liquidationsergebnis bei M. & M. Mandli)

RM

Aktiva 26.323
Passiva 0
WGCV-Honorar 1.300

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6465. Bericht des WGCV, 31. 1. 1939.



Käufer lediglich einen Betrag von RM 100.000,– an die anderen Gläubi-
ger zu bezahlen hatte.“880 Das Kleidergeschäft M. & J. Mandl wurde von
Hans Amtmann übernommen.881

5.64. Hugo Marton

Das Bankgeschäft Marton (Wien 9, Peregring. 2) betrieb ein Wertpapier- und
auch ein Wechsel-, Eskompte- und Darlehensgeschäft.882 Die Kapitaleinlage
des Hugo Marton war nach Urteil des WGCV „sehr geringfügig“, als Geldge-
berin schien in den Büchern die Ehegattin Olga Marton auf. Die Hälfte der
Aktiven bestand in teilweise uneinbringlichen Außenständen. „Der anfangs
günstige Vermögensstand verkehrte sich in das Gegenteil, doch konnten die
Gläubiger voll befriedigt werden, da Frau Marton ihr Guthaben bis zur voll-
ständigen Auszahlung aller Gläubiger zurückstellte.“ Die Forderungen Olga
Martons gegenüber dem Bankhaus ihres Mannes betrugen RM 55.000,–.883

Hugo Marton war zeitweilig verhaftet, konnte jedoch Österreich am 6. Okto-
ber 1938 verlassen.884 [Tab. 98, S. 348]

Der Liquidationserlös wurde 1942 auf ein Sperrkonto Olga Martons beim
Bankhaus Schoeller & Co. überwiesen. Die Bankkonzession wurde zu-
rückgelegt, die Löschung der Firma wurde am 31. August 1939 durchge-
führt. Die Liqudation war erst 1942 abgeschlossen.885
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880 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 634 (Max Mandl).
881 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6465.
882 KV: Dipl.-Kfm. Franz Rollinger, WGCV, ab 14. 6. 1938; Eigentümer: Hugo Marton.
883 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 240, Gew 4700. Schreiben des WGCV an die VVSt (Ab-

wicklungsstelle), 31. 8. 1943.
884 ÖStA AdR 04, Bürckel-Materie 2165/0, Bd. 1.
885 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 240, Gew 4700. Bericht des WGCV, 7. 10. 1942.

Tab. 98: Prüfungsergebnis bei Hugo Martoni)

RM

Aktiva 225.078
Passiva 159.587
Liquidationserlös 27.410
WGCV-Honorar 7.000

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 240, Gew 4700. Bericht des WGCV, 7. 10. 1942.



5.65. Matzner & Co. KG

1912 wurde Matzner & Co. (Wien 1, Wipplingerstr. 25) als KG durch
Philipp Matzner und Jacques Weiss gegründet.886 Nachdem 1920 Jacques
Weiss gestorben war, führte Matzner die Fa. alleine weiter. Am 7. August
1937 trat Hermann Apter, ein ehemaliger Prokurist der Compass-Bank,
als stiller Gesellschafter (mit einer Einlage von RM 6.666,–) in die Firma
ein. Nach dem Tod des Philipp Matzner Ende des Jahres 1937 war Apter
der alleinige Geschäftsführer von Matzner & Co. [Tab. 99, S. 349]

Die geringfügige Überschuldung wurde durch die Einlage des stillen Ge-
sellschafters Hermann Apter – er konnte im August 1938 ausreisen – ab-
gedeckt. Allerdings erhöhte sich die Überschuldung nachträglich, da eini-
ge Außenstände sich als uneinbringlich erwiesen. Die Liquidation wurde
nun in Form eines stillen Liquidationsausgleiches durchgeführt. Die Gläu-
biger wurden mit einer Quote von 80 Prozent befriedigt. Das Geschäfts-
jahr 1938 schloss mit einem Verlust von RM 5.218,– ab. Die Bankkonzes-
sion wurde zurückgelegt, die Löschung der Firma wurde am 18. Septem-
ber 1939 durchgeführt.887

Die Witwe Hermann Apters, die nach 1945 in London lebte, richtete
1956 durch einen Rechtsvertreter an das BMF – ursprünglich wandte sich
das Schreiben an den WGCV, der jedoch seit 1943 nicht mehr existierte –
die Anfrage, ob ein Liquidationserlös des liquidierten Bankhauses Matzner
existiere. Das BMF antwortete, dass 1953 ein „Abwicklungserlös“ von
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886 KV: WGCV, ab 20. 7. 1938; Eigentümer: Philipp Matzner (gestorben Dezember
1937), Hermann Apter (stiller Gesellschafter).

887 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6467. Bericht des WGCV, 11. 11. 1939.

Tab. 99: Prüfungsergebnis bei Matzner & Co.i)

RM

Aktiva 77.709
Passiva 79.848
Überschuldung 2.138
WGCV-Honorar 3.100

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6467. Bericht des WGCV, 11. 11. 1939.



öS 607,– lautend auf „Abwesenheitskuratel Hermann Apter“ Frucht brin-
gend angelegt worden sei. Man wies darauf hin, dass beim Bezirksgericht
Innere Stadt um Auszahlung dieser Summe angesucht werden könne.888

Außerdem wies man die Möglichkeiten für Hilfeleistungen politischer
Verfolgter hin.

5.66. Alois Mautner & Co.

Das Bankhaus Alois Mautner & Co. (Wien 1, Kohlmarkt 8) wurde 1889 ge-
gründet.889 Noch zu Lebzeiten des Gründers Alois Mautner trat sein Sohn
Maximilian Mautner als Gesellschafter in die Firma ein. 1922 übernahm Ritt-
meister aD Maximilian Mautner das Geschäft als Alleininhaber. Einige Jahre
später beteiligte sich auch sein Bruder Dr. Alfred Mautner (Bezirkshauptmann
iR) an der Firma. Beide Gesellschafter waren tschechoslowakische Staatsange-
hörige.890 Das Bankhaus Mautner & Co. war allerdings schon 1934 in Schwie-
rigkeiten geraten.891 Wegen seiner „undurchsichtigen Transaktionen“ hatte es
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888 ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 4486, 238.836-34/56. Schreiben des BMF an Hannah Ap-
ter, z. Hd. F. Bauer, London, 3. 5. 1956.

889 KV: WGCV, 7. 6. 1938; Eigentümer: Rittmeister aD Maximilian Mautner; Bezirks-
hauptmann aD Alfred Mautner; Konkursmasseverwalter: RA Dr. Robert Steinberger.

890 Maximilian Mautner, geboren 1886 in Wien, römisch-katholisch, war tschechischer
Staatsbürger und wohnhaft in Wien 1 (Walfischg. 8). Er ging 1938 in die CSR und
von dort 1939 nach Paris. Dr. Alfred Mautner, geboren am 29. Juni 1887 in Reichen-
berg, mosaisch, wohnte auf Schloß Feistritz bei Kirchberg am Wechsel und verließ
Österreich am 2. Oktober 1938 in Richtung Uruguay.

891 Damals hatte eine Wirtschaftszeitschrift die Probleme der Privatbank analysiert und
die offenbar betrügerische Geschäftsgebarung kritisiert: „Die Zahlungsschwierigkei-
ten der Firma Alois Mautner & Co. geben deshalb zu einigen Bemerkungen Anlaß,
weil es sich um immerhin bedeutende Summen handelt und weil die Firmeninhaber
zwar in Finanzkreisen seit vielen Jahren einen sehr schlechten Ruf hatten, es aber den-
noch verstanden haben, in den Kreisen der herrschenden politischen Parteien so gute
Beziehungen zu unterhalten, dass sie z. B. bei der Wiederzulassung des Losratenge-
schäftes die Verhandlungen führen konnten. Diesen Einfluss gewannen sie – der eine
Inhaber ist Rittmeister a. D., der andere ehemaliger Bezirkshauptmann – durch einen
großen, an Hochstapelei grenzenden Aufwand. Eine Reihe von Schlössern war ihr Ei-
gentum, auf denen führende Politiker und Mitglieder des früheren Hochadels oft zu
Gaste waren. Den Aufwand haben, wie sich jetzt zeigt, die auf diese Weise gewonne-
nen Kunden selbst bezahlt. Denn an der Börse hat die Firma schon aus Mangel jeden
Kredits so gut wie keine Geschäfte gemacht, sie konnte also kaum beträchtliche Ver-
luste erleiden. Die Firmeninhaber haben die ihnen anvertrauten Gelder einfach ver-



Anlass zu Untersuchungen gegeben: 1934 wurde durch die Bundespolizeidi-
rektion Anzeige gegen die Gesellschafter wegen Betruges und Krida bei der
Staatsanwaltschaft in Wien erstattet.892 Es verwundert daher nicht, dass 1938
der kommissarische Verwalter eine hohe Überschuldung von über RM
1,5 Mio. feststellte. Eine Aktennotiz der VVSt hielt jedenfalls am 27. Novem-
ber 1942 fest: „Das Verfahren ist noch nicht beendet, eine Entjudung kommt
nicht in Frage.“ (Tab. 100, S. 352)

Auf Grund der hohen Überschuldung wurde ein Konkursverfahren
anhängig gemacht, in dem sich die ursprünglich Zahlen allerdings „bedeu-
tend verschoben“, da einerseits sich nicht alle Gläubiger an dem Verfahren
beteiligten, andererseits ein Großteil der Debitoren sich als uneinbringlich
erwiesen. Zum Teil handelte es sich um Auslandsschuldner, die während
des Krieges nicht erfasst werden konnten. Als Hauptaktivposten wurde die
Forderung des Bankhauses Mautner gegenüber der „Kredit- und Betriebs-
genossenschaft Rettenegg“ bezeichnet. Die beiden Brüder waren Eigentü-
mer dieser „Kredit- und Betriebsgenossenschaft für Forst- Alm- und Jagd-
wirtschaft, reg. Gen. mbH.“ Diese 1929 gegründete Genossenschaft hatte
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prasst. Da die Kunden aber doch zurückgescheut hätten, der Firma große Beträge als
Einlagen anzuvertrauen, hat sie einen ganz besonderen Trick gefunden, indem sie in
Paris ein Scheininstitut gründete, das ,Comptoir Central de Banque et de Change‘,
dessen 6%ige Obligationen mit 3% Prämie sie den Kunden aufschwatzte. Dieses In-
stitut hat seinen Sitz in einem Reisebüro; wenn man nach den Leitern der Bank fragt,
so kommt mühsam ein kleiner Beamter zum Vorschein, welcher erklärt, dass die Lei-
tung in Wien, eben beim Bankhaus A. Mautner & Co., sei. Diesem Bankhaus dürften
auch fast die gesamten Mittel der im Jahre 1931 gegründeten Bank zugeflossen sein,
die in der Bilanz mit 11,78 Mio. ffr. ausgewiesen wurden. In der Bilanz der Bank – die
natürlich mit allem Vorbehalt beurteilt werden muss – sind das Aktienkapital mit
5 Mio. (ursprünglich 250.000 ffr.), der Obligationenumlauf mit 4,44 Mio., Kredito-
ren mit 1,77 Mio., Banken mit 0,3 Mio. unter den Passiven ausgewiesen, denen als
Hauptaktivposten Bankguthaben in Frankreich und im Ausland von 7,2 Mio. und
Beteiligungen von 3½ Mio. ffr. gegenüberstehen, beides offenbar die Beträge, die dem
Bankhaus A. Mautner & Co. überwiesen wurden und denen die Gläubiger nun nach-
laufen. Barmittel sind nicht vorhanden, von den Gläubigern wird als Hauptaktivum
eine angeblich überaus wertvolle Waffensammlung angegeben. Wenn die Politiker
und Aristokraten, die mit den Firmainhabern in inniger Freundschaft waren, sich ein
bißchen nach deren Ruf erkundigt hätten, so hätten die Passiven niemals mehrere
Millionen Schilling erreichen können.“ Zahlungsschwierigkeiten einer Bankfirma, in:
Bilanzen Nr. 5, 3. 11. 1934; vgl. Planer, Jahrbuch, S. 405 f.

892 BMF, Ordner „Konzessionen“. Bericht der Abt. 17 zum Fall Elfriede Klinger in Be-
zug auf ihre Einlage beim ehemaligen Bankhaus Mautner & Co., März 1971. BMF
307.509-17/71.



als einzige Vorstandsmitglieder Maximilian und Alfred Mautner und war
schon seit 1935 in Liquidation getreten. Das Vermögen der Genossen-
schaft bestand in dem Forstbetrieb Rettenegg in der Steiermark. Die Ver-
schuldung bestand hauptsächlich in einer Schuld gegenüber dem Bank-
haus Mautner in der Höhe von RM 190.000,–893 Der Gläubigerausschuss
hat in den Konkursverfahren dem Verkauf des Gutes Rettenegg an das
Reich (Reichsforstverwaltung) um den Kaufpreis von RM 280.000,– zu-
gestimmt. Das gegen die Brüder Mautner eingeleitete Strafverfahren wur-
de unterbrochen beziehungsweise später eingestellt, da sie sich im Ausland
befanden.894 Der über die Gesellschaft (unter öS 4/45 (S 21/39) geführte
Konkurs wurde mit Beschluss vom 7. Dezember 1950 (S 4/45-429) nach
Verteilung des Massevermögens aufgehoben.895 Die Firma Mautner wurde
erst am 22. Juni 1951 aus dem Handelsregister gelöscht.

Das Gut Rettenegg wurde weit unter dem tatsächlichen Wert um
RM 200.000,– an das Deutsche Reich beziehungsweise an die Reichsforste
verkauft. Die Genossenschaft wurde 1942 gelöscht. Nach dem Krieg be-
haupteten die Erben des Maximilian Mautner, dieser sei der Alleineigentü-
mer der Genossenschaft gewesen. Sie leiteten ein Rückstellungsverfahren
gegen die Österreichischen Bundesforste ein. Die Ansprüche wurden zu-
rückgewiesen: Nur die Genossenschaft, so die Begründung, könne Rück-
stellungsanträge einbringen. Alfred Mautner, der noch lebte, begehrte nun-
mehr die Bestellung eines Sachwalters nach dem 5. RStG (§ 2). Dies wurde
von der Rückstellungskommission wiederum zurückgewiesen, weil sich die
Genossenschaft schon vor 1938 in Liquidation befunden habe. Einer Be-

352 Falldarstellungen liquidierter und arisierter Bankhäuser

Tab. 100: Überprüfung durch den WGCV bei Alois Mautner & Co.i)

RM

Aktiva 564.824
Passiva 2,112.895
Überschuldung 1,548.070

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6486. RA Dr. Robert Steininger an die VVSt, Abwicklungss-
stelle, 12. 3. 1941.

893 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6486.
894 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6486. Aktenvermerk der VVSt, 28. 10. 1942.
895 HG Wien, Reg. A. 59/181.



schwerde dagegen wurde nicht Folge geleistet, mit der Begründung, dass,
da die Genossenschaft sich in großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten be-
funden hätte, keine Vermögensentziehung im Sinn des 5. RStG vorliege.
Erst eine weitere Beschwerde führte 1951 zur Aufhebung der Entscheidung
vor der Obersten Rückstellungskommission. Eine Vermögensentziehung
liege allein schon dann vor, wenn man gezwungen wurde, zu einem niedri-
geren Kaufpreis zu verkaufen als zu dem Preis, den man hätte erzielen kön-
nen, wenn es nicht zur NS-Machtergreifung gekommen wäre. Der Streit
zwischen den Erben Maximilian Mautners und Alfred Mautner wurde da-
hingehend entschieden, dass beide Brüder zu 50 Prozent anteilsberechtigt
gewesen seien. Dementsprechend seien die Genossenschaftsanteile wieder
zurückzustellen. Erst 1956 kam es zur endgültigen Entscheidung. In einem
Vergleich verpflichtete sich die Republik zur Zahlung von öS 6,8 Mio. Das
Gut Rettenegg blieb damit im Eigentum der Bundesforste.896

5.67. Mayer & Eisner

Die Firma (Wien 9, Alser Str. 14) wurde 1920 von dem ehemaligen Börse-
disponenten Berthold Mayer und Max Eisner, dem ehemaligen Prokuris-
ten des Österreichischen Creditinstitutes für öffentliche Unternehmungen
und Arbeiten, gegründet.897 Eisner war auch ehemaliger Eisenbahn-Ober-
inspektor. Die Firma beschäftigte sich ausschließlich mit dem Kommis-
sionshandel für marktgängige Wertpapiere. Berthold Mayer und Max Eis-
ner – beiden waren übrigens auch einer Apotheke beteiligt – bewerteten
jeweils ihre 50 Prozent-Anteile am Bankhaus Mayer & Eisner mit
RM 3333,–.898 Es handelte sich dabei jeweils um ihre Kapitaleinlagen.
(Tab. 101, S. 354)
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896 Vgl. dazu Franz-Stefan Meissel, Thomas Olechowski und Christoph Gnant: Untersu-
chungen zur Praxis der Verfahren vor den Rückstellungskommissionen. Die Verfah-
ren vor den österreichischen Rückstellungskommissionen 2 (= Veröffentlichungen
der Österreichischen Historikerkommission. Vermögensentzug während der NS-Zeit
sowie Rückstellungen und Entschädigungen seit 1945 in Österreich Bd. 4/2), Wien
und München 2004, Zweiter Abschnitt, IV. B. 3.

897 KV: WGCV, 20. 7. 1938; Eigentümer: Berthold Mayer, Max Eisner.
898 Sie waren zu je 33 Prozent an der Haydn-Apotheke beteiligt und schätzten den Wert

ihrer Anteile mit jeweils RM 21.333,–. ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 17.598 (Max
Eisner); 19479 (Berthold Mayer).



Das Geschäftsjahr 1938 schloss mit einem Verlust von RM 7.544,–. Mit
dem Hauptgläubiger der Firma, der Deutschen reg. Gen. m. b. H. in
Prag wurden monatelange Verhandlungen geführt, die schließlich zu
einem Vergleich führten. Die Firma wurde liquidiert, die Bankkonzession
zurückgelegt, die Löschung aus dem Handelsregister am 21. August
1939 durchgeführt. Die Firma beschäftigte zwei Angestellte, die im glei-
chen Berufe neue Anstellungen erhielten.899 Einer der Angestellten war
der Prokurist Hubert Fritz, der ursprünglich geplant hatte, die Firma zu
arisieren. Warum sich dieses Arisierungsprojekt zerschlug, ist nicht be-
kannt.900

5.68. E. Milhofer & Co.

Einer der beiden Gesellschafter des Bankhauses E. Milhofer & Co.
(Wien 1, Am Hof 6),901 Ludwig Fenyö, wurde 1938 auf Grund einer Be-
trugsanzeige verhaftet. Der Bericht des WGCV vermerkt lediglich: „Nach
Beendigung des Strafverfahrens und Erhalt der wichtigsten Geschäftsbü-
cher [. . .] haben wir eine Ueberschuldung des Bankhauses festgestellt und
beim Amtsgericht Wien für Handelssachen um Eröffnung des Konkurs-
verfahrens angesucht.“

Ludwig Fenyö bewertete seinen Firmenanteil mit Null. Er verfügte bei
seiner Firma über kein eigenes Kapital, war aber an Gewinn und Verlust
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899 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6469. Bericht vom 11. 11. 1939.
900 RGVA-Moskau, 1458-2-103. Die österreichischen Banken (undatiert), S. 13. In die-

sem Dossier wurde das Bankhaus Mayer & Eisner als „gut eingeführte Maklerfirma“
bezeichnet.

901 KV: Josef Petelins, Reichsbank (Treuhandgesellschaft); WGCV, 25. 7. 1938–2. 11.
1939; Konkursmasseverwalter: RA Dr. Othmar Neudorfer; Konkurskommissär:
Dr. Camillo Policky; Eigentümer: Ludwig Fenyö, Mauricio Kahn.

Tab. 101: Liquidationsergebnis bei Mayer & Eisneri)

RM

Aktiva 75.093
Passiva 65.093
WGCV-Honorar 3.400

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6469. Bericht vom 11. 11. 1939.



mit 43,75 Prozent beteiligt. Er werde, schrieb er in seiner Vermögensan-
meldung, „bei der Liquidierung des Geschäftes, mit Rücksicht darauf, dass
die Bilanzergebnisse der Firma seit Jahren negativ waren, meinem Kompa-
gnon einen noch nicht feststehenden Betrag schulden.“902 Sein Partner,
Maurizio Kahn, der offenbar der Haupteigentümer des Bankhauses war,
hielt sich in Istanbul auf. Von ihm und über ihn sind keine Angaben erhal-
ten. Die Firma wurde aus dem Handelsregister am 14. Mai 1943 ge-
löscht.903

5.69. Dr. Kurt Offenberger

Dr. Kurt Offenberger war ursprünglich Prokurist beim Bankhaus Ferdi-
nand Kende und eröffnete 1937 ein eigenes Bankhaus (Wien 1, Frey-
ung 1).904 Der Versuch, einen stillen Ausgleich des „überschuldeten Bank-
hauses“ durchzuführen, scheiterte. Daher wurde ein Konkursverfahren er-
öffnet. Dr. Kurt Offenberger konnte im Oktober 1938 ausreisen. Die Fir-
ma wurde am 6. März 1941 aus dem Handelsregister gelöscht.905

Walther Kastner berichtet, kurz nach dem Staatsvertrag sei bei ihm ein
Emigrant erschienen, der in Österreich ein Bankgeschäft bis 1938 betrie-
ben hatte.

„Nach dem Staatsvertrag“, so Kastner, „stand ihm die Wiederverleihung einer
Bankkonzession zu. Das Finanzministerium hatte nicht das erforderliche Zu-
trauen zu ihm und schob sein Ansuchen vor sich her. Der alte Mann brach
bei mir in Tränen aus, das bewegte mich sehr; während des Urlaubes des zu-
ständigen Sektionschefs wurde von Minister Kamitz die Konzession wieder
erteilt. Das Misstrauen der Beamten erwies sich jedoch leider als gerechtfer-
tigt. Der Bankier blieb erfolglos und verpfändete, in die Klemme geraten,
Kundendepots; die Konzession wurde entzogen, die nicht nahmhaften Ver-
luste von den Banken getragen. Den Zusammenbruch überlebte der Bankier
nur kurz.“906
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902 ÖStA AdR 06, VVSt-VA, Nr. 2952 (Ludwig Fenyö).
903 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6470.
904 KV: WGCV, 25. 7. 1938; Konkursmasseverwalter: RA Dr. Alois Streif; Konkurs-

kommissär: Dr. Robert Höller (OLGR); Eigentümer: Dr. Kurt Offenberger.
905 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6471. ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 13.344

(Kurt Jakob Offenberger).
906 Kastner, Leben, S. 161.



Bei diesem Fall – Kastner nennt den Namen nicht – handelte es sich um die
Konzessionsvergabe an Dr. Jakob Kurt Offenberger.907 In einer Stellungnahme
zum Konzessionsansuchen Offenbergers hatte das Außenministerium darauf
hingewiesen, dass Österreich sich durch Art. 26/1 des Staatsvertrages verpflichtet
habe, durch politische Verfolgung untergegangene gesetzliche Rechte und Inter-
essen wiederherzustellen. Eine Bankkonzession stelle, so wurde ausgeführt, ein
derartiges Recht dar. Ein Anspruch Offenbergers auf Wiederherstellung seiner
Bankkonzession sei durch den Art. 26 Staatsvertrag begründet.908 Der Fall
Offenberger sei jedoch insofern eine Ausnahme, da in diesem Fall der Besitzer
der Bankkonzession selbst um die Wiederherstellung angesucht habe. Sonst sei-
en es jedoch meist „nähere oder weitere Verwandte, die nur zu einem kleinen Teil
das für einen Bankbetrieb erforderliche Eigenkapital aus eigenen vorstrecken,
während die finanziellen Mittel tatsächlich von anderer Seite zur Verfügung ge-
stellt werden, wobei oft nicht einmal klar zu erkennen ist, wer eigentlich die
Geldgeber sind.“909 Dennoch musste selbst im Fall Offenberger – wenn die An-
gaben Walther Kastners korrekt sind – der zuständige Referent des BMF hinter-
gangen werden, um die Konzessionerteilung zu erreichen.

5.70. Josef Pilpel
Josef Pilpel, geboren 1900, hatte sich offenbar erst 1937 selbständig ge-
macht (Wien 19, Formanekg. 17). Er war bis zumindest 1936 an dem
Bankhaus M. Hiller & Co. beteiligt gewesen.910 Er gab an, eine Bankagen-
tur zu besitzen, deren Wert er mit Null taxierte. Als Sitz dieser Bankagen-
tur gab er an: „in meiner Wohnung.“.911 Josef Pilpel wurde nach Auskunft
des Meldeamtes am 11. August 1938 nach Jugoslawien abgemeldet.912

Sein weiteres Schicksal ist unbekannt. Die Firma wurde gelöscht.913
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907 BMF, Ordner „Konzessionen“, BMF 125.257-17/57. Bescheid zur Wiederverleihung
der Konzession, 4. 10. 1957; BMF 301.820-17/66, Bescheid zur Untersagung neuer
Bankgeschäfte, 28. 1. 1966; BMF 304.686-17/66, Bescheid zur Untersagung der Fort-
führung des Bankgeschäftes und Verfügung der Abwicklung des Bankgeschäftes durch
einen Regierungskommissär, 28. 2. 1966. Das Bankgeschäft Offenberger wurde schließ-
lich am 25. Juni 1968 aus dem Handelsregister gelöscht (BMF 320.648-17/68).

908 BMF, Ordner „Konzessionen“, BMF 87.333-17/65.
909 BMF, Ordner „Konzessionen“, BMF 87.333-17/65.
910 Vgl. IC 1936, S. 497.
911 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 37651 (Josef Pilpel).
912 ÖStA AdR 06, FLD 10120 (Josef Pilpel).
913 WrStLA, Handelsregister Wien, Firmenbuch A 62, 88.



5.71. J. Prokopp & Co.

Das Verkehrs- und Propaganda-Unternehmen J. Prokopp & Co., Bank und
Kommissionsgeschäft, wurde 1927 in Baden bei Wien eröffnet (Baden bei
Wien, Hauptpl. 17). Die Firma war im Personenverkehr tätig, betrieb ein Rei-
sebüro und Autobus-Unternehmen. Die Bankkonzession wurde gemeinsam
Emil Nowosad und Josef Prokopp erteilt. Prokopp war Inhaber einer Ge-
schäftsstelle der Österreichischen Klassenlotterie in Baden. 1931 wurde die Er-
öffnung einer Wechselstube in Wien genehmigt. Nowosad beging 1931
Selbstmord, daraufhin wurde der Betrieb der Wechselstube in Wien einge-
stellt, Prokopp wurde Alleinbesitzer der Firma. Die Witwe Charlotte Nowosad
suchte erfolglos um die Bewilligung zur Fortführung der Wiener Wechselstu-
be an. 1938 wurde Josef Prokopp Mitglied des Vorstandes des Lotteriestellen-
verbandes. Er legte die Bewilligung zum Betriebe des Bankgewerbes mit
Schreiben vom 31. März 1939 zurück. Begründet wurde die Zurücklegung
mit der Verlagerung seiner unternehmerischen Aktivitäten nach Wien (er
übernahm das Klassenlotteriegeschäft des Bankhaus Eduard Bellak & Cie.)
und damit, „dass der Umfang seines Bankgeschäftes auf ein Minimum einge-
schränkt wurde, wodurch die Weiterführung des Geschäftes mehr Lasten als
Gewinn“ brächte.914

5.72. Reitler & Co.

Das Bankhaus Reitler & Co. (Wien 1, Wipplingerstr. 25) wurde 1920
durch Emil Reitler (1886–1949) und Robert Lichtschein gegründet.915

Schon Reitlers Vater hatte eine Privatbank geleitet. Paul Jeral wurde die
Prokura erteilt, 1921 wurde er als öffentlicher Gesellschafter in die Firma
aufgenommen. Außerdem traten zwei Banken, nämlich die Banque Chris-
soveloni S.A.R. in Bukarest und die Rumänische Creditbank in Bukarest
mit Einlagen von jeweils K 6,250 Mio. als Kommandisten ein.916 1923 tra-
ten weitere Gesellschafter in die Firma ein917 (Tab. 102, S. 358):
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914 BMF, Ordner „Konzessionen“, BMF, 32.913-XV/39.
915 Liquidator: Kathrein & Co. Treuhänder: Krentschker & Co. Eigentümer: Emil Reit-

ler, Paul Jeral, Robert Lambert, Moritz Kuffner.
916 HRA 11.584/1, f. 13. Reitler & Co. an das HG, 7. 12. 1921.
917 HRA 11.584/1, f. 13. Reitler & Co. an das HG, 27. 2. 1923.



Schon Reitlers Vater hatte eine Privatbank geleitet. Zu den Eigentümern, das
heißt zu den Kommanditisten gehörten Rentiers und Industrielle: Emil Reit-
ler, Robert Lambert, Emil Jeral und Moritz Kuffner. Die Bank war auf Grund
einer Genehmigung der Österreichischen Nationalbank zum Devisenhandel
berechtigt und hatte außergewöhnlich gute Kontakte ins Ausland. Sie war an
größeren internationalen Finanztransaktionen beteiligt. Reitler & Co. vermit-
telte beispielsweise 1936 den Rückkauf eines großen Aktienpaketes – es soll
sich um 46.500 Aktien gehandelt haben – der Solo Zündwaren- und chemi-
schen Fabriken AG aus der Verlassenschaft Kreuger. Die Kaufsumme betrug
dabei schätzungsweise öS 6– 7 Mio.918

1938 waren neben den beiden öffentlichen Gesellschaftern Emil Reit-
ler und Paul Jeral fünf Kommanditisten beteiligt. Zu den Kapitaleinlagen
existieren allerdings widersprüchliche Angaben, die teilweise erhebliche
Differenzen aufweisen. Moriz Kuffner etwa gab an, dass er bei Reitler
& Co. eine Kapitaleinlage in der Höhe von öS 41.049,– habe, und bewer-
tete sie mit öS 27.366,–.919 Die Gründe für die Widersprüchlichkeit der
Angaben konnten leider nicht geklärt werden. (Tab. 103, S. 359)

Unmittelbar nach dem Anschluss fassten die Eigentümer den Ent-
schluss, die Bank aufzulösen. Reitler – er hatte Österreich mit seiner Frau
schon am 31. Mai 1938 verlassen920 – wandte sich angeblich an Carl Kath-
rein mit der Frage, ob dieser bereit sei, das Bankhaus Reitler zu überneh-
men. Kathrein lehnte ab, stellte sich aber als Liquidator zur Verfügung.
Laut einem am 17. März 1938 vor einem Notar abgeschlossenen Vertrag,
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918 Vgl. Bilanzen Nr. 46, 15. 8. 1936, S. 353.
919 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 14.501 (Moriz Kuffner).
920 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 28044 (Emil Reitler). Schreiben von Krentschker

& Co. an die VVSt, 11. 1. 1939.

Tab. 102: Die Gesellschafter des Bankhauses Reitler & Co. im Jahr 1923

Kronen (in Mio.)

A. Spitzer & Cie, Paris 3,000
J. Dreyfus & Co., Frankfurt am Main 2,050
Leopold Seligmann, Köln 0,450
Bonn & Co., London 6,000
Banque Privée de Glaris, Glarus 60,000
AG für Industrie und Handelsunternehmungen, Basel 10,000



wurde Kathrein mit der Liquidation des Bankhauses Reitler & Co. beauf-
tragt.921 Der Vertrag922 sah vor, dass die Gesellschafter der Firma Reitler
& Co. die Gesellschaft auflösen und die Liquidation einwilligen, das
Bank- und Kommissionsgeschäft Kathrein & Co. sich bereit erklärt, die
Liquidation durchzuführen, die Liquidation nach den Bestimmungen des
österreichischen Handelsgesetzes durchzuführen ist, ein Beschluss sämtli-
cher Gesellschafter (auch der Kommanditisten) durch gegenseitige Über-
einkunft zur Auflösung und Durchführung der Liquidation notwendig
ist,das Bankhaus Kathrein als Liquidatoren Karl Kathrein, Robert von
Teufl und Walter Schönfeld bestimmt und die Honorierung des Bank-
und Kommissionsgeschäftes Kathrein & Co. an den Richtlinien des Han-
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921 Vgl. Forschungsbericht der Historikerkommission zur Geschichte des Bankhauses
Kathrein & Co., S. 7–11.

922 WrStLA, HRA 11.584/2, f. 117. Gedenkprotokoll, 17. 3. 1938.

Tab. 103: Widersprüchliche Eigentumsverhältnisse bei Reitler & Co. 1938

Einlage (in öS)i) Einlage (in öS)ii)

Emil Reitleriii)

Paul Jeral
A. Spitzer & Cie. 36.200 10.000
Banque Privee de Glaris, Glarusiv) 163.000 90.000
Moritz von Kuffner 140.000 40.000
Dreyfus Söhne & Cie., Baselv) 1,290.833 550.000
Robert Lambert, Paris 300.000 300.000

i) WrStLA, HRA 11.584/1, 206. Gesuch um Eintragung der Liquidation einer Kommanditgesell-
schaft, 28. 3. 1938 (durch den Bevollmächtigten Reitlers und Jerals, RA Heinrich Gallop).

ii) WrStLA, HRA 11.584/2, f. 117. Gedenkprotokoll, 17. 3. 1938.
iii) Emil Reitler starb am 15. Januar 1949 als amerikanischer Staatsbürger. Seine Verlassenschaft wur-

de durch den Verlassenschaftskurator Hans Georg Zedtwitz vertreten. Erbin Reitlers war die in
New York lebende Witwe Alice Reitler, geb. Lichtschein. WrStLA, HRA 11.584, f. 239, Beschluss
des Bezirksgericht Innere Stadt, 5. 12. 1952; Einantwortungsurkunde, Bezirksgericht Döbling,
29. 6. 1955.

iv) Die Banque Privée de Glaris (oder Privatbank Glarus AG), deren Verwaltungsrat Dr. Joachim
Mercier war, wurde lt. einer Bestätigung des Handelsregisteramtes des Kantons Glarus am 19. Mai
1938 gelöscht. Es stellte sich im Zuge der Rückstellungsverfahren die Frage, ob „ein Wiederaufle-
ben der Gesellschaft auf unverteilte Aktiven“ möglich sei. Das HG fragte beim Justizministerium
„um Bekanntgabe jener Rechtsnormen“ an, „welche das Wiederaufleben der Banque Privée de
Glaris ausschliessen.“ WrStLA, HRA 11.584/2, HG Wien an BM f. Justiz, 21. 12. 1953.

v) WrStLA, HRA 11.584/2, f. 117.



delsgerichtes in Wien für die Durchführung gerichtlicher Ausgleichsver-
fahren orientiert ist.

Am 30. März 1938 stellte das BMF Emil Reitler und Paul Jeral ein
Schreiben zu, in dem der Beschluss der Bankfirma, sich aufzulösen, zur
Kenntnis genommen wurde. „Infolgedessen“, so das Ministerium, „ist
gem. § 9., Abs. 1, Pkt. 2 der Vdg. BGBl. Nr. 263/25, die Ihnen mit Er-
lass vom 14. März 1926, Zl. 67682/25 erteilte Bewilligung zum Betriebe
des Bankgewerbes erloschen.“ Die Bewilligungurkunde wurde zurückge-
fordert.923

Die Gesellschafter wanderten im Rahmen der Aktion Gildemeester
1938/39 aus. Emil Reitler selbst war schon am 13. Juli 1938 in Paris.924

RA Dr. Heinrich Gallop, der sich selbst als Erfinder der Aktion Gilde-
meester darstellte925, schrieb: „Emil Reitler hat im Rahmen der Gildemees-
ter Auswanderungs-Aktion sein gesamtes Vermögen, sohin auch die ge-
nannten Wertpapiere dem staatlichen Treuhänder, Bankhaus Krentschker
& Co. in Wien [. . .] in Treuhand übereignet.“926 Im Zuge der Liquidation
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923 WrStLA, HRA 11.584/1, f. 228. BMF an Emil Reitler und Paul Jeral, 30. 3. 1938
(Zl. 24824-15/1938).

924 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 28044 (Emil Reitler). Die am 13. Juli 1938 vom RA
Heinrich Gallop ausgefüllte Vermögensanmeldung gibt als Reitler Wohnort bereits
Paris an.

925 Gallop selbst gab bei der VVSt im Jahr 1939 zu Protokoll, er „habe seinerzeit schon
vor dem Umbruch an einem Schema für die Entjudung der österreichischen Wirt-
schaft gearbeitet und nach dem Umbruch einen Plan entwickelt, welcher es ermögli-
chen sollte, mit Hilfe von freiwilligen Beiträgen reicher Juden einen Fonds für die
Auswanderung armer Juden zu schaffen. Daraus sei die Gildemeester-Aktion entstan-
den. Er habe bei der Bearbeitung der Gildemeester-Aktion seinerzeit mit dem Bank-
haus Kathrein & Co. für das er häufig als Rechtsanwalt tätig gewesen sei, Fühlung ge-
nommen. Kathrein & Co. seien Liquidatoren des Bankhauses Reitler & Co. gewor-
den. Bei Reitler & Co. wäre in der Kundschaft ein Kreis in Betracht kommender rei-
cher Juden gewesen, u. a. die Familie Kuffner, welche später über die Gestapo circa
2,5 Millionen für den Fonds aufgebracht habe; ferner die Familie Zuckermann mit
ihren Interessen am Konsortium Klosterneuburg, an der AG für Mühlen- und Holz-
industrie und einem slowakischen Konsortium, an denen teils direkt, teils indirekt die
Firma R. Gaston Dreyfus & Cie., Paris, als Beteiligter, beziehungsweise auch als
Gläubiger interessiert war.“ ÖStA AdR 06, VVSt, Stat 7783/II, f. 109. Aktenvermerk,
Besprechung mit Dr. Heinrich Gallop bei Herrn Dr. Weixelberger betr. AG für
Mühlen und Holzindustrie, 30. 11. 1939.

926 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 28044 (Emil Reitler). Schreiben RA Dr. Heinrich Gol-
lop. an die VVSt, 20. 8. 1938.



übernahm das Bankhaus Kathrein die von Reitler & Co. benützten Räum-
lichkeiten in der Wipplingerstr. 25.927 1939 beschäftigte die Kathrein-
Bank 22 Angestellte.

Die Geschäfte der Firma Reitler & Co. waren mit Ausnahme von drei
Forderungen bis Juni 1939 abgewickelt. Die Einbringung dieser drei For-
derungen, die sich gegen Firmen in Prag, Budapest und London richteten
würde, so wurde behauptet, würde „infolge der äusserst komplizierten
Rechtsverhältnisse noch längere Zeit in Anspruch nehmen“. Man stellte
daher den Antrag, die Frist zur Löschung der Firma aus dem Handelsregis-
ter zu verlängern, und sah sich nach Kriegsbeginn noch mehrere Male ge-
zwungen, den Antrag zu wiederholen, da die Forderungen „infolge des
Kriegszustandes“ nicht eingebracht werden konnten.928

Das Kapitalkonto wies nach Akten des Handelsregisters Wien Aktiva
in der Höhe von RM 645.981,– per Ende 1943 aus. Liquidationskosten
beliefen sich bis dahin auf RM 593.571,–. Für das Geschäftsjahr 1945
wurde für Reitler & Co. ein Gesamtguthaben von lediglich RM 70.310,–
in den Büchern von Kathrein verbucht. Zur Höhe des Gesamterlöses gibt
es keine Angaben.929

Das Bankhaus Kathrein & Co. meldete am 13. November 1946 ge-
mäß VEAV, dass das „Mobiliar des Bankhauses Reitler & Co.“ übernom-
men worden sei. Der Marktwert des Mobiliar wurde 1946 auf
öS 29.000,– geschätzt. Es wurde angegeben, das Mobiliar sei „in freier
Vereinbarung“ übernommen worden. Das Bankhaus Kathrein & Co. gab
zu dieser „Anmeldung entzogener Vermögen“ folgende Stellungnahme ab:

„Am 17. März 1938 ersuchten die Herren der Fa. Reitler & Co., Organe des
Bankhauses Kathrein & Co., die freiwillige Liquidierung des Bankhauses Reit-
ler & Co. durchzuführen. Im Zuge dieser umfangreichen Arbeiten war es für
Kathrein & Co. notwendig, die beschränkten Geschäftsräume Wipplinger-
strasse 31 aufzugeben, wobei der grösste Teil des Inventars (eingebaute Kassa-
pulte etc.) teilweise sogar schenkungsweise, aufgegeben werden musste. Kath-
rein & Co. zog im Einverständnis mit Reitler & Co. in die grösseren Räume
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927 Forschungsbericht der Historikerkommission zur Geschichte des Bankhauses Kath-
rein & Co., S. 8.

928 WrStLA, HRA 11.584/1, f. 230. Schreiben der Liquidatoren an das Amtsgericht
Wien 21. 6. 1939. WrStLA, HRA 11.584/1, f. 240. Schreiben der Liquidatoren an
das Amtsgericht Wien 29. 12. 1941.

929 Vgl. Forschungsbericht, S. 9.



Wien 1, Wipplingerstrasse 25 um. In diesem Zusammenhang war es notwen-
dig, die Büroeinrichtung der Fa. Reitler & Co. zu erwerben. In freier Vereinba-
rung und ohne Überprüfung auf die zweckbedingte Verwendbarkeit der ein-
zelnen Einrichtungsgegenstände, wurde ein Pauschalbetrag von öS 7.000,–
festgesetzt und bezahlt, wobei es den Herren Reitler freiblieb, über die ihnen
persönlich wertvollen Gegenstände (Bilder etc.) zu verfügen, was auch ge-
schah. Gleichzeitig übernahm Kathrein & Co. die Verpflichtung, alle Ange-
stellten, soweit diese zu den gegebenen Verhältnissen tragbar waren, bei unver-
änderten Gehältern zu übernehmen. Das Bankhaus Kathrein & Co. bezie-
hungsweise dessen Organe haben nicht, unter Ausnützung der damals gegebe-
nen Verhältnisse, um zu einem billigen Preis zu dem Inventar zu kommen, die
Abmachung getroffen, sondern war die Übersiedlung und damit die Übernah-
me des Inventars zur klaglosen und raschen Durchführung der Liquidierung
der Firma Reitler & Co. notwendig. Die von der Fa. Reitler & Co. übernom-
mene Einrichtung ist geringfügig durch Bombenschäden verringert.“930

5.72.1. Rückstellungsverfahren zum Bankhaus Reitler & Co.

Etwa fünf Jahre später, am 10. Dezember 1952, begann ein Rückstellungs-
verfahren, das von den ehemaligen Eigentümern des Bankhauses Reitler
& Co. beziehungsweise deren Erben angestrengt worden war. Moriz Kuff-
ner war 1939, Emil Reitler 1949 verstorben. Der Gegenstand des Rück-
stellungsverfahrens war allerdings nicht nur das Mobiliar des Bankhauses,
sondern das Bankhaus selbst. Antragsteller waren 1) Paul Jeral, 2) die Ver-
lassenschaft nach Emil Reitler, 3) das Bankhaus A. Spitzer & Cie., Paris,
4) Banque Privée des Glaris, S. A., Glarus, 5) das Bankhaus Dreyfuss, Söh-
ne & Cie., Basel, 6) Robert Lambert, Paris und 7) Moriz von Kuffner. Der
Rückstellungsantrag forderte vom Bankhaus Kathrein & Co., „über die
Liquidation“ der Firma Reitler & Co. „Rechnung zu legen und die erziel-
ten Erlöse und Gewinne, sowie das bezahlte Liquidationshonorar zu be-
zahlen“, weiters die Erträgnisse herauszugeben, die der Firma Reitler
& Co. gehörigen Büroräumlichkeiten geräumt zu übergeben und alle er-
forderlichen Erklärungen abzugeben und Unterschriften zu leisten, „damit
das Bankhaus Reitler & Co., in Liquidation, wieder in den Genuss seiner
Bestandsrechte in dem Umfang, wie sie am 17. März 1938 bestanden, ge-
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930 WrStLA, 1. Bez., 1180 (Reitler), Einlageblatt zur Anmeldung entzogenen Vermö-
gens, 12. 11. 1946.



langt“. Weiters forderte der Rückstellungsantrag, das Inventar und Mobi-
liar zurückzugeben und das Unternehmen und den Kundenstock zurück-
zustellen. Es wurde weiters die Feststellung gefordert, „dass bei der vorlie-
genden Entziehung die Regeln des redlichen Verkehrs nicht eingehalten
wurden“. Auch die Liquidatoren wurden aufgefordert, Erträgnisse und Er-
löse herauszugeben.

Der Antrag wurde mit der Begründung ab- beziehungsweise zurück-
gewiesen, dass der Rechtsvertreter der Antragsteller bevollmächtigt sei, le-
diglich die Komplementäre, nicht aber die Kommanditisten von Reitler
& Co. zu vertreten. „Der Antrag der Komplementäre war abzuweisen, weil
im Rückstellungsantrag Vermögen der Kommanditgesellschaft zurückge-
fordert wird, wofür aktiv nur die Gesellschaft oder – bei Sozietäten, die
keine juristische Personen sind – alle Gesellschafter zusammen, nicht aber
die Komplementäre allein aktiv legitimiert sind.“931

Am 26. März 1954 wurde Moritz Kuffner am 26. März 1954 aus dem
Handelsregister infolge Ablebens gelöscht.932 Zum selben Zeitpunkt wurden
die Kommanditisten A. Spitzer & Cie., Banque Privée de Glaris und Dreyfus
& Cie. Gelöscht und Vera Kuffner, Dr. Johann Kuffner sowie Stephan Kuffner
(beide New York) traten als Gesellschafter mit einer Einlage von jeweils
öS 31.112,– in die Firma ein. Diese Eintragung wurde jedoch auf Grund des
Beschlusses des OLG Wien vom 29. Juni 1954 wieder gelöscht und der alte
Registerstand wiederhergestellt. Welche Absichten sich mit diesem Versuch
verbanden, ist unklar. Es könnte bei manchen Gesellschaftern Überlegungen
gegeben haben, das Bankhaus wieder zu aktivieren. Von Robert Lambert ist
bekannt, dass er sich die Möglichkeit offen halten wollte, das Bankhaus Reitler
& Co. wieder zu eröffnen.933 Dazu kam es jedoch nicht.
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931 WrStLA, 1. Bez., 1180 (Reitler). Erkenntnis der Rückstellungskommission beim LG
ZRS Wien zu 50 RK 178/52, 31. 1. 1953.

932 Moritz Kuffner war schon am 5. März 1939 gestorben. Sein Nachlass wurde zu je
einem Drittel von Vera, Johann und Stephan Kuffner eingeantwortet. WrStLA, HRA
11.584, Antrag, 4. 12. 1953.

933 Darauf verweist ein Schreiben des Bankhauses Reitler & Co. iL (gezeichnet vom Li-
quidator Gasperi), in dem als Grund für eine Fristerstreckung bezüglich der Löschung
aus dem Handelsregister angegeben wird, dass „seitens des früheren Gesellschafters
der liquidierenden Firma Herr Robert Lambert dzt. USA mit Rücksicht auf den noch
nicht geschlossenen Staatsvertrag keine endgültige Entscheidung über eine eventuelle
Reaktivierung der liquidierenden Firma gefallen“ sei. WrStLA, HRA 11.584/1,
f. 201. Schreiben Reitler & Co. an das HG Wien (Registergericht), 2. 12. 1954.



Wiederum ein Jahre später, am 2. März 1955, kam es zu einer mündli-
chen Verhandlung vor der Rückstellungskommission. Im Rahmen dieser
Verhandlung schlossen die Parteien934 einen Vergleich. Er umfasste folgen-
de fünf Punkte. Alle AST stimmten erstens der Löschung der Firma Reit-
ler aus dem Handelsregister zu und gaben den Liquidatoren den Auftrag,
die Löschung – „ohne ihr weiteres Zutun und Wissen, jedoch nicht auf ih-
re Kosten“ – durchzuführen. Den Liquidatoren wurde volle Entlastung er-
teilt. Zur endgültigen Abgeltung der erhobenen Rückstellungsansprüche
bezahlte zweitens Kathrein & Co. an Robert Lambert öS 100.000,–. Da-
durch sind drittens sämtliche Ansprüche der AST

„nicht nur in Bezug auf dieses Rückstellungsverfahren sondern überhaupt in
Bezug auf die Firma Reitler & Co. iL restlos befriedigt und ein für allemal be-
reinigt, erledigt und beglichen, sodass kein Teil einen, wie immer Namen ha-
benden Anspruch zu erheben berechtigt sein wird. Diese Erklärung gilt auch
für den Fall einer künftigen weiter gehenden gesetzlichen Regelung von
Rückstellungs- und Wiedergutmachungsansprüchen. Sie gilt auch namens
aller anderen früheren Gesellschafter der Firma Reitler & Co. iL, die keine
Rückstellungsansprüche gestellt haben und gilt auch gegenüber allen Gesell-
schaftern der Bankkommanditgesellschaft Kathrein & Co. schließlich auch
gegenüber den seit 1938 ausgeschiedenen Gesellschaftern der Bankkomman-
ditgesellschaftern Kathrein & Co.“

Die Kosten des Verfahrens werden viertens „gegenseitig aufgehoben“. Der
Vergleich erhält fünftens erst dann Rechtswirksamkeit, wenn er hinsicht-
lich der Verlassenschaft nach Emil Reitler abhandlungsbehördlich geneh-
migt wird.935

Das Rückstellungsverfahren lässt sich – nach jetzigem Kenntnisstand
– nur ungenau rekonstruieren. Zu diesem Schluss kommt auch eine Stu-
die, die sich mit der Kathrein Bank beschäftigt.936 Es kam jedenfalls neben
dem Rückstellungsverfahren, das das Bankhaus Reitler & Co. selbst betraf,
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934 AST: 1) Paul Jeral, 2) Verlassenschaft nach Emil Reitler, 3) Stephan Kuffner, 4) Vera
Kuffner, 5) Dr. Johann Kuffner (drei bis fünf eingeantwortete Erben zu je einem
Drittel nach Moritz Kuffner), 6) Robert Lambert; AGg: 1) Kathrein & Co., 2) Josef
Brezina (Prokurist Bei Kathrein & Co., 3) Franz Gasperi.

935 WrStLA, 1. Bez., 1180 (Reitler). Vergleichsausfertigung zu 5 RK 154/55 (früher 63
KR 66/54), Rückstellungskommission beim LG ZRS Wien, 2. 3. 1955.

936 Vgl. Forschungsbericht der Historikerkommission zur Geschichte des Bankhauses
Kathrein & Co., S. 10; auch HG Wien, Registerakt A 53/59, Bl. 339 ff.



zu weiteren Rückstellungsverfahren, die einzelne Vermögenswerte des
Bankhauses betrafen.937

Beim Rückstellungsverfahren bezüglich des Bankhauses war auffal-
lend, dass im Gegensatz zu den Forderungen von 1952 der im Jahr 1955
geschlossene Vergleich eine recht geringfügige Entschädigungssumme ver-
anschlagte. Weiters fällt auf, dass die Kommanditisten im Rahmen des
Vergleichs nicht unter den Antragstellern aufscheinen. Außerdem ist be-
merkenswert, dass der Vergleich auch beansprucht, für alle „früheren Ge-
sellschafter der Firma Reitler & Co., die keine Rückstellungsansprüche ge-
stellt haben“ bindend zu sein. Derzeit ist es mangels Kenntnis des Verlas-
senschaftsabhandlung nach Emil Reitler fraglich, ob dem Vergleich
Rechtswirksamkeit tatsächlich jemals erwachsen ist.

5.73. S. & M. Reitzes

Das Bankhaus Sigmund & Max Reitzes (Wien 1, Universitätsstr. 5) wurde
im Handelsregister Wien am 5. März 1870 eingetragen.938 Sigmund Reit-
zes, geboren 1835 in Lemberg, hatte sich als geschäftsführender Gesell-
schafter des Bankhauses Reitzes zunächst mit Kommissionsgeschäften be-
schäftigt. Angeblich gelang es ihm, in der Wirtschaftskrise von 1873 ein
großes Vermögen zu verdienen. Er erwarb große Beteiligungen an zahlrei-
chen Eisenbahngesellschaften und vor allem an der Wiener Pferde-Tram-
way. Als Hauptaktionär nahm er großen Einfluss auf die Entwicklung die-
ser Gesellschaft und soll nicht nur lange die Elektrifizierung der Tramway
verhindert haben, sondern wurde von Kritikern – vor allem von Victor
Adler – auch für die schlechten Arbeitsbedingungen in dem Unternehmen
verantwortlich gemacht, die zu dem großen Streik der Wiener Tramway-
kutscher von 1889 führten. Sigmund Reitzes hinterließ bei seinem Tod im
Jahre 1906 ein Vermögen von K 33,6 Mio. und außerdem zahlreiche in-
und ausländische Beteiligungen. Da Sigmund Reitzes kinderlos geblieben
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937 Vgl. zum Beispiel zur Beteiligung des Bankhauses Reitler & Co. an der Dianabad AG
Böhmer, Wer, S. 107–111.

938 Kein KV; Inhaberin 1938–1944: Baronin Maria Reitzes – Marienwert; Proku-
rist: Dr. jur. Hartmann Freiherr von Richthofen, Karl Rudolph, Leopoldine Czink
(1943). Die Darstellung beruht teilweise auf einem Bericht der IKG Wien. Vgl. Ingo
Zechner: Familie Reitzes. IKG-Bericht 14. Januar 2002; auch Handelsregister A 71/
1. VÖBB, CD-ROM mit Korrespondenz zum Bankhaus S. M. Reitzes.



war, wurde sein Neffe Hans Reitzes (1877–1935) sein Universalerbe und
Nachfolger.939

Hans Reitzes wurde 1909 geadelt, 1912 in den Freiherrenstand erho-
ben. Das Adelsprädikat „von Marienwert“ übernahm er von seiner Ehefrau.
In seinem aus dem Jahr 1931 stammenden Testament vermachte er seinen
90 Prozent-Anteil an dem Bankhaus zu 60 Prozent seiner Frau, zu jeweils
20 Prozent seiner Tochter und seinem Sohn. Zehn Prozent des Bankhauses
gehörten seiner Schwester Emma Henriette Reitzes, verehelichte Schiff-
Suvero (1873–1939).940 Außerdem erklärte er in seinem Testament:
„Wohltätigkeitslegate bestimme ich keine, da ich seit Jahren immer von den
diversen Regierungen, der Presse und der Oeffentlichkeit ungerecht behan-
delt wurde und immer nur Undank geerntet habe.“941 [Tab. 104, S. 366]

Das Testament des Hans Reitzes aus dem Jahr 1931 enthielt außerdem die
Verfügung, die Firma Gebrüder S. & M. Reitzes zu liquidieren („was keine
Schwierigkeiten bietet und nicht lange dauern wird“). Die Tatsache, dass
dieser Punkt des Testamentes nach dem Tod von Hans Reitzes im Jahr
1935 nicht realisiert wurde, könnte Anlass zur Vermutung geben, dass sich
das Bankhaus in Schwierigkeiten befunden, bis 1935 jedoch wieder erholt
hatte.
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939 Die Angabe über das Vermögen stammt von dem Hof- und Gerichtsadvokaten Karl
Korper von Marienwert, der 1909 um die Übertragung des Adels auf seinen einzigen
Schwiegersohn, Hans Reitzes, ansuchte. Vgl. Georg Gaugusch: Genealogische Zu-
sammenhänge zwischen den Familien Etthofen, Korper von Marienwert und Reitzes
von Marienwert, in: Adler 7 (2000), S. 204.

940 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 24401 (Emma Henriette Schiff-Suvero).
941 IKG Wien, AL 15585 (Erwin Reitzes), Mappe Reitzes-Genealogie, Hans Reitzes,

Mein letzter Wille, 5. 5. 1931.

Tab. 104: Eigentumsverhältnisse bei S. & M. Reitzes 1938i)

Eigentümer Anteile (in%)

Maria Reitzes 54
Elisabeth Reitzes 18
Erwin Reitzes 18
Emma Henriette Schiff-Suvero 10

i) ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 24401 (Emma Henriette Schiff-Suvero).



Das Bankhaus S. & M. Reitzes war eines der größeren privaten Bank-
häuser Wiens, das gute Geschäftsverbindungen aufzuweisen hatte. Es war
1936 etwa gemeinsam mit den Firmen Perutz & Lederer und W. M. Abe-
les & Co. – mit deren Gesellschaftern (Josef Perutz, Ing. Fritz Lederer,
Otto Anninger, Anna Unger, Lisl Haas) man schon drei Firmen in Ungarn
und der Slowakei betrieb – an der Gründung der Oberösterreichischen
Stärke- und chemische Industrie AG in Aschach mit 40 Prozent des Ak-
tienkapitals beteiligt. [Tab. 105]

Es wurde ein Kapital von öS 1,2 Mio. investiert, das erste Geschäftsjahr
verlief sehr befriedigend, die Gesellschaft erwirtschaftete einen Brutto-
Reingewinn von RM 196.000,–. Das Bankhaus S. & M. Reitzes agierte
noch in anderen Zusammenhängen: Als etwa der Bankier Carl August
Steinhäusser vor dem Problem stand, sich jene Mittel besorgen zu müssen,
die notwendig waren, um die jüdischen Anteile des Bankhauses Ephrussi
& Co. zu erwerben, dachte er zunächst daran, den notwendigen Kredit bei
S. & M. Reitzes aufzunehmen. Es ist nicht klar, warum er sich schließlich
das Geld doch bei einer Berliner ausgeliehen hat. Auch der Schweizer
Rechtsanwalt und Finanzier Oskar Miller, der im März 1938 ein großes
Aktienpaket der Ankerbrot AG erworben hatte, versuchte sich der Dienste
des Bankhauses S. & M. Reitzes zu bedienen, als er später dieses Aktienpa-
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Tab. 105: Eigentümer der Oberösterreichischen Stärke- und
chemische Industrie AGi)

Aktien Verkaufspreis
(in RM)Anzahl in%

Josef Perutz 200 20 23.333
Ing. Fritz Lederer 200 20 23.333
Otto Anninger 100 10 ?
Dr. Anna Unger 50 5 ?
Lisl Haas 50 5 ?
S. M. Reitzes 400 40 268.000

1000 100

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 1563, Mappe 16. Kaufvertrag, 3. 11. 1938.



ket wieder abstoßen und mit dem Erlös sich an anderen Arisierungen be-
teiligen wollte. Auch dieses Geschäft kam nicht zu Stande.942

Die Witwe des Bankiers Hans Reitzes, Maria Reitzes (geb. Korper von
Marienwert, 1891–1975) galt als Nichtjüdin. Da Hans Reitzes vor dem
Stichtag der 1938 in Österreich eingeführten Rassegesetze gestorben war,
galten jene Vermögensanteile, die im Erbwege auf sie übergingen, als
nichtjüdisch. Nach der Besetzung Österreichs fanden in den Räumen der
Bank und in der Privatwohnung der Familie Reitzes Hausdurchsuchungen
statt. Erwin Reitzes, der Sohn von Hans und Maria Reitzes, der als Misch-
ling 1. Grades galt, wurde verhaftet, als liechtensteinischer Staatsbürger al-
lerdings wieder freigelassen und konnte emigrieren. Auch seine Mutter,
Maria Reitzes emigrierte im August 1938. Zuvor hatte sie im April 1938
noch den Versuch unternommen, jenes Aktienpaket der Oberösterreichi-
schen Stärke- und chemische Industrie AG, das ihren Geschäftspartnern
gehörte, zu erwerben. Diese Transaktion wurde allerdings von der VVSt
nicht genehmigt. Schließlich erwarb die Kontrollbank im November 1938
jene 60 Prozent der Anteile um RM 70.000,– und verkaufte sie umgehend
um RM 95.000,– an die Monopol-Fabrik für Stärke- und chemische Pro-
dukte GmbH weiter. Auch die Anteile des Bankhauses S. & M. Reitzes
wurden verkauft, allerdings angeblich zu einem höheren Preis.943
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942 Vgl. Spuhler u. a., Arisierungen, S. 97–100.
943 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 1563, Mappe 16. Kaufvertrag, 3. 11. 1938. Nach einer Dar-

stellung des ehemaligen Prokuristen des Bankhauses Reitzes, Karl Rudolph, wurden
die Aktien allerdings um einen viel höheren Preis von der Kontrollbank erworben.
Zunächst wurde ein gewisser Dr. Friedrich Wedl als kommissarischer Verwalter für
das Aktienpaket eingesetzt. Wedl sei es auch gewesen, der eine Sperre der restlichen
40 Prozent der Aktien aus dem Eigentum von S. M. Reitzes durchsetzte. Das Unter-
nehmen sei dann um RM 445.000,– an die Kontrollbank verkauft worden; ggl.
Schreiben Rudolphs an Dr. Rinesch vom 21. 7. 1948, Abschrift im Privatbesitz der
Fam. Reitzes. Nach der Übernahme wurden mehrere Maschinen und eine Dextrinan-
lage demontiert. Der Verkaufserlös aus den Reitzes-Anteilen (RM 268.000,– laut
Schreiben RA Oskar Heitler vom 3. 3. 1948) wurde nicht für Reichsfluchtsteuer-
schulden gepfändet, sondern dem Bankhaus Reitzes überwiesen. Nach Aussage von
Erwin Reitzes haben die Partner deshalb einen geringeren Prozentsatz erhalten. Die
Kontrollbank fungierte als Treuhänder für den Reichsnährstand, an den die Aktien
übertragen wurden. Später erfolgte eine Erwerbung durch die Landwirtschaftliche
Kartoffelverwertungs AG, deren Eigentümerin wiederum die Monopol Ges.m.b.H.
war, die sich nach Ende der NS-Herrschaft zur Gänze in den Händen der Zentral-
Ein- und Verkaufsgenossenschaft der österreichischen Land- und Forstwirtschafts-
ges.m.b.H. befand). Die Kartoffelverwertungs AG errichtete ein riesiges Werk in



Dem Bankhaus war schon im März 1938 die Bewilligung, sich als De-
visenbank zu betätigen, entzogen worden. Ab April 1938 führte Dr. Hart-
mann Freiherr von Richthofen mittels einer Vollmacht im Auftrag der Fa-
milie Reitzes das Bankhaus. Erwin Reitzes sagte als Zeuge im Rückstel-
lungsverfahren zur Oberösterreichischen Stärke- und chemische Indu-
strie AG in Aschach über die Lage des Bankhauses aus, dass das Bankhaus
auf Grund der Tatsache, dass sein Vater als Jude galt, Verfolgungsmaßnah-
men ausgesetzt war, obwohl seine Mutter als Arierin galt. Erwin Reitzes
sagte weiters:

„Da insbesondere in Wien alle mit der Machtergreifung der Nazi zusammen-
hängenden wirtschaftlichen Maßnahmen mit besonderem Radikalismus ge-
handhabt wurden, wurde meiner Mutter in Fachkreisen der Rat erteilt, sich
bei den Zentralstellen in Berlin Einfluss zu verschaffen, weil man dort ver-
nünftiger sei. Diesem Rat folgend hat meine Mutter im April 1938 Baron
Richthofen, mit dem sie gesellschaftlich bekannt geworden war, bewogen,
mit dem Bankhaus Reitzes in nähere Verbindung zu treten. Richthofen war
mir persönlich als Gegner des nationalsozialistischen Regimes bekannt, ande-
rerseits aber genoss er durch seinen in ganz Deutschland berühmten Namen
großes Ansehen und deshalb glaubte meine Mutter, dass Richthofen sowohl
die Katastrophen, die dem Bankhaus drohten, aufhalten könnte als auch uns
vor den sonstigen Zwangsmassnahmen gegen unser Vermögen in Schutz neh-
men würde. Richthofen war auch Bankier gewesen und daher geschäftlich
nicht unerfahren.“944

Richthofen sei weder Prokurist noch Direktor der Bank geworden, habe
jedoch auf Grund einer von Maria Reitzes ausgestellten Vollmacht gehan-
delt. Nach Aussage Erwin Reitzes konnte Richthofen jedoch lediglich er-
reichen, dass die Bank nicht kommissarisch verwaltet wurde.
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Gmünd, dessen hohe Verschuldung auch die Fabrik in Aschach gefährdete. Der Be-
trieb wurde von der amerikanischen Militärregierung Linz unter öffentliche Verwal-
tung gestellt. Mit Ausnahme von 1943/44 hat der Betrieb stets kleinere oder größere
Gewinne erwirtschaftet. IKG Wien, AL 15585 (Erwin Reitzes), Zeugenaussage Erwin
Reitzes vor der Rückstellungskommission in Sachen Rückstellung Aschach, Tagsat-
zung am 2. 9. 1948, Original im Privatbesitz der Fam. Reitzes.

944 IKG Wien, AL 15585 (Erwin Reitzes), Zeugenaussage Erwin Reitzes vor der Rück-
stellungskommission in Sachen Rückstellung Aschach, Tagsatzung am 2. 9. 1948.
Original im Privatbesitz der Fam. Reitzes.



Obwohl das Bankhaus als arisch galt, wurde bereits 1938 die Liquida-
tion von der VVSt – durch einen Bescheid Rafelsbergers – eingeleitet. Die
Bankgeschäfte wurden aufgelöst, die Beteiligungen mussten veräußert
werden.945 Seit 15. März 1939 war Maria Reitzes formell Eigentümerin
des Bankhauses. Am 13. September 1944 wurde das Bankhaus „von amts-
wegen“ aus dem Firmenbuch des Handelsgerichtes gelöscht. Ein Büro mit
dem Namen „Vermögensverwaltung Baronin Maria Reitzes“ wurde von
Richthofen und zwei Angestellten weitergeführt.946 Als die Firma zur Lö-
schung aufgefordert wurde, verfügte sie nach Angaben eines ehemaligen
Prokuristen noch über einen Betrag von RM 250.000,–. Richthofen in-
vestierte circa RM 150.000,– in ein Kunsthandels- und Antiquitätenge-
schäft.947

Das Palais Reitzes (Wien 1, Universitätsstr. 5, EZ 222), in dem das
Bankhaus S. & M. Reitzes untergebracht war, befand sich seit 1936 zu drei
Fünfteln im Besitz von Maria und zu jeweils einem Fünftel im Besitz der
Geschwister Erwin und Elisabeth Reitzes. Zwar wurde keine Arisierung
der Immobilie durchgeführt, allerdings waren hohe Belastungen zu Guns-
ten des Deutschen Reiches grundbücherlich vermerkt. Im Juli 1941 han-
delte es sich um eine Summe von RM 495.890,–, die sich aus einer JUVA-
Forderung in der Höhe von RM 11.993,– und angeblichen Steuerrück-
ständen zusammensetzte.948
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945 IKG Wien, AL 15585 (Erwin Reitzes), Zeugenaussage Erwin Reitzes vor der Rück-
stellungskommission in Sachen Rückstellung Aschach, Tagsatzung am 2. 9. 1948.
Original im Privatbesitz der Fam. Reitzes.

946 IKG Wien, AL 15585 (Erwin Reitzes), Briefwechsel Erwin Reitzes – Rudolph, Schrei-
ben Rudolf an Erwin Reitzes, 12. 10. 1945. Diese eigenmächtige Handlungsweise
Richthofens führte 1946 und 1947 zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung zwi-
schen Richthofen und der Familie Reitzes, deren Auseinandersetzung aus den vorlie-
genden Akten nicht ersichtlich ist. Vgl. IKG Wien, AL 15585 (Erwin Reitzes), Brief-
wechsel Erwin Reitzes – Rudolph, Erwin Reitzes an Karl Rudolph, 17. 5. 1947.

947 IKG Wien, AL 15585 (Erwin Reitzes), Briefwechsel Erwin Reitzes – Rudolph, Schrei-
ben Rudolf an Erwin Reitzes, 12. 10. 1945.

948 Der ehemalige Prokurist des Bankhauses, Rudolph, spricht von einer Betriebsprü-
fung, nach der eine Steuernachzahlung von RM 350.000,– [sic!] verfügt wurde, die
nach seiner Aussage beglichen, aber bis zum Ende der NS-Herrschaft nicht aus dem
Grundbuch gelöscht wurde. Vgl. Schreiben Rudolph an Erwin Reitzes vom 12. 10.
1945. Privatbesitz der Familie Reitzes.



5.73.1 Rückstellung und Konzessionsansuchen für S. & M. Reitzes

Maria Reitzes und die anderen Eigentümer beziehungsweise Erben stellten
1947 einen Rückstellungsantrag in Bezug auf die Rückstellung der Fabrik
in Aschach (53 RK 238/47). 1948 wurde ein Vergleich erzielt, der die
Rückstellung der Fabrik und die Zahlung von öS 2,5 Mio. in bar vorsah.
Außerdem wurde ein Kartellvertrag zwischen dem Werk in Aschach und
der Kartoffelverwertungs AG (KAG) abgeschlossen. Die zurückgestellten
Werte wurden in eine neue AG eingebracht, an der die KAG mit 20 Pro-
zent beteiligt wurde.949

Der Prokurist Rudolph leitete noch im Jahre 1945 Schritte ein, um die
Wiedereröffnung des Bankhauses zu ermöglichen. Einerseits begegnete
man ihm mit Entgegenkommen, andererseits erklärte ein Referent des Fi-
nanzministeriums, er erachte eine ausdrückliche Willenserklärung der In-
haber einerseits und einen Nachweis der Mittel andererseits als notwen-
dig.950 Bei einer zweiten Unterredung vertrat Ministerialrat Dr. André die
Ansicht, es müsse „klar abgesteckte Grenzen“ in Bezug auf die Frage ge-
ben, ob Erwin Reitzes in Wien eine Zweigniederlassung einer amerikani-
schen Bank oder ein österreichisches Bankunternehmen mit Hauptsitz in
Wien gründen wolle. Sollte das Geschäft keine Zweigniederlassung sein,
so wurde gefordert, der Konzessionsinhaber müsse „Wien auch tatsächlich
bei Abwicklung seiner Geschäfte als seinen wirklichen Wohn- und Ge-
schäftssitz betrachten.“ Die Einsetzung eines Vertrauensmannes wurde ab-
gelehnt und der Grundsatz formuliert, dass eine Konzession nur demjeni-
gen erteilt werden könne, der auch das finanzielle Risiko trage.951

Als Maria Reitzes-Marienwert 1947 den Versuch unternahm, das
Bankhaus S. & M. Reitzes wieder zu eröffnen, gab es seitens der zuständi-
gen Behörden und Verbände keinerlei Widerstände. Die Bundeskammer
der gewerblichen Wirtschaft (Sektion Geld-, Kredit- und Versicherungs-
wesen) attestierte dem Bankhaus eine „hervorragende Bedeutung“ für die
österreichische Wirtschaft und stimmte der Wiedereintragung der
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949 Vgl. Niederschrift über die Vergleichsverhandlung vom 2. 9. 1948 und Brief von Er-
win Reitzes an Ing. Lederer vom 3. 9. 1948; beide im Privatbesitz der Familie Reitzes.

950 IKG Wien, AL 15585 (Erwin Reitzes), Briefwechsel Erwin Reitzes – Rudolph, Schrei-
ben Rudolf an Erwin Reitzes, 12. 10. 1945.

951 IKG Wien, AL 15585 (Erwin Reitzes), Aktennotiz über eine Vorsprache beim Min.
Rat Dr. André (Finanzministerium), 7. 1. 1946.



Fa. S. & M. Reitzes nach den Bestimmungen des 4. RStG zu. Nicht einig
war man sich lediglich, ob es sich um einen „Wiedergutmachungsfall“
handelte und ob Zwangsmaßnahmen für die Schließung verantwortlich
gewesen seien.952 Aus unbekannten Gründen verzögerte sich jedoch zu-
nächst die Wiedereröffnung. Erst nachdem 1951 von Erwin Reitzes (er
nannte sich jetzt Erwin de Reitzes-Marienwert) – der inzwischen US-ame-
rikanischer Staatsbürger geworden war – die Bankkonzession beantragt
wurde,953 bestätigte die Bundeskammer ein weiteres Mal, dass sie gegen die
Übertragung der Bankkonzession an den Sohn des einstigen Bankbesitzers
Reitzes „im seinerzeitigen Umfange“ keinen Einwand erhebe. Immerhin
schien Erwin Reitzes beabsichtigt zu haben, die Bank großzügig mit Kapi-
tal auszustatten. „Er ist bereit“, schrieb die Bundeskammer, „die wieder ins
Leben zu rufende Firma mit einem Mindestkapital von 10 Millionen S
auszustatten.“954 Am 7. März 1951 wurde durch das BMF die Konzession
für das Bankgewerbe an Erwin Reitzes vergeben, im selben Jahr trat er dem
Bankenverband bei.955 Als Teilhaber und Prokurist war Johann Hörri an
dem Bankenprojekt beteiligt.956 Die Eröffnung des Bankhauses wurde je-
doch verschoben, offenbar auf Grund geschäftlicher Probleme. 1953
scheiterte ein Versuch, das familieneigene Palais in der Universitätsstr. 5 zu
verkaufen. Am 7. Mai 1953 nahm er sich gemeinsam mit seiner zweiten
Frau Marie Reitzes (geb. Nagy, 1928–1953) in Wien das Leben.957 Dar-
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952 Von „Zwangsmaßnamen“ sprach offenbar der Rechtsanwalt Gustav Rinesch, der Ma-
ria Reitzes-Marienwert nach 1945 vertrat. Das geht indirekt aus einem Antwort-
schreiben der Kammer der gewerblichen Wirtschaft hervor. Verband Österreichischer
Banken und Bankiers, „Reitzes“ (File auf CD-Rom), Kammer der gewerblichen Wirt-
schaft für Wien, Abteilungsleiter an Gustav Rinesch, 15. 12. 1947.

953 VÖBB, File auf CD-Rom, „Reitzes“. Schreiben der Bundeskammer der gewerblichen
Wirtschaft (Sektion Geld-, Kredit- und Versicherungswesen) an den Bankenverband,
8. 2. 1951. Das BMF forderte zur Stellungnahme auf, da der Sohn des einstigen Al-
leininhabers, Erwin de Reitzes-Marienwert, US-Staatsbürger, die Bankkonzession im
selben Umfang, wie sie bestanden hat, beantrage.

954 VÖBB, File auf CD-Rom „Reitzes“. Schreiben der Bundeskammer der gewerblichen
Wirtschaft (Sektion Geld-, Kredit- und Versicherungswesen) an den Bankenverband,
8. 2. 1951.

955 VÖBB, File auf CD-Rom „Reitzes“. Schreiben Erwin de Reitzes an den Verband
Österr. Banken und Bankiers, 26. 4. 1951.

956 Vgl. Gaugusch, Zusammenhänge, S. 206.
957 Ob und inwieweit – wie dies etwa von Gaugusch unterstellt wird – finanzielle Proble-

me ein Motiv bildeten, ist nicht erkennbar. Vgl. S. 206.



aufhin wurde dem Bankhaus Reitzes jedoch wieder die Konzession entzo-
gen und zwar mit der Begründung, die Bankfirma sei bisher nicht in das
Handelsregister eingetragen worden und Erwin de Reitzes-Marienwert in-
zwischen „aus dem Leben geschieden“. Das BMF sah sich daher veranlasst,
die „Bewilligung, die eine persönliche Befugnis darstellt“, als erloschen zu
erklären (unter Bezugnahme auf § 3, Abs. 1 des KWG).958

5.74. Gebrüder Rizzi OHG (Fratelli Rizzi)

1921 wurde die Firma (Wien 1, Wipplingerstr. 32) als OHG gegründet.
Gesellschafter waren Nicolo Rizzi, Ing. Givolamo Rizzi und Ing. Giovanni
Rizzi. Der Betriebsgegenstand war „Warenhandel im Großen mit Aus-
schluss von Lebens- und Futtermittel und Handelsagentur“. 1925 wurde
der Betriebsgegenstand geändert auf: „Bank und Kommissionshandel“.
1927 wurde der „Betriebsgegenstand“ noch einmal geändert. Er lautete
nun auf „Warenhandel im Großen mit Ausschluss von Lebens- und Fut-
termittel und Handelsagentur, das Bankgewerbe mit Ausnahme der Ent-
gegennahme von Einlagen“. Dieses „beschränktes Bankgewerbe“ betrie-
ben die Brüder Rizzi in Wien bis 1940. Am 30. Januar 1940 wurde die
Firma „von amtswegen“ gelöscht. Die Hintergründe sind unklar.959

5.75. M. Rohatyn OHG

Moriz Rohatyn (Wien 1, Maria-Theresien-Str. 10) gründete die Firma
1899 in Lemberg und verlegte sie 1919 nach Wien.960 Die Firma betrieb
ein Bank- und Kommissionsgeschäft samt einem Losratengeschäft kleine-
ren Umfanges. Moriz Rohatyn beteiligte seinen Sohn Arthur mit 25 Pro-
zent an der Firma. (Tab. 106, S. 374)

Moriz Rohatyn bewertete seinen 75 Prozent-Anteil an der Firma mit
RM 19.945,–.961 Er und sein Sohn konnten 1938 oder 1939 ausreisen.
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958 VÖBB, File auf CD-Rom „Reitzes“. Verband Österr Banken und Bankiers, an die
Mitgliedsinstitute, 5. 6. 1953. Mit Erlass vom 7. 3. 1951 Zl. 17.643-17/51 sei die Ge-
nehmigung zum Bankbetrieb für S. & M. Reitzes erteilt, mit dem Erlaß des BMF
Zl. 41.358-17/1953 v. 28. 5. 1953 sei sie wiederum erloschen.

959 Handelsregister, A 55, 50.
960 KV: WGCV, 31. 5. 1938; Eigentümer: Moriz Rohatyn, Arthur Rohatyn.
961 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 28023 (Rohatyn, Moritz).



Das Urteil des WGCV lautete: „Der Kommittentenbesitz an Wertpapie-
ren war unbelehnt und in Ordnung. Die bestehenden Engagements wur-
den von uns abgewickelt und ist nach Durchführung derselben, das Bank-
haus ausliquidiert.“ Die Bankkonzession wurde zurückgelegt, die Steuerer-
klärung abgegeben, die Löschung der Firma aus dem Handelsregister ver-
anlasst und am 12. September 1939 durchgeführt.962

5.76. Rokotnitz & Winkler

An der Firma Rokotnitz & Winkler (Wien 1, Rotenturmstr. 11) waren als
persönlich haftende öffentlich Gesellschafter Wilhelm Rokotnitz und
Siegmund Winkler, als Kommanditisten die Brüder Hugo, Albert, Robert
und Paul Gerngross und Richard Reichel mit einer Einlage von jeweils
K 2,250 Mio. beteiligt. Hugo Gerngross starb, die anderen Gesellschafter
schieden 1932 aus. 1934 wurde eine strafgerichtliche Untersuchung gegen
die beiden persönlich haftenden Gesellschafter eingeleitet. 1934 kam es
zum Ausgleichs- und anschließend zum Konkursverfahren. Während Wil-
helm Rokotnitz kurz darauf starb und eine schwer passive Bilanz hinter-
ließ, wurde Siegmund Winkler inhaftiert. Gegen ihn wurde ein Strafver-
fahren wegen fahrlässiger Krida, Untreue, Veruntreuung und Betrug ein-
geleitet.963 Als Masseverwalter wurde Dr. Hugo Neufeld eingeleitet. 1934
wurde die Bankkonzession für erloschen erklärt.964 Die Fa. wurde jedoch
erst am 17. Juli 1953 aus dem Handelsregister gelöscht.
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962 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6472.
963 BMF 67.793-15/25; BMF 57.369-15/26; BMF 45.813-15/33; BMF 14.795-15/34;

BMF 84.893-15/34 (Anklagepunkte).
964 BMF 14.795-15/34. Bescheid des BMF bezüglich Erlöschung der Bankkonzession

für das Bankhaus Rokotnitz & Winkler, 28. 2. 1934. Zur Löschung der Firma aus
dem Handelsregister: BMF 63.452-17/53.

Tab. 106: Liquidationsergebnis bei M. Rohatyni)

RM

Aktiva 99.957
Passiva 81.432
WGCV-Honorar 4.000

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6472. Bericht des WGCV, 7. 10. 1939.



5.77. Adolf Rosenberg & Co.

Adolf Rosenberg war ehemaliger Vorstand der Wiener Filiale der Verkehrs-
bank. Er gründete die Firma im Jahr 1920 gemeinsam mit Max Isakiewicz.
Nach dessen Tod im Jahre 1922 übernahm Rosenberg die Firma (Wien 1, Stu-
benring 3)965 als Alleineigentümer. Rosenberg & Co. beschäftigte sich mit klei-
nen Finanztransaktionen, insbesondere mit dem Bank- und Kommissionsge-
schäft, sowie mit einem Klassenlotteriegeschäft. Der WGCV urteilte über das
Bankgeschäft: „Es wurde die ganzen Jahre hindurch mit wechselndem Glück
geführt. Die Privatentnahmen des Firmeninhabers bewegten sich immer in
mäßigen Grenzen.“966 Die Firma beschäftigte nur einen Angestellten, der in
einem anderen Betrieb Beschäftigung fand. [Tab. 107 , S. 375]

Adolf Rosenberg hatte sein Bankhaus mit RM 13.403,– bewertet.967 Das
Klassenlotteriegeschäft wurde schon vor der Übernahme durch den
WGCV liquidiert. Die Bankkonzession wurde zurückgelegt, die Löschung
der Firma veranlasst und die Steuerzahlungen geleistet.

5.78. Rosenberg & Neumann

Die Firma Rosenberg & Neumann in Radkersburg betrieb eine Mühle
und einen Produktenhandel. Die Kaufmannschaft des Landes Steiermark
stellte die Firma unter KV und bestellte für diese Funktion Hermann Ma-
cher.968 Die Firma scheint auf mehreren Listen von Bankhäusern bezie-
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965 KV: WGCV, 24. 5. 1938; Eigentümer: Adolf Rosenberg.
966 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6473. Bericht des WGCV, 3. 3. 1939.
967 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 4059 (Adolf Rosenberg).
968 StLA, Arisierungsakt Nr. 1297. Die Kaufmannschaft des Landes Steiermark (Unter-

schrift unleserlich) an den Reichsstatthalter für das Land Österreich, 1. 6. 1938.

Tab. 107: Liquidationsergebnis bei Rosenberg & Co.i)

RM

Aktiva 23.000
Passiva 7.000
Liquidationsüberschuss 300
WGCV-Honorar 800

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6473. Bericht des WGCV, 3. 3. 1939.



hungsweise entzogenen Bankkonzessionen auf. Der Arisierungsakt im
Steirischen Landesarchiv gibt keinerlei Aufschlüsse über ein Bankgeschäft
der Firma. Der einzige Hinweis, der sich darauf bezieht, findet sich im
Briefkopf der Firma. Hier heißt es:

„Rosenberg & Neumann
Getreide, Landes- und Mahlprodukte
Wechselgeschäft
Radkersburg
gegründet 1888“969

Die Firma dürfte also, da sie in einer Grenzregion lag, unter anderem
Wechselgeschäfte betrieben haben. Ob und in welchem Umfang sonstige
Bank- und Kreditgeschäfte betrieben wurden und inwieweit das Wechsel-
geschäft 1938 noch aufrecht war, geht aus dem Akt nicht hervor. Auch die
Eigentumsverhältnisse sind nicht ganz klar. In dem Akt scheinen zwei
Mitglieder der Familie Neumann, Moritz und Ferdinand Neumann, na-
mentlich auf. Moritz Neumann, dürfte der Vater, Ferdinand Neumann
(geboren 1901) der Sohn gewesen sein. Einer der beiden – es ist nicht klar
ersichtlich wer – war im Dezember 1938 in Dachau inhaftiert.970 Die Fir-
ma Rosenberg & Neumann war in der Steiermark der einzige Produzent
von Haidenbrein. Für die Firma lagen verschiedene Angebote vor, unter
anderem bot Josef Jauschovetz in Altneudörfl bei Radkersburg
RM 12.000,– für „die ganze Realität“. Er bezeichnete sich als Parteimit-
glied.971 Ein weiteres Angebot stammte von Josef Niederl, der in Witt-
mannsdorf-Au bei Mureck eine Mühle und Ölpresse betrieb.972 Die Firma
wurde auf Anordnung der VVSt liquidiert. Die Liquidationsmasse der Fir-
ma wurde um RM 1.300,– an Anton Seidl in Hof bei Straden verkauft
und die Übertragung am 3. Januar 1939 genehmigt.973 Im Kaufpreis wa-
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969 StLA, Arisierungsakt Nr. 1297. Moritz Neumann an die VVSt (Graz), 12. 12. 1938.
970 Dies geht aus dem Arisierungsansuchen Anton Seidls hervor. StLA, Arisierungsakt

Nr. 1297. Anton Seidl, Ansuchen an die VVSt (Graz) wegen Firma Rosenberg &
Neumann, 5. 12. 1938.

971 StLA, Arisierungsakt Nr. 1297. Josef Jauschovetz an VVSt (Graz), 5. 12. 1938.
972 StLA, Arisierungsakt Nr. 1297. Josef Niederl an die VVSt (Graz), 9. 11. 1938.
973 Seidl, geboren 1909, bezeichnete sich als „Besitzersohn und Landesproduktenhänd-

ler“. Er war seit 1932 Parteimitglied und war aufgrund seiner Beteiligung am Juli-
Putsch 1934 wegen Hochverrates von einem Militärgericht zu drei Jahren schweren
Kerkers verurteilt worden.



ren allerdings das Haus und die Warenvorräte nicht inbegriffen. Der Ver-
trag zwischen Ferdinand Neumann und Anton Seidl sah allerdings einen
Mietvertrag und enthielt auch eine Kaufabsicht in Bezug auf das ganze
Haus. Es ist nicht ersichtlich, ob das Haus von Seidl erworben wurde.
Auch zu einem Rückstellungsverfahren ist in diesem Fall nichts bekannt.

5.79. Michael Rosenblatt & Comp.

Die Firma Michael Rosenblatt & Comp. (Wien 1, Fleischmarkt 1) betrieb ein
„Bank- und Kommissionsgeschäft“.974 Die Firma wies am 1. Januar 1938 eine
Geschäftseinlage von RM 46.378,– aus. Infolge von Kursverlusten und dubios
gewordenen Forderungen laut Schlussbilanz des WGCV vom 10. Juni 1938
hatte dieser Betrag sich auf RM 18.327,– reduziert. Doch auch dieser Betrag
konnte nicht „flüssig gemacht“ werden, da das Vermögen der Firma in Wert-
papiere investiert worden war, die bei einer Hausdurchsuchung durch die Ge-
stapo beschlagnahmt wurden. Sigmund Rosenblatt bemerkte in seiner Vermö-
gensanmeldung, es sei anzunehmen, „dass ich von dieser restlichen Geschäfts-
einlage nichts mehr haben werde, weil ich als haftender Gesellschafter der auf-
gelassenen Firma Michael Rosenblatt & Comp. für Geldforderungen und De-
pots der Kommittenten aufzukommen habe.“975 Dr. Michael Rosenblatt be-
wertete seine Beteiligung am Bankhaus Rosenblatt mit RM 17.259,–. Sein Va-
ter Sigmund Rosenblatt bewertete seinen Anteil dagegen mit RM 18.237,–.976

Beide bezeichneten sich jeweils in ihrer Vermögensanmeldung als „gewesener
Bankier“. Die Firma wurde gelöscht, die Konzession zurückgelegt.

5.80. Rosenfeld & Co. KG

Das Bankhaus Rosenfeld & Co. (Wien 1, Rathausstr. 20) war eines der
wenigen Bankhäuser, die arisiert wurden.977 Es war 1890 als KG gegründet
worden. Von Beginn an waren andere Banken an ihr als Kommanditisten
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974 KV: WGCV; Eigentümer: Dr. Michael Rosenblatt (50 Prozent), Sigmund Rosenblatt
(50 Prozent).

975 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 43083 (Sigmund Rosenblatt).
976 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 43083 (Sigmund Rosenblatt). ÖStA AdR 06, VVSt-VA

Nr. 43048 (Michael Rosenblatt).
977 Kommissarische Aufsichtspersonen: Dr. Max. A. Mayer-Loos, Dr. Wilhelm He-

merka.



beteiligt. Die Bank betrieb alle Zweige des Bankgeschäftes mit Erfolg, vor
allem das Kommissions- und Devisengeschäft, das Arbitragegeschäft mit
ausländischen Plätzen in allen Formen, das reguläre Bank- und Kreditge-
schäft und in den 1930er Jahren auch das Getreidefinanzierungsgeschäft.
Das Bankhaus Rosenfeld & Co. war eines von wenigen Bankhäusern, die
alle Krisen ohne Schädigung überstanden und auf Grund seiner soliden
Geschäftsführung internationale Anerkennung erlangt hatten. Wie viele
andere Privatbanken betrieb es auch eine Geschäftsstelle der Klassenlotte-
rie. Es beschäftigte am 31. Dezember 1937 26 Angestellte, zum Zeitpunkt
der Übernahme – nachdem schon alle jüdischen Angestellten entlassen
worden waren – noch 17 Mitarbeiter.978

Das Bankhaus Rosenfeld & Co. war zu 90 Prozent in jüdischem Ei-
gentum, zehn Prozent gehörten der Pester Ungarischen Commercialbank
und der Böhmischen Unionbank, deren Anteil sich im Zuge der Arisie-
rung auf 45 Prozent erhöhte.979 Zwei ehemalige Prokuristen der Bank
konnten das renommierte Bankhaus übernehmen: Dr. Wilhelm Hemer-
ka980 und Dr. Max Mayer-Loos981 brachten jeweils RM 100.000,– als Ka-
pitaleinlage auf, allerdings wurde dieses Kapital tatsächlich von den jüdi-
schen Eigentümern bezahlt. Dies wurde begründet durch den Abfin-
dungsanspruch der beiden Erwerber, die seit jeweils 16 und 18 Jahren lei-
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978 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 240, Gew. 4699, f. 29. Ansuchen um Genehmigung der
Veräusserung, 27. 8. 1938. Schreiben des RA Richard Schönthal an den Staatskom-
missar in der Privatwirtschaft (undatiert).

979 Genauere Angaben zu diesem zehn Prozent-Anteil fehlen derzeit noch. ÖStA AdR 06,
VVSt, Kt. 240, Gew. 4699, f. 77. Alexander Letz, Bericht über das Bankhaus Rosen-
feld & Co. (21. 1. 1943).

980 Wilhelm Hemerka, geboren am 28. März 1897, war promovierter Jurist, Reserveoffi-
zier, Kriegsteilnehmer und Inhaber der Silbernen Tapferkeitsmedaille. Er war seit
1920 Prokurist der Fa. Rosenfeld & Co. und war seit 1931 auch als behördlich befug-
ter Gebäudeverwalter (Realitäten- und Hypothekenvermittler) tätig. ÖStA AdR 06,
VVSt, Kt. 240, Gew. 4699, f. 29. Ansuchen um Genehmigung der Veräusserung,
27. 8. 1938.

981 Max A. Mayer Loos, geboren am 17. Juli 1886, Absolvent der Theresianischen Aka-
demie in Wien und promovierter Jurist, war seit 1913 Advokaturskonzipient gewe-
sen. 1914 bis 1918 hatte er am Weltkrieg teilgenommen und war Inhaber der Bronze-
nen Tapferkeitsmedaille. Zwischen 1919 und 1922 hatte er in der Steueradministra-
tion gearbeitet. Seit Februar 1920 war er Prokurist des Bankhauses Rosenfeld & Co.
ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 240, Gew. 4699, f. 29. Ansuchen um Genehmigung der
Veräusserung, 27. 8. 1938.



tende Angestellte des Bankhauses gewesen waren.982 Ein Prüfungsbericht
bemerkte: „Steuertechnisch wurde die Einbringung des neuen Kapitals als
Schenkung behandelt und dafür eine Schenkungssteuer von RM 39.999,–
entrichtet.“983

Ein „Dissolutionsvertrag“ regelte das „Ausscheiden“ der jüdischen Ge-
sellschafter. Während mit Mayer-Loos und Hemerka zwei neue Gesell-
schafter in die Firma eintraten, schieden mit Ausnahme der beiden betei-
ligten ausländischen Banken alle bisherigen Gesellschafter aus und die In-
haber der Bankkonzession, Sigmund Popper, Julius Neustadt, Alfred
Rosenfeld und Erwin Neustadt verpflichteten sich, die Bankkonzession
zurückzulegen. Die ausscheidenden Gesellschafter mussten per Vertrag der
Fortführung des Bankgeschäftes zustimmen. Die Kapitaleinlagen der aus-
scheidenden Komplentäre beziehungsweise öffentlichen Gesellschafter
wurden vom Kapitalkonto abgebucht und als Guthaben auf Kreditoren-
konti transferiert und dort verzinst. Dort waren sie je zu einem Drittel bis
zum 30. Juni 1939, 1941 und 1943 gebunden, allerdings unter der Vor-
aussetzung, dass Abhebungen nicht im Widerspruch zu „jeweils bestehen-
den Vorschriften“ stünden. Zudem wurde vertraglich festgelegt, dass sämt-
liche Vermögens- und Kapitaleinlagen der ausscheidenden Gesellschafter
(im Verhältnis zu ihrer Beteiligung) für 90 Prozent der bis zum 30. Juni
1939 noch nicht eingegangenen Debetsaldi zu belasten seien. (Tab. 108,
S. 380 f.)

Beispielsweise wurde der Anteil Sigmund Rosenfelds als stiller Gesellschaf-
ter von drei Prozent – von ihm selbst auf RM 60.060,– geschätzt984 – nach An-
gaben des Gesellschafts- und Dissolutionsvertrages am 30. Juni 1938mit
RM 76.065,– bewertet, gemäß Bescheid des Staatskommissars in der Privat-
wirtschaft bar ausgezahlt und dem laufenden Konto Sigmund Rosenfelds bei
Rosenfeld & Co. gutgeschrieben. Der Dienstbezug Sigmund Rosenfelds bei
Rosenfeld & Co. von RM 10.000,– jährlich wurde eingestellt, das Dienstver-
hältnis wurde am 31. Juli 1938 „ohne Ansprüche gelöst“.985
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982 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 240, Gew. 4699, f. 29. Schreiben des RA Richard Schönthal
an den Staatskommissar in der Privatwirtschaft (undatiert).

983 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 240, Gew. 4699, f. 77. Alexander Letz, Bericht über das
Bankhaus Rosenfeld & Co. (21. 1. 1943), 4.

984 ÖStA AdR 06, FLD 6.047, Vermögensverzeichnis Nr. 7516, Beilage 1, f. 31.
985 ÖStA AdR 06, FLD 6.047, f. 12.
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Tab. 108: Die Eigentümer von Rosenfeld & Co. vor dem „Anschluss“i)

Gesellschafter, Eigentümer Funktion
Einlage
(in öS)

%
Sonstige

Guthaben
(in öS)

Sigmund Popperii) persönlich haftender Ges. 583.167 23 184.443
Julius Neustadtiii) persönlich haftender Ges. 532.457 21 123.734
Alfred Rosenfeldiv) persönlich haftender und

stiller Ges. 456.392 18 112.942
Erwin Neustadtv) persönlich haftender Ges. 0 0 0
Ella Kienvi) Kommandistin 278.906 11 77.225
Bertha Popper Kommandistin 76.065 3 55.828
Helene Neustadt Kommandistin 76.065 3 41.215
Johanna Orensteinvii) stille Ges. 202.841 8 60.851
Sigmund Rosenfeldviii) stille Ges. 76.065 3 33.700
Carl Neustadt 6.423
Alexander Neustadt 13.174
Susanne Rosenfeld 7.091
Ignaz und Julie Rosenfeld 466

Zwischensumme 2,281.958 90 717.092

Böhmische Unionbank, Prag Kommandist 152.130 6
Pester Ungarische
Commerialbank

Kommandist 101.420 4

Gesamt 2,535.508 100 717.092

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 240, Gew. 4699, f. 70. Alexander Letz, Bericht über das Bankhaus Ro-
senfeld & Co. (21. 1. 1943), Beilage III.

ii) Sigmund Popper, geboren am 24. Januar 1860 in Rosina/CSR, war tschechoslowakischer Staats-
bürger, verheiratet mit Bertha Popper (geboren am 19. Februar 1871, tschechoslowakische Staats-
bürgerin) und hatte keine Kinder. ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 240, Gew. 4699, f. 29. Ansuchen um
Genehmigung der Veräusserung, 27. 8. 1938.

iii) Julius Neustadt, geboren am 29. Juni 1866 in Budapest/Ungarn, verheiratet mit Helene Neustadt
(geboren am 6. September 1876), hatte zwei Söhne im Alter von 36 und 38 Jahren. ÖStA AdR
06, VVSt, Kt. 240, Gew. 4699, f. 29. Ansuchen um Genehmigung der Veräusserung, 27. 8.
1938.

iv) Alfred Rosenfeld, geboren am 16. November 1873, verheiratet mit Rosa Rosenfeld, hatte einen
28 jährigen Sohn. Alfred Rosefeld war zu 16 Prozent als persönlich haftender Gesellschafter, zu
zwei Prozent als stiller Gesellschafter beteiligt. ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 240, Gew. 4699, f. 26,
f. 29. Gesellschaftsvertrag, 22. 8. 1938; Ansuchen um Genehmigung der Veräusserung, 27. 8.
1938.

v) Erwin Neustadt, geboren am 17. Mai 1899 in Wien, geschieden von Marianne, geb. Weiss, ver-
ehelichte Simon, hatte eine achtjährige Tochter. ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 240, Gew. 4699, f. 29.
Ansuchen um Genehmigung der Veräusserung, 27. 8. 1938.



Der Kaufpreis betrug RM 200.000,– und die „Entjudungsauflage“
wurde mit RM 80.000,– festgesetzt. Die Arisierung wurde am 23. Sep-
tember 1938 durch die VVSt genehmigt. Gegen den Bescheid, der die so
genannte Auflage festsetzte, wurde allerdings am 6. Oktober 1938 Ein-
spruch eingelegt und um die Herabsetzung des Betrages gebeten. Am
2. November 1938 wurde daraufhin vom Reichskommissar für das Kredit-
wesen die Bankübernahme genehmigt.986 Das Bankhaus bekam bald dar-
auf auch die Devisenhandelsermächtigung und galt im Sinne der Devisen-
gesetzgebung als Devisenbank.987

Warum wurde das Bankhaus Rosenfeld arisiert und nicht wie die
meisten anderen Privatbanken liquidiert? Der Staatskommissar in der
Privatwirtschaft begründete in einem Schreiben an den Reichskommissar
für das Kreditwesen in Berlin, warum er das Bankhaus Rosenfeld & Co.
für „besonders erhaltungswürdig“ hielt. Es wurden dabei „besondere Auf-
gaben im Warenhandel mit dem Südosten“ erwähnt. Er bemerkt weiters:
„Es erscheint auch dafür die Gewähr geleistet, dass dieses Bankhaus seine
Aufgabe in Zukunft wirklich erfüllen wird, da die beiden neuen öffentli-
chen Gesellschafter Dr. Wilhelm Hemerka und Dr. Max Mayer-Loos
über langjährige Bankpraxis verfügen, auch politisch vollständig ein-
wandfrei sind und überdies noch dafür Sorge getragen wird, dass ein drit-
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986 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 240, Gew. 4699, f. 42. Reichskommissariat für das Kredit-
wesen an das Bankhaus Rosenfeld & Co., 2. 11. 1938.

987 Die Genehmigung zur Übernahme und Fortführung des Bankhauses war jedoch ei-
nerseits befristet (bis 31. März 1939), andererseits mit der Auflage verbunden, „weite-
res haftendes Eigenkapital nach Massgabe einer einzuholenden Erlaubnis einzubrin-
gen.“ Daher stellte Rosenfeld & Co. das Ansuchen, einerseits die Befristung zu strei-
chen, andererseits die Verpflichtung aufzuheben, wonach weiteres Kapital einzubrin-
gen sei. ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 240, Gew. 4699, f. 43-44, 58. Devisenhandelser-
mächtigung, 8. 12. 1938; Rosenberg & Co. an den Reichskommissar für das Kredit-
wesen, 15. 3. 1939.

vi) Ella Kien, geboren am 24. März 1880 in Wien, verheiratet mit Hofrat Dr. Stefan Kien, hatte
einen 35-jährigen Sohn. ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 240, Gew. 4699, f. 29. Ansuchen um Geneh-
migung der Veräusserung, 27. 8. 1938.

vii) Johanna Orenstein, verwitwete Rosenfeld, geboren am 10. Juli 1891 in Wien, tschechoslowaki-
sche Staatsbürgerin, verheiratet mit Ing. Dr. Hartwig Orenstein, hatte eine 14-jährige Tochter
und einen 13-jährigen Sohn.

viii) Sigmund Rosenfeld, geboren am 11. Januar 1910 in Wien, verheiratet mit Dr. Elisabeth,
geb. Rand, hatte keine Kinder.



ter, kapitalskräftiger Gesellschafter zum weiteren Ausbau dieser Firma
eintritt.“988 Neben der erwähnten politischen Verlässlichkeit der beiden
Käufer989 war ein weiterer ausschlaggebender Grund darin zu sehen, dass
das Bankhaus Rosenfeld & Co. ein vergleichsweise kapitalkräftiges Un-
ternehmen war. [Tab. 109]

Der Firmenname Rosenfeld & Co. wurde am 10. Juli 1941 in Mayer-Loos
& Co. abgeändert.990 Die Böhmische Union-Bank (Prag) löste ihr Kom-
manditverhältnis mit 30. Juni 1940. Das Kommanditkapital wurde in der
Höhe von RM 152.130,75 wurde zurückgezahlt. Am 1. Januar 1941 trat
RA Richard Schönthal als stiller Gesellschafter mit einer Kapitaleinlage
vom RM 50.000,– in die Gesellschaft ein. Nach seinem Tod wurde diese
Beteiligung am 31. Dezember 1947 aufgelöst.
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988 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 240, Gew. 4699, f. 41. Schreiben des Staatskommissars in
der Privatwirtschaft an den Reichskommissar für das Kreditwesen, Ministerialdirektor
Dr. Ernst, 26. 10. 1938.

989 Wilhelm Hemerka war Parteimitglied, und es wurde ihm bestätigt, dass er „auch in
der Systemzeit stets seine nat.soz. Gesinnung unter Beweis gestellt“ hatte. ÖStA
AdR 06, VVSt, Kt. 240, Gew. 4699, f. 34. Schreiben der NSDAP-Gauleitung Wien,
26. 9. 1938.

990 HG Wien, HRA 6466.

Tab. 109: Die Bewertung des Bankhauses Rosenfeld & Co.i)

RM

Umsatz 150.970
Sachwert 240.000
Kaufwert 240.000
Kaufpreis 200.000
Ursprüngliche Auflage 80.000
Endgültige Auflage 1943 38.983

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 240, Gew. 4699. Schreiben der VVSt (Abwicklungsstelle) an Max A.
Mayer-Loos, 2. 2. 1943. Ursprünglich hatte die „Entjudungsauflage“ RM 80.000,– betragen.
Schreiben der VVSt, Arbeitsgruppe 3 an die Arbeitsgruppe 6 (Finanzbuchhaltung), 9. 12. 1942.



5.80.1. Rückstellung des Bankhauses Mayer-Loos & Co.
vormals Rosenfeld & Co.

1946 stellte einer der beiden Ariseure – Dr. Wilhelm Hemerka991 – den
Fall in einem „Exposée“ dar. Er schrieb:

„Nach der Annexion Österreichs im Jahre 1938 wurde die Bank von den Nazi
heftigst angegriffen, die entweder das Unternehmen an sich reissen, oder es zu
Grunde richten wollten. Wenn daher das in Jahrzehnten in gemeinsamer Ar-
beit der Unternehmer und Angestellten zur Blüte gebrachte Bankunterneh-
men erhalten, wenn die Existenz der zumeist seit langen Jahren in der Firma tä-
tigen Personen erhalten werden sollte, war es unerlässlich, die Zusammenset-
zung der Firma zu ändern. Die Bankinhaber luden daher die Firmaprokuristen
Dr. Max Mayer-Loos und Dr. Hemerka ein, als öffentliche Gesellschafter in
die Bank einzutreten. Dies geschah und es wurde darüber ein Gesellschaftsver-
trag abgeschlossen. Sodann schieden durch einen Dissolutionsvertrag zwi-
schen den Gesellschaftern, die jüdischen Gesellschafter aus. Neben den beiden
neuen Gesellschaftern verblieben die beiden Banken als Gesellschafter. Die
ausgeschiedenen Gesellschafter leiteten aber de facto das Unternehmen weiter
(sie wohnten nach wie vor im gleichen Hause) solange bis die Lage der Juden
in Österreich unhaltbar wurde; dann reiste der eine Chef (Neustadt) an die
französische Riviera, der Seniorchef Popper kurz vor Kriegsbeginn in die
Schweiz; Alfred Rosenfeld war im Jahre 1939 verschieden. Dr. Hemerka hatte,
als er im August 1939 einberufen und an die polnische Grenze gestellt worden
war, von dort aus Popper telefonisch von dem unmittelbar bevorstehenden
Kriegsausbruch verständigt und es so ermöglicht, dass Popper noch rechtzeitig
abreisen konnte. Alte und neue Gesellschafter blieben jedoch, soweit dies über
möglich war, in Verbindung und im besten Einvernehmen, insbesondere auch
Dr. Hemerka mit Herrn Popper, wobei es als selbstverständlich galt, dass die
ausgeschiedenen Gesellschafter sobald sie es wünschten und es die Lage gestat-
tete, wieder in die Firma zurückkehren könnten. Es lag also ein Treuhandver-
hältnis vor mit der Massgabe, die Firma durch die wirtschaftspolitischen
Schwierigkeiten und den Krieg hindurchzusteuern und sie in ihrem Bestande
bis zur Wiederkehr normaler Verhältnisse zu erhalten. Diese Tatsache blieb al-
lerdings auch den Behörden nicht ganz verborgen und führte zu Untersu-
chung und die Finanzämter, doch gelangten die Verfahren nicht zum Ab-
schluss.“992
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991 Hemerka war Parteimitglied seit 1. Mai 1938 (Mitgliedsnummer 6,267.999), Mit-
glied des NSRKB, NSRB, der DAF und NSV. Mayer-Loos gehörte dem NSRB, der
DAF und NSV an.

992 VÖBB, Ordner „Ordentliche Mitglieder“, Anglo – Irish Bank, Mappe „Deak –
Mayr-Loos“, Exposée „Mayer-Loos & Co.“, von Wilhelm Hemerka, Mai 1946.



Im November 1946 erstattete das Bankhaus Mayer-Loos & Co. eine Meldung
gemäß der VEAV – Verordnung.993 Die Eigentümer der Bank kommentierten
im Zuge der Vermögensanmeldung die Vorgänge des Jahres 1938:

„Wir erstatten hiemit vorsorglich diese Anmeldung, da weder eigenmächtig,
noch auf Grund gesetzlicher oder anderer Anordnungen den früheren Gesell-
schaftern unserer Firma (vormals Rosenfeld & Co.) Vermögenschaften oder
Vermögensrechte entzogen worden sind. Diese Gesellschafter waren auf
Grund einer für den 30. Juni 1938 einvernehmlich erfolgten genauen Auf-
nahme des Vermögens der Gesellschaft, der Vermögenseinlagen der persön-
lich haftenden Gesellschafter und der Kommanditisten, sowie der Forderun-
gen d stillen Gesellschafter voll befriedigt worden.
Wir stellen hiezu fest, dass die Vermögensauseinandersetzung gemäss einem
von den früheren Gesellschaftern selbst gutgeheißenen Dissolutionsvertrag
vom 22. August 1938 erfolgte und dass diese Gesellschafter bei der gemäss
den Bestimmungen dieses Vertrages geschehenen Übertragung ihrer Rechte
an der Firma auch in Ansehung ihres in der Firma verwalteten Vermögens sei-
tens der gegenwärtigen Firmainhaber weder geschädigt wurden, noch sich die
gegenwärtigen Firmainhaber hiebei einer deliktmäßigen Handlung schuldbar
gemacht haben. Über ausdrücklichen Wunsch der früheren Firmainhaber
und nach erfolgter Willensübereinstimmung waren die gegenwärtigen Firma-
inhaber auf Grund eines mit den früheren Firmagesellschaftern geschlossenen
Gesellschaftsvertrages vom 22. August 1938 als Mitgesellschafter in die Firma
Rosenfeld & Co. eingetreten, aus der auf Grund des vorstehend schon ange-
führten Dissolutionsvertrages die früheren Gesellschafter ausschieden. Diese
Verträge, welche zwischen den Beteiligten ausdrücklich als gentleman-agree-
ment errichtet worden waren, hatten das Ziel, durch diese Abmachungen den
Bestand der Firma und damit das Vermögen der früheren Gesellschafter hin-
über zu retten und im Zusammenhang damit die Existenz der langjährigen
Beamtenschaft zu sichern, was den gegenwärtigen Firmainhabern auch glück-
te. Das Vermögen aller ausgeschiedenen früheren Gesellschafter wird, soweit
es nicht auf Grund deren selbst angeordneten Dispositionen Veränderungen
erfahren hat, oder durch gesetzliche Maßnahmen in Anspruch genommen
worden war, heute noch in der Firma verwaltet und steht denselben zu ihrer
Verfügung.“994 (Tab. 110 und 111, S. 385)
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993 WrStLA, VEAV, 1. Bez., 1125, Anmeldung vom 14. 11. 1946 durch den ÖV von
Mayer-Loos & Co.

994 WrStLA, VEAV, 1. Bez., 1125, Anmeldung vom 14. 11. 1946 durch den ÖV von
Mayer-Loos & Co. Beilage I.
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Tab. 110: Reichsmarkeröffnungsbilanz des Bankhauses Rosenfeld & Co.
(1. Juli 1938)i)

Aktiva Passiva

Barreserve 221.383,35 Gläubiger 4,933.115,63
Wechsel 935.597,19 Kapital 453.551,26
Eigene Wertpapiere 906.261,05 Rückstellungen für
Kurzfällige Forderungen 343.793,84 Haftungen 54.003,84
Schuldner 3,159.165,28 Abfertigungen 56.841,00
Geschäfts- u Betriebs-
ausstattung
Rechnungsabgrenzungs-
posten

1,00

22.265,92

Arisierungsabgabe
Finanzamt für Verkehrs-
steuern
Rechnungsabgrenzungen

40.000,00

39.999,00
10.956,90

Summe 5,588.467,63 Summe 5,588.467,63

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 240, Gew. 4699, f. 71.

Tab. 111: Rückstellung an die Gesellschafter des Bankhauses Rosenfeld & Co.

Tod
Staatsbürger-
schaft

Wohnort
Rückbuchungen

1947 (in öS)

Popper, Sigmund 14. 10. 1943 CSR Erbin Bertha P.
lebt in Chur 583.167,90

Neustadt, Julius Ungarn Chur 359.003,50
Rosenfeld, Alfred 9. 1. 1939 Österreich Erbin Rosa R.

lebt in New
York 40.583,00

Neustadt, Erwin Österreich Rio de Janeiro
Popper, Berta CSR Chur 56.263,86
Neustadt, Helene Ungarn Chur 76.065,38
Kien, Ella Österreich New York 159.409,25
Orenstein, Johanna CSR Glasgow 66.424,00
Rosenfeld, Sigmundi) USA New York

Summe 1,340.916,89

Einlage Hemerka 100.000,00
Hemerkas Anteil an
den Reserven

32.399,39

gesamt 1,473.316,28

i) Sigmund Rosenfeld, geboren 1910 in Wien, verheiratet mit Elisabeth, geb. Rand, geboren am
26. Oktober 1909 in Wien, 1939/40 keine Kinder. Zuletzt wohnhaft Wien 19, Peter-Jordan-
Str. 40. ÖStA AdR 06, FLD, Reg., 6047 (Sigmund Rosenfeld).



Am 6. Juli 1948 wurde zwischen den früheren Gesellschaftern – vertreten
durch RA Heinz Kipper – einerseits und Mayer-Loos und Hemerka ande-
rerseits ein Rückstellungsvergleich abgeschlossen. Er hielt fest, dass
– die „gegenständliche Vermögensübertragung, welche unabhängig von

der Machtergreifung des Nationalsozialismus nicht erfolgt wäre“,
nichtig sei,

– der im Zusammenhang mit der Vermögensentziehung am 22. August
1938 abgeschlossene Gesellschaftsvertrag und der Dissolutionsvertrag
– ebenso wie der Notariatsvertrag betreffend die Widmung von
RM 100.000,– an Dr. Wilhelm Hemerka – „von Anfang an für nich-
tig erklärt“ wurden,

– der Notariatsakt vom 2. Juli 1938 betreffend die Widmung von
RM 100.000,– an Herrn Dr. Max A. Mayer-Loos weiter aufrecht
blieb,

– weiters die Kapitaleinlage des Dr. Wilhelm Hemerka von
öS 100.000,– und auch sein Anteil an den freien Reserven der Firma
in der Höhe von öS 32.399,39 zurückgestellt werden sollten,

– sich durch die Zwangsmaßnahmen im Rahmen der Entziehung (Reichs-
fluchtsteuer, JUVA, Vermögensentziehungen etc.) die Kontokorrenzgut-
haben der alten Teilhaber in unterschiedlichem Ausmaß verringert hat-
ten und daher nur die verminderte Summe von öS 1,473.316,28 zu-
rückgestellt werden konnte (das dadurch veränderte prozentuelle Ver-
hältnis innerhalb der Beteiligungsgruppe sollte durch Einzahlung einzel-
ner Anteilseigner wieder ausgeglichen werden),

– sämtliche Gesellschafter der alten Gestion als Kommanditisten in die
Fa. Mayer-Loos & Co. eintreten und berechtigt sind, jederzeit in ihrer
Gesamtheit ein oder zwei Mitglieder der alten Gestion [. . .] als per-
sönlich haftende mittätige Gesellschafter mit allen einem solchen in
der Firma Mayer-Loos zu kommenden Rechten zu präsentieren,

– Max A. Mayer-Loos mittätiger und persönlich haftender Gesellschaf-
ter blieb (er erhielt wie bisher für seine geschäftsführende Tätigkeit ein
Prinzipium, das in monatlichen Raten flüssig gemacht werden sollte),

– den bisherigen Gesellschaftern bis 31. Dezember 1945 „volle Entlas-
tung erteilt“ werden sollte und diesbezügliche Erträgnisse nicht zu ver-
rechnen waren,

– auf Grund dieses Rückstellungsvergleiches Dr. Wilhelm Hemerka un-
ter Rückstellung seiner Einlage inklusive stiller Reserven als Gesell-
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schafter einvernehmlich ausscheidet, wobei ihm die bis 31. Dezember
1945 von ihm entnommenen Erträgnisse zugestanden wurden (be-
züglich dieser Erträgnisse wird ihm daher volle Entlassung erteilt),
und

– frühere Verträge zwischen den Gesellschaftern wieder in Kraft treten,
sofern sie nicht durch den Rückstellungsvergleich hinfällig wurden;
der Gesellschaftsvertrag zwischen Mayer-Loos/Hemerka und der Pes-
ter Ungarischen Commerzialbank abgeschlossene Gesellschaftsvertrag
wurden für nichtig erklärt.

Die Vertragsteile erklärten weiters, gegeneinander keine sonstigen Ansprü-
che als die aus diesem Vergleich hervorgehenden zu haben. Auf jede An-
fechtung aus dem Titel der Verletzung über oder unter die Hälfte des wah-
ren Wertes wurde verzichtet. Die alten Gesellschafter erklärten sich durch
diesen Vergleich restlos befriedigt und verpflichteten sich, weder nach den
derzeitigen noch nach etwaigen künftigen Rückstellungsgesetzen irgend
welche weiteren Ansprüche gegen Max Mayer-Loos zu stellen. Die Verfah-
renskosten trug das Bankhaus Mayer-Loos & Co. [Tab. 112, S. 387]

1961 schied Mayer-Loos als persönlich haftender Gesellschafter aus dem
Bankhaus aus und wurde durch einen neuen Gesellschafter ersetzt, auch
einige Erben der Zwischenkriegs-Eigentümergeneration schieden als
Kommanditisten aus.995 1966 schied mit Erwin Neustadt der letzte Gesell-
schafter aus, der 1938 in der Bank aktiv gewesen war.996 1968 übernahm
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995 VÖBB, Ordner „Ordentliche Mitglieder“, Anglo – Irish Bank, Mappe „Deak –
Mayer-Loos“. BMF an RA Walther Kastner, 28. 4. 1961.

996 VÖBB, Ordner „Ordentliche Mitglieder“, Anglo – Irish Bank, Mappe „Deak –
Mayer-Loos“. BMF an Mayer – Loos, 26. 1. 1966.

Tab. 112: Das Gesamtkapital des Bankhauses Mayer-Loos & Co. nach der
Rückstellung

öS %

Alte Gestion 1,473.316,28 85,24
Dr. Max A. Mayer-Loos 132.399,39 7,66
Pester Ung. Commercialbank 122.637,83 7,10

1,728.353,50 100,00



die kanadische Gesellschaft Deak & Comp. Große Anteile der Firma, ver-
änderte 1969 den Firmennamen in Deak & Co. Ltd. 1983 wechselte die
Firma die Rechtsform und wurde in eine AG umgewandelt. 1984 kam es
zu einer weiteren Änderung des Firmennamens auf Foco-bank Aktienge-
sellschaft. Die Bank war mittlerweile zu 100 Prozent eine Tochtergesell-
schaft der Foreign Commerce Bank (Foco-bank).997

5.81. Ignaz Rosner

Die Firma Rosner (Wien 1, Schottenring 17) wurde 1917 von dem Vater
des Dr. Rudolf Rosner, von Ignaz Rosner, gegründet.998 Das Bankhaus
Rosner unterhielt eine Filiale in Lemberg, über deren Schicksal allerdings
aus den Quellen nichts hervorgeht. Nach dem Tod des Firmengründers
übernahm der Sohn Dr. Rudolf Rosner 1928 die Firma, die sich beinahe
ausschließlich mit Effektengeschäften beschäftigte. Dabei wurden aller-
dings vergleichsweise hohe Umsätze erzielt. (Tab. 113, S. 388)

Der überwiegende Teil der Umsätze entfiel nach WGCV auf Eigentrans-
aktionen und Vermittlungsgeschäfte für Banken und Bankgeschäfte. Der
Rest betraf Kommissionsgeschäfte für Kunden, außerdem wurde ein klei-
nes Wechseleskont- beziehungsweise Buchkreditgeschäft betrieben. Der
WGCV stellte der Bank allerdings ein schlechtes Zeugnis aus: „Die Kom-
missionsgeschäfte waren grösstenteils Differenzgeschäfte für anonyme
Kassaparteien. Die Depotkunden waren fast ausschließlich Juden; die Na-
mensliste weist Namen von übelbekannten Devisen- und Valutenschie-
bern auf. [. . .] Das vorgefundene Rechnungswesen war derart mangelhaft,
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Tab. 113: Umsätze der Firma Ignaz Rosner (in Mio. öS)

1936 1937

Käufe 22,20 17,0
Verkäufe 22,35 16,8

997 VÖBB, Ordner „Ordentliche Mitglieder“, Anglo – Irish Bank, Mappe „Deak –
Mayer-Loos“. BMF an Mayer-Loos & Co., 3. 4. 1968; BMF-Bescheid vom 8. 10.
1983; Vgl. Börsenkurier, 16. 5. 1979.

998 KV: WGCV; Eigentümer: Dr. Rudolf Rosner.



dass wir eine Entwirrung der Buchhaltung durch die Gesellschaft für Revi-
sion und treuhändige Verwaltung vornehmen lassen mussten.“999 Die von
den NS-Behörden initiierte Wirtschaftsprüfung bezweifelte die Vollstän-
digkeit des Rechnungswesens, nahm also an, dass ein Teil der Geschäfte
gar nicht in den Büchern verzeichnet war. [Tab. 114, S. 389]

Einige Tage nachdem der WGCV die KV der Bank übernommen hatte,
gelang Dr. Rudolf Rosner die Flucht in die CSR. Er konnte im Zuge der
Flucht einen Scheck über RM 100.000,– einlösen, was wiederum eine
Strafanzeige durch die NS-Behörden und Rosners Verhaftung in Prag zur
Folge hatte. Allerdings wurde Rosner bald wieder freigelassen. Nach Anga-
ben des WGCV trat Rosner über einen vermittelnden Rechtsanwalt in
Prag in Kontakt mit der KV der Bank. Dieser Anwalt klärte angeblich di-
verse verschleierte Buchungen auf und zeigte, dass sich hinter einer Reihe
von vermeintlichen Kreditoren Eigenkapital von Rosner verborgen habe.
Diese Kreditoren – in der Höhe von weit über RM 200.000,– wurden auf-
gelöst und der „ordnungsmässigen Versteuerung zugeführt“. Die Liquida-
tion ergab schließlich einen Erlös von RM 104.797,– in bar, der an die
Oberfinanzkasse Wien-Niederdonau abgeführt wurde. (Tab. 115, S. 390)

Die Löschung der Firma aus dem Handelsregister wurde am 19. Mai
1942 durchgeführt.1000 Der WGCV stellte im Dezember 1942 für die
„komplizierte kommissarische Verwaltung und Abwicklung“ einen Betrag
von RM 22.000,– in Rechnung. Allerdings hatte diese Forderung noch ein
behördliches Nachspiel. Die VVSt verlangte Aufklärung über den Liqui-
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999 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 241, Gew. 4706. Bericht des WGCV, 23. 12. 1942.
1000 Die Löschung aus dem Handelsregister erfolgte am 19. Mai 1942. Handelsregis-

ter 132 Reg A 35/23-21.

Tab. 114: Überprüfung der Fa. Ignaz Rosner (30. Juni 1938)

RM

Aktiva 601.969
Passiva 560.959
Reinvermögen 40.999
Liquidationserlös 104.797
Honorar des WGCV 20.000



dationserlös, der im ursprünglichen Bericht der WGCV mit „ca.
RM 103.000,–“ angegeben worden war und stellte weiters die Frage, „auf-
grund welcher Ermächtigung“ ein Betrag von RM 22.000,– in Rechnung
gestellt worden sei.1001 Daraufhin wurde die Rechnung auf RM 20.000,–
korrigiert und der abgeführte Betrag auf RM 104.797,– präzisiert.1002 Zur
Überprüfung der Gebarung des WGCV bei der Abwicklung des Bankhau-
ses Rosner stellte die VVSt abschließend fest:

„Die Dienststelle hat nicht die Möglichkeit, die Gebarung des Wiener
Giro- und Cassenvereines in seiner Eigenschaft als Abwickler der Bankun-
ternehmungen in sachlicher Hinsicht zu prüfen; sie hält es aber für wün-
schenswert, in einigen wenigen Fällen die Gebarung durch einen Wirt-
schaftsprüfer überprüfen zu lassen; für die Kosten der Überprüfung hätte
der Firmeninhaber, beziehungsweise, da es sich durchwegs um Juden han-
delt, deren Vermögen nach der 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz
dem Reich verfallen ist – eine Feststellung in dieser Hinsicht ist allerdings
nicht erfolgt – das Letztere aufzukommen.“1003

1948 kam es im Zusammenhang mit der Liquidation des Bankhauses
Rosner zu einem Strafverfahren gegen Franz Grafeneder beim Landesgericht
für Strafsachen in Wien. Wie dieses Verfahren endete, ist derzeit unbe-
kannt.1004

390 Falldarstellungen liquidierter und arisierter Bankhäuser

1001 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 241, Gew. 4706. Schreiben der VVSt (Dr. Philippovich)
an den WGCV, 26. 1. 1943.

1002 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 241, Gew. 4706. Schreiben des WGCV, 15. 2. 1943.
1003 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 241, Gew. 4706. Schreiben der VVSt (Dr. Pösch) an den

Oberfinanzpräsidenten Wien-Niederdonau, 23. 3. 1943.
1004 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 241, Gew. 4706. Amtszettel vom 24. 6. 1948. Die Akten-

zahl des Strafverfahrens ist Vg 8 b Vr 3252/48.

Tab. 115: Die Liquidation der Fa. Ignaz Rosneri)

1938 1939 1940 1941

Einkommenssteuer 94.733 3.600 664
Verlust 26.890
Gewinn 203.456 16.322 2.457

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 241, Gew. 4706. Bericht des WGCV, 23. 12. 1942.



5.82. S. M. v. Rothschild

Das Bankhaus S. M. v. Rothschild (Wien 1, Renng. 3) galt unbestritten
als die größte und bedeutendste Privatbank Österreichs.1005 Das schon im
19. Jahrhundert gegründete Bankhaus war Hauptaktionär der größten
österreichischen Bank, der „Creditanstalt für Handel und Gewerbe“.1006

Sein Chef und Eigentümer Louis Rothschild war seit 1921 Präsident
des Verwaltungsrates der Creditanstalt.1007 Außerdem war S. M. v. Roth-
schild zu 50 Prozent an der 1920 gegründeten Amstelbank in Amster-
dam beteiligt, die anderen 50 Prozent waren wiederum Eigentum der
Creditanstalt.1008 Weiters war das Bankhaus S. M. v. Rothschild mit
68,1 Prozent Mehrheitseigentümer der Witkowitzer Hüttenwerke im
tschechischen Ostrava (Ostrau). Dieses Werk produzierte 30 Prozent des
Rohstahls und 40 Prozent des Roheisens der gesamten Tschechoslowa-
kei.1009 Die drei Brüder Rothschild gehörten auch – jeder für sich – zu
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1005 KV: ÖCI, 26. 3. 1938; Merck, Finck & Co., München, 8. 7. 1938; Reichstreuhän-
der: Oberregierungsrat Dr. Walter Britsch (RWM); anwaltschaftliche Vertretung:
RA Dr. Erich Führer; Eigentümer: Louis Rothschild (Alleininhaber). Erich Führer
stellte für seine Tätigkeit RM 25.000,– in Rechnung und ein Honorar über Baraus-
lagen in der Höhe von RM 92.000,– ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6498.
Schreiben des Oberfinanzpräsidenten Niederdonau-Wien, 4. 3. 1943.

1006 So spärlich die Literatur zum österreichischen Zweig der Familie Rothschild im
20. Jahrhundert ist, so reichhaltig ist sie zur Familie Rothschild insgesamt. Vgl. neu-
erdings mit den wichtigsten Literaturhinweisen Niall Ferguson: Die Geschichte der
Rothschilds. Propheten des Geldes, 2. Bde. Stuttgart und München 2002. Das
Werk bietet einen umfassenden Überblick, enthält aber verhältnismäßig wenig zu
den Enteignungen der Rothschilds in der NS-Zeit und den Restitutionen. Ferguson
bemerkt allerdings selbst, dass seine Darstellung für diese Phase nur eine Skizze sei
und die Geschichte der Rothschildbanken seit 1915 „noch zu schreiben“ ist, Bd. 2,
S. 566.

1007 Louis Rothschild, geb. 1882, übernahm das Bankhaus S. M. v. Rothschild nach dem
Tod seines Vaters im Jahr 1911. Seit 1907 war er Verwaltungsrat der CA. 1914 wur-
de er zum lebenslänglichen Mitglied des Herrenhauses ernannt. Vgl. zu Louis Roth-
schild: Weber, Der letzte große Kapitalist, S. 351–355.

1008 Vgl. März, Bankpolitik, S. 449.
1009 Christopher Kopper: Die Rothschilds im „Dritten Reich“, in: Georg Heuberger,

Hg.: Die Rothschilds. Beiträge zur Geschichte einer europäischen Familie, Bd. 2,
Sigmaringen 1994, S. 330. Nach anderen Angaben besaß die Familie Roth-
schild 75%, die Familie Gutmann 25% der Anteile an Witkowitz. Vgl. Omgus,
Hg.: Ermittlungen gegen die Dresdner Bank, Nördlingen 1986, S. 74.



den größten Grundbesitzern Österreichs, nachdem ihr Vater, Albert Frei-
herr von Rothschild 1875 begonnen hatte, Liegenschaften zu er-
werben.1010 [Tab. 116, S. 392]

Am 14. November 1933 verkaufte Louis Rothschild Grundflächen im
Ausmaß von 9.200 ha – es handelte sich um einen Teil der Domäne Waid-
hofen an der Ybbs (Gut Hollenstein) – an die Republik Österreich. Mit
gleichem Datum übertrug Dr. Alfons Rothschild 4.500 ha, die zum Gut
Gaming gehörten, der Republik.1011

Der Waldbesitz von Louis und Alphonse Rothschild wurde durch die
„Dr. Alfons & Louis Rotschild’sche Forstdirektion“ verwaltet und um-
fasste 1935 noch etwa 12.244 ha. Außerdem war in Waidhofen auch die
„Louis Rothschild’sche Säge- und Holzindustrie Waidhofen a. d. Ybbs“ si-
tuiert, die 250 Arbeiter beschäftigte und jährlich circa 50.000 Festmeter
Holz verarbeitete.1012 Der Reichtum der österreichischen Rothschilds galt
als sagenhaft. Ein Historiker schrieb 1986:

„Anfang der dreißiger Jahre galt Baron R./Louis Rothschild, PM/nicht nur als
reichster Mann der Rzepublik, sondern von ganz Mitteleuropa. Er besaß
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1010 Mitgliedern der jüdischen Religionsgemeinschaft war es im Habsburgerstaat bis
1848, in manchen Kronländern bis 1860, untersagt gewesen, Grund und Boden zu
erwerben. Erst ab 1860 konnten Juden unbeweglichen Besitz, allerdings unter Ein-
schränkung diverser Patronats- und Vogteirechte erwerben, mußten sich allerdings,
wenn sie bäuerliche Wirtschaften erwarben, sich auf diesen häuslich niederlassen.
Vgl. Johann Scherer, Juden, in: Ernst Mischler und Josef Ulbrich, Hg.: Österreichi-
sches Staatswörterbuch. Handbuch des gesamten österreichischen öffentlichen
Rechtes, 2. Bd., Wien 1906, S. 946–971, hier S. 969 f.

1011 Die restlichen Besitzungen im Ausmass von 6.330 ha (Forstverwaltung Waidhofen
an der Ybbs und das Revier Steinbach) übertrug Louis Rothschild 1949 der Repu-
blik. Vgl. (Vinzenz Landsteiner): Österreichische Bundesforste 1925–1975, Wien
1975, S. 228.

1012 Vgl. IC 1936, S. 1000 u. 1035.

Tab. 116: Der Grundbesitz der Brüder Rothschild 1930i)

Güter Hektar

Alphonse Waidhofen a. d. Ybbs 17.285
Louis Waidhofen a. d. Ybbs 15.430
Eugène Enzesfeld a. d. Triesting 1.060

i) Vgl. Datenbank zum Großgrundbesitz in Österreich 1930, zusammengestellt von Peter Melichar.



mehr als die Hälfte des gesamten Finanz- und Industrievermögens des Staates
im Wert von ca. 2.765 Millionen Schilling (acht Banken, vier Hotels,
13 Baufirmen, zwei Glasfabriken, acht Gruben- und Hüttenwerke, 38 Ma-
schinen und Holzwarenfabriken, 13 Spiritusbrennereien, zehn chemische
Unternehmen, drei Lebensmittelerzeugungen, acht Elektrizitätswerke, sieben
Sägewerke, acht Leder-, sieben Papier-, 25 Textil-, drei Zuckerfabriken, sechs
Versicherungsgesellschaften, acht Speditionen, ein Filmstudio und sieben
verschiedene Handelsfirmen). Sein Privatvermögen einschließlich des
Grundbesitzes wurde auf zwei Milliarden Schilling geschätzt (Waidhofen a. d.
Ybbs, Beneschau in Schlesien u. a.).“1013

Als 1929 der Zusammenbruch der Bodencreditanstalt – die über einen bedeu-
tenden Industriekonzern verfügte – drohte, hatte die österreichische Regie-
rung Louis Rothschild gezwungen, als Präsident der CA seine Zustimmung
zur Übernahme der Bodencreditanstalt zu geben. Rothschild soll höchst wi-
derwillig zugestimmt haben und man fragte sich, warum er dies tat. Bundes-
kanzler Schober, der die Verhandlungen geleitet hatte, soll später gesagt haben,
man habe Rothschild „nicht eine Pistole, sondern ein Maschinengewehr an die
Brust gesetzt.“1014 Der Zusammenbruch der CA im Jahre 1931 war wohl zu-
mindest indirekt eine Folge dieser bedenklichen Fusion und hatte auch das
große Vermögen des Bankhauses S. M. v. Rothschild und seines Alleineigentü-
mers Louis Rothschild beträchtlich geschmälert. In einem, wie Fritz Weber
meint, „wahrhaft ritterlichen Akt“ hatte Louis Rothschild sich mit seinem
Bankhaus 1931 an der Sanierung der CA beteiligt und insgesamt öS 30 Mio.
beigesteuert.1015 Nach dieser Sanierung war Rothschild mit 7,4 Prozent an der
CA beteiligt. 1933 trat Louis Rothschild von der Funktion als Präsident des
Verwaltungsrates der CA zurück und das war nicht nur ein Eingeständnis sei-
ner Mitverantwortung an der ruinösen Geschäftspolitik der CA, sondern auch
Symptom dafür, dass das Bankhaus S. M. v. Rothschild seine dominante Stel-
lung als Aktionär der CA verloren hatte.1016 Auf die Frage, ob und wie die in
London und Paris ansässigen Familien Rothschild das Wiener Bankhaus S. M.
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1013 Gustav Otruba: Die Wiener Rothschilds. Aufstieg und Untergang einer Familie, in:
Wiener Geschichtsblätter 41 (1986), S. 166. Diese Angaben werden allerdings nicht
belegt und dürften stark übertrieben sein.

1014 Ausch, Banken, S. 308.
1015 öS 9,3 Mio. steuerte Rothschild zur direkten Verlustdeckung bei, mit öS 7,5 Mio.

beteiligte er sich durch die Ablieferung alter Aktien, und öS 13,2 Mio. stellte er für
das neue Aktienkapital zur Verfügung. Vgl. Weber, Krach, S. 590.

1016 Vgl. Eigner, Konzentration, S. 503.



v. Rothschild unterstützten beziehungsweise wie die geleistete Unterstützung
zu bewerten ist, gibt es in der Literatur etwas widersprüchliche Antworten.
Niall Ferguson schreibt, Lionel Rothschild habe als Vorsitzender des Austrian
Creditanstalt Comittee, das die ausländischen Einleger und Aktionäre vertrat,
erklärt, man solle nicht weiterhin Geld in die noch immer blutender Bank ste-
cken und sich damit geweigert, „Louis aus der Patsche zu helfen“. 1933 hätten
sich die Pariser Rothschilds dieser Auffassung angeschlossen: „Edmond sagte
zu Edouard, es sei ,gefährlich‘, die Unterlagen des Wiener Hauses auch nur an-
zuschauen, ,weil das eine Beteiligung und Unterstützung seitens des Pariser
Hauses nahe legt.‘“1017 Andererseits berichtet Herbert R. Lottmann, die Pariser
Rothschilds hätten 1933 Louis Rothschild mit zinsgünstigen Krediten in der
Höhe von insgesamt US-Dollar 8 Mio. ausgeholfen, die innerhalb von sechs
Jahren zurückbezahlt wurden.1018 Allerdings findet sich sowohl bei Lottmann
als auch bei Ferguson eine Aussage Edmond Rothschilds, die zeigt, dass die Be-
ziehungen zwischen dem Wiener Haus und den anderen Rothschilds zumin-
dest etwas abgekühlt waren. Edmond Rothschild soll 1933 im Zusammen-
hang mit dem Kredit bemerkt haben: „Was in der Wiener Bank geschieht,
geht uns nichts an. Wir haben Geldmittel zur Verfügung gestellt, es ist eine
Frage der Ehre für Wien, sie zurückerstatten [. . .] Diese Ehrensache in unseren
Familien war immer der oberste Standpunkt. Man muß sich nur an den Ver-
kauf der Silbersachen (1848) erinnern. Das Wiener Haus ist nicht unsere An-
gelegenheit, mit einem Wort, als einer der Köpfe des Pariser Hauses möchte
ich ihm kein Geld mehr geben, keinen Pfennig mehr.“1019

Der Zusammenbruch der CA und die Verwicklung des Bankhauses
S. M. v. Rothschild in dieses größte Finanzdebakel der jüngeren österrei-
chischen Geschichte, aber auch die Krise der Amstelbank ließen auch
immer wieder Gerüchte entstehen, dass die Rothschilds sich geschäftlich
aus Österreich zurückziehen und auch ihr Bankhaus auflösen wollten.1020
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1017 Ferguson, Geschichte, Bd. 2, S. 551.
1018 Vgl. Herbert R. Lottmann: Die Rothschilds in Frankreich. Geschichte einer Dynas-

tie. Hamburg 1999, S. 204.
1019 Ferguson, Geschichte, Bd. 2, S. 552.
1020 Eine Wirtschaftszeitung dementierte 1931 einerseits diese Gerüchte, analysierte ande-

rerseits aber auch die Probleme des Hauses Rothschild: „Die Gerüchte, daß das Haus
Rothschild liquidieren wolle, daß die Wiener Mitglieder der Familie Österreich verlas-
sen, daß sie große Wald- und Jagdgüter und Palais verkaufen wollen, sind natürlich ge-
genstandslos. Die Verkäufe schon deshalb, weil für solche Besitztümer heute überhaupt
kein Käufer, der ein annehmbares Gebot zu stellen vermöchte, zu finden wäre, im übri-



Louis Rothschild hatte im Februar 1937 – vermutlich im Zuge der Kre-
ditrückzahlungen an die Rothschilds in Paris und London1021 – die Ei-
gentumsrechte an den Witkowitzer Hüttenwerken der in London situ-
ierten Alliance Assurance Ltd. übertragen, einer Holding, deren Auf-
sichtsratsvorsitzender Lionel Rothschild war.1022 Außerdem hatte er die
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gen, weil das Haus Rothschild geschäftlich viel zu sehr in Österreich verwurzelt ist, als
daß sein Inhaber, besonders im gegenwärtigen Augenblick daran denken könnte,
Österreich zu verlassen [. . .] Das ungeheure Firmavermögen – neben dem zum Teil in
Grund- und Hausbesitz und Landgütern, in Kunstschätzen angelegten Privatbesitz – ist
in den bekannten großen Witkowitzer Werken und in Wertpapierbeständen – in öster-
reichischen, in solchen der Nachfolgestaaten und des fernen Auslandes – angelegt, wo-
bei Beteiligungen höchst selten vermindert oder gar abgestoßen wurden. Das ständige
Wachstum des Firmavermögens verwirkte immer nur neues Anlagebedürfnis. Es war
Grundsatz, niemals Geld schuldig zu sein, sondern immer eine so große Liquiditätsre-
serve zu haben, daß Einzahlungen auf neue Konsortialgeschäfte- Anleihen- oder Akti-
enemissionen – immer ohne Kreditinanspruchnahme geleistet werden konnten. [. . .]
Es ist selbstverständlich, daß der Niederbruch der Aktienkurse – der österreichischen
wie der ausländischen – und der Mißerfolg so vieler Unternehmungen, an denen das
Haus als Konsorte der Credit-Anstalt beteiligt war, große Verluste verursacht hat, die
aber doch nur einen nicht unerheblichen Teil des Firmavermögens aufzehren, niemals
auch nur entfernt an den Bestand des Hauses greifen konnten, weil das Haus eben nie-
mals etwas schuldig war und die Besitztümer auch zu den gesunkenen Kursen einen un-
geheuren Wert repräsentierten. Die in Effekten, in Aktien oder in festverzinslichen
Werten angelegten Beträge haben aufgehört, eine Liquiditätsreserve zu sein, nicht nur
in Oesterreich, sondern derzeit auch in der ganz Welt. Reportgeschäfte und Wechseles-
kompte gibt es auf dem Wiener Platze kaum mehr. Die flüssigen Mittel des Hauses wa-
ren vermindert durch Stützungskäufe auch der Credit-Aktien und sie wurden bei der
Credit-Anstalt und in zweiter Linie bei der Amstelbank gehalten, wo sie bis in die jüngs-
te Zeit als jederzeit greifbar angesehen wurden. Mit der Enthüllung der Lage der Credit-
Anstalt hörten diese beiden Reserven auf, greifbar zu sein. Die Guthaben des Hauses bei
der Credit-Anstalt dienten zur Einzahlung des Anteils an der Sanierung – daß sie, wie
wir zu wissen glauben, die übernommene Einzahlungsverpflichtung nicht erreichten,
zeigt die Unsinnigkeit der Ausstreuungen, dass das Haus Rothschild bei der Credit-An-
stalt 200 Mio. S eingebüßt habe – die Guthaben bei der Amstelbank wurden nicht abge-
zogen, weil das Haus dies weder für zulässig noch für zweckmäßig gehalten hätte, da ja
damit gerechnet werden mußte, daß die Credit-Anstalt-Krise auf die Amstelbank über-
greifen und das Haus aus seinen Haftungen für die Amstelbank Zahlungen zu leisten
haben werde. Das war denn auch bald der Fall.“ Bankhaus Rothschild, in: Der Österrei-
chische Volkswirt Nr. 40, 4. 7. 1931, S. 1055.

1021 Vgl. Lottman, S. 206.
1022 Vgl. Christopher Kopper: Die Rothschilds im „Dritten Reich“, in: Georg Heuber-

ger, Hg.: Die Rothschilds. Beiträge zur Geschichte einer europäischen Familie,
Bd. 2. Sigmaringen 1994, S. 330; auch Raul Hilberg: Die Vernichtung der europäi-
schen Juden. Bd. 1. Frankfurt/M. 1999, S. 107.



Verfügungsrechte über sein österreichisches Vermögen vor dem „An-
schluss“ dem befreundeten New Yorker Bankhaus Kuhn, Loeb & Co.
überschrieben.1023 [Tab. 117, S. 396; Tab. 118, S. 396]
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Tab. 117: Bilanz des Bankhauses Rothschild am 31. März 1938 (in öS)i)

Aktiva Passiva
Inland Ausland Gesamt Gläubiger

Barreserve 494.000 494.000 Kunden 1,972.800
Eigene Effekten 2,262.400 1,162.100 3,424.500 Eugène R. 16,825.400
Konsortialeffekten 1,245.000 831.600 2,076.600 Alphonse R. 1,578.000
Forderungen gegen
Banken

3,807.100 2,254.500 6,061.600 Clarisse R. 149.900

Schuldner 2,325.200 4,279.200 6,604.400 Pensionen 6,000.000
Beteiligungen,
Konsortien

527.400 228.300 755.700

Summe 10,661.100 8,755.700 19,416.800 26,526.100

Überschuldung 7,109.300

i) ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 4, Allg. Akten 1945 (711–863), GZ 807/45. Bankhaus S. M. v. Roth-
schild in Liquidation.

Tab. 118: Das Privatvermögen des Louis Rothschild am 31. März 1938
(in Mio. öS)

Inland Ausland Zusammen

Wertapiere 3,878 5,038 8,916
Bankgebäude, Miethäuser 0,835 0,835
Palais 3,800 3,800
Kunstgegenstände 3,500 3,500
Landgüter 2,640 1,350 3,990
Schlösser 0,770 0,770
Inventar 0,680 0,680

Privatvermögen insgesamt 16,103 6,388 22,491
Unterbilanz des Bankhauses 7,110
Abzüglich Unterbilanz des Bankhauses 15,381

1023 Angeblich scheiterte daher zunächst die Arisierung des Bankhauses S. M. v. Roth-
schild durch Merck, Finck & Co. Vgl. Kopper, Rothschilds, S. 332; vgl. Roth, Ein-
leitung, S. XLV f.



5.82.1. Die Geiselnahme

Louis Rothschild wurde unmittelbar nach dem Anschluss am 12. März
1938 in Wien an der Ausreise gehindert und verhaftet. Seine Brüder Al-
phonse und Eugène hatten Österreich schon vor dem Anschluss verlas-
sen. Mit der Festnahme Louis Rothschilds begann einer der ökonomisch
bedeutungsvollsten Fälle von Geiselnahme beziehungsweise Lösegeld-Er-
pressungen, denn es wurde bald deutlich, dass die NS-Behörden nicht
geneigt waren, ihn freizulassen, bevor die Rothschilds ihre Beteiligungen
an dem Hüttenwerk in Witkowitz verkauften haben würden. Eine wich-
tige Rolle bei den Verhandlungen spielte Karl Rasche, ein Vorstandsmit-
glied der Dresdner Bank und (seit dem Sommer 1938) Verwaltungsrats-
mitglied der Länderbank Wien AG. Die Dresdner Bank hatte die Aufga-
be übernommen, Witkowitz für die Reichswerke Hermann Göring zu er-
werben. Rasche führte die Verhandlungen in Paris und besuchte auch
Louis Rothschild in der Wiener Gestapohaft. Die Freilassung war auch
an die Freigabe des bei Kuhn & Loeb eingefrorenen österreichischen Ver-
mögens gebunden. Um die Haftbedingungen ranken sich verschiedenste
Gerüchte und angeblich sollen Himmler oder Heydrich den prominen-
ten Häftling in seiner Zelle besucht haben. Nach Verhandlungen, die
sich über ein Jahr hinzogen, wurden schließlich die Anteile an Witkowitz
und an der schwedischen Tochtergesellschaft Freja um £ 3,6 Mio. abge-
treten, dafür wurde im Gegenzug Louis Rotschild am 4. Mai 1939 auf
freien Fuß gesetzt und konnte ausreisen.1024 Es zeigte sich bald darauf,
dass der Vertrag einerseits auf Grund von Fristversäumnissen, andererseits
wegen des Kriegsausbruchs nicht umgesetzt werden konnte: „Der Vertrag
war annulliert. Die Hauptmasse der Zertifikate blieb in London depo-
niert, der Rest 43.000 Einheiten – ging an das Bankhaus von Eugène de
Rothschild in Paris. Die Einverleibung von Witkowitz in den Montan-
block der Hermann-Göring-Werke, deren Treuhandschaft im Kriegsver-
lauf aufgehoben und durch einen regulären Verwaltungsrat unter Pleiger
ersetzt wurde, stellte auch formaljuristisch Raub dar.“1025
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1024 Vgl. zu den Verhandlungen Hilberg, Vernichtung, S. 107–115.
1025 Roth, Einleitung, S. XLVII.



5.82.2 Der Kommissarische Verwalter Merck, Finck & Co., München

Das Bankhaus S. M. v. Rothschild wurde bereits ab 26. März 1938 durch
das Österreichische Credit-Institut für öffentliche Unternehmungen und
Arbeiten kommissarisch verwaltet.1026 Am 8. Juli 1938 wurde das Bank-
haus Merck, Finck & Co. in München als KV bestellt.1027 Merck, Finck
& Co. soll seit vielen Jahren in einer „nahen freundschaftlichen“ Bezie-
hung zu der Wiener Familie Rothschild gestanden haben. Reichsrat Wil-
helm von Finck war angeblich bis zu seinem Tod persönlicher Berater der
Familie Rothschild. Demgemäß soll es für das Bankhaus Merck, Finck
& Co. „naheliegend“ gewesen sein, sich um die Übertragung der Kommis-
sarischen Verwaltung des Bankhauses S. M. Rothschild zu bemühen. Au-
gust von Finck soll dabei vom Gedanken geleitet worden sein, „eine Zer-
schlagung des Hauses Rothschild mit seinen weitverzweigten Beziehungen
und Beteiligungen unter allen Umständen zu vermeiden und dieses zu
neuem Leben zu erwecken, falls die Rothschilds hiermit einverstanden wä-
ren“.1028 Laut Christopher Kopper erwarb Merck, Finck & Co. am
31. Oktober 1939 das Bankhaus S. M. v. Rothschild.1029
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1026 ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 5050, 215.591-215.600-35/1958. Aufsichtsbeschwerde
gegen den öffentlichen Verwalter Karl Knauer – Sachverhaltsdarstellung, 22. 12.
1953, S. 5.

1027 Vgl. Kopper, Rothschilds, S. 331. Dr. Eduard von Nicolai erwähnt in seinem Be-
richt zur Geschichte der Arisierung des Rothschildschen Vermögens die KV durch
das Österreichische Credit-Institut für öffentliche Unternehmungen und Arbeiten
nicht. In seiner Version wurde die Rothschild-Bank „unmittelbar“ nach dem An-
schluss durch Merk, Finck & Co. kommissarisch verwaltet. Dr. Eduard von Nicolai
Chef des Bankhauses E. v. Nicolai, Bericht zum Fragebogen ueber Dr. Eduard von
Nicolai, S. 8 – Detachment „A“ – Office of strategic services, Austria – c/o II Corps
Message CTR – APO 19, U.S. Army, 2. 8. 1945. Privatbesitz Oliver Rathkolb, S. 8.

1028 Dies behauptet Dr. Eduard von Nicolai, Chef des Bankhauses E. v. Nicolai, Bericht
zum Fragebogen, S. 6.

1029 Vgl. Kopper, Rothschilds, S. 332. Kopper zitiert als Beleg folgende Quelle: Bundes-
archiv Koblenz, Amerikanische Militärregierung in Deutschland (OMGUS),
FINAD 2/217/8. Kopper gibt jedoch keinen Kaufpreis an und führt auch keinen
Kaufvertrag an. Die Tatsache, daß Merck, Finck & Co. tatsächlich an jenem Bank-
haus, das etwas später die Vermögenswerte von S. M. v. Rothschild übernahm, zu
circa 71 Prozent beteiligt war, belegt die Übertragung im Oktober 1939 jedoch
nicht.



5.82.3. Der Vertrag vom 8. Mai 1939 und die Übernahme durch das
Deutsche Reich

Laut Vertrag vom 8. Mai 1939 wurde S. M. v. Rothschild in das Eigentum
des Deutschen Reiches übertragen. Diesem Vertrag gingen langwierige
Verhandlungen zwischen Alphonse und Eugène Rothschild einerseits und
dem Reichstreuhänder für die Rothschild’schen Vermögen, Dr. Walter
Britsch (RWM), voraus. Der Vertrag wurde vor dem endgültigen Ab-
schluss von Hermann Göring genehmigt.1030 Er regelte detailliert die Ver-
mögensentziehung der Wiener Familie Rothschild.

1. Eugène Rotschild war ursprünglich tschechischer Staatsangehöri-
ger und nahm vermutlich 1938 oder 1939 die französische Staatsbürger-
schaft an. Er musste laut Vertrag auf seine erheblichen Forderungen gegen-
über dem Bankhaus S. M. v. Rothschild verzichten, große Effekten- und
Devisenwerte dem Deutschen Reich übertragen. Er musste sich verpflich-
ten, weiterhin Kunde des Bankhauses Rothschild zu bleiben und seine
Guthaben und Depots bei dieser Bank zu belassen. Ferner hatte er auf RM
3 Mio. zu Gunsten seiner Brüder Alphonse und Louis zu verzichten und
weitere RM 2 Mio. als Sonderguthaben „zur Bestreitung der für das Gut
Enzesfeld entstehenden laufenden Aufwendungen“ zur Verfügung zu stel-
len. Er konnte jedoch seinen Grundbesitz – es handelte sich um das Gut
Enzesfeld, das zwecks Gebührenbemessung auf RM 1,2 Mio. geschätzt
wurde – seiner Ehefrau Katharina Franziska, geb. Wolff, die amerikanische
Staatsbürgerin war und als „Arierin“ galt, schenkungsweise überlassen. Al-
lerdings war die Weiterveräußerung dieses Besitzes an einen Dritten nur
mit Bewilligung des Reichstreuhänders möglich.1031 Eugène Rothschild
wurde im Gegenzug von seiner etwaigen Mithaftung nach dem Pensions-
normale für Pensionäre des Bankhauses S. M. v. Rothschild befreit.1032

2. Louis Rothschilds gesamtes Vermögen fiel laut Vertrag in das Eigen-
tum des Reiches, ebenso das dem Bankhaus S. M. Rothschild gehörende Ver-
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1030 ÖStA AdR 05, BM für Land- und Forstwirtschaft, 626/1940. RWM/Reichstreu-
händer für die ehemals Rothschild’schen Vermögen an den Reichsforstminister,
z. Hd. Oberlandforstmeister Hausmann, 16. 12. 1939.

1031 ÖStA AdR 05, BM für Land- und Forstwirtschaft, 626/1940. Notariatsakt vom
27. 9. 1939, S. 9.

1032 ÖStA AdR 05, BM für Land- und Forstwirtschaft, 626/1940. Notariatsakt vom
8. 5. 1939, S. 3–5.



mögen. Auch Vermögenswerte des Louis Rothschild, die sich im Ausland be-
fanden, mussten in die Verfügungsgewalt des Deutschen Reiches gebracht
werden. Der Reichstreuhänder verpflichtete sich dagegen, Louis Rothschild
hinsichtlich der Verpflichtungen gegenüber den Angestellten und Pensionären
der nicht mehr persönlich in Anspruch zu nehmen.

3. Alphonse Rothschilds gesamtes Vermögen, das effektiv im Gebiet
des Großdeutschen Reiches gelegen war, verfiel ebenfalls dem Deutschen
Reich. Auch Alphonse Rothschild wurde von Verpflichtungen gegenüber
den Rothschild-Pensionisten freigesprochen.

Die drei Brüder hatten sich weiters gemeinsam zu allen Rechtshandlungen
zu verpflichten, die notwendig waren, die Vertragsvereinbarungen zu er-
füllen. In der Anlage des Vertrages waren detailliert die Wertpapiere und
Konten aufgelistet, die vertragsgemäß in das Eigentum des Deutschen Rei-
ches übertragen wurden.1033

Die vom Deutschen Reich beschlagnahmten Werte aus dem Besitz der
Familie Rothschild wurden vom „Reichstreuhänder für das ehemals Roth-
schild’sche Vermögen“ verkauft und sowohl bei der Reichskreditgesell-
schaft AG in Berlin und beim Bankhaus E. v. Nicolai & Co. in Wien ange-
legt. Die Erlöse aus diesen Verkäufen ergaben nach Schätzung des ÖV des
„Reichstreuhänders“ Ferdinand Maier circa RM 35 Mio. Davon entfielen
allein RM 17,589.500,– auf Dr. Alfons Rothschild.1034

5.82.4. Die Übernahme durch das Bankhaus E. v. Nicolai & Co.

Auf Anordnung „höchster Reichsstellen“ wurde S. M. v. Rothschild von
einem neu gegründeten Bankhaus übernommen und zwar durch das
Bankhaus E. v. Nicolai & Co. in Wien, das am 9. März 1940 als KG in
Wien gegründet worden war. Eine Wirtschaftszeitung begründete diese
Maßnahme folgendermaßen:

„Das Bankhaus Rothschild war zwar seit längerem und erst recht seit den
Schlägen von 1931 überwiegend Vermögensverwaltung, und der Umbruch
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1033 ÖStA AdR 05, BM für Land- und Forstwirtschaft, 626/1940. Notariatsakt vom
8. 5. 1939, Anlage I–III.

1034 WrStLA, VEAV, 1. Bez., 206. Anmeldung entzogener Vermögen durch Ferdinand
Maier (ÖV des Personalbüro des Reichstreuhänders für die ehemals Roth-
schild’schen Vermögen, Wien 1, Renng. 3), 5. 11. 1946.



hatte naturgemäß einen nochmaligen Vermögensabgang mit sich gebracht.
Immerhin ist noch ein gewisser Teil der alten Privatkundschaft geblieben,
darunter keineswegs nur Nichtarier. In diesem restlichen Kundenkreis mag
immerhin bereits der eine oder andere Anknüpfungspunkt für die Reaktivie-
rung liegen. Wichtiger sind allerdings die übernommenen Beteiligungen. Da-
bei handelt es um Anteile und Interessen, die ziemlich weitgestreut, auch
nach dem Protektorat und dem Südosten hinüberspielen, die verschiedensten
Sparten berühren: Textilindustrie, Montan- und Maschinenindustrie, Eisen-
handel, Zementindustrie, Zuckerindustrie, Binnenschiffahrt, Banken. Über-
all sind es wohl Minderheiten und vielfach nur mehr Splitter der jeweiligen
Kapitalien. Das wohl weitaus gewichtigste Objekt ist eine namhafte Beteili-
gung an dem 9,13 Mill. Aktienkapital der AG der Vöslauer Kammgarn-Fa-
brik mit mehrfachen Verbindungen nach dem Protektorat hin (ein größeres
Paket liegt beim Hause Schoeller & Co., Wien). Der Gesamtwert der von
dem neuen Bankhaus verwalteten Beteiligungen lässt sich von außen her
kaum abschätzen.“1035 [Tab. 119, S. 401]

E. v. Nicolai & Co. – das zu über 71 Prozent im Eigentum von Merck,
Finck & Co. stand – übernahm das Vermögen des Bankhauses Roth-
schild zu seinem „wesentlichsten Teile“ am 1. April 1940.1036 In einer
ausführlichen „Sachverhaltsdarstellung“ von 1954 stellten die Vertreter
des Bankhauses E. v. Nicolai & Co. die Übernahme des Bankhauses
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1035 Bank-Archiv Nr. 8, 15. 4. 1940, S. 148.
1036 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6498. Protokoll, aufgenommen mit Herrn

Kurt Milbradt (Prokurist von E. v. Nicolai), 5. 5. 1942 (Abschrift).

Tab. 119: Die Käufer der Rothschildbank: Die Eigentümer von E. v. Nicolai
& Co.

Einlage
(in RM) %

Dr. Eduard v. Nicolai (Mannheim) Komplementär 400.000 7,5
Edmund v. Ritter zu Groenesteyn (Essen) Komplementär 100.000 1,9
Merck, Finck & Co. Kommanditist 3,800.000 71,6
Deutsche Industrie Bank Düsseldorf Kommanditist 1,000.000 19,0

Gesamt 5,300.000 100,0



S. M. v. Rothschild als eine Art von treuhänderischer Verwaltung dar, die
in Übereinstimmung mit der Familie Rothschild eingefädelt worden sei.
Nach dieser Version habe sich Merck, Finck & Co. auf Grund geheimer
Treuhandvereinbarungen zwischen Felix Somary, der die Familie Roth-
schild vertrat, und August von Finck beim RWM um den Kauf des
Rothschild’schen Bank- und Beteiligungsvermögens beworben. Das
Deutsche Reich bot daraufhin mit 29. Jänner 1940 dem Bankhaus
Merck, Finck & Co. die Übernahme um den Kaufpreis von RM
6,35 Mio. an und das Angebot wurde durch das Bankhaus Merck, Finck
& Co. für das in Wien neugegründete Bankhaus E. v. Nicolai angenom-
men, obwohl das Bankhaus S. M. v. Rothschild zum damaligen Zeit-
punkt mit RM 2,095 Mio. verschuldet war. Doch zur Abdeckung dieser
Passiven wurden dem Käufer Effekten aus dem Privatbesitz der Roth-
schilds im Wert von RM 2,095 Mio. überlassen. Allerdings verminderte
sich der Kaufpreis schließlich 1941 auf RM 3,881 Mio., da das Deutsche
Reich eine Rückkaufoption auf bestimmte Wertpapiere ausübte. Die RM
3,881 Mio. wurden als Kaufpreis nach Angaben der Gesellschafter des
Bankhauses E. v. Nicolai auch tatsächlich bezahlt.1037 Nach dieser Version
der Übernahme konnte sich das Bankhaus E. v. Nicolai nicht auf die
treuhänderische Verwaltung des Rothschild’schen Vermögens beschrän-
ken, sondern wurde – angeblich um das Treuhandverhältnis zu tarnen –
„für die wirtschaftliche Interessensgewinnung nach dem Südosten ausge-
baut.“1038

Zum Vergleich sei bemerkt, dass der Wert des Bankhauses Rothschild
vom ÖV des „Reichstreuhänders für das ehemalige Rothschild’sche Ver-
mögen“ mit insgesamt RM 6,350 Mio. bewertet wurde (das Gebäude mit
RM 450.000,–, das Inventar mit RM 50.000,– und das Bankgeschäft
selbst mit RM 5,850.000,–).1039
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1037 ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 5050, 215.591-215.600-35/1958. Aufsichtsbeschwerde
gegen den öffentlichen Verwalter Karl Knauer – Sachverhaltsdarstellung, 22. 12.
1953, S. 7.

1038 ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 5050, 215.591-215.600-35/1958. Aufsichtsbeschwerde
gegen den öffentlichen Verwalter Karl Knauer – Sachverhaltsdarstellung, 22. 12.
1953, S. 7.

1039 WrStLA, VEAV, 1. Bez., 206. Anmeldung entzogener Vermögen durch Ferdinand
Maier (ÖV des Personalbüro des Reichstreuhänders für die ehemals Roth-
schild’schen Vermögen, Wien 1, Renng. 3), 5. 11. 1946.



Schon in einem 1945 entstandenen Bericht behauptete Eduard
Nicolai, er habe sich „ohne Rücksicht auf den Kriegsausgang als Treu-
händer der Rothschilds“ gefühlt. Die Rothschilds und insbesondere Lou-
is Rothschild seien mit der Übernahme einverstanden gewesen, andern-
falls hätte er – Nicolai – selbst sich „ebensowenig wie auch August von
Finck zu der Übernahme und Fortführung des Hauses entschlossen.“1040

Gleichzeitig wurde – um Probleme mit ausländischen Geschäftspartnern
von S. M. v. Rothschild zu vermeiden – die kommissarische Verwaltung
durch Merck, Finck & Co. im Handelsregister aufrecht erhalten und bis
zur Abwicklung der Geschäfte kein neuer Firmenname eingeführt. Es
handelte sich dabei um die Abwicklung von Forderungen, die dem
Deutschen Reich gemäß dem erwähnten Vertrag vom 8. Mai 1939 ge-
gen ausländische Banken und Depotstellen zustanden.1041 Das Bankhaus
E. v. Nicolai & Co. übernahm übrigens noch mindestens zwei weitere
Firmen in Wien, nämlich das Bankgeschäft Chrissoveloni, Bisteghi
& Co.1042 und die Import-Exportfirma Ed. Kanitz & Co. AG in
Wien.1043 (Tab. 120, S. 404)
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1040 Bericht zum Fragebogen ueber Dr. Eduard von Nicolai, S. 10.
1041 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6498. Schreiben der VVSt (Abt. KuTr) an das

Amtsgericht-Registergericht Wien (Mittersteig), 29. 10. 1942. Schreiben des RWM
an die VVSt, 17. 10. 1942.

1042 Chrissoveloni, Bisteghi & Co. war mit einem umfassenden Gewerbeschein ausge-
stattet und hätte die Möglichkeit geboten, entsprechend der „Hamburger Tradi-
tion“ auch Geschäfte als „merchant banker“ zu betreiben. Allerdings wurde das nicht
gemacht, da es nicht der Tradition des Hauses Rothschild entsprochen hätte. Be-
richt zum Fragebogen ueber Dr. Eduard von Nicolai, S. 8 – Detachment „A“ – Of-
fice of strategic services, Austria – c/o II Corps Message CTR – APO 19, U. S. Army,
2. 8. 1945. Privatbesitz Oliver Rathkolb, S. 25.

1043 Eduard v. Nicolai gab an, zunächst zunächst in „freundschaftlichem Einverneh-
men“ mit dem Bankgeschäft Pinschof & Co. Aktienposten der Kanitz AG (nicht
zu verwechseln mit dem Bankhaus Kanitz) übernommen zu haben. Schließlich
sei nach dem völligen Ausscheiden von Pinschof & Co. die Firma Kanitz 1944
in eine KG umgewandelt und durch den früheren Geschäftsführer Franz Elsner
als persönlich haftendem Gesellschafter übernommen worden, an der er mit
25% und E. v. Nicolai mit 75% beteiligt war. „Entsprechend den durch die Buch-
prüfung festgesetzten Steuerwert war diese Beteiligung mit RM 468.750,– bi-
lanziert.“ Bericht zum Fragebogen ueber Dr. Eduard von Nicolai, S. 25. Vgl. zur
Rückstellung der Ed. Kanitz AG an die Erbin Käthe Gold: BMF-VS, Kt. 4962,
180769-35a/51.



5.82.5 Die Rückstellung

Während die Arisierung des Rothschild’schen Vermögens mit einigen wenigen
Verträgen geregelt wurde, erforderte die Rückstellung zahlreiche verschiedene
Verfahren. Die Antragsgegner der Rothschilds war das Bankhaus Nicolai, das
nach 1945 schwer überschuldet war. Die wichtigsten dieser – das Bankhaus
und sein Vermögen betreffenden – Rückstellungsverfahren stellten zwischen
1947 und 1954 Werte zurück, die in den Bilanzen des Bankhauses E. v. Nico-
lai mit über öS 15 Mio. zu Buche standen.1044 Das Bankhaus selbst wurde
1946 vom ÖV des „Reichstreuhänders für die ehemals Rothschildschen Ver-
mögen“ auf RM 6,350 Mio. geschätzt, das Gesamtvermögen Louis Roth-
schilds auf RM 17,438 Mio. Sehr langwierig waren die Verhandlungen der
Rothschilds, die das Witkowitzer Eisenwerk betrafen: Erst 1953 bezahlte die
kommunistische Regierung für den Komplex eine Entschädigung in der Höhe
von £ eine Mio.1045 (Tab. 121, S. 405)

Die Rückstellungen, die vor allem im Kunstbereich1046 sehr lange dau-
erten und nur teilweise erfolgten, führten auch zu Unstimmigkeiten inner-
halb der Familie Rothschild. Louis Rothschild soll, als man ihn bat, gegen-
über seiner Schwägerin Clarice – ihr Mann Alphonse war schon gestorben
– etwas großzügiger zu sein, geantwortet haben: „Bei finanziellen Fragen
bin ich nie großzügig.“1047 (Tab. 122, S. 406)
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1044 ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 5050, 215.591-215.600-35/1958. Bericht Dr. Willy
Bouffier an das BMF, 17. 7. 1954.

1045 Vgl. Ferguson, Geschichte, Bd. 2, S. 559.
1046 Vgl. Isabella Krois: Die Restitution von Kunst- und Kulturgütern am Fall der Fami-

lie Rotschild aus zeithistorischer und rechtlicher Sicht. Wien 2000.
1047 Kastner, Leben, S. 58.

Tab. 120: Die Bilanzzahlen von E. v. Nicolai 1940–1944 (in Mio. RM)

Gewinn Umsatz Dividende Wertzuwachs Bilanzsumme

1940 0,752 0,714 0,038
1941 0,896 1,438 0,851 0,044 38
1942 1,028 1,884 0,977 0,051 56
1943 1,031 2,124 0,980 0,051 62
1944 0,976 2,005 0,927 0,048 80



Zudem wurde angesichts der schlechten finanziellen Situation des Bank-
hauses E. v. Nicolai & Co. ein Vergleich geschlossen, mit dem die Fami-
lie Rothschild ihre weiteren Forderungen auf öS 2 Mio. beschränkte:

„Auf Grund verschiedener Rückstellungserkenntnisse wurden der Familie
Rothschild durch den öffentlichen Verwalter Knauer verschiedene Wertpa-
pierbestände, die seinerzeit von Rothschild übernommen wurden, in natura
zurückerstellt. Da die Familie Rothschild auf Grund der Rückstellungser-
kenntnisse außerdem noch Forderungen in der Höhe von S 8,300.000 gel-
tend machen könnte, wurde mit der Gruppe Rothschild ein Übereinkom-
men getroffen, wonach die Mitglieder der Familie Rothschild gegen Bezah-
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Tab. 121: Zusammenstellungen der von Dr. Walter Britsch
(Reichstreuhänder für das ehemaligen Rothschild’sche Vermögen)
aus dem Rothschild’schen Vermögen getätigten Verkäufei)

Rothschildsches Vermögen Louis R. (in RM) Clarice R. (in RM)

1, Hohenstaufeng. 4 136.000
9, Liechtensteinstr. 4 168.000
4, Plösslg. 5–7 110.000
4, Prinz Eugenstr. 20/22 2,230.000
1, Renng. 3 (Bankhaus) 450.000
Inventar des Bankhauses 50.000
Bankgeschäft 5,850.000
1, Schulerstr. 1–3 380.000
1, Johannesg. 14 410.000
4, Plösslg. 11 135.000
4, Theresianumg. 13 85.000
4, Theresianumg. 15 63.500
Oberweiden 100.000

Grundbesitz in NÖ 4,000.000 8,000.000
Grundbesitz in CSR 4,000.000 8,000.000
Verkäufe im Dorotheum 190.000 380.000
Juwelenverkäufe 254.000

gesamt 17,438.000 17,553.500

i) WrStLA, VEAV, 1. Bez., 206. Es handelt sich bei dieser Aufstellung teilweise (betreffend das Do-
rotheum, den Grundbesitz in Niederösterreich und der CSR) um Schätzungen des ÖV Ferdinand
Maier.
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Tab. 122: Rückstellungen von E. v. Nicolai & Co. an Familie Rothschildi)

Datum der Erkenntnis ASTii) Buchwert Rückstellung

27. 6. 1947iii) L, C, E 2,557.543 Aktien der Vöslauer Kammgarn AG
20. 5. 1948iv) L, C, E 1,547.608 diverse Effekten
9. 7. 1948v) L 654.243 Renng. 3 samt Erträgnissen
6. 10. 1948vi) L, C, E 1,404.576 diverse Effekten
26. 1. 1949vii) L, C, E 87.677 diverse Effekten
28. 1. 1950viii) L, C, E 8,343.771 Erträgnisse zu Effekten, Beteiligungen
8. 3. 1951ix) L 469.749

Gesamt 15,065.167
Abzüglich Stornogebühren 15,061.669

i) Kunstgegenstände sind in dieser Aufstellung nicht inkludiert. Die Kunstgegenstände des verstor-
benen Dr. Alfons Rothschild wurden seiner Ehfrau Clarisse mit Bescheid der FLD Wien vom
25. September 1947 gemäß § 3 des 1. RStG zurückgestellt. Im Wiener Stadt- und Landesarchiv
liegt in den diesbezüglichen VEAV – Akten ein 88 Seiten umfassendes Verzeichnis der betreffen-
den Kunstgegenstände. WrStLA, VEAV, 1. Bez., 206.

ii) L = Louis, E = Eugene, C = Clarisse; Alphonse war inzwischen verstorben.
iii) WrStLA, VEAV, 1. Bez., 206. Rückstellungsvergleich Gz 63 Rk 159/47 vor der Rückstellungs-

kommission beim LG ZRS Wien v. 27. 6. 1947 verpflichtet das Bankhaus E. v. Nicolai & Co. die
aus dem Besitz der Familie Rothschild stammenden Aktien an der Vöslauer Kammgarnfabrik AG
im Gesamtbetrag von Nom. RM 4,608.500,– = 33,65 Prozent an die AG entsprechend ihren An-
teilen entschädigungslos sofort zurückzustellen.

iv) WrStLA, VEAV, 1. Bez., 206. Erkenntnis der Rückstellungskommission GZ 63 Rk 653/47:
4,5 Prozent Reichsanleihe 1938/II, 1.396 St. Leipnik-Lundeburger-Zucker-Aktien, 19.545 Un-
gar. Zucker Industrie-Aktien.

v) WrStLA, VEAV, 1. Bez., 206. Gemäß dem Erkenntnis der Rückstellungskommission beim
LG ZRS in Wien v. 9. Juli 1948 GZ 60 Rk 287/47/11 ist das Bankhaus verpflichtet, an Louis
Rothschild die Liegenschaft Wien 1, Renng 3 (EZ 937) samt Inventar, sofort zurückzugeben.
Außerdem sind dem AGg sofort öS 160.000,– zu bezahlen (rechtskräftig seit 4. August 1948). Die
zu zahlenden öS 160.000,– setzten sich folgendermaßen zusammen: Rückvergütung der Erträgnis-
se aus der Vermietung von einem Drittel des Hauses an die Österreichische Importvereinigung
(acht mal öS 15.000,–) und die Vergütung für die Benützung des Inventars durch das Bankhaus
(acht mal öS 5000,–).

vi) WrStLA, VEAV, 1. Bez., 206. Erkenntnis der Rückstellungskommission GZ 63 Rk 921/48–6.
vii) WrStLA, VEAV, 1. Bez., 206. Erkenntnis der Rückstellungskommission GZ 63 Rk 1399/48–5.
viii)WrStLA, VEAV, 1. Bez., 206. Nach Erkenntnis der Rückstellungskomission beim LG ZRS

in Wien vom 28. Jänner 1950 (Gz 63 Rk 81/49–11) ist das Bankhaus Nicolai verpflichtet, den
AGg binnen 14 Tagen bei Exekution die Erträgnisse zu zurückzustellen, die aus diversen Wertpa-
pieren (Gz 63 Rk 159/47, 63 Rk 653/47, 63 Rk 921/48, 63 Rk 1399/48) und Beteiligungserlösen
und schließlich der Auflösung der Transalpina AG in Zug (Schweiz) resultierten.

ix) WrStLA, VEAV, 1. Bez., 206. Erkenntnis der Rückstellungskommission GZ 63 Rk 1574/49-6.



lung eines Betrages von 2,000.000 S auf jede weitere Zahlung durch das
Bankhaus E. v. Nicolai & Co. verzichten. Das Übereinkommen ist bereits
durchgeführt.“1048

Obwohl dieser Vergleich für das Bankhaus E. v. Nicolai überaus günstig
war, konnte es angesichts von dessen Überschuldung nicht gerettet wer-
den. Mehrere Faktoren führten zu seiner Schließung Noch während der
Jahre 1939 bis 1943 wurden viel zu hohe Erträgnisse und Gewinnbeteili-
gungen an die Gesellschafter ausbezahlt. Weiters belasteten die Restitu-
tionszahlungen an die Familie Rothschild die Fa. in beträchtlicher Höhe,
die Entwertung deutscher Aktienwerte und vor allem die völlige Entwer-
tung zahlreicher Werte und Beteiligungen aus dem ost- und südosteuro-
päischen Raum.1049 Allerdings wurde bemerkt, dass schon während der
Kriegszeit das Bankhaus Nicolai ohne das Rothschild’sche Vermögen
schwer passiv gewesen wäre.1050 In einem ministeriellen Sitzungsbericht
aus dem Jahr 1954 wurde nochmals die Lage des Bankhauses Nicolai
& Co. erörtert und festgestellt, dass Banken und Bankiers schon während
der Kriegszeit „anbetracht des großen Risikos bei der Abwicklung von
Bankgeschäften mit Südosteuropa verpflichtet waren, Pauschalwertberich-
tigungen zur allfälligen Deckung von Verlusten in die Bilanzen aufzuneh-
men“. Die Situation des Bankhauses sei daher schon 1944 „trostlos“ gewe-
sen, und von einem „guten Glauben“ der Gesellschafter im Sinne des
§ 172 HGB könne nicht die Rede sein. Allerdings vermerkt der Sitzungs-
bericht auch die „Empörung“ der Gesellschafter des Bankhauses Nicolai
& Co. bezüglich der Tatsache, dass bei der Rückstellung an die Familie
Rothschild, die Passiven des Bankhauses Rothschild nicht berücksichtigt
worden seien. Es wurde de facto also der Vorwurf gemacht, dass an Louis
Rothschild nur die Vermögenswerte zurückstellt worden seien, nicht aber
auch die Schulden seines Bankhauses, die man mitübernommen habe. Die
Restitutionsforderungen Louis Rothschilds hätten sich dadurch beträcht-
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1048 ÖStA AdR 06, BMF 215.595-35/58.
1049 ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 5050, 215.591-215.600-35/1958. Amtsveranlassung –

Bericht an den Bundesminister für Finanzen über das Bankhaus Nicolai, 8. 10.
1954.

1050 ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 5050, 215.591-215.600-35/1958. Aktenvermerk
Dr. Fürst, der die Ergebnisse der Wirtschaftsprüfung Dr. Willy Bouffiers zusam-
menfasste, 7. 10. 1954.



lich verringert.1051 Schwere Vorwürfe wurden in diesem, aber auch in an-
deren Zusammenhängen an den ÖV Karl Knauer gerichtet, der als lang-
jähriger Prokurist des Bankhauses S. M. v. Rothschild und späterer Proku-
rist des Bankhauses E. v. Nicolai die Mitglieder der Familie Rothschild
und deren Rechtsvertreter mit Informationen versorgt habe, die er gleich-
zeitig den Eigentümern des Bankhauses E. v. Nicolai vorenthalten habe.
Außerdem habe er in seiner Funktion als ÖV und Abwesenheitskurator
die Rückstellungsansprüche bereits in erster Instanz anerkannt.1052

5.83. Schenkel & Co. OHG

Die Firma (Wien 1, Wipplingerstr. 19) wurde 1919 als OHG gegrün-
det.1053 Gesellschafter waren damals Jakob Schenkel, Dr. Max Schenkel
und Dr. Leo Landau. Landau schied 1924 aus der Gesellschaft aus. Die
Firma beschäftigte sich mit dem kommissionsweisen Handel von markt-
gängigen Wertpapieren. [Tab. 123, S. 408]

Jakob Schenkel bewertete seinen Firmenanteil mit RM 4.341,–, sein Sohn
Dr. Max Schenkel bewertete seinen Anteil mit einem Debetsaldo von
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1051 ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 5050, 215.591-215.600-35/1958. Sitzungsbericht vom
2. 11. 1954, S. 2–3.

1052 ÖStA AdR 06, BMF, Kt. 5050, 215.591-215.600-35/1958. Amtsveranlassung –
Bericht an den Bundesminister für Finanzen über das Bankhaus Nicolai, 8. 10.
1954. Die Geschichte des Bankhauses E. v. Nicolai nahm nach den Rückstellungen
eine merkwürdige Wende. 1958 erwarb Ex-Minister Peter Krauland große Anteile
des Bankhauses. 1974 wurde es zahlungsunfähig. In einem „zweiten Kraulandpro-
zess“ wurde Peter Krauland 1977 wegen fahrlässiger Krida in der Höhe von
öS 500 Mio. und Veruntreuung von öS 16 Mio. angeklagt. Er wurde für verhand-
lungsunfähig erklärt und das Verfahren eingestellt. Krauland starb 1985. Vgl. Julia
Kopetzky: Die „Affäre Krauland“. Ursachen und Hintergründe des ersten großen
Korruptionsskandals der Zweiten Republik. Dipl. Arb. Wien 1997, S. 55.

1053 KV: WGCV, 20. 7. 1938; Eigentümer: Jakob Schenkel, Dr. Max Schenkel.

Tab. 123: Liquidationsergebnis bei Schenkel & Co.

RM

Aktiva 357.380
Passiva 56.602
WGCV-Honorar keine Angabe



RM 12.316,–.1054 Die niedrige Bewertung ist angesichts des hohen Aktiva-
überschusses von circa RM 300.000,– nicht zu erklären.

An Dr. Max Schenkel, der nach 1945 in Hollywood, Kalifornien, leb-
te, wurden 1952 mit Bescheid der FLD Wien mehrere Wertpapiere „in
dem Zustand, in dem sie sich befinden“, zurückgestellt. Diese Wertpapiere
waren vom Deutschen Reich auf Grund der 11. VO zum Reichsbürgerge-
setz vom 25. November 1941 ohne Gegenleistung entzogen worden und
wurden nach 1945 von der Dienststelle für Vermögenssicherung- und
Rückstellungsangelegenheiten der FLD Wien verwaltet. Tatsächlich be-
fanden sich die Papiere bei ausländischen Banken unter dem Namen der
österreichischen Länderbank AG.1055 Problematisch bei dieser Rückstel-
lung war, dass es sich um entwertete polnische Papiere (von einem italieni-
schen Aktienpaket) handelte. Eine Frage, die sich stellt, war, ob es Ent-
schädigungen für diese Entwertung gab? Der Eigentümer dieser Papiere
hätte – wenn er 1938 die Verfügungsgewalt über diese Werte besessen hät-
te – sie ja noch vor Kriegsbeginn abstoßen können. Da er jedoch nach der
nationalsozialistischen Machtergreifung dazu keine Möglichkeit mehr hat-
te, konnte er auch nicht mehr entsprechend reagieren.

5.84. Julius Schlesinger

Das Bankhaus Schlesinger (Wien 1, Rathausstr. 15) wurde im Jahre 1891
als Einzelfirma von Julius Schlesinger gegründet.1056 1921 trat Leonhard
Schlesinger als offener Gesellschafter in die Firma ein. Nach dem Tode Ju-
lius Schlesingers wurde die Firma von Leonhard Schlesinger allein weiter-
geführt. Die Firma beschäftigte sich mit Effekten-, Kommissions- und
Abitragegeschäften. (Tab. 124, S. 410)

Die Firma wurde durch ihren Eigentümer mit RM 32.877,– bewer-
tet.1057 Die Bankkonzession wurde zurückgelegt, die Firma aus dem Han-
delsregister gelöscht, die Steuererklärung eingebracht.
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1054 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 9.929 (Jakob Schenkel); Nr. 50.807 (Max Schenkel).
ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6476.

1055 WrStLA, VEAV, 1. Bez. 1113 N. Bescheid der FLD Wien v. 5. 1. 1952 – Rückstel-
lung Dr. Max Schenkel (VR – V 5696-10/51).

1056 KV: WGCV, 2. 9. 1938; Eigentümer: Leonhard Schlesinger.
1057 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 30957 (Leonhard Schlesinger); ÖStA AdR 06, VVSt,

Kt. 850, KuTr 6477.



5.85. Schütz & Co.

Das Bankhaus Schütz & Co. (Wien 1, Rathausstr. 15) wurde im Jahre
1921 als Bankommissionsgeschäft und Baumwollagentur gegründet.1058

Bis zur ersten österreichischen Devisenverordnung pflegte die Firma ein
bedeutendes Devisengeschäft. Nach dem Erlass dieser Verordnung musste
sich die Firma auf das Effektenkommissionsgeschäft beschränken. Die
Baumwollagentur wurde seit Jahren nicht mehr betrieben. Die Bankkon-
zession wurde zurückgelegt, die Firma aus dem Handelsregister am
30. Dezember 1938 gelöscht.1059 [Tab. 125, S. 410]

5.86. Otto Spitz

Die Firma (Wien 1, Schottenring 26; ab 10. Mai 1938: Wien 1, Wip-
plingerstr. 35) befand sich seit August 1937 in Liquidation. Vermutlich
wollte sich der Eigentümer Otto Spitz zur Ruhe setzen. Es beschäftigte
sich nur noch mit der Abwicklung der laufenden Geschäfte. Neue Ge-
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1058 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6478. KV: WGCV, 9. 6. 1938; Eigentümer:
Heinrich Schütz, Karl Painsipp (stiller Gesellschafter, galt als Arier).

1059 WrStLA, HG Wien, Firmenbuch, A 57, 180.

Tab. 124: Liquidationsergebnis bei Julius Schlesingeri)

RM

Aktiva 65.967
Passiva 46.469
Honorar des WGCV 2.700

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6477. Bericht des WGCV, 9. 10. 1939.

Tab. 125: Liquidationsergebnis bei Schütz & Co.i)

RM

Aktiva 76.087
Passiva 64.953
Honorar des WGCV 3.050

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6478. Bericht des WGCV, 10. 7. 1939.



schäfte wurden nicht mehr getätigt. Otto Spitz bewertete in seiner Ver-
mögensanmeldung das Betriebsvermögen seines Bankhauses mit
RM 150.386,–.1060 Spitz konnte, nachdem er eine Einkommenssteuer
von RM 3.000,– und eine Reichsfluchtsteuer in der Höhe von
RM 51.460,– bezahlt hatte, noch 1938 nach Paris emigrieren. Er gab an,
dass sein gesamtes Vermögen „im Zuge der Ereignisse vom 10. Novem-
ber 1938 beschlagnahmt“ worden sei. Sein kontributionspflichtiges Ver-
mögen betrage daher nur RM 23.000,–.1061

Die Firma wurde am 14. Juni 1938 aus dem Handelsregister gelöscht.

5.87. Josef Stein & Co.

Kommerzialrat Dr. Josef Stein betrieb eine bekannte Klassenlotteriestelle
An der Hohen Brücke (Wien 1, Wipplingerstr. 21).1062 Das Bankhaus
wurde 1921 von Josef Stein und Julius Gosztonyi als OHG gegründet
und in den Räumlichkeiten der Klassenlotterie betrieben. Nach dem
Ausscheiden Gosztonyis im Jahr 1923 wurde der leitende Beamte der
Klassenlotterie, John Schumacher, als Gesellschafter in die Firma aufge-
nommen. Die Firma betrieb nach dem Urteil des WGCV ein lediglich
„bescheidenes Bankgeschäft“ und finanzierte hauptsächlich größere Lot-
terievorhaben.1063

Nach dem „Anschluss“ flüchtete Stein aus Wien nach Prag und emi-
grierte nach der Errichtung des Protektorates in die USA. Die KV prüfte
die Geschäftsgebarung und fand heraus, dass sich unter den Aktiven eine
Forderung an Stein in der Höhe von RM 252.658,– befand. Hauptgläubi-
ger der Bank war die Länderbank mit einem Betrag von RM 353.826,–.
Obwohl Stein schon im Ausland war, transferierte er größere Beträge nach
Wien, um die Schulden des Bankhauses abzudecken. Die Schuld wurde
bis auf circa RM 35.000,– getilgt. Die Länderbank besaß für diese Schuld
allerdings außer einem restlichen Wertpapierdepot noch eine Hypothek
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1060 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 3262 (Otto Spitz).
1061 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 3262 (Otto Spitz). Otto Spitz an die VVSt, 30. 12.

1938.
1062 KV: WGCV, 20. 7. 1938; Eigentümer: Kommerzialrat Dr. Josef Stein (90 Prozent),

John Schumacher (zehn Prozent).
1063 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6479. Bericht des WGCV, 28. 12. 1939.



auf ein Grundstück in Wien.1064 Der Teilhaber John Schumacher gab an,
dass bei der Liquidierung des Bankhauses Stein & Co. ein Verlust von
über RM 100.000,– entstanden sei, der von den Gesellschaftern entspre-
chend ihren Anteilen getragen werden müsse, er habe dementsprechend
mit RM 10.000,– zu haften. Die Tatsache, dass er seit 1906 der protestan-
tischen Konfession angehörte und mit einer nichtjüdischen Frau verheira-
tet war, schützte ihn nicht vor dem KZ. Er wurde nach Theresienstadt de-
portiert und kam dort vermutlich ums Leben.1065 [Tab. 126, S. 412]

1952 erhielten Dr. Josef Stein und seine Frau Margarete Stein, die inzwischen
in Los Angeles lebten (10393 Strathmore Drive, Los Angeles 24), gemäß § 3
des 1. RStG einige Wertpapiere zurückgestellt, die nach der 11. VO zum
Reichsbürgergesetz 1941 dem Deutschen Reich verfallen waren.1066

5.88. Berthold Storfer KG

Berthold Storfer, geboren 1880 in Czernovitz, war ein renommierter
Finanzexperte.1067 Er hatte seine Karriere im Holzhandel begonnen, war
im Ersten Weltkrieg Mitglied des Kriegswirtschaftsrates im Rang eines
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1064 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6479. Bericht des WGCV, 28. 12. 1939.
1065 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 17558 (John Schumacher).
1066 Bescheid FLD Wien vom 19. 6. 1952. Zurückstellt wurden Aktien und Wertpapiere

im Nominalwert von RM 6.000,– Aktien Grob- und Feinkeramik München-Sinzig
Wien; RM 200,– CA Aktien; RM 14.100,– 4,5 Prozent Deutsche Reichsanleihe
1938/II; SFR 25.000,– 7 Prozent Jugoslawische Stabil Anleihe 1931. Nach einem
Akt des BMF hatte Stein 1956 gemäß Art. 25/26 des Staatsvertrages auch einen
Rückstellungsantrag in Bezug auf sein Bankhaus gestellt. BMF 228.920-34/56.

1067 KV: WGCV, 21. 7. 1938; Eigentümer: Kommerzialrat Berthold Storfer.

Tab. 126: Liquidationsergebnis bei Josef Stein & Co.i)

RM

Aktiva 618.963
Verbindlichkeiten 614.830
Restschuld bei der Länderbank 1940 34.847
Honorar des WGCV 13.500

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6479. Bericht des WGCV, 28. 12. 1939.



Majors. Für seine Leistungen erhielt er das Komturkreuz des Franz-Josefs-
Ordens (mit Stern und Kriegsdekoration). 1928 wurde er zum Kommer-
zialrat ernannt. Im Compass des Jahres 1933 scheint er in drei Verwal-
tungsräten als Mitglied, als Direktoriumsmitglied von zwei ungarischen
Gesellschaften und als Vorstandsvorsitzender der Wirtschaftskredit
GmbH auf.1068 1933 wurde er von der österreichischen Regierung als Ex-
perte zu Beratungen zwecks diverser Finanz- und Sanierungstransaktionen
im Zusammenhang mit der CA-Sanierung hinzugezogen.1069

Er war ein ehemaliger Verwaltungsrat der Ungarischen Verkehrsbank
in Budapest. Gemeinsam mit der „Banque Romaine de Commerce et de
Credit de Prague“ in Bukarest gründete er 1921 eine Bankkommanditge-
sellschaft unter dem Firmennamen Felix Jawitz & Co. Schon 1922 über-
nahm er die Gesellschaft allein unter seinem eigenen Namen (Wien 4,
Argentinierstr. 29). Als Kommanditistin trat die Prager Kreditbank (spä-
ter: Anglo-Tschechische Bank und Prager Kreditbank) in die Gesellschaft
ein. Zum Zeitpunkt der besten Konjunktur beschäftigte die Firma 89
Angestellte und war an beachtenswerten Transaktionen beteiligt: Sie
gründete die La Continentale AG für Mineralölhandel und Transporte,
sie erwarb die Aktien-Majorität an der Universale Allgemeine Versiche-
rungs AG, war an der Gründung der Monos Transport-Dreirad-Unter-
nehmen beteiligt und führte in Österreich die Absatzfinanzierung im
Rahmen der Wirtschafts-Kredit-GmbH ein. Sie war an der Umwandlung
des Bankhauses L. M. Biedermann in eine AG beteiligt und übernahm
die Sanierung und Reorganisation der Samt- und Seidenweberei AG,
vormals Rudolf Reichert & Söhne. Die Firma beschäftigte sich mit dem
Effekten- und Devisengeschäft. In den letzten Jahren vor 1938 wurde al-
lerdings nur noch ein geringfügiges Effekten-Kommissionsgeschäft be-
trieben. Nach Erlass der 2. Devisenordnung in Österreich gab die Firma
das Devisengeschäft auf. Im Juli 1938 übernahm die Firma nur noch
einen Angestellten. (Tab. 127, S. 414)
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1068 Vgl. FC 1933, S. 1226. Vgl. Gabriele Anderl: Berthold Storfer. Retter oder Kollabo-
rateur? Skizzen einer umstrittenen Persönlichkeit. Ein Beitrag zur Geschichte der so-
genannten „illegalen Einwanderung“ in das britische Mandatsgebiet Palästina, in:
David. Jüdische Kulturzeitschrift 9 (1997), S. 18.

1069 Vgl. Doron Rabinovici: Instanzen der Ohnmacht. Wien 1938–1945. Der Weg zum
Judenrat. Frankfurt/M. 2000, S. 184.



Berthold Storfer bewertete seine Firma in seiner Vermögensanmeldung
mit RM 17.741,–. Es verminderte sich bis zum 12. November laut seiner
Angabe auf RM 10.706,–. Am 15. Dezember zahlte Storfer RM 503,– als
erste Rate für insgesamt RM 2.013,– an Vermögensabgabe.1070 Der Kom-
mittentenbesitz an Wertpapieren war laut WGCV „unbelehnt und in
Ordnung“, das Verrechnungswesen „gut geführt“. Die Firma wurde durch
den WGCV liquidiert. Die Bankkonzession wurde durch den WGCV zu-
rückgelegt und die Firma aus dem Handelsregister gelöscht.

Kommerzialrat Berthold Storfer gründete gemeinsam mit dem be-
rühmten Mediziner Professor Heinrich Neumann und dem ehemaligen
Präsidenten der Alpine Montan AG, Wilhelm Kux das „Hilfskomitee zur
Förderung der jüdischen Auswanderung“. Im Juli 1938 nahm er mit Neu-
mann und Josef Löwenherz an einer Flüchtlingskonferenz in Evian teil.
Storfer und Neumann verfassten einen Bericht über Konferenz und schlu-
gen die Schaffung einer Zentralstelle für Auswanderung vor. Da die „Zen-
tralstelle für jüdische Auswanderung“ schon geplant war, hatte Storfer zu-
nächst keinen Erfolg. Schließlich schlug ein Funktionär der IKG, Josef Lö-
wenstein, im Februar 1939 vor, Storfer mit der Gründung eines Aufsichts-
büros über Übersee-Transporte zu beauftragen. Dieses Büro wurde „Aus-
schuss für jüdische Überseetransporte“ benannt und organisierte illegale
Transporte nach Palästina. Im März 1940 ernannte Eichmann Storfer zum
Beauftragten für Überseetransporte mit der Zuständigkeit für Wien, Ber-
lin und Prag. Storfer wurde auf Grund seiner Kooperation mit den NS-Be-
hörden als Verräter und Gestapo-Agent angesehen. „Der eigentliche Streit-
punkt“, schreibt Doron Rabinovici, „der die zionistischen Aktivisten von
Berthold Storfer trennte, war, dass Storfer Eichmanns Strategie unter-
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1070 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 34463 (Berthold Storfer).

Tab. 127: Überprüfung bei Berthold Storfer durch den WGCVi)

RM

Aktiva 52.185
Verbindlichkeiten 30.072
Verlust 1938 9.035
Honorar des WGCV 2.100

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6480. Bericht des WGCV, 28. 9. 1939.



stützte, die wohlhabenden Juden für die armen zahlen zu lassen, und dass
er in den illegalen Transporten die Möglichkeit sah, ebenso alte, kranke,
und gebrechliche Juden aus dem ,Dritten Reich‘ zu bringen. Diese Men-
schen wurden im Ausland kaum legal aufgenommen.“1071 Storfers Hand-
lungsweise wurde allerdings von manchen nach 1945 anders bewertet, da
sie zahlreichen Juden die Flucht ermöglicht hatte. Nach Abschluss der Pa-
lästinatransporte war Storfer angeblich damit beschäftigt, für Adolf Eich-
mann und andere SS-Offiziere Geldtransaktionen in der Schweiz durchzu-
führen. Er habe dort, so lauteten Gerüchte, Konten für Mitglieder der Ge-
stapo und SS eröffnet. Ein Mitglied des Wiener „Judenreferates“ in der
Gestapo sagte nach dem Krieg aus, Storfer sei in „geheimer Reichssache“
tätig gewesen und habe wirtschaftliche Konfidentenarbeit geleistet. Er
wurde 1943 nach Auschwitz deportiert und dort nach einer Aussage von
Adolf Eichmann noch sechs Wochen vor seinem Tod besucht. Eichmann
berichtete, er habe Storfer nicht aus dem Lager herausholen können, habe
ihm jedoch zu einer leichten Arbeit verholfen. „Weshalb“, so fragt Rabino-
vici, „suchte Eichmann den Kommerzialrat Storfer auf? Wollte Eichmann
noch letzte Informationen vom jüdischen Finanzexperten, seinem Buch-
halter etwaiger Schweizer Konten herauspressen? Glaubte Eichmann, si-
chergehen zu müssen, dass Storfer nichts mehr verraten konnte? Wollte er
sich überzeugen, dass er auch wirklich umgebracht werden würde? Sechs
Wochen nach diesem ,normalen, menschlichen Treffen‘ [so hatte Eich-
mann das letzte Aufeinandertreffen in Auschwitz bezeichnet, PM] war
Storfer tot; erschossen.“1072

5.89. M. Thorsch & Söhne

M. Thorsch Söhne (Wien 1, Hohenstaufeng. 17) wurde um 1800 in Prag
als Großhandlungshaus gegründet und wandte sich erst um 1850 dem
Bankgeschäft zu.1073 1870 eröffnete die Firma in Wien eine Niederlassung,
die bald zu Zentrale wurde. Die Firma führte große Gold- und Silbertrans-
aktionen durch und zählte um 1900 zu den führenden Bankhäusern
Wiens. Dr. Alfons Thorsch übernahm die Firma von seinem Onkel

M. Thorsch & Söhne 415

1071 Rabinovici, Instanzen, S. 189.
1072 S. 193.
1073 KV: WGCV, 11. 6. 1938; Eigentümer: Dr. Alfons Thorsch.



Philipp Thorsch im Jahre 1905. Unter seiner Leitung beschränkte sich das
Bankgeschäft schließlich mehr und mehr auf die Vermögensverwaltung
der Familie Thorsch.

Zum Zeitpunkt des „Anschluss“ war Dr. Alfons Thorsch mit seiner
Gemahlin und einer Tochter im Ausland. Er hatte Österreich am 20. Fe-
bruar 1938 verlassen und kehrte nicht mehr zurück. Er starb im Exil am
30. November 1945. Am 31. März 1938 beschlagnahmte die Gestapo alle
Vermögenswerte der Familie Thorsch und schloss das Bankhaus. Am
11. Juni wurde der WGCV zum KV bestellt. Mit „Verfügung“ der Staats-
polizeileitstelle Wien vom 15. Juni 1938 wurden die Liegenschaften der
Familie Thorsch zu Gunsten des Landes Österreich beziehungsweise zu
Gunsten der NSDAP eingezogen.1074 [Tab. 128, S. 416]

Gleichzeitig waren durch Gestapo Wertpapiere im Wert von circa RM
2 Mio. beschlagnahmt und dem Finanzamt Innere Stadt – Ost Wien aus-
gefolgt worden. Diese Wertpapiere wurden jedoch der Gestapo am
20. November 1939 wieder zurückgegeben, da sie durch die Gestapo in
Prag verwertet werden sollten.1075 Mit Bescheid vom 15. Dezember 1938
waren Alfons Thorsch und seine Gattin zur Zahlung von Reichsflucht-
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1074 ÖStA AdR 04, Inspekteur der Sicherheitspolizei, Nr. 1060/1214. Schreiben der Ge-
heimen Staatspolizei/Staatspolizeileitstelle Wien an den Reichsstatthalter Wien,
4. 6. 1940.

1075 ÖStA AdR 04, Inspekteur der Sicherheitspolizei, Nr. 1060/1214. Schreiben des Fi-
nanzamtes Innere Stadt Ost an den Reichskommissar f. d. Wiedervereinigung,
10. 4. 1940.

Tab. 128: Immobilienbesitz der Familie Thorsch

Begünstigter Haus Wert/RM

Land Österreich Wien 4, Lustig-Preang. 4 86.000
Land Österreich Wien 3, Salesianerg. 27 62.900
Land Österreich Mödling, EZ 2776, 2797, 2851 196.117
Land Österreich Wien 1, Hohenstaufeng. 17 413.700
Land Österreich Wien 1, Bräunerstr. 2 1,057.000
NSDAP Wien 3, Metternichg. 4 186.667

2,002.384



steuer in der Höhe von RM 1,820.578,– veranlagt worden. Diese Steuer-
schuld wurde allerdings nicht beglichen. Das Finanzamt Innere Stadt –
Ost forderte nun mit Schreiben vom 10. April 1940 die Tilgung der
Reichsfluchtsteuer und forderte, „von der Einziehung der dem
Dr. Thorsch gehörenden Werte abzusehen und die freiwerdenden Beträge
zur Tilgung der Reichsfluchtsteuer zur Verfügung zu stellen.“ Das Finanz-
amt drohte unter Berufung auf die Verordnung über die Einziehung volks-
und staatsfeindlichen Vermögens im Landes Österreich vom 18. Novem-
ber 1938,1076 jene „Rechtsperson, zu deren Gunsten die Einziehung er-
folgt, auf Bezahlung der Reichsfluchtsteuer in Anspruch zu nehmen.“1077

Aus den Akten ist lediglich ersichtlich, dass daraufhin am 15. August
1940 dem Finanzamt Innere Stadt-Ost ein Bescheid zugestellt wurde,
demgemäß dem Antrag des Finanzamtes stattgegeben und eine Entschä-
digung in der Höhe von RM 498.183,– gewährt wurde. Zur Zahlung
dieser Summe wurden das Land Österreich (RM 454.016,–) und die
NSDAP (RM 46.668,–) als Eigentümer des eingezogenen Vermögens
verpflichtet.1078 [Tab. 129, S. 417]

Die Passiven bestanden aus einer Forderung der Gattin Marie Thorsch in
der Höhe von RM 260.166,– und aus dem Kapital des Dr. Alfons
Thorsch in der Höhe von RM 300.834,–. Die Aktiva bestanden haupt-
sächlich aus Bankguthaben im Ausland bei amerikanischen, britischen,
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1076 GBlÖ, 18. 11. 1938, § 6, Abs. 1.
1077 ÖStA AdR 04, Inspekteur der Sicherheitspolizei, Nr. 1060/1214. Schreiben des Fi-

nanzamtes Innere Stadt Ost an den Reichskommissar f. d. Wiedervereinigung,
10. 4. 1940.

1078 ÖStA AdR 04, Inspekteur der Sicherheitspolizei, Nr. 1060/1214. Bescheid des
Reichsstatthalters zum Antrag des Finanzamtes Innere Stadt-Ost, 15. 8. 1940.

Tab. 129: Überprüfung bei M. Thorsch & Söhne durch den WGCVi)

RM

Aktiva 561.000
Passiva 561.000
Honorar des WGCV 13.000

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6482. Bericht des WGCV, 28. 6. 1939.



holländischen, ungarischen und spanischen Banken. Thorsch ließ die
Guthaben in der Schweiz und England gerichtlich sperren beziehungs-
weise behob diverse Beträge. Der WGCV wurde als KV vor amerikani-
schen und holländischen Gerichten nicht als verfügungsberechtigt aner-
kannt. Der WGCV führte in der Schweiz und in Großbritannien auf
Weisung des Staatskommissars in der Privatwirtschaft Prozesse. In der
Schweiz wurde das Verfahren in zwei Instanzen verloren, auf Weisung des
RWM verzichtete man auf ein Revisionsverfahren vor dem Schweizer
Bundesgerichtshof. Auch das Verfahren in Großbritannien wurde abge-
brochen.1079 Auf Grund der verlorenen Prozesse und der Abfertigung der
Angestellten, die per Erlass vom Reichsminister für Finanzen am 12. Sep-
tember 1940 bewilligt wurde (S 3401/B-4756 IIIb) kam es bis zum
31. Dezember 1940 zu einem Gesamtverlust von RM 328.388,–, der die
verblieben Eigenmittel von RM 214.129,– um RM 114.261,– überstieg.
Das Vermögen der Ehefrau Marie Thorsch hatte sich von ursprünglich
RM 260.166,– auf RM 125.927,– vermindert, da die nicht einbringli-
chen Auslandsguthaben abgeschrieben werden mussten.1080 Die Bank
führte keine Kundendepots, das Verrechnungswesen war nach Auffassung
des WGCV „gut geführt“. Der WGCV legte die Bankkonzession zurück
und ließ die Firma aus dem Register des Amtsgerichtes Wien am 7. Sep-
tember 1939 löschen.1081
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1079 Es ging um die grundsätzliche Frage, ob ausländische Guthaben österreichischer
Unternehmen, die von einem KV geleitet wurden, der Firma oder dem entmachte-
ten Eigentümer zustanden. Während sich französische, tschechoslowakische und
ungarische Banken mit der Übernahme der Guthaben durch die kommissarisch ver-
walteten Firmen einverstanden erklärt hatten, lehnten schweizerische, britische und
amerikanische Banken dies ab. Die Klage des WGCV in der Schweiz wurde vom
Schweizerischen Gericht mit der Begründung abgelehnt, dass die Einsetzung von
KV gegenüber gewissen Personen, deren Auswahl in das Ermessen einer Verwal-
tungsbehörde gestellt ist, der schweizerischen ordre public widerspreche. ÖStA
AdR 04, Bürckel-Materie, Kt. 90, 2160/5. Schnellbrief des RWM an den Reichs-
kommissar für Wiedervereinigung z. Hd. Reg. Rat Kratz, 11. 2. 1939.

1080 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 326, Ha 8.436. Schreiben des WGCV an die VVSt, 6. 8.
1941.

1081 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 326, Ha 8.436. Bericht des WGCV, 5. 3. 1941.



5.89.1. Liquidation, Beschlagnahme, Sicherstellung oder Raub?

Der Wiener RA Bruno Erhartt stellte im Zuge seiner Bemühungen, für die
ehemaligen Angestellten eine Pensionsregelung zu erreichen, fest:

„Tatsächlich wurde nämlich das Bankhaus M. Thorsch Söhne nicht liqui-
diert, sondern es wurden alle Werte im Bankhaus von der Gestapo eingezogen
und weggeschafft (der ganze Inhalt des Tresors). Es wurde also eine Liquida-
tion des Bankgeschäftes überhaupt unmöglich. Eine Liquidierung des Bank-
geschäftes war schon deswegen im vorliegenden Fall an und für sich nicht ge-
geben, weil das Bankhaus M. Thorsch Söhne überhaupt keine Kommittenten
besass. Im Wesentlichen bestand das Vermögen des Bankgeschäftes
M.Thorsch Söhne nur in der Verwaltung des Vermögens des Firmeninhabers
Dr. Alfons Thorsch.“1082

Das Amt des Reichstatthalters führte in seiner Antwort aus, dass die „si-
chergestellten Vermögenswerte“ nicht eingezogen worden seien, sondern
„zum Teil der Reichsfluchtsteuerstelle, zum Teil dem Giro- und Kassenver-
ein abgeführt wurden, so dass ausser den Liegenschaften keine bewegli-
chen Vermögenswerte der Einziehung verfielen.“1083

5.89.2. Die Angestellten und Pensionisten des Bankhauses Thorsch

Am 18. März 1939 überreichten die Angestellten und Pensionisten des
Bankhauses Thorsch dem Amt des Reichsstatthalters eine Eingabe, in der
sie die Entschädigung ihrer verlorenen Ansprüche aus den Angestellten-
beziehungsweise Pensionsverhältnissen forderten. Der Antrag gründete
auf der Behauptung des RA Erhartt, es habe keine ordnungsgemäße Liqui-
dation stattgefunden, sondern eine Einziehung des Vermögens. Der An-
trag wurde mit der Begründung abgewiesen, dass Vermögenswerte des
Bankhauses eben nicht eingezogen worden seien, sondern das Bankhaus
Thorsch vielmehr liquidiert worden sei. „Zwar ist es richtig“, so heißt es in
der Begründung, „dass von der Geheimen Staatspolizei seinerzeit bei dem
genannten Bankhause Bargeld und Wertpapiere in einem nicht bekannten
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1082 ÖStA AdR 04, Inspekteur der Sicherheitspolizei, Nr. 1060/1214. Schreiben RA
Bruno Erhartt an das Amt des Reichsstatthalters (Abt. 1), 13. 4. 1940.

1083 ÖStA AdR 04, Inspekteur der Sicherheitspolizei, Nr. 1060/1214. Amt des Reichs-
statthalters an RA Bruno Erhartt, 24. 4. 1940.



Werte sichergestellt wurden, doch wurden diese beweglichen Vermögens-
gegenstände gemäss dem Berichte der Geheimen Staatspolizei [. . .] vom
13. 3. 1940 zum Teile der Reichsfluchtsteuerstelle, zum Teile dem Giro-
und Kassenverein wieder ausgefolgt, so dass von diesen Vermögenswerten
nichts zur Einziehung gelangte.“1084

5.89.3. Unglückliche Bemühungen um Rückstellung 1945

In einem Aktenvermerk des Bundesministeriums für Vermögenssicherung
und Wirtschaftsplanung wird die Übergabe „sämtlicher in Verwahrung
des Bundesministerium für Vermögenssicherung und Wirtschaftsplanung
[. . .] befindlichen Akten betreffend die Abwicklung des Bankhauses
M. Thorsch Söhne“ an die Tochter des Alfons Thorsch, Henriette Over-
hoff, festgehalten.1085 Die weiteren, unglücklich verlaufenen Bemühungen
um die Rückstellung des Bankhauses M. Thorsch & Söhne hat Hubertus
Czernin beschrieben, allerdings bleibt seine Darstellung auf moralische
Fragestellungen fixiert. So restriktiv die Konzessionsvergabe nach 1945
und vor allem nach 1955 auch gewesen sein mag: Vergleichbare Beispiele
zeigen, dass die Wiedererlangung der Bankkonzession möglich war.1086

5.90. Thorsch, Klein & Co.

Das Bankhaus Thorsch, Klein & Co. (Wien 1, Liebigg. 5) wurde 1924 ge-
gründet, die Gesellschafter Dr. Otto Thorsch und Berthold Klein erhiel-
ten 1926 eine Bankkonzession.1087 Als der persönlich haftende Gesell-
schafter Dr. Otto Thorsch 1936 starb, trat Felix Thorsch als persönlich
haftender Gesellschafter in die Firma ein.1088

Die Erteilung der Bankkonzession wurde 1937 daran geknüpft, dass
bis 1. April 1947 keine neuen Umstände betreffend die Vertrauenswürdig-
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1084 ÖStA AdR 04, Inspekteur der Sicherheitspolizei, Nr. 1060/1214. Amt des Reichs-
statthalters an RA Bruno Erhartt, 16. 5. 1940.

1085 BMF-VS 151.367-9/48.
1086 Vgl. Czernin, Auslöschung.
1087 Eigentümer: Felix Thorsch (50 Prozent), Berthold Klein (50 Prozent); Liquidator:

RA Manfred Hummer.
1088 BMF, Ordner „Konzessionen“, BMF 12.829-17/65. Bankgeschäft Thorsch, Klein

& Co. iL Anfrage vom 1. 5. 1965.



keit des Bewilligungswerbers oder dessen finanzielle Grundlagen eintreten
beziehungsweise dem BMF bekannt werden.1089

Die Bundespolizeidirektion berichtete allerdings schon am 4. März
1938, dass die Gesellschafter des Bankhaus Thorsch, Klein & Co. wegen
des Verdachtes auf Vergehen gegen die Devisenverordnung im Landesge-
richt Wien inhaftiert worden waren. Auch der einzige Angestellte der Fir-
ma war verhaftet worden. Seit Monaten war das Bankhaus angeblich an
dem Transfer von Effekten, Valuten ins Ausland beteiligt. Die Bundespoli-
zeidirektion stellte den Antrag, den Gesellschaftern des Bankhauses die
Bankkonzession zu entziehen. Schon am 4. April 1938 hat Felix Thorsch
in der Untersuchungshaft den Bescheid vom BMF erhalten, dass seine
Bankkonzession erloschen sei. Mit Beschluss des Handelsgerichtes Wien
vom 15. April 1938 wurden die persönlich haftenden Gesellschafter und
die Kommanditisten der Gesellschaft aufgefordert, die Löschung der
Bankfirma aus dem Handelsregister anzumelden. Am 13. Mai 1938 löste
sich die Gesellschaft auf und trat in Liquidation. Als Liquidator fungierte
RA Dr. Manfred Hummer.

Felix Thorsch, der offenbar in die CSR ausreisen konnte – er war
tschechoslowakischer Staatsbürger – bewertete seinen Anteil an der Firma
mit RM 166.666,– und erläuterte diese Bewertung des Betriebsvermö-
gens. Das Vermögen der Firma betrage RM 333.333,–, sein Anteil daher
die Hälfte. Die Bilanz vom 31. Dezember 1937 weise jedoch einen Ver-
lust von RM 141.417,– auf, der Anteil an diesem Verlust, der auf ihn
entfalle, betrage RM 47.140,– Sein eigenes Vermögen betrage daher mit
Stichtag 31. Dezember 1937 RM 119.527,–. Der Wert des Anteils zum
27. April könne derzeit nicht festgestellt werden, da die Liquidation
nicht abgeschlossen sei. Sie „wird jedoch“, gab Thorsch an, „aller Voraus-
sicht nach kaum den zehnten Teil des oben angegebenen Betrages er-
geben.“1090

Die Gesellschaft befand sich 1965 noch immer in Liquidation. In
einem Schreiben vertrat 1965 der damalige Liquidator, der Notarssubsti-
tut Dr. Franz Fuchs, die Auffassung, dass „die Rücknahme der seinerzei-
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1089 BMF, Ordner „Konzessionen“, BMF 12.829-17/65. Bankgeschäft Thorsch, Klein
& Co. iL Vgl. BMF 30.447-15/36, Bescheid zur Bewilligung der Bankkonzession,
21. 4. 1937.

1090 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 7186 (Felix Thorsch).



tigen Bewilligung zum Betriebe des Bankgewerbes nicht legal ergangen
sei und die Bankkonzession noch aufrecht wäre“. Das BMF teilte in
einem Antwortschreiben mit, dass es diese Ansicht nicht teile.1091

5.91. Teltscher & Weidholz

Die Firma Teltscher & Weidholz (Wien 1, Am Hof 6) ging aus dem Bank-
haus Frankel hervor und wurde 1882 handelsgerichtlich protokolliert.1092

Die damaligen Inhaber waren Heinrich Friedrich Weidholz und Josef Telt-
scher. Nach dem Tod Josef Teltschers führte sein Partner Friedrich Weid-
holz die Firma alleine weiter. Weidholz war Börserat, Zensor der Österrei-
chisch-Ungarischen Bank. Seine eigene Firma stand in hohem Ansehen.
Nach seinem Ausscheiden aus dem Geschäftsleben übernahm sein Sohn
Alfred Weidholz die Firma. 1935 verkaufte Weidholz – angeblich um sei-
nen „wissenschaftlichen Neigungen“ nachgehen zu können – die Firma an
Hans Heinrich Hoffmann.1093

Das Bankhaus beschäftigte sich mit dem kommissionsweisen Verkauf
von Effekten, mit der Durchführung von Devisentransaktionen, Vermö-
gensverwaltungen und pflegte das Rimessenlombard- und Zessionsge-
schäft. [Tab. 130, S. 422]
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1091 BMF, Ordner „Konzessionen“, BMF 12.829-17/65. Bankgeschäft Thorsch, Klein
& Co. iL.

1092 KV: WGCV, 21. 7. 1938; Eigentümer: Hans Heinrich Hoffmann; Hans Heinrich
Hoffmann, geboren am 2. 8. 1890 in Wien, zuletzt wohnhaft in Wien 4, Resselg. 5,
konnte noch im August 1938 nach Frankreich und später in die USA emigrieren.
ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6481. FLD Nr. 2160 (Hans Heinrich Hoff-
mann).

1093 Hoffmann war von 1912 bis zum 31. Dezember 1934 Angestellter des Gutmann-
Konzerns. In den letzten Jahren vor seiner Pensionierung war im „Bankhaus Gebrü-

Tab. 130: Überprüfung bei Teltscher & Weidholz durch den WGCVi)

RM

Aktiva 605.808
Passiva 377.629
Honorar des WGCV 15.000

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6481. Bericht des WGCV, 5. 6. 1939.



Nach dem Urteil des WGCV war der Kommittentenbesitz an Wertpapie-
ren „unversehrt“ und das Verrechnungswesen „in peinlichster Ordnung
geführt“. Das Geschäftsjahr 1938 schloss mit einem Verlust von
RM 32.511,– ab. Die Bankgewerbekonzession wurde zurückgelegt und
die Löschung der Firma aus dem Handelsregister am 20. Juni 1939 durch-
geführt.1094

5.92. Thausing & Schlesinger

Die Firma Thausing & Schlesinger (Wien 1, Tegetthoffstr. 4) wurde 1914
gegründet und im Jahr 1922 in eine Kommanditgesellschaft umgewan-
delt, deren Inhaber Dr. Friedrich Thausing und Paul Hahn waren. 1923
trat Emil Berger in die Gesellschaft ein und übernahm sie 1927 als Allein-
inhaber.1095 Das Bankhaus pflegte vor allem Börsenkommissionsgeschäfte
in Aktien und Anlagewerte. Vor 1938 war sie beinahe ausschließlich im
Geschäft mit Anlagewerten beschäftigt und gab auch eine eigene Zeit-
schrift, den „Anlagenboten“ heraus. Nach dem Urteil des WGCV hatte
das Periodikum den „Charakter eines spekulativen Informationsblattes“.
(Tab. 131, S. 424)

Nach dem Urteil des WGCV war der Kommittentenbesitz an Wert-
papieren „unbelehnt“. Das Geschäftsjahr 1938 schloss mit einem Verlust
von RM 32.511,– ab. Die Bankgewerbekonzession und die Löschung der
Firma aus dem Handelsregister wurde veranlasst. Die „wenigen verblei-
benden Aussenstände“, die der WGCV in seinem Bericht erwähnte, wur-
den der Bankfirma Frid & Thiemann zur weiteren Verwaltung überge-
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der Gutmann“ als Direktor tätig. Er bezog bei Gutmann ein jährliches Dienstein-
kommen von durchschnittlich öS 79.500,–. Im Ruhestand bezog Hoffmann ver-
tragsgemäß eine Pension von jährlich RM 20.000,–, die allerdings in US-Dollar aus-
bezahlt wurde (US-Dollar 8.000,–). Da die Pensionsauszahlung nach dem „An-
schluss“ eingestellt wurde, klagte Hoffmann das in Liquidation getretene Bankhaus
Gutmann beim Bezirksgericht Chur. Vor seiner Emigration am 8. August 1938
wurde Hoffmann zu einer Reichsfluchtsteuer von RM 463.000,– veranlagt. 1939
wurde ihm eine JUVA von RM 32.600,– vorgeschrieben. Aufgrund der 11. Verord-
nung zum Reichsbürgergesetz vom 25. November 1941 verfiel sein Vermögen dem
Deutschen Reich. ÖStA AdR 06, FLD 2160 (Hans Heinrich Hoffmann), f. 21,
105.

1094 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6481. Bericht des WGCV, 5. 6. 1939.
1095 KV: WGCV, 11. 6. 1938; Eigentümer: Emil Berger.



ben. Die endgültige Höhe des Liquidationserlöses stand zum Zeitpunkt
des Berichtes noch aus. Emil Berger hatte sein Bankhaus mit
RM 35.000,– bewertet.1096

5.93. J. Turnauer

Börserat Jacob Turnauer erhielt nach dem Ausscheiden als aktiver Bankdi-
rektor – er war bis 1933 Direktor und Vorstandsmitglied des Wiener
Bankvereins gewesen1097 – eine Bankkonzession und eröffnete ein eigenes
Bankhaus (Wien 1, Maria-Theresien-Str. 8).1098 Er war in Finanzkreisen
sehr angesehen und galt als genauer Kenner des Bankwesens. Die Firma
beschäftigte nur einen „arischen Angestellten“ (einen Skontisten), der am
6. Juni 1938 aus der Firma ausschied.

„Der Geschäftsbetrieb“, schrieb Turnauer, „beschränkte sich, neben müssi-
gen Transaktionen für eigene Rechnung, auf das Effektenkommsionsgeschäft
per Kasse, das sich fast durchwegs auf Grund von größeren Vertrauensordres
vollzog, die mit Schliessung der Börse entfielen, sodass dann, neben der Ver-
mittlung von Zeichnungen auf die Reichsschutzanweisungen 1938/II – Fol-
ge, im Wesentlichen nur mehr Abwicklungstransaktionen vorkamen. Dem-
entsprechend hat die Firma bereits seit längerem die Liquidierung vorbereitet,
nach Abwicklung der letzten Börsenarrangements (4. April) weder Debitoren
noch Kreditoren mehr gehabt und die bestandenen kleinen Depots bis Ende
April zur Gänze ausgefolgt. Der in der Bilanz per 30. Juni 1938 ausgewiesene
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1096 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 37.579 (Emil Berger).
1097 Börserat Jakob Turnauer war außerdem Mitglied zahlreicher Verwaltungsräte, u. a.

war er im Verwaltungsrat des WGCVes. Vgl. FC 1933, S. 1305.
1098 KV: 11. 6. 1938 bis August 1938; Eigentümer: Börserat Jakob Turnauer.

Tab. 131: Prüfungsergebnis bei Thausing & Schlesingeri)

RM

Aktiva 88.443
Passiva 36.429
Honorar des WGCV 3.700

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6482. Bericht des WGCV, 28. 6. 1939.



Verlust von RM 3.137,– stellt in Anbetracht der besonderen Verhältnisse und
der hiedurch bedingten grösseren Ausgaben und verminderten Einnahmen
ein entsprechendes Geschäftsergebnis dar.“1099 [Tab. 132, S. 425]

Jakob Turnauer bewertete sein Bankhaus demgemäß in der Vermögens-
anmeldung mit RM 40.000,–. Er wurde zur Zahlung einer Reichsflucht-
steuer in Höhe von RM 123.571,– veranlagt. Seine als „arisch“ geltende
Ehefrau ließ sich noch im Jahr 1938 von ihm scheiden. Er überschrieb
ihr ein Haus, das er in Zürich besaß, und konnte im Oktober 1941 nach
Spanien ausreisen.1100 Der WGCV konstatierte ein bedeutendes Steuer-
guthaben (RM 8.770,–). Die Zurücklegung der Bankgewerbekonzession
und die Löschung der Firma aus dem Handelsregister wurde veranlasst
und sehr rasch, schon am 1. Juli 1938, durchgeführt. Der WGCV be-
nachrichtigte am 19. August 1938 die VVSt vom Abschluss der Liquida-
tion.1101

5.94. Tuschak & Co.

Richard Tuschak war seit 1913 beim Bankhaus Braun & Co. als offener
Gesellschafter mit 45 oder 50 Prozent beteiligt. Nach geschäftlichen Un-
stimmigkeiten schied Tuschak 1922 einvernehmlich aus der Firma aus
und gründete daraufhin ein eigenes Bankgeschäft (Wien 1, Esslingg. 2),
an dem zunächst Ludwig Schulz – er lebte 1938 in Brünn – beteiligt war.
Schulz schied 1924 aus. Tuschak war seit dieser Zeit Alleininhaber des
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1099 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 38.778 (Jakob Turnauer). Beilage 5.
1100 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 38.778 (Jakob Turnauer). Scheidungsurteil, LG ZRS,

Wien, 15. 11. 1938.
1101 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6484. Bericht des WGCV, 19. 8. 1939.

Tab. 132: Prüfungsergebnis bei J. Turnaueri)

RM

Aktiva 41.439
Passiva 0
Honorar des WGCV 100

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6484. Bericht des WGCV, 19. 8. 1939.



Bankgeschäftes, das sich zum größten Teil mit dem Handel von an der
Wiener Börse notierten Effekten und zwischen 1924 und 1927 auch mit
dem Verkauf von Losen beschäftigte. Bei einer Befragung durch die
VVSt im Jahr 1940 distanzierte sich Tuschak von seinem ehemaligen
Partner: „Mit den Betrügereien des Herrn Braun habe ich nie etwas zu
tun gehabt.“1102 Tuschak lebte bis zu seiner Deportation nach Riga in
Wien.1103 [Tab. 133, S. 426]

Effektenbesitz in Höhe von RM 6193,– war verpfändet. Kommittenten-Ef-
fekten im Wert von RM 26.836,– waren konterminiert. Der WGCV schrieb
dazu: „Die Konterminpositionen kamen dadurch zustande, dass der Bank-
firma von verschiedenen Kommittenten Effektenkaufaufträge erteilt wurden,
die Auftraggeber jedoch oft nur ein Drittel des Kaufpreises als Anzahlung er-
legten. Der Rest sollte nachgeschossen beziehungsweise bei Steigen der Papiere
aus dem zu erwartenden höheren Verkaufserlös getilgt werden. Es handelte
sich also um die Durchführung von typischen Spekulationsgeschäften. Die
Firma führte Kommittentenaufträge in der Weise aus, dass sie die Effekten
nicht effektiv an der Börse kaufte, sondern den Kommittenten nur abrechnete;
erst dann, wenn der Kommittent seine Effekten begehrte, wurden die Effekten
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1102 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr. 6485, Aktenvermerk der VVST vom 2. 12.
1940.

1103 Der Bankier Richard Tuschak (wohnhaft ab 1913 bis zum 27. Juni 1939 Wien 13,
Hietzinger Hauptstr. 113; danach: Wien 9, Serviteng 8), geboren am 8. Juni 1879,
wurde vermutlich nach Riga deportiert, Todestag ist keiner bekannt. Er wurde mit
rechtskräftigem Beschluss des LG ZRS Wien vom 10. Mai 1954 48 T 737/53 für tot
erklärt. Gleichzeitig wurde ausgesprochen, dass er den 8. Mai 1945 nicht überlebt
habe. Vgl. http://www.doew.at/; ÖStA AdR 06, Fonds zur Abgeltung gewisser An-
sprüche nach dem 7. RStG, Fasz. 6, 1405/63 (Julius Turner). Bestätigung des Zen-
tralmeldeamtes Wien.

Tab. 133: Prüfungsergebnis bei Tuschak & Co.i)

RM

Aktiva 59.728
Verbindlichkeiten 64.622
Überschuldung 4.893
Honorar des WGCV 2.300

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 241, Gew 4711. Bericht des WGCV, 24. 11. 1939.



entweder ausgeglichen oder eingedeckt. Das finanzielle Rückgrat dieser Spe-
kulationsgeschäfte bildete ein von einer hiesigen Bankfirma eingeräumter
Lombardkredit. Der Vorgang, der hier praktiziert wurde, war vor dem Um-
bruch an sich nichts Unstatthaftes, wenn die Firma über genügend Barmittel
verfügte, um die jeweils begehrten Effekten eindecken zu können. Nach dem
Umbruch wurde der Firma der Lombardkredit gekündigt und damit der fi-
nanzielle Boden entzogen. Um den nun gekündigten Lombardkredit abde-
cken zu können, war die Firma mangels Geldmittel gezwungen, die Eigenef-
fekten, aber auch die teilweise noch nicht ausbezahlten Kundeneffekten zu ver-
kaufen. Dieses Kontermingeschäft führte auch zu einer Untersuchung durch
die Wirtschaftspolizei Wien, doch wurde die Untersuchung später eingestellt.
[. . .] Als Liquidator der Firma sahen wir uns vor die schwierige Situation ge-
stellt, die bestehenden Engagements abzuwickeln und insbesondere die Kon-
terminpositionen einer Lösung zuzuführen.“1104 Der Konkurs wurde vermie-
den, indem die Gläubiger sich mit der Auszahlung einer 20 prozentigen Quote
für befriedigt erklärten. Die Verpflichtungen an die öffentliche Hand wurden
voll befriedigt. Das Wirtschaftsjahr 1938 schloss mit einem Verlust von
RM 1.792,–. Der Liquidationszeitraum vom 1. Jänner 1939 bis zum 24. No-
vember 1939 brachte einen Reingewinn von RM 212,–.1105 Die Firma wurde
am 7. September 1939 aus dem Handelsregister gelöscht.

5.95. Ignatz Urbach OHG

Das Bankgeschäft (Wien 1, Schauflerg. 2) war um die Jahrhundertwende von
Ignatz Urbach gegründet worden.1106 Später traten seine Söhne Robert und
Friedrich Urbach in die Firma ein, die als OHG geführt wurde. Nach dem
Ausscheiden des Friedrich Urbach 1932 blieb Robert Urbach Alleininhaber
der Firma. Robert Urbach betrieb neben einem Klassenlotteriegeschäft – das
nach dem „Anschluss“ arisiert wurde – vor allem Effektenspekulations- und
Darlehensgeschäfte. Der WGCV kritisierte die Geschäftsgebarung:

„Der Grossteil der Kunden Urbach’s tätigte Spekulationsgeschäfte gegen ge-
ringe Anzahlung und Verpfändung des Restbetrages. Urbach wieder fi-
nanzierte sein Unternehmen durch Verpfändung des eigenen Wertpapier-
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1104 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 241, Gew 4711. Bericht des WGCV, 24. 11. 1939.
1105 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 241, Gew 4711.
1106 KV: WGCV, 11. 6. 1938; Eigentümer: Robert Urbach.



besitzes und der von den Kunden nicht ausgezahlten Wertpapiere; allerdings
mussten wir auch die Beobachtung machen, dass auch voll ausgezahlte Wert-
papiere, ohne Vorwissen und ohne Zustimmung der Kunden, verpfändet
wurden.“1107 [Tab. 134, S. 428]

Von den Aktiven waren circa 60 Prozent in großteils ausländischen Wertpapie-
ren, veranlagt. Durch das Sinken ausländischer Werte, drohte der Konkurs,
der vor allem eine große Zahl kleiner Kunden, die sich nach WGCV „vor-
nehmlich aus Ariern zusammensetzte“, getroffen hätte. Daher wurde mit den
Kreditgebern „Stillhalteabkommen“ geschlossen und die einzelnen Effekten-
positionen „Zug um Zug aufgelöst“. Durch dieses „langwierige Verfahren“
wurde eine relativ günstige Quote für die Gläubiger erreicht.

Robert Urbach hatte sein Bankhaus mit RM 20.000,– bewertet. Er
konnte im August 1939 mit seiner Frau nach England ausreisen und blieb
die Reichsfluchtsteuer in der Höhe von RM 3.508,– angeblich schul-
dig.1108 Urbach war Jagdpächter in Trausdorf a. d. Wulka (Burgenland)
und hatte eine Kaution von öS 2.000,– in österreichischen Arbeitsanlei-
hen deponiert. Der Bürgermeister von Trausdorf tauschte die Wertpapiere
gegen deutsche Papiere um. Mit der Eingabe vom 27. November 1940 er-
suchte der Bürgermeister erfolglos um kostenlose Überlassung der Wert-
papiere mit der Begründung, die Gemeinde sei in einer sehr schlechten fi-
nanzieller Lage.1109 Die Bankgewerbekonzession wurde zurückgelegt und
die Firma aus dem Handelsregister am 25. August 1942 gelöscht.1110
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1107 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 240, Gew. 4694. Bericht des WGCV, 12. 10. 1942.
1108 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 39.035 (Robert Urbach). Schreiben Finanzamt Innere

Stadt-Ost an die VVSt vom 25. 10. 1939.
1109 ÖStA AdR 06, FLD 11.906.
1110 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 240, Gew. 4694. Bericht des WGCV, 12. 10. 1942.

Tab. 134: Prüfungsergebnis bei Ignatz Urbachi)

RM

Aktiva 333.887
Passiva 292.903
Honorar des WGCV 6.000

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 240, Gew. 4694. Bericht des WGCV, 12. 10. 1942.



5.96. Ernst Vogel

Ernst Vogel war tschechoslowakischer Staatsangehöriger, der sich im
Dezember 1938 noch in Wien aufhielt. Er war von 1914 bis 1927 Pro-
kurist der Fa. Ernst Strasser & Co.,1111 an der er sich später auch mit
einem 20-prozentigen Gewinn- und Verlustanteil beteiligte. Nach der
Auflösung der Fa. Strasser im Jahre 1928 gründete Vogel am gleichen
Standort eine eigene Bankfirma (Wien 1, Graben 17). Angestellte wur-
den keine beschäftigt. [Tab. 135, S. 429]

Ernst Vogel bewertete seine Firma mit RM 5.319,–.1112 Nach dem Urteil
des WGCV war der Kommittentenbesitz an Wertpapieren „unbelehnt
und in Ordnung“. Allerdings wurde die Buchhaltung kritisiert, deren
„Entwirrung“ dem WGCV „ganz bedeutende Arbeit“ verursacht habe.
Die Bankgewerbekonzession wurde zurückgelegt und die Löschung der
Firma aus dem Handelsregister wurde veranlasst.1113

5.97. Bernhard Wächter

Bernhard Wächter gründete am 1. Februar 1921 seine Bankfirma
(Wien 1, Franz-Josefs-Kai 61).1114 Er befasste sich mit dem Börsenkom-
missionsgeschäft und vor 1938 vor allem mit dem Verkauf von Treffer-An-
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1111 KV: WGCV, 21. 7. 1938; Eigentümer: Ernst Vogel. WrStLA, Handelsregister
Wien, A 18/241.

1112 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 21.079 (Ernst Vogel).
1113 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6487. Bericht des WGCV, 6. 12. 1938.
1114 KV: WGCV, 20. 7. 1938; Eigentümer: Bernhard Wächter.

Tab. 135: Prüfungsergebnis bei Ernst Vogeli)

RM

Aktiva 36.006
Passiva 30.387
Honorar des WGCV 1.620

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6487. Bericht des WGCV, 6. 12. 1938.



leihen gegen Teilzahlung. Die Firma beschäftigte in den Jahren vor 1938
durchschnittlich zwei Angestellte. [Tab. 136, S. 430]

Von den Aktiven entfielen allein RM 33.904,– auf ausstehende Treffer-
Anleihe-Raten. Bernhard Wächter hatte seine Firma mit RM 21.793,– be-
wertet.1115

Nach dem Urteil des WGCV war der Kommittentenbesitz an Wertpa-
pieren „unbelehnt und in Ordnung“, die Buchhaltung war „genau ge-
führt“. Das Geschäftsjahr 1938 schloss mit einem Verlust von RM 9.035,–
ab. Die Bankgewerbekonzession wurde zurückgelegt und die Löschung der
Firma aus dem Handelsregister mit 31. Dezember 1938 wirksam.1116

Bernhard Wächter starb am 8. Jänner 1948.1117 Seine Witwe be-
mühte sich um die Weiterführung des Bankhauses. Sie besuchte einen
Repräsentanten des Bankenverbandes (Knoth) und informierte ihn über
Gespräche, die sie mit Ministerialrat Dr. Karasek geführt hatte. Sie be-
richtete, „dass Dr. Karasek die Aussichten für die Konzessions-Übertra-
gung auf sie ziemlich ungünstig beurteile und ihr das Anbot gestellt ha-
be, ihr eine Klassenlotteriestelle oder Lottokollektur zu überlassen. Dar-
aus würde für sie ein monatliches Einkommen von S 500,– bis S 1000,–
erwachsen, was über den allfälligen künftigen Ertrag des Bankgeschäftes
Wächter wohl hinausgehen werde.“ Frau Wächter berichtete weiter,
„dass sie Dr. Karasek darüber aufgeklärt habe, von dieser Lösung nicht
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1115 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 3553 (Bernhard Wächter).
1116 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6489. Bericht des WGCV, 3. 5. 1939.
1117 VÖBB, Ordner „Registratur/Aktennotizen 1945–1951“, Aktennotiz, 18. 10. 1948:

„Unser Mitglied, Herr Bernhard Wächter ist am 8. Jänner 1948 gestorben und das
Bankhaus in Liquidation getreten. Von einer Eintreibung der noch aushaftenden
Rundschreibengebühren im Betrage von öS 70,– ist abzusehen.“

Tab. 136: Prüfungsergebnis bei Bernhard Wächteri)

RM

Aktiva 41.010
Passiva 19.381
Honorar des WGCV 1.850

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6489. Bericht des WGCV, 3. 5. 1939.



befriedigt zu sein. Streng vertraulich fügte sie bei, durch Vermittlung
eines Rechtsanwaltes Aussicht zu haben, einen sehr tüchtigen Gesell-
schafter in der Person eines gegenwärtig im Bankgeschäft Antoni, Ha-
cker & Co. tätigen Herrn Painsipp zu gewinnen, der in der Lage wäre,
eine französische Gruppe zu interessieren. Angeblich stehe diese französi-
sche Gruppe der seinerzeitigen Länderbank-Gruppe nahe. Sie habe auch
den ihr befreundeten Direktor Hitschfeld über ihre Absichten streng ver-
traulich informiert. Ich bringe dies allfälligen Interesses wegen zu ver-
traulichen Kenntnis.“1118

5.98. Wallentin, Steininger & Co. OHG

Die Firma (Wien 6, Mariahilfer Str. 45) wurde im Compass als „Bankge-
schäft und Wechselstube“ bezeichnet.1119 Sie betrieb ein Klassenlotteriege-
schäft, welches nach Angabe des WGCV „gesondert abgewickelt“ wurde.
Ansonsten tätigte die Firma Zessions- und Effektengeschäfte „in kleinerem
Umfange“.1120 Sie beschäftigte zwei Angestellte, die mit RM 1.233,– abge-
fertigt wurden. Der Gesellschafter Max Steininger beging am 27. Mai
1938 Selbstmord. Die Liquidationsbilanz vom 25. Mai wies ein Reinver-
mögen von RM 76.685,– aus. [Tab. 137, S. 431]
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1118 VÖBB, Ordner „Registratur/Aktennotizen 1945–1951“, Aktennotiz, 12. 3. 1948
(verfasst von Knoth an Joham).

1119 KV: WGCV, 21. 7. 1938; Eigentümer: Max Steininger (50 Prozent), Dr. Richard
Rubner (50 Prozent).

1120 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6488. Bericht des WGCV, 30. 12. 1939.

Tab. 137: Liquidationsbilanz der Firma Wallentin, Steininger & Co.i)

RM

Aktiva 146.549
Verbindlichkeiten 69.863
Vermögen 76.686
Liquidatonskosten 6.333
Honorar des WGCV 5.150

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6488. Bericht des WGCV, 30. 12. 1939.



Dr. Richard Rubner befand sich seit 20. Juni 1938 in „Schutzhaft in
Dachau“. Am 29. Dezember 1938 war er in Weimar-Buchenwald inhaf-
tiert.1121 Der RA Hans Ornstein, der für den inhaftierten Rubner die VA
ausfüllte, bemerkte, dass nach Abzug diverser Unkosten (Abfertigungen,
Liquidationshonorar) und Verluste sich das Vermögen der in Liquidation
begriffenen Bank auf RM 69.119,– reduziere. Für Rubner verblieb, nach
Abzug seiner Privatschulden ein Betrag von RM 32.959,–.1122

Ein „Reichsfluchtsteuerbescheid“ bewertete das Gesamtvermögen Ri-
chard und Paula Rubners mit RM 54.860,– und veranlagte sie zur Zah-
lung einer Reichsfluchtsteuer von RM 13.717,–.1123

Der WGCV liquidierte die Firma, legte die Konzession zurück und
veranlasste die Löschung aus dem Handelsregister. Richard Rubner konn-
te emigrieren.1124

5.99. Walter & Co.

Deszö Spielberger beging am 4. Juni 1938 Selbstmord. Seine Firma hatte
früher ein großes Bank- und Kommissionsgeschäft betrieben (Wien 1,
Schottenring 7).1125 [Tab. 138, S. 432]
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1121 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 46.197 (Dr. Richard Rubner). RA Hans Ornstein an
VVSt, 29. 12. 1938.

1122 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 46.197 (Dr. Richard Rubner).
1123 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 46.197 (Dr. Richard Rubner). Reichsfluchtsteuerbe-

scheid, 23. 12. 1938.
1124 Eventuell kam es zu einem Rückstellungsverfahren, allerdings konnte der betreffen-

de Akt nicht eingesehen werden: VR-V 10.240-24/54. BMF 168.794-34/1954.
1125 KV: Dr. Kurt Harrer, bis zum 15. 6. 1938; WGCV, ab dem 15. 6. 1938; Eigentü-

mer: Deszö Spielberger.

Tab. 138: Prüfungsergebnis bei Walter & Co.i)

RM

Aktiva 145.928
Passiva 154.894
Honorar des WGCV 5.100

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6490. Bericht des WGCV, 11. 3. 1942.



Allerdings zeigte sich, dass ein Großteil der unter den Aktiva geführten
Außenständen uneinbringlich war. Der WGCV prozessierte im Laufe des
Liquidationsverfahrens sogar mit einer Budapester Bank – (hier bestand
ein Guthaben von Pengö 34.296,–) und brachte im Vergleichswege Pengö
10.000,– herein.

Nach dem Urteil des WGCV war der Kommittentenbesitz an Wertpa-
pieren „unbelehnt und in Ordnung“. Das Verrechnungswesen der Firma
war ebenfalls „in Ordnung“. Die Gläubiger stimmten einem Liquidations-
ausgleich zu und erhielten eine Quote von 50 Prozent. Die Bankgewerbe-
konzession wurde zurückgelegt und die Löschung der Firma aus dem
Handelsregister am 13. Jänner 1940 durchgeführt.1126

5.100. H. Weinreb & Co.

Die Firma (Wien 1, Schottenring 29) wurde 1919 durch Bruno Magid
und Chaim Wolf Rosenmann als Magid & Rosenmann gegründet.1127

Heinrich Weinreb war in dieser Firma zunächst seit 1919 Angestellter und
wurde 1921 Miteigentümer. Seit 1926 war er Alleineigentümer der Firma.
Daher führte Weinreb die Fa. unter dem Namen Weinreb & Co. mit einer
beschränkten Bankkonzession weiter fort. Die Firma beschäftigte sich mit
dem Bank- und Kommissionsgeschäft. 1935 wurde Heinrich Weinreb ge-
mäß § 25, Abs. 1 des Börsenstatutes der weitere Zugang zu den Börsever-
sammlungen versagt, angeblich war seine persönliche und geschäftliche
Vertrauenswürdigkeit durch Polizeiermittlungen etwas erschüttert.1128

Die Firma war seit dem 2. April 1938 „behördlich gesperrt“, die Bank-
konzession wurde am 28. Juni 1938 zurückgelegt. Heinrich Weinreb be-
wertete seinen Anteil an der Bank mit RM 2.000,–.1129 (Tab. 139, S. 434)

Allerdings bestanden nicht genau bezifferte „größere Verbindlichkei-
ten“. Der WGCV schrieb: „Nach Rückstellung der Einlage des stillen Ge-
sellschafters Reiner war der Vermögensstand aktiv.“ Nach dem Urteil des
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1126 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6488. Bericht des WGCV, 1. 3. 1942.
1127 KV: WGCV, 9. 6. 1938; Eigentümer: Heinrich Weinreb, Karl Reiner (stiller Gesell-

schafter).
1128 BMF 98.483-15/1935. Mitteilung des Generalsekretärs der Wiener Börsekammer,

2. 12. 1935.
1129 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 6273 (Heinrich Weinreb).



WGCV war der Kommittentenbesitz an Wertpapieren „unbelehnt und in
Ordnung“. Das Verrechnungswesen der Firma war ebenfalls „gut geführt“.
Die Gläubiger stimmten einem Liquidationsausgleich zu und erhielten
eine Quote von 50 Prozent. Die Bankgewerbekonzession wurde zurückge-
legt und die Firma aus dem Handelsregister am 11. September 1939 ge-
löscht.1130

5.101. Alfred Weinwurm

Alfred Weinwurm legte seine Konzession für „beschränktes Bankgewerbe“ am
1. Juni 1938 zurück.1131 Die Firma (Wien 7, Mariahilfer Str. 88a) war nach
Auskunft des WGCV schon am 16. September 1938 „liquidiert und aus dem
Handelsregister gelöscht“.1132 Alfred Weinwurm bewertete in seiner VA seine
Firma mit RM 31.571,–. Er zahlte am 15. Juni 1938 die ihm vorgeschriebene
Reichsfluchtsteuer von RM 13.179,–. Seine Frau, die in der Firma Alfred
Weinwurm arbeitete, erhielt zwar kein Gehalt, doch hatte Alfred Weinwurm
sich verpflichtet, seine Schwiegermutter zu alimentieren. Da das Ehepaar
Weinwurm beabsichtigte, in die USA zu emigrieren, löste Alfred Weinwurm
seine Alimentationspflicht durch eine einmalige Zahlung von RM 7.000,– ab.
Da er jedoch über keinerlei Barmittel mehr verfügte, wurde der Betrag per No-
tariatsakt auf eine Hypothekarforderung Alfred Weinwurms gegenüber der
Firma L. & O. Weinwurm sichergestellt.1133
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1130 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6491. Bericht des WGCV, 1. 3. 1942.
1131 KV: WGCV; Eigentümer: Alfred Weinwurm
1132 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6492. WGCV an Staatskommissar in der Pri-

vatwirtschaft, 16. 9. 1938.
1133 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 29921 (Alfred Weinwurm).

Tab. 139: Prüfungsergebnis bei H. Weinrebi)

RM

Aktiva 48.139
Passiva 0
Honorar des WGCV 2.200

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6491. Bericht des WGCV, 22. 4. 1942.



5.102. Adolf Weiss jr. OHG

Die Firma (Wien 1, Börseg. 11) wurde 1866 gegründet.1134 1879 wurde die
Firma in eine OHG umgewandelt, 1893 trat Georg Weiss und 1898 Ernst
Weiss-Olah als Gesellschafter in das Bankhaus ein, das hauptsächlich Effekten-
Kommissionsgeschäfte – zeitweise in sehr großem Umfange – tätigte. Die Fir-
ma beschäftigte am 20. Juli 1938 sieben Angestellte. [Tab. 140, S. 435]

Alle Gesellschafter – ausgenommen Ernst Weiss-Olah, von dem keine VA vor-
liegt – bewerteten in ihrer VA den Wert ihres Anteils mit Null.1135 [Tab. 141]

Nach dem Urteil des WGCV war der Kundenbesitz an Wertpapieren „in
Ordnung“. Die Buchhaltung war ebenfalls „gut geführt“. Das Geschäfts-
jahr 1938 schloss mit einem Verlust von RM 11.500,–. Steuerrückstände
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1134 KV: WGCV, 20. 7. 1938; Eigentümer: Kommerzialrat Georg Weiss, Ernst Weiss-
Olah, Adolf Kafka, Max Steinitz.

1135 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 37.478 (Georg Weiss); ÖStA AdR 06, VVSt-VA
Nr. 17.937 (Felix Steinitz); ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 33.477 (Adolf Kafka).

Tab. 140: Eigentümer des Bankhauses Adolf Weiss jr.i)

Beteiligung (in%) Bewertung Bemerkung

Georg Weiss 21,0 0 Aktion Gildemeester
Felix Steinitz 32,5 0 Aktion Gildemeester
Adolf Kafka 32,5 0 Ausreise 9. 8. 1938
Ernst Weiss-Olah 14,0 ? ?

i) ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 37.478 (Georg Weiss); ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 17.937 (Felix
Steinitz); ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 33.477 (Adolf Kafka).

Tab. 141: Prüfungsergebnis bei Adolf Weiss jr.i)

RM

Aktiva 279.140
Passiva 264.622
Honorar des WGCV 8.250

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6494. Bericht des WGCV, 2. 5. 1939.



bestanden jedoch keine. Die „arischen“ Angestellte wurden in neuen Stel-
lungen untergebracht. Die Bankgewerbekonzession wurde zurückgelegt
und die Firma aus dem Handelsregister am 11. Juli 1939 gelöscht. Steuer-
rückstände bestanden keine.1136

5.103. Alfred Winter

Die Firma (Wien 9, Koling. 17) wurde 1892 von Alfred Winter gegrün-
det.1137 Seit dem 17. Mai 1926 verfügte das Bankhaus Alfred Winter über
eine beschränkte Bankgewerbekonzession.1138 Die Firma hatte ursprüng-
lich vier Gesellschafter: Alfred Winter (gestorben 1935), Karl Winter,
Dr. Friedrich Körner (ausgetreten 1929) und Robert Winter (eingetragen
seit 1922).

Karl Winter, geboren 1879, war verheiratet mit Alice, geb. Kantor
und wohnte in Wien Döbling (Chimanistr. 3). Er bewertete seinen
64 Prozent-Anteil in seiner Vermögensanmeldung mit RM 141420,–.
Sein Gesamtvermögen wurde laut Angabe des Reichsfluchtsteuerbe-
scheid vom 26. November 1938 auf RM 224.407,– geschätzt, demge-
mäß hatte er RM 56.101,– an Reichsfluchtsteuer zu zahlen. In einem
Schreiben an die VVSt bemerkte Karl Winter im November 1938 lapi-
dar: „Mein Vermögen betrug am 27. April 1938 RM 141.420,–. Laut
der beigelegten Aufstellung der kommissarischen Verwaltung des Wiener
Giro- und Cassenvereins betrug mein Vermögen am 12. November
1938 RM 19.226,–.“1139

Alfred Winter, geboren 1900, verehelicht mit Anita, geb. Schreyer,
wohnte im 4. Wiener Bezirk (Argentinierstr. 41). Er bewertete seinen
36 Prozent-Anteil mit RM 5.200,–. Er war offenbar im August 1939 ge-
flüchtet, die VVSt konstatierte in einem „Erhebungsbericht“, es hätten
keine Vermögenswerte mehr sichergestellt werden können.1140
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1136 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6494. Bericht des WGCV, 12. 10. 1942.
1137 Alfred Winter, geboren 1863 in Mährisch-Ostrau, soll zunächst alle Bankgeschäfte

betrieben haben, sich zunehmend jedoch auf die Escomptierung von Warenwech-
seln spezialisiert haben. Vgl. Schlintner, Entwicklung, S. 1.

1138 Gesellschafter: Karl Winter, Robert Winter. BMF, Ordner „Konzessionen“, BMF
67.516-15/25. Bescheid vom BMF, 17. 5. 1926.

1139 VVSt, VA 43296 (Karl Winter).
1140 VVSt, VA 43542 (Robert Winter).



Karl Winter legte angesichts der NS-Zwangsmaßnahmen mit Schrei-
ben vom 21. Dezember 1938 seine Konzession zurück. Die Firma Alfred
Winter wurde „aufgrund des Gesetzes vom 13. April 1938, BGBl. Nr. 80/
1938, unter kommissarische Verwaltung gestellt und liquidiert.“ Die Fir-
ma wurde aus dem Handelsregister am 10. Januar 1939 gelöscht.1141

5.103.1. Konzessions-Rückgabe an Robert Winter1142

Auf das Ansuchen vom 27. September 1958 betreffend „Wiederverleihung
einer Bankkonzession an Herrn Robert Winter, erteilt das BMF gemäss
§ 3 des Kreditwesengesetztes vom 25. 9. 1939 [. . .] dem Herrn Robert
Winter, Bankier, Wien, und Simon Moskovics, Kaufmann, in Wien, die
Bewilligung, das Bankgewerbe unter der Firma ,Bankkommanditgesell-
schaft Winter & Co.‘ mit dem Sitz in Wien 1, Singerstr. 2 und den Herren
Herren Robert Winter und Simon Moskovics als öffentlichen (sic) Gesell-
schafter zu betreiben.“1143 Robert Winter und Simon Moskovics waren
entweder gemeinsam vertretungsbefugt als persönlich haftende Gesell-
schafter oder jeweils gemeinsam mit einem Prokuristen.1144 Eine Schweizer
Gesellschaft, die Unikredit AG in Zürich, trat als Kommanditistin mit
einer Einlage von öS 3 Mio. in die Firma ein. Die Konzession wurde aus-
drücklich „nur zur persönlichen Ausübung des Bankbetriebes erteilt“ und
war nicht übertragbar. Sie enthielt folgende Beschränkung: „In dieser Be-
willigung ist das Recht zur Entgegennahme von Spareinlagen, Einlagen
gegen Kassenscheine, sowie das Recht zur Ausgabe von Pfandbriefen, Ob-
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1141 VVSt, KuTr 6493 betreffend das Bankhaus Alfred Winter enthält kein Material.
Auch in der FLD/Wien existieren keine Akten zu den Brüdern Karl und Robert
Winter.

1142 In einer betriebswirtschaftlichen Diplomarbeit zum Bankhaus Winter aus dem Jahr
1984 wird zu den Hintergründen nichts bemerkt. „Die Bank wurde erfolgreich
durch alle Wirren in der Zeit nach dem ersten Weltkrieg gesteuert. 1938 legte Herr
Winter die Bewilligung zur Betreibung des Bankgewerbes zurück und emigrierte.
Die Konzession ruhte in den darauffolgenden Jahren und lebte 1959 wieder auf. Ein
Neffe des Gründers, Herr Robert Winter, der auch schon vor dem zweiten Welt-
krieg in der Bank als Gesellschafter tätig war, machte seinen Anspruch auf die Kon-
zession geltend.“ Schlintner, Entwicklung, S. 1.

1143 VÖBB, Ordner „Ordentliche Mitglieder“, Bank Winter & Co. AG. Abschrift: BMF
(Dr. Schmid) an RA Dr. Ernst Wagner, 6. 3. 1959 (Zl. 26.093-17/59).

1144 Auszug aus dem Handelsregister A 16.281.



ligationen oder Teilschuldverschreibungen, welcher Art immer, nicht ent-
halten.“1145 Die Devisenhandlsermächtigung gem. § 2 des Devisengesetzes
wurde vom Direktorium der Nationalbank erteilt. Das Bankhaus Winter
& Co. wurde daraufhin im Mai 1959 als ordentliches Mitglied in den
VÖBB aufgenommen.1146 Simon Moskovics war 1949 nach Wien und
gründete ein Handelsunternehmen. Während Robert Winter als Bankier,
dem 1938 die Konzession entzogen worden war, das Anrecht auf die Wie-
dererlangung der Konzession hatte, stellte Moskovics das Kapital zur Ver-
fügung. Auch Moskovich erhielt, obwohl er keine einschlägige Ausbildung
gehabt habe, die Konzession.1147 Der Geschäftserfolg sei garantiert gewe-
sen, als das Bankhaus Winter 1963 exklusiv vom BMF die Lizenz zum Er-
werb von Gold erhalten habe.

Robert Winter legte 1967 seine Vertretungsbefugnis nieder und schied
auch als Gesellschafter 1972 aus. Ab 1967 war Simon Moskovics allein
vertretungsbefugt als persönlich haftender Gesellschafter. Die Einlage der
Schweizer Kommanditistin erhöhte sich zwischen 1965 und 1978 auf
öS 70 Mio. bis diese 1986 ausschied. Im selben Jahr wurde das Bankhaus
Winter & Co. in eine AG umgewandelt. Nachdem Simon Moskovics
1993 gestorben war, übernahm sein Sohn Thomas Moskovics die Firma,
die mittlerweile über ein Kapital von öS 300 Mio. verfügte.

5.104. Max Witrofsky & Co. OHG

Max Witrofsky gründete im Jahr 1900 die Firma, 1920 trat Moritz Zwe-
cker als Gesellschafter ein (Wien 1, Bankg. 2). 1938 war Witrofsky mit
40 Prozent, Zwecker mit 60 Prozent an der Gesellschaft beteiligt.1148 Zwe-
cker verließ das „Deutsche Reich“ Anfang 1939, nachdem er zu einer
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1145 VÖBB, Ordner „Ordentliche Mitglieder“, Bank Winter & Co. AG. Abschrift: BMF
(Dr. Schmid) an RA Dr. Ernst Wagner, 6. 3. 1959 (Zl. 26.093-17/59).

1146 VÖBB, Ordner „Ordentliche Mitglieder“, Bank Winter & Co. AG. Schreiben Win-
ter & Co. an den Verband Österreichischer Banken und Bankiers, 23. 3. 1959;
Schreiben des Verbandes Österreichischer Banken und Bankiers an Winter & Co.,
6. 5. 1959.

1147 Vgl. Wirtschafts-Woche Nr. 38 (16. 9. 1993), S. 40–41.
1148 KV: WGCV, 11. 6. 1938; Eigentümer: Max Witrofsky (40 Prozent), Moritz Zwe-

cker (60 Prozent). ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 24.540 (Max Witrofsky); ÖStA
AdR 06, VVSt-VA Nr. 20.319 (Moritz Zwecker).



Reichsfluchtsteuer von RM 20.791,– veranlagt worden war, und starb
1940 in Chambery, Frankreich. Witrofsky wurde 1940 deportiert. Die
Firma beschäftigte sich mit dem kommissionsweisen An- und Verkauf von
Wertpapieren, Valuten und Devisen. [Tab. 142, S. 439]

Moritz Zwecker hatte seinen 60 Prozent-Anteil mit RM 15.572,–, Witrof-
sky seinen 40 Prozent Anteil mit RM 1.229,– bewertet.1149 Nach dem Ur-
teil des WGCV war der Kundenbesitz an Wertpapieren „in Ordnung“.
Das Verrechnungswesen der Firma war ebenfalls „gut geführt“.

Der WGCV schrieb: „Ein Teil der jüdischen Kundschaft konnte die
bestehenden Debetsaldi nicht abdecken und die zwangsweise erfolgten
Verkäufe der Deckungseffekten ergaben keine genügenden Erlöse. Doch
wurden von Seiten jüdischer Gläubiger Teil-Nachlässe gewährt, sodass die
geordnete Abwicklung der Firma möglich war.“ Die Bankgewerbekonzes-
sion wurde zurückgelegt und die Löschung der Firma aus dem Handelsre-
gister wurde veranlasst. Steuerrückstände bestanden keine.1150

5.105. Dominik Wolf

Die Firma wurde 1882 gegründet (Wien 1, Wipplingerstr. 29). Der Be-
triebsgegenstand wurde 1909 als „Betrieb von Börsengeschäften“ be-
zeichnet. Zwischen 1909 und 1926 wurde die Firma als OHG geführt,
Gesellschafter waren Dominik Wolf und Otto Wolf. Dominik Wolf wur-
de 1926 gelöscht. Otto Wolf war danach der einziger Inhaber. Ab 1926
lautete der Firmenwortlaut Dominik Wolf – Bank und Kommissionsge-
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1149 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 24.540 (Max Witrofsky); ÖStA AdR 06, VVSt-VA
Nr. 20.319 (Moritz Zwecker).

1150 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 240, Gew. 4693. Bericht des WGCV, 12. 10. 1942.

Tab. 142: Prüfungsergebnis bei Max Witrofskyi)

RM

Aktiva 254.480
Passiva 237.795
Honorar des WGCV 5.800

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 240, Gew. 4693. Bericht des WGCV, 12. 10. 1942.



schäft. Der Betriebsgegenstand war: „Bankgewerbe mit Ausschluss des
Rechtes zur Entgegennahme von Einlagen gegen Einlagegebühr und Kas-
senscheinen, sowie das Recht zur Ausgabe von Pfandbriefen, Obligatio-
nen, Schuldverschreibungen welcher Art auch immer“. Die Firma be-
schäftigte 1938 noch drei Prokuristen: Andreas Hofmann, Betty Fürth
und Hugo Apfel. Sie wurden zusammen am 25. März 1938 gelöscht. Am
3. Juni 1938 wurde die Firma aus dem Handelsregister gelöscht „infolge
Erlöschung der Bankgewerbekonzession“. Im Handelsregister war kein
KV eingetragen.1151

5.106. Wurzel & Brach OHG

Dr. Hans Neumann bezeichnete sich als Alleineigentümer der Fa. Wurzel
& Brach (Wien 1, Herreng. 14).1152 Egon Kessler und Fritz Schlesinger
waren stille Gesellschafter. Dr. Hans Neumann wurde am 9. Juni 1938
verhaftet und war am 6. Dezember 1938 nach Auskunft seiner Frau Etelka
Neumann noch immer in Untersuchungshaft. Vermutlich verdächtigte
man ihn eines Devisenvergehens, da das gesamte Vermögen am 17. Juli
1938 durch das Devisenfahndungsamt gesperrt wurde.1153

Hans Neumanns Anteil an der Firma wurde mit RM 15.557,– bewer-
tet.1154 Fritz Schlesinger, bezeichnete sich als Prokurist aD und war nach ei-
gener Angabe in der Firma Wurzel & Brach „Mitarbeiter ohne Gehalt“, je-
doch „am Reingewinn & Verlust mit 27,5 Prozent beteiligt“. Er bewertete
seinen Anteil mit RM 6.692,–.1155 Egon Kessler, der auch im Besitz einer
Realitäten-Vermittlungs- und Hausverwaltungskonzession war, gab an,
eine Kapitaleinlage im Wert von RM 5.093,– am Bankhaus Wurzel &
Brach zu besitzen. „Ich bin am Gewinn und Verlust der Gesellschaft mit
27,5 Prozent beteiligt und stelle dafür ohne einen Gehalt zu empfangen
meine ganze Arbeitskraft zur Verfügung.“1156 Er bemerkte in seiner Ver-
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1151 WrStLA, HG Wien, Firmenbuch, B 27, Pag. 110; A 10/221.
1152 KV: WGCV; Eigentümer: Dr. Hans Neumann (45 Prozent), Egon Kessler

(27,5 Prozent), Fritz Schlesinger (27,5 Prozent).
1153 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 41503 (Hans Neumann). Schreiben Etelka Neumann

an die VVSt, 6. 12. 1938.
1154 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 41503 (Hans Neumann).
1155 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 42990 (Fritz Schlesinger).
1156 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 4534 (Egon Kessler).



mögensanmeldung: „Ich gebe meine Vermögens-Aufstellung unter Vorbe-
halt, da ich im Begriffe bin, beim Reichs-Sippenforschungsamt meine ari-
sche Abstammung nachzuweisen.“ Er sei nach den Nürnberger Gesetzen
ein Mischling und sei bereits im Besitz eines positiven erbbiologischen
Gutachtens eines Grazer Professors. Die Firma wurde am 19. Mai 1942
gelöscht.1157

5.107. Wiedner Wechselhaus Paul Zobel

Paul Zobel war bis 1925 Prokurist des Bankhauses Reitler & Co. Im Juli
1925 wurde er öffentlicher Gesellschafter der Fa. Wiedner Wechselhaus
Robert Reitler, die er 1926 als Alleininhaber übernahm (Wien 3, Be-
chardg. 17).1158 Die Firma betrieb hauptsächlich das Losratengeschäft
und war Geschäftsstelle der österreichischen Klassenlotterie. Bank-
kommissionsgeschäfte wurden nur in geringem Umfang getätigt. Die
Geschäftsstelle der Klassenlotterie wurde nach dem Umbruch von der
Firma J. Christoph in Wien übernommen, die das Geschäft im alten
Lokal als Filiale ihres Betriebes weiter betrieb. Die Firma J. Chrystoph,
die als „arische“ Bankfirma galt, hatte für die Erwerbung ihrer neuen Fi-
liale an Zobel einen Kaufpreis von RM 7.200,– zu leisten, der in der
VA Zobels als Forderung aufscheint.1159 Die Firma beschäftigte zwei An-
gestellte, einer wurde pensioniert, einer trat mit 30. Juni 1938 aus der
Firma aus.
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1157 WrStLA, HG Wien, Firmenbuch Wien, A 13, 19. Der Akt VVSt, KuTr 6492 war
nicht verfügbar.

1158 KV: WGCV, 20. 7. 1938; Eigentümer: Paul Zobel.
1159 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 34.727 (Paul Zobel).

Tab. 143: Prüfungsergebnis beim Wiedner Wechselhaus Paul Zobeli)

RM

Aktiva 17.128
Passiva 10.509
Honrar des WGCV 400

i) ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, Gew. 6497. Bericht des WGCV, 8. 5. 1939.



Nach dem Urteil des WGCV war der Kundenbesitz an Wertpapieren „un-
belehnt“ und „in Ordnung“. Die Buchhaltung der Firma war ebenfalls „in
guter Ordnung geführt“. Die Bankgewerbekonzession wurde zurückge-
legt, die Firma aus dem Handelsregister am 31. Dezember 1940 gelöscht.
Steuerrückstände bestanden keine.1160

5.108. Franz Zuber & Co. KG

Franz Mathias Zuber, geboren am 29. Jänner 1891 in Mährisch-Ostrau,
wurde 1926 die Bewilligung zum Betrieb des Bankgewerbes als Gesell-
schafter des Firma „Georg Anninger & Co.“ erteilt. Zuber heiratete übri-
gens 1932 eine Tochter der Familie Anninger. Im selben Jahr machte sich
Zuber selbständig und bekam eine beschränkte Konzession für einen eige-
nen Bankbetrieb (Wien 1, Opernring 13). Franz Zuber fungierte als per-
sönlich haftender Gesellschafter und der Industrielle Otto Anninger (Wm.
Abeles & Co.) als Kommanditist mit einer Einlage von öS 200.000,–.
Anninger trat allerdings 1937 aus der Gesellschaft aus. Zuber bewertete
seine Bankfirma in der Vermögensanmeldung mit RM 7.000,–.1161 Mit
Schreiben vom 5. Mai 1939 legte Zuber seine Konzession zurück.1162
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1160 ÖStA AdR 06, VVSt, Kt. 850, KuTr 6497. Bericht des WGCV, 8. 5. 1939.
1161 ÖStA AdR 06, VVSt-VA Nr. 21646. (Franz Mathias Zuber). Der FLD-Akt

Nr. 13003 zu Franz Mathias Zuber enthält keine Informationen zum Bankhaus be-
ziehungsweise zu Rückstellungsangelegenheiten.

1162 BMF, Ordner „Konzessionen“. BMF, 233.004/1-V/4/77. Anfrage der Sozialversi-
cherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft – ehemalige Firmen Georg Anninger
& Co. und Franz Zuber & Co., Bankgewerbe, März 1977.
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fett = arisiert beziehungsweise verkauft
* = unklar, ob rassisch oder politisch verfolgt
kursiv = gilt als arisch
iL = In Liquidation

Tab. 144: Gründung und Löschung der 108 dargestellten Bankhäuser

Firmenname Adresse Gründung Löschung

Robert Alt & Co. 3, Daponteg. 13 1921 30. 8. 1938
Georg Anninger & Co. Efa. 1, Walfischg. 8 1921 3. 2. 1941
Auspitz & Lieben & Co. iL – – 14. 7. 1961
A. Bardach OHG 1, Schottenring 23 1873 29. 6. 1939
Bauer & Simon OHG 1, Hohenstaufeng. 17 – 21. 6. 1940
Hermann Beer 13, Maxingstr. 4a – 5. 6. 1939
Eduard Bellak & Co. OHG. 1, Börseg. 14 1913 22. 6. 1951
Paul Bjehavy – Alser Wechselhaus 9, Alser Str. 22 6. 7. 1939
Blau & Taussig 1, Wipplingerstr. 21 24. 2. 1939
Heinrich Bloch OHG 1, Rotenturmstr. 26 1901 18. 9. 1939
Braun & Co. 1, Schottenring 23 1909 27. 7. 1939
Breisach & Co. OHG 1, Rathausstr. 19 1880 –
Brüll & Kalmus 9, Maria-Theresien-Str. 5 – nicht gelöscht
Lucian Brunner Efa. 9, Liechtensteinstr. 11 1886 15. 4. 1940
Caraco & Co. 1, Rotenturmstr. 13 1923 3. 12. 1942
Norbert Deutsch 1, Kohlmarkt 7 1933 30. 9. 1938
Adolf Ehrenstein 1, Lobkowitz 3 1924 ?
Ephrussi & Co. OHG 9, Wasag. 2 1856 –
Julius Feingold 1, Wipplingerstr. 35 – 9. 3. 1942
J. Fischer 4, Rechte Wienzeile 27 1931 16. 12. 1938
S. Fischer 9, Währinger Str. 41 – 30. 6. 1939
A. Fleischer & Co. 1, Wipplingerstr. 15 1920 29. 3. 1940
Leopold Frankl Graz, Rauberg. 29 – ?
Mor Frankel 1, Eßlingg. 2 1881 3. 7. 1939
Abraham Frenkel 1, Schottenring 18 a 1919 11. 9. 1939
A. Freund OHG 19, Grinzinger Allee 15 1874 15. 11. 1938
B. Freund & Sohn 1, Schottenring 14 1870 24. 5. 1938
Oskar Freund 1, Schottenring 7 1938 30. 9. 1938
Frid & Thiemann KG 1, Hohenstaufeng. 4 1896 –
Friedenstein & Co. OHG 1, Börseg. 12 1913 6. 8. 1942
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Firmenname Adresse Gründung Löschung

Walter Friedländer 1, Wipplingerstr. 33 1933 30. 12. 1938
Fröhlich & Co. OHG 9, Koling. 17 1887 21. 8. 1939
Gartenberg & Co. OHG 1, Börseg. 7 – 12. 9. 1944
Edmund Grün OHG 1, Hohenstaufeng. 9 1871 27. 10. 1939
Grünwald & Co. 9, Türkenstr. 17 – 16. 8. 1939
Gebrüder Gutmann OHG 1, Fichteg. 10 1922 –
D. M. Halfon 1, Schottenring 10 1911 30. 12. 1938
M. Hassberg Nachf.* 1, Schottenring 8 – 31. 1. 1939
Adolf Hecht 15, Mariahilfer Str. 138 1906 28. 1. 1941
Leon Hekler 1, Börseg. 11 1898 31. 12. 1938
Herz & Strauss 1, Schottenring 7 1895 13. 3. 1940
M. Hiller M. & Co. 1, Eßlingg. 2 1925 5. 7. 1938
Hochsinger & Abel 1, Schottenbastei 14 1883 1943?
Richard Hock OHG 1, Schottenring 32 1901 9. 3. 1953
Hofmann & Co. OHG 1, Wipplingerstr.30 1883 22. 1. 1940
Hübner & Co. 3, Rennweg 23 1921 1939?
Fritz Huttrer 1, Börsepl. 6 – 1. 6. 1938
Gebrüder Kanitz & Co. 1, Schottenbastei 14 – 1956
Ludwig Kantor OHG 1, Wipplingerstr. 21 1908 20. 12. 1944
Kaufmann & Willet OHG 1, Rathausstr. 4 1921 12. 9. 1939
F. Kende & Co. 1, Schellingg. 1 – 13. 12. 1939
Kenedi & Co. OHG 4, Schwarzenbergpl. 12 1909 10. 5. 1939
Max Koch Südbahnhof 1926 11. 11. 1938
J. Kohn & Co. 1, Hohenstaufeng. 9 1923 7. 3. 1953
Karl Kollmann 2, Leopoldsg. 49 – 10. 6. 1938
Hermann Korti & Co. 1, Stallburgg. 2 – 13. 12. 1938
Brüder Kux 1, Schottenring 14 1922 12. 6. 1943
Kux, Bloch & Söhne KG. 1, Johannesg. 7–9 14. 5. 1956
Langer & Co. KG 1, Bösendorferstr. 2 1876 13. 10. 1941
Moriz Lebowitsch 1, Wipplingerstr. 32 – 7. 9. 1939
Dr. Samuel Lemberger 1, Franz Josefs-Kai 7–9

(Biberstr. 17) 1920 22. 8. 1942
Johann Liebig & Comp. iL – – 24. 6. 1939
M. & J. Mandl 1, Esslingg. 2 1846 24. 6. 1939
Hugo Marton 9, Peregring. 2 – 31. 8. 1939
Matzner & Co. KG 1, Wipplingerstr. 25 1912 18. 9. 1939
Alois Mautner & Co. 1, Kohlmarkt 7 1889 22. 6. 1951
Mayer & Eisner 9, Alser Str. 14 – 21. 8. 1939
E. Milhofer & Co. 1, Teinfaltstr. 4 – 14. 5. 1943
Dr. Kurt Offenberger 1, Freyung 1 1937 6. 3. 1941
Josef Pilpel 19, Formanekg. 17 – ?
J. Prokopp & Co. Baden bei Wien – 31. 3. 1939i)
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Firmenname Adresse Gründung Löschung

Reitler & Co. 1, Wipplingerstr. 25 – 19. 1. 1957
S. & M. Reitzes* 1, Rathausstr. 5 1870 1944?
Gebrüder Rizzi OHG* 1, Wipplingerstr. 32 1899 1939?
M. Rohatyn OHG 1, Maria-Theresien-Str. 10 – 12. 9. 1939
Rokotnitz & Winkler iL – – 1939
Adolf Rosenberg & Co. 1, Schubertring 3 – 23. 12. 1938
Rosenberg & Neumann Stmk, Radkersburg 1888 1938
Michael Rosenblatt & Comp. 1, Fleischmarkt 1 1920 10. 6. 1938
Rosenfeld & Co. KG 1, Rathausstr. 20 1890 –
Ignatz Rosner 1, Schottenring 17 – 19. 5. 1942
S. M. v. Rothschild 1, Renng. 3 – 7. 9. 1956
Schenkel & Co. OHG 1, Wipplingerstr. 19 – 20. 9. 1939
Julius Schlesinger 1, Rathausstr. 15 1890 31. 8. 1939
Schütz & Co. 1, Fleischmarkt 22 1921 30. 12. 1938
Otto Spitz 1, Schottenring 26 – 17. 6. 1938
Josef Stein & Co. 1, Wipplingerstr. 21 – 24. 11. 1939
Berthold Storfer KG 1, Heßg. 6, Schottenring 8 1921 1. 7. 1938
M. Thorsch & Söhne 1, Hohenstaufeng. 17 – 7. 9. 1939
Thorsch, Klein & Co. 1, Schotteng. 7 1924 nicht gelöscht
Teltscher & Weidholz 1, Am Hof 6 1882 20. 6. 1939
Thausing & Schlesinger 1, Tegetthoffstr. 4 1918 20. 6. 1939
J. Turnauer 1, Maria-Theresien-Str. 8 1934 1. 7. 1938
Tuschak & Co. 1, Eßlingg. 2 1922 7. 9. 1939
Ignatz Urbach OHG 1, Schauflerg. 2 1900 25. 8. 1942
Ernst Vogel 1, Graben 17 – 20. 12. 1938
Bernhard Wächter 1, Franz Josefskai 61,

Schottenring 32 1921 31. 12. 1938
Wallentin, Steininger & Co. OHG 6, Mariahilfer Str. 45 – 21. 9. 1939
Walter & Co. 1, Schottenring 7 1882 13. 1. 1940
H. Weinreb & Co. 1, Schottenring 29 1919 11. 9. 1939
Alfred Weinwurm 7, Mariahilfer Str. 88 – 24. 6. 1938
Adolf Weiss jr. OHG 1, Börseg. 11 1866 11. 7. 1939
A. Weiss & Co. 6, Mariahilfer Str. 27 1907 14. 6. 1938
Alfred Winter 9, Koling. 17 – 10. 1. 1939
Max Witrofsky & Co. OHG 1, Bankg. 2 – 12. 9. 1939
Dominik Wolf 1, Wipplingerstr. 29 – 3. 6. 1938
Wurzel & Brach OHG 1, Herreng. 14 – 19. 5. 1942
Wiedner Wechselhaus Paul Zobel 4, Wiedner Hauptstr. 20/

Paulanerhof – 31. 12. 1940
Franz Zuber & Co. KG 1, Opernring 13 – 12. 5.1939

i) Die Bankkonzession wurde zurückgelegt, die Firma blieb als Lottokollektur aufrecht.
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Tab. 145: Fehlende Falldarstellungen

Firmenname Adresse Gründung Löschung

A. Daghofer jun. Salzburg, Griesg. 11 – nicht
gelöscht

Adolf Zimmermann Innsbruck – 1940?
Albert Bauer* 4, Favoritenstr. 4 1872 22. 2. 1940
Anton Rupp* Oö, Leonfelden – 1939?
Back, Steuermann & Co. – – ?
Berger & Co. Salzburg – –
Camillo Feldmann 9, Liechtensteinstr. 12 – –
Chrissoveloni, Bisteghi & Co. – – 1943?
F. Danner & Co. Braunau 1850 1943
Eduard Gassner* 9, Liechtensteinstr. 36 – 1938
Ernst Strasser & Co.* 1, Graben 17 1906 17. 6. 1938
Hans Gall & Karl Pollak Graz, Joanneumring 3 – –
J. Chrystoph 6, Mariahilfer Str. 55 1866 1939
Josef Heuberger* Graz, Herreng. 1 – 1940?
Josef Zangerl* Innsbruck – 1940?
Julius Freund* Semmering – –
Kathrein & Co. 1, Wipplingerstr. – –
Krentschker & Co. Graz, Bismarckpl. 3 – –
Leo Liehmann, Linz Linz, Herrenstr. 17, Spittelwiese

15 und Hauptbahnhof Linz – 1939?
Max Stockinger KG Innsbruck, Südtiroler Pl. 12 – ?
Maximilian Semberger Innsbruck, Museumstr. 5 – 1938
Osttiroler Bank- und Wechsel-
geschäft Vergeiner und Jaufer* Lienz – 1940?
Pichler & Schück 1, Schottenring 7 1889 1940?
Pinschof & Co. 1, Johannesg. 26 – –
Schelhammer & Schattera 1, Stephanspl. 11 1832 –
Schiel & Rainer KG 4, Brucknerstr. 6 – 1940?
Schoeller & Co. 1, Wildpretmarkt 10 – –
Spängler & Co. Salzburg – –
Topolansky, E. 1, Graben 13 1923 1940?
W. Berger & Co.* 1, Stephanspl. 3 1890 10. 6. 1938
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Tab. 146: Die liquidierten Bankeni) in alphabetischer Ordnung
(Werte in RM)

Bankhaus Aktiva Passiva
Liquidations-

erlös
Kosten
der KV

Bewer-
tungii)

Alt, Robert & Co. 15.465 ? ? 700 ?
Anninger, Georg & Co. 202.566 143.607 ? 7.000 116.371
Bardach, A. 98.688 99.996 ? 1.400 ?
Bauer & Simon 293.338 58.050 16.000 ? 457.250
Bjehavy, Paul 152.208 100.317 ? 5.350 ?
Blau & Thausig 24.577 ? ? 1.100 0
Bloch, Heinrich 135.937 116.329 1.156 4.800 53.054
Brunner, Lucian 178.648 160.795 0 6.200 ?
Feingold, Julius 288.093 498.938 –210.845 7.535 ?
Fischer, S. 27.157 25.146 ? 1.600 6.628
Fleischer, A. & Co. 92.685 101.070 ? 3.700 16.040
Frankel, Mor 21.043 24.614 –3.571 1.000 ?
Frenkel, A. 49.636 31.000 ? 2.950 10.000
Freund A. 49.047 ? ? 2.250 666
Freund, Oskar 120.031 1.517 ? 4.200 120.911
Friedländer, Walter 156.968 32.178 ? 5.000 ?
Fröhlich & Co. 172.171 168.346 6.427 5.800 33
Grün, Edmund 503.924 513.330 3.816 15.000 ?
Grünwald & Co. ? ? ? 9.200 200.000
Halfon, D. M. 93.030 4.038 15.461 3.700 55.831
Hecht, A. 38.020 12.309 2.227 1.700 ?
Hekler L. 216.288 ? 28.000 6.500 ?
Herz & Strauss 28.400 60.200 ? 1.800 14.014
Hock, Richard 945.039 659.539 trifft nicht zu 53.000 750.657
Hofmann & Co. 98.480 151.197 –52.716 5.250 ?
Kantor Ludwig 953.000 ? ? 44.000 ?
Kaufmann & Willet 81.700 61.800 19.900 3.300 ?
Kenedi & Co. 32.764 24.831 ? 1.500 ?
Kohn, J. & Co. ? ? ? 3.000 9.043
Langer & Co. 1,948.559 ? 101.553 120.000 ?
Lebowitsch, Moriz 551.616 80.300 ? 15.000 197.937
Lemberger, S. 597.244 423.424 55.214 16.000 49.223
Mandl, M. & J. 26.323 ? ? 1.300 0
Marton, Hugo 225.078 159.587 27.410 7.000 ?
Matzner & Co. 77.709 79.848 –2.138 3.100 ?
Mautner, Alois & Co. 564.824 2,112.895 –1,548.070 ? ?
Mayer & Eisner 75.093 65.093 ? 3.400 6.666
Rohatyn, M. 99.957 81.432 ? 4.000 26.593
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Bankhaus Aktiva Passiva
Liquidations-

erlös
Kosten
der KV

Bewer-
tungii)

Rosenberg, Adolf & Co. 23.000 7.000 300 800 13.403
Rosner, Ignatz 601.969 560.959 104.797 20.000 ?
Schenkel & Co. 357.380 56.602 ? ? 8.680
Schlesinger, Julius 65.967 46.469 ? 2.700 32.877
Schütz & Co. 76.087 64.953 ? 3.050 ?
Storfer, Berthold & Co. 52.185 30.072 ? 2.100 17.741
Teltscher & Weidholz 605.808 377.629 ? 15.000 244.168
Thausing & Schlesinger 88.443 36.429 ? 3.700 35.000
Thorsch, M. & Söhne 561.000 ? ? 13.000 513.243
Turnauer, J. 41.439 ? ? 100 40.000
Tuschak & Co. 59.728 64.622 –4.893 2.300 ?
Urbach, Ignatz 333.887 292.903 ? 6.000 20.000
Vogel, Ernst 36.006 30.387 ? 1.620 5.319
Wächter, Bernhard 41.010 19.381 ? 1.850 21.793
Wallentin, Steininger & Co. 146.549 69.863 ? 5.150 65.918
Walter & Co. 145.928 154.894 ? 5.100 ?
Weinreb, H. & Co. 48.139 ? ? 2.200 2.000
Weiss, Adolf jun. 279.140 264.622 ? 8.250 0
Witrofsky, Max 254.480 237.795 ? 5.800 25.953
Zobel, Paul 17.128 ? ? 400 7.200

i) Aufgenommen wurden hier nur jene Banken, von denen Daten eruiert werden konnten. Die
Fa. Richard Hock (vgl. 5.44. Richard Hock OHG) wurde zwar 1938/39 von Adolf Böhm über-
nommen, allerdings 1943 eingestellt. Sie wurde daher in diese Liste aufgenommen.

ii) Die Bewertung bezieht sich auf jene in der VA vorgenommene Bewertung der eigenen Bank bezie-
hungsweise des Geschäftsanteiles.
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Tab. 147: Die liquidierten Banken nach der Höhe der Aktiva geordnet
(Werte in RM)i)

Bankhaus Aktiva Passiva
Liquidations-

erlös
Kosten
der KV

Bewer-
tung

Alt, Robert & Co. 15.465 ? ? 700 ?
Zobel, Paul 17.128 ? ? 400 7.200
Frankel, Mor 21.043 24.614 –3.571 1.000 ?
Rosenberg, Adolf & Co. 23.000 7.000 300 800 13.403
Blau & Thausig 24.577 ? ? 1.100 0
Mandl, M. & J. 26.323 ? ? 1.300 0
Fischer, S. 27.157 25.146 ? 1.600 6.628
Herz & Strauss 28.400 60.200 ? 1.800 14.014
Kenedi & Co. 32.764 24.831 ? 1.500 ?
Vogel, Ernst 36.006 30.387 ? 1.620 5.319
Hecht, A. 38.020 12.309 2.227 1.700 ?
Wächter, Bernhard 41.010 19.381 ? 1.850 21.793
Turnauer, J. 41.439 ? ? 100 40.000
Weinreb, H. & Co. 48.139 ? ? 2.200 2.000
Freund A. 49.047 ? ? 2.250 666
Frenkel, A. 49.636 31.000 ? 2.950 10.000
Storfer, Berthold & Co. 52.185 30.072 ? 2.100 17.741
Tuschak & Co. 59.728 64.622 –4.893 2.300 ?
Schlesinger, Julius 65.967 46.469 ? 2.700 32.877
Mayer & Eisner 75.093 65.093 ? 3.400 6.666
Schütz & Co. 76.087 64.953 ? 3.050 ?
Matzner & Co. 77.709 79.848 –2138 3.100 ?
Kaufmann & Willet 81.700 61.800 19.900 3.300 ?
Thausing & Schlesinger 88.443 36.429 ? 3.700 35.000
Fleischer, A. & Co. 92.685 101.070 ? 3.700 16.040
Halfon, D. M. 93.030 4.038 15.461 3.700 55.831
Hofmann & Co. 98.480 151.197 –52.716 5.250 ?
Bardach, A. 98.688 99.996 ? 1.400 ?
Rohatyn, M. 99.957 81.432 ? 4.000 26.593
Freund, Oskar 120.031 1.517 ? 4.200 120.911
Bloch, Heinrich 135.937 116.329 1.156 4.800 53.054
Walter & Co. 145.928 154.894 ? 5.100 ?
Wallentin, Steininger & Co. 146.549 69.863 ? 5.150 65.918
Bjehavy, Paul 152.208 100.317 ? 5.350 ?
Friedländer, Walter 156.968 32.178 ? 5.000 ?
Fröhlich & Co. 172.171 168.346 6.427 5.800 33
Brunner, Lucian 178.648 160.795 0 6.200 ?
Anninger, Georg & Co. 202.566 143.607 ? 7.000 11.6371
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Bankhaus Aktiva Passiva
Liquidations-

erlös
Kosten
der KV

Bewer-
tung

Hekler L. 216.288 ? 28.000 6.500 ?
Marton, Hugo 225.078 159.587 27.410 7.000 ?
Witrofsky, Max 254.480 237.795 ? 5.800 25.953
Weiss, Adolf jun. 279.140 264.622 ? 8.250 0
Feingold, Julius 288.093 498.938 –210.845 7.535 ?
Bauer & Simon 293.338 58.050 16.000 ? 457.250
Urbach, Ignatz 333.887 292.903 ? 6.000 20.000
Schenkel & Co. 357.380 56.602 ? ? 8.680
Grün, Edmund 503.924 513.330 3.816 15.000 ?
Lebowitsch, Moriz 551.616 80.300 ? 15.000 197.937
Thorsch, M. & Söhne 561.000 ? ? 13.000 513.243
Mautner, Alois & Co. 564.824 2,112.895 –1,548.070 ? ?
Lemberger, S. 597.244 423.424 55.214 16.000 49.223
Rosner, Ignatz 601.969 560.959 104.797 20.000 ?
Teltscher & Weidholz 605.808 377.629 ? 15.000 244.168
Hock, Richard 945.039 659.539 trifft nicht zu 53.000 750.657
Kantor Ludwig 953.000 ? ? 44.000 ?
Langer & Co. 194.8559 ? 101.553 120.000 ?
Grünwald & Co. ? ? ? 9.200 200.000
Kohn, J. & Co. ? ? ? 3.000 9.043

i) Die Liste ist nicht vollständig, da nicht zu allen Bankhäusern entsprechende Angaben vorhanden
sind.
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7. Anhang

7.1. Abkürzungen

aD außer Dienst
AdR Archiv der Republik
AEW Alpen-Elektrowerke AG
AG Aktiengesellschaft
Allg. Allgemein . . .
AR Aufsichtsrat
AST Antragsteller
AVAG Automobil-Verkehrsanstalt GmbH

BAWAG Bank für Arbeit und Wirtschaft AG
Bayer. Bayerisch
Belg. Fr. Belgische Francs
BGBl Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich
BMF Bundesministerium für Finanzen
BMF-VS Bundesministerium für Finanzen und Vermögenssicherung
BMLF Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft

CA Österreichische Creditanstalt für Handel und Gewerbe
[= Creditanstalt – Wiener Bankverein]

DAF Deutsche Arbeitsfront
DDSG Erste Donau Dampfschifffahrts-Gesellschaft
Dipl.-Kfm. Diplomkaufmann
Dir. Direktor

Efa. Eingetragene Firma

FC Finanz-Compass
FF Französische Francs

GbLÖ Gesetzblatt für das Land Österreich
Gebr. Gebrüder
Gen. Genossenschaft
GenDir Generaldirektor
Gen.-Verband Genossenschaftsverband
Ges. Gesellschaft, GesellschafterIn
Gew. Gewerbe
GK Goldkronen



ha Hektar
HG Handelsgericht
HIDB Historisches Institut der Deutschen Bank
HR Hofrat
HRA Handelsregisterakten
Hypoth. Hypothek/en

IC Industrie-Compass
IKG Israelitische Kultusgemeinde
iL in Liquidation
Ind. Industrie

K österreichische Kronen
KFZ Kraftfahrzeug
KG Kommanditgesellschaft
KR Kommerzialrat
Kreditgen. Kreditgenossenschaft
Kt. Karton
KV Kommissarischer Verwalter
KWG Kreditwesengesetz

LB Länderbank

Mio. Million(en)
Mitgl. Mitglied

NFP Neue Freie Presse
NÖ Niederösterreich, niederösterreichisch
NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei
NSRB Nationalsozialistischer Rechtswahrerbund
NSRKB Nationalsozialistischer Reichskriegerbund
NSV Nationalsozialistische Volkswohlfahrt

Ö österreichisch
ÖCI Österreichisches Credit-Institut für öffentliche Unternehmungen

und Arbeiten
öff. Öffentlich
ÖIKAG Österreichische Industriekredit AG
ÖNB Österreichische Nationalbank
OÖ/ö Oberösterreich/oberösterreichisch
öS Österreichische Schilling
öst. Österreichisch
ÖStA Österreichisches Staatsarchiv
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ÖV öffentlicher Verwalter
ÖVAG Österreichische Versicherungs Aktiengesellschaft
ÖVW Österreichischer Volkswirt
OWEAG Oberösterreichische Wasserkraft- und Elektrizitäts AG

PC Personen-Compass

RA Rechtsanwalt
RAVAG Radioverkehrs AG
RFM Reichsfinanzministerium
RGBL Reichsgesetzblatt
RHG Reichswerke Hermann Göring
RRAbg Reichsratsabgeordneter
RM Reichsmark
RStG Rückstellungsgesetz

SA Sturmabteilung
SFR Schweizer Franken
SS Schutzstaffel
St. Stück
STEWAG Steirische Wasserkraftwerke AG
StLA Steirisches Landesarchiv

TIWAG Tiroler Wasserkraftwerke AG

UEK Unabhängige Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg
Ung. ungarisch

VEAV Vermögensentziehungs-Anmeldungsverordnung
VIAG Vereinigte Industrie Unternehmungen AG

(reichseigene Holdinggesellschaft)
VÖBB Verband österreichischer Banken und Bankiers
VR Verwaltungsrat
VVSt. Vermögensverkehrsstelle

WGCV Wiener Giro- und Cassen-Verein
WrStLA Wiener Stadt- und Landesarchiv
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7.2. Quellenverzeichnis

Ungedruckte Quellen

Österreichisches Staatsarchiv (ÖStA)

AdR 04
Bürckel-Materie
Gauakten

AdR 05
BMLF

AdR 06
FLD für Wien, Niederösterreich und Burgenland
BMF
VVSt
VVSt-VA (Vermögensanmeldung vom 27. April 1938)
VVSt, Ind (Industrie)
VVSt, Stat (Statistik)
VVSt, Gew (Gewerbe)
VVSt, KoTr (Kommissare und Treuhänder)

BMF, Sektionschef Lejsek

BMF, Ordner „Konzessionen“

CA-Archiv

CA, Beteiligungsarchiv

Handelsgericht Wien

Firmenbuch im Handelsgericht Wien

HRA (Handelsregisterakten noch nicht gelöschter Firmen)

Wiener Stadt- und Landesarchiv (= WrStLA)

VEAV-Akten (Akten zur Vermögensentziehungs-Anmeldungs-
verordnung)

HRA-Akten (Handelsregister-Akten)

Rk-Akten (Rückstellungsakten)

WrStLA, Firmenbuch
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Steirisches Landesarchiv (= StLA)

Arisierungsakten

Verband österreichischer Banken und Bankiers (= VÖBB)

Protokolle der Vorstandssitzungen 1945–1955

Instituts-Ordner

Israelitische Kultusgemeinde (= IKG)

Sonderarchiv Moskau (= RGVA)

RGVA, 1458-2-61 (Banken)

Historisches Institut der Deutschen Bank, Frankfurt (= HIDB)

Deutsche Bank Berlin/Sekretariat, S 3989 („Ephrussi & Co., Wien“)

National Archives, State Department, Washington
Property Control Box 5

Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands (= DÖW)

DÖW-Projekt „Namentliche Erfassung“ (http://www.doew.at [August
2002]).

Privatbesitz

Datenbank zum Großgrundbesitz in Österreich 1930, zusammengestellt
von Peter Melichar

Oliver Rathkolb, Privatbestand an US-Akten in Kopie – keine Archiv-
Signatur
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Gedruckte Quellen

Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich (= BGBl)

Gesetzblatt für das Land Österreich (= GbLÖ)

Neue Freie Presse [= NFP)

Monatsberichte des Österreichischen Institutes für Konjunkturforschung.

Der Standard

Börsen-Zeitung

Bank & Börse

Compass. Finanzielles Jahrbuch, Band Österreich, Österreich-Ungarn,
Wien, Bde. 1938–1940 [= FC)

Compass. Finanzielles Jahrbuch – Personenverzeichnis (Verwaltungsräte
und Direktoren, Wien 1938–1940 (= PC)

Frankfurter Zeitung

Die Presse

Oberösterreichische Nachrichten

Wirtschafts-Woche

Die Fackel

Wiener Zeitung

Börsenkurier

Die Bilanzen. Beilage zum Österreichischen Volkswirt

Der Österreichische Volkswirt (= ÖVW)

Bank-Archiv. Zeitschrift für Bank- und Börsenwesen

Wiener Wirtschafts-Woche

Personal- und Geschäftsverteilung für die Sektionen und Konzeptsdepar-
tements des Bundesministeriums für Finanzen (nach dem Stande vom
1. 7. 1937). Wien 1937

Die österreichischen Banken im Jahre 1910, Mitteilungen des k. k. Fi-
nanzministerium, Wien 1914

Verhandlungsbericht der Wirtschaftsgruppe Öffentlich-rechtliche Kredit-
anstalten am 31. 5. bis 2. 6. 1939. Berlin 1939

Wochenpresse
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